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Abstract 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Entwicklungspotentialen personenbezogener Un-

terstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Diese Dienst-

leistung ist eine Form der Eingliederungshilfe zur Unterstützung der sozialen Teilhabe 

und wird von den Organisationen der Behindertenhilfe erbracht. Die Leistung der Ein-

gliederungshilfe zielt darauf ab, im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention die 

Selbstbestimmung und Partizipation von Menschen mit einer Teilhabebeeinträchtigung 

zu unterstützen. Die Organisationen der Behindertenhilfe sind beauftragt, die Zielsetzun-

gen der UN-Behindertenrechtskonvention in ihren Unterstützungsleistungen zu realisie-

ren. In der Alltagspraxis der Behindertenhilfe ist es bisher nur bedingt gelungen, die Leit-

prinzipien der Selbstbestimmung, der gleichberechtigten Teilhabe und der Inklusion, wie 

sie in der UN-Behindertenrechtskonvention beschrieben werden, umzusetzen. Eine Mo-

dernisierung und Transformation der Dienstleistungen der Behindertenhilfe unter grund-

legender Berücksichtigung inklusionsorientierter Zielsetzung stehen weitgehend aus. 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention hat die Leitidee der Inklusion aufgegriffen und be-

schreibt Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen, um Teilhabe und Partizi-

pation in gesellschaftlichen und rechtlichen Kontexten zu realisieren. Grundlegend ist, 

dass es alle Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht wird, gleichberechtigt am Leben in der 

Gesellschaft zu partizipieren. In verschiedenen gesetzlichen Neuregelungen wie dem 

Behindertengleichstellungsgesetz, den Reformgesetzen zur Pflegeversicherung, v. a. 

aber mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 

mit Behinderungen (BTHG) hat der Gesetzgeber die Aufforderung der UN - Behinder-

tenrechtskonvention im Sozialrecht konkretisiert. Diese rechtliche Neuorientierungen for-

dert zur inklusiven Veränderungen in allen gesellschaftlichen Teilbereichen auf.  

 

Im Rahmen des Dissertationsprojekts werden soziale und räumliche Potentiale einer 

personenbezogenen Unterstützung zur sozialen Teilhabe untersucht, die Menschen mit 

einer sogenannten geistigen Behinderung befähigen, gleichberechtigt am Leben in der 

Gesellschaft zu partizipieren. Ziel des Projektes ist es die Entwicklung einer zeitgemä-

ßen Dienstleistung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung zu un-

terstützen. 
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This paper deals with the development potential of personal support for people with a 

so-called intellectual disability. This service is a form of integration assistance to support 

social participation and is provided by the organisations of disability assistance. The ser-

vice of integration assistance aims at supporting the self-determination and participation 

of people with a participation impairment in the sense of the UN Disability Rights Con-

vention. The organizations of the handicapped aid are commissioned to realize the ob-

jectives of the UN Convention on the Rights of the Disabled in their support services. In 

the everyday practice of disability assistance, the guiding principles of self-determination, 

equal participation and inclusion, as described in the UN Disability Rights Convention, 

have so far only been implemented to a limited extent. A modernization and transfor-

mation of the services of disability assistance with fundamental consideration of inclu-

sion-oriented objectives is largely lacking. 

 

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities has taken up the guiding 

idea of inclusion and describes the legal claims of people with disabilities in order to 

realize participation and involvement in social and legal contexts. The basic principle is 

that all citizens are enabled to participate equally in life in society. In various new legal 

regulations, such as the Disability Equality Act, the reform law on long-term care insur-

ance, but above all with the law to strengthen the participation and self-determination of 

people with disabilities, the legislator has concretised the call of the UN Disability Rights 

Convention in social law. This new legal orientation calls for inclusive changes in all ar-

eas of society.  

 

The dissertation project investigates the social and spatial potentials of personal support 

for social participation that enable people with a so-called intellectual disability to partic-

ipate equally in society. The aim of the project is to support the development of a con-

temporary service for people with a so-called intellectual disability. 
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1. Einleitung 
 
1.1 Thema und Relevanz der Arbeit 
 

Die Arbeit hat die Entwicklungspotentiale personenbezogener Unterstützung der Behin-

dertenhilfe für erwachsene Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung zum 

Gegenstand. Die Behindertenhilfe wird in dieser Arbeit als Teil des Systems der sozialen 

Sicherung und Rehabilitation in der Bundesrepublik Deutschland verstanden. Der Be-

hindertenhilfe können Einrichtungen, Institutionen und Dienste zugerechnet werden, die 

Aufgaben zur Versorgung, Förderung und Stärkung von Menschen mit Behinderungen 

übernehmen und zur Erfüllung ihrer individuellen Bedarfe beitragen. Die ‚Behinderten-

hilfe‘ umfasst alle Organisationsformen von sozialen Einrichtungen und Diensten, ohne 

dass die Herkunft oder Verwendung des Begriffes fachlich dokumentiert ist (vgl. Kiessl, 

Quack 2014, S. 31).  

 

Der Begriff ‚Behindertenhilfe‘ ist eine Umschreibung für einen Set von Unterstützungs-

leistungen, die weder von staatlicher Seite erbracht noch privatgewerblich organisiert 

sondern im intermediären Raum zwischen Staat und Markt meist im Rahmen der Freien 

Wohlfahrtspflege erbracht werden (vgl. Muche 2017, S. 38). Die Verwendung des Be-

griffs kann im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe und Partizipation von Menschen 

mit Behinderungen zurecht als statisch problematisiert werden, denn das Merkmal ‚Be-

hinderung‘ wird hierbei als dominant angesehen und häufig mit besonderen Betreuungs-

formen verknüpft (vgl. BHP 2015, S. 3). Dies hat sich im professionellen Sprachgebrauch 

ähnlich etabliert wie Sammelbezeichnungen für andere Felder z.B. der ‚Jugendhilfe‘, ‚Al-

tenhilfe’ oder ‚Drogenhilfe‘ etc., die sich an einer bestimmten Lebenslage orientieren. 

Angeregt durch die Leitidee der Inklusion sowie durch das veränderte Verständnis von 

Behinderung ist die Perspektive der Organisationen der Behindertenhilfe zunehmend auf 

Selbstbestimmung, Empowerment und Teilhabe verschoben (vgl. Theunissen 2009). In 

Kontext dieses Diskurses schlug der Berufsverband der Heilpädagoginnen und Heilpä-

dagogen vor den Begriff ‚Behindertenhilfe‘ umzubenennen in „Unterstützungsleistungen 

für Menschen vor Teilhabebarrieren“ (vgl. BHP 2015, S. 4). 

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf den aktuell gegeben Modernisierungsbedarf 

bei personenbezogenen Unterstützungsangeboten für Menschen mit einer sogenannten 

geistigen Behinderung. Dies erfordert eine Begrifflichkeit, die dem tatsächlichen Stand 

der Inklusionsentwicklung in diesem Bereich gerecht wird. Neuere Untersuchungen zei-
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gen, dass das derzeitige Angebotssystem für Menschen mit sogenannter geistiger Be-

hinderung noch immer ein hohes Maß an sektoraler Abgrenzung und Selbstreferentiali-

tät aufweist und insofern eine übergreifende begriffliche Kategorie, wie ‚Behindertenhilfe‘ 

ein hohes Erklärungspotential beinhaltet (vgl. Schädler, Reichstein 2019). Daher wird in 

der vorliegenden Arbeit diese Begrifflichkeit auch verwendet, im Wissen, dass im Zuge 

weiterer Inklusionsentwicklung einer Modernisierung auch dieser Kategorie sinnvoll und 

notwendig sein wird.  

 

Die gesellschaftliche Diskussion zum Thema Inklusion und die aktuellen gesetzlichen 

Veränderungen, insbesondere die Reform der Eingliederungshilfe, wirken sich auf die 

personenbezogenen Dienstleistungen für Menschen mit einer sogenannten geistigen 

Behinderung aus (vgl. Schädler 2018, S. 151). Inklusion beschreibt dabei eine men-

schenrechtliche Leitidee zur gesellschaftlichen Entwicklung, die auf die Beseitigung von 

Teilbarrieren in relevanten Lebensbereichen aller Bürgerinnen und Bürger abzielt (vgl. 

Degener, Diehl 2015, S. 60 ff.). Ziel inklusionsorientierter Unterstützung durch die Sozi-

ale Arbeit ist es, den Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte Teilhabemöglich-

keiten zu erschließen.  

 

Die Idee der Inklusion wird von der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) aus dem 

Jahr 2006 aufgegriffen. Die Behindertenrechtskonvention verdeutlicht, was der An-

spruch auf die Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen in der Lebensrealität 

heißt und benennt zentrale Dimensionen, in denen sich gleichberechtigte Teilhabe und 

Entfaltung ihrer Persönlichkeit realisieren oder erschweren (vgl. Flieger 2011, S. 11 ff). 

In den Bestimmungen des Artikel 19 UN-BRK wird der Rechtsanspruch auf eine „Unab-

hängige Lebensführung und die Einbeziehung in die Gesellschaft“ für Menschen mit Be-

hinderungen konkretisiert. Mit der Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland 

im Jahr 2009 ist die UN-BRK rechtsverbindlich. Es ist Aufgabe der Exekutive, die Um-

setzung des Rechtsanspruches auf gleichberechtigte Teilhabe durch eine Reform der 

Sozialgesetze zu gewährleisten (vgl. Ernst, Adlhoch, Seel 2012, S. 2).  

Der Gesetzgeber ist u. a. mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im 

Jahr 2017 dem Auftrag der UN-BRK nachgekommen und hat den Rechtsanspruch der 

Menschen mit Behinderungen im Rehabilitationsrecht und in der Leistungssystematik 

des Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) verankert. In Bezug auf die praktische Umsetzung 

der UN-BRK stellte Schädler 2018 fest: „In wichtigen Bereichen gesellschaftlichen Le-

bens konnte die Barrierefreiheit hinsichtlich der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutz-

barkeit öffentlicher Infrastruktur deutlich verbessert werden. Im Bereich der, über die 
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Eingliederungshilfe nach § 90 ff. SGB IX finanzierten Unterstützungsleistungen für Men-

schen mit Behinderungen, … ist es weitaus weniger gelungen, inklusionsorientierte Ziel-

setzungen in neue Dienstleistungsmodelle zu transformieren“ (vgl. Schädler 2018, S. 

150).  

 

Durch das BTHG wird der Fokus der Leistungssystematik in der Eingliederungshilfe von 

der Fürsorge zur Teilhabe verschoben. Die Eingliederungshilfe wurde aus dem Sozial-

hilferecht herausgelöst und als Teilhaberecht in das SGB IX integriert. Der Gesetzgeber 

beabsichtigte u. a., die Personenzentrierung der Unterstützung für Menschen mit Teil-

habebeeinträchtigungen zu stärken und hat entsprechend die leistungsrechtlichen 

Grundlagen zur Erbringung wohnbezogener Unterstützung für Menschen mit einer so-

genannten geistigen Behinderung verändert.  

Mit der UN-BRK hat sich somit in der deutschen Behindertenpolitik und im sozialrechtli-

chen Leistungssystem ein verändertes Verständnis von Behinderung entwickelt und 

durchgesetzt. Demnach entsteht Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen indivi-

duellen Beeinträchtigungen und den Barrieren der Umwelt, die eine Teilhabe von Be-

troffenen am gesellschaftlichen Leben erschweren. Politik, die Gesellschaft und die so-

zialen Unterstützungssysteme sind demnach gefordert, umfassende Strukturen bereit-

zustellen damit Inklusion, verstanden als selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Ge-

meinschaft, gelingen kann (vgl. Kahle 2019, S. 16). Konzeptionell gesehen gewinnt die 

Ebene der Wohnung und das Wohnumfeld sowie der Sozialraum von Menschen mit Be-

hinderungen, in dem diese Wechselwirkungen konkret werden, eine zentrale Bedeutung. 

Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderung realisieren sich zu einem we-

sentlichen Teil im unmittelbaren räumlichen Lebensumfeld von Menschen mit Behinde-

rungen (vgl. Rohrmann, Schädler 2014, S. 12).  

Die wohnbezogene Unterstützung von Menschen mit einer sogenannten geistigen Be-

hinderung erfährt eine besondere Bedeutsamkeit, da sie sich auf viele Bereiche des all-

täglichen Lebens bezieht, in denen soziale Abhängigkeiten bestehen. Hierzu gehört der 

Wohnraum als ein privater und gesetzlich geschützter Bereich. Wohnräume sind der 

wichtigste Ort der Individuation und stellen für jeden Menschen den Ort maximaler Sou-

veränität und Intimität dar. Der private Wohnraum dient u. a. der Erholung, der Befriedi-

gung primärer Bedürfnisse und der Gestaltung sozialer Beziehungen.  

Die subjektiv erlebte Zufriedenheit im alltäglichen Leben hängt wesentlich von den Be-

dingungen des Wohnens ab (vgl. BHP 2015, S.12). Die wohnbezogene Unterstützung 

ist ein Beitrag, die Bedingungen des Wohnens barrierefreier und den Alltag im Sinne des 

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung gelingender zu gestalten. Die gesellschaftliche 

Intention, in allen relevanten Lebensbereichen Barrieren zu beseitigen, verspricht für 
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Menschen, die in ihrer Teilhabe beeinträchtigt und bisher in besonderer Weise von ge-

sellschaftlicher Ausgrenzung betroffen sind, neue Perspektiven. Über die angestrebte 

Barrierefreiheit in räumlichen und sozialen Bezügen sollen Menschen mit Behinderun-

gen unterstützt werden, bisher kaum zugängliche Potentiale und Ressourcen in ihrem 

direkten Lebensumfeld zu erschließen.  

 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe (BTHG) hat der Ge-

setzgeber die rechtliche Position von Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen bekräf-

tigt. Nach § 17 Sozialgesetzbuch I (SGB I) hat die Umsetzung dieses Rechtsanspruches 

durch die Träger der Eingliederungshilfe eine besondere Priorität. § 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB 

I verpflichtet die Leistungsträger darauf hinzuwirken, dass Berechtigte die ihnen zu-

stehenden Sozialleistungen „in zeitgemäßer Weise, umfassend und zügig“ erhalten. Mit 

der Formulierung „in zeitgemäßer Weise“ soll zum Ausdruck gebracht werden, dass den 

modernen wissenschaftlichen und verwaltungstechnischen Erkenntnissen Rechnung zu 

tragen ist (vgl. BT-Drs. 7/868 S. 26). Somit sind auch die Leistungen der Eingliederungs-

hilfe nach modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu erbringen. Die Träger der Ein-

gliederungshilfe stehen in direkter Verantwortung für die Leistungserbringung. Das 

BTHG sieht vor, dass nach § 113 SGB IX die Aspekte der Lebenswelt und des Sozial-

raums der Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden. Der Gesetzgeber weist 

die Ausführung dieser Leistung nach § 95 SBG IX i.V.m. § 28 SGB IX auch den Rehabi-

litationsträgern selbst als Aufgabe zu.  

Die zeitgemäße Gestaltung der Unterstützung durch die Eingliederungshilfe ist nach § 

131 SGB IX in allen Bundesländern durch Landesrahmenverträge zu konkretisieren. Die 

Vertragspartner sollen u. a. daraufhin wirken, dass jeder leistungsberechtigte Mensch 

die zustehende Sozialleistung in zeitgemäßer Weise erhält und die zur Ausführung der 

Sozialleistung erforderlichen Leistungsangebote zur Verfügung stehen. Diese Leistun-

gen sollen nach § 124 SGB IX durch geeignete Rehabilitationsdienste (Leistungserbrin-

ger) angeboten werden. Mit der Leistungserbringung für den Personenkreis der Men-

schen mit einer sogenannten geistigen Behinderung werden in der Regel die Organisa-

tionen und Dienste betraut, die der Behindertenhilfe zugerechnet werden. 

In der Konsequenz des Bundesteilhabegesetzes sind die wohnbezogenen Leistungen 

vor Ort also im ‚Lichte der UN-BRK‘ auf die Selbstbestimmung und die gesellschaftliche 

Teilhabe der Klientinnen und Klienten auszurichten. Die Organisationen der Behinder-

tenhilfe stehen, als Partner der Leistungsträger, durch das BTHG konkret vor der Auf-

gabe, die wohnbezogenen Hilfen u. a. transparent, trägerübergreifend, interdisziplinär, 

individuell, lebensweltbezogen und sozialraumorientiert zu erbringen (vgl. § 1 i. V. m. § 
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4 SGB IX). Aktuell sind die Organisationen der Behindertenhilfe mit der stufenweisen 

Umsetzung dieses Auftrags befasst.  

Die Herausforderungen in den Diensten und Einrichtungen liegen u. a. darin, die erfor-

derlichen Veränderungen intern umzusetzen sowie die Regeln des Zusammenspiels mit 

relevanten örtlichen Akteuren neu auszugestalten (vgl. Schädler 2018, S. 151). Die 

Schwierigkeiten organisationaler Veränderungen sowie die Komplexität des Gesche-

hens wirken sich auf die Prozesse der Modernisierung im Feld der Behindertenhilfe aus. 

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf diese weitreichende Herausforderung und fokus-

siert dabei auf mögliche Potentiale einer personenbezogenen Unterstützung in sozial-

räumlichen Kontexten. Durch die empirische Erhebung von Daten in einem regionalen 

Handlungsfeld der Behindertenhilfe wird die aktuelle Situation systematisch betrachtet. 

Generelles Ziel der Arbeit ist es somit, durch diese Untersuchung einen Theoriebeitrag 

zur Neuausrichtung wohnbezogener Unterstützung der Behindertenhilfe zu leisten.  

 

 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen  
 
In der vorliegenden Arbeit wird danach gefragt, in welchem Maße die Dienste und Ein-

richtungen der Behindertenhilfe in ihrer Praxis sozialräumliche Potentiale identifizieren 

und als Handlungsoptionen in die wohnbezogene Unterstützung der Menschen mit einer 

sogenannten geistigen Behinderung integrieren. Die Studie hat das Ziel, die aktuelle Si-

tuation in einem regionalen Handlungsfeld differenziert zu beschreiben, den Ist-Zustand 

zu bewerten sowie auf der Basis der Analyse mögliche Perspektiven für die Entwicklung 

eines inklusionsorientierten Unterstützungssystems für Menschen mit Behinderungen 

aufzuzeigen. Das Erkenntnisinteresse ist auf die praxisbezogene Umsetzung sozialwis-

senschaftlicher Theoriekonzepte in einem sozialräumlichen Kontext ausgerichtet.  

 

Das handlungsleitende Verständnis von Behinderung dieser Arbeit basiert auf dem men-

schenrechtlichen Modell von Behinderung im Sinne der Disability Studies (vgl. Wald-

schmidt 2015, S. 334). Durch das Gesetz zur Stärkung und Selbstbestimmung von Men-

schen mit Behinderungen (BTHG) haben die Themen Sozialraumorientierung und Le-

benswelt verstärkt Eingang in den Teilhabediskurs in der Behindertenhilfe gefunden (u.a. 

Franz, Beck 2007; Seifert 2010; Theunissen 2012, Wacker 2013; Diekmann, Schäper 

2013; Rohrmann, Schädler 2014; Beck 2016, Weinbach 2016; Fürst, Hinte 2017; Kahle 

2019; Röh 2019). Die aktuelle Reform der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

kann aber auch als konsequente Weiterführung vorhergehender Reformdiskurse ver-

standen werden.  
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Die Arbeit verfolgt den Anspruch, die Reformaspekte der Eingliederungshilfe und die 

sozialwissenschaftliche Theoriebildung zur Sozialraumorientierung zu verknüpfen. Als 

Grundlage der Untersuchung wird das Fachkonzept Sozialraumorientierung nach Hinte 

und Treeß (2007) gewählt. Das Konzept bietet die Option, die wohnbezogene Unterstüt-

zung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung differenziert zu be-

trachten. Der Handlungsansatz verbindet die Komponenten der Lebenswelt mit denen 

des Sozialraums. Durch die Reform des SGB IX werden die Handlungsansätze der Le-

benswelt- und Sozialraumorientierung in einen direkten Bezug zu wohnbezogenen Un-

terstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung gestellt (vgl. § 

113 i.V.m. § 117 SGB IX). Beide Handlungsansätze stellen eine komplexe professionelle 

Perspektive und methodisch strukturierende Vorgehensweise dar, die einen beruflichen 

Wertestandard der Sozialen Arbeit definieren. Die Ressourcenorientierung beider Hand-

lungsansätze können als Wirkfaktor für das Gelingen von Unterstützungsleistungen ver-

standen werden. Durch die Aktivierung von Kompetenzen und den Zugang zu Ressour-

cen soll die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unterstützt werden 

(vgl. Möbius, 2010 b, S. 14). 

Auf der Basis des sozialräumlichen Handlungsansatzes werden in dieser Arbeit Aspekte 

wohnbezogener Unterstützungsleistungen betrachtet und mit wissenschaftlichen Instru-

menten im Rahmen einer Stichprobe überprüft. Es wird angenommen, dass eine inklu-

sionsorientierte Unterstützung individuelle Gegebenheiten, räumliche Potentiale und so-

ziale Ressourcen integriert, so dass Selbstbestimmung und Partizipation von den Men-

schen mit Behinderungen als gelingend erfahren werden können.  

 

Die Untersuchung wurde regional bezogenen angelegt, da grundlegende örtliche Verur-

sachungen und Entstehungsbedingungen von Hilfsnotwendigkeiten zu berücksichtigen 

sind. Die personenbezogenen Hilfsangebote für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigun-

gen bieten in diesem Kontext praktische Handlungsperspektiven, die an den Möglichkei-

ten und Ressourcen eines Wohnquartiers und den dort lebenden Menschen ansetzen 

sollen (vgl. Kalter; Schrappers 2006, S. 11). Um im Forschungsfeld das Maß der Res-

sourcenorientierung in der Leistungserbringung der Wohnhilfen erfassen zu können, 

wurde ein empirisches Vorgehen gewählt, das quantitative und qualitative Methoden in-

tegriert. Zielsetzung war es, Aussagen zur Art und Weise der wohnbezogenen Unter-

stützungsleistungen im ausgewählten regionalen Feld der Behindertenhilfe zu ermögli-

chen.  

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2017 insgesamt 42.789 Personen mit einer so-

genannten geistigen Behinderung durch Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Bereich 

Wohnen unterstützt. Diese Hilfen erhielten 27.433 Personen in gemeinschaftlichen 
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Wohnformen, dem sogenannten stationären Wohnen. In eigenständigen Wohnformen 

nutzten 15.356 Menschen wohnbezogene Unterstützung durch die Eingliederungshilfe 

nach SGB IX (vgl. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW 2017, S. 4 ff.). 

Die Zahlen verdeutlichen, dass ein größerer Anteil der Menschen mit Teilhabebeein-

trächtigungen in NRW in gemeinschaftlichen Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe 

betreut wird.  

Die Untersuchungsregion dieser Arbeit war Duisburg, eine Stadt im Rheinland / Nord-

rhein Westfalen (NRW), die im Hinblick auf das Leistungsgeschehen in der Eingliede-

rungshilfe für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in diesem Bun-

desland als typisch gelten kann (vgl. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 

NRW 2017, S. 7 ff.). Nach den Angaben für 2017 können für die Stadt Duisburg folgende 

Daten als Ausgangslage für die Untersuchung angenommen werden. Der Mittelwert der 

bewilligten Anträge auf Eingliederungshilfe in gemeinschaftlichen Wohnformen für die 

Stadt Duisburg liegt bei 1,65 Anträgen pro 1000 Einwohner und für den Bereich der Hil-

fen in eigenständigen Wohnformen bei 0,79 Anträge pro 1000 Einwohner. Die Werte 

weichen nur minimal vom NRW Durchschnitt ab (vgl. LVR 2019, S. 6 ff.). Daher können 

die Ergebnisse zwar nicht im strengen Sinne repräsentativ, aber für großstädtische Re-

gionen in NRW als aussagekräftig angesehen werden. 

 

Für die Erstellung, Durchführung und Auswertung der empirischen Arbeit wurde ein Zeit-

raum von drei Jahren angesetzt. Die vorbereitende Analyse und die Strukturierung des 

Forschungsvorhabens wurde im Oktober 2016 begonnen. Das Forschungsdesign wurde 

auf der Basis der Analyse ab Oktober 2017 entwickelt. Im Sommer 2018 wurden die 

schriftliche Erhebung durchgeführt, die Rückläufe erfasst und analysiert. Die Ergebnisse 

bildeten die Grundlage zur Entwicklung des qualitativen Erhebungsinstruments. Ab Ok-

tober 2018 wurden die Interviews zur Erhebung qualitativer Daten im Feld durchgeführt. 

Die Analyse des gewonnenen Datenmaterials erfolgte im Kontext der zugrundgelegten 

Theorieansätze.  

 
 
1.3 Aufbau der Arbeit  
 
Im Anschluss an die Einleitung wird im zweiten Kapitel die Entwicklung des Behinde-

rungsbegriffs und das Verständnis von Behinderung betrachtet. Das Phänomen Behin-

derung bedarf einer zeitgemäßen begrifflichen Klärung, um die zu untersuchende Per-

sonengruppe zu definieren. Im Sinne einer inklusiven Verortung des Begriffs wird die 

Teilhabebeeinträchtigung in den Kontext der Menschenrechte gestellt. Dies entspricht 
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aktuellen Diskursen in der Sozialen Arbeit, die sich auf Formen des Anders Seins auf 

Basis der Disability Studies beziehen. Dieser menschenrechtliche Ansatz fordert die kri-

tische Auseinandersetzung mit bisherigen Modellen von Behinderung in der Rehabilita-

tion und eine Neuausrichtung auf eine kulturelle und menschenrechtsorientierte Sicht-

weise von Behinderung (vgl. Weinbach 2016, S. 114). Der anschließende Abschnitt wid-

met sich den Veränderungen in der Sozialgesetzgebung, insbesondere den Reformpro-

zessen durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-

schen mit Behinderungen (BTHG). Hierdurch wurden neue Prioritäten für die wohnbe-

zogene Unterstützung der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ge-

setzt. Der im BTHG formulierte Rechtsanspruch auf selbstbestimmte Teilhabe und Par-

tizipation am Leben in der Gesellschaft definiert den Auftrag für personenbezogene Un-

terstützung neu. Es verändert durch die Fokussierung auf Individualisierung und Auto-

nomie der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen die Rahmenbedingungen für die 

Leistungserbringung der Behindertenhilfe. Die Einrichtungen und Dienst, aber auch die 

Kostenträger der Behindertenhilfe sind vor die Aufgabe gestellt, die Veränderungsvor-

gaben aufzugreifen und in der Systematik der Hilfen zu realisieren.  

Im anschließenden Kapitel wird die Entwicklung pädagogischer Leitkonzepte in der 

wohnbezogenen Behindertenhilfe sowie die theoriebezogene Ausrichtung erziehungs-

wissenschaftlicher Arbeit verdeutlicht. Die Leitidee der Inklusion wird in Abgrenzung zu 

den Konzepten der Integration betrachtet. Die bisherigen Konzepte der Normalisierung 

und des Empowerments zielen darauf ab, Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen in 

ein bestehendes System einzugliedern (vgl. Cloerkes 2007, S. 210 ff.). Es wird erörtert, 

wie sich in der Folge der gesellschaftlichen Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung 

die erziehungswissenschaftlichen Konzepte verändern und der Fokus sich von der Nor-

mierung auf Individualisierung verschoben hat.  

In Anlehnung an die geschilderten Leitkonzepte wird das Thema Sozialraum im vierten 

Kapitel aufgegriffen und in einen Bezug zur pädagogischen Unterstützung der wohnbe-

zogen Unterstützung der Behindertenhilfe gestellt. Der Ort der Erbringung wohnbezoge-

ner Unterstützung ist mit dem Lebensmittelpunkt der Leistungsberechtigten verknüpft. 

Der Lebensmittelpunkt wird über die Wohnung, die Beschäftigung und die sozialen Be-

züge definiert. Das Konzept der Sozialraumorientierung stellt auf die wechselseitigen 

Beziehungen zwischen dem physischen Ort und sozialen Strukturen ab, in denen sich 

ein Individuum bewegt. Die zentralen Prozesse der Sozialraumorientierung befassen 

sich mit konstruierten Räumen, Effekten, die von deren Strukturen ausgehen, den betei-

ligten Akteuren, ihren Interessen und Konstruktionsplänen sowie denen Einflussnahmen 

auf den sozialen Raum. Dieses Handlungskonzept impliziert die Möglichkeit, über den 
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Bezug zum Sozialraum und der Aktivierung von Netzwerk- sowie Nachbarschaftsres-

sourcen die institutionalisierte Spezialisierung der wohnbezogenen Unterstützung der 

Behindertenhilfe zu überwinden (vgl. Kahle 2019, S. 145). Die theoriebezogene Rah-

mung schließt mit der Skizzierung der Behindertenhilfe als Teil des Systems der sozialen 

Sicherung und Rehabilitation.  

Das Kapitel 5 dient u. a. der Beschreibung des Handlungsfeldes und der Geschichte der  

Behindertenhilfe. Die Behindertenhilfe als Teil des kommunalen Hilfesystems wird aus 

der Perspektive eines organisationssoziologischen Erklärungsansatzes betrachtet. Auf 

der Basis dieser Betrachtung werden Pfadabhängigkeiten und Entwicklungsperspekti-

ven des Feldes formuliert.  

Nach der theoretischen Grundlegung folgt ab dem sechsten Kapitel die Darstellung des 

Forschungsvorhabens im engeren Sinne. Einleitend werden das Forschungsdesign und 

die Methodik der Datenerhebung dargestellt. Im Rahmen des Forschungsprojekts wer-

den Erfahrungen von Beteiligten des Systems der Behindertenhilfe und von Nutzer*in-

nen wohnbezogener Unterstützungsleistungen durch quantitative und qualitative Erhe-

bungsverfahren ermittelt (vgl. Mayring 2002, S. 66). Die Datenanalyse und die Ergebnis-

präsentation schließend sich im folgenden Kapitel an. Den Abschluss des Kapitels bilden 

die Reflektion und die Methodenkritik des gewählten Vorgehens.  

Im Kapitel 8 erfolgt die Darstellung und Integration der quantitativen und qualitativen 

Untersuchungsergebnisse. Die Teilergebnisse werden im Sinne einer Triangulation zu-

sammengeführt. Es werden Ergebnisse präsentiert, die eine inklusionsorientierte Wei-

terentwicklung von Handlungspfaden wohnbezogener Dienstleistungen für Menschen 

mit einer sogenannten geistigen Behinderung unterstützen können.  

Das abschließende Resümee im Kapitel 9 dient der Reflektion des gesamten Projekts, 

der kritischen Bewertung des methodischen Vorgehens und der Analyse der Ergebnisse 

im Kontext der gewählten Handlungsansätze. Es wird u. a. erörtert, in wie weit die Be-

trachtung der Behindertenhilfe als organisationales Feld und die Theorie der Pfadabhän-

gigkeit die Analyse sowie die Generierung theoriebezogener Ergebnisse unterstützt ha-

ben. Der Methodenmix aus quantitativen und qualitativen Verfahren wird in Bezug auf 

die Analyse inklusionsorientierter Entwicklungspotentiale wohnbezogener Unterstützung 

im Handlungsfeld der Behindertenhilfe diskutiert. Das Resümee schließt mit der Positio-

nierung zur Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse der Untersuchung ab und benennt 

wesentliche Forschungsdesiderate im Zusammenhang mit der Fragestellung der vorlie-

genden Arbeit. 

 

Bevor nun mit der eigentlichen Argumentation begonnen wird, erfolgt zunächst ein kur-

zer Anriss zum Stand der einschlägigen Forschung. 
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1.4 Zum Stand Forschung in der wohnbezogenen Behindertenhilfe 
 

Die Forschung im Bereich der Behindertenhilfe nimmt die Behinderungen als Lebens-

lage und die Zuschreibungen gesellschaftlicher Einflussfaktoren bei der Entstehung von 

Behinderung, dem Leben mit Beeinträchtigungen und den Reaktionsweisen in der Ge-

sellschaft in den Fokus. Behinderung wird meist nicht als persönliches Schicksal, son-

dern als soziales Ereignis, als Ereignis von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen 

Umweltbedingungen und Beeinträchtigungen verstanden (vgl. Kahle 2019, S. 22). Die 

Forschung im Handlungsfeld kann unter dem Begriff Teilhabeforschung gefasst werden. 

Diese befasst sich u. a. mit folgenden charakteristischen Merkmalen:  

- Teilhabe und Selbstbestimmung 

- Interdisziplinarität 

- Sozial- und gesundheitspolitische Aspekte 

- Institutionen und Träger im Handlungsfeld 

- Behinderung durch umwelt- und einstellungsbedingte Barrieren  

- Beteiligung von Menschen mit Behinderungen  

    vgl. Kahle 2019. S. 24 
 

Es kann konstatiert werden, dass in Forschung und Praxis der Behindertenhilfe die Da-

ten zur Umsetzung der UN - BRK bisher nicht ausreichen, um konkrete Programme, 

Handlungsempfehlungen oder Aktivitäten abzuleiten (vgl. Kahle 2019, S. 19). Die theo-

riebezogene Forschung im Handlungsfeld wird zunehmend durch die Leitidee der Inklu-

sion geprägt. Seit Jahren zeichnet sich aufgrund des gesellschaftlichen und fachwissen-

schaftlichen Diskurses eine Phase der erheblichen Veränderung in der Behindertenhilfe 

ab (vgl. Dahme, Wohlfahrt 2009, S. 164). Die Forschungsprojekte hinterfragen u. a. me-

thodische, strukturelle wie auch finanzielle Aspekte der Veränderungsprozesse im Hand-

lungsfeld. Um die pädagogisch - ethische Perspektive der selbstbestimmten, gleichbe-

rechtigten Teilhabe behinderter Menschen mit dem individuellen Anspruch auf Rehabili-

tation und Teilhabe in der Praxis zu realisieren, ist eine weitere wissenschaftliche Be-

gleitung angezeigt (vgl. Kampmeier, Krämer, Schmidt 2014, S. 22). Die Untersuchung 

personenbezogener Unterstützung bedarf einer systematischen Betrachtung und Her-

angehensweise, die nicht zuletzt auch die institutionellen Bedingungen organisationalen 

Wandels einbezieht (siehe u.a. Seifert 2010; Rohrmann, Schädler 2014; Weinbach 

2016; Muche 2017; Fürst, Hinte 2017; Falk 2018; Kahle 2019).  
 

Für den Bereich der wohnbezogenen Behindertenhilfe hat u. a. Seifert in der sogenann-

ten Kundenstudie die Bedarfe an integrativen Handlungsansätzen beschrieben.  
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Für das Handlungsfeld benennt sie u. a. folgende Aufgabenbereiche: 

- Angebotsentwicklung 

- Erschließen von Ressourcen im Wohnquartier 

- Engagement für das Gemeinwesen 

- Kooperation und Vernetzung 

- Beteiligung an Teilhabeplanung  

           vgl. Seifert 2010, S. 375 
 

Die Kundenstudie aus dem Jahr 2010 verdeutlicht, dass die Mitarbeitenden die Potenti-

ale im Wohnumfeld nur bedingt als nutzbare Ressource wahrgenommen haben. Im Fo-

kus standen für sie die direkte Unterstützungsleistung für die Menschen mit Teilhabebe-

einträchtigung. Nach Angaben der Mitarbeitenden wohnbezogener Dienste und Einrich-

tungen wurden sozialräumliche Ansätze nur zu ca. 25 % in der Handlungspraxis berück-

sichtigt. Eine aktive soziale Einbindung ins Gemeinwesen wird von den Diensten und 

Einrichtungen kaum angestrebt. Städtische Quartierskulturen und Beteiligungsstruktu-

ren bleiben nahezu ungenutzt. Seifert verweist auf sozialräumliche Konzepte, die geeig-

net sind, diese Ressourcen zu identifizieren und in einen für die Kunden bedeutsamen 

lebensweltlichen Zusammenhang zu stellen. Es wurde festgestellt, dass ca. 80 % der 

Einrichtungen und Dienste sozialräumliche Aspekte in ihren Konzepten nicht berücksich-

tigen. Die fehlende konzeptionelle Grundlegung beeinträchtige die Entwicklung einer in-

klusionsorientierten, modernen Unterstützungsleistung. Es gelinge in der Praxis kaum 

die Potentiale im Wohnumfeld zu identifizieren und in die Unterstützung zu integrieren. 

Beispielhaft wird gezeigt, dass nur ca. 5 % der Dienste und Einrichtungen konkrete Ko-

operationen oder Koordinationsaufgaben in der Handlungspraxis realisieren. Die inter-

disziplinäre Zusammenarbeit wird erschwert, da eine trägerübergreifende Kooperation 

und Koordination als Grundprinzip nicht etabliert ist. Das Potential von Kooperation und 

Koordination werden mehrheitlich von den Organisationen der Behindertenhilfe nicht als 

solche wahrgenommen. Ein vergleichbares Ergebnis zeigt die Kundenstudie im Bereich 

des informellen Austauschs. Die Ressource werde nicht zur Gestaltung einer im Sozial-

raum koordinierten Dienstleistung genutzt (vgl. Seifert 2010, S. 29). 
 

Die Kundenstudie belegt, dass integrative sozialraumorientierte Ansätze in der Behin-

dertenhilfe strukturell nicht verankert sind. Bedenklich ist das Ergebnis, dass Organisa-

tionen der Behindertenhilfe Teilhabe auf Teilnahme an Freizeitaktivitäten und kulturellen 

Angeboten verkürzen. Es kann in Frage gestellt werden, ob und in wie weit es so gelingt, 

den Rechtsanspruch auf selbstbestimmte Teilhabe im Sinne der UN-BRK unter den Be-

dingungen der Handlungspraxis wohnbezogener Unterstützung zu realisieren. Die Kun-

denstudie macht deutlich, dass inklusives Denken bisher nicht zum selbstverständlichen 
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Prinzip von Planung und Qualität von Angeboten im Handlungsfeld der Behindertenhilfe 

gehört. Seifert verweist gleichzeitigt auf die politische Dimension von Teilhabe im Sinn 

der Partizipation an Gremien in der Behindertenhilfe und in der Gemeinde. Diese sei für 

Menschen mit geistiger Behinderung kaum realisiert (vgl. Seifert 2010, S. 31). Neben 

den Organisationen der Behindertenhilfe sind weitere Akteure gefordert die Entwicklung 

inklusiver Bedingungen im Handlungsfeld zu unterstützen.  

 

Ähnliche andere Studien verweisen darauf, dass die Unterstützungsleistungen in ge-

meinschaftlichen (stationären) Wohnformen einen deutlichen Nachholbedarf in Bezug 

auf personenzentrierte Unterstützung und Sozialraumorientierung haben (vgl. Fischl-

mayr, Sagmeister, Diebäcker 2016, S. 1). Im ersten Staatenprüfungsverfahren zur Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Bundesrepublik Deutschland wird 

deutlich kritisiert, dass die bislang dominierenden Sondereinrichtungen zur Unterstüt-

zung von Menschen mit Beeinträchtigung keine gleichberechtigte und diskriminierungs-

freie Teilhabe ermöglichen (siehe Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behin-

derungen 2015). Die fachlichen Paradigmen und Arbeitsprinzipien wie Inklusion oder 

‚ambulant vor stationär‘ werden im Handlungsfeld der Behindertenhilfe zwar rezipiert, in 

der Konkretisierung der Ziele Autonomie, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teil-

habe können Schwierigkeiten bei der Entwicklung konkreter und angewandter inklusion-

sorientierter Unterstützung festgestellt werden (vgl. Fischlmayr, Sagmeister, Diebäcker 

2016, S. 96). Die Autoren kommen zum Ergebnis, dass in der Behindertenhilfe eine Dis-

krepanz feststellbar ist zwischen formulierten Leitzielsetzungen und der konkreten Um-

setzung inklusionsbasierter Unterstützung. 

 

Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen Studien zur Entwicklung und Gestaltung inklu-

siver Gemeinwesen. Im Zuge der Entwicklung wird von den Akteuren auf kommunaler 

Ebene eine positive Rückmeldung zur Behindertenpolitik formuliert. Die Inklusion wird 

als bedeutsames Thema von mehr als 80 % der befragten Kreise und kreisfreie Städte 

in Nordrhein-Westfalen bei einer Studie des ZPE zur Planung inklusiver Gemeinwesen 

benannt (vgl. Rohrmann, Schädler 2014, S.82). In Bezug auf die Sozialraumorientierung 

wird festgestellt, dass diese Aufgabe eher als Fachplanung, denn als gemeinsamer Ge-

staltungsauftrag aller Akteure vor Ort zu verstehen ist. In der konkreten Umsetzung wird 

die Aufgabe der Gestaltung von Sozialräumen der Zivilgesellschaft und weniger den So-

zialleistungsträger bzw. der Kommunen zugeordnet. In der Umsetzung werden kaum 

konkrete Angaben zu Koordination und Kooperation im kommunalen Sozialraum be-

nannt. Es werden zwar Ziele formuliert, die Kriterien einer möglichen Zielerreichung sind 

in den meisten Fällen kaum definiert. Durch die gesetzlichen Reformen in den letzten 
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Jahren beeinflussen die politischen Menschenrechte zunehmend das kommunale Han-

deln. In der Realisierung der UN-BRK gelinge die konkrete Umsetzung sozialer Men-

schenrechte mangels Erfahrung im kommunalen Kontext nur bedingt (vgl. Rohrmann, 

Schädler 2014, S. 81).  

 

Das Forschungsprojekt der Evangelischen Hochschule Darmstadt im Auftrag des Land-

schaftsverbandes Rheinland zur Entwicklung und Gestaltung inklusiver Gemeinwesen 

kommt 2015 zu ähnlichen Ergebnissen. Die Studie untersuchte, an welcher Stelle im 

konkreten kommunalen Kontext bereits Ansätze der Gestaltung inklusiver Gemeinwesen 

feststellbar sind und in wie weit Handlungsbedarfe eruiert werden können. Weber be-

nennt für die kommunalen Akteure wichtige Handlungsbedarfe in den Bereichen:  

- Bewusstseinsbildung  

- Barrierefreiheit  

- Angebotsentwicklung 

- Teilhabe der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung an Politik 

- Selbstvertretung 

-  

Insgesamt wird für den untersuchten Kreis festgestellt, dass der Entwicklungsprozess 

angestoßen sei. Handlungsbedarf wird in Bezug auf Steuerung und Professionalisierung 

der Entwicklung festgestellt. Ähnlich wie bereits bei Seifert dokumentiert, sind bisher 

kaum Kooperationen und Koordinationen verbindlich etabliert. Es fehle an einer erkenn-

baren Strategie der beteiligten Kommunen gemeinsam mit anderen Akteuren konkrete 

und verbindliche Ziele und Kriterien der Zielerreichung zu definieren. Im Ergebnis kann 

konstatiert werde: „Die grundsätzliche Zielrichtung ist benannt, die Konkretisierung im 

verbindlichen Handeln der Akteure steht aus“ (vgl. Weber, Lavorano, Knöß 2015, S. 86 

ff.). 

 

Bereits 2013 hatte die Kath. Hochschule NRW in Münster in Zusammenarbeit mit dem 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe zum Thema „Bausteine für eine sozialraumorien-

tierte Gestaltung von Wohn- und Unterstützungsarrangements mit und für Menschen mit 

geistiger Behinderung im Alter“ geforscht. Im Ergebnis der Studie empfehlen sie die Ori-

entierung an der Leitideen der Inklusion mit dem Ziel der Verbesserung von Teilhabe 

und Selbstbestimmung von Menschen mit sogenannten geistiger Behinderungen. Die 

Verantwortlichen werden aufgefordert Spielräume zu nutzen, um selbstbestimmte, inklu-

sionsorientierte und gelingende Teilhabe zu ermöglichen.  
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Zur Etablierung einer inklusionsorientierten sozialräumlichen Unterstützung werden fol-

gende Gestaltungsdimensionen als wichtig erachtet:  

- Quartiersorientierung der personenbezogenen Unterstützung. 

- Weiterentwicklung der Angebote des ‚Unterstützten Wohnens‘ in den Quartieren.  

- Partizipation von Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung an Gestaltungsprozessen.  

- Gestaltung des Alltags auf der Basis der Wünsche unterstützten Menschen.  

- Stärkung der sozialen Beziehungen durch Teilnahme und Teilhabe im Quartier. 

- Sicherung der gesundheitlichen Versorgung in eigenständigen Wohnformen. 

              vgl. Diekmann, Schäper 2013, S. 30 ff. 

 

Die Studie verweist darauf, dass die Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe mit 

den aufgeführten Gestaltungsdimensionen personenbezogener Unterstützung zu ver-

knüpft sind. Resümierend wurde festgestellt, dass konzeptionelle Überlegungen zu die-

sem Thema noch zu konkretisieren sind.  
 

Muche (2017) stellte fest, dass es in der Alltagspraxis der personenbezogenen Dienst-

leistungsorganisationen in der Behindertenhilfe nur bedingt gelungen ist, die Leitprinzi-

pien der Selbstbestimmung, der gleichberechtigten Teilhabe und der Inklusion, wie sie 

in der UN-Behindertenrechtskonvention beschrieben werden, umzusetzen. Eine Moder-

nisierung und Transformation der personenbezogenen Dienstleistungen in der Behin-

dertenhilfe unter Berücksichtigung inklusionsorientierter Zielsetzung steht weitgehend 

aus (vgl. Muche 2017, S. 100 ff.). Zu ähnlichen Ergebnissen kamen u. a. Seifert 2010; 

Rohrmann, Schädler 2014; Weber, Lavorano, Knöß 2015; Weinbach 2016; Fürst, Hinte 

2017 sowie Kahle 2019. Ihre Studien belegen u. a. den Modernisierungsbedarf perso-

nenbezogener Dienstleistungen im Handlungsfeld der Behindertenhilfe. Die Organisati-

onen der Behindertenhilfe und die beteiligten Akteure in den Kommunen, bei den Reha-

bilitationsträgern und Trägern der Eingliederungshilfe stehen vor der Herausforderung 

ihre Prozesse, Strukturen und Angebote auf verschiedensten Ebenen inklusionsorien-

tiert auszurichten (siehe Kapitel 5.5).  
 

Mit dem folgenden Kapitel beginnt die theoriebezogene Rahmung des Forschungspro-

jekts. Die Einleitung schließt mit der Einschätzung, dass ein Modernisierungsbedarf bei 

der wohnbezogenen Unterstützung von erwachsenen Menschen mit einer sogenannten 

geistigen Behinderung besteht. Um die Notwendigkeit des Veränderungsbedarfs kon-

kretisieren zu können, wird im Anschluss die Entwicklung des Behinderungsbegriffs bis 

hin zum Menschenrecht basierten Verständnis von Behinderung dargelegt.
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2. Behinderung – Ein relationaler Begriff           

 
Das Phänomen Behinderung bedarf einer zeitgemäßen begrifflichen Klärung, um die zu 

untersuchende Personengruppe zu definieren. Den Konstruktionen des Phänomens lie-

gen unterschiedliche Verständnismodelle zugrunde, die in zeitliche Kontexte eingeord-

net werden können. Im folgenden Kapitel werden die medizinische Sichtweise sowie das 

soziale und kulturelle Modell des Phänomens Behinderung beschrieben. Im Sinne der 

integrativen und inklusiven Verortung der Begriffsdefinition wird die Teilhabebeeinträch-

tigung abschließend in den Kontext der Menschenrechte gestellt. Dies entspricht dem 

aktuellen Wissenschaftsansatz in der Sozialen Arbeit, der auf dem Diskurs zu Formen 

des Anders - Seins auf Basis der Disability Studies beruht. Dieser aktuelle Ansatz fordert 

die bisherigen Modelle von Behinderung in der Rehabilitation durch ein kulturelles, auf 

die Menschenrechte ausgerichtetes, Modell zu ersetzen (vgl. Weinbach 2016, S. 114). 

 

Die aktuelle Diskussion verweist auf die Schwierigkeit einer eindeutigen Begriffsbestim-

mung, da sich in Folge gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse das Verständnis von 

Beeinträchtigungen stetig verändert. Eine vorläufige Definition erfolgt in Abhängigkeit 

vom gesellschaftlichen und kulturellen Hintergrund, dem Stand der Wissenschaft und 

dem in der jeweiligen Gesellschaft vorherrschenden Menschenbild (vgl. Haeberlin, 1996, 

S. 87). Die Bestimmungsvariablen sind abhängig von unterschiedlichsten Faktoren, die 

zudem über die Dimension Zeit veränderlich sind. Es kann festgestellt werden, dass eine 

Teilhabebeeinträchtigung und was darunter zu verstehen ist, über abhängige Variablen 

bestimmt wird und somit der Begriff Behinderung einen relativen Sachverhalt beschreibt 

(vgl. Haeberlin, 1992, S. 27). 

 

Das im heutigen Begriffsfeld der Teilhabebeeinträchtigung liegende Phänomen der Be-

hinderung ist in den letzten zweihundert Jahren im allgemeinen deutschen Sprachge-

brauch sehr unterschiedlich genutzt und verstanden worden. Rückblickend hatte sich 

der abstrakte Begriff Behinderung im Laufe des letzten Jahrhunderts etabliert (vgl. Welti 

2005, S.10). Erst die vielen, durch den ersten Weltkrieg, geschädigten Soldaten haben 

zu einer Veränderung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Bewertung des Be-

hinderungsbegriffs beigetragen. Im Sinne der sozialen Versorgung wurde erstmals 1919 

ein Personenkreis als ‚behindert‘ definiert. Vor diesem Zeitpunkt wurde ein Mensch mit 

Behinderung eher als gebrechlich, versehrt oder verkrüppelt wahrgenommen (vgl. Lach-

witz, Welti 2012, S. 3). Im Verlauf der modernen gesellschaftlichen Entwicklung wurden 
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Regeln und Normen für den Umgang mit Behinderung und behinderten Menschen ent-

wickelt. Es wurde deutlich, dass es verschiedenste Formen von Beeinträchtigungen gibt, 

die Menschen behindern.  

 

Im Sprachgebrauch hat sich der Begriff Behinderung etabliert. Nach allgemeinem Ver-

ständnis wird mit diesem Begriff eine Situation oder ein Zustand beschrieben, der ein 

Fortkommen erschwert oder unmöglich macht. Man wird behindert ein Ziel zu erreichen. 

Hindern kann bedeuten, eine Person von etwas Gewollten abhalten. Im Wort Behinde-

rung steckt insofern das Wort Hindernis. Im Verb hindern klingt der lateinische Begriff 

impedire an. Der lateinische Begriff kann mit hindern, hemmen oder abhalten übersetzt 

werden (vgl. Welti 2005, S. 55). Wenn von Behinderung gesprochen wird, so kann damit 

etwas in einer Person oder außerhalb von ihr gemeint sein. Man ist behindert oder kann 

behindert werden. Die beschriebene Herkunft der Bedeutung des Wortes Behinderung 

weist daraufhin, dass für ein Verständnis interne, wie externe Faktoren maßgeblich sind. 

Eine Behinderung haben umfasst die Komponenten behindert sein und behindert wer-

den. Das Beispiel zeigt auf, dass Behinderung mehrere Komponenten beinhaltet und 

aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich bewertet werden kann. Eine Behinde-

rung ist je nach Kontext und Perspektive das Ergebnis eines individuellen Wahrneh-

mungs- und Deutungsprozesses. Je nachdem, in welchen Fokus der Begriff gesetzt 

wird, kann er in einen metaphorischen, sozial - relationalen oder normativen Bezug ge-

setzt werden (vgl. Kahle 2019, S. 42). Nach Dederich ist eine Behinderung die Folge der 

kulturellen Hervorbringung von ästhetischen, kognitiven, moralischen, kommunikativen, 

sozialen und ökonomischen Ordnungsmustern, die Eigenes und Fremdes, Vertrautes 

und Unvertrautes, Unerwünschtes und Erwünschtes, Normales und Abnormales, Gutes 

und Böses unterscheidbar machen (vgl. Dederich 2009, S. 36). 

In Folge, der sich ausdifferenzierenden Aspekte von Beeinträchtigungen hat, sich die 

Begriffsdefinition im Verlauf der gesellschaftlichen Diskussion zunehmend verändert. 

Die Menschen mit sehr verschieden ausgeprägten intellektuellen, körperlichen oder / 

und psychischen Beeinträchtigungen wurden dem Phänomen Behinderung zugeordnet. 

Unter Berücksichtigung des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses und unter Würdi-

gung der menschenrechtlichen Aspekte im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 

ist die Verwendung des stigmatisierenden Begriffs Behinderung problematisch. Der 

Disability-Ansatz bietet ein Chance, um die menschliche Vielfalt mit individuellen Ansät-

zen aufzugreifen und zu einem Menschenrecht orientierten Modell in der Rehabilitation 

hinzuführen. Über die rückblickende Beschreibung des medizinischen Modells und der 

weiteren Entwicklung wird auf den sich in der Fachdiskussion abzeichnenden kulturellen 

Ansatz der Disability Studies hingeführt.  
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2.1  Behinderung als individuelles Modell 

 
Das individuelle Modell ist von einer defizitorientierten Sichtweise von Behinderung ge-

prägt. Eine Behinderung wird als individuelle – körperlich – organische Schädigung de-

finiert, die ursächlich für unterschiedliche ausgeprägte Beeinträchtigungen, Einschrän-

kungen oder Benachteiligungen ist. Diese ziehen individuelle und / oder soziale Handi-

caps in Folge des angeblichen Anders- Seins nach sich (vgl. Rohrmann, Bendel 2005, 

S. 3 f.). Dieses Anders – Sein wird dem Individuum zugeschrieben, entsprechend sind 

die Bemühungen zur Überwindung der Beeinträchtigung auf den einzelnen Menschen 

ausgerichtet (vgl. Hermes 2006 a, S. 17). Das medizinische Modell definiert somit sich 

über die Differenzierung des Normalen im Verhältnis zur Abweichung von der Norm.  

 

Ein wichtiges Kriterium des Ansatzes ist die Differenzierung zwischen A-Normalität und 

Normabweichung. Begriffe wie Fehlentwicklung, Anomalie, Hemmungen werden zur Be-

schreibung einer Behinderung genutzt. Nach diesem Ansatz wird eine Ordnung über 

Normen vorgenommen und das Individuum kategorisiert. Über die Instanz der Normen-

kontrolle findet Regulierung und Sanktionierung statt. Nach diesem empirisch ausgerich-

teten Ansatz ist zu unterscheiden zwischen: 

 

I. Statistische Normen 

Es handelt sich um messbare Kriterien. Die Berechnungsgrundlage ist die Normal-

verteilung. Normal ist das, was innerhalb eines Mittel- oder Durchschnittswertes liegt. 

Im Umkehrschluss ist Anormal (Subnormal), das was außerhalb der Normalvertei-

lung liegt. 

 

II. Biologische Normen 

Biologische Normen sind funktionell definiert. Sie beziehen sich auf die Funktionalität 

eines Organismus oder Organs. Ihr Vorkommen deckt sich nicht zwangsläufig mit 

der Normverteilung innerhalb einer Population und können daher vom Mittelwert, 

bzw. vom Durchschnittswert abweichen. Die Normbestimmung erfolgt teleologisch 

und ist auf die Funktionalität und Verfasstheit ausgerichtet. 

 

III. Soziale Normen 

Zugrunde liegen soziale Werte, die z.B. über Konventionen, Erwartungen, Vorschrif-

ten oder Gesetze bestimmtes Verhalten in sozialen Bezügen kategorisieren. Soziale 

Normen stehen im Gegensatz zu biologischen und statistischen Normen in Abhän-

gigkeit zu subjektiven Setzungen.  
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IV. Ethische Normen 

Die ethische Norm beschreibt eine Ideal. Kant beschreibt mit seinem Kategorischen 

Imperativ eine Pflichtnorm: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit 

möglich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen kann!“ Eine solche ethi-

sche Normsetzung ist in der pädagogischen Zielsetzung und für das erzieherische 

Handeln von Bedeutung. Die individuelle Positionierung beruht auf subjektiven und 

qualitativen Normsetzungen.                                            

           vgl. Speck, 2008, S. 189 ff 

 

Die individuelle Behinderung wird durch die Definition von Normalität, über die Zugehö-

rigkeit zu einer Kategorie, bestimmt. Beispielhaft steht die deskriptive Psychiatrie von 

Kraeplin (1856 - 1926), der über seine Krankheitslehre diesen Erklärungsansatz nach-

haltig geprägt hat (vgl. Weinbach 2016, S.84 ff.). Über die klinische Beobachtung kate-

gorisierte Kraeplin psychopathologische Erscheinungen nach Krankheitseinheiten. Un-

abhängig von möglichen exogenen Einflussfaktoren, wie z.B. individuellen Gegebenhei-

ten, sozialen Faktoren oder den Bedingungen in den Verwahranstalten werden Diagno-

sen gestellt die manifesten Symptome individuelle abweichender psychischer Zustände 

ausschließlich dem einzelnen Individuum zuschreiben (vgl. Droste 1999, S. 49). 

 

Das medizinische Modell konzentriert sich auf Fragestellungen der Abweichung gesund-

heits- und körperbezogener Zustände und leitet auf dieser Erkenntnisbasis mögliche 

Präventions-, Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten ab. Behinderung wird als Indivi-

dualproblem verortet. In der Systematik des Modells sind kompensatorische Maßnah-

men zur Überwindung des Problems auf das Individuum ausgerichtet (vgl. Hermes 

2006a, S. 17).  

Über die Zuschreibung der Abweichung vom Normalen findet eine Stigmatisierung der 

zuvor per Definition exkludierten Personengruppe statt. Das Anders-Sein wird mit wis-

senschaftlichen Erklärungsmodellen begründet. In der Folge werden ganze Personen-

gruppen von der gesellschaftlichen Normalität ausgeschlossen. Diese „…Mechanismen 

der verdinglichten Fragmentierung der Menschen durch Menschen führt zu einer klassi-

fizierenden Partikularisierung und zur Exklusion von scheinbar Gleichartigen durch Zu-

schreibung einer Abweichung von statistischer Normalität…“ (vgl. Rohrmann 2007, S. 

240). Die mit diesem Selektionsmodell verbundenen Mechanismen haben in der wissen-

schaftlich basierten Anwendung in der Praxis eine nachhaltige Wirkung entfaltet. Auf-

grund der Durchdringung der Denk- und Handlungsmodelle der Professionellen in ver-

schiedensten Bereichen der Sozialen Arbeit hatte sich die Entwicklung des Fürsorge-

systems auf der Basis der Kategorisierung entwickelt. Immer neue klinische Definitionen 
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ziehen ein immer differenziertes Versorgungsangebot nach sich. Einteilung, Diagnose 

und Prognose bilden die Basis eines gesellschaftlichen Mandats für die Ausweitung der 

institutionellen Versorgung exkludierter Personengruppen (vgl. Bradl 1991, S. 511).  

Diese individualisierte Kategorisierung im Sinne des medizinischen Modells findet un-

verändert konkrete Anwendung. So werden grundlegende Daten im Bereich der Ge-

sundheitswissenschaften durch Normierung definiert. Über die Definition eines Durch-

schnittswerts für einen konkreten messbaren Sachverhalt wird eine Norm als spezifisch 

allgemeingültig und konstant festgeschrieben. Individuen werden dieser definierten 

Norm im Verhältnis zum normalen Durchschnitt zugeordnet. Dies gilt beispielhaft für die 

Messung des Intelligenzquotienten. Entspricht dieser einem Wert zwischen 90 und 110 

ist per Definition auf Basis der Normalverteilung eine Zuordnung in die Kategorien Nor-

mal vorzunehmen. Eine Abweichung nach unten oder oben führt zu einer Zuordnung in 

den Kontext anormal. An diesem Beispiel wird deutlich, wie problematisch eine Zuschrei-

bung von Normalität trotz spezifischer Normierung sein kann, da selbst eine minimale 

Abweichung eine Zuordnung in die Kategorie Normal nicht zulässt (vgl. Speck 2008, S. 

190).  

 

Das komplexe Individuum Mensch wird durch Zuordnung in seiner Vielfältigkeit reduziert. 

Eine intellektuelle Beeinträchtigung steht in Abhängigkeit von Kontextfaktoren und ist je 

nach Bezugssystematik mehr oder weniger bedeutsam. Das medizinische Modell redu-

ziert die Dimensionalität des komplexen Systems Mensch auf den Kausalzusammen-

hang Ursache > Wirkung. Seine eindimensionalen Erklärungskonstrukte sind nur bedingt 

geeignet die Komplexität des Phänomens zu erfassen. Gerade für den Bereich der So-

zialwissenschaften kann daher festgehalten werden: Die Zuordnung in die Kategorie 

Normalität hat für die Begriffsklärung der Teilhabebeeinträchtigung nur eine bedingte 

Relevanz.  

 

 

2.2  Behinderung als soziales Modell 

 
Im sozialwissenschaftlichen Kontext stieß der medizinische Ansatz bereits seit den sieb-

ziger Jahren auf Kritik. Es wurde dem Erklärungsmodell vorgeworfen es fokussiere zu 

sehr auf die medizinischen Aspekte und die individuellen Defizite. Die Aspekte sozialer 

und gesellschaftlicher Bedingungen werden durch das medizinische Modell unzu-

reichend gewürdigt. Nach Konzeptansätzen der politischen Selbsthilfe werden die sozi-

alen Komponenten und die Umwelt und die aus diesen Kontexten erwachsenen Barrie-

ren nicht berücksichtigt. Erst das Zusammenspiel von Beeinträchtigung und Barrieren 
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führen zum individuellen Konstrukt Behinderung. Erst dieser Zusammenhang führt zur 

individuell ausgeprägten Teilhabebeeinträchtigung. Die Behinderung ist nicht aus-

schließlich die im medizinischen Verfahren diagnostizierte Beeinträchtigung, sondern 

vielmehr wird sie über vielfältige Barrieren in der Umwelt konstruiert. Bauliche, visuelle, 

akustische, kommunikative, soziale u.a. Faktoren haben Anteil daran Individuen an ihrer 

Entfaltung zu hindern. Besonders die Barrieren in den Köpfen der Menschen, die sich 

als nicht behindert wahrnehmen tragen dazu bei Konstruktionen von Behinderung zu 

manifestieren. Im sozialen Kontakt ist es häufig das Unvermögen der Nicht-Behinderten 

adäquat auf ungewohnte Herausforderung zu reagieren. Menschen mit einer Teilhabe-

beeinträchtigung erfordern eine besondere Bereitschaft eigene sozialisierte Verhaltens-

weisen zu überprüfen und situativ zu modifizieren. Gelingt es nicht eine Ebene der sozi-

alen Kommunikation anzubieten, die geeignet ist, einen tragfähigen Kontakt zu gestal-

ten, tragen Menschen die sich als nicht behindert bezeichnen, zur sozialen Konstruktion 

von Behinderung bei (vgl. Rohrmann 1994, S. 22). Das soziale Modell basiert auf einem 

grundlegend konstruktivistischen Verständnis. Es verbindet Erklärungsansätze der In-

teraktion mit sozialen Aspekten. Im Sinne eines interaktionstheoretischen Erklärungs-

modells wird Behinderung als Folge einer negativen Zuschreibung innerhalb eines Inter-

aktionsprozesses verstanden. Hieraus ergeben sich Folgen, die mit den Begriffen sozi-

ale Distanz, soziale Insuffizienz, Minorität und Dysfunktionalität beschrieben werden 

(vgl. Antor, Bleidick 2001, S. 171 ff.). 

Durch Behinderung ergibt sich soziale Distanz, sie verändert die Möglichkeiten der ge-

sellschaftlichen Teilhabe, die Formen der Kooperation, die Kommunikation, die Bezie-

hungsgestaltung. Prinzipien gesellschaftlicher Anerkennung und sozialer Lebensrechte 

werden von der Personengruppe der Menschen mit Behinderung kaum erfüllt. Es kommt 

zu Schwierigkeiten in der Kommunikation und Kooperation der Personengruppen. Eine 

öffentliche Anerkennung bleibt den Menschen mit Behinderung versagt, da sie die sozi-

alen Wertnormen nicht erfüllen. Nützliches im Sinne der Marktleistung oder die Verant-

wortung für den Fortbestand der Gesellschaftsordnung kann von dieser Personengruppe 

nur bedingt eingebracht werden. In der Folge sind Einkommen, sozioökonomischer 

Rang und die Wertschätzung beeinträchtigt. Behinderung führt nach diesem Erklärungs-

modell zu gesellschaftlichen Ausgliederungsprozessen und soziokultureller Benachteili-

gung. Es wird ein existentielles Konfliktpotential bei Normabweichung beschrieben, dass 

sich auf den Effekt der defekte Funktionabilität in sozialen Kontexten bezieht. Da es sich 

bei dieser Gruppe von Menschen mit Behinderungen um eine Minorität handelt, wird der 

Ausgrenzungsprozess verstärkt. Über die Abweichung von der Norm wird die Gruppe 

negativ bewertet. In Folge kommt es zu Distanzierung und Diskriminierung (vgl. Cloerkes 



Behinderung - ein relationaler Begriff 

31 

2001, S. 28 ff.). Die soziale Insuffizienz ist in den Normen und Wertmaßstäben der Ge-

sellschaft begründet. Die Gesellschaftsstruktur ist auf Konformität ausgerichtet. Das ma-

jorisierende Normensystem ist ein selbstregulierendes System. Eine Verhaltensabwei-

chung stellt in diesem Kontext eine Störvariable dar. Nach den beschriebenen Effekten 

ist das Verhältnis von Behinderung und Gesellschaft dysfunktional. Das Gesellschafts-

system ist an Konformität ausgerichtet, auf Störvariablen reagiert es mit aggressiven 

Formen der Diskriminierung (vgl. Eibl-Eibesfeld 1973, S. 105). 

 

Beispielhaft beschreibt Goffman den prozessualen Verlauf des sozialen Mechanismus 

der Diskriminierung in seiner Stigma Theorie. Der Begriff Stigma wird von Goffman im 

Sinne einer Eigenschaft gebraucht, bei der eine bestimmten Relation zur Normalität zu 

einem diskreditierenden Stereotyp wird (vgl. Goffman 1974, S. 11 ff.). Durch diese Dis-

kreditierung wird die Identität eines Menschen beschädigt. Die Zuschreibung von Merk-

malen z.B. einer körperlichen Beeinträchtigung oder intellektuelle Einschränkungen kön-

nen dazu führen, dass Personen vermehrt über diese Merkmale wahrgenommen wer-

den. Dieser Ansatz stellt ausdrücklich den Aspekt der sozialen Konstruktion von Behin-

derung heraus. Über diese Systematik wird der Personengruppe behinderter Menschen 

eine Menge an Eigenschaften zugeordnet. Hierüber entsteht eine virtuale soziale Iden-

tität. Eine Zuschreibung von Eigenschaften über die Zuordnung in eine Gruppenkatego-

rie ohne individuelle Eigenschaften zu berücksichtigen, wird als Stigmatisierung bezeich-

net. Die Zuordnung in eine solche Gruppenkategorie ist eine Diskriminierung und Redu-

zierung der Persönlichkeit von behinderten Menschen. Wird Behinderung nur über ne-

gative Aspekte im Verhältnis zur normalen Bevölkerung zugeschrieben, besteht die Ge-

fahr einer Abwertung und Reduzierung der Lebenschancen. 

 

Die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurse zum Phänomen Behinderung 

haben die Weltgesundheitsorganisation veranlasst ihr Verständnis von Behinderung zu 

revidieren. Mit Einführung der International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF) findet das soziale Modell Berücksichtigung bei der Definition des Behinde-

rungsbegriffs. Sie stellt fest: Behinderung ist eine Beeinträchtigung der Teilhabe an un-

terschiedlichen Lebensbereichen infolge negativer Wechselwirkungen zwischen Perso-

nen und Umweltfaktoren. Es ist dem sozialen Modell gelungen, die interaktionalen und 

gesellschaftlichen Bedingungen des Behindert-Werdens in den Fokus zunehmen. Be-

hinderung wird vom individuellen Problem zu einer sozialen Konstruktion, die in einem 

gesellschaftlich gestaltbaren Prozess veränderbar gestaltet werden kann (vgl. Hermes 

2006 a, S. 19). Theorieansätze des sozialen Modells sind geeignet die individuellen so-

zialen Konstruktionen von Behinderung im sozialräumlichen Kontext zu erfassen.  
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Eine weiterführende Möglichkeit die Zusammenhänge von Teilhabebeeinträchtigungen 

zu beschreiben, ist das bio – psycho – soziale Modell der ICF. Die International Classi-

fication of Funktioning, Disability and Health bietet eine Systematik an, die Aspekte des 

medizinischen und sozialen Ansatzes aufgreift. Der Schwerpunkt liegt nicht in der kau-

salen Genese, sondern auf deren Komplexität und den sozialen Folgen. Es unterschei-

det zwischen den Beeinträchtigungen der körperlichen Funktion, der geistigen Fähigkei-

ten, der seelischen Gesundheit und den Störungen der Aktivität sowie den Störungen 

der Partizipation in Folge der Schädigungen (vgl. Speck 2008, S. 197). Eine Teilhabe-

beeinträchtigung in Folge einer Behinderung wird als Merkmal einer Person angesehen, 

sie ist auch Ausdruck einer Wechselwirkung zwischen der Person mit einem Gesund-

heitsproblem und ihren Kontextfaktoren. Das Modell des ICF veranschaulicht die indivi-

duellen Wechselwirkungen zwischen dem Gesundheitsproblem einer Person und den 

Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit unter gleichzeitigem Einbeziehen der umwelt- 

und personenbezogenen Faktoren. Diese potentiellen Einflussfaktoren können auf die 

Funktionsfähigkeit eines Menschen eine positive Wirkung im Sinne eines Förderfaktors 

oder eine negative Wirkung als Barriere entfalten (vgl. Deutsche Vereinigung für Reha-

bilitation 2014, S. 10).  

Für eine nähere Betrachtung im Rahmen der zu untersuchenden sozialräumlichen Zu-

sammenhänge haben Kontextfaktoren eine besondere Bedeutung. Es bleibt festzuhal-

ten, dass Behinderung im Verständnis der ICF die Folge einer komplexen Beziehung 

zwischen den Gesundheitsproblemen eines Menschen, seinen personenbezogenen 

Faktoren und den externen Faktoren ist, die durch die Umwelt manifestiert sind. Das 

Modell des ICF bietet sich aufgrund seiner Differenzierung an, sowohl individuelle As-

pekte als auch sozialräumliche Gegebenheiten zu beschreiben. 

 

Nach Bendel und Rohrmann ist das Modell der ICF in der Konsequenz nicht weitgehend 

genug, um das medizinische und soziale Modell von Behinderung zu integrieren. Beide 

zugrunde gelegten Normen, die der funktionalen Gesundheit und das der Konstruktion 

von Ungleichheit von Lebenslagen, bewegen sich in unterschiedlichen Kontexten. Es 

handelt sich um zwei inkommensurable Zugänge zur Thematik Behinderung, die sich 

wechselseitig ergänzen (vgl. Rohrmann, Bendel 2005, S. 1). Unter Berücksichtigung des 

wissenschaftlichen Diskurses und der aktuellen gesetzlichen Gegebenheiten ist zu erör-

tern, in wie weit die geschilderten Modelle dem Phänomen Behinderung gerecht werden. 
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2.3 Behinderung als kulturelles Modell 

 
Der individuelle – medizinische als auch der soziale Erklärungsansatz des Phänomens 

Behinderung sind interventionsbezogen konzipiert, da sie beeinträchtigungs- und prob-

lemorientiert argumentieren. Im Rahmen der Disability Studies wird festgestellt, dass 

beide Modelle in Form anwendungsorientierter Programme kompensatorische Lösun-

gen anbieten (vgl. Waldschmidt 2006, S. 88 ff.). Abweichend von diesen Modellen stufen 

die Disability Studies Behinderung als verkörperte Differenz ein. Das mit dem körperli-

chen Anders-Sein und der verkörperten Differenz verbundene Erfahrungswissen ist für 

das Verständnis des menschlichen Zusammenlebens grundlegend relevant (vgl. Schnei-

der, Waldschmidt 2007, S. 13). Dieser Ansatz bezieht sich auf die intersubjektive Le-

benswelt aller Individuen. Die individuelle Differenz wird als gesellschaftlich hervorge-

bracht angenommen. Der Ansatz wechselt den Fokus von der Exklusion zur Inklusion. 

Eine kulturell hervorgebrachte Differenz gehört zur individuellen Normalität jedes Men-

schen in seinen gesellschaftlichen Bezügen.  

 

Das kulturelle Modell von Behinderung greift den Ansatz des poststrukturalistischen Cul-

tural Turn auf. Nach Bachmann – Medick beschreibt der Begriff die Fortschrittsmetapho-

rik des Turn eine parallel verlaufende Entwicklungen, die „neuen Sichtweisen und Her-

angehensweisen zum Durchbruch verhelfen“ (vgl. Konrad, Hacker, Lüthi, Timm 2007, S. 

13). In der Konsequenz radikalisiert die kulturelle Sichtweise die Annahme über die so-

ziale Formung von Körpern. Der Ansatz erkennt an, dass der Körper in Abhängigkeit von 

Zeit, Ort und sozialer Faktoren ein Produkt der Konstruktion des Individuums ist. Das 

Verständnis, was Körper sind und was sie nicht sind, hat sich über Zeit, Ort und soziale 

Faktoren aufgrund der Variabilität der Faktoren fortlaufend verändert (vgl. Barnes, Colin 

2012, S. 12 ff.). Das soziale Modell betont den Zusammenhang von behindert sein und 

behindert werden. Die Relevanz des Körpers steht dabei im Bezug zur Schädigung und 

Funktionalität. Der Körper wird behinderten Menschen als Identitätsmarker verwehrt, so-

fern der individuell-medizinische Ansatz nicht einbezogen wird. Damit hat das soziale 

Modell einen essentialistischen Kern, weil es Beeinträchtigungen als gegeben voraus-

setzt und die sozial hergestellten Bezüge aufsetzt.  

Der kulturelle Ansatz stellt die Definitionen von Schädigung bzw. Fehlfunktion in zeitlich 

und kulturelle Zusammenhänge. Es wurde aufgezeigt, dass Diagnosen sich im Laufe der 

Zeit verändert haben und somit die Begriffe Schädigungen und Fehlfunktionen relativ 

sind. Ihre Sichtbarkeit, Bemerkung, Kategorisierung und Bewertung sind hochgradig ab-

hängig von Zeit und Ort und den damit verbundenen sozialen und kulturellen Faktoren. 

(vgl. Waldschmidt 2005, S. 20 ff.). 
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Ein kultureller Ansatz bedarf einer abweichenden Bewertung in Konzeptuierung und in 

der Handlungskonsequenz der Sozialen Arbeit. In der Systematik des individuell-medi-

zinischen und des sozialen Modells stellt Behinderung ein Problem dar, das einer Kom-

pensation bedarf. Diese Konstrukte von Behinderung fordern eine operative Strategie 

die Lösungsvorschläge formulieren für etwas, das offenbar stört und deshalb behoben 

werden soll. Abweichend von diesen Modellen geht der kulturelle Ansatz davon aus, 

dass Behinderung weniger ein zu kompensierendes Problem ist, sondern eine spezifi-

sche Form der Problematisierung körperlicher Differenz darstellt. Über die veränderte 

Betrachtung wird im Sinne des Cultural Turn der Fokus auf die Bedingung und Konstitu-

tion von Normalität verschoben. Das Modell stellt nicht das Anders - Sein der Konstitution 

des Individuums heraus, es betont die im Körper manifestierte Differenz. Im Sinne des 

Poststrukturalismus erfolgt die Definition der Individualität über eine vergleichende Defi-

nition (vgl. auch Waldschmidt 2005). 

 

Der kulturelle Ansatz erfordert die Dekonstruktion des bisherigen Behinderungsver-

ständnisses. Die Verwendung der Begriffe Differenz und Norm sind nach dem Verständ-

nis des kulturellen Modells in neue Bezüge zu setzen, da sie in der bisherigen Verwen-

dung auf dem Prinzip der Klassifizierung beruhen und in der Konsequenz zur Exklusion 

der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen beitragen. Um den Leitgedanken der UN-

Behindertenrechtskonvention in Wissenschaft und Praxis Sozialer Arbeit aufzugreifen, 

bedarf es der inklusiven Neuorientierung. Die Inklusion im Sinne der BRK zielt auf die 

gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigun-

gen an allen gesellschaftlichen Prozessen ab. Durch die Ratifizierung der UN-BRK ist 

der Staat verpflichtet, den Rechtsanspruch seiner Bürgerin und Bürger zu realisieren. 

Der im bundesdeutschen Recht normierte Anspruch auf Selbstbestimmung und gleich-

berechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bildet die Basis zur Realisierung in-

dividueller Wirklichkeiten. Die Soziale Arbeit ist angehalten diese Veränderung konzep-

tionell aufzugreifen und in ihren Unterstützungsleistungen zu verwirklichen.   

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Zielsetzung des kulturellen Modells nicht auf 

die Realisierung von Sozialleistungen und Bürgerrechten beschränken, es bedarf viel-

mehr einer kulturellen Repräsentation behinderter Menschen in allen gesellschaftlichen 

Zusammenhängen. Nach Waldschmidt dürfen behinderte Menschen nicht als zu integ-

rierende Minderheit angesehen werden, sondern als integraler Bestandteil der Gesell-

schaft. Dies sind die Voraussetzungen, um Anerkennung und Teilhabe zu realisieren. Im 

Sinne eines Cultural Turn bedarf es der Weiterentwicklung gesellschaftlicher Handlungs-

muster. Die Leitidee der Inklusion kann durch die Anerkennung und Wertschätzung von 
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Heterogenität diesen Veränderungsprozess unterstützen. Die Unterstützungsangebote 

für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung sind im Sinn des kulturellen Modells so an-

zulegen, dass die Heterogenität der Gesellschaft in den Teilsystemen zur repräsentier-

ten Normalität wird.  

 

Der aus den Disability Studies entwickelte kulturelle Ansatz fordert von der Sozialen Ar-

beit eine veränderte Konzeptualisierung professionellen Handelns. Soziale Arbeit ist in 

ihrer anwendungsorientierten Praxis auf Kompensation und Intervention ausgerichtet. 

Die individuelle Lebenswelt des Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung in ihren alltäg-

lichen Bezügen gewinnt durch die veränderte Sichtweise von Behinderung an grundle-

gender Bedeutung. Subjektiv bedingte soziale, materielle, kulturelle wirklichkeitserzeu-

gende Realitäten bedürfen der konzeptionellen Berücksichtigung und Einbeziehung 

durch die Soziale Arbeit (vgl. auch Weinbach 2016, S. 118). 

 

 

2.4 Behinderung der kognitiven Funktionalität 

 
Nach Theunissen entbehrt der Begriff der geistigen Behinderung einer abschließenden 

eindeutigen Bestimmung. Er dient u.a. der pädagogischen Praxis der Behindertenhilfe, 

strukturiert Teile der Theoriebildung sozialer Arbeit und rehabilitativer Wissenschaft, be-

gründet sozialrechtliche Leistungsansprüche und ist im normativen – moralischen Sinn 

Grundlage gesellschaftlicher und fachlicher Diskussion (vgl. Kulig, Theunissen, Wüllen-

weber 2006, S. 116). Im Bereich der Rechtsetzung und Sozialverwaltung wird der Be-

hinderungsbegriff im Sinne des reformierten SGB IX definiert und findet in der Leistungs-

praxis Anwendung. In der wissenschaftlichen Debatte steht eine abschließende Defini-

tion aus. Der Begriff wurde in den letzten Jahrzehnten mit unterschiedlichen Ansätzen 

und normativen Absichten beschrieben. Begriffsalternativen sind: 

 

- Menschen, die als geistige behindert gelten / bezeichnet werden 

- Menschen mit kognitiven, intellektuellen oder mentalen Beeinträchtigungen 

- Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf 

- Menschen mit Lernschwierigkeiten 

 

Betroffene, Angehörige, Initiativen, Verbände und Fachöffentlichkeit sind um eine ein-

deutige Zuordnung und Verwendung bemüht, stoßen jedoch aufgrund der fortschreiten-

den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion  in der Etablierung angewand-

ter Begriffe auf Schwierigkeiten (nach Theunissen 2005): 
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- Der Begriff geistige Behinderung hat sich durch die Verankerung im Sprachge-

brauch, in den Rechtssätzen, im Schulsystem, im medizinischen Bereich und in 

der Leistungssystematik etabliert. Auf der Basis des Begriffs ergibt sich ein hoher 

Verständigungsgrad. 

- Eine interdisziplinäre Kommunikation zwischen Wissenschaftsbereichen wird 

über den bestehenden Begriff unterstützt. Zur Verwendung besteht Konsens zwi-

schen den Fachdisziplinen. 

-  Der Begriff geistige Behinderung ist sozialrechtlich verankert. Es besteht in den 

verschiedenen Rechtsbereichen Konsens in Bezug auf Definition und Rechtsan-

spruch.  

- In der wissenschaftlichen Diskussion sind etablierte Begriffe konnotiert. Es be-

steht ein empirischer und theoretisch entwickelter Gehalt. Eine Übertragung auf 

neue Begriffe ist empirisch und theoriebezogen herbeizuführen und bedarf einer 

zeitlichen Komponente. 

- Unabhängig von der Begriffsfindung besteht eine Stigmatisierung der Personen-

gruppe. Eine Bezeichnung in Verbindung mit der stigmatisierten Gruppe zieht 

eine entsprechende Konnotation des neuen Begriff nach sich. 

 

Die aufgeführten Aspekte beschreiben die deskriptive und normative Verwendung des 

Behinderungsbegriffs. Verankert ist die Sichtweise auf dem beschriebenen langjährig 

etablierten medizinischen Modell, das die Schwere der Behinderung an den Merkmalen 

des Intelligenzquotienten festmacht. Aus Sicht rehabilitativer Wissenschaft wird eine Re-

duktion des Individuums auf die Kognition vorgenommen. In wie weit Intelligenz spezi-

fisch zu definieren ist, muss offenbleiben, da es sich um ein Konglomerat von Korrelati-

onen motorischer, sensorischer, kognitiver und anamnestischer Leistungen handelt, die 

testmäßig erfassbar sind (vgl. Kulig, Theunissen Wüllenweber 2006, S. 120). 

 

Solche Modelle von Behinderung sind einem Ursache – Wirkung – Schema verhaftet. 

Es werde Ursachen festgelegt, deren Folgen als Behinderung definiert werden. Der Ge-

genstand Behinderung wird zum behandelbaren Objekt gemacht. Es bleibt festzuhalten: 

Behinderung ist das Resultat einer Differenzierung im Rahmen eines Beobachtungspro-

zesses. Diese Aussage schließt ein, dass es einen Beobachter gibt, der diese Unter-

scheidung trifft. Behinderung ist eine Differenzierung, die der Beobachter aus seiner 

Wahrnehmung heraus kategorisiert (vgl. Walthes, 1995, S. 91). Daraus ergibt sich, dass 

Behinderung nicht in der Schädigung, sondern in der Frage der Passung der Bedingun-

gen aller Beteiligter liegt. Behinderung kann daher als persönliche und soziale Konstruk-

tion eines Wirklichkeitsbereichs aufgefasst werden (vgl. Osbahr, 2000, S. 85). Aus dieser 
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Sicht betrachtet ist Behinderung nicht etwas, was es gibt, sondern etwas, das im Prozess 

sozialer Wirklichkeitskonstitution konstruiert wird. Wenn Wirklichkeiten als Produkt im 

Dialog und in der Verhaltenskoordination von Systemen entsteht, ist Behinderung als 

eine Konstruktion zu verstehen. Somit ist die Behinderung nichts Statisches, sondern 

eine veränderbare Variante.  

 

Konsequent weiter gedacht erweist sich Behinderung nach Feuser als Ausdruck von 

Kompetenz (vgl. Feuser, 1996, S. 23). Das lebende System zeigt die Fähigkeit beein-

trächtigende Bedingungen auf biologischen, psychischen und/oder sozialen Systemebe-

nen so zu integrieren, dass die Fortführung der Autopoiese gelingt. Für den als behindert 

bezeichneten Menschen ist sein Zustand Normalität. Es ist eine entwicklungs- logische 

Möglichkeit, die der Mensch unter seinen spezifischen Ausgangsbedingungen zur Erhal-

tung des Systems gestaltet. Diese Fähigkeit zur Autopoese unter erschwerten Bedin-

gungen kann als Kompetenz verstanden werden. Aus „endlichen, aber in Abhängigkeit 

von seinen Randbedingungen, eine im Ergebnis nicht bestimmbaren Zahl von Entwick-

lungsmöglichkeiten“ hat dieser Mensch die für seine Situation passenden ausgewählt 

(vgl. Feuser, 1995, S. 120). Dies macht deutlich, dass in der Fähigkeit zur Selbstorgani-

sation die Grundlage gelegt ist, selbstbestimmt zu handeln. Nach Feuser lässt sich jeder 

Mensch als komplexes, sinnverarbeitendes und selbstreferenzielles System begreifen, 

welches sich mit der Umwelt strukturell koppelt. Jedes dieser Systeme operiert nach 

diesen Bedingungen kompetent. Daher bringt sich der behinderte Mensch, auch so ge-

nannte geistig behinderte, durch sein Verhalten auf der Basis seiner subjektiven Wirk-

lichkeit in einer für ihn angemessenen und möglichen Weise in Beziehungen ein. Auf der 

Basis dieser individuellen Ausgangs- und Umweltbedingungen stehen ihm daher viele 

Entwicklungsmöglichkeiten offen (vgl. Feuser, 1996, S. 24).  

 

Entwicklungsperspektiven wohnbezogener Unterstützung der Behindertenhilfe sind da-

her nicht darin zu sehen, instruktiv zu handeln, sondern personenzentrierte Angebote im 

Sinne von Lern- und Entwicklungssituationen zu gestalten. Damit stellen sie dem 

Mensch mit Teilhabebeeinträchtigung Mittel bereit, ihre Randbedingungen zu modifizie-

ren und zu stabilisieren. Da es sich um lebende Systeme handelt, die in Korrelation ste-

hen, bietet sich für alle Beteiligte die Möglichkeit, durch Lernen, Entwicklung und Verän-

derung die eigene Wirklichkeit zu gestalten (vgl. Osbahr, 2000, S. 89). Diese Fähigkeiten 

sind bei jedem Menschen vorhanden; aus diesem Grund ist, wie Theunissen sagt, die 

Entwicklung und Förderung der Handlungs-, Entscheidungs-, Sozialkompetenz und 

Kommunikationsfähigkeit durch das etablierte System zu stützen (vgl. Theunissen, 
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1998, S.162). Die begriffliche Annäherung und die Beschreibung der verschiedenen Mo-

delle von Behinderung verdeutlichen, dass das Verständnis von Behinderung einem ge-

sellschaftlichen Diskurs unterworfen ist. Dieser Prozess gesellschaftlicher Diskussion re-

präsentiert sich in gesetzlichen Normen. Für die Menschen mit Behinderungen und die 

Behindertenhilfe haben der politische Umgang mit Behinderung und deren sozialrechtli-

che Einbindung besondere Bedeutung. Durch die Disability Studies und das Behinde-

rungsmodell der WHO wurden wichtige Orientierungspunkte gesetzt, die auf einen Nor-

malisierungsprozess in einer differenten Gesellschaft abzielen.  

Diese Aspekte sind in den sozialrechtlichen Behinderungsbegriff des reformierten § 2 

des SGB IX eingeflossen: „Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperli-

che, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwir-

kung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teil-

habe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern 

können“. 

 

Zwar schließen die gewählten Formulierungen an die Idee einer Normalisierungsgesell-

schaft an, die Ausrichtung an einen alterstypischen Zustand hebt dagegen auf eine An-

passung von Menschen mit Behinderungen an einen Normalzustand in einer Mehrheits-

gesellschaft ab. Dies widerspricht dem Grundgedanken der individuellen Differenz in ei-

ner heterogenen Gesellschaft, wie sie in den Disability Studies zugrunde gelegt wird (vgl. 

Dederich 2010, S.178).  

 

Eine Herausforderung des Behinderungsbegriffs liegt in seiner potentiellen Stigmatisie-

rungswirkung. Aus diesem Grund bedarf es einer Betrachtung aus behindertensoziolo-

gischer Sicht. Die Soziologie der Behinderten befasst sich als integrationswissenschaft-

liche Disziplin mit sozialen Subjekten und sozialen Prozessen. Nach Cloerkes kann die 

Soziologie der Behinderten als Wissenschaft vom Zusammenleben der Menschen ver-

standen werden (vgl. Cloerkes 2003, S.2). Ihr Forschungsgegenstand ist die soziale 

Wirklichkeit der Menschen mit Behinderungen. Eine geistige Behinderung ist eine dau-

erhafte und sichtbar Abweichung von Normen, kulturellen Wertvorstellungen und sozia-

len Erwartungen. Diese wird in den sozialen Kontexten mehrheitlich negativ bewertet. 

Die Abweichung von der Erwartung kann unterschiedlichste Umweltbarrieren zur Folge 

haben.  In der Folge dieses Prozesses sind die Möglichkeiten der Selbstbestimmung 

und Partizipation meist beeinträchtigt. Die Bewertung einer geistigen Behinderung, das 

individuelle Aktionspotential und die sozialen Reaktionen sind different (vgl. Markowetz 

2006, S. 142) In der Folge konstruieren sich individuelle Normalitäten der Differenz. Eine 

‚geistige‘ Behinderung steht im Zusammenhang mit einer unerwünschten Abweichung 
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von der Norm, die negative soziale Reaktionen führen dazu, dass die Partizipationsmög-

lichkeiten am gesellschaftlich – sozialen Leben nachhaltig beeinträchtigt werden. Aus 

dem Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren kann geschlossen werden, geistige 

Behinderung wird gemacht (vgl. Cloerkes 2003, S. 11).  

Soziale Probleme beschreiben als Sammelbegriff unterschiedliche Tatbestände und Un-

gleichheiten. Grundlegend kann festgestellt werden, dass die Zugangschancen zu Sozi-

alisationsbereichen, wie z.B. zu Bildung, Beruf, Wohnen oder Ressourcen ein soziales 

Problem definieren. Die Disparität zwischen Menschen mit und ohne Behinderung be-

schreibt die Konstrukte gesellschaftlicher Definitions- und Thematisierungsprozesse. 

Soziale Probleme, Ausgrenzung und Diskriminierungserfahrung bestimmen nachhaltig 

die soziale Wirklichkeit von Menschen mit geistiger Behinderung. Handlungsansätze, 

wie die Empowerment Bewegung und das Handlungskonzept der Normalisierung sind 

Versuche, diesen Integrationsproblemen entgegen zu wirken.  

 

Zur Beschreibung der Aspekte von Exklusion und Inklusion wird an dieser Stelle auf die 

soziologische Differenzierungstheorie verwiesen. Diese beschreibt mit Erklärungsmo-

dellen gesellschaftlicher Systembildung die Funktionsprozesse von Exklusion und Inklu-

sion. Es werden relevante Ebenen der Systembildung aufgezeigt. Inklusion regelt sich 

über kommunikative Prozesse. Durch die Einbeziehung und Beteiligung an Interaktions-

systemen werden Menschen inkludiert. Exklusion wird durch Nichtbeteiligung an der In-

teraktion unterstützt. Organisation und die Inklusion in Gesellschaft gelingt, wenn das 

Gesellschaftsmitglied die Möglichkeit der Partizipation am Funktionssystem nutzen kann 

(vgl. Stichweh 2016, S. 219 ff.). Aus diesen Gründen wurden die soziologischen Aspekte 

des Behinderungsbegriffs und die Auswirkung von Stigmatisierung und Exklusion ange-

sprochen. Für den Begriff der geistigen Behinderung gilt das grundlegende Verständnis 

der Behinderung als Differenz und der individuellen Erfahrung in einer heterogenen Ge-

sellschaft. Dieses Behinderungsverständnis und seine gesellschaftliche Einbindung prä-

gen das menschenrechtsbasierte Verständnis von Behinderung und seine sozialrechtli-

che Rahmung in der Gesellschaft. Im folgenden Kapitel wird dieser Zusammenhang auf-

gegriffen und expliziert. 
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2.5 Behinderung als menschenrechtliches Modell  
 

Die Wahrnehmung grundlegender Rechte ist für Menschen mit Behinderungen durch 

viele Faktoren erschwert. Die Erschwernisse liegen nicht zwingend in der individuellen 

Behinderung, sondern häufig in der Gewährleistung der grundsätzlichen Zugangs- und 

Nutzungsmöglichkeiten von Rechten. Die verschiedensten umwelt- und einstellungsbe-

dingten Barrieren beeinträchtigen die volle und gleichberechtigte Inanspruchnahme 

grundlegender Rechte. Gleichzeitig werden die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der 

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung durch Abhängigkeitsverhält-

nisse beeinflusst. Die Betreuung in gesonderten Wohnformen oder die Installation recht-

licher Betreuungen wirken sich auf die Möglichkeiten der eigenen Entscheidungen aus 

(vgl. Wohlgensinger 2014, S. 146). Eine Folge dieser gesellschaftlichen Gegebenheiten 

sind Behinderungs- und Diskriminierungserfahrungen, die Möglichkeiten einer gleichbe-

rechtigten und vollen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinflussen (vgl. Schnei-

der 2010, S. 38). 

 

Es ist die Frage zu stellen, wie ein menschenrechtbasiertes Verständnis von Behinde-

rung im bundesdeutschen Rechtssystem legitimiert wird. In diesem Kapitel werden As-

pekte des nationalen Rechts diskutiert, die für Menschen mit einer sogenannten geisti-

gen Behinderung, die Träger der Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe sowie 

die Leistungsträger bedeutsam sind. Im bundesdeutschen Rechtssystem bildet die Ver-

fassung die Grundlage der gesellschaftsvertraglichen Regelungen. Nach Artikel 1 des 

Grundgesetzes (GG) ist es die Aufgabe des Staates zu gewährleisten, dass die Würde 

des Menschen geachtet und geschützt wird. Diese Aufgabe ist Verpflichtung aller staat-

lichen Gewalt. Die menschliche Würde ist aller Menschen gleich gegeben. Eine Teilha-

bebeeinträchtigung in Folge einer Behinderung hat Einfluss darauf, ein Leben in Würde 

führen zu können. Im Sinne einer Wiedereinsetzung in die Würde ist es Aufgabe des 

Staates, die notwendigen rechtlichen Mittel bereitzustellen. Im Art. 3 Abs.1 Satz 1 GG 

wird weiter ausgeführt: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“. Würde und Gleich-

heit sind die Basis aller weitergehenden Ausführungen. Über das Grundgesetz ist der 

Staat verpflichtet, in einer angemessenen Weise die Würde und Gleichheit aller Bürger 

im gesellschaftlichen Kontext sicherzustellen. Zeitgemäßer formuliert sollen die Men-

schen mit Behinderung in die Lage versetzt werden, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, 

körperlichen, geistigen, sozialen und beruflichen Fähigkeiten sowie die volle Teilhabe an 

allen Aspekten des Lebens zu erlangen. Die notwendigen Mittel und Ziele werden mit 

weiteren Rechtsbegriffen, wie z.B. der Teilhabe oder der Inklusion beschrieben (vgl. 
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Welti, Lachwitz 2014, S. 18 ff.). In Folge des nationalen und internationalen gesellschaft-

lichen Austauschs zur Thematik Behinderung wurde am 15.11.1994 eine Ergänzung im 

Grundgesetz in Art. 3 vorgenommen. Es wurde im Artikel 3 Abs. 3 GG der Satz „Niemand 

darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ eingefügt. Mit dem Einzug des 

Behinderungsbegriffs stand nicht mehr die Ursache der Schädigung im Fokus, sondern 

die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Die UN-BRK kann 

für das Rechtssystem als Impulsgeber zur Reform des nationalen Rechts betrachtet wer-

den. Die BRK greift das Thema der Rechte der Menschen mit Behinderungen auf und 

setzt sie in einen veränderten Zusammenhang. Nicht die Menschen mit Behinderungen 

sind behindert, sondern sie werden durch Barrieren in der Umwelt behindert. Diese ver-

änderte Sichtweise von Behinderung initiierte einen gesellschaftspolitischen Diskurs, der 

sich auf die Entwicklung des Rechts und der gesellschaftlichen Praxis ausgewirkt hat 

(vgl. Hirschberg 2011, S. 1). Wichtige Weichenstellungen in Richtung Teilhabe, Partizi-

pation und Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderungen wurden durch die No-

vellierung des Behindertengleichstellungsgesetze, der Reform der Eingliederungshilfe 

und dem Pflegestärkungsgesetz vorgenommen. Die, durch die UN-BRK, angestoßenen 

Reformen wirken sich auf das Teilhaberecht der Menschen mit Behinderungen aus. Mit 

dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Be-

hinderungen hat der Gesetzgeber den Impuls der UN-BRK aufgenommen und in das 

Rehabilitationsrecht integriert. Die einleitend angerissenen Aspekte der Menschen-

rechte, der Behindertenrechtskonvention und des reformierten Rehabilitationsrechts 

werden in den weiteren Ausführungen aufgegriffen und vertiefend erörtert.  

 

 

2.5.1 Menschenrecht – ein universeller Anspruch 
 

Die ersten Ansätze der Menschenrechte lassen sich in den demokratischen Strukturen 

der Antike verorten. Die stoische Philosophie geht von der Grundannahme aus, dass 

alle Menschen mit gleicher Vernunft und gleichem Recht versehen sind. Das Christen-

tum greift in seiner Entwicklung ähnliche Ansätze auf. Einige christliche geprägte Philo-

sophen stellten fest, alle Menschen sind gleich, da sie Gottesebenbild sind und Anteil an 

der Weltvernunft haben. Thomas von Aquin definiert den Menschen als ein vernunftbe-

gabtes Wesen (vgl. Wohlgensinger 2014, S. 20). Auf dieser Basis entwickeln sich erste 

Ansätze von Rechtsansprüchen für Adelige und freie Männer im britischen Kontext, die 

sich in der Magna Carta Libertatum im Jahr 1215 finden lassen. Diese sieht u.a. den 

Schutz des Vermögens, den Schutz vor willkürlicher Verhaftung und ein Recht auf ein 
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Gerichtsverfahren vor. Weitere wichtige Teilschritte in der Entwicklung stellen die Peti-

tion of Rights im Jahr 1628 und die Habeas Corpus Akte im Jahr 1679 dar.  

Die Virginia Bill of Right im Jahr 1776 als erste Deklaration der Menschenrechte stellt 

einen wichtigen Entwicklungsschritt dar. Mit dieser Deklaration werden erstmals unver-

äußerliche Menschenrechte beschrieben. Zu ihnen gehören das Recht auf Leben, die 

Freiheit und das Eigentum, die Versammlungs- und die Pressefreiheit, die Freizügigkeit 

und die Petitionsfreiheit, der Anspruch auf Rechtsschutz und das Wahlrecht. Die Bill of 

Right fließt in die Declaration of Independence ein.  

Die französische Nationalversammlung definiert im August 1789 in der „Déclaration des 

droits de l´homme et du citoyen“ erstmals den universellen Rechtsanspruch. Sie stellt 

fest, die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren. Sie legt für die Organi-

sation gesellschaftlichen Zusammenlebens fest, dass der Zweck jeder politischen Ver-

einigung der Erhalt der natürlichen Menschenrechte sein muss. In der gesellschaftlichen 

Entwicklung Europas werden mit diesem Schritt erstmals Menschenrechte als Bürger-

rechte garantiert (vgl. Kälin, Künzli 2008, S. 7). Diese transeuropäische Entwicklung 

wurde entscheiden durch den in der bürgerlichen Gesellschaft geführten Diskurse vo-

rangetragen. Philosophen wie Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau 

und Immanuel Kant haben die Idee der Menschenrechte aufgegriffen und weiter trans-

formiert. Das gegenwärtige Verständnis der Menschenrechte basiert nicht zuletzt auf der 

Idee Kants, dass die Freiheit ein jedem Menschen Kraft seiner Menschlichkeit zusteht. 

Die Freiheit des Einzelnen reicht so weit, bis sie die Freiheit eines anderen tangiert. Der 

Ausgleich zwischen den Individuen wird durch den Kategorischen Imperativ hergestellt. 

Nach Kant ist jedes Handeln so auszurichten, dass es zugleich die Maxime für ein allge-

meines Gesetz sein kann. Die so entstehende Rechtsordnung, die für alle die gleiche 

Freiheit garantiert, beruht auf einem gesellschaftlichen Vernunftsystem (vgl. Wohl-

gensinger 2014, S. 25).  

 

Mit der Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinigten Nationen am 10. Dezember 

1948 wird in Artikel 1 erklärt: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 

geboren.“ Die UN bekräftigt den Glauben an die Menschrechte, an die Würde und den 

Wert der Person. Der Begriff der Menschenwürde wurde schon in der Antike philoso-

phisch entworfen und findet auf der Grundlage des kantschen Ansatzes die heute gültige 

Rahmung. Nach Habermas bildet die Menschenwürde die moralische Quelle, aus der 

sich der Gehalt aller Grundrechte speist (vgl. Habermas 2014, S. 343 ff.). Die Erfahrun-

gen verletzter Menschenwürde verweisen auf problematische soziale Lebensverhält-

nisse, die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern oder die Diskriminierung von 
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Personengruppen. Menschenrechte sind im Kontext der demokratischen Teilnahme-

rechte in Zusammenspiel mit den Grundrechten zu betrachten. Ein chancengleicher Ge-

brauch ist nur gesichert, wenn zeitgleich die private sowie wirtschaftliche Existenz hin-

reichend unabhängig und ihre Identität in der individuell gewählten Umgebung ausgebil-

det werden können. Die Erfahrungen von Exklusion und Diskriminierung verweisen da-

rauf, dass die Grundrechte erst dann den gleichen Wert haben, wenn soziale und kultu-

relle Rechte gewährleistet sind (vgl. Habermas 2014, S. 346 ff.). Die Gewährleistung von 

Grundrechten erzeugt erst den Status von Bürgern, die auf der Basis gleicher Rechte 

einen Anspruch darauf haben, in ihrer Gesellschaft in Würde akzeptiert zu werden. 

 

Der Begriff der Würde hat sich aus der Tradition einer hierarchisch gegliederten Gesell-

schaft entwickelt. Über den Standesethos einer Bezugsgruppe, z.B. einer Handwerker-

zunft oder dem korporativen Bewusstsein einer Universität kann ein statusgebundener 

Begriff von Würde abgeleitet werden. Der Begriff Menschenwürde umfasst den allgemei-

nen Aspekt einer Würde des Menschen, der allen Personen gleichermaßen zukommt. 

Dies impliziert, dass der Begriff der Würde durch die Zugehörigkeit zu einem Gemein-

wesen bestimmt ist. Erst dann besteht die Option, dass jedem Angehörigen des Gemein-

wesens als Subjekt gleiche einklagbare Rechte zuerkannt werden. Die Bürger kommen 

nur in den Genuss von Würde, wenn es gelingt eine politische Ordnung zu schaffen, die 

geeignet ist diese mit den Mitteln des Rechts zu erzeugen. Der Begriff der Würde sei 

nicht nur aus den historischen Kontexten zu explizieren, sondern bereits von Beginn als 

normative Substanz ein Teil der Menschenrechtskonzeption. Die Menschenrechte ha-

ben sich, nach den demokratischen Revolutionen, aus einer Verallgemeinerung der 

Würde des Einzelnen entwickelt. Diese Rechte resultieren aus der Synthese eines ver-

innerlichten subjektiven Gewissens und einer rational begründeten Moral. Über die ver-

fassungsrechtliche Verankerung werden sie zur Rechtspflicht in einem demokratischen 

Gesellschaftssystem (vgl. Habermas 2014, S. 349 ff.).  

 

Forciert durch die französische und amerikanische Revolution sind die Menschenwürde 

und die Grundrechte in die Verfassungen der demokratischen Staaten eingeflossen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass einzelstaatli-

che Regelung den natürlichen Rechtsanspruch nicht ausreichend würdigen. Mit der 

Charta der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1945 und der 1948 in der UN-Generalver-

sammlung verabschiedeten „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ wird das uni-

verselle Menschenrecht normiert. Die Menschenrechte gelten für alle Menschen gleich. 

Menschen mit Behinderungen sind nicht ausgenommen. Ihre Rechte sind ebenso uni-

versell, egalitär und unteilbar. 
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Im Rahmen der Neugestaltung der Sozialgesetzbücher wurde 2001 der Behinderungs-

begriff erstmals im Sozialgesetzbuch IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-

schen - einheitlich definierter Leitbegriff des Sozialrechts. Mit dem Behindertengleich-

stellungsgesetz (BGG) von 2002, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aus 2006 

sowie dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2009 

(UN-Behindertenrechtskonvention) ist der Behinderungsbegriff zu einer in allen Rechts-

gebieten relevanten Norm geworden (vgl. Welti 2014, S. 2). Das Ziel der gesetzlichen 

Regelungen ist die Gleichstellung behinderter Menschen. Hierbei ist der Fokus weniger 

auf die Aufhebung der Behinderung gerichtet, als auf die Stellung, die der behinderte 

Mensch in der Rechtsordnung und in der Gesellschaft einnimmt, ohne dass letztendlich 

die Behinderung an sich beseitigt werden kann (vgl. Welti 2005, S. 74).  

 

 

2.5.2 Behinderung und Menschenrechte - Die UN-BRK 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention nimmt den Menschen mit Behinderungen als Sub-

jekt des Rechts in den Fokus. Das Individuum hat einen unabänderlichen Anspruch auf 

Würde und auf die Realisierung der Menschenrechte. Die UN-BRK beruht auf der Er-

kenntnis: „Menschen mit Behinderungen sind in ihrer Teilhabe und gleichberechtigten 

Partizipation durch Barrieren in der Umwelt beeinträchtigt“. Diskriminierungserfahrungen 

gehören für viele Menschen mit Behinderung zum Lebensalltag. Sie werden in ihren 

Möglichkeiten und Entwicklungschancen beschränkt, sie stoßen auf Umweltbarrieren, 

die sie in ihrer Mobilität und Entfaltung ihrer Persönlichkeit behindern (vgl. Flieger 2011, 

S. 11 ff.). Diese anhaltenden Diskriminierungserfahrungen und die Unverbindlichkeit in-

ternationaler Vertragswerke, wie z.B. den „Rahmenbestimmungen für die Herstellung 

von Chancengleichheit für Behinderte“ (UN 1993), veranlassten die UN Vollversamm-

lung im Jahr 2003 Verhandlungen zur Erstellung einer verbindlichen vertraglichen Re-

gelung aufzunehmen. Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde als internationales 

Vertragswerk von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen in den Jahren 2003 bis 

2006 erstellt.  

Der Artikel 1 Satz 2 UN-BRK definiert Behinderung als eine langfristige körperliche, see-

lische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung, welche in Wechselwirkung mit gesell-

schaftlichen Barrieren den Menschen an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten 

Teilhabe an der Gesellschaft hindert (vgl. UN BRK 2009, S. 12). In der Formulierung 

werden nach Welti die verschiedenen Rechtsordnungen und Traditionen der Vertrags-

statten deutlich (vgl. Welti 2015, S. 154). Die Definition stellt darauf ab, dass der gleich-
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wertige Gebrauch der fundamentalen Rechte beeinträchtigt oder vereitelt wird (vgl. Ai-

chele 2010, S. 14). In der Präambel wird der Bezug zwischen Behinderung und den 

internationalen Menschenrechtsabkommen hergestellt. Um eine angemessene Adap-

tion rechtlicher Ansprüche realisieren zu können, sind Gegebenheiten auf die Bedürf-

nisse der Menschen mit Behinderungen hin anzupassen (vgl. UN-BRK 2009, Artikel 2 

Untersatz 4).  

 

Die UN-BRK fordert auf, der Unrechtserfahrung gesellschaftlicher Ausgrenzung durch 

eine freiheitliche und gleichberechtigte soziale Inklusion zu begegnen. Diese realisiert 

sich u.a. in der Verweigerung der gleichen Anerkennung von Rechten, der alltäglichen 

Diskriminierungserfahrung, einer strukturellen Benachteiligung, rechtlicher Entmündi-

gung, mangelnder Wertschätzung, Stigmatisierung, Aussonderung oder unüberwindli-

cher Barrieren im Alltag (vgl. Aichele 2010, S. 10 ff.). Der Artikel 3 verdeutlicht, dass der 

Gedanke der Inklusion ein Grundsatz und ein tragendes Element der UN-BRK ist. Inklu-

sion zielt auf die Offenheit eines gesellschaftlichen Systems ab, das in seiner Vielfalt die 

Menschen mit Behinderungen integriert. Die gesellschaftlichen Strukturen sind so zu ge-

stalten, dass sie der Vielfalt menschlicher Lebenslagen gerecht werden (vgl. Kahle 2019, 

S. 186). Für die Betrachtung wohnbezogener Unterstützung ist der Artikel 19 „Unabhän-

gige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ der UN-BRK von besonde-

rer Relevanz. Die Vertragsstatten erkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Be-

hinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemein-

schaft zu leben, an. Sie treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit 

Behinderungen dieses Recht und ihre volle Einbeziehung in die Gesellschaft und die 

Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern. Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass: 

- Menschen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen 

und zu entscheiden wo und mit wem sie leben wollen. Sie sind nicht verpflichtet 

in besonderen Wohnformen zu leben.   

- Menschen mit Behinderungen haben in der eigenen Wohnung oder in Einrich-

tungen einen Anspruch auf den Zugang zu gemeindenahen Unterstützungs-

diensten, einschließlich einer persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des 

Lebens in der Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonde-

rung von der Gemeinschaft notwendig ist. 

- Menschen mit Behinderungen haben einen Anspruch darauf, dass gemeinde-

nahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit auf Grundlage der 

Gleichberechtigung zur Verfügung stehen. Die Leistungserbringung hat ihren Be-

dürfnissen Rechnung zu tragen. 

           vgl. UN-BRK 2009, Artikel 19  
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Die UN-BRK verweist an dieser Stelle auf ungleiche Lebensbedingungen von Menschen 

mit Behinderungen. Sie verpflichtet die Vertragsstaaten zur Anerkennung gleicher 

Rechte und Realisierung gleicher Lebensbedingungen. Dies schließt nicht nur den Ge-

nuss gleicher Rechte ein, sondern fordert die Etablierung barrierefreier Strukturen zur 

gleichberechtigten Teilhabe und Partizipation in der Gemeinschaft. Die UN-BRK stellt 

die Gleichheit, die Nichtdiskriminierung, die Teilhabe und die Zugänglichkeit in einen di-

rekten Zusammenhang mit der Menschenwürde nach Artikel 3. In Artikel 19 werden Teil-

habeleistungen als zu realisierende Gewährleistungspflicht konkretisiert:  

- die unabhängige Lebensführung 

- die inklusive Gestaltung sozialer Räume 

- die gleichberechtigte Teilhabe und Partizipation an der Gemeinschaft 

 

Für den Bereich wohnbezogener Unterstützung der Behindertenhilfe hat der Aspekt der 

der unabhängigen Lebensführung besondere Bedeutung. Ausdrücklich wird darauf ver-

wiesen, dass Behinderung keine gesonderten Wohnformen bedingen. Die Einrichtungen 

und Dienste stehen in der Mitverantwortung die gleichen selbstbestimmte Wahlmöglich-

keiten für und mit Menschen mit Behinderungen zu realisieren. Die freie Wahl des Auf-

enthaltsorts und der Wohnform ist als Ausformung der individuellen Autonomie zu ver-

stehen.  

 

Die BRK bezieht, im Sinne der ICF, das soziale Umfeld der Menschen mit Behinderun-

gen, im Sinne des geographischen Raums, mit ein. In der Bewertung von ‚Behinderte 

sein‘ und ‚Behindert werden‘ sind soziale Strukturen und die Bedingungen im Umfeld mit 

zu berücksichtigten. Durch den Sozialraumbezug werden die Vertragsstaaten aufgefor-

dert die sozialräumlichen, strukturellen Bedingungen barrierefreier zu gestalten. Die Um-

setzung der BRK wird u.a. im Artikel 33 geregelt. Die Vertragsstaaten verpflichten sich 

einen Fachausschuss für die Rechte der Menschen mit Behinderungen auf Ebenen der 

Vereinten Nationen zu etablieren, der regelmäßig die Umsetzung der UN-BRK überprüft. 

Mit der Ratifizierung der UN BRK wurde der Paradigmenwechsel im Sozial– und Reha-

bilitationsrecht formuliert (vgl. Schulte 2012, S. 41). 

 

Die Verantwortlichkeit der Kommunen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge ist 

im Artikel 28 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben. Die-

ser Verantwortung wurde in den Artikel 78 Abs. 1 der Landesverfassung Nordrhein-

Westfalen Rechnung getragen. Im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit sind die Kommunen 

gehalten, die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner 

erforderlichen öffentlichen Einrichtungen zu schaffen. Somit sind die Gemeinden für 



Behinderung - ein relationaler Begriff 

47 

viele Bereiche des täglichen Lebens in der Planungsverantwortung. Die Landesregie-

rung hat zur Umsetzung der UN-BRK im Juli 2012 den Aktionsplan „Eine Gesellschaft 

für alle-NRW inklusiv“ in Kraft gesetzt. „Es bedarf eines Planungsansatzes, der das Ge-

meinwesen insgesamt in den Blick nimmt und Sozialräume unter inklusiven Gesichts-

punkten weiterentwickelt“ (vgl. Landesregierung NRW, 2012, S. 196). Die Ausführungs-

verordnung zum BTHG knüpft an diesem Punkt an. Ergänzend wird im Ausführungsge-

setz zum Neunten Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen im § 5 AG-SGB 

IX NRW die Zusammenarbeit des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe mit den 

Kreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden geregelt. Die Beteiligten 

werden angehalten die Entwicklung inklusiver Sozialräume sowie inklusiver Lebensver-

hältnisse in Nordrhein-Westfalen zu fördern und zu stärken.  

 

 

2.5.3  ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health 
 

Im Kontext der UN - BRK gewinnt die Systematik der International Classification of Func-

tioning, Disability and Health (ICF), eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO), zunehmend an Bedeutung. Eine Behinderung ist im Verständnis der ICF die 

Folge einer komplexen Beziehung zwischen den Gesundheitsproblemen eines Men-

schen und seinen personenbezogenen Faktoren und den externen Faktoren, die durch 

die Umwelt manifestiert sind. Die Systematik ist dafür geeignet die individuellen Gege-

benheiten eines Individuums im Kontext seiner sozialräumlichen Lebenswelt zu be-

schreiben.  

 

Die individuelle Realität kann systematisiert über das bio-psycho-soziale Modell der 

WHO abgebildet werden. Die identifizierbaren Komponenten und Strukturen eines Indi-

viduums werden in ihrer Wechselwirkung über die Systematik des Modells eingeordnet. 

Eine Teilhabebeeinträchtigung in Folge einer Behinderung wird als Merkmal einer Per-

son angesehen, sie ist Ausdruck einer Wechselwirkung zwischen der Person mit einem 

Gesundheitsproblem und ihren Kontextfaktoren. Es werden die individuellen Wechsel-

wirkungen zwischen dem Gesundheitsproblem einer Person und den Auswirkungen auf 

die Funktionsfähigkeit unter gleichzeitigem Einbeziehen der umwelt- und personenbe-

zogenen Faktoren veranschaulicht. Diese potentiellen Einflussfaktoren können auf die 

Funktionsfähigkeit eines Menschen eine positive Wirkung im Sinne eines Förderfaktors 

oder eine negative Wirkung als Barriere entfalten (vgl. DVfR 2014, S. 10). Über die Re-

konstruktion der individuellen sozialen Konstrukte werden die Aspekte aufgezeigt, die im 
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Sinn der ICF als Förderfaktoren wahrgenommen werden. Förderfaktoren sind als indivi-

duelle Ressourcen bzw. als Kompetenzen des Individuums zu werten.  

 

Die ICF definiert die Körperfunktionen als physiologische (einschließlich psychologi-

scher) Funktionen. Die Körperstrukturen sind anatomische gegebene Teile des Kör-

pers. Auf Basis dieser Definitionen werden in dieser Arbeit die erkrankungs- oder be-

hinderungsbedingten Aspekte nicht weiter vertieft, sie werden als unveränderbar gege-

ben eingestuft.   

 
Abb. Nr.1 Das Gesundheitsmodell der WHO.                         Quelle: DVfR 2014, S. 14 

 

Eine Aktivität ist die Durchführung einer Handlung, diese steht in Abhängigkeit zu den 

verschiedenen Komponenten des Modells. Die Aspekte Teilhabe, Umweltfaktoren und 

individuelle personenbezogene Faktoren sind ggf. durch Intervention eines Hilfesystems 

beeinflussbar. Der Fokus der Betrachtung ist auf die Aspekte Teilhabe und Partizipation 

ausgerichtet. Teilhabe wird als das Einbezogensein in eine Lebenssituation betrachtet. 

Die Umweltfaktoren bilden materielle, soziale und einstellungsbezogen Umwelt ab, in 

der Menschen leben und ihr Dasein entfalten (vgl. ICF 2005, S. 16). Diesen Aspekt gilt 

es im Kontext der Untersuchung näher zu betrachten.  

 

Die Systematik des ICF bietet für die Erfassung der Leistung, bzw. Leistungsfähigkeit im 

Bereich der Teilhabe eine Informationsmatrix an. Das Ziel ist es die Beeinträchtigung der 

Teilhabe in der Differenzierung zu erfassen. Das Beurteilungsmerkmal Leistung be-

schreibt, was ein Mensch in seiner gegenwärtigen, tatsächlichen Umwelt tut. Da die Um-

welt soziale Kontexte umfasst, kann unter Leistung das Einbezogensein in eine Lebens-

situation oder die gelebte Erfahrung verstanden werden. Das Merkmal Leistungsfähig-



Behinderung - ein relationaler Begriff 

49 

keit beschreibt die Fähigkeit eines Menschen eine Handlung oder Aufgabe durchzufüh-

ren. Das Konstrukt zielt darauf ab, das höchste mögliche Niveau der Funktionsfähigkeit 

zu beschreiben. Durch die Veränderung der Rahmenbedingungen, z.B. durch pädago-

gische Förderung, wird beabsichtigt die Leistungsfähigkeit zu verändern. Die Systematik 

der beschriebenen Domänen korrespondiert mit der ICF basierten Hilfeplanung in NRW. 

Die im Dezember 2017, im Rahmen der Einführung des Bundesteilhabgesetzes, von 

den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen vorgestellt individuelle Hilfepla-

nung greift die neun Lebensbereiche (d1 - d9) der ICF auf (siehe LVR 2018 Sozialaus-

schuss Vorlage-Nr. 14/2472, S. 3 f.). 

 

Der zweite wichtige Aspekt der ICF sind die Kontextfaktoren der zu untersuchenden so-

zialen Systeme. Unter Kontextfaktoren versteht die ICF den gesamten Lebenshinter-

grund eines Menschen. Dieser Lebenshintergrund differenziert sich in zwei Komponen-

ten, die umwelt- und die personenbezogenen Faktoren. Die Umweltfaktoren bilden die 

Umwelt, in der die Menschen leben und ihr Leben entfalten. Diese Faktoren liegen au-

ßerhalb des Individuums und beeinflussen seine Leistung als Mitglied in der Gesellschaft 

sowie seine Leistungsfähigkeit zur Durchführung von Aufgaben.  

 

Die Umweltfaktoren sind in zwei Ebenen zu unterscheiden: 

- Die Ebene des Individuums: Die unmittelbare, persönliche Umwelt eines Menschen 

einschließlich des häuslichen Bereichs, des Arbeitsplatzes und / oder der Schule. Die 

Ebene umfasst die physikalischen und materiellen Gegebenheiten der Umwelt. 

- Die Ebene der Gesellschaft: Die formellen und informellen Strukturen, Dienste und 

Systematiken in der Gesellschaft, die das Individuum beeinflussen. 

 

Die personenbezogenen Faktoren sind der spezielle Hintergrund des Lebens und der 

Lebensführung des Individuums. Hier kommen Lebensstile, Sozialisation, Bildung, Be-

ruf, soziale und andere Aspekte zur Wirkung, die sich auf Bewältigungsstrategien des 

Individuums auswirken (vgl. ICF 2005, S. 22). Die verschiedenen Faktoren stehen in 

Wechselwirkung mit den gegebenen Komponenten im ICF Modell. Der Gesetzgeber 

stellt durch die Zuordnung einer Behinderung in den Kontext des § 99 SGB IX den di-

rekten Bezug zur Systematik des ICF her. Behinderung ist von der Sozialen Arbeit auf 

dieser Basis zu beschreiben. Beschreibung, Bedarfsfeststellung, Zielsetzungen und Un-

terstützungsmaßnahmen sind in der Systematik des ICF zu verankern. Soziale Arbeit ist 

gefordert die Erkenntnisse der dargelegten medizinischen, sozialen oder kulturellen An-

sätze über eine konzeptbasierte Handlungspraxis in den Unterstützungsprozess einflie-

ßen zu lassen.  
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2.5.4 Rehabilitation durch soziale Teilhabe 
 

Nach dem Kennzahlenvergleich der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozi-

alhilfeträger (BAGüS) aus dem Jahr 2017 haben in Deutschland ca. 403.500 Menschen 

mit Behinderungen eine Wohnunterstützung im Rahmen der sozialen Rehabilitation 

nach SGB IX erhalten. Fast zwei Drittel von ihnen sind primär geistig behindert. Im Be-

reich Wohnen haben ca. 165.000 Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinde-

rung die Leistungen der Eingliederungshilfe genutzt. Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben z.B. in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen haben ca. 200.000 

der Menschen mit einer geistigen Behinderung in Anspruch genommen (vgl. LVR 2018 

Vorlage 14/2665, S. 3).  

 

Im deutschen Sozialrecht wird der Behinderungsbegriff in einen Bezug zur alterstypi-

schen Normalität gesetzt und im § 2 SGB IX als Differenz definiert. Das Neunte Sozial-

gesetzbuch stellt die entscheidende Rechtsgrundlage in Bezug auf Rehabilitation und 

Teilhabe für Menschen mit Behinderung dar. Im § 2 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IX wurde 

der Behinderungsbegriff neu definiert. „Menschen mit Behinderungen sind Menschen, 

die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in 

Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberech-

tigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate 

hindern können. Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszu-

stand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen“ (vgl. SGB IX, § 2 

Abs.1).  

 

Das SGB IX stellt erstmals einen Bezug her zwischen einer Behinderung und Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft. Der Behinderungsbegriff des SGB IX greift die Weiterent-

wicklung des ICIDH-2 der WHO auf. Im Sinne des bio- psycho-sozialen Modells wird ein 

Zusammenhang hergestellt zwischen der Beeinträchtigung eines Individuums und der 

gesellschaftlichen Umwelt. Der Gesetzgeber nimmt mit der Formulierung des § 1 Abs.1 

Satz 1, wonach Menschen …„behindert sind“…, eine Differenzierung zwischen dem In-

dividuum und seiner Behinderung vor. Mit der Einführung des SGB IX adaptierte das 

Gesetz einige Aspekte des sozialen Modells von Behinderung. Der Gesetzgeber orien-

tiert sich bei der Fassung des Behinderungsbegriffes an der Internationalen Klassifizie-

rung der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO. Das der ICF 

zugrundeliegende bio-psycho-soziale Verständnis von Behinderung stellt die Gesell-

schaft als wichtigen Faktor heraus, in dem sich Behinderung in Folge von Beeinträchti-

gung realisiert. Im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX muss eine Behinderung darüber 
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hinaus das Merkmal der Wesentlichkeit erfüllen. Nur wenn eine Behinderung vorliegt, 

die eine Person in einem erheblichen Umfang in ihren Fähigkeiten beeinträchtigt am 

Leben in der Gesellschaft teilzuhaben, kann von einer wesentlichen Behinderung ge-

sprochen werden, die einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe nach So-

zialgesetzbuch IX nach sich zieht (vgl. Schellhorn, Schellhorn, Hohm 2014, Rdn. 12). 

Eine wesentliche Behinderung liegt vor, wenn in fünf von neuen ICF basierten Lebens-

bereichen die Ausführung von Aktivitäten nicht ohne personelle oder technische Unter-

stützung möglich ist oder die Ausführung von Aktivitäten auch mit personaler oder tech-

nische Unterstützung in mindestens drei dieser Lebensbereiche nicht möglich ist (vgl. 

Deutscher Bundestag 2018, BTDs. 19/3242, S.4). 

 

Behinderung ist in diesem Sinn das Resultat einer Wechselwirkung zwischen Personen 

mit Gesundheitsstörungen und dem sozialen Umfeld, in dem sich die Person bewegt. 

Behinderung ist das Ergebnis von Funktionsbeeinträchtigung und Umwelt. Nicht allein 

der körperliche Schaden und die Auswirkungen auf die verschiedenen Lebensbereiche 

sind relevant. Es sind die Bezüge zur Gesellschaft und die Rückkopplung zur Bewälti-

gung der Beeinträchtigungen bei der Bewertung der Behinderung entscheidend. Es ist 

zu unterscheiden zwischen Funktionsbeeinträchtigung und Teilhabestörung. Erst der 

Zusammenhang der Funktionsbeeinträchtigung und der Umweltreaktion lassen auf eine 

Behinderung der Teilhabe schließen. Entscheidend bei der Feststellung ist die Teilhab-

ebeeinträchtigung einer Behinderung. Ein niedriger Intelligenzquotient in deren Konse-

quenz eine Person nicht in der Lage ist im Zahlenbereich bis 20 zu rechnen stellt eine 

Beeinträchtigung dar. Zu einer Behinderung wird diese eingeschränkte Fähigkeit erst, 

wenn die Person bis 20 rechnen können muss, um z.B. eigenständig einkaufen zu kön-

nen. Erst, weil das selbstständige Einkaufen nicht möglich ist, führt der niedrige Intelli-

genzquotient zu einer Teilhabestörung. In der Konsequenz heißt dies, es ist denkbar, 

dass eine Person körperlich, kognitiv oder psychisch im Sinne des § 2 SGB IX von der 

Norm abweicht und die Folgen ggf. gravierend sind, ohne zu einer Teilhabebeeinträch-

tigung zu führen (vgl. Heinze 2011, S. 3). Diese Sicht wurde durch das Bundessozialge-

richt 2009 bestätigt. Bei der Bewertung einer Behinderung ist die Auswirkungen auf die 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zwingend zu berücksichtigen (vgl. BSG 2009, B 

9 SB 3 /08 R, Rn.29). Rechtliche Bewertung finden im Grunde die negativen Aspekte 

der Interaktion einer Person mit Gesundheitsproblemen und ihren umwelt- und perso-

nenbezogen Kontextfaktoren. Es wird nicht nur bewertet, welche Fähigkeitsbeeinträch-

tigungen vorliegen, sondern ob und in welcher Weise es der Person gelingt an wichtigen 

Lebensbereichen zu partizipieren. Der Behinderungsbegriff zielt darauf ab die Wechsel-
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wirkung zwischen Individuum und Umwelt zu beschreiben. Dies ist eine klassische Vor-

gehensweise der Sozialen Arbeit (vgl. May 2010, S. 53 ff.). Die Beobachtung der Men-

schen im Kontext ihrer individuellen Lebenssituation, ihren Möglichkeiten, Fähigkeiten 

und Ressourcen im Bezug zur sozialen Einbindung ist Grundlage sozialer Arbeit. Eine 

Unterscheidung wird von systembezogenen Positionen aus vorgenommen und unter-

liegt daher prinzipiell dem sozialen Wandel eines gesellschaftlichen Systems (vgl. Speck 

2008, S. 244).  

 

Interessant aus Sicht der Sozialen Arbeit ist es, dass der Gesetzgeber mit Einführung 

des SGB IX den Menschen mit Behinderung in die Wechselwirkung Umfeld und Indivi-

duum stellt. Es wird versucht, den Menschen im Sinne der Person - Umwelt - Beziehung 

in seiner Lebenswelt zu erfasst. Erst der Zusammenhang zwischen Funktions-, Aktivi-

täts- und Teilhabestörung sowie die Bewertung der Kontextfaktoren durch das Indivi-

duum können zu einer nachhaltigen Behinderung der Teilhabefähigkeit führen (vgl. 

Heinze 2009, S. 181 ff.). Behinderung und die Kontextfaktoren stehen in einem direkten 

Zusammenhang mit der individuellen Bewertung durch den Betroffenen. Im Unterschied 

zu den medizinischen fassbaren Kriterien sind die Behinderung und ihre individuelle Aus-

wirkung von Kontextfaktoren und von der Persönlichkeit des Betroffenen abhängig. Mit 

dem reformierten SGB IX versucht der Gesetzgeber die Nachteile des gegliederten So-

zialsystems für Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und das Recht auf Rehabi-

litation zu vereinheitlichen. Die Regelungen zur Zuständigkeit der Leistungsträger der 

Rehabilitation und Teilhabe sind im § 6 SGB IX beschrieben. Als Träger einer Leistung 

können: 

- die gesetzlichen Krankenkassen nach SGB V, 

- die Bundesagentur für Arbeit nach SGB II und SGB III, 

- die gesetzlichen Rentenversicherung nach SGB VI, 

- die gesetzliche Unfallversicherung nach SGB VII, 

- die Kriegsopferversorgung bzw. Kriegsopferfürsorge nach BVG, 

- die Jugendhilfe nach SGB VIII, 

- die Eingliederungshilfe nach SGB IX 

 

benannt werden. Leistungen zur Teilhabe erhalten Menschen mit Behinderungen oder 

von Behinderung bedrohte Menschen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirk-

same und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benach-

teiligung zu vermeiden oder entgegen zu wirken. Die Anspruchsvoraussetzung für Kom-

pensationsleistungen im System des Sozialrechts ist die individuelle Anerkennung einer 
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Behinderung und der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft nach § 2 Abs.1 

SGB IX. Das Sozialgesetzbuch Neun differenziert in § 5 SGB IX fünf Leistungsgruppen.  

 

Demnach werden folgende Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft er-

bracht: 

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

3. Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen 

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und 

5. Leistungen zur sozialen Teilhabe.  

 

Die Träger für diese Leistungen zur Teilhabe werden gem. § 6 SGB IX als Rehabilitati-

onsträger bezeichnet. Für die Untersuchung sind die Leistungen der Träger der Einglie-

derungshilfe zur sozialen Teilhabe differenzierter zu betrachten. Leistungen zum Bereich 

der Wohnhilfen sind in § 76 SGB IX aufgeführt. Die Leistungen müssen geeignet sein 

Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Le-

bensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen. Die Unter-

stützung ist auf die Ziele und Wünsche im Sinne der individuellen Lebensplanung aus-

zurichten (vgl. SGB IX § 90 Abs.1 Satz 2). Die wohnbezogene Unterstützung der Behin-

dertenhilfe bezieht sich auf die Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach Kapitel 13 SGB 

IX. Die gewährten Leistungen müssen unter Berücksichtigung der Art und Schwere des 

Einzelfalls geeignet sein, die Aufgabe der Eingliederung zu ermöglichen. In Folge der 

Individualität von Beeinträchtigung ist die Eingliederungshilfe an dem Bedarf des Indivi-

duums auszurichten (vgl. Ernst, Adlhoch, Seel 2012, S. 2). Ausdrücklich werden im § 96 

SGB IX die Träger der Eingliederungshilfe, die Leistungserbringer und andere Stellen, 

deren Aufgabe die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen ist, zur Zusam-

menarbeit im Interesse der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen verpflichtet. Im 

Abs. 3 wird explizit auf die Möglichkeit der Beratung sowie der gleichmäßigen, gemein-

samen und ergänzenden Erbringung von Leistungen hingewiesen. 

 

Dem Kontext des Rehabilitationsrechts ist das Schwerbehindertenrecht nach SGB IX 

sowie das Behindertengleichstellungsgesetz zuzurechnen. Das reformierte Recht auf 

Rehabilitation, Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen berührt 

an verschiedenen Punkten unterschiedliche Rechtsbereiche. Mit der Reform des Teilha-

berechts soll der konkurrierende Charakter der Teilsysteme überwurden werden und die 

Leistungen auf den Bedarf der Menschen mit Behinderungen fokussieren. Im geglieder-

ten Rechtssystem soll durch Vereinfachung der Zuständigkeiten eine verbesserte 
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Gleichbehandlung realisiert werden (vgl. Welti 2014, S. 3 f.). Viele Menschen mit schwe-

ren Behinderungen sind auf Pflegeleistungen angewiesen, um Teilhabe zu realisieren. 

Die Pflegeversicherung ist kein Rehabilitationsträger im Sinne des gegliederten Sozial-

systems. Ähnliches kann für die Leistungen der Grundsicherung nach SGB II festgehal-

ten werden, da das Jobcenter als zuständiger Leistungsträger für arbeitssuchende Men-

schen mit Behinderungen nicht Träger der Rehabilitationsleistung ist. Eine weitere 

Schnittstelle kann im Betreuungsrecht bei der Trennung zwischen Rechtsfürsorge von 

den Sozialleistungen lokalisiert werden (vgl. Kahle 2019, S. 248). Die Reform des Teil-

haberechts bleibt an dieser Stelle unzureichend, da eine Vorrangstellung des SGB IX 

vom Gesetzgeber für diese Schnittstellen nicht durchgesetzt wird. Nach § 7 SGB IX rich-

ten sich Zuständigkeiten und Leistungen zur Teilhabe nach den für die jeweiligen Reha-

bilitationsträger geltenden Leistungsgesetze. Diese berührt insbesondere die Bedarfs-

feststellung, den Leistungsrahmen sowie das Wunsch- und Wahlrecht.  

 

Eine weitere Schwäche des SGB IX sind die unterschiedlichen Regeln des angegangen 

Rehabilitationsträgers. Bereits im Zugang erfolgt eine Ungleichbehandlung und die 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen wird erschwert (vgl. Welti 2014, S. 

6). In der Rechtssystematik wird bisher, je nach Kontext, ein unterschiedliches Verständ-

nis von Behinderung deutlich. Der Behinderungsbegriff des SGB IX beansprucht durch 

Normierung an verschiedenen Stellen der Gesetzgebung eine allgemeine Geltung, je-

doch wird der Begriff unterschiedlich gefasst. Im Schwerbehindertenrecht ist es die 

Schwerbehinderung, im Eingliederungshilferecht die wesentliche Behinderung der Teil-

habe, das Arbeitsförderungsrecht stellt die Behinderung in Bezug zum Arbeitsleben. 

Trotz Reform des SGB IX gelten bereichsspezifische Anspruchsvoraussetzungen. Für 

die vom Gesetz geforderte gemeinsame Bedarfsfestlegung und das Zusammenwirken 

der Rehabilitationsträger wie auch der Arbeitgeber ist ein einheitliches Verständnis von 

Behinderung erforderlich. Der Behinderungsbegriff des SGB IX hat keinen normativen 

Charakter für alle Bereiche des Rechts, er ist nicht eindeutig und muss somit weiter in 

der Kritik stehen. Besonders problematisch ist die unveränderte Anwendung des § 2 

Satz 1 SGB IX der auf einen Zeitraum von länger als sechs Monaten und die Orientie-

rung am Lebensalter typischen Zustand abzielt. Dieses differenzierte Verständnis von 

Behinderung im Rechtssystem ist mit der weiteren Anwendung des Behinderungsbe-

griffs im Sinne der UN-BRK kaum vereinbar (vgl. Welti 2014, S. 7). Sie bedarf der kon-

kreten Realisierung durch die Sozialadministration und die beteiligten Leistungserbrin-

ger. 
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Die föderalen Strukturen der Bundesrepublik erschweren eine weitere Vereinheitlichung 

des Systems. Die Ausführung des Teilhaberechts ist den Bundesländern übertragen. 

Verwaltungsverfahren sind durch das Grundgesetz nach Landesrecht zu regeln. Die 

Kompetenzen der Träger der Sozialhilfe und der Jugendhilfe, der Versorgungs- und In-

tegrationsämter sowie verschiedener Sozialversicherungsträger sind auf Landeseben 

definiert. Ein erster Ansatz mehr Verbindlichkeit für Rehabilitationsträger und eine Sys-

tematisierung im Recht zu etablieren, wird im Kapitel 5 SGB IX in den § 25 und § 26 zur 

Zusammenarbeit initiiert. Es bleibt festzuhalten, dass der gesellschaftliche Diskurs zu 

einem veränderten Verständnis des Behinderungsbegriffs im Sozialrecht geführt haben. 

In der Konsequenz war für das deutsche Sozialrecht ein Reformbedarf gegeben, um den 

Menschenrechtsanspruch, der mit der UN BRK formuliert und eingefordert wird, im Teil-

haberecht zu realisieren. Dieser Anforderung versucht die Legislative mit dem Gesetz 

zur Stärkung der Teilhabe und der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 

zum 01.01.2017 nachzukommen. 

 

 

2.5.5 Stärkung der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 

 
Der Reform des SGB IX ist eine mehrjährige gesellschaftliche Diskussion vorausgegan-

gen. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 

mit Behinderungen hat sich der Gesetzgeber dazu entschieden, das bestehende mehr-

gliedrige System beizubehalten. Die Reform zielt u.a. darauf ab, die Nachteile des Sys-

tems zu reduzieren. Koordination und Kooperation der Rehabilitationsträger sowie die 

Konvergenz der Teilhabe- und Rehabilitationsleistungen sind Kernelemente des SGB 

IX. Der Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit 

Behinderung vom 31. Juli 2013 beschreibt in der Praxis ein kompliziertes System von 

unterschiedlichen Trägerschaften und Zuständigkeiten und ein Kompetenzgerangel un-

terschiedlicher Zuständigkeiten (vgl. Deutscher Bundestag 2013, BTDrs.17/14476, S. 52 

f.). Mit der Reform wird der Versuch unternommen, diese Problematik im Interesse der 

betroffenen Menschen zu verändern.  

 

Nach Vorlage des Bundesrates (vgl. Bundesrat 2016, BRDrs. 428/16) sollen u.a. fol-

gende Ziele im Kontext der UN-BRK mit der Reform des SGB IX verwirklicht werden 

(Auszug):  

- Dem neuen gesellschaftlichen Verständnis einer inklusiven Gesellschaft soll 

durch einen neu gefassten Behinderungsbegriff Rechnung getragen werden.  
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- Leistungen sollen wie aus einer Hand erbracht und zeitintensive Zuständigkeits-

konflikte der Träger untereinander, sowie Doppelbegutachtungen zulasten der 

Menschen mit Behinderungen vermieden werden.  

- Die Position der Menschen mit Behinderungen im Verhältnis zu den Rehabilitati-

onsträgern und den Leistungserbringern soll durch eine ergänzende unabhän-

gige Teilhabeberatung gestärkt werden.  

- Die Anreize zur Aufnahme einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sol-

len auf persönlicher und institutioneller Ebene verbessert werden.  

- Die Möglichkeiten einer individuellen und den persönlichen Wünschen entspre-

chenden Lebensplanung und -gestaltung sollen unter Berücksichtigung des So-

zialraumes bei den Leistungen zur sozialen Teilhabe gestärkt werden.  

- Die Zusammenarbeit, der unter dem Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Rehabilitation befindlichen Rehabilitationsträger und die Transparenz des Reha-

bilitationsgeschehens, sollen verbessert werden.  

 

Das BTHG zielt darauf ab, die rechtliche Position des Menschen mit Teilhabebeeinträch-

tigung zu stärken. Auf der Basis des Artikel 3 der UN-BRK werden die Interessen der 

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung in den Fokus gerückt. Der § 104 Abs.1 SGB IX 

betont das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen in 

Bezug auf eine selbstbestimmte Wohnform. Der Wunsch des Betroffenen, eigenständig 

außerhalb von besonderen Wohnformen zu wohnen, ist angemessen zu berücksichti-

gen.  

 

Mit der Reform wird die Leistungsgruppe Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft um-

benannt in Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Bisher waren die Leistungen zur Sozialen 

Teilhabe in SGB IX und SGB XII geregelt sowie in der Eingliederungshilfe-Verordnung 

konkretisiert. Künftig werden sie in Teil 1 des SGB IX (siehe §§ 76 ff. SGB IX) und für 

die Eingliederungshilfe ab 2020 in Teil 2 des SGB IX (siehe §§ 113 ff. SGB IX) zusam-

mengefasst und neustrukturiert. Durch die Veränderung der Leistungssystematik sollen 

Leistungen nicht länger institutionszentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt 

werden. Die Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen sollen u. a. durch die Leistungen 

zur Sozialen Teilhabe in ihren Möglichkeit unterstützt werden die Lebensplanung nach 

eigenen Wünschen und Zielen zu realisieren. Die Träger der Eingliederungshilfe sind 

angehalten zukünftig die wohnbezogenen Leistungen wie aus einer Hand erbringen. 

Durch die Etablierung einer ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung wird die Po-

sition der Menschen mit Behinderungen im Verhältnis zu den Rehabilitationsträgern und 

den Leistungserbringern gestärkt. Der Gesetzgeber zielt mit dem BTHG darauf ab, die 
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Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiter zu entwickeln, das auf eine 

Realisierung der rechtlichen Gleichstellung und Gleichbehandlung fokussiert. Der Ge-

setzgeber reformiert das SGB IX im Teil I mit der Zielsetzung geltende Regelung zu 

präzisieren und für alle Rehabilitationsträger verbindlich zu gestalten. An dieser Stelle 

werden einige wichtige Präzisierungen beispielhaft dargestellt:  

- Mit der Definition des Behinderungsbegriffs auf der Basis des Artikel 1 Satz 2 der 

Präambel der UN-BRK nimmt der Gesetzgeber Bezug zur Systematik der ICF 

und dem bio-psychosozialen Modell von Behinderung. 

- Die Rehabilitationsträger werden durch die Vorgaben zur Teilhabeplanung nach 

§ 19 SGB IX und zur Durchführung von Teilhabeplankonferenzen nach § 20 SGB 

IX angehalten ihre Leistung abgestimmt und wie aus einer Hand zu erbringen.  

- Durch die Regelung nach § 14 SGB IX werden die Zuständigkeit der Rehabilita-

tionsträger festgelegt sowie die Antragstellung träger- und leistungsgruppenüber-

greifender Teilhabeleistungen realisiert.  In den § 15 und § 16 SGB IX werden 

die Leistungsverantwortung und die Erstattungsansprüche der Rehabilitations-

träger festgelegt.  

- Der Gesetzgeber baut im Rahmen der Maßnahmen zur Unterstützung der früh-

zeitigen Bedarfserkennung nach § 12 SGB IX die unabhängige Teilhabberatung 

auf der Grundlage bestehender Strukturen in den Ländern sowie unter Berück-

sichtigung des Peer Counseling nach Artikel 26 Absatz 1 der UN-BRK aus. 

- Der Gesetzgeber präzisiert das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtig-

ten im § 8 SGB IX. Die Leistungen und die Ausführungen der Leistungen richtet 

sich nach den berechtigten Wünschen der Menschen mit Behinderungen. Die 

Dienste und Einrichtungen sind gehalten die eigenverantwortliche Gestaltung der 

Lebensumstände zu ermöglichen und die Selbstbestimmung zu fördern. Sach-

leistungen zur Teilhabe können wahlweise als Geldleistung in Form eines Per-

sönlichen Budgets erbracht werden.  

       vgl. BMAS 2016, S. 119 ff. 

 

Es war die Zielsetzung des Gesetzgebungsverfahrens, den Charakter der Eingliede-

rungshilfe zu verändern. Langjährig war diese in der Sozialhilfe verankert und wurde als 

Fürsorge für Menschen mit Behinderungen verstanden. Durch die Einführung des BTHG 

wird die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgelöst und als Recht auf Teilhabe 

als Teil 2: „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen 

mit Behinderungen“ im SGB IX verankert.  
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Mit der Einführung des BTHG ergeben sich nachhaltige Veränderungen in der Systema-

tik der Eingliederungshilfe:  

- Nach § 90 Absatz 1 SGB IX ist es Aufgaben der Eingliederungshilfe, den Leis-

tungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der 

Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert. Die Leistungen der Eingliede-

rungshilfe sollen dazu befähigen, eine möglichst selbstbestimmte und eigenver-

antwortliche Lebensplanung und Lebensführung zu realisieren.  

- Die Leistungsberechtigten sind von den Trägern der Eingliederungshilfe nach § 

106 SGB IX umfassend über mögliche Leistungen, über den Zugang zum Hilfe-

system, sowie zu den Leistungen anderer Leistungsträger zu beraten. Die Bera-

tung hat die individuelle Lebenssituation zu berücksichtigen und über die Mög-

lichkeiten des Sozialraums sowie Hilfsangebote zu informieren. Der beratende 

Träger hat bei Bedarf die Leistungsberechtigten bei der Antragstellung und der 

Klärung weiterer Leistungsansprüche zu unterstützen.  

- Der Träger der Eingliederungshilfe hat nach § 118 SGB IX die Bedarfsermittlung 

auf der Basis der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde-

rung und Gesundheit durchzuführen. Zur Erhebung sind angemessene Instru-

mente zu entwickeln. Nach der Bedarfsfeststellung ist nach § 119 SGB IX ggf. 

ein Gesamtplan- bzw. Teilhabeplanverfahren durchzuführen, um die Leistungen 

der beteiligten Rehabilitationsträger zu koordinieren, die Erbringung der Leistun-

gen abzustimmen und auf die Wünsche der Menschen mit Behinderungen abzu-

stellen.  

- Die Leistungsberechtigten sind am Gesamtplanverfahren zu beteiligen. Ihre 

Wünsche und Ziele sind zu dokumentieren. Die Gesamtplanung hat sich nach § 

117 SGB IX u. a. an der Lebenswelt und den sozialräumlichen Gegebenheiten 

der Menschen mit Behinderungen zu orientieren. Die Leistungen sind u.a. träger-

übergreifend, interdisziplinär und zielgerichtet zu erbringen. 

- Durch das Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ergeben sich 

grundlegende Veränderungen, zu denen die Trennung der existenzsichernden 

Leistungen zum Lebensunterhalt von den Leistungen der Eingliederungshilfe 

zählen. Der Gesetzgeber realisiert an dieser Stelle die Individualisierung im etab-

lierten Hilfesystem. Die Systematik der Pauschalierung von Leistungen wird auf-

gebrochen.  

vgl. BMAS 2016, S. 267 ff. 

 



Behinderung - ein relationaler Begriff 

59 

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe sind Wohnform unabhängig, sie richten sich nach 

dem individuellen Bedarf. Durch diese Ausrichtung entfällt die Unterscheidung nach am-

bulanten, teilstationären und stationären Wohnformen. Die Leistungen zur selbstbe-

stimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstruktur 

werde nach § 113 SGB IX in Verbindung mit 78 SGB IX durch Assistenz erbracht. Diese 

Leistung differenziert sich nach qualifizierter Assistenz und Leistungen zur unterstützen-

den Assistenz.  

 

Aufgrund der föderalen Strukturen der Bundesrepublik und der Zuständigkeit der Bun-

desländer wird die Umsetzung und Ausführung des SGB IX länderspezifisch gehand-

habt. Nach § 131 SGB IX sind die Träger der Eingliederungshilfe aufgefordert, gemein-

sam mit den Vereinigungen der Leistungserbringer das reformierte Recht durch landes-

einheitliche Rahmenverträge festzulegen. Die schriftlichen Vereinbarungen regeln nach 

§ 125 SGB IX die Grundsätze und Inhalte der Leistungen der Eingliederungshilfe u.a.:  

- den Umfang und die Qualität, 

- die Vergütung, 

- die personelle Ausstattung, 

- die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit,  

- die Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen.  

 

Zu Beginn des Kapitels wurde beschrieben, dass die volle und gleichberechtige Nutzung 

von Grundrechten für Menschen mit Behinderungen durch einen erschwerten Zugang 

beeinträchtigt wird. Die Möglichkeiten der Partizipation und Selbstbestimmung werden 

durch umwelt- und einstellungsbedingte Barrieren erschwert. Das System der Fürsorge 

in der Behindertenhilfe hat die Möglichkeiten zu einer gleichberechtigten und vollen Teil-

habe am Leben in der Gemeinschaft nachhaltig beeinflusst. Durch das Bundesteilhabe-

gesetz werden grundlegende Veränderungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit 

Behinderungen initiiert.  

 

Die Organisationen der Behindertenhilfe werden angehalten sich zu verändern:  

- von der Fürsorge zur Personenzentrierung 

- von der Pauschalierung zur Individualisierung 

 

Die Änderungen der §§ 76 Abs. 1 SGB IX in Verbindung mit § 113 Abs. 1 SGB IX stellen 

die Leistungserbringung in einen individuellen und sozialräumlichen Bezug. Das 

Wunsch- und Wahlrecht des Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung steht im Fokus des 
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gesetzlichen Auftrags. Im Sinne des § 113 Abs.1 SGB IX sind die Leistungen zur Sozi-

alen Teilhabe zu erbringen, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft zu ermöglichen. Die Leistungsberechtigten sind zur selbstbestimmten und eigen-

verantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum zu befähigen oder hierbei zu 

unterstützen. 

 

Das BTHG zielt auf die Individualisierung der Unterstützungsleistungen für Menschen 

mit Teilhabebeeinträchtigungen ab. Die bisherige Priorisierung gemeinschaftlicher 

Wohnformen hat über die Institutionalisierung die Entwicklung von Großeinrichtungen 

gefördert. Der Fokus des BTHG auf das Wunsch- und Wahlrecht der betroffenen Men-

schen in autonomen, selbstbestimmten Wohnformen erfordert eine Veränderung in der 

Konzeptionierung der personenbezogenen Dienstleistungsorganisationen und eine Indi-

vidualisierung in der Leistungserbringung. Das BTHG betont im § 113 SGB IX den Zu-

sammenhang zwischen selbstbestimmtem Wohnen, gleichberechtigter Teilhabe und 

dem sozialräumlichen Bezug. Um diese Ansprüche realisieren zu können, sind entspre-

chende pädagogische Konzepte angezeigt, die geeignet sind, individualisierte Hilfen im 

Sozialraum zu etablieren.  

 

Personenbezogene Unterstützung ist im Kontext der Gesamtplanung nach § 117 SGB 

IX zukünftig u. a. individuell, sozialräumlich und lebensweltbezogen zu erbringen. Der 

Aspekt der Individualisierung unabhängig von Wohnformen stellt eine entscheidende 

Veränderung dar. Das Teilhaberecht stellt die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen 

mit Beeinträchtigungen in den Fokus. Nur wenn die individualisierte Unterstützung auf 

Ziele und Wünsche der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung ausgerichtet sind, kön-

nen Teilhabe und Selbstbestimmung im Sinne eines Lebens in Würde realisiert werden. 

Im folgenden Kapitel werden Leitkonzepte der Behindertenhilfe vorgestellt. Es wird erör-

tert, inwieweit diese geeignet sind eine moderne inklusionsorientierte Dienstleistung im 

Sinne der UN-BRK in der Behindertenhilfe zu initiieren. 
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3. Von der Integration zur Inklusion - Leitkonzepte in der Behindertenhilfe  

 
Die Behindertenhilfe ist kontinuierlich mit Anforderungen und Erwartungen einer sich 

ausdifferenzierenden Gesellschaft konfrontiert. Dieser gesellschaftliche Einfluss wirkt 

sich auf die übergeordneten Prinzipien der Behindertenpädagogik aus. Der gesellschaft-

liche Diskurs zur Teilhabe und gleichberechtigten Partizipation prägen die aktuellen Re-

formen der Sozialgesetzgebung. Das veränderte Verständnis von Behinderung fließt 

durch das Bundesteilhabgesetz in den Alltag der Menschen mit Teilhabebeeinträchti-

gungen ein. Zwischen dem Verständnis von Behinderung und den Leitkonzepten der 

Behindertenpädagogik besteht ein enger Zusammenhang. Sie sind nach Brachmann ein 

Ausdruck aktueller Anforderungen und Erwartungen der nachmodernen Gesellschaft 

(vgl. Brachmann 2011, S. 77). Die Leitkonzeptionen der Behindertenhilfe sind auf The-

men, wie Integration, Inklusion, Selbstbestimmung, Teilhabe und Partizipation, Em-

powerment, Sozialraumorientierung und Lebenswelt ausgerichtet. Durch Institutionali-

sierungsprozesse haben sich diese Konzepte selbst zu ‚Institutionen‘ entwickelt. Ihre 

Entstehung, Ausbildung und Wirkung sind in den gesellschaftlichen Kontext eingebun-

den und ein Ausdruck sozialpolitischer und gesellschaftlicher Wertvorstellungen (vgl. 

Brachmann 2011, S. 32). 

 

Die Veränderung in der Bewertung von Behinderung, die Entwicklung hin zu einem men-

schenrechtsbasierten, kulturell geprägten Ansatz und die rechtliche Legitimation indivi-

dualisierter selbstbestimmter Teilhabe fordern zur Veränderung konzeptioneller Ansätze 

in der Behindertenhilfe auf. Die Prinzipien der Normalisierung und Integration bedurften 

pädagogischer Konzepte, die auf Förderung und Kompensation ausgerichtet waren. Der 

weiterentwickelte Ansatz der Inklusion benötigt eine veränderte konzeptionelle Orientie-

rung, die auf die Autonomie des Individuums in einer heterogenen Gesellschaft ausge-

richtet ist. Die Darstellung der kulturellen, menschenrechtorientierten Perspektive im wis-

senschaftlichen Diskurs macht den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Wer-

tedefinition und der Setzung gesellschaftlicher Normen deutlich. In der Konsequenz be-

darf es einer konzeptionellen Neuausrichtung pädagogischer Konzeptionierung in der 

Behindertenhilfe, die aktuelle Leitgedanken aufgreift und eine theoriebezogene Hand-

lungsmaxime realisiert.   

 

Die Konzepte des gesellschaftlichen Umgangs mit Behinderung lassen sich nach Bürli 

(1997) in Phasen einteilen. Zu Beginn der gesellschaftlichen Entwicklung steht die Ex-

klusion. Die Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen werden vom gesellschaftlichen 
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Regelsystemen ausgeschlossen. Die Gruppe der Menschen mit Behinderungen wird 

durch soziale Normierung als solche klassifiziert und ihr wird je nach gesellschaftlichem 

Entwicklungsstand eine Funktionalität zugeschrieben (vgl. Theunissen, Schwalb 2012, 

S. 11). Blicken wir aus heutiger Sicht zeitlich zurück, kann für den europäischen Kultur-

raum festgestellt werden, dass die Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen im Mittel-

alter zum Großteil der Gruppe der Armen zugerechnet wurden. Sie bestritten ihren Le-

bensunterhalt durch Betteln. In der christlich geprägten mittelalterlichen Gesellschaft war 

es eine legitime individuelle Form der Reproduktion. Sie wurden der Gruppe der legiti-

men Unterstützungsempfänger wie auch Witwen, Waise oder Kranke zugerechnet. Für 

die wohlhabende Bevölkerung bot sich die Gelegenheit, durch Almosen ihr Seelenheil 

zu sichern (vgl. Foucault 1973, S. 29). Erst die fortschreitende Entwicklung städtischer 

Wohn- und Erwerbsformen führte zu einer Veränderung sozialer Normen. Mit der Ent-

wicklung von Handwerk und Handel veränderte sich das Wertegefüge. Zunehmend ge-

wannen normative Werte wie Fleiß, Ordnung, Arbeitsdisziplin und Mäßigung an Bedeu-

tung. Erste Auswirkungen im Umgang mit Heterogenität zeigten sich in kommunalen Er-

lassen wie der Bettelordnung. Zunehmend wurde die Inanspruchnahme sozialer Hilfen 

mit Gegenleistungen wie Arbeitspflichten verknüpft. Diese ersten bürokratischen, päda-

gogischen Ansätze bei der Leistungsgewährung im Sinne des Armenrechts finden sich 

in der Sozialgesetzgebung und prägen die Eingliederungshilfe für Menschen mit Teilha-

bebeeinträchtigungen bis heute (vgl. Weinbach 2016, S. 81). 

 

Zu Beginn der Renaissance setzte mit der Phase der Konfessionalisierung eine weitere 

Veränderung der Politik und gesellschaftlicher Wertebildung ein. In Folge der Verände-

rungen haben sich die bürgerlichen Normen zunehmend durchgesetzt. Die Exklusion 

fand nicht nur durch Distanzierung statt, sondern zunehmend durch kontrollierbare For-

men der Distanznahme in Arbeitshäusern, Asylen und Hospitälern (vgl. Bohn 2006, S. 

44). Die Gesellschaft begann als Lösung für das Problem der Abweichung, einen Aus-

schluss durch gesonderte Wohnformen anzubieten. In der Weiterentwicklung dieser Lö-

sungsansätze werden zunehmend zentralisierte Konzepte umgesetzt, die sich an religi-

ösen, medizinischen und pädagogischen Leitideen orientieren (vgl. Dörner 1994, S. 

371). In Folge dieser Entwicklung kommt es zur Forcierung der Institutionalisierung bis 

weit in das 20. Jahrhundert.  

Erst die zunehmende Kritik der Betroffenen, der Angehörigen, der Selbsthilfe, engagier-

ter Fachwissenschaftler und letztendlich der Politik haben eine weitere Entwicklungs-

phase angestoßen. Die Veränderungen in der Definition des Phänomens Behinderung 

haben in den letzten Jahrzehnten des 20 Jahrhunderts integrative Konzepte ermöglicht. 

Integration kann als erster Schritt der Inklusion zurück in die Gesellschaft verstanden 
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werden (vgl. Schwalb, Theunissen 2012, S. 12). Durch pädagogische Konzepte, die auf 

die Förderung und die Kompensation ausgerichtet waren, sollte das diagnostizierte De-

fizit des Menschen mit Behinderung bearbeitet werden. Diese Konzepte waren auf die 

Normalisierung der Lebensverhältnisse in Bezug auf Arbeit und Wohnen ausgerichtet.  

 

 

3.1 Integration - Das Normalisierungsprinzip 

 
Der Begriff Integration leitet sich ab vom lateinischen Wort ‚integer‘ und kann u. a. mit 

ganz, voll, unverletzt, oder unberührt übersetzt werden. In sprachlichen Zusammenhän-

gen wird mit dem Begriff die Eingliederung und Einbeziehung eines Menschen in ein 

soziales Ganzes beschrieben (vgl. Kastl 2012, S. 7). Die Integration impliziert den Pro-

zess der Anpassung an einen angestrebten Zustand. Sie unterstützt die Anpassung an 

Normen und Lebensstile einer Gesellschaft oder einer Gruppe, wobei abweichende Ver-

haltensweisen sowie Orientierungen zugunsten einer Assimilierung nach und nach auf-

gegeben werden (vgl. Deutscher Verein 2011, S. 451). Die Integration ist im soziologi-

schen Sinn vollzogen, wenn sowohl der Status im Schichtsystem als auch die Rolle im 

System der Arbeitsteilung festgelegt und akzeptiert ist (vgl. Fuchs-Heinritz 2011, S. 310). 

Durch die soziale Integration wird das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft sowie 

die soziale Teilhabe des Menschen an der Gesellschaft bestimmt (vgl. Wansing 2006, 

S. 37). Der Integrationsbegriff floss über die Reformbewegungen und die gesellschaftli-

che Entwicklung der 60er Jahre in die bildungspolitische, erziehungswissenschaftliche 

und didaktische Diskussion ein. Über die verschiedenen Aspekte von Integration lassen 

sich Voraussetzungen, Auswirkungen und ggf. Lösungsansätze sozialer Problemstel-

lung erfassen (vgl. König 1989, S. 740). Ein Ergebnis des wissenschaftlichen Diskurses 

war die Entwicklung des Normalisierungsprinzip in der Behindertenhilfe.  

 

Das Normalisierungsprinzip ist eine der Leitideen in der Arbeit mit Menschen mit Behin-

derungen. Sie lässt sich umreißen als das Bestreben, „allen Menschen mit einer kogni-

tiven Behinderung oder/und einer anderen Beeinträchtigung Alltagsbedingungen und 

Lebensmuster zugänglich zu machen, die den üblichen Bedingungen und Lebensgestal-

tungen so weit als möglich entsprechen“ (vgl. Nirje 1991, S. 2). Das Normalisierungs-

prinzip setzt auf die Normalisierung der Lebensbedingungen von Menschen mit einer 

sogenannten geistigen Behinderung, um deren gesellschaftliche Integration zu unter-

stützen. Dem Menschen mit Behinderung sollen die gleichen Rechte und Pflichten zu-

stehen, wie dem nicht behinderten Menschen. Jeder hat ein Recht auf Teilhabe am 
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Wohlfahrtsstaat und auf die Inanspruchnahme an dessen Errungenschaften. Das Nor-

malisierungsprinzip ist somit der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Hilfen zur Ein-

gliederung in die Gesellschaft und für den Ausstieg aus dem System der Anstaltsbetreu-

ung. Nirje forderte die Normalisierung nicht nur für Teilleistungsfähige, sondern für alle 

Menschen mit geistiger Behinderung ein. Der zentrale Gedanke besteht darin, dass der 

Mensch mit geistiger Behinderung, unabhängig vom Grad seiner Behinderung, als voll-

wertiger Bürger anzusehen ist. Als solcher hat er das Recht, unter normalen Formen und 

Bedingungen des täglichen Lebens in der Gemeinschaft zu leben. Entsprechend heißt 

die Zielausrichtung der Unterstützungsleistung der Menschen mit geistiger Behinderung: 

„Ein Leben so normal wie möglich“ (vgl. Thimm 1994, S.283). Bezogen auf die Hilfen 

zum Wohnen für erwachsene Menschen bedeutet dies, eine eigene Wohnmöglichkeit zu 

haben oder gemeinsam in einer kleinen Gruppe mit den erforderlichen Hilfen leben zu 

können. Diese normalen Wohnmöglichkeiten sollen denen der umgebenden Nachbar-

schaft entsprechen. Das Normalisierungsprinzip beinhaltet den Grundgedanken, dass 

Menschen mit geistiger Behinderung die regulären Angebote zur Versorgung und Teil-

habe des Gemeinwesens nutzen.  

 

Die Normalität ist als die Individualität des Einzelnen im Kontext seines Umfeldes zu 

verstehen. Die Normalisierung schließt den Gedanken ein, über die Normalisierung von 

Beziehungen einer Stigmatisierung entgegenzuwirken. Aufgabe für die Soziale Arbeit ist 

es, diese Normalität zu ermöglichen, „um ein dem Leben anderer Mitglieder unserer Ge-

sellschaft gleichwertigen Lebensstil zu erlauben, einschließlich gleicher Möglichkeiten 

zu individueller Abweichung und Entscheidungsmöglichkeit“ (vgl. Nirje, Perin 1991, S. 

28). Die Normalisierung war für die Behindertenhilfe über Jahrzehnte das herausra-

gende Gestaltungsprinzip. Seit den 80er Jahren wird das Normalisierungsprinzip als 

Leitidee für das System der Behindertenhilfe in Deutschland angesehen und mit wach-

sendem Nachdruck umgesetzt (vgl. Seifert 1997a, S. 32 ff.). In der kritischen Erörterung 

dieser Leitidee ist zu hinterfragen, an welcher Werten und Normen sich ‚Normalität‘ ma-

nifestiert. Beck hat 1996 in seiner Ausarbeitung zwei Dimensionen betont: 

- Eine Orientierung bieten konkret empirische feststellbare Lebensstandards und 

die gesellschaftliche Normalität. Im Rahmen dieser Dimension ist ein Leben unter 

durchschnittlichen Bedingungen zu ermöglichen. 

- Die implizierten Dimensionen sind die normativen gesellschaftlichen Werte, die 

je nach Ausrichtung die Teilhabe behindern oder fördern. Die normativen Werte 

beeinflussen die durchschnittliche Lebenssituation hinsichtlich der Qualität der 

Normalität. 

        vgl. Beck 1996, S. 23 
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Die Umsetzung des Normalisierungsprinzips hat Veränderungen im Hilfesystem für 

Menschen mit Behinderungen ermöglicht. Dezentralisierung, Deinstitutionalisierung und 

Regionalisierung von Hilfen wurden mit dieser Leitidee realisiert. Es war möglich diffe-

renzierte Wohnformen, die Trennung von Arbeit und Wohnen, Wohnen und Freizeit so-

wie ambulante Wohnformen zu etablieren (vgl. auch Thimm 1994, S. 3). 

 

Unbestritten hat das Prinzip der Normalisierung einen Reformansatz der Behinderten-

hilfe ermöglicht. Es hat zur Dezentralisierung des Anstaltswesens beigetragen. Eine 

grundlegende Änderung des sozialstaatlichen Dienstleistungssystems hat diese Re-

formbewegung nicht erreicht (vgl. Schädler 2002, S.65). Ein entscheidendes Kriterium 

liegt in der theoretischen Grundlegung. Das Normalisierungsprinzip will gesellschaftliche 

Normalität als durchschnittliche Lebensbedingungen einer bestimmten Gesellschaft und 

/ oder als Wertorientierung für Menschen mit einer kognitiven Teilhabebeeinträchtigung 

verfügbar machen. Die Aspekte der gleichberechtigten, autonomen, selbstbestimmten 

Partizipation finden im Rahmen des Konzepts der Normalisierung in der Reflektion des 

professionellen Handelns nur bedingt Berücksichtigung. Eine Reformation des Ansatzes 

der Normalisierung ist als unzureichend abzulehnen, da die Intention des Ansatzes hin-

ter einer Vision einer inklusiven Gesellschaft zurückbleibt (vgl. Weinbach 2016, S. 151). 

 

 

3.2 Empowerment – Die Entdeckung der Ressourcen 

 
Die Entwicklung weitergehender pädagogischer Handlungsansätze wurde durch die ve-

hementen Forderungen der Betroffenen initiiert. Sie stellten fest, die Menschen mit Be-

hinderungen sind kompetent, sie können ihr Leben selbst bestimmen und gestalten. Sie 

sehen sich als Experten in eigener Sache. Eine ersatzweise Definition ihrer Normalität 

durch das Hilfesystem stellt einen Eingriff in die Selbstbestimmung und Autonomie des 

Individuums dar (vgl. Theunissen 1999, S. 9). In Deutschland machten sich bereits in 

den 80er Jahre vorwiegend Menschen mit Körperbehinderungen für die Idee des 

„Selbstbestimmten Lebens" stark. Sie stellten fest: „…das soziale Umfeld behindert uns 

bei der freien Entfaltung…“ (vgl. Ochel 1994, S. 87). Ein Erfolg der Bewegung ist die 

Änderung des Zusatzartikels § 3 Abs. 3 im Grundgesetz im Jahr 1994, der die Gleichheit 

aller Menschen betont. Eine wichtige Forderung der Selbstbestimmt - Leben - Bewegung 

ist die größtmögliche Integration in das Leben der Gemeinde und die Etablierung der 

Beratung und Unterstützung des Peer Counseling.  
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Der Begriff Empowerment lässt sich mit Selbstbefähigung oder Selbstermächtigung 

übersetzen. Die Bestandteile ‚Power‘ kann auf politische Macht, Stärke und Kompetenz 

bezogen werden. Der Ansatz beruht darauf Lernprozesse zu unterstützen, die geeignet 

sind die Fähigkeiten zur Eigenständigkeit, Selbstbestimmung und Teilhabe zu fördern 

(vgl. Erhardt, Grüber 2011, S. 118). Durch die Identifikation von Wahlmöglichkeiten und 

die Unterstützung von Entscheidungsprozessen wird die Kompetenzentwicklung geför-

dert (vgl. Kahle 2019, S. 115). 

 

Das weitergehende Konzept des Empowerments fokussiert auf den Aspekt der Selbst-

bestimmung. Häufig wird der Begriff mit Selbstbefähigung, Selbstermächtigung oder 

Selbstbemächtigung übersetzt. Nach Theunissen lassen sich vier Zugänge erfassen: 

I. Empowerment verweist auf eigene Stärken und Ressourcen, die es dem Ein-

zelnen ermöglichen, eigene Lebensumstände zu kontrollieren, zu bewältigen 

und ein autonomes Leben zu führen. 

II. Empowerment beschreibt die politisch ausgerichtete Durchsetzungskraft der 

Gruppe der Betroffenen, Angehöriger und Interessierter, die sich für den Ab-

bau von Benachteiligung und Vorurteilen, für Barrierefreiheit, rechtliche 

Gleichstellung und Gerechtigkeit engagieren.  

III. Empowerment steht im reflexiven Sinn für einen selbstbestimmten Lern- und 

Handlungsprozess, indem Betroffene, Menschen mit Teilhabebeeinträchti-

gungen und / oder Angehörige ihre Angelegenheiten selbst in die Hand neh-

men, indem sie sich die notwendigen Kompetenzen aneignen, sich ihrer 

Kompetenzen bewusst werden und dabei soziale Ressourcen nutzen. 

IV. Empowerment kann einen transitiven Einfluss ausüben, indem Menschen an-

geregt werden, ermutigt und in die Lage versetzt werden, ihre Fähigkeiten zu 

entdecken und zu entwickeln, so wie ihre Kompetenzen zur Selbstgestaltung 

und Kontrolle der Lebenswelt zu nutzen. 

   nach Theunissen 2009, S. 27 ff. 

 

Die Basis des Ansatzes ist die inkludierte Zusammenarbeit von Behinderten und Nicht-

behinderten auf einer gemeinsamen Wertebasis. Die grundliegende Reformveränderung 

liegt in der Feststellung, dass die Versorgungsbedürftigkeit nicht in der defizitären Aus-

stattung von Menschen in gesellschaftlichen Randpositionen begründet ist. Das Em-

powerment orientiert sich vielmehr an dem Grundwert der Selbstbestimmung des Indivi-

duums, an einer kollaborativen und demokratischen Partizipation, die es Menschen er-

möglicht, ihr Recht auf Anhörung, Mitsprache und Mitbestimmung auszuüben sowie der 

fairen und gerechten Verteilung von Ressourcen und Lasten in einer Gesellschaft (vgl. 
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Prilleltensky 1994, S. 360). Empowerment war aufgrund seines ressourcen- und bedürf-

nisorientierten Verständnisses der Unterstützung von Menschen ein langjähriges Leitbild 

in der Pädagogik, der Sozialen Arbeit, der Rehabilitations- und Gesundheitswissen-

schaften. Die partnerschaftliche Beziehungsgestaltung auf partizipativer, dialogischer 

Basis ist die zentrale Kategorie des Ansatzes. Das Paradigma des Empowerments wen-

det sich von der defizitorientierten Wahrnehmung der Menschen mit Unterstützungsbe-

darf ab und fokussiert auf die Stärken und Ressourcen. Der Reformansatz zielt auf eine 

Normalisierung der Integration ab. Er macht eine nachhaltige Veränderung im Umgang 

und in der Form der Interventionen notwendig. Trotz der mit der Neuausrichtung verbun-

denen Veränderungen greift der Ansatz des Empowerments im Sinn einer auf Inklusion 

ausgerichteten Behindertenarbeit zu kurz. Der Ansatz des pädagogisierten Empower-

ments zeigt die Verhaftung im sozialen Verständnismodell von Behinderung auf.  

 

Dieser auf die Emanzipation der Menschen mit einer Teilhabebeeinträchtigung ausge-

legte Ansatz entlehnt Begriffe soziologischer Theorie und sozialer Bewegungen. Die 

Verknüpfung pädagogischer Theoriebildung mit Beschreibung sozialer Differenz ist nach 

Rohrmann kritisch zu hinterfragen. Er stellte bereits 1994 fest: „von einem kritischen 

Programm ist es zu einer begrifflichen Dekoration auch solcher sozialen Praxis verkom-

men, die Integration und Selbstbestimmung im jeweils ursprünglich gemeinten Sinn dia-

metral zuwiderläuft“ (vgl. Rohrmann 1994, S. 19).  

 

Die Diskrepanz zwischen Zielsetzung und nachhaltiger Theoriebildung kann an einem 

weiteren Punkt kritisch in Frage gestellt werden. Nach Theunissen basiert der Ansatz 

des Empowerments im Bereich der Behindertenhilfen auf acht unterschiedlichen Formen 

von Assistenz. Diese können dialogische, lebenspraktische, advokatorisch, lebensprak-

tische, sozialintegrierend, konsultativ, facilitatorisch, lernzielorientiert und intervenierend 

ausgerichtet sein. Insbesondere an dem Begriff der intervenierenden Assistenz wird 

deutlich, dass es sich um eine pädagogische Einmischung handelt. Die Selbsthilfe 

merkte an, dass eine Umetikettierung pädagogischer Interventionen der Zielsetzung der 

Selbstbestimmung zuwiderläuft und lehnt die Verwendung des Assistenzbegriffs für die 

genannte Form der Unterstützung ab (vgl. Windisch 2004, S, S. 65). In der Verwendung 

der aufgeführten Begriffe wird zudem die sozialisierte Festschreibung der Beziehungs-

verhältnisse zwischen den Beteiligten weitergeführt. Machtverhältnis und Fremdbestim-

mung zwischen dem Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung und dem professionellen 

Helfer werden aufrechterhalten und nicht transparent gemacht (vgl. Steiner 2011, S. 43). 

Gerade die ungefilterte Übertragung des Ansatzes der Assistenz aus dem Bereich der 

Selbsthilfe mit seinen Arbeitgebermodellen in den Bereich der Behindertenhilfe führte in 
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Teilaspekten zu grundlegender massiver Kritik. Die professionellen Unterstützungsleis-

tungen müssen sich an den Zielsetzungen der Selbstbestimmung und Teilhabe orientie-

ren. Das von Theunissen beschriebene Assistenzmodell ist an die spezifische Praxis der 

selbstbestimmten Organisationformen gebunden und an die politische Selbsthilfe ge-

knüpft.  

 

Das Fürsorgeparadigma ist mit der Sozialisation sowohl der Menschen mit Beeinträchti-

gungen als auch der institutionalisierten Organisationen der Behindertenhilfe verbunden. 

Die institutionalisierte Formen der Fürsorge stehen der Zielsetzung der Autonomie und 

Selbstbestimmung entgegen (vgl. Kampmeier, Kraehmer, Schmidt 2014, S. 103). Insbe-

sondere die positivistische Beschreibung von Störungsbildern und die Klassifizierung 

bzw. Etikettierung der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen im Sinne des medizi-

nischen Modells im Kontext der sozialisierten Institutionalisierung in der Behindertenhilfe 

manifestiert die Wertigkeit der Fürsorge. 

Diese manifestierten Formen der Etikettierung stehen einer Anwendung eines kulturel-

len, menschenrechtsbasierten Verständnisses in der Behindertenhilfe entgegen. Unter 

Berücksichtigung des langjährig praktizierten und institutionalisierten Fürsorgeparadig-

mas finden nach wie vor antiquierte Leitbilder der Unterstützung, Betreuung und Beglei-

tung fast unverändert Anwendung. In der Theoriebildung hat sich bereits das Verständ-

nis durchgesetzt, dass eine Beeinträchtigung in Folge einer Behinderung lediglich ein 

Aspekt von vielen ist, die einen Menschen in der Ganzheit ausmachen und Behinderung 

sich erst durch die jeweilige Gesellschaft bedingt und kulturell hervorgebracht wird (vgl. 

Weinbach 2016, S. 155). 

 

Aus diesen Gründen bedarf es einer theoriebasierten Neuausrichtung in der Behinder-

tenhilfe. Eine konzeptionelle Neuausrichtung trägt dazu bei Handlungspfade zu verän-

dern, die sich auf die Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen, ihre Angehörigen, das 

professionelle Hilfesystem, die Sozialadministration und die Gestaltung sozialräumlicher 

Bedingungen auswirken. Eine theoriebezogene Neuorientierung ist eine grundlegende 

Veränderung, da sie einen Bezug zu veränderten Annahmen, Erwartungen und Werten 

im organisalen Feld herstellt. Die Menschenrechts- und Bürgerrechtsperspektive ge-

winnt gerade für den Bereich der Behindertenhilfe zunehmend an Bedeutung. Die An-

sätze der Normalisierung und des Empowerments haben Veränderungen angestoßen, 

aber nicht zu einem nachhaltigen Wandel der institutionalisierten Behindertenhilfe bei-

getragen. Nach wie vor werden Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung 

vornehmlich in gemeinschaftlichen Wohnformen betreut. Im Sinne eines Autonomie-Mo-
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dells auf der Basis der Menschenrechte erscheint es zielführend, in der Entwicklung kon-

zeptioneller Überlegungen zur Thematik Inklusion wichtige Aspekte pädagogischer Leit-

ideen zu berücksichtigen. Erste inklusive Ansätze sind in den Konzepten der Selbstbe-

stimmung und das Empowerment erkennbar. In einem nächsten Schritt ist die An-

schlussfähigkeit der pädagogischen Leitideen an das Konzept der Inklusion zu prüfen. 

Es bedarf der Klärung, welche zentralen Aspekte und deren Operationalisierung in den 

Handlungs- und Strukturmaximen geeignet sind, eine Verbindung zwischen normativen 

Zielsetzungen der Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung zu schaffen und in prakti-

sche Handlungsansätze integriert werden können. In Folge der Entwicklung personen-

zentrierter Angebote für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen wurde deutlich, dass 

die professionellen Unterstützungsleistungen den Aspekten der Autonomie, der Selbst-

bestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht ausrei-

chend würdigen.  

 

 

3.3 Inklusion – Der Weg in die Autonomie  
 

Bisherige pädagogische Leitprinzipien in der Behindertenhilfe sind aufgrund der klaren 

Abgrenzung wenig geeignet, eine konzeptionelle Rahmung für die Zielsetzungen der 

Autonomie und gleichberechtigten Teilhabe auf der Basis eines kulturellen Verständnis-

ses von Behinderung zu realisieren. Der Ansatz der Inklusion weicht von den bisher vor-

herrschenden Denkmustern pädagogischer Leitkonzepte in der Behindertenhilfe ab.  

 

Das lateinische Wort ‚includere‘, auf das sich der Begriff Inklusion zurückführen lässt, 

kann mit ‚einschließen‘ übersetzt werden. Abgeleitet von der ursprünglichen Bedeutung 

umschreibt der heute genutzte Begriff der Inklusion eine kulturelle Leitidee, die darauf 

abzielt, keine Aussonderung oder Benachteiligung von Menschen vorzunehmen. Inklu-

sion kann als eine Form von Entwicklungsphasen von Personengruppen beschrieben 

werden (vgl. Bürli 1997 a, S. 56.) In Phasen der Exklusion werden besondere Personen 

oder Personengruppen, wie z.B. Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinde-

rung, vollständig ausgeschlossen.  

 

Wenn Menschen nach bestimmten Kriterien eingeteilt und z.B. in gesonderten Formen 

betreut werden, ist dies als Separation bezeichnet. Von Integration wird gesprochen, 

wenn Personen z.B. in Regelinstitutionen im Sinne der Normalisierung eingegliedert 

werden. Bei der Inklusion gehören Personen in ihrer Differenz zur Normalität einer viel-

fältigen und heterogen Gesellschaft. 
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Abb. Nr. 2: Von der Exklusion zur Inklusion               Quelle: Kahle 2019, S. 89 

 

Die geschilderten Phasen können, als Handlungs- und Denkmuster, nebeneinander und 

gleichzeitig vorkommen (vgl. Kahle 2019, S. 90). Die Inklusion geht deutlich weiter als 

der Ansatz der Integration. Die Integration unterstützt die Eingliederung von Menschen 

mit Behinderungen in bestehende gesellschaftliche Strukturen. Die Inklusion zielt auf 

eine Veränderung der sozialen Umwelt, als Voraussetzung für eine gemeinsame Nut-

zung und Teilhabe aller Menschen in einer heterogenen Gruppe, ab (vgl. Dannenbeck 

2008, S. 195 ff.). 

 

Die bisherigen Konzepte der Normalisierung und des Empowerments sind darauf aus-

gerichtet die Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen in ein bestehendes System ein-

zugliedern (vgl. Cloerkes 2007, S. 210 ff.). Integrative Konzepte richten sich auf die In-

dividualisierung oder die Normalisierung eines Individuums auf der Basis einer Normab-

weichung. Die zu integrierende Person mit Teilhabebeeinträchtigung wird dabei mit dem 

Maßstab der Gruppe der Menschen ohne Teilhabebeeinträchtigung gemessen. Normen 

werden vorgegeben und durch das Input-Prinzip der Eingliederung zur Norm der Men-

schen mit Teilhabebeeinträchtigung. Dieses dekapitierte Integrationsverständnis trägt 

zur Manifestierung trennender Aspekte bei (vgl. Schwalb, Theunissen 2012, S. 14). Be-

reits 1995 formulierten Angehörige und Betroffenen der Organisation ‚The Arc of New 

Jersey‘, dass Menschen mit einer kognitiven Teilhabebeeinträchtigung die Möglichkeit 

haben sollten: 

- für die größtmögliche Kontrolle über ihr eigenes Leben 

- für Partnerschaften, Freundschaften oder Lebensgemeinschaften 

- in einem eigenen Zuhause zu leben 

- einer für sie bedeutsamen Arbeit nachzugehen, die angemessen bezahlt wird 

- an Freizeitaktivitäten zu partizipieren 

- ein spirituelles (religiöses) Leben zu pflegen 

     vgl. Theunissen 2009, S. 17 ff. 
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Es wird die Forderung formuliert, dass die Rahmenbedingungen im Umgang mit Men-

schen mit Teilhabebeeinträchtigungen zu verändern sind. Basierend auf dem Ansatz des 

Empowerments war es das Ziel, die Gleichberechtigung und die Antidiskriminierung zu 

etablieren. In der weiteren Entwicklung formte sich der Leitgedanke der Inklusion aus 

und stellte auf Basis des kulturellen Ansatzes von Behinderung fest, dass Menschen 

different sind und in ihrer spezifischen Individualität anzuerkennen ist. In der Ideologie 

ist es Ziel allen gemeinschaftlichen Strebens, dem Individuum eine größtmögliche selbst-

bestimmte Autonomie zu gewährleisten und den uneingeschränkten Zugang zu allen 

gesellschaftlichen Teilsystemen zu ermöglichen. Inklusion bezieht sich auf das gesamte 

Gesellschaftssystem und bezieht jedes Individuum gleichermaßen mit ein. Die Vision 

zielt auf die Akzeptanz der Verschiedenheit von Menschen und die Verwirklichung von 

individuellen Lebensentwürfen in einer heterogenen Gesellschaft ab und unterstützten 

eine wertschätzende, gemeinschaftliche Gestaltung sozialer Bedingungen. Der Leitge-

danke beschreibt eine Gesellschaft, in der all ihre Mitglieder in ihrer Individualität wert-

geschätzt werden, jedes Mitglied sich als zugehörig betrachten kann und sozial ange-

nommen fühlt (vgl. Theunissen, Schwalb 2012, S.18). Die Idee der Inklusion wurde mit 

der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2006 von der internationalen Politik 

aufgegriffen. Aufgrund der Ratifizierung der UN-BRK durch die Bundesrepublik Deutsch-

land im Jahr 2009 ist es Auftrag die Vorgaben der Behindertenrechtskonvention im nati-

onalen Rechtssystem zu verankern, u.a. mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (BTHG) wurden erste Schritte un-

ternommen, die Leitidee der Inklusion zu realisieren.  

In die aktuelle gesellschaftliche Diskussion zur Thematik Inklusion fließen unterschiedli-

che Aspekte von Teilhabe und Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen 

ein. In der Erörterung wird häufig auf populäre Aspekte, wie z. B. die inklusive Gestaltung 

schulischer Bildungsmöglichkeiten fokussiert. Inklusion im Sinne der UN-Behinderten-

rechtskonvention ist komplexer zu verstehen. Diese Leitidee bezeichnet der gleichbe-

rechtigte Teilhabe aller Menschen, auch der mit Behinderungen, an allen gewünschten 

gesellschaftlichen Feldern. Menschen mit Behinderungen leben in ihrer Normalität in so-

zialräumlichen Zusammenhängen. Die Anforderungen an die Umweltbedingungen sind 

behinderungsbedingt unterschiedlich. Aus den komplexen individuellen Bedingungen er-

geben sich spezifische Anforderungen an Leistungen zur sozialen Teilhabe.  

 

Eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung der Inklusion liegt u. a. darin, die Barrie-

refreiheit so weiter zu entwickeln, dass Strukturen, Institutionen und Dienstleistungsan-

gebote auf die Rechte, die Interessen und die Bedürfnisse aller Mitglieder einer Gesell-
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schaft hin ausgerichtet werden. Um die Zielsetzung der Autonomie und der gleichbe-

rechtigten Partizipation am Leben in der Gesellschaft ermöglichen zu können, bedarf es 

struktureller sowie institutioneller Veränderungen. Abweichend vom Ansatz der Integra-

tion mit der Zielsetzung den Einzelnen in seiner Anpassung an die Gesellschaft zu un-

terstützen, macht Inklusion eine wechselseitige Anpassung notwendig. Nur so kann der 

Prozess der Selektion und Separation vermieden werden (vgl. Theunissen, Schwalb 

2012, S. 18 ff.).  

 

Nach Stichweh wird die Dynamik der modernen Gesellschaft durch die Entwicklung von 

Funktionssystemen bestimmt. So haben sich Komplexe, wie Recht und Religion entwi-

ckelt die Wissensgrundlagen und normativen Bedingungen definieren. Politik und Wirt-

schaft sind zwei Funktionskomplexe, die zur Expansion des europäischen Gesellschafts-

systems zu einem Weltgesellschaftssystem beigetragen haben. Kunst, Wissenschaft 

und individualisierte Beziehungsgestaltung sind Entwicklungen die moderne Gesell-

schaft nachhaltig prägen. Im letzten Jahrhundert lag der Schwerpunkt der Ausdifferen-

zierung in den Bereichen Bildung, Erziehung und Gesundheitssystem. Die Ausdifferen-

zierung ist verknüpft mit den Leiterfindungen der modernen Gesellschaft, der Wohlfahrts-

staatlichkeit und der Inklusion. Nach Stichweh hat sich die Idee der Vollinklusion aller 

Gesellschaftsmitglieder in Partizipationsmöglichkeiten an den Systemen im Bereich der 

Erziehung und des Gesundheitswesens immer weiter ausdifferenziert (vgl. Stichweh 

2016, S. 206). Die Funktionssysteme sind kontinuierlich mit der Verarbeitung und Pro-

duktion systemspezifischen Differenzen befasst. Die Differenzen fallen bei den Perso-

nen, die an den Kommunikationsprozessen der Funktionssysteme partizipieren, als Vor- 

oder Nachteil an. Die Unterschiede sind situativ und momentan, die Effektmodulation tritt 

ein, wenn relativ dauerhaft Ungleichheit entsteht. Aufgrund der Funktionalität sozialer 

Umwelten erfolgt über Beobachtung eine Adressierung der benachteiligten bzw. der be-

vorteilten Person. Im Fall der Menschen mit Behinderung wird über die normative Zu-

schreibung von Ungleichheiten und Nachteilen, von Beobachtern des Systems eine 

Rolle zugeschrieben. Die Rolle und die Zuschreibung wirken sich auf die Integration in 

das System aus (vgl. Stichweh 2016, S. 215 ff.). 

 

Aus diesen Gründen bezieht sich Inklusion auf die Veränderung etablierter Denkmuster 

und richtet die Perspektive auf die gesellschaftliche Heterogenität und Vielfalt. Die Ver-

schiedenheit der Menschen in ihrer individuellen Differenz und die Verwirklichung der 

persönlichen Lebensentwürfe gehören im Sinne der Leitidee Inklusion zur anerkannten 

pluralen Normalität. Dieser inklusive Ansatz befreit davon, eine Anpassung auf eine vor-

gegebene Systematik hin zu erzwingen. Er zielt darauf ab, Autonomie, Individualität und 
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ein Höchstmaß an Selbstbestimmung in einer differenzierten, heterogenen Gesellschaft 

zu realisieren (vgl. Theunissen, Schwalb 2012, S. 20). Unabhängig von der Ausprägung 

der Teilhabebeeinträchtigung gilt es, über pädagogische Handlungskonzepte jedem 

Menschen Inklusion zu ermöglichen. Die kulturelle Sichtweise betont die Differenz und 

Individualität. Es ist zu berücksichtigen, dass jeder Mensch über Potentiale, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten verfügt, die für ein Leben in Inklusion aktiviert und genutzt werden kön-

nen. Ein inklusionsorientiertes Handlungskonzept in der Behindertenhilfe muss geeignet 

sein, die individuellen Ressourcen zuerkennen, die sozialen Potenziale ausfindig zu ma-

chen und in die Unterstützungsleistung zu integrieren.  

 

Konzeptionell ist zu beachten, dass tragfähige Netzwerke sozialräumlich und bürger-

zentriert ausgerichtet sein sollten, um sozialräumliche Potentiale im Sinne von Unterstüt-

zungsangeboten erschließen zu können. Die Etablierung eigenständiger, autonomer 

Wohnformen der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen bedarf der Sensibilisierung 

der Mitbürger*innen in den Wohnquartieren. Die Förderung sozialer Begegnung in den 

Quartieren ist ein möglicher Beitrag dazu die Entwicklung von Akzeptanz und Wertschät-

zung zu unterstützen. Konzeptionell sind Unterstützungsangebote u. a. auf die Qualität 

der sozialen Bezüge in der heterogenen Gesellschaft des Sozialraums auszurichten. 

Potentielle Unterstützer können so an das Netzwerk herangeführt und integriert werden. 

Eine konzeptionelle Ausrichtung der Behindertenhilfe ist somit nicht nur auf das Indivi-

duum und seinen Kontext, sondern auf sein Umfeld sowie seinen sozialen Bezügen aus-

zurichten (vgl. Flieger, Schönwiese 2011, S. 68 ff.).  

 

Nach Schwalb / Theunissen hat eine fehlende Kontextorientierung integrativer Konzepte 

in der Vergangenheit wiederholt zum Scheitern von Projekten beigetragen (vgl. Theunis-

sen, Schwalb 2012, S. 20). Kontextorientierung bietet im Sozialraum die Option, nicht 

professionelle Unterstützung zu erschließen, sich im Sozialraum zu orientieren, am so-

ziokulturellen Leben zu partizipieren und einen positiven emotionalen Bezug zu entwi-

ckeln. Die Stärke eines auf die Inklusion ausgerichteten Konzepts liegt in der möglichen 

Vielfalt und den Handlungsoptionen der individuellen Lebenswelten im Kontext einer he-

terogenen Gesellschaft. Durch die Anerkennung dieser Pluralität wird Normalität neu de-

finiert. Diese Sichtweise trägt dazu bei, Anpassungszwänge zu vermeiden und selbstbe-

stimmte Autonomie zu fördern. Die Konzeptuierung von Handlungsansätzen in der Be-

hindertenhilfe ist auf dieser Basis neu auszurichten. Waren in der Vergangenheit im Be-

reich Wohnen vornehmlich Top down Konzeptionen der Wohlfahrtsverbände, Kostenträ-

ger und anderer professioneller Helfer anzutreffen, bedarf eine Ausrichtung auf Inklusion 

einer veränderten Herangehensweise.  
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Gemeinschaftliche Wohnformen in institutionellen Großeinrichtungen sind bisher nur be-

dingt an Autonomie und Selbstbestimmung der Einzelnen orientiert. Ein inklusiver An-

satz orientiertet sich an den Wünschen und Zielen der Menschen mit Teilhabebeein-

trächtigungen, um ein personenbezogenes Unterstützungsangebot entwickeln zu kön-

nen. Ein solches Handlungskonzept muss geeignet sein eine Unterstützungsleistung zu 

entwerfen, die eine Verbindung zwischen der zu unterstützenden Autonomie der Perso-

nen, ihren Ressourcen und seiner Umwelt herstellt. Die Herausforderung liegt darin die 

Vision der Inklusion mit den angetroffenen Realitäten zu verknüpfen und über die Struk-

tur des pädagogischen Konzepts auf die Leitidee hinzuführen. Über die Integration des 

Sozialraum und seinen Ressourcen in die Unterstützung der Organisationen der Behin-

dertenhilfe ist der Prozess der Modernisierung zu initiieren. Eine inklusive Leistungsge-

staltung bedarf eines reflexiven Vorgehens, der Selbstevaluation und einer kritischen 

Haltung zu hierarchisch gefestigten Strukturen in bestehenden Unterstützungssyste-

men. Ein pädagogisches Konzept auf Basis der Inklusion unterstützt die Öffnung der 

individuellen Lebenswelt für die Entwicklungsoptionen im Sozialraum.  

Ein Kernanliegen eines zu entwickelnden integrativen Konzepts auf der Basis eines kul-

turellen, menschenrechtsbasiertes Behinderungsverständnis liegt in der Etablierung von 

differenzierten Netzwerken und Kooperationen im Sozialraum mit der Zielsetzung, Po-

tentiale zu eruieren und für die Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen nutzbar zu 

gestalten (vgl. Hinz 2004, S. 247 ff.). Eine solcher Handlungsansatz ist geeignet etab-

lierte Handlungspfade zu überprüfen und im Sinne der Pfadbrechung zu verlassen. Die 

Leitidee der Inklusion fordert die Organisationen der Behindertenhilfe zu Reflexion und 

zur Veränderung auf. In folgenden Abschnitt wird erörtert, in wie weit bisherige konzep-

tionelle Ansätze in der personenbezogenen Behindertenhilfe geeignet sein könnten eine 

zeitgemäße Unterstützungsleistungen zu entwickeln. 

 

 

3.4 Lebenswelt und Sozialraum 
 

Menschen leben in ihrer individuellen konstruierten Wirklichkeit in zeitlichen, räumlichen 

und sozialen Bezügen. In ihrem Lebensalltag spiegeln sich die gesellschaftlichen Ver-

hältnisse. Diese bilden den Rahmen zur Gestaltung von Handlungsspielräumen für Au-

tonomie, Selbstbestimmung und Teilhabe. Die subjektive Erfahrung von Wirklichkeit, die 

materiellen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten, die sie bedingen haben Einfluss 

auf das Phänomen der Lebensqualität im Sinne eines freien und glücklichen Lebens (vgl. 

Weinbach 2016, S. 11). Menschen entwickeln in ihren Alltagsverhältnissen individuelle 

Handlungsmuster und Bewältigungsstrategien, um ihr Leben zu meistern. Die autonome 

Bewältigung des Alltags ist für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung  
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ohne individualisierte Unterstützung kaum zu realisieren. Die Herausforderung besteht 

darin, die Gegebenheiten des Alltags, seine Verhältnisse und Schwierigkeiten zu erken-

nen, die Stärken und Potenziale zu entdecken und für die pädagogische Unterstützungs-

leistung in einer angemessenen, wertschätzenden Form nutzbar zu machen (vgl. Bohn 

2006, S. 44). Unter den beschriebenen Bedingungen ist individualisierte Unterstützung 

im Sozialraum an Voraussetzungen gebunden: 

 

- Professionelles Handeln ist zwingend an ethische Werten zu orientieren und ist 

der Achtung der Menschenrechte und dem Gerechtigkeitsprinzip verpflichtet. Die 

Unverletzlichkeit der Person, Autonomie und Selbstbestimmung, Nichtdiskrimi-

nierung, Teilhabe, Inklusion, Vielfalt, Chancengleichheit, Barrierefreiheit, sowie 

Gleichberechtigung stellen die zentralen ethisch normativen Grundlagen einer 

professionellen Unterstützung dar. Der auf dieser Grundlage abzuleitende 

Grundsatz der Selbstbestimmung, der Anti-Diskriminierung und der Chancen-

gleichheit erfordert im Sinne des Paternalismusverbot eine Neuorientierung pro-

fessioneller Unterstützung. Nicht das, was Dienste, Einrichtungen oder Experten 

für angemessen halten, sondern das, was Menschen mit Teilhabebeeinträchti-

gungen für sich selbst als wichtig erachten, ist Grundlage professionellen Han-

delns (vgl. Graumann 2011, S. 240).  

 

- Menschen mit Teilhabbeeinträchtigungen sind Experten in eigener Sache. Sie 

sind zuständig für sich selbst und verfügen über die Kompetenzen für ihr eigenes 

Leben (vgl. Steiner 1999 b, S. 109). Individuelle Unterstützung orientiert sich an 

diesem Grundsatz und unterstützt die Entwicklung von Handlungspotenzialen. 

Pädagogisches Handeln ermöglicht Handlungsalternativen, trägt zur Mobilisie-

rung und Stabilisierung von Ressourcen bei. Individualisierte Unterstützung zielt 

u.a. darauf ab Handlungsräume zu erschließen. Aufgabe der Unterstützung ist 

es im Sinne der Selbstbestimmung und Autonomie nicht zu definieren, wie diese 

Handlungsoptionen zu nutzen sind (vgl. Glöckler 2011, S. 23).  

 

- Voraussetzung individualisierter Unterstützung ist das Verständnis für die sub-

jektive erfahrene Wirklichkeit von Menschen mit geistiger Behinderung in ihren 

jeweiligen Kontexten. Adäquate Unterstützung kann an die individuellen Kon-

struktion von Wirklichkeit auf der Basis der entwickelten Deutungs- und Hand-

lungsmuster anknüpfen. An dieser Schnittstelle von Handlung, Verstehen und 

Deutung konstituiert sich alltägliche Wirklichkeit über interaktive Prozesse. In der 

Begegnung und in der Interaktion zwischen den Individuen gestaltet sich ein Teil 
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dieser Wirklichkeit als Schnittmenge gemeinsam. Nicht immer ist das vollstän-

dige Verstehen komplexer Lebenswelten die Voraussetzung für eine gelingende 

Unterstützung des Alltags. Neben dem Verstehen ist die respektvolle Begegnung 

eine weitere Option, einen interaktiven Zugang in der professionellen pädagogi-

schen Beziehung zu erschließen. Es gibt Situationen, Anlässe und Konstruktio-

nen, in denen nicht das Verstehen, sondern vielmehr der Respekt ausreichend 

ist (vgl. Thiersch, Grunwald 2011, S. 56). 

 

- Eine adäquate Unterstützung erforderte die aktive Auseinandersetzung mit den 

Verhältnissen und die Bearbeitung der Lebensstrukturen im Sinne des ‚Triple 

Mandat‘ Sozialer Arbeit als personenbezogene soziale Dienstleistung und Men-

schenrechtsprofession. Gerade an dieser herausfordernden Schnittstelle von In-

dividuum und Gesellschaft setzt Soziale Arbeit an (vgl. Staub-Bernasconi 2007, 

S. 180). Soziale Arbeit begrenzt sich nicht in der Unterstützung der Selbstbefä-

higung. Sie hat den Auftrag, sich mit sozialen Gegebenheiten zu befassen, die 

Strukturprobleme zu benennen und sich für die Verbesserung der Rahmenbe-

dingungen der Unterstützung suchenden Menschen zu engagieren. Aufgabe der 

Sozialen Arbeit ist es die Herausforderungen anzugehen, die aus dem Zusam-

menspiel verschiedener Ebenen entstehen. Soziale Arbeit ist an dieser Schnitt-

stelle zu lokalisieren und ist gehalten, ihre Interventionen in Zusammenspiel un-

terschiedlicher Kräfte auf unterschiedliche Dimensionen auszurichten (vgl. Som-

merfeld, Hollenstein, Calzaferri 2011, S. 33).  

 

- Inklusiv ausgerichtete Handlungskonzepte müssen von den Bedürfnissen und 

Wünschen der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen aus konstruiert wer-

den. Die Unterstützungsangebote müssen alltagsnah verfügbar, verlässlich und 

flexibel sein. Zu ihrer Realisierung bedarf es der Kooperation sozialer Netzwerke 

und eines Finanzierungsmechanismus aus einer Hand (vgl. Weinbach 2016, S. 

206). Individualisierte Hilfe trägt zu einer autonomen Lebensführung in einer 

selbstbestimmten Wohnform innerhalb der sozialen Regelstrukturen des Ge-

meinwesens bei. 

 

- Eine weitere Vorrausetzung, um individualisierte Unterstützung zu etablierten, ist 

es, tragfähige Arbeitsbündnisse zwischen den Menschen mit Teilhabebeein-

trächtigung und der professionellen Fachkraft zu entwickeln. Der Begriff des Ar-

beitsbündnisses bedeutet in der Alltagspraxis die Begegnung zweier Menschen 

auf Augenhöhe. Das Arbeitsbündnis ist somit eine durch Reflexivität getragene 
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Interaktionspraxis zwischen den beteiligten Personen mit dem Ziel durch päda-

gogische Intervention, alternative Handlungsoptionen (subjektive Ebene) und 

Potenziale (objektive Ebene) zu erschließen (vgl. Thiersch, Grunewald 2004, S. 

5). Im Kontext von Inklusion und Selbstbestimmung beruht dieser reflexive Pro-

zess auf einer realistischen Einschätzung der Autonomie – Möglichkeiten der 

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung und dient der Mobilisierung der Selbst-

hilfepotenziale (vgl. Oevermann 2009, S. 131).  

 

Der Handlungsraum pädagogischer Unterstützung in einer heterogenen Gesellschaft 

wird durch den Menschen und seine sozialen Bezüge definiert. Ein inklusionsorientiertes 

Handlungskonzept ist in diesem Raum zu verorten. Legt man die aufgeführten Kriterien 

an, bieten sich für eine Modernisierung personenbezogener Dienstleistungen in der Be-

hindertenhilfe pädagogische Konzepte an, die auf Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen fokussieren. Selbstbestimmung und Teil-

habe sind die zentralen Leitideen der UN-BRK, die mit dem Bundesteilhabegesetz in das 

reformierte Sozialgesetzbuch IX eingeflossen sind. An dieser normativen Rahmung ist 

die konzeptionelle Arbeit der Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe auszurich-

ten (vgl. Kahle 2019, S. 162). Die pädagogische Konzeptionen, die an der sozialräumli-

chen Lebenswelt der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung ansetzen, erschließt für 

die Organisationen der Behindertenhilfe die Chance, eine moderne Unterstützungsleis-

tung auf der Basis UN-BRK und des BTHG zu entwickeln.  

 

Inklusion fokussiert nicht auf den einzelnen Menschen, sondern zielt auf die Verände-

rung sozialer Bedingungen ab. Der Sozialraum ist das Ergebnis sozialer Prozesse. 

Wohnbezogene pädagogische Handlungskonzepte setzen am Lebensmittelpunkt der 

unterstützten Menschen mit Behinderungen an. Die Verbindung zwischen Lebenswelt 

und Sozialraum bietet das Fachkonzept Sozialraumorientierung, das als integrativer 

mehrdimensionaler Arbeitsansatz geeignet ist unterschiedliche Handlungskonzepte mit-

einander zu verbinden (vgl. Früchtel 2012, S. 22). 
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4. Der Sozialraum – Handlungsfeld wohnbezogener Unterstützung 
 
Das reformierte SGB IX fokussiert auf die gleichberechtigte Teilhabe, Partizipation und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen. Auf dieser Basis ha-

ben Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung einen Anspruch auf Ein-

gliederungshilfe. Der Ort der Erbringung wohnbezogener Unterstützung der Eingliede-

rungshilfe ist mit dem Lebensmittelpunkt der Leistungsberechtigten verknüpft. Der Le-

bensmittelpunkt wird über die Wohnung, die Beschäftigung und die sozialen Bezüge de-

finiert. Die Unterstützung von Selbstbestimmung und Partizipation stellen besondere An-

forderungen an die Organisationen der Behindertenhilfe dar. Die Unterstützungsleistung 

muss nicht nur auf den individuellen Bedarf hin ausgerichtet werden, sondern geeignet 

sein den Sozialraum partizipativ zu erschließen. Die Unterstützungsleistungen sind auf 

das Individuum und die Rahmenbedingungen des Lebensumfeldes auszurichten.  

Das Konzept der Sozialraumorientierung stellt auf die wechselseitigen Beziehungen zwi-

schen Individuum dem physischen Ort und sozialen Strukturen ab. Die zentralen Pro-

zesse des Fachkonzepts befassten sich mit konstruierten Räumen und Effekten, die von 

deren Strukturen ausgehen, den beteiligten Akteuren, ihren Interessen und Konstrukti-

onsplänen sowie deren Einflussnahmen auf den sozialen Raum. Das Ziel der Sozial-

raumorientierung ist es Räume zu öffnen, die Handlungsmöglichkeiten und Nutzungsop-

tionen für Menschen mit Behinderungen zu erschließen. Dieses Handlungskonzept im-

pliziert die Möglichkeit über den Bezug zum Sozialraum und der Aktivierung von Netz-

werk sowie Nachbarschaftsressourcen die institutionalisierte Spezialisierung der wohn-

bezogenen Unterstützung der Behindertenhilfe zu überwinden (vgl. Kahle 2019, S. 145). 

Im anschließenden Abschnitt wird der Begriff des Sozialraums theoriebezogen beschrie-

ben, da dieser je nach Theoriebezug oder Entstehungskontext unterschiedlich verstan-

den werden kann. Darauf aufbauend wird das Fachkonzept Sozialraumorientierung nach 

Fürst und Hinte vorgestellt. Abschließend werden Aspekte des Konzepts erörtert, die 

geeignet sind, die wohn- und personenbezogene Unterstützung für Menschen mit einer 

sogenannten geistigen Behinderung inklusiv auszurichten. 

 

 

4.1 Der Sozialraum - eine theoretische Annäherung 

 
Der Begriff des Sozialraums ist nicht einheitlich definiert. Die Unschärfe verdeutlicht sich 

u.a. in der Verwendung synonymer Begriffen, wie Quartier, Stadtteil oder Kommune. Die 

Verwendung des Sozialraumbegriff wird im fachlichen Diskurs kritisch erörtert. Nach 

Wintzer ist der Sozialraum nicht real messbar, verortbar oder als sichtbarer Gegenstand 
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zu verstehen. Der Sozialraum Begriff sei aus geographischer Sicht zurückzuweisen, da 

er einen Zusammenhang zwischen „einer irgendwie gearteten Wirkung eines Raums auf 

Menschen annimmt und im Zuge dieses Denkens Lösungen sozialer Probleme in der 

Veränderung materieller Raum“ konstruiert (vgl. Wintzer 2018, XVIII). Diese Argumen-

tation unterstützt die Annahme, dass sich der Sozialraum erst in der menschlichen Inter-

aktion konkretisiert. Der Sozialraum ist dort, wo Menschen ihre sozialen Beziehungen 

pflegen und wo ihre sozialen Netzwerke angesiedelt sind (vgl. Beck, Franz 2007, S. 33). 

Er ist ein Ergebnis sozialer Prozesse und wird auf dieser Basis konstruiert. Daraus kann 

gefolgert werden, dass Individuen und / oder Organisationen in der Praxis Sozialräume 

unterschiedlich definieren (vgl. Noack 2013, S. 150). Noack weist daraufhin, dass bei 

der Planung und Steuerung in institutionellen Kontext die, als Sozialräume bezeichne-

ten, Einheiten nicht zwingend sozialen bzw. physischen Räume sind. Nach Budde und 

Früchtel ist eine Reduktion des Raums auf seine geographische Bestimmung und auf 

die Organisationzuständigkeiten nicht angemessen, da es die dort lebenden Menschen 

nicht einbezieht (vgl. Früchtel, Budde 2005, S. 238). Zum Teil ist die unterschiedliche 

Verwendung des Sozialraumbegriffs einer beabsichtigten, interdisziplinären Anschluss-

fähigkeit geschuldet (vgl. Bleck, van Rießen, Schlee 2018, S. 225).  

 

Sozialräumliche Ansätze in der Sozialwissenschaft beruhen u.a. auf sozialökologischen 

Erkenntnissen der Chicagoer Schule. Die Sozialökologie hat sich mit gesellschaftlichen 

Veränderungen befasst und Gesetzmäßigkeiten sozialer Konstrukte analysiert. Im Rah-

men der systematischen Analysen wurde der Begriff der ‚Social Area‘ geprägt. Ziel der 

Analyse war zu erfassen, wie sich menschliche Gemeinschaften und physisch räumliche 

Umwelt gegenseitig beeinflussen (vgl. Aberle 2014, S. 3). Anfänglich wurde der Sozial-

raum als empirische Konstruktion verstanden, der sich durch räumlich definierte Sozial-

strukturen begrenzt. Dieser soziologische Ansatz geht davon aus, dass sich eine Gesell-

schaft in städtischen Strukturen aus einen biotischen und einer übergeordneten kulturel-

len Ebene zusammensetzt. Im biotischen Bereich werden individuelle Eigeninteressen 

innerhalb eines ökologischen Prinzips verfolgt. Die Rahmenbedingungen werden durch 

die auf der kulturellen Ebene definierten Normen, Werte und Gesetzmäßigkeiten festge-

legt. Neben diesem Ansatz fließen Aspekte des Konzeptes des ‚Sozialen Kapitals‘ mit 

ein. Nach Coleman stellen soziale Beziehungen eines Individuums eine Ressource dar. 

Die Nutzbarkeit dieser Potenziale bestimmt die Form der Interaktion. Über die Gestal-

tung zwischenmenschlicher Beziehungen und die sozialen Netzwerke kann das „Hu-

mankapital“ der Sozialpartner genutzt werden (vgl. Coleman 1991, S. 395). Über die 

Entwicklung von Kooperationen in einer Gemeinschaft wird dieses ‚Sozialkapital‘ aufge-

baut und eine Stabilisierung in den sozialen Netzwerken herbeigeführt. Gegenseitige 
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Unterstützung und Vertrauen stellen fördernde Faktoren dar, die im Sinne einer Werte-

orientierung dazu beitragen, Normen in der Gemeinschaft zu definieren. Der Zugang 

zum potentiellen Kapital wird über diese Gemeinsamkeiten ermöglicht. Stehen die er-

brachten und empfundenen Leistungen für das Individuum in einem Missverhältnis, ist 

die Norm im Sinne einer Reziprozität gebrochen. Diese Veränderung der Interaktion führt 

zum Wegfall eines Teils des Humankapitals (vgl. Coleman 1991, S. 397). Der soziale 

Raum wird nicht nur über die Funktionalität des Systems, sondern auch über eine geo-

graphische Dimension definiert. In dieser Dimension des physischen Raums wird gesell-

schaftliche Teilnahme über Wahrnehmungs-, Nutzungs- und Bewegungsmuster auf der 

Grundlage der individuellen sozialen Kapitalressourcen konstituiert (vgl. Riege, Schubert 

2005, S. 9). An dieser Stelle wird deutlich, dass es dieser Perspektiven bedarf, um im 

sozialräumlichen Kontext eine Aussage zur Teilhabe oder Ausgrenzung aus der Gesell-

schaft treffen zu können.  

 

Die aktuelle Sichtweise des Sozialraums wird vor allem durch den relationalen Raumbe-

griff geprägt (vgl. Löw 2001, S. 224 f.). Nach diesem Ansatz besteht eine Trennung zwi-

schen materiellem und sozialem Raum. Der Raum als solcher wird durch soziales Han-

deln der Individuen konstituiert. Dieser ist somit nicht eine starre physikalische Dimen-

sion, sondern wird durch die Kreativität menschlichen Handelns bestimmt. Die Handlun-

gen stehen in Abhängigkeit zu ökonomischen, rechtlichen, sozialen, kulturellen und 

räumlichen Strukturen. Die Beschaffenheit des Raums wird nach Löw von mehreren As-

pekten bestimmt:  

- den sozialen Gütern und  

- den im Raum platzierten Individuen (Spacing)  

- sowie der aktiven Nutzung dieser Elemente (Synthese) über humane Erinne-

rungs-, Vorstellungs- und Wahrnehmungsprozesse.  

              vgl. Kreckel 1992, S. 17  

 

Über Interaktion werden im Raum individuelle Strukturen und Beschaffenheiten entwi-

ckelt. Diese individuelle Struktur eines Raums nimmt Einfluss auf die Form der sozialen 

Prozesse. Es besteht ein prozessualer Zusammenhang zwischen der Strukturdimension 

und der sozialen Handlungsdimension. Die unterschiedlich ausgeprägte Dimensionalität 

manifestiert die soziale Ungleichgewichtung in der Beschaffenheit des jeweiligen 

Raums. Diese Ansätze aus dem Bereich des Sozialraums wurden herausgestellt, da sie 

die Grundlage für das Verständnis des Sozialraums bieten und anschlussfähig an die 

Leitidee der Inklusion und die Konzepte in der Behindertenhilfe sind.  
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Für den Bereich der Behindertenhilfe werden drei Aspekte sozialräumlicher Definitionen 

der Kundenstudie nach Seifert für wichtig erachtet hat: 

- Die subjektive Kategorie 

Sozialräume sind dort, wo soziale Netzwerke präsentiert werden, unabhängig 

von bestimmten Orten. Der Sozialraum wird durch die konkrete Lebensweise von 

Menschen konstituiert. 

- Das konkrete Wohnumfeld 

Der Sozialraum im konkreten Wohnumfeld ist dort zu verorten, wo ein Individuum 

mit seiner Wohnung als Zentrum, in der Gemeinde oder im Wohnviertel als sozi-

alräumliche Peripherie seinen Lebensmittelpunkt hat. 

- Die Verwaltungseinheit 

Der Sozialraum als Verwaltungseinheit wird über einen Stadtteil und seine Ver-

waltungsgrenzen definiert  

    vgl. Seifert 2010, S. 339 

 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, der Sozialraum ist ein individueller Erfahrungs-

raum von Personen und Netzwerken sowie Orten persönlicher Aktivität, der das Woh-

numfeld als zentralen Ort individueller Aktivität einschließt (vgl. Terfloth, Niehoff, Klauß, 

Buckenmaier, Gernert 2016, S. 11). Im folgenden Abschnitt wird auf den Begriff Res-

source eingegangen, auf dieser Grundlage werden anschließend die Potentiale eines 

sozialräumlichen Handlungsansatzes für die Behindertenhilfe dargestellt. 

 

 

4.2 Sozialraum – Potentiale und Ressourcen 
 
Zur Bewältigung des Alltags sind Individuen auf Ressourcen angewiesen. Ihre Hand-

lungsfähigkeit steht in einem engen Zusammenhang zur Verfügbarkeit und der Zugäng-

lichkeit von Ressourcen. Ein Mangel materieller Ressourcen kann in vielfältiger Weise 

zu Formen von Not führen. Ist der Zugang zu lebenswichtigen Grundgütern, wie Nah-

rung, Wohnraum oder der Zugang zum Gesundheitssystem beeinträchtigt, können sich 

Formen von Armut manifestieren, die mit sozialem Ausschluss verbunden sein können. 

Die sozialstaatliche Kompensation für Menschen in Notlagen ist different und erfolgt 

durch die Zuweisung von Ressourcen. Neben den materiellen Ressourcen werden per-

sonale Ressourcen z.B. die der Sozialen Arbeit, eine nichtmaterielle Unterstützung 

durch die Gesellschaft als Kompensationsmöglichkeit vorgehalten (vgl. Bünder, 2002, S. 

10). Der Begriff Ressource fand ursprünglich vornehmlich im Bereich der Wirtschaft Ver-

wendung. Erst in Folge der in den 70er Jahren beginnenden Öffnung der Sozialer Arbeit 
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für eine analytisch-defizitorientierten Sichtweise fand der Ressourcenbegriff eine zuneh-

mende Beachtung. In der Theoriebildung Sozialer Arbeit hatte der Begriff im Sinne ma-

terieller und immaterieller Ressourcen bereits Berücksichtigung gefunden.  

 

Ressourcen sind eine Erscheinungsform von Kapital. Nach Bourdieu wird man der Struk-

tur und dem Funktionieren der gesellschaftlichen Welt nur gerecht, wenn man den Begriff 

des Kapitals auf alle seine Erscheinungsformen anwendet und ihn nicht nur auf die in 

der Wirtschaftstheorie bekannte Form begrenzt (vgl. Bourdieu, 1983, S. 184). Kapital 

wird als akkumulierte Arbeit verstanden, die sich entweder in materieller oder verinner-

lichter Form äußert und eine Form von sozialer Energie, Kraft und Macht darstellt. Bour-

dieu definiert drei Kapitalformen. Die Verfügbarkeit der Formen des Ökonomischen Ka-

pitals, des Kulturellen Kapitals und des Sozialen Kapitals bedingen sich gegenseitig. Die 

Wechselwirkungen erschließt die Zugänglichkeit der Ressourcen (vgl. Bourdieu, 1983, 

S. 183 ff.). Diese Sichtweise von Kapital weist auf zusätzliche Aspekte von Ressourcen 

hin u.a.: 

 

- Ist eine Ressource einmal erschlossen, muss sie durch weitere Investitionen er-

halten werden. Nur wenn die Ressourcen erhalten werden, können sie in der 

Situation eines notwendigen Gebrauchs aktiviert werden.  

- Für die Ressourcenumwandlung bedarf es einer Investition in Form von Zeit.  

- Eine getätigte Investition impliziert keine Garantie für einen Profit.  

- Aufgrund sozialer Vererbung bestehen ungleiche Ausgangslage in der Ressour-

cenverteilung.  

- Gemeinschaftliches Sozialkapital von Gruppen ist mit Nützlichkeit für die Mitglie-

der verknüpft.                                                      

          vgl. Bourdieu, 1983, S. 196 

 

In dieser Differenzierung wird deutlich, dass Formen von Ressourcen an Kontexte ge-

bunden sind. Die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit sind an Bedingungen geknüpft. Res-

sourcen können die Zugänglichkeit für weitere Formen in den Kontexten Ökonomie, Kul-

tur und Soziale Potenziale erschließen. Je nach Form des Zugangs und der Nutzung 

haben Ressourcen in Bezug auf die Individualisierung von Unterstützungsleistungen 

eine besondere Prägnanz. Die Nutzung von Ressourcen kann dazu dienen, ein Indivi-

duum auf bestehende Verhältnisse hin anzupassen und im Sinne der Normalisierung zu 

unterstützen. Eine inklusionsorientierte Nutzungsleistung fokussiert auf die Realisierung 

der Bedürfnisse, Ziele und Wünsche des Individuums (vgl. Bünder 2002, S. 122). 
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Aktuell wird in der Sozialen Arbeit das Konzept der Ressourcenorientierung als eine 

komplexe professionelle Perspektiveneinnahme und methodisch strukturierende Vorge-

hensweise bzw. als definierter beruflicher Wertestandard beschrieben (vgl. Möbius, 

2010 b, S. 14). Die Ressourcenorientierung wird als Wirkfaktor für das Gelingen von 

Unterstützungsleistungen verstanden. Durch die Aktivierung von Kompetenzen und Fä-

higkeiten soll der Zugang zu sozialräumlichen Ressourcen ermöglicht werden. Die Men-

schen mit Teilhabebeeinträchtigung sollen befähigt werden, sozialräumlich anzuknüp-

fen. Die Soziale Arbeit leistet mit dieser Form der Unterstützung einen entscheidenden 

Beitrag für eine langfristige Stabilisierung, da sie das jeweilige soziale Umfelde einbe-

zieht (vgl. Möbius, 2010 b, S. 14). 

 

Der individuelle Wert von Ressourcen ist different. Was ein Individuum als Ressource 

identifiziert, ist abhängig von der persönlichen, sozialen und kulturellen Situation. Unter 

den Oberbegriffen personale Ressourcen sind u.a. physische, psychische oder auch in-

teraktionale Ressourcen zu erwähnen. Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung sind im 

Zugang und in der Nutzung dieser Ressourcen häufig behindert. Gerade Menschen mit 

Behinderungen, die meist seit ihrer Geburt kaum über ökonomische, kulturelle oder so-

ziale Ressourcen verfügen, haben eine geringe Chance auf Inklusion (vgl. Hillebrandt 

1999, S. 268). In sozialräumlichen Kontexten sind personale Ressourcen von Bedeu-

tung, da die Nutzung dieser Ressource soziale Interaktion und die Einbindung in den 

Sozialraum unterstützt. Individuelle sozial-emotionale Beziehungsressourcen umfassen 

sozial-emotionale Zugehörigkeit, den interpersonellen Austausch und die Unterstützung 

in sozialräumlichen Kontexten. Die Verfügbarkeit dieser Potentiale unterstützt die Kon-

takte und die Beziehungen in persönlichen Netzwerken. Über die Zugänglichkeit können 

soziale Integration, Zugehörigkeit und Akzeptanz erfahren werden. Die Nutzung dieser 

Ressource wirkt sich auf die Alltagsbewältigung und die Bewältigung individueller Anfor-

derungen aus. Ein weiterer Aspekt ist die Verfügbarkeit und der Zugang zu ökonomi-

schen Ressourcen. Sie definiert sich über die Verfügbarkeit von Geld und Kapitalbesitz 

als universell transformierbare Ressource. Grundbesitz und Wohneigentum, Einkünfte 

aus Besitztum und ein ausreichendes Arbeits- bzw. Erwerbseinkommen sind Optionen 

diese Ressource zu erschließen. Die ökonomischen Ressourcen sind u.a. die monetä-

ren Transferleistungen und Dienstleistungen der sozialstaatlichen Sozialversicherun-

gen. 

 

Neben diesen ökonomischen Bedingungen sind die Umweltressourcen im Sozialraum 

von besonderer Bedeutung. Sie beeinflussen die sozialräumliche Umwelt der Menschen 

mit Behinderungen in besonderer Weise. Je nach Ausprägung von Beeinträchtigung ist 
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eine Ressource nutzbar oder unerreichbar. Zu den Umweltressourcen gehören u.a. die 

Angebote der täglichen Versorgung, die Angebote zur Mobilität, die Angebote des Ge-

sundheitssystem, die Bildungsangeboten, die kulturellen Angebote, die Angebote sozi-

aler Institutionen und der psychosozialen Unterstützungseinrichtungen. In sozialräumli-

chen Kontexten gewinnen sozialökologische Ressourcen, wie die Wohn- und Wohnum-

feldqualität, die Qualität sozialökologischer Infrastruktur zunehmend an Bedeutung (vgl. 

Knecht, Schubert 2012, S. 21 ff.). Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behin-

derung haben die Bedingungen der Umwelt und die sozialökologischen Strukturen in 

ihrem Wohnumfeld, mangels eigener Handlungsalternativen, eine besondere Bedeu-

tung. Die Soziale Arbeit ist angehalten Handlungsoptionen und die Ressourcen zu iden-

tifizieren sowie ihre Bedeutsamkeit für das Individuum zu erfassen. Es ist zu prüfen, in-

wieweit die Möglichkeiten im Wohnumfeld eigenständig genutzt werden oder nach Be-

darf eine Nutzbarkeit durch Unterstützung ermöglicht wird. 

 
 
4.3 Sozialraumorientierung – Ein integratives Handlungskonzept 

 
Sozialraumorientierung kann als übergreifender Bezugspunkt für die allgemeine Theo-

riebildung und das fachliche Handeln der Sozialen Arbeit verstanden werden. Im Kontext 

der aktuellen Transformationsprozesse innerhalb der Behindertenhilfe bietet das inter-

disziplinäre Modell das Potential, psychologisches und pädagogischen Wissen mit sozi-

ologischen, ökonomischen sowie Organisationswissen zu kombinieren (vgl. Früchtel, 

Budde 2005, S. 5). Die Sozialraumorientierung fokussiert auf die zentralen sozialen Pro-

zesse in konstruierten Räumen. Sie beschreibt die Wechselbeziehungen zwischen phy-

sischen Orten, sozialen Strukturen und interaktiven Prozessen. Der Ansatz favorisiert 

u.a. eine lebensweltliche Arbeitsweise, deren Wirksamkeit auf den Umbau von Steue-

rungssystemen und Organisationen angewiesen ist (vgl. Kahle 2019, S. 145).  

 

Nach dem Model des ICF ist Behinderung u.a. in Kontext von Einstellungs- und Umwelt-

barrieren zu stellen. Beeinträchtigungen in Folge einer Behinderung stehen u.a. in einem 

sozialen und räumlichen Zusammenhang. In der Konsequenz wird Behinderung sozial 

konstruiert und durch Barrieren erzeugt. Es besteht somit ein direkter Zusammenhang 

zwischen der Ausprägung einer Behinderung eines Individuums und seiner Umwelt. Das 

Konzept der Sozialraumorientierung unterstützt die Analyse sozialräumlicher Verursa-

chungen und Entstehensbedingungen von Hilfsnotwendigkeiten. Sie zeigt praktisch 

Handlungsperspektiven auf, die sich an den Möglichkeiten und Ressourcen eines Quar-

tiers und der dort lebenden Menschen orientiert (vgl. Kalter, Schrapper 2006, S. 11). Die 
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Sozialraumorientierung fokussiert darauf, unter Mitwirkung der betroffenen Menschen, 

ihre Lebenswelt zu gestalten, Arrangements zu treffen und durch diese unterstützte Ein-

flussnahme Rahmenbedingungen zu verändern.  

 

Nach Hinte und Fürst sind folgende Grundprinzipien bei der Sozialraumorientierung zu 

beachten:  

- Die Orientierung an den Interessen und am Willen der Menschen mit Teilhabe-

beeinträchtigung. Es ist zu unterscheiden zwischen dem Wunsch und dem Wil-

len. Eine Wunschhaltung ist geprägt durch mangelnde eigene Tätigkeit und die 

Erwartung einer Aktivität anderer. Der eigene Wille ist nach diesem Verständnis 

mit der Bereitschaft verknüpft, selbst aktiv zu werden, um ein Ziel zu erreichen. 

- Die Unterstützung von Initiative und Selbsthilfe. Über die Motivation zur Selbst-

ermächtigung im Sinne des Empowerments können eigene Potentiale erschlos-

sen werden. Eigene Aktivität führt zu einem veränderten Selbstwertgefühl. 

- Die Motivation zur Nutzung personaler und sozialräumlicher Ressourcen. Kon-

sequente Orientierung an formulierten und durch eigene Aktivität erreichbaren 

Zielen. Erkennen und erschließen sozialer Netzwerke sowie der Angebotsstruk-

turen im Wohnumfeld.  

- Eine zielgruppen- und bereichsübergreifende Ausrichtung der sozialen Unterstüt-

zungsleistung. Personen einer Zielgruppe sind immer in sozialräumliche Kon-

texte eingebunden, die über die direkten Bezüge in der Zielgruppe hinausgehen. 

Zudem sind mögliche Unterstützungspotenziale nur dann zu erschließen, wenn 

Soziale Arbeit die Potentiale erkennt und Zugänge erschließt. 

- Vernetzung, Kooperation und Koordination sozialer Dienstleistungen. Öffnung 

der einzelfallbezogenen Sichtweise in der sozialen Dienstleistung. Über die Ko-

operation werden Zugänge zu Potenzialen anderer nutzbar. In der Koordination 

der vorgehaltenen Unterstützung werden Rahmenbedingung veränderbar.  

        vgl. Fürst, Hinte 2017, S. 19 

 

Die Lebenssituation und die Lebenswirklichkeit vieler Menschen mit einer kognitiv be-

gründeten Teilhabebeeinträchtigung stellt die Dienste und Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe bei der Anwendung des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung vor Herausfor-

derungen. Selbst aktiv zu werden, etwas zu wollen, um ein Ziel zu realisieren oder eine 

Wahlmöglichkeit zu erkennen, sind Voraussetzungen, die mit dem Menschen mit einer 

sogenannten geistigen Behinderung häufig erst erarbeitet werden müssen. Wichtig ist, 

dass potentielle Wahlmöglichkeiten erkannt und dem Betroffenen eine selbstbestimmte 
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Entscheidung ermöglicht werden. Häufig müssen vorgeschaltete Formen die Vorausset-

zungen schaffen, eigeninitiatives Handeln im Sinne der Selbsthilfe zu entwickeln. Eine 

konzeptorientierte Arbeit auf der Basis der Sozialraumorientierung nach Fürst und Hinte 

fordert von der Behindertenhilfe auch die professionelle Neuausrichtung von Unterstüt-

zungsleistungen. Die Identifizierung und Nutzung von Ressourcen im Sozialraum for-

dern eine veränderte Haltung der professionellen Helfer. Eine fallspezifische Nutzung 

der Potentiale setzt voraus, dass erkannt wird: „Der soziale Raum hat etwas zu bieten, 

das weitreichender sein kann als ein professionelles Engagement!“ (vgl. Früchtel 2006, 

S. 3).  

Hinte und Treeß beschreiben in ihrem Handlungsansatz vier Kategorien von Ressour-

cen, die ein Sozialraum anbieten kann. Sie beziehen sich auf den, in der Sozialen Arbeit, 

definierten Ressourcenbegriff und ergänzen ihn, um die Kategorie der infrastrukturellen 

Ressourcen, die in anderen Kontexten den Umweltressourcen zugeordnet werden: 

 

Persönliche Ressourcen 

- Körperliche Konstitution  

- Geistige Fähigkeiten  

- Emotionale Fähigkeiten  

- Bildung  

- Eigene Motivationen 

- Eigene Erfahrungen 

- Glaubenssysteme 

 

Soziale Ressourcen 

- Beziehungen in der engeren Familie  

- Beziehungen im weiteren Familienkreis  

- Beziehungen im Freundeskreis  

- Beziehungen in der Nachbarschaft  

- Beziehungen zu einzelnen/mehreren Personen  

- Nützliche Beziehungen  

 

Materielle Ressourcen 

- Finanzielle Situation  

- Besitz/Eigentum  

- Wohnung  

- Fortbewegungsmittel  
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Infrastrukturelle Ressourcen 

- Verkehr  

- Einkaufsmöglichkeiten in der näheren Umgebung 

- Dienstleistungsangebote in ausreichender Form, Freizeitmöglichkeiten  

- Schule und Ausbildung 

- Arbeitsplätze 

- Wohnen 

    vgl. Hinte, Treeß, 2011, S. 62 f. 

 

Diese vier Kategorien sind im Individuum und in der Lebenswelt verortet. Um die Res-

sourcen identifizieren und nutzen zu können, beschreiben Hinte und Treeß vier Ebenen 

für die Erarbeitung von Lösungswegen.  

 

Im folgenden Schaubild ist die hierarchische Anordnung dargestellt. Die erste Ebene, 

das Subjekt, impliziert den Menschen mit Unterstützungsbedarf. Auf der zweite Ebene 

werden die Ressourcen der Familie und nahestehender Personen analysiert. Erst im 

dritten und vierten Schritt folgen die Ressourcen im Stadtteil/Sozialraum und die der In-

stitutionen und professionellen Hilfen. Ausgehend von den Ressourcen der betroffenen 

Menschen werden die Lösungswege und Ziele erarbeitet und im nächsten Schritt die 

sozialräumlichen Ressourcen in den Blick genommen.  

 

Die Sozialraumorientierung  

 

 
Abb. Nr. 3: Ressourcenorientierung                          Quelle: Hinte, Treeß, 2007, S. 72 
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Auf der Basis der Ressourcenorientierung kann ein personenzentrierter Handlungsan-

satz entwickelt werden, der ausgehend vom Individuum und seinen Wünschen, Zielen 

und Vorstellungen sowie lebensweltliche Aspekte integriert. Das Fachkonzept bietet ei-

nen Orientierungsrahmen an, der geeignet ist Ressourcen zu identifizieren. Es werden 

Bezugsebenen beschrieben, die sich für personenzentrierte Lösungswege anbieten. An 

dieser Nahtstelle können lebensweltliche Aspekte angeknüpft werden. Ein integratives 

Konzept unterstützt die Identifikation sozialräumlicher Ressourcen, unterstützt den Be-

wertungsprozess des Individuums, erschließt Zugänge zu vorhandenen Kapitalformen 

und ermöglicht Transformationsprozesse. 

 

In dieser Arbeit werden folgende Ressourcen als wichtig erachtet: 

- Der Zugang und die Verfügbarkeit personaler Ressourcen.  

- Der Zugang und die Verfügbarkeit zu materiellen/ökonomischen Ressourcen. 

- Die Identifizierung und die Verfügbarkeit sozialer Ressourcen sowie der Zugang 

zu sozialen Netzwerken. 

- Die barrierefreie Nutzung und Verfügbarkeit von Umweltressourcen zur Alltags-

bewältigung und zur sozialen Teilhabe.  

 

Die Ressourcen sind aus der Perspektive der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung 

in ihrer Wertigkeit zu erfassen. Ihre Funktionalität und Zweckgebundenheit werden über 

diese individuell zutreffende Bewertung erschlossen. Die Unterstützung der Sozialen Ar-

beit dient der definierten, aufgabenabhängigen Erschließung der identifizierten Potenzi-

ale. Über diese Herangehensweise trägt die Unterstützungsleistung zur Entwicklung der 

Selbstkompetenz der unterstützten Personen bei (vgl. Kampmeier, Kraehmer, Schmidt 

2014. S. 107 ff.). 

Im fachlichen Diskurs wird der Ansatz der Sozialraumorientierung auch kritisch erörtert. 

Eine sozialräumliche Einbindung stehe in Abhängigkeit zur Mitwirkung der Zivilgesell-

schaft. Es bestehe ein Zusammenhang zwischen der Inklusionsdiskussion und ange-

strebten Ökonomisierungsprozessen in Hilfesystemen. Die steigenden Ausgaben der 

Kommunen für die Kosten der Eingliederungshilfe führen zu Forderungen nach mehr 

Qualität und Effizienz in der Behindertenhilfe. Eine angestrebte Zielsetzung der zuneh-

menden Ambulantisierung ist die Teilhabemöglichkeiten zu verbessern und die öffentli-

chen Haushalte entlasten (vgl. Dahme, Wohlfahrt 2009, S. 164 f.).  

 

 

 

 



Der Sozialraum 

89 

Im Kontext dieser Diskussion hat Weber 2013 einige Argumente gegenübergestellt, die 

für und gegen ein sozialräumliches Konzept sprechen: 

 
Hat Potential für Innovation und Qualität  

eines Paradigmenwechsel statt Reform im  
bestehenden System 

Sozialraumorientierung ist ein initiierter Steue-
rungsansatz zur Kostensenkung  

Fallunspezifische Arbeit erkundet  
sozialräumliche Potenziale, die dann  

als Methodenkoffer bereitstehen 

Nur am Bedarf orientierte Einzelfallhilfe  
garantiert dem Leistungsempfänger eine  

passgenaue Unterstützung. 

Bedarfsgerecht und personenbezogen,  
statt standardisiert und einrichtungsbezogen. 

Bei begrenzten finanziellen Ressourcen kann  
Sozialraumorientierung nicht bedarfsgerecht 

sein. 

Integration und Empowerment statt  
Aussonderung und Entwertung. 

Managerialistische Steuerungsansätze sind 
nicht vereinbar mit Empowerment. 

Bürgerschaftliches Engagement  
statt Fachkräftemonopol. 

Bürgerversagen der Zivilgesellschaft als Faktum  
in inaktiven gesellschaftlichen Strukturen.  

Anerkennung struktureller Ursachen von  
Problemen und Behinderung der Teilhabe. Spezialisierte Hilfen sind nicht überflüssig. 

Ökonomischer Druck als  
Chance für Innovation. 

Der Methodendiskurs übersieht  
Kontexte der Sozialraumrenaissance. 

 

Abb. Nr.4: Sozialraumorientierung Pro und Contra         nach an Weber 2013, S. 16 

 
Die Bereitschaft zur Mitwirkung der Mitbürger ist für die Sozialraumorientierung ein wich-

tiges Kriterium. Die Gruppe der Menschen mit einer geistigen Behinderungen steht in 

Konkurrenz zu anderen gesellschaftlichen Gruppen. Durch bewusstseinsbildende Maß-

nahmen, Projekte und Aktivitäten in den Kommunen sei eine Aktivierung der Zivilgesell-

schaft zu unterstützen. Es biete sich an, an bestehende Projekte von Selbsthilfe, bürger-

schaftlichen Engagement und Projekten der Träger der Behindertenhilfe anzuknüpfen. 

Die Begrenztheit der vorhandenen Versorgungsstrukturen ist zu überwinden, die bishe-

rige Arbeitsweise zu überprüfen und Dienstleistungsstrukturen in der Behindertenhilfe 

weiter zu entwickeln (vgl. Weber 2013, S. 22). 

 

Das Fachkonzept Sozialraumorientierung stellt den konsequenten Bezug zwischen In-

teresse und dem Willen der Menschen in den Fokus. Zur Realisierung dieser grundle-

genden Ansprüche auf Teilhabe und Selbstbestimmung werden der territoriale Bezug, 

die Ressourcenorientierung, die Suche nach Selbsthilfeunterstützung und der über den 

Einzelfall hinausgehende professionelle Bezug platziert. Die Sozialraumorientierung un-

terstützt die Integration verschiedener Theorieansätze und bietet sich aus diesem Grund 
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für die Entwicklung einer inklusionsorientierten modernen Unterstützungsleistung in der 

Behindertenhilfe an. Für die Handlungspraxis in der Behindertenhilfe lassen sich kon-

krete Ansatzpunkte benennen.  

 

Die Organisationen der Behindertenhilfe als gestaltende Instanz: 

- Raumbezogene Hilfen können zur Bewältigung prekärer Lebenssituationen bei-

tragen, in dem die sozialräumliche Ressourcen nachhaltig und bedarfsorientiert 

erschlossen werden.  

- Über den sozialräumlichen Zugang können potentielle Angebotsstruktur identifi-

ziert werden.  

- Für die Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung ergeben sich im Wohnumfeld 

neue Handlungsoptionen.  

- Die Organisationen der Behindertenhilfe können ihr Erfahrungswissen in sozial-

räumliche Bezüge einbringen.  

- Die Angebotsstruktur der Träger und Organisationen im Sozialraum werden 

wahrgenommen.   

- Die Identifikation der potentiellen Anbieter kann zur Intensivierung des informel-

len Austauschs beitragen und die Bildung von Netzwerken fördern.  

- Das angeeignete Wissen kann zur Modernisierung der wohnbezogenen Unter-

stützung beitragen.  

 

Der Sozialraum als Basis für Innovationsprozesse in der Behindertenhilfe: 

- Die Sozialraumorientierung kann den Modernisierungsprozess wohnbezogener 

Hilfen unterstützen.  

- Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen kann in die Unterstützungsleistung 

integrieren werden.  

- Wohnbezogene Unterstützung kann unter Berücksichtigung der Sozialraums 

personenzentriert auszurichten werden. 

- Sozialräumliche Orientierung der Organisationen bietet sich an, um die Unter-

stützungsangebote passgenau zu gestalten. 

- Sozialräumlich ausgerichtete Organisationen können informelle Ressourcen und 

Netzwerke zur Optimierung eigener Angebotsstrukturen nutzen.  

- Eine sozialräumliche ausgerichtete Organisation kann Potentiale aus Kooperati-

onen und Koordination integrieren.  

- Sozialraumorientierung unterstützt Dienste und Einrichtungen dabei, die zur Ver-

fügung stehenden finanziellen Ressourcen effektiver zu nutzen.  

   vgl. Fürst, Hinte 2017, S. 20 
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Neben den potentiellen Effekten für eine innovative Dienstleistung kann eine sozialräum-

liche Ausrichtung auf das Gemeinwesen einen nachhaltigen Nutzen bieten. Sie trägt zur 

Linderung von Armutslagen bei, unterstützt die Vernetzung von Ressourcen auf Ebene 

des Quartiers, gibt Handlungsempfehlungen auf struktureller Ebene und kann zur Ent-

wicklung im einzelnen Wohnquartier beitragen (vgl. Fürst, Hinte 2017, S. 22). Die Grund-

prinzipien der Sozialraumorientierung bieten konzeptionelle Impulse, um in der Differen-

zierung der Ebenen der Lebenswelt und der sozialräumlichen Systeme eine inklusions-

orientiert Unterstützungsleistung zu initiieren. Unter den Vorgaben des Artikel 19 der UN-

BRK ist die Sozialraumorientierung geeignet eine unabhängige Lebensführung und die 

Einbeziehung in die Gemeinschaft zu unterstützen (vgl. Seifert 2010 b, S. 35 ff.). Das 

integrative Konzept der Sozialraumorientierung bietet sich an die personenbezogene 

Unterstützung der Behindertenhilfe auf Selbstbestimmung, Teilhabe und Partizipation 

auszurichten (vgl. Seifert 2010, S.375).   

 

Die Öffnung für Handlungsoptionen aus dem nicht professionellen Bereich stellt eine 

grundsätzliche Veränderung dar und weicht von der bisher vorherrschenden Handlungs-

weise in der Behindertenhilfe ab. Es erfordert die Auseinandersetzung mit Gleichgültig-

keit und Diskriminierungserfahrungen, unterstützt das Erkennen von Potentialen und 

Veränderungsoptionen im Sozialraum. Eine veränderte Haltung ermöglicht, eine ziel-

gruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise einzunehmen. Es öffnet die Wahrneh-

mung für andere Bezugsgruppen der Klientel und unterstützt die Interaktion zwischen 

den Teilgruppen und den vorgehaltenen Unterstützungssystemen. Über die Gestaltung 

der Interaktion kann die Entwicklung in den sozialen Netzwerken gefördert werden. 

Durch konkrete Kooperationen in Sozialräumen wird die Bildung von Netzwerken unter-

stützt. In der Koordination der professionellen und nicht professionellen Ressourcen kön-

nen neue Handlungsmöglichkeiten identifiziert werden. Von der Behindertenhilfe wird 

gefordert, die Gestaltungsmöglichkeiten im Sozialraum zu erkennen und im Interesse 

ihrer Klientel zugänglich zu gestalten (vgl. Weber, Lavorano, Knöß 2015, S. 12 ff.).  

 

 

4.4 Sozialraumorientierung und wohnbezogene Unterstützung  

 
Das direkte Wohnumfeld, als zentraler Umweltbereich, hat entscheidenden Einfluss auf 

die Lebensqualität seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Das Wohnumfeld, als Sozial-

raum definiert, bietet in seinen öffentlichen Räumen die Gelegenheit, soziale Kontakte 

und Unterstützungsangebote über Begegnung und Kommunikation miteinander zu ge-

stalten. Im Sinne der Interdependenz von Person – Umwelt - Beziehungen beeinflussen 
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die Möglichkeiten des Wohnumfeldes die Lebensqualität der Bewohner. Durch die ge-

gebene Interdependenz kann die Qualität der Umweltfaktoren im Wohnquartier durch 

Intervention beeinflusst werden (vgl. Rüßler, Stiel 2014, S. 1). Die Gestaltung der Ver-

änderungsprozesse in den Kommunen hat entscheidenden Einfluss auf die Entfaltung 

möglicher Entwicklungspotentiale in den Quartieren. Nur wenn es gelingt, alle gesell-

schaftlichen Gruppen einzubinden, können diese Herausforderungen bewältigt werden. 

Bei diesem Gestaltungsprozess sind nicht nur Interessen einer Zielgruppe zu berück-

sichtigen. Auf der Basis der geschilderten Aspekte von Inklusion im Sozialraum sind Un-

terstützungsangebote der Behindertenhilfe neu zu strukturieren.  

 

Eine wichtige Aufgabe bei der einer inklusionsorientierten Gestaltung von Wohnquartie-

ren, ist es die Dienste und Einrichtungen der Allgemeinheit für Menschen mit Teilhabe-

beeinträchtigungen zugänglich und nutzbar zu machen (vgl. BMAS 2011, S. 8). Damit 

werden insbesondere an soziale Dienste, die Menschen mit Beeinträchtigungen für eine 

unabhängige und selbstbestimmte Lebensführung benötigen, neue Anforderungen ge-

stellt. Im Kontext der Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe konkretisieren Rohr-

mann und Schädler 2009 den Veränderungsbedarf in Bezug auf das Gemeinwesen. Ein 

inklusives Gemeinwesen muss auf die Eliminierung von institutioneller Ausgrenzung und 

auf die Förderung der individuellen Teilhabe ausgerichtet sein. Die unabhängige Le-

bensführung ist zu unterstützen und die Partizipation an allen relevanten Lebensberei-

chen zu ermöglichen. Der Deutsche Verein stellte 2011 fest, der inklusive Sozialraum 

erfordert gesellschaftlichen Wandel. Der Wandel hin zur Inklusion sei eine Herausforde-

rung und bedürfe einer zeitlichen Komponente. Im Ergebnis werde ein Fortschritt für die 

Teilhabe aller Menschen am gemeinschaftlichen Leben in der Gesellschaft herbeiführt. 

Insbesondere die Herstellung von Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen ist ein Ge-

winn für alle Bürgerinnen und Bürger, nicht nur der Menschen mit Behinderungen (vgl. 

Deutscher Verein 2011, S. 11). Es ist zu berücksichtigen, dass der Sozialraum grund-

sätzlich different, vielfältig und unterschiedlich gestaltbar ist. Wichtige Merkmale, die ei-

nen Sozialraum als inklusiv definieren, sind:  

- Gleichbehandlung und Nicht - Diskriminierung; 

- Barrierefreiheit und Kultursensibilität; 

- Begegnungs-, Netzwerks-, Beratungs- und Unterstützungsstrukturen; 

- Partizipation an Planungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen; 

- Inklusion in der Bildungs-, Kinder- und Jugendarbeit; 

- Wertschätzung von Teilnahme und Teilhabe.   

  vgl. Deutscher Verein 2011, S. 4 
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Das Gemeinwesen plant, gestaltet und realisiert sich in seinen Organisationen unter Be-

rücksichtigung der Barrierefreiheit und ermöglicht eine individuelle und sozialräumliche 

Teilhabe. In der Konsequenz des begonnenen Veränderungsprozesses rücken die kon-

krete Lebenslage und das Alltagsleben zunehmend in den Fokus. Möglichst wohnort-

nahe und offene Angebotsstrukturen, die Förderung der Selbsthilfe, die soziale Integra-

tionsfähigkeit des Gemeinwesens und seine Partizipationsmöglichkeiten gewinnen zu-

nehmend an Bedeutung (vgl. Beck, Greving 2011, S. 9). Mit der Leitorientierung des 

inklusiven Gemeinwesens lassen sich die normativen Herausforderungen der UN-Be-

hindertenrechtskonvention in eine behindertenpolitische Handlungsstruktur auf kommu-

naler Ebene umsetzen, die für unterschiedliche Akteure anschlussfähig ist.  

 

Nach Rohrmann und Schädler können die folgenden fünf Dimensionen zur Entwicklung 

eines inklusiven Gemeinwesens als leitend betrachtet werden: 

 

- die Weiterentwicklung der Partizipation und der Selbstvertretung von Menschen 

mit Behinderung. Dies schließt insbesondere auch die kulturelle Selbstrepräsen-

tation in öffentlichen Räumen ein; 

- die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Entwicklung einer 

Inklusionsorientierung, die sich nicht nur auf Menschen mit Behinderung, son-

dern auf alle Menschen bezieht, die in besonderer Weise von Ausgrenzung be-

droht sind; 

- die Verbesserung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Räumen durch die 

Überwindung von Barrieren; 

- die inklusive Gestaltung von Bildungseinrichtungen und anderer Dienste des öf-

fentlichen Lebens (Mainstreaming); 

- die Planung und Entwicklung von flexiblen und inklusionsorientierten Unterstüt-

zungsdiensten für Menschen mit Behinderung.     

          vgl. Rohrmann, Schädler 2009, S. 71 

 

Orientiert an diesen Dimensionen sind bedarfsgerechte, personenzentrierte Angebote 

sozialer Dienstleistungen zu etablieren und im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge 

des Gemeinwesens systematisch weiter zu entwickeln. Die Entwicklung dieser Ange-

botsstruktur in den Gemeinwesen ist vorrangig, um Unterstützung inklusionsorientiert 

ausgestalten zu können. Der Gestaltungsprozess bedarf der Einbindung der regionalen 

Akteure. Beispielhaft wird hier auf das Ausführungsgesetz zum SGB IX im Bundesland 

Nordrhein-Westfalen verwiesen. Die Beteiligten werden angehalten, die Entwicklung in-
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klusiver Sozialräume sowie inklusive Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfalen zu för-

dern und zu stärken. In den Vereinbarungen ist festgelegt, dass die örtlichen Anbieter 

von Leistungen der Eingliederungshilfe und die örtlichen Vertretungen der Menschen mit 

Behinderungen in den Steuerungs- und Planungsprozess eingebunden werden. Für die 

Behindertenhilfe mit ihrem Unterstützungsschwerpunkt im Bereich der gemeinschaftli-

chen Wohnformen stellt die Neuorientierung im Sozialraum außerhalb einer Einrichtung 

eine Herausforderung dar, weil die Möglichkeiten des Lebens, Lernens, Arbeitens und 

der Freizeitgestaltung in die Unterstützungsleistung integriert werden müssen (vgl. Wa-

sel 2012, S. 88). Bei einer inklusionsorientierten Gestaltung der Unterstützungsleistung 

im Sozialraum sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

- Die Kooperation der Akteure. 

- Eine trägerübergreifende Angebotsplanung. 

- Eine personenzentrierte Hilfeplanung. 

- Eine Verknüpfung von individueller und örtlicher Teilhabeplanung. 

- Das Nachrangigkeitsprinzip spezialisierter Hilfen. 

- Die Nutzung des Persönchen Budgets zur Etablierung individueller Unterstüt-

zung. 

- Die Schaffung unabhängiger Beratungsangebote.   

     vgl. Rohrmann, Schädler 2014, S. 168 

 

Seifert kommt 2010 in der Kundenstudie zu einem ähnlichen Ergebnis wie u. a. Rohr-

mann und Schädler. Durch eine sozialräumliche Ausrichtung werde die Entwicklung ei-

ner differenten Angebotsstruktur gefördert. Dienste und Einrichtungen der Behinderten-

hilfe werden angehalten ihre Angebote im Sozialraum kooperativ und vernetzt zu erbrin-

gen. Die Ressourcen des Stadtteils können gemeinsam mit den unterstützten Menschen 

erschlossen werden (vgl. Seifert 2010, S. 375). Die derzeit noch vorherrschende Struktur 

der wohnbezogenen Unterstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Be-

hinderung orientiert sich nur zum Teil an Aspekten einer integrativen sozialräumlichen 

Unterstützung. Im ersten Staatenprüfungsverfahren zur Umsetzung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention in der Bundesrepublik Deutschland wurde kritisiert, dass die bislang 

dominierenden Sondereinrichtungen zur Unterstützung von Menschen mit Beeinträchti-

gung keine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe ermöglichen (vgl. Ver-

einte Nationen 2015). Rohrmann und Schädler weisen in diesem Zusammenhang darauf 

hin, dass „insbesondere Menschen mit einem hohen Hilfebedarf … entgegen der Ver-

pflichtung, die sich aus der Konvention ergeben, häufig auf die Unterbringung in einer 
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Einrichtung verwiesen … werden“ (vgl. Rohrmann, Schädler 2014, S. 161). In der Kon-

sequenz fehlen in der Fläche inklusive und sozialraumorientierte Unterstützungsdienste, 

die auf eine Etablierung individualisierter Hilfen für den genannten Personenkreis im 

Sinne des BTHG ausgerichtet sind. In der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-

vention muss dies als eines der drängendsten Probleme betrachtet werden (vgl. Weber, 

Knöß, Lavorano 2015, S. 21). Mit der Einführung des BTHG und dem in Krafttreten der 

Landesrahmenverträge nach § 131 SGB IX wird eine grundlegende Neuausrichtung in 

der Eingliederungshilfe angestrebt.  

 

Im Kontext des Bundesteilhabegesetzes wurde deutlich, dass es sich um einen Umset-

zungsprozess mit komplexer Dynamik handelt. Nach Schädler erfordert die Implemen-

tation von Innovationen in komplexen sozialen Feldern bei den relevanten Akteuren ein 

Verständnis von „Implementation“ als bewusst gesteuerter örtlicher Entwicklungspro-

zess (vgl. Schädler 2018, S. 150). Die komplexen Wirkzusammenhänge erschweren die 

örtliche Implementation von Innovationen für die Einrichtungen und Dienste der Behin-

dertenhilfe. Die in diesem Kapitel erörterte Sozialraumorientierung bietet als Ansatz die 

Option unterschiedliche Handlungskonzepte und die Perspektiven verschiedener Ak-

teure zu integrieren. Eine integrative sozialräumliche Grundhaltung kann dazu beitragen 

wohnbezogene Unterstützung als inklusionsorientierte Dienstleistung zu initiieren. Nach 

Seifert, Schädler und Rohrmann, Hinte und Treeß können Potentiale erschlossen wer-

den, die geeignet sind, unterschiedliche Leistungssysteme und Ressourcen unter dem 

Aspekt der Inklusion zu integrieren. Ein integrativer Ansatz ermöglicht, das Individuum, 

den sozialen Raum, den physischen Raum, die Strukturen im Wohnumfeld, die Netz-

werke und die Systemebenen der Sozialstrukturen sowie die Organisationen miteinan-

der in Verbindung zu bringen (vgl. Hinte 2012, S. 67). Ein Ziel des SGB IX ist es, die 

Entwicklung einer modernen, personenzentrierten und integrativen Dienstleistung für 

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen zu unterstützen. Diese Herausforderung wird 

im anschließenden Kapitel, das sich mit der Behindertenhilfe als organisationales Hand-

lungsfeld befasst, aufgegriffen.  
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5. Die Behindertenhilfe - Organisationales Feld und seine Herausforderungen 
 
Dieses Kapitel befasst sich mit der Behindertenhilfe als Teil des Systems der sozialen 

Sicherung und Rehabilitation in der Bundesrepublik Deutschland. Der Behindertenhilfe 

können Einrichtungen, Institution und Dienste zugerechnet werden, die Aufgaben zur 

Versorgung, Förderung und Stärkung von Menschen mit Behinderungen übernehmen 

und zur Erfüllung ihrer individuellen Bedürfnisse beitragen. Die Ausdifferenzierung der 

Praxis der Sozialen Arbeit hat zu einer Spezialisierung der Organisationen auf bestimmte 

Typen von Klientenproblemen geführt. Die Art der sozialen Probleme bietet sich als me-

thodisch relevantes Kriterium für die Kategorisierung von Handlungsfeldern der Sozialen 

Arbeit an. Im Verlauf der Ausdifferenzierung und Spezialisierung haben sich Organisati-

onen nicht nur auf bestimmte Probleme, sondern auch auf bestimmte Interventionssys-

teme und Interventionsformen spezialisiert. Handlungsfelder der Sozialen Arbeit weisen 

bezüglich ihrer funktionalen und strukturellen Merkmale Gemeinsamkeiten und Spezifika 

auf. Positionen, Rollen, Ressourcen der Akteure sind durch diese Merkmale vordefiniert. 

Die Arbeits- und Interaktionsabläufe sind bestimmt durch relativ konstante materielle und 

symbolische Bedingungen (vgl. Suter 2015, S.2). In dieser Arbeit wird ein Handlungsfeld 

der Sozialen Arbeit und seine aktuellen Bedingungen in den Blick genommen. Die Or-

ganisationen der wohnbezogenen Behindertenhilfe werden hinsichtlich etablierter Hand-

lungsroutinen betrachtet und erörtert in wie weit angewandte pädagogische Handlungs-

konzepte geeignet sind zeitgemäße Unterstützungsleistungen für Menschen mit einer 

sogenannten geistigen Behinderung zu initiieren. 

 

Das Kapitel dient u. a. der Beschreibung des Feldes und der Gegenstandgeschichte der 

Organisationen der Behindertenhilfe. Es werden Aspekte der institutionell geprägten 

Entwicklung von Organisationen sowie der personenbezogenen Dienstleistungen in der 

Behindertenhilfe dargelegt. Die Betrachtung schließt mit der Beschreibung der Perspek-

tiven und aktuellen Herausforderungen der Organisationen der Behindertenhilfe. Die Be-

hindertenhilfe umfasst Organisationen, die in ihrer Funktionalität und Struktur vergleich-

bar sind. Die Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe sind in einem Feld tätig 

und an den Veränderungen, der Gestaltung und der Implementierung von Werten betei-

ligt (vgl. Kahle 2019, S. 386).  

 

Die Behindertenhilfe hat sich u. a. unter den Bedingungen des bundesdeutschen Sozi-

alrechtsgefüges entwickelt. Es hat sich ein Handlungsfeld etabliert, das auf spezifischen 

konzeptionellen Annahmen über die Situation und die Unterstützungsbedarfe der jewei-

ligen Zielgruppe beruht. Für das Feld gilt, dass es im kommunalen Raum angesiedelt ist 
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und sich unter spezifischen strukturellen Gegebenheiten entwickelt hat. Die Organisati-

onen der Behindertenhilfe erbringen umfassende Leistungen im Kontext der Sozialge-

setzgebung. Die aktuellen gesetzlichen Reformen sowohl des Leistungsrechts als auch 

der Nichtdiskriminierungsgesetzgebung haben erheblichen Einfluss auf die Organisatio-

nen der Behindertenhilfe (vgl. Kahle 2019, S. 324). Die Behindertenhilfe als Teil der so-

zialen Infrastruktur auf der kommunalen Ebene zeigt Tendenzen deutlicher Sektoralisie-

rung des eigenen Feldes mit hoher Selbstreferenz und geringer übergreifender Koope-

ration und Abstimmung. Für die Betrachtung der Behindertenhilfe bieten sich systemi-

sche sowie organisationssoziologische Erklärungsansätze an. Die Systeme zeigen zum 

Teil parallele Strukturen und haben sich im Sinne organisationaler Felder verfestigt (vgl. 

DiMaggio, Powell 1991, S. 64).  

 

Besonderer Beachtung bedürfen die etablierten Hilfen für die zunehmend alternde Be-

völkerung, die Hilfen für Menschen mit einer kognitiven und körperlichen Beeinträchti-

gung sowie die Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Der Stellenwert dieser 

Personengruppen ergibt sich nicht zuletzt auch aus dem finanziellen Aufwand, den die 

Kommunen im Rahmen ihrer Sozialetats betreiben müssen, um die Versorgung sicher-

zustellen.  

 

Nach dem Teilhabebericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2016 lebten in Deutsch-

land insgesamt 12,77 Mio. Menschen mit Beeinträchtigungen, dies entspricht einem An-

teil von 15,8 Prozent an der Gesamtbevölkerung (vgl. Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales 2016 Teilhabebericht der Bundesregierung, S. 257 ff.). Nach dem Kennzahlen-

vergleich der Eingliederungshilfeträger aus dem Jahr 2016 haben in Deutschland ca. 

403.500 Menschen mit Behinderungen eine Form der Wohnunterstützung der Einglie-

derungshilfe erhalten. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen wird in gemeinschaftlichen 

Wohnformen (stationär) betreut. Rund 52 % der erwachsenen Empfängerinnen und 

Empfänger von Wohnhilfen leben bundesweit in Wohneinrichtungen. Im Rheinland 

(NRW) leben bereits sechs von zehn Menschen mit Behinderungen (62 %) selbstständig 

mit ambulanter Unterstützung. Bundesweit liegt die Zahl der Menschen mit Teilhabebe-

einträchtigungen in Wohneinrichtungen bei knapp 212.000. Fast zwei Drittel von ihnen 

sind primär geistig behindert. Die Personengruppe der Menschen mit einer geistigen 

Behinderung in Wohneinrichtungen hat einen Anteil von ca. 64 % (vgl. LVR 2018 Vorlage 

Sozialausschuss 14/2665, S. 3). Insgesamt haben ca. 165.000 Menschen mit einer so-

genannten geistigen Behinderung die Leistungen der Eingliederungshilfe im Bereich 

Wohnen in Anspruch genommen (vgl. Statistisches Bundesamt 2016, Pressemitteilung 

445/16). In der Behindertenhilfe besteht eine deutliche Dominanz gemeinschaftlicher 
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(stationärer) Versorgungsangebote. Die Menschen mit geistiger Behinderung stellt die 

größte Gruppe der Leistungsempfänger der Eingliederungshilfe dar und ist am stärksten 

durch die Reform des Sozialgesetzbuch IX betroffen.  

 

Aus der Datenlage kann geschlossen werden, dass fast 45 Prozent der Gesamtgruppe 

der Menschen mit einer kognitiven begründeten Teilhabebeeinträchtigung (ca. 134.000 

Personen) in familiären Bezügen lebt und keine Form der personenbezogenen Wohnhil-

fen der Eingliederungshilfe in Anspruch nimmt (vgl. Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales 2016, Teilhabebericht der Bundesregierung 2016, S. 257 ff.).  

 

 

Abb. Nr. 5: Kennzahlenvergleich der Eingliederungshilfe               Quelle: BAGüS 2017 

 

Die Daten belegen, dass insbesondere Menschen mit einer sogenannten geistigen Be-

hinderung auf Hilfen durch das familiäre Umfeld angewiesen sind. Die Angebote in ge-

meinschaftlichen Wohnformen oder der Unterstützung in eigenständigen Wohnformen 

werden nur bedingt als geeignete Alternative wahrgenommen. Die Formen der Unter-

stützung durch das ambulant unterstützte Wohnen werden kritisch hinterfragt (vgl. Sei-

fert 2010, S.377). Die Schwerpunkte der Angebote der Behindertenhilfe liegen im Be-

reich der gemeinschaftlichen Wohnformen. Durch die Ausrichtung auf die menschen-

rechtlichen Zielsetzungen der UN-BRK und der Reform der Eingliederungshilfe durch 

das BTHG wird ein Rechtsanspruch formuliert, der auf die Selbstbestimmung der Wohn-

form und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ausgerichtet ist.  

 

Für die vorliegende Argumentation bietet es sich an, ein neo-institutionalistisches Erklä-

rungsmodell anzuwenden (vgl. Schädler 2003). Demnach besteht die moderne Gesell-

schaft aus einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche mit typisch institutionalisierten Mus-

tern, wobei die Organisationen als kollektive Akteure egal ob öffentliche oder private 
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Natur als Organisationsfeld verstanden werden können (vgl. Bonazzi 2008, S.370). Der 

Ansatz fokussiert auf die Wechselwirkung zwischen Organisationen und ihrer Umwelt 

und analysiert dabei den Einfluss von Kontextfaktoren auf Strukturen und Prozesse.  

Nach Falk ist die Institutionalisierung der Prozess der Entstehung einer Institution. Die 

Institution basiert auf habitualisierten Handlungen. Letztere sind als werdende Institution 

zu bezeichnen, wenn mindestens zwei Personen die Handlungsgründe wiederkehrender 

Handlungen wechselseitig als typisch erachten. Diese typisierten Handlungen werden 

an andere Personen weitergegeben. Damit gilt die Handlung als typisch für eine Rolle 

und nicht nur eine bestimmte Person. Die im Prozess der Institutionalisierung begriffene 

Handlung wird somit historisch und sie wird objektiviert (vgl. Falk 2016, S.104). Durch 

diesen Prozess kommt zum Tragen, das Organisationen mehr sind als Muster in unter-

schiedlichen Bereichen, sie sind historisch gewachsene habitualisierte Denk- und Hand-

lungsmuster, die grundlegend das Leben der Menschen steuern und prägen. Durch die-

sen Prozess tragen Institutionen die gesellschaftliche Erwartung an das organisationale 

Feld heran. Der Neoinstitutionalismus fokussiert auf einen Institutionsbegriff, durch den 

die Einbettungen von Organisationen in übergreifende gesellschaftliche Kontexte und 

wechselseitige Beziehungseinflüsse beschrieben werden können (vgl. Kahle 2019, S. 

374). 

Der Neo-Institutionalismus vereint verschiedene Perspektiven, so dass z. B. auch die 

unterschiedlichen Haltungen, Erwartungen und subjektiven Interpretationen der beteilig-

ten Entscheidungsträger in Organisationen berücksichtigt werden. Neben den institutio-

nalisierten Mustern werden Organisationen durch weitere Faktoren, wie z. B. Leitziele-

setzungen geprägt. Unter den Bedingungen des Handlungsfeldes richten Organisatio-

nen ihre Prozesse und Strukturen auf die Institutionsumwelt aus, in dem sie Prozesse 

und Handlungsweisen aus dem organisationalen Feld importieren. Über die Modifikatio-

nen von Prozessen werden Ergebnisse angestrebt, die das Handeln der Organisationen 

legitimieren. Durch institutionalisiertes Handeln passen Organisationen sich an die ge-

sellschaftliche Erwartung an. Die Homogenisierung der organisationalen Strukturen ist 

durch die institutionalisierten Elemente in einem Feld bedingt, die in Richtung und Inhalt 

begrenzt werden. Der Prozess der Strukturangleichung führt zur Anpassung an aner-

kannte Standards und zur Vereinheitlichung sozialer Aktivitäten mit vergleichbaren po-

sitiven und negativen Folgen (vgl. Di Maggio, Powell 1991 b,  S.67). 

 

Organisationen, die als Aggregat einen erkennbaren Bereich des institutionellen Lebens 

konstituieren werden als organisationales Feld bezeichnet. Das Feld umfasst die Ge-

samtheit aller relevanten Akteure, die Bedeutsamkeit ihrer Verbundenheit und auch ihre 
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strukturelle Äquivalenz (vgl. Brachmann 2011, S. 59). Demzufolge können örtliche Aus-

prägungen der Behindertenhilfe als „organisationale Felder“ verstanden werden (vgl. 

DiMaggio, Powell 1991, S. 64; Schädler 2003, S. 27 ff.).  

 

Die Grundlage für diese soziologische Organisationstheorie legten u.a. Powell und DiM-

aggio (1991). Durch die Arbeiten von Hasse und Krücken (1999) wurde das soziologi-

sche Erklärungsmodell im deutschsprachigen Bereich eingeführt. Für den Modernisie-

rungsdiskurs in der Behindertenhilfe wurde der Ansatz zuerst durch die Arbeiten von 

Schädler (2003) erschlossen und hat in den vergangenen Jahren eine weitere Vertiefung 

und Ausdifferenzierung erfahren (Koch, Schemmann 2011, Brachmann 2011; Huppert 

2015; Falk 2016 und Muche 2017).  

Nach Powell und DiMaggio zeigen Organisationen innerhalb dieser spezifischen organi-

sationalen Felder die Tendenz eine zunehmende Kompatibilität zu entwickeln und cha-

rakteristische Merkmale in eine Richtung auszuprägen. Das Felder folgt bestimmten iso-

morphen Mechanismen, d. h. je länger ein Feld existiert, umso ähnlicher werden sich 

deren handelnde Organisationen. Powell und DiMaggio unterscheiden drei Mechanis-

men: 

- Angleichung durch Zwang  

Organisationen entwickeln sich unter bestimmten Rahmenbedingungen. Diese 

werden geprägt durch formale Vorgaben, wie Rechtsnormen und Verordnungen. 

Nur wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, legitimieren sich soziale 

Organisationen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben bestimmte Leistungen er-

bringen zu können. Für den Bereich der wohnbezogenen Unterstützung für Men-

schen mit einer geistigen Behinderung sind dies u.a. die Vorgaben des SGB IX.  

- Angleichung durch Imitation 

Erfolgreiche Konzepte vergleichbarer Organisationen werden übernommen, 

wenn die eigene Organisation in der Funktionalität beeinträchtigt ist oder eigene 

Bewältigungsstrategien nicht ausreichend greifen. Zur Sicherung der Existenz 

werden entsprechende Strukturen intergiert, um ein tragfähiges Angebot platzie-

ren zu können.  

- Angleichung durch normativen Druck 

Die zunehmende Professionalisierung erzeugt durch den Wandel von Normen 

und Werten einen Veränderungsdruck. Akteure in den Organisationen befassen 

sich u.a. während ihrer Ausbildung mit Werten ihres zukünftigen Arbeitsfeldes, 

sie nehmen mit ihrer Haltung in ihrer Funktion Einfluss auf die angewandten Me-

thoden und beeinflussen Bedingungen in der Organisation. Der Veränderungs-

druck wird interorganisal wirksam, da die Akteure innerhalb des Feldes vernetzt 
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sind. Durch informellen Austausch wird die Professionalität im Sinne der Werte 

und Normen modifiziert und die Verfahrensweisen des Feldes gleichen sich an. 

      vgl. Powell und DiMaggio 1991, S. 67 

 

Die institutionelle Reproduktion innerhalb des organisationalen Feldes folgt den Mecha-

nismen der isomorphen Angleichung. Diese Tendenz wird verstärkt, wenn die Organisa-

tion am Markt erfolgreich agiert. Je komplexer die etablierten Strukturen mit dem Umfeld 

und anderen Organisationen verknüpft sind, desto weniger Neigung besteht, die Struk-

turen zu verändern. Etablierte Alltagsroutinen werden als selbstverständliche institutio-

nelle Regeln angenommen. Die Ausübung von Macht trägt zum Erhalt bestimmter Werte 

bei. Diese gemeinsame Annahme über Zusammenhänge und Verfahrensweisen prägen 

das Anpassungsverhalten und bestimmen die Entwicklungspfade von Organisationen in 

einem Handlungsfeld (vgl. Powell 1991, S. 191).  

 

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass neo-institutionalistische Organisations-

theorien einen hohen Erklärungsgehalt haben, wenn es um das Verständnis von Behar-

rungstendenzen und Reproduktionsmechanismen in hoch strukturierten gesellschaftli-

chen Bereichen geht, zu denen die sozialen Hilfesysteme für behinderte Menschen in 

Deutschland zu zählen sind.  

 

Für die Erklärung von Handlungsabläufen in einem organisationalen Feld bietet sich die 

Theorie der Pfadabhängigkeit an. Der Theorieansatz ist geeignet, die Entwicklung und 

Etablierung von Handlungspfaden in Organisationen zu beschreiben. Eine Ausarbeitung 

des Ansatzes erfolgte im Kontext der Organisations- und Managementforschung durch 

Schreyögg, Sydow und Koch (u. a. 2003). Es wird angenommen, dass sich Organisati-

onen bei Entscheidungsprozessen an Lösungen, die im organisationalen Feld entstan-

den sind, orientieren. Über positive Rückmeldungen und den Erfolg am Markt schließt 

die Organisation darauf, dass sich diese Lösung bewährt. Durch positive Rückkopp-

lungsprozesse kommt es zur Verfestigung der praktizierten Lösungsmöglichkeiten. Al-

ternative Handlungsoptionen kommen aufgrund des Erfolgs zunehmend seltener zur An-

wendung. Verfestigte Pfadabhängigkeiten werden als ‚Locked-in‘ Situationen bezeich-

net. Die Möglichkeiten einer Pfadbrechung sind für Organisationen, die sich in Locked-

in-Positionen befinden, an bestimmte Bedingungen gekoppelt. Für eine Organisation 

ergibt sich Veränderungsbedarf, wenn Ressourcen entzogen werden oder eine systemi-

sche Veränderung eintritt. Durch aktives Leitungshandeln, in Folge eines bewussten Er-
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kenntnisprozesses, kann eine Pfadbrechung als beabsichtigte Abweichung herbeige-

führt werden. Diese Aktion wird als ‚Mindful deviation‘ bezeichnet. Gefördert werden 

diese selbst initiierten Entscheidungsprozesse durch öffentliche Unterstützung. 

 

 

Abb. Nr. 6: Pfadbrechung                        Quelle: Schreyögg, Sydow, Koch 2003, S.286 

 

In der Untersuchung über die Entwicklungsdynamiken im organisationalen Feld der Be-

hindertenhilfe konnte Muche 2017 die Ausformungen der Pfadabhängigkeiten, sowie die 

Potentiale und Bedingungen von Pfadabweichungen verdeutlichen (vgl. Muche 2017, S. 

243 f.) Es haben sich feldeigene Pfade entwickelt und feldspezifische Lösung etabliert. 

Dieses organisationale Felder der Behindertenhilfe ist durch eine langjährige Historie 

geprägt. Dieses besteht u.a. aus Diensten, Einrichtungen, Beratungsstellen und Selbst-

hilfeorganisationen, die im Laufe des Agierens gemeinsame Annahmen zu Machstruk-

turen, Kooperationsformen und den Formen des professionellen Handelns ausgebildet 

haben (vgl. Schädler 2018, S. 152 f.).Es hat sich in Abhängigkeit zum Gesellschaftssys-

tem und den Rechtsnormen entwickelt. Strukturen, Angebote und Dienstleistungen ori-

entieren sich an gesetzlichen Vorgaben. Das Organisationsverhalten wird durch die 

Netzwerke, sowie die Einbindung in Fachverbände und politische Organisationen ver-

stärkt. Die in dieser Arbeit untersuchte regionale Behindertenhilfe wird als organisatio-

nales Feld verstanden (vgl. Schädler 2003, S. 27 ff.).  

Die aktuelle Reform der Eingliederungshilfe nach SGB IX führt zu einer Veränderung der 

Leistungs- und Vergütungssystematik, die sich auf die Handlungspfade der wohnbezo-

genen Dienste und Einrichtungen im organisationalen Feld auswirkt. Je weitreichender 

die Änderung von Vorgaben durch die Reformen sind, desto mehr werden bewährte All-

tagsroutinen berührt, die eine verfestigte Alltagsgeschichte haben. Es sind von den ver-

antwortlichen Akteuren in den Organisationen möglicherweise ‚pfadbrechende‘ Ent-

scheidungen zu treffen. Sie haben unter den Bedingungen der Mechanismen des Feldes 

zu entscheiden, ob und auf welche Weise innovative Veränderungen in die Entwick-

lungspfade und Routinen zu integriert sind (vgl. Falk 2018, S. 16 f.). Prägend für die 
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aktuelle Entwicklung sind die Reformen der Sozialgesetzgebung, mit dem Ziel eine in-

klusive Entwicklung im System der Behindertenhilfe zu forcieren. Die theoretische An-

näherung an das organisationale Feld der Behindertenhilfe zielt darauf ab, die Komple-

xität der sozialen und individuellen Kontexte angemessen zu erfassen und in einen wis-

senschaftlichen Bezug zu Theoriebildung der Sozialen Arbeit zu stellen.  

 

 
5.1 Zur Pfadentwicklung in der Behindertenhilfe  
 

Im Folgenden werden drei Linien der Entwicklung des organisationalen Feldes der Be-

hindertenhilfe kurz skizziert. Die kirchlich - christliche Linie im Kontext der Entwicklung 

des Anstaltswesens, die Linie der kommunalen Armenversorgung als Basis der Einglie-

derungshilfe und die heilpädagogischen Ansätze bei der pädagogischen Betreuung der 

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Diese drei Linien wurden ge-

wählt, da das heutige Handlungsfeld durch die historisch institutionalisierten Organisati-

onen geprägt wird. Für eine vertiefende Betrachtung der Entwicklung der Hilfen für Men-

schen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wird auf die Arbeiten von Bradl 

(1991), Dörner (1995), Schädler (2003), Häßler und Häßler (2005) verwiesen. 

 

Die Versorgung und Betreuung von Menschen mit einer geistigen Behinderung in vor-

modernen Gesellschaften erfolgten in familiäre Strukturen. In familiären Gesellschafs-

formen, die im Sinne einer Hausgemeinschaft organisiert waren, oblag die Verantwor-

tung für Menschen mit Behinderungen dem Haushaltsvorstand. Die Familie und deren 

Mitglieder übernahmen wichtige Aufgaben, wie z.B. die Erziehung und die Versorgung, 

die zum Überleben der Menschen mit Behinderungen beigetragen haben. Durch die Zu-

gehörigkeit zum Familienverband wurde die Integration in größere gesellschaftliche Ge-

bilde unterstützt (vgl. Schädler 2002, S. 23).  

In den Städten des Mittelalters erfolgte die Versorgung von Bedürftigen nicht organisiert, 

wohlhabende Bürger und Adelige spendeten einen Teil ihres Vermögens an die Kirchen. 

Diese setzten einen Teil dieser Mittel für die Versorgung der Armen ein. Die Versorgung 

bedürftiger Menschen schloss die Personen mit Behinderungen ein und beruhte auf Al-

mosengaben. Die Sozialstrukturen der Städte im Spätmittelalter waren durch erhebliche 

gesellschaftliche Ungleichheiten und Gegensätze geprägt (vgl. Sachße und Tennstedt 

1998, S. 26). Die Versorgung von Bedürftigen erfolgte nicht organisiert, wohlhabende 

Bürger und Adelige spendeten einen Teil ihres Vermögens an die Kirchen. Diese setzten 

einen Teil dieser Mittel für die Versorgung der Armen ein. Die Versorgung bedürftiger 

Menschen schloss die Personen mit Behinderungen ein und beruhte auf Almosengaben. 
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Mit der beginnenden Industrialisierung im 1800 Jahrhundert veränderten sich die gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen nachhaltig. In Folge der Entwicklung neuer Produkti-

onsformen veränderten sich nach und nach die Versorgungsstrukturen für Menschen mit 

einer sogenannten geistigen Behinderung. Durch die Veränderungen der Produktions-

formen wuchs der Bedarf an Arbeitskräften in den Städten. Zeitgleich veränderten sich 

die Lebensbedingungen auf dem Land durch Agrar- und Bodenreformen und unter-

stützte die Flucht der verarmten ländlichen Bevölkerung in die wachsenden Ballungs-

räume (vgl. Sachße, Tennstedt 1980, S.179 ff.). Im Zuge der Verstädterung und Indust-

rialisierung zerfielen die familiären Strukturen als Versorgungs- und Produktionseinheit 

zunehmend (vgl. Jakobs 2001, S. 353). Die Städte entwickelten sich zu wirtschaftlichen 

Zentren. Durch Zuwanderung aus ländlichen Regionen wuchs die Bevölkerung über die 

Jahrhunderte an. Durch das Anwachsen der Bevölkerung stieg die Zahl der Menschen, 

die aufgrund einer Behinderung als ‚idiotisch‘, ‚schwachsinnig‘ oder ‚blödsinnig‘ gekenn-

zeichnet wurden. Die Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wurden 

aufgrund ihrer eigeschränkten Möglichkeiten eigenständig für ihren Lebensunterhalt zu 

sorgen Zielgruppe der Armen- und Anstaltsversorgung zugerechnet.  

 

In der Entwicklung der Hilfen für Menschen mit Behinderungen lassen sich an dieser 

Stelle erste Pfadausprägungen dokumentieren. In der Geschichte sind nach Schädler, 

spezifisch deutsche "Entwicklungspfade entstanden, die prägend sind für jetzigen Hilfe-

formen, mit ihren spezifischen Machtstrukturen, Abhängigkeitskonstellationen und Orga-

nisationregeln“ (vgl. Schädler 2002, S. 246). In Sinne historischer Pfade bildeten sich 

konzeptionelle und strukturelle Entwicklungslinien, die sich nachhaltig auf die Hand-

lungsoptionen der Organisationen der Behindertenhilfe auswirkten.  

Eine Entwicklungslinie ist im Kontext der Anstaltsversorgung zu verorten. Nach Bradl 

wird der Begriff der Anstalt synonym für Einrichtungen und Institutionen verwandt (vgl 

Bradl 1991, S. 2). Über das Anstaltswesen hat sich ein Entwicklungspfad im Handlungs-

feld herausgebildet, der die Formen der Unterbringung und Betreuung von Menschen 

mit Behinderungen nachhaltig geprägt hat (vgl. Rohrmann 2005, S. 2). Anstaltsbezo-

gene Entwicklungslinien wurden durch die Kirchen geprägt, die im Rahmen ihres carita-

tiven Auftrags regional unterschiedlich Versorgungsstrukturen in großen Anstalten mit 

zum Teil klösterlichem Charakter schufen (vgl. Schädler 2003, S. 48 ff.). In Folge der 

Industrialisierung und des Bevölkerungswachstums waren auch zunehmend staatliche 

Organe mit der Versorgung der Menschen in prekären sozialen Situationen. Neben den 

Kirchen sahen sich zunehmend die wachsenden Städte mit der Aufgabe konfrontiert die 

Versorgung dieser Personengruppe zu organsierten. Die bisher vornehmlich caritative-

christliche Tradition der Versorgung wurde in Folge der gesellschaftlichen Entwicklung 
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durch die staatliche Fürsorge ergänzt. Der Fokus der Fürsorge lag weniger darin die 

individuelle Notlage zu decken, sondern es war vielmehr eine Möglichkeit, die öffentliche 

Ordnung aufrechtzuhalten (vgl. Hering, Münchmeier 2007, S. 28 f.). Erste kommunale 

Betreuungsformen lassen sich in den folgenden Jahrhunderten, bei der Regulierung des 

Armenwesens feststellen. Nach Bradl (1991) entwickelte sich im Laufe des 19ten Jahr-

hunderts in den Städten unterschiedliche Formen der Armenfürsorge. Im Rahmen der 

kommunalen Fürsorge fanden zunehmend die individuellen Lebensumstände der Hilfe-

suchenden Berücksichtigung. Die Individualisierung der öffentlichen Armenfürsorge 

wurde von vielen größeren Kommunen adaptiert (vgl. Hering, Münchmeier 2007, S. 30 

ff.). 

Nach Huppert begründet die kommunale Armenfürsorge des 19ten Jahrhunderts drei 

wichtige Funktionsprinzipien der heutigen sozialen Sicherungssysteme. Folgende Rege-

lungen haben für die Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik weiterhin Gültigkeit: 

- Die Kommunen sind nach dem Heimatprinzip verpflichtet, die Angehörigen ihres 

Gemeinwesens zu versorgen. Die regionale Armenverordnung verfügt die Ab-

weisung fremder „Bettler“. Vergleichbare Regelung sind im § 98 SGB IX in Bezug 

auf Zuständigkeit für die Leistungen der Eingliederungshilfe geregelt. Leistungs-

anspruch und der Aufenthaltsort des Leistungsempfängers werden in einen Zu-

sammenhang gestellt. 

- Erst die Arbeitsunfähigkeit löst einen Leistungsanspruch gegenüber der Kom-

mune aus. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips besteht eine Verpflichtung sich 

durch Abreist selbst zu versorgen. Dieser Nachranggrundsatz ist in das SGB XII 

eingeflossen und besagt, dass Sozialhilfe nur erhält wer sich nicht durch Arbeit, 

Einkommen oder den Einsatz des Vermögens selbsthelfen kann. 

- Hilfen sind in Bezug auf die individuelle Notlage hin zu konkretisieren. Dieses 

Prinzip findet sich im § 104 SGB IX der besagt, dass sich die Hilfen nach der 

Besonderheit des Einzelfalls richten. Das Prinzip der Individualisierung steht im 

Kontext einer bedarfsgerechten Prüfung und einem angemessenen Einsatze von 

vorhanden Mittel zur Kompensation der Bedarfslage.  

    vgl. Huppert 2015, S. 20 

 

Ein charakteristisches Detail der kommunalen Fürsorge wird in den preußischen Aus-

führungsbestimmungen ersichtlich, der Begriff Fürsorge aus dem Jahr 1871 wird 1891 

in den Begriff Anstaltsfürsorge übertragen. Die Betreuung von Menschen mit geistiger 

Behinderung wird nach der Novelle zum preußischen Unterstützungswohnsitzgesetz im 

Jahr 1891 geregelt. „Die Landesarmenverbände sind verpflichtet, für Bewahrung, Kur 

und Pflege der hülfsbedürftigen Geisteskranken, Idioten, Epileptischen, Taubstummen 
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und Blinden, soweit dieselben der Anstaltspflege bedürfen, in geeigneter Anstalten Für-

sorge zu treffen.“ (zit. nach Bradl 1991, S. 65).  

 

Die Zuordnung dieser Personengruppe in die Armenfürsorge hatte im deutschen Rechts-

system anhaltenden Bestand bis in die Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik. Der 

Fürsorgegedanke und seine Zuordnung in die Sozialhilfe ist im Bundessozialhilfegesetz 

aus dem Jahr 1962 belegt. Erst mit der aktuellen Reform des Sozialgesetzes IX wird die 

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen aus der Sozialhilfe herausgelöst 

und erhält ein Alleinstellungsmerkmal (vgl. Huppert 2015, S. 24 ff.). Die langjährige Zu-

ordnung der Leistungen für Menschen mit Behinderungen in die Sozialhilfe prägte das 

Handlungsfeld der Behindertenhilfe nachhaltig. Mit dem Unterstützungswohnsitzgesetz 

von 1891 wurde die staatliche Finanzierung des Anstaltswesens für Menschen mit geis-

tigen Behinderungen als Pflichtaufgaben legislativ manifestiert. In Folge dieser gesetzli-

chen Regelung erfolgte ein umfassender Ausbau der institutionalisierten Hilfen. Die Ver-

sorgung, Betreuung und Förderung der Personengruppe mit einer geistigen Behinde-

rung soll demnach aufgrund der gesetzlichen Grundlage gemeinsam mit anderen Er-

krankungsbildern geleistet werden. Die Institutionalisierung solcher Grundannahmen för-

derte im Handlungsfeld die Tendenz zur pflegerisch–verwahrenden Betreuung dieser 

Personengruppe in zentralisierten Großeinrichtungen. Eine Folge dieser Zentralisierung 

war die Entwicklung institutioneller Strukturen in der Fürsorge von Menschen mit Behin-

derungen.  

 

Die ersten heilpädagogischen ausgerichteten Ansätze sind in der Hamburger Armenre-

form im Jahr 1788 und im Elberfelder Modell aus dem Jahr 1853 erkennbar. Mit Beginn 

des 19ten Jahrhundert kam es zu einer Ausdifferenzierung der Versorgungs- und Be-

treuungsangeboten. Eine erste Form schulischer Förderung durch Guggenmoos wurde 

im Jahr 1816 in Hallein bei Salzburg initiiert und eine Form der Wohnbetreuung wurde 

vom Haldeweg in Wildberg / Schwarzwald im Jahr 1847 gründete. Die ersten Erfahrun-

gen mit diesen Angeboten bildeten die Basis zur Entwicklung von Heil- und Erziehungs-

anstalten. Anstalten für Menschen mit Behinderungen entstanden zunehmend ab Mitte 

des 19ten Jahrhunderts. Ein wichtiger Impuls war Pestalozzis Idee der ‚Rettungshäuser‘. 

Zur Entwicklung des Anstaltswesens wird auf die ausführlichen Ausführungen von 

Schädler 2003 und Theunissen 2012 verwiesen. Der Begriff ‚Anstalt‘ fand sich im Ge-

sundheitswesen, im Bereich der Bildung und im sozialen Bereich. Der Begriff bezeich-

nete Einrichtungen oder Institutionen, wie Behinderteneinrichtungen, psychiatrische 

Heime oder Strafanstalten. Die Einrichtungen der Behindertenhilfe entwickelten sich aus 
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der Tradition der Armenfürsorge im 19. Jahrhundert zu einem differenzierten Fürsorge-

system. In Folge dieser Entwicklung wurde diese Personengruppe zur Zielgruppe der 

Armen- und Anstaltspflege. Im Jahr 1874 lebten ca. 2000 Menschen mit Behinderungen 

in knapp 30 Anstalten, im Jahr 1900 waren es bereits 20.000 Bewohner in ca. 100 An-

stalten. Die Heil- und Bildungsanstalten wurden in der zweiten Hälfte des 19ten Jahr-

hunderts zu Arbeits- und Pflegeanstalten, die sich durch Selbstversorgung charakteri-

sieren (vgl. Jakobs 2001, S. 353).  

 

Im Jahr 2003 beschreibt Dörner (zitiert nach Kahle 2019, S.327), dass die Entwicklung 

und Ausweitung des Anstaltswesen soziale Probleme durch Institutionalisierung und 

Professionalisierung der Unterstützungsangebote verändert hat. Die Exklusion durch in-

stitutionalisierte Zentralisierung der Unterstützungsangebote lösen die sozialen Prob-

leme der Menschen mit Behinderungen nur bedingt. Das Anstaltswesen ist ein Organi-

sationstyp in „dem Menschen befristet oder dauerhaft Erfahrungen der Exklusion ma-

chen“ (vgl. Degen 2004, S. 200). Heute beeinflussen Begriffe wie Teilhabe, Selbstbe-

stimmung und Partizipation die Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderun-

gen. Im 19. Jahrhundert gehörte es zu den Zielen der Einrichtungen die Menschen mit 

Behinderungen vor negativen gesellschaftlichen Einflüssen zu schützen und sie zu ver-

sorgen. Diese Form der Betreuung basiert auf dem Gedanken die überforderten Fami-

lien zu ersetzen und die Menschen, die unfähig sind am Leben in der öffentlichen Ge-

sellschaft teilzunehmen, in gesonderten Anstalten zu betreuen. Die Angebote des An-

staltswesens waren darauf ausgerichtet den Lebensalltag, ohne einen regelmäßigen 

Kontakt mit der Außenwelt zu gestalten. Die Einrichtungen waren auf Selbstversorgung 

ausgerichtet, die Menschen mit Behinderung wurden in den organisatorischen Ablauf 

der Einrichtung eingebunden. Die Anstalten waren außerhalb von Städten angesiedelt, 

so dass der bürgerliche Alltag nicht durch Menschen mit Behinderungen belastet wurde. 

Die Anstalten waren Institutionen, die auf der Basis gesetzter Ziele, die gesellschaftliche 

Aufgabe der Aussonderung und Exklusion realisierten (vgl. Degen 2004, S. 204). In der 

Zeit des Nationalsozialismus wurde im Kontext der Rassenhygiene die ideologisch mo-

tivierte Aussonderung durch die „Tötung lebensunwerten Lebens“ pervertiert. Im Rah-

men der Aktion T4 wurden in sechs ausgewählten staatlichen Heil- und Pflegeanstalten 

in den Jahren 1940 bis 1945 ca. 70000 Menschen mit Behinderungen systematisch er-

mordet (vgl. Kahle 2019, S. 329). 

 

In den ersten Jahren der Nachkriegszeit lag der Schwerpunkt in den Anstalten auf Be-

treuung, Versorgung und Pflege. Erste Ansätze der Integration und Normalisierung ent-

wickelten sich, angeregt durch Impulse aus Skandinavien und den USA, Anfang der 
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1960er Jahre. Nach Bradl haben sich neue Formen der Unterstützung entwickeln kön-

nen, die sich aufgrund der Zielsetzung von den Angeboten der Anstalten unterschieden. 

Die alternativen Unterstützungsformen waren ein erster Schritt, das Monopol des insti-

tutionalisierten Versorgungsstrukturen zu verändern (vgl. Bradl, 1991, S. 2). Die Entwick-

lung der Behindertenhilfe wird, beginnend in den 60er Jahren, zunehmend durch Ange-

hörigeninitiativen, Elternverbände und Initiative betroffener Menschen geprägt. Bereits 

im Jahr 1958 haben Eltern und Fachleute die ‚Lebenshilfe für das geistige behinderte 

Kind‘ gegründet. In Folge dieser Entwicklung wurden zunehmend neue Einrichtungen 

geschaffen, die für alle Lebensphasen, ein angemessenes Angebot an Bildung und För-

derung entwickelt haben. Dieser eher rehabilitative Ansatz hatte nur bedingt eine Indivi-

dualisierung der Hilfen zur Folge, da die Betreuung weiterhin in gesonderten Einrichtun-

gen erfolgte (vgl. Schädler 2003, S. 80). 

Durch die Aktivitäten der ‚Krüppelbewegung‘ und der zunehmenden Selbstorganisation 

von betroffenen Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen mit der Forderung 

nach Selbstbestimmung und Partizipation wurden die institutionalisierten Strukturen der 

Behindertenhilfe zunehmend in Frage gestellt. Im Sinne politischer Behindertenselbst-

hilfe forderten Betroffene eine flexible Unterstützung in der eigenen Wohnung oder in 

Wohngemeinschaften und die Lösung der Unterstützungsleistung aus stationären Struk-

turen einer gemeinschaftlichen Versorgung. In der Folge der Auseinandersetzungen 

sind erste gemeindenahe ambulante Dienste für Menschen mit Behinderungen in der 

80er Jahren entstanden. Der Gesetzgeber berücksichtigte diese Entwicklung durch die 

Einführung des Grundsatzes ‚ambulant vor stationär‘ in einer Reform des Bundessozial-

hilfegesetzes ( § 3a BSHG) im Jahr 1984. Die Träger stationärer Einrichtungen für Men-

schen mit geistiger Behinderung sahen sich davon lange Zeit nicht berührt, da sie davon 

ausgingen, dass der von ihnen betreute Personenkreis mit dem geforderten Vorrang 

ambulant nicht gemeint war. Nur ganz allmählich sahen sie sich veranlasst, alternative 

Unterstützungsangebote zu etablieren. Im Zuge der Dezentralisierung einzelner Groß-

einrichtungen entstanden gleichwohl zunehmend Außenwohngruppen, Wohngemein-

schaften und dezentrales Einzelwohnen. Trotz dieser Entwicklung fand die Auflösung 

von psychiatrischen Großeinrichtung keine Entsprechung im Bereich der Einrichtungen 

der Behindertenhilfe (vgl. Conty 2009, S. 10).  

Im Kontext dieser stagnierenden Entwicklung wurde die institutionelle Anstaltsversor-

gung zunehmend kritisch erörtert. Nach Wacker ist die Anstaltsbetreuung eine Existenz-

form mit Kompromissen, die persönliche Lebensmuster unter den Bedingungen der Or-

ganisation dekliniert (vgl. Wacker 1998, S. 297 ff.). Wohnen und arbeiten in einer Orga-

nisation führe zur strukturellen Ausgrenzung und zu sozialen Isolation. Der Menschen 
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mit Behinderungen werde durch diese Wohn- und Lebensform organisationsbedingt be-

einträchtigt. Die Anstaltsversorgung der Menschen mit Behinderungen basiert nach Ver-

einbarung mit den Sozialhilfeträger auf pauschalierten Inhalten und Leistungen. Die Be-

treuung in den Anstalten wird in gemeinschaftlichen Formen erbracht. Die Anstaltsver-

sorgung fordert vom Menschen mit Behinderungen die Anpassung an organisationsei-

gene Strukturen, Normen und Regeln. Die Lebensbereiche Wohnen und Arbeit sind zu-

sammengefasst und finden meist innerhalb der Anstalt statt. Die Kontakte zur Umwelt 

werden auf wenige Berührungspunkte reduziert. Die Anstaltsversorgung trägt dazu bei, 

dass die Menschen mit einer sogenannter geistigen Behinderung aus der Wahrnehmung 

der Öffentlichkeit herausgenommen werden. Durch diese Form der Fürsorge wird deren 

Fähigkeit ein normales Leben zu führen organisationsbedingt beeinträchtigt. Die Form 

der Lebensführung in Anstalten unterstützt den Verlust von Alltagskompetenz. Im Ergeb-

nis kann festgehalten werden, das institutionalisierte Wohnangebote in Großeinrichtun-

gen die Exklusion betreuter Menschen befördert (vgl. Degen 2004, S. 205 ff.).  

 

Grundsätzlich sind damit Begründungen und die Zielrichtung des Veränderungsbedarfs 

wohnbezogener Unterstützung identifiziert. Die Auflösung von Sonderwelten und die 

Schaffung gemeindeintegrierter Wohn- und Lebensmöglichkeiten bietet die Chance 

neue Formen der Unterstützung zu etablieren. Zusammenfassend findet sich dies auch 

im Artikel 19 der UN-BRK, wo es u.a. heißt, die Vertragsstaaten gewährleisten, dass :  

- Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Auf-

enthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht 

verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben; 

 

Bei diesem Veränderungsprozess ist zu berücksichtigen, das neue Wohnformen allein 

die Eingliederung in ein Gemeinwesen nicht realisieren. Dieser Prozess ist durch eine 

personenorientierte und sozialräumlich ausgerichtete Unterstützung zu begleiten, die 

den Menschen mit Behinderung ermöglichen am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben 

(vgl. Seifert 2010, S.398). Die Entwicklung der drei beschrieben Haupthandlungslinien – 

christlich – heilpädagogisch – kommunal - in der Behindertenhilfe verweisen auf die in-

stitutionelle Entwicklung von Organisationen der Behindertenhilfe. Es wird deutlich, dass 

diese Entwicklungslinien das organisationale Feld und die Pfadabhängigkeit der Hand-

lungsroutinen in der Behindertenhilfe nachhaltig prägen.  
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5.2 Organisationen und Institutionen in der Behindertenhilfe 
 
Im Folgendem werden Begriffe des organisationalen Feldes, wie Organisation und Insti-

tution, die im Kontext der Behindertenhilfe häufig genutzt werden, theoretisch gefasst. 

Als organisationales Feld werden Organisationen bezeichnet, die als Aggregat einen er-

kennbaren Bereich des institutionellen Lebens konstituieren. Das Feld umfasst die Ge-

samtheit aller relevanten Akteure, die Bedeutsamkeit ihrer Verbundenheit, als auch ihre 

strukturelle Äquivalenz (vgl. Brachmann 2011, S. 59).Um den organisationssoziologi-

schen Ansatz des Neoinstitutionalismus hier fruchtbar zu machen ist es zentral den Be-

griff der Institution genauer zu fassen. Institution bezeichnet hier soziale Regeln, „die 

einen organisalen Prozess beschreiben, der hinsichtlich einer zeitlichen Perspektive 

dauerhaft, in sozialer Hinsicht verbindlich und in sachlicher Hinsicht beinflussbar“ ist (vgl. 

Muche 2017, S. 33 ff.).  

 

Institutionen sind nach diesem Verständnis soziale Strukturen und die Institutionalisie-

rung beschreibt den dazugehörigen sozialen Prozess ihrer Verfestigung. Dieser soziale 

Prozess bildet einen „Moment der sinnhaften Konstruktion sozialer Wirklichkeit“ ab (vgl. 

Berger, Luckmann 1967, S. 50).  

 

Institutionalisierte Organisationen sind u. a. dadurch gekennzeichnet, dass ihnen eine 

Leitidee zugrunde liegt, die von den Mitgliedern der jeweiligen organisationalen Einheit 

anerkannt wird. Innerhalb einer solcher Organisation handelt ein Personenbestand nach 

vorgegebenen Rollen, die sich an definierten Regeln und Normen orientieren. Personen, 

Gegenstände und Handlungen werden hinsichtlich der Funktion und Leistung verknüpft, 

so das wiederkehrende Aufgaben in einer vergleichbaren und reproduzierbaren Weisen 

bearbeitet werden (vgl. Kahle 2019, S. 370).  

 

Im Verständnis des Neo-Institutionalismus besteht die Gesellschaft aus einer Vielzahl 

unterschiedlicher Bereiche mit typisch institutionalisierten Mustern. Öffentliche und pri-

vate Institutionen bilden in ihrer Gesamtheit eine Organisationsfeld. In der Ausdifferen-

zierung formen sich Standards und Logiken, die Umwelten für Organisationen darstellen. 

Die Institutionalisierung stellt einen Zusammenhang her zwischen der Gesellschaft und 

ihren Organisationsformen. Die institutionalisierte Umwelt wirkt sich prägend auf Orga-

nisationen aus (vgl. Kahle. 2019, S. 377). Gesellschaftliche Institutionen basieren auf 

gemeinsamen Vorannahmen und beeinflussen so das individuelle Handeln in der Ge-

sellschaft. Institutionen determinieren aus diesem Grund das Verständnis, die Deutung 
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und das Handeln von Individuen in der jeweiligen Gesellschaft. Über diese gemeinsa-

men Vorannahmen tragen sie zur Herstellung sozialer Wirklichkeit in der Gesellschaft 

bei. Über die Institutionalisierung werden für selbstverständlich gehalten Regeln, Skrip-

ten, Klassifizierungen sowie intersubjektive geteilte Muster entwickelt und eine sinnhafte 

soziale Wirklichkeit konstruiert (vgl. Di Maggio, Powell 1991a, S. 15). Institutionen stehen 

in Abhängigkeit zu dieser sozialen Wirklichkeit und den Erwartungen der beteiligten Ak-

teure. Durch die Anpassung an diese gesellschaftliche Erwartungen können Organisati-

onen ihrer Position in der institutionellen Umwelt festigen.  

 

Für das organisationale Feld der Behindertenhilfe gilt, dass die institutionalisierten Ele-

mente die Richtung und die Bedingungen von Änderungen definieren. Institutionelle Or-

ganisationen der Behindertenhilfe finanzieren sich zu einem erheblichen Teil über Mittel 

bestimmter Stellen ihrer Umwelt, d. h. durch öffentliche Verwaltungen oder private Zu-

wendungsgeber. Daher stehen sie dauerhaft unter Legitimationsdruck, selbst wenn ge-

setzliche Regelungen ein gewisses Maß an Absicherung bieten. Die vorhandenen insti-

tutionellen Arrangements und die dafür notwendigen Ressourcen müssen für die rele-

vanten außenstehenden Personen und Stellen plausibel gemacht werden. Nur wenn die 

externen Akteure subjektiv plausible Erklärungen über die Aktivitäten, Strukturen und 

den erforderlichen Aufwand einer Organisation erhalten, wird deren Wirken auch für sie 

selbst verständlich und bedeutsam (vgl. Schädler 2002, S. 16). 

 

Je stärker ein organisationales Feld strukturiert ist, desto größer ist die Neigung zur Ho-

mogenisierung (vgl. Walgenbach 2006, S. 369). Im Ergebnis dieser Erörterung kann 

festgestellt werden, dass Organisationen ein Produkt von Institutionen repräsentieren. 

Die Institutionalisierung übt eine steuernde Funktion auf Organisationen im Handlungs-

feld aus. Die Organisationen im organisationalen Feld der Behindertenhilfe können als 

soziale personenbezogene Dienstleistungsorganisationen charakterisiert werden. Im fol-

genden Abschnitt wird diese Charakterisierung begründet.  

 

 

5.3 Personenbezogene Dienstleistungsorganisationen  
 
Die aktuelle Diskussion um Teilhabe, Partizipation und Selbstbestimmung von Men-

schen mit einer sogenannten geistigen Behinderung steht in direkten Zusammenhang 

zur Gestaltung der personenbezogenen Unterstützung in der Behindertenhilfe. Perso-

nenbezogene Dienstleistungsorganisationen sind auf die heterogenen Lebenslagen von 

Individuen und soziale Gruppen, auf unangepasste abweichende Verhaltensweisen, 
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Schwierigkeiten familiärer Erziehung, soziale Probleme und Konflikte ausgerichtet (vgl. 

Drepper 2010, S. 129). Die Erbringung dieser personenbezogen Unterstützungsleistung 

erfolgt in Abhängigkeit zu gesellschaftlichen Normen und Werte. Die Bewertung der 

‚Wirksamkeit‘ dieser Leistung orientiert sich u. a. an externen, sozial geteilten und insti-

tutionalisierten Regeln. Drepper stellte 2010 fest, „soziale personenbezogene Organisa-

tionen sind institutionalisierte Organisationen, da sie organisationale Verkörperungen 

gesellschaftlich gültiger und geltender gesellschaftlicher Wertvorstellungen sind“ (vgl. 

Drepper 2010, S. 148). Die Zielsetzung jeder Intervention der sozialen Arbeit ist darauf 

ausgerichtet durch individuelle Förderung zu einer selbstbestimmten Lebensführung bei-

zutragen. Die Unterstützung ist abhängig von den Ressourcen und der Bereitschaft des 

Menschen mit Behinderung, sowie von den institutionellen Rahmenbedingungen der Or-

ganisation, die diese Leistung erbringt (vgl. Rohrmann 2005, S. 93). Personenbezogene 

Dienstleistungsorganisationen sind in soziale Sektoren, organisationale Felder und insti-

tutionelle Kontexte eingebettet. Im Fokus der Dienstleistung steht das Individuum in sei-

nen lebensweltlichen Bezügen. Die Form der Unterstützungsleistung ist werteorientiert. 

Diese Orientierung an gesellschaftlichen Werten bestimmt, im Sinne eines Qualitätsdis-

kures, das Maß der angenommenen Wirksamkeit der personenbezogenen Unterstüt-

zungsleistung. Organisationstypen, wie Wohlfahrtsorganisationen in der Behinderten-

hilfe sind in besonderer Weise betroffen, da ihre Legitimation in einem Zusammenhang 

zur Identifikation mit der institutionellen Umwelt steht. Abweichungen von dieser gesell-

schaftlichen Werteorientierung wirken sich auf die Überlebensfähigkeit der Organisatio-

nen aus (vgl. Drepper 2010, S. 48).  

Die Einrichtungen und Dienste in der Behindertenhilfe sehen sich mit einer sozialpoliti-

schen Diskussion zur Leistungs- und Qualitätsverbesserung personenbezogener Unter-

stützungsleistungen konfrontiert. Die Einführung marktwirtschaftlich orientierter Anreize 

und Wettbewerbselemente für soziale Dienstleister haben in den letzten Jahren einen 

erheblichen Rationalisierungsdruck im ‚Marktsegment Soziale Arbeit‘ ausgelöst. Perso-

nenbezogene Dienstleistungsorganisationen werden aufgefordert, ihre Leistung in Qua-

lität und Wirkung effektiv zu gestalten. In Folge der Veränderungen der gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen und des zunehmenden Ökonomisierungsdruckes haben sich 

die Organisationen verschiedenster betriebswirtschaftlicher Instrumente bedient. Steue-

rungsinstrumente, wie Qualitätsmanagement, Doping oder auch Controlling finden zu-

nehmend Anwendung (vgl. Schneider 2010, S. 45).  

 

Personenbezogene Dienstleistungsorganisationen sind in erster Linie auf den Menschen 

und seinen Unterstützungsbedarf ausgerichtet. Im Alltag der Einrichtungen und Dienste 
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ist es nicht die Ökonomie, die im Vordergrund steht, sondern die Leitbilder, die Unter-

nehmensideologie und der Auftrag der Dienstleistungsorganisation. Die Finanzgeber er-

warten, dass Kosten und Ergebnisse in einem nachvollziehbaren Zusammenhang ste-

hen. Die Wirkungen von personenbezogenen Leistungen in sozialen Kontexten sind 

multifaktoriell, ein direkter Zusammenhang, im Sinne von Input versus Output lässt sich 

nur bedingt konstruieren. Die Organisation und Legitimität von personenbezogenen 

Dienstleistungen erfolgten im Kontext der Orientierung an den Werten der institutionellen 

Umwelt. Die Effizienz der Leistungserstellung und ihre Wirksamkeit ist nur bedingt über-

prüfbar. Die Bewertung der personenbezogenen Dienstleistung richtet sich nach der so-

zial akzeptierten Überzeugung, was unter einer effektiven Dienstleistung zu verstehen 

ist (vgl. Kahle 2019, S. 385). Die Erwartung der Kostenträger, dass sich die Leistungs-

erbringung sozialer personenbezogener Dienstleistungsorganisationen an einer ökono-

mischen Effizienzerwartung orientiert, ist aus diesen Gründen nur bedingt realistisch. 

Soziale personenbezogene Dienstleistungsorganisationen sind mit komplexen Anforde-

rungen konfrontiert. Ihre Input–Output Techniken sind different, sie müssen auf instituti-

onalisierte Regeln zurückgreifen, um Vertrauen in die Organisation von Arbeit und die 

Ergebnisse ihrer Dienstleistung sicher zu stellen. Die anzuwenden Techniken sind nor-

mativ, da sie von der Gesellschaft zu legimitieren und akzeptieren sind.  

 

Betrachtungen zu den wirtschaftlichen Aspekten personenbezogener Dienstleistungen 

in der Behindertenhilfe zielen z. T. auf die geänderten Anforderungen ab, z. B. den be-

triebswirtschaftlichen Anforderungen von Refinanzierungssystem oder fokussieren auf 

die Leistungsfähigkeit von zentralen bzw. dezentralen Dienstleistungsorganisationen 

(vgl. Metzler, Springer 2010, S. 118). Diese Art der Betrachtung stellt die Organisation 

an sich in den Fokus der Betrachtung. Die Anforderungen an die Organisationen der 

Behindertenhilfe haben sich aufgrund modifizierter Normen und Werte verändert. In 

Folge der Diskussion zum Thema Inklusion besteht gesellschaftlicher Konsens hinsicht-

lich einer Individualisierung personenbezogener Unterstützung.  

 

Der Mensch mit Teilhabebeeinträchtigung wird durch diese Neuorientierung vom Objekt 

der Fürsorge zum Subjekt der Teilhabe. In Folge der Reformen des SGB IX ändert sich 

die pauschalierte Sachleistungssystematik in der Eingliederungshilfe. Sozialhilfe und 

Eingliederungshilfe werden voneinander getrennt. Dies erfordert grundlegende Verän-

derungen in der Organisation und Verwaltung personenbezogener Dienstleistungsorga-

nisationen. Durch die einheitlichen Zugangs- und Finanzierungsbedingungen wird der 

Sektor für gewerbliche und freie gemeinnützige Träger geöffnet. Die Organisationen der 

Behindertenhilfe sind gefordert, marktfähige Einzelleistungen zu etablieren, die über 
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eine flexibles Kostenmanagement für eine Refinanzierung der Organisation Sorge tra-

gen. Diese Anforderungen sind mit wirtschaftlichen Konsequenzen verbunden. Es ist ein 

effektives und strategisches Marketing erforderlich, um einen stabilen Erlös zu generie-

ren (vgl. Vaudt, Rasche 2010, S. 315). Bei der Entwicklung personenbezogener Leistun-

gen befinden sich die Organisationen der Behindertenhilfe in einer kontinuierlichen Wett-

bewerbssituation, zeitgleich sind sie mit den Ansprüchen verschiedenster Interessens-

gruppen konfrontiert. Sie sind gefordert ihre Organisation, Strukturen und Prozesse er-

wartungsgemäß zu gestalten, um die Legitimität sowie die externe Konformität aufrecht 

erhalten zu können (vgl. Drepper 2010, S. 156). In Folge dieser Bedingungen sind die 

Organisationen der Behindertenhilfe kontinuierlich gefordert ihre Prozesse der perso-

nenbezogenen Dienstleistungen zu transformieren. 

 

 
5.4 Von der Fürsorge zur Teilhabe  
 
Es kann resümiert werden, dass soziale, kulturelle und personelle Elemente von Institu-

tionen sich im Kontext gesellschaftlicher Bedingungen verändern. Die Ursachen sind dif-

ferent und liegen u. a. in Rationalisierungs-, Demokratisierungs- oder Individualisie-

rungsvorgängen in der Gesellschaft. Institutioneller Wandel ist wahrscheinlich, wenn 

viele Akteure ihr Verhalten auf eine vergleichbare Art und Weise ändern (vgl. Kahle 

2019, S.389). Institutionelle Entwicklungen lassen sich nach Tolbert und Zucker in Pha-

sen darstellen:  

- Die Habitualisierung von Institutionen ist ein Prozess der Entstehung neuer struk-

tureller Ordnungen. Diese entwickeln sich als Reaktion auf ein organisationales 

Problem und formalisieren es durch Regeln und Verfahren innerhalb der Organi-

sation. Diese Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass wenige Organisationen 

die neuen strukturellen Elemente adaptieren, ohne dass eine Theoriebildung zur 

Begründung der Veränderung erfolgt. 

- Die Verbreitung der neuen Strukturen erfolgt in der Phase der Objektivation. Die 

neuen Strukturen und Organisationsformen werden über die Theoriebildung lo-

gisch und empirisch begründet. Die Entwicklung von Theorien legitimiert die neu 

etablierten Formen von Institutionen. In dieser Phase gelten die entwickelten 

Strukturen als modern und werden zunehmend von anderen Organisationen 

übernommen. 
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- Die Phase der Sedimentation ist gekennzeichnet durchzunehmenden Zuspruch 

für die neu entwickelten Strukturen und eine kulturelle begründete Sinnzuschrei-

bung. Im normativen Sinn treffen die Ergebnisse auf Erwartungshaltungen zu. 

Die neuen Strukturen werden in einer Form der Rückkopplung positiv bestätigt. 

             vgl. Tolbert, Zucker 1996, S. 181 ff. 

 

Die vielfältigen und differenten Veränderungsprozesse in der modernen Gesellschaft ha-

ben Einfluss auf die gemeinschaftliche Annahmen. Die Veränderung dieser Annahmen 

kann etablierte Institutionen beeinflussen und auf neue Probleme hin anpassen. So kön-

nen gesellschaftliche Diskurse und die Veränderung gemeinsamer Annahmen ein Hand-

lungsfeld, wie die Behindertenhilfe beeinflussen. Es ist festzuhalten, dass Institutionen 

Einfluss in ein organisationales Feld haben, jedoch nicht spezifisch einem Feld zu zu-

ordnen sind. Ein Anlass zur Veränderung gemeinsamer Annahmen stellt die Debatte zur 

Versorgungssituation von Menschen mit Behinderungen in institutionalisierten Einrich-

tungen, ausgelöst durch den Abschlussbericht der Psychiatrie Enquete zur Lage der 

Psychiatrien im Jahr 1975, dar. Der Bericht dokumentierte die Fehlplatzierung von Men-

schen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in psychiatrischen Einrichtungen. 

Die unzureichende Versorgungslage dieser Personengruppe war für Sozialpolitik der ge-

gebene Anlass den Aufbau eines eigenständigen, gemeindenahen, bedarfsgerechten 

und differenzierten Versorgungssystem für die Menschen mit geistiger Behinderung zu 

fordern (vgl. Deutscher Bundestag 1975, S. 16 ff.). Die Situation in den Psychiatrien war 

zum Teil dem medizinisch geprägten Behinderungsbegriff geschuldet. Menschen mit ei-

ner sogenannten geistigen Behinderung galten als pflegebedürftig und bildungsunfähig. 

Aus diesen Gründen wurden Menschen mit geistigen Behinderungen nach dem Schema 

der pathologisierenden Diagnostik klassifiziert und dauerhaft in psychiatrischen Kliniken 

und Verwahranstalten untergebracht. Die Unterbringung in Psychiatrien und Pflegeein-

richtungen werden in Anlehnung an den Begriff Hospital, als Hospitalisierung bezeich-

net. Diese Form der isolierenden, depersonalisierenden und menschenunwürdigen Be-

treuungsformen haben, aufgrund von mangelnder Zuwendung, Begleitung und Anerken-

nung zur Entwicklung von stereotypen, auto- und fremdaggressiven Verhalten, Rück-

zugstendenzen und anderen massiven psychischen Problem beigetragen (vgl. Hoff-

mann 1999, S. 17 ff.). Die sozial- und gesellschaftspolitischen Forderungen nach Verän-

derungen zielte u. a. auf eine Enthospitalisierung der Unterbringungsformen ab. Nach 

Hoffmann umfasste die ‚Enthospitalisierung‘ ein breites Spektrum politischer, struktur-

verändernder und pädagogischer Maßnahmen, die darauf abzielen, für fehlplatzierte 

Menschen Lebensbedingungen zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, entsprechend ihrer 

Fähigkeiten und Bedürfnisse intergiert zu leben“ (vgl. Hoffmann 1999. S. 20).  
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Die Organisationen der Behindertenhilfe sehen sich mit Forderungen nach Dezentrali-

sierung und Ambulantisierung konfrontiert. Ein Teil der Menschen mit einer sogenannten 

geistigen Behinderung wird in großen Komplexeinrichtungen betreut, die über ein diffe-

renziertes Angebot zum Wohnen, zum Arbeiten, zur Bildung und zur Freizeitgestaltung 

sowie zur medizinischen und zur pflegerischen Versorgung verfügen. Diese Dienstleis-

tungsorganisationen halten eine 24stündige Betreuung an sieben Tagen in der Woche 

vor. Die Betreuung in diesen Organisationsformen erfolgt im Sinne einer Vollversorgung 

gruppenbezogen. Bei diesen Komplexeinrichtungen handelt es sich im um institutionali-

sierte Organisationen, die sich unter den Bedingungen des organisationalen Felds aus-

geprägt haben (vgl. Kahle 2019, S. 346 f.).  

 

Im Kontext der Diskussion zum Thema Inklusion wird ersichtlich, dass sich die Rück-

kopplung von gesellschaftlicher Erwartung und Legitimierung verändert haben. Da die 

Eigenschaften oder der Zustand gesellschaftlicher Reproduktionsprozesse nicht mehr 

eindeutig zugeschrieben werden können, weil der Bezug zur erwarteten gesellschaftli-

chen Ordnung nur bedingt gegeben ist, bezeichnet Jepperson dieses Phänomen als 

„Deinstitutionalisierung“ (vgl. Jepperson 1998, S. 152). Im Sinne des Mechanismus des 

Neo-Institutionalismus sind Prozessverläufe und die Etablierung von Handlungspfaden 

in organisationalen Handlungsfeldern durch Phasen der „Institutionalisierung“ gekenn-

zeichnet. Für die Entwicklung neuer Handlungspfade und Organisationsformen im Hand-

lungsfeld der Behindertenhilfe ist der Begriff Deinstitutionalisierung nach Schädler nicht 

weiterführend. Er schlägt vor, die Neuorientierung und die Veränderungsprozesse in der 

Behindertenhilfe mit dem Begriff der ‚Re-Institutionalisierung‘ zu fassen (vgl. Schädler 

2003, S. 172).  

 

Selbstbestimmung und Teilhabe sind Zielsetzungen, die sich im Betreuungsalltag von 

Einrichtungen und Diensten realisieren. Es ist nicht zwingend, dass Eigenständigkeit und 

Selbstbestimmung einer dezentralen Wohnform bedürfen. Schädler zeigte auf, dass sta-

tionäre, wie teilstationäre Wohneinrichtungen qualitativ unterschiedlich organisiert sind 

und sehr verschiedene Bedingungen aufweisen können. Dies gelte vergleichbar für am-

bulante Dienste und andere Offene Hilfen, die geistig behinderten Menschen ein selbst-

bestimmtes Leben ermöglichen wollen. Eine grundlegende Neuausrichtung an einer 

gleichberechtigten Teilhabe und Selbstbestimmung erfordert aus diesem Gründen mehr 

als eine Dezentralisierung von Komplexeinrichtungen, sondern eine grundlegend „Re-

Institutionalisierung“ von Handlungsroutinen personenbezogener Dienstleistungsorgani-

sationen (vgl. Schädler 2003, S. 127 ff.). 
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Nach diesem grundlegenden Diskurs zur Re-Institutionalisierung im Handlungsfeld der 

Behindertenhilfe ist zu betrachten, in welcher Form sich die Veränderung von Rahmen-

bedingungen auf die personenbezogenen Dienstleistungsorganisationen des Feldes 

auswirken. Für den Wandel von Organisationen sind zwei wichtige Aspekte hervorzuhe-

ben: 

- der Wandel der Bedingungen innerhalb von Organisationen, 

- die Veränderungen äußerer Rahmenbedingungen.  

        vgl. Beck, Greving 2011, S. 59  

 

Diese veränderten Bedingungen in organisationalen Handlungsfeldern können zur Mo-

difikation der innerorganisatorischen und der Umfeld-Faktoren beitragen. Interorganisa-

tionale Faktoren stehen in Abhängigkeit zu politischer gesteuerter Verteilung von Res-

sourcen, dem gesellschaftlichen Konsens und der Funktionalität des Dienstleistungsan-

gebots. Die Umfeldfaktoren sind u. a. bestimmt durch den Wettbewerb der Dienstleis-

tungsorganisationen dem sozialen Umfeld, sowie die Form der Netzwerk- und Bezie-

hungsgestaltung (vgl. Oliver 1992, S. 579). Die aktuelle Entwicklung der Dienstleistungs-

organisationen in der Behindertenhilfe wird durch den gesellschaftlichen Diskurs zum 

Thema Inklusion geprägt. Diese Diskussion hat u. a. die Reformen im Bereich der Sozi-

algesetzgebung angestoßen, wie im Kapitel 2.5.5 zu den Themen Selbstbestimmung, 

Teilhabe und Gleichberechtigung dargelegt. Die neu gestalteten Normen beeinflussen 

die Entwicklung gemeinsamer Annahmen in gesellschaftlichen Kontexten. In der Konse-

quenz, der sich verändernden gesellschaftlichen Annahmen sind, die Organisationen 

gefordert die Art und Weise der Unterstützungsleistungen zu modifizieren. Für die per-

sonenbezogenen Dienstleistungen in der Behindertenhilfe ist die Steuerung und die Or-

ganisation von Unterstützungsleistungen bedeutsam, weil die Lebenslagen von Men-

schen mit Behinderungen maßgeblich von diesen Organisationen beeinflusst werden. In 

diesem Kontext sind Leitkonzepte der Organisationen zunehmend bedeutsam. Die 

Sichtweise von Menschen mit Behinderung entwickelt sich durch den gesellschaftlichen 

Diskurs in der Behindertenhilfe vom Objekt der Fürsorge zum selbstbestimmten und mit-

bestimmenden Adressat bzw. Adressatin der Sozialen Arbeit (vgl. Beck, Greving, 2011, 

S. 60). 
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5.5 Aktuelle Herausforderungen der Behindertenhilfe 
 
Die Reform der Eingliederungshilfe unterstützt die Abkehr von der Einrichtungszentrie-

rung der Dienstleistungsorganisationen in der Behindertenhilfe. Bisherige Angebots-

strukturen folgen der Systematik pauschalierter Vergütung von Unterstützungsleistung. 

Mit der Personenzentrierung wird bereits seit geraumer Zeit die Entwicklung offener und 

flexibler Hilfearrangement eingefordert. Der Wandel vom institutionsbezogenen zum per-

sonenbezogen Hilfesetting erfordert einen Umbau im System der personenbezogen 

Dienstleistungsorganisationen (vgl. Schwarte 2005, S. 13).  

 

Die Organisationen der Behindertenhilfe sind gefordert Inklusion, im Sinne von Anwe-

senheit im Sozialsystem ‚Gesellschaft‘, zu unterstützen. Personenbezogene Dienstleis-

tungsorganisationen bringen Kunden, Empfänger von Leistungen oder andere Mitglieder 

hervor, die durch das Mitgliedsverhältnis zur Organisation exkludiert werden. Die Mit-

gliedschaften in Organisationen unterstützen die Konstruktion von Lebenslagen, Funkti-

onssystemen und Biografien mit dem Ziel der Passung an Normalität (vgl. Nassehi 2002, 

S. 468 ff.). In diesem Sinne unterstützen pauschalierte Unterstützungsleistungen institu-

tionalisierter Organisationen der Behindertenhilfe die Exklusion seiner Mitglieder und 

sind an der Produktion von sozialer Ungleichheit beteiligt (vgl. Beck, Greving, S. 62 f.). 

Durch die Reformen in der Sozialgesetzgebung sind die Einrichtungen und Dienste ge-

fordert, den Menschen mit Behinderungen die größtmögliche Selbstbestimmung zu er-

möglichen und zeitgleich die eigenen Organisationsinteressen zu berücksichtigen (vgl. 

Sauer 2010, S. 297).  

Die empirischen Daten zur Entwicklung der bundesdeutschen Einrichtungslandschaft, u. 

a. der Teilhabebericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2016, belegen die anhaltende 

Beharrlichkeit der Organisationen im Feld der Behindertenhilfe. Einrichtungen mit den 

klassischen stationären Angeboten werden tendenziell kleiner. Zudem wird dokumen-

tiert, dass die Angebote im Bereich der ambulanten Dienste gewachsen sind. Unverän-

dert ist die Situation der sogenannten Groß- und Komplexeinrichtungen, in denen mehr 

als 500 Personen leben. Die Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen wer-

den im Verhältnis häufiger auf die Angebote der stationären Einrichtungen verwiesen. 

Diese Beharrungstendenz lässt sich mit dem Phänomen der Institution erklären (vgl. Falk 

2016, S. 56).  

Seifert hat im Jahr 2010 in der ‚Kundenstudie‘ den Bedarf an veränderten Handlungsan-

sätzen beschrieben. Sie stellte fest, dass Mitarbeitende der Behindertenhilfe gefordert 

sind, sich neu auszurichten (vgl. Seifert 2010, S. 375). In der Konsequenz geht Seifert 
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davon aus, dass ressourcenorientierte Ansätze in der Behindertenhilfe strukturell nicht 

verankert sind. Inklusives Denken ist bisher nicht selbstverständliches Prinzip von Pla-

nung und Qualität der Angebote der Behindertenhilfe (vgl. Seifert 2010, S. 31). Es wird 

deutlich, dass ein Wandel in den Organisationen der Behindertenhilfe eine komplexe 

Herausforderung darstellt. Nicht nur die Prozesse und Strukturen sind zu modifizieren. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen sehen sich mit einem Zuwachs 

an Verantwortung und Professionalisierung konfrontiert. Übertragene Aufgaben müssen 

zunehmend geplant, koordiniert und in Kooperation erbracht werden. Neben den direk-

ten, personenbezogenen Aufgaben sind die betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellun-

gen neu zu organisieren. Controlling und strategische Entscheidungen gewinnen im 

Kontext sozialer Organisationen an Bedeutung (vgl. Sauer 2010, S. 287 f.). Die verän-

derten Anforderungen an Dienstleistung erfordern neue Formen des informellen Aus-

tauschs in Bezug auf Kooperation und Koordination. Netzwerke und Stakeholder werden 

zu Instrumenten der Dienstleistung und sind geeignet auf die Anforderungen einer de-

zentralen Leistungserbringung zu reagieren. In der eigenen Organisation gewinnt die 

Kooperation verschiedener Berufsgruppen und Abteilungen an Bedeutung. Um die eige-

nen Angebote am Markt erfolgreich zu platzieren, ist die Kooperation mit anderen Orga-

nisationen im kommunalen Handlungsfeld eine Option erfolgreich zu agieren. Die Ver-

netzung und Kooperation mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Organisationen in den 

Wohnquartieren ist geeignet der exkludierenden Ausrichtung von Unterstützungsange-

boten entgegen zu wirken (vgl. Rohrmann, Schädler 2009, S. 72). 

 

Die Anforderungen an eine Organisation sich an geänderten Werten und Erwartungen 

auszurichten ist damit verbunden etablierte Handlungspfade zu prüfen, zu modifizieren 

oder innovative Handlungsalternativen zu entwickeln. Die Organisationen der Behinder-

tenhilfe können bei diesem Prozess von ihren Erfahrungen und den Potentialen im Feld  

profitieren. Die Organisationen sind kontinuierlich mit geänderten Anforderungen und 

Wertvorstellungen konfrontiert. Die Adaption geänderter Werte und Anforderungen ge-

hört zur Normalität von Organisationen. Die Balance zwischen Bestandserhaltung und 

Innovativität einer Organisation sind für ihre Modifikationsfähigkeit von Bedeutung. In der 

aktuellen Situation bedarf es der Bereitschaft potentielle Räume für Veränderungen zu 

nutzen. Untersuchungen von Organisationen in vergleichbaren Situationen zeigen, dass 

Handlungsoptionen in der mittleren Managementebne die Entwicklung eines innovati-

onsfreundlichen Klimas unterstützen (vgl. Kolbe, Trost, Wacker 1996, S. 327).  
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Die Strukturen der Organisation sind auf Anforderungen einer dezentralen Leitungser-

bringung hin zu modifizieren. Die lokalen Bedingungen, die sozialräumlichen und infra-

strukturellen Bedingungen in den Wohnquartieren von Menschen mit Behinderungen 

sind zu berücksichtigen. Über diese strukturellen Maßnahmen werden die Vorausset-

zungen geschaffen konkurrenzfähige, wohnortnahe Dienstleistungen erbringen zu kön-

nen. Ein gelingender Organisationswandel ist mit einem wirtschaftlichen Mehrwert und 

mit Anerkennung im Handlungsfeld verbunden (vgl. Doppler, Lauterburg 2009, S. 32 f.). 

 

Bei der Modernisierung der personenbezogener Dienstleistungsorganisationen finden 

die, in der Wissenschaft erarbeiteten Handlungsansätze bisher nur bedingt Anwendung. 

Nach Schädler gibt es eine Diskrepanz zwischen verfügbarem Wissen über wirksame 

Technologien und gegebenen Handlungspraktiken. Finden in wichtigen Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens die Aspekte von Barrierefreiheit zunehmend Berücksichti-

gung, können innovative, inklusionsorientierte Zielsetzungen in Form neuer Dienstleis-

tungsmodelle im Bereich der Behindertenhilfe kaum festgestellt werden. Nach Schädler 

kann man für Teile der Behindertenhilfe eine ‚Cultural lag‘ feststellen. Der Begriff wurde 

vom Soziologen Ogburn im Jahr 1969 geprägt und bezeichnet die Diskrepanz zwischen 

dem Identifizieren möglicher Handlungsoptionen und der Integration dieser Handlungs-

möglichkeiten in realen Handlungsprozessen. Moderne Unterstützungskonzepte zeigen, 

wie im Kapitel drei unter der Überschrift ‚Von der Integration zur Inklusion‘ dargelegt, 

vielfältige Unterstützungschancen für Menschen mit Behinderungen auf. Theoriege-

stützte moderne Unterstützungskonzepte werden von den Organisationen kaum ge-

nutzt, um den Menschen mit Behinderungen die Chance auf Selbstbestimmung und Par-

tizipation zu erschließen. Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen vorhanden Hand-

lungskonzepten und den etablierten Handlungspfaden in den Bereichen Bildung, Woh-

nen Arbeit und Beschäftigung (vgl. Schädler 2018, S. 151). Die aktuellen bundesweiten 

Zahlen in dem Bereich der gemeinschaftlichen (stationären) Wohnangebote und die An-

zahl der vollbeschäftigten Menschen mit Behinderungen im Bereich der Werkstätten für 

behinderte Menschen steigen kontinuierlich an (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft 

überörtlicher Sozialhilfeträger 2018, S. 7 ff.). Diese Zahlen belegen beispielhaft die nach 

wie vor gegebene Dominanz von Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderun-

gen.  

 

Zur Personenzentrierung wohnbezogener Unterstützung gehört es, u. a. die Bedingun-

gen der Wohnsituation, des Wohnumfeldes und des Sozialraums zu identifizieren und in 

die Leistung zu integrieren. Die Potentiale des Sozialraumes sind aus Perspektive der 
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Menschen mit Behinderungen in ihrer Funktionalität und Zweckgebundenheit zu identi-

fizieren (vgl. Kampmeier, Kraehmer, Schmidt 2014, S. 107 ff.). Der Unterstützungspro-

zess ist so zu gestalten, dass sich die Hilfe nicht nur ausschließlich auf die etablierten 

Strukturen der Behindertenhilfe begrenzen, sondern die Potentiale des Wohnquartiers 

und der dort lebenden Menschen einbeziehen. Die Kooperation und Koordination im 

Wohnquartier, von professioneller und nicht professioneller Unterstützung gewinnen zu-

nehmend an Bedeutung. Die Behindertenhilfe ist gefordert sich für diesen Hilfe-Mix und 

die Entprofessionalisierung zu öffnen (vgl. Fürst, Hinte 2017, S. 19). 

 

Der Zusammenhang zwischen den historischen Entwicklungslinien im Handlungsfeld 

der Behindertenhilfe und der Entstehung von Pfadabhängigkeit wirkt sich auf die Hand-

lungsoptionen und Entscheidungen verantwortlicher Akteure der Behindertenhilfe aus. 

Die Bereitschaft, etablierte Handlungsmuster zu verändern, bedürfen einer Idee, die er-

mutigt Neues zu gestalten. Die Veränderung regionaler Strukturen bedürfen einer ge-

meinsamen Vision der beteiligten Organisationen und Akteure vor Ort (vgl. Schädler 

2003, S. 27 ff.). Die aktuellen Veränderungen in der Eingliederungshilfe bieten die 

Chance im Feld der Behindertenhilfe neue Visionen und Handlungspfade für eine zeit-

gemäße Unterstützungsleistung zu entwickeln. Es bedarf der Bereitschaft die konkreten 

Bedingungen der Alltagsroutinen in Organisationen zu verändern und eingeschlagene 

Pfade aufzubrechen. Durch die Reformen in der Sozialgesetzgebung wurden Impulse 

zur Systemveränderung gesetzt (vgl. Schreyögg 2003, S. 286). Die Veränderung der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen stellt für die wohnbezogene Unterstützung in der Be-

hindertenhilfe eine Zäsur dar. In dieser Phase der Veränderungen ist zu erwarten, dass 

sich der institutionelle Wandel durch Handeln im organisationalen Feld der Behinderten-

hilfe umgesetzt und im veränderten Handeln der Organisationen abbilden wird (vgl. 

Drepper 2010, S. 150).  

 

Mit der Beschreibung der aktuellen Herausforderungen der Organisationen der Behin-

dertenhilfe wird die theoriebezogene Rahmung abgeschlossen. Die Arbeit thematisiert 

die Entwicklungspotentiale personenbezogener Unterstützung für erwachsene Men-

schen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Aus diesen Gründen wurden in den 

Kapiteln zwei bis fünf aktuelle Bezüge zur gesellschaftlichen und fachwissenschaftlichen 

Diskussion zum Thema sowie die gesetzlichen Veränderungen, insbesondere der Re-

form der Eingliederungshilfe und den Auswirkungen auf die Organisationen der Behin-

dertenhilfe dargelegt. Im Anschluss wird der empirische Teil des Projekts mit der Dar-

stellung des Forschungskonzepts eingeleitet. 
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6. Forschungskonzept 
 
Das Forschungsprojekt wird aufgrund des methodischen Aufbaus als Transfer wissen-

schaftlicher Theoriebildung in die Handlungspraxis Sozialer Arbeit verstanden. In diesem 

Sinne kann die Forschungsarbeit als handlungsbezogene Forschung eingeordnet wer-

den. Die Elemente dieses Forschungsvorgehens sind: 

 

- Die Ergebnisse werden unmittelbar in der Praxis erhoben, 

- Die Forschung findet in definierten Kontexten statt, 

- Die Forschung ist mit professionellem theoriebezogenem Wissen verbunden. 

- Sie generiert verallgemeinerbare und übertragbare Erkenntnisse. 

               vgl. Schneider 2009, S. 29 

 

Forschungsprojekte sind problemorientiert, kontextspezifisch und auf Veränderungsin-

tervention in der Zukunft ausgerichtet. Durch den kreisläufigen Prozess der Forschung, 

Interaktion und Evaluation zielt sie auf die Optimierung eines Zustandes ab. Handlungs-

forschungsprojekte dienen durch Reflektion und Interaktion der Professionalisierung des 

Systems. Nach Staub-Bernasconi ist Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft zu ver-

stehen, die Gesetzmäßigkeiten sozialer und kultureller Natur mit der Zielsetzung erhebt, 

ein kognitives Erkenntnisziel mit einem Veränderungsziel zu verknüpfen (vgl. Staub-Ber-

nasconi 2007, S. 31 ff.). Die vorliegende Arbeit thematisiert zwei Aspekte Sozialer Arbeit, 

zum einen das Wissen über Lebenssituationen von Menschen mit einer kognitiv begrün-

deten Teilhabebeeinträchtigung und zum anderen das Wissen über professionelle Inter-

ventionen in sozialräumlichen Kontexten.  

 

Der Forschungsgegenstand sind personenbezogene Unterstützungsleistungen im Be-

reich Wohnen für erwachsene Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung 

im Rheinland (Nordrhein-Westfalen). Das Forschungsfeld sind die Dienste wohnbezo-

gener Unterstützung der Behindertenhilfe in der Stadt Duisburg. Die wohnbezogene Un-

terstützung ist eine Leistung der Eingliederungshilfe nach Sozialgesetzbuch IX zur Un-

terstützung der Sozialen Teilhabe. Unter Berücksichtigung der veränderten Gesetzes-

lage durch die Reform des SGB IX sind bei der Leistungserbringung die Selbstbestim-

mung der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung durch eine personenzentrierte Unter-

stützung zu priorisieren. Im Rahmen des vorliegenden Projekts wird untersucht, in wel-

chem Maß die wohnbezogene Unterstützung der Einrichtungen und Dienste in der Stadt 
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Duisburg sozialräumliche Ressourcen im Sozialraum betreuter Menschen mit Behinde-

rungen identifiziert und bei der Leistungserbringung einbezieht (vgl. auch Seifert 2010, 

S. 33). Um diesbezüglich Erkenntnisse zu gewinnen, werden Daten in Form einer Stich-

probe über eine quantitativ ausgerichtete schriftliche Befragung und über qualitative an-

gelegte Interviews erhoben und ausgewertet. 

 

Das Forschungsprojekt fokussiert auf sozialräumliche Ressourcen, sowie lebensweltli-

che Aspekte die im Fachkonzept Sozialraumorientierung nach Hinte/Fürst beschrieben 

werden (vgl. auch Weinbach 2016). Zielsetzung ist es, auf der Basis der Ergebnisse 

Anhaltspunkte zu gewinnen und zu klären, in wie weit Entwicklungspotentiale für eine 

individualisierte Unterstützung in sozial-räumlichen Kontexten in Duisburg aufgezeigt 

werden können. 

 

Der zu erhebende Sachverhalt steht in Abhängigkeit zur konzeptionellen Ausrichtung 

der wohnbezogenen Dienste und zu den etablierten Alltagsroutinen in der Handlungs-

praxis der Leistungserbringung. Es wird angenommen, dass Mitarbeitende der Behin-

dertenhilfe im Sinne der Handlungspfade ihrer Unterstützungssystematik sozialisiert 

sind. Die Erhebung zielt darauf ab, diese Alltagsroutinen offenzulegen. Ein möglicher 

Aspekt der Datenauswertung kann sein, die Fokussierung des Hilfesystems Behinder-

tenhilfe und seine Sektoralität in Bezug auf die Sozialpsychiatrie und die Pflege zu do-

kumentieren. Über die Dokumentation identifizierter und integrierter sozial-räumlicher 

Ressourcen lassen sich mögliche Entwicklungspotentiale für die inklusionsorientierte 

Modernisierung personenbezogener Unterstützung in der Behindertenhilfe aufzeigen. 

Die Methodik der Erhebung ist auf die jeweilige Bezugsgruppe abgestimmt. Die über 

differente Verfahren gewonnenen Informationen bedürfen der Aufbereitung, um sie im 

Kontext der Arbeit auswerten zu können.  

 

 

6.1 Methode der Untersuchung  
 

Das Forschungsprojekt untersucht in einem Methoden-Mix-Verfahren die zugrundlie-

gende forschungsleitende Fragestellung. Das Projekt integriert zwei methodische An-

sätze der Sozialforschung. Diese Arbeit basiert darauf, quantitative Daten und qualitative 

Daten im Forschungsfeld zu generieren und in der Analyse im Sinne einer Triangulation 

zu verknüpfen. 
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Dieses Vorgehen wird gewählt, um komplexe Zusammenhänge offenzulegen, die mög-

licherweise im Rahmen einer ausschließlich quantitativen Erhebung verdeckt bleiben 

würden. Im Sinne der ‚Common Sense‘-Konstruktion müssen sozialwissenschaftliche 

Konstruktionen, Kategorien und Typenbildungen an Konstruktionen und Typenbildung 

des Alltags anschließen. Wissenschaftliche Begriffsbildungen sind abgeleitete sekun-

däre Konstruktionen von implizitem alltäglichem Handeln in vollzogenen Konstrukten 

des Alltags. Auf Basis der sozialwissenschaftlichen Konstruktionen ersten Grades erfolgt 

im Verlauf der Forschungsarbeit die Bildung von Typen und Theorien. Erst diese Kon-

struktionen zweiten Grades ermöglichen empirisch fundiertes Erklärungs- und Reflexi-

onswissen auf Basis einer Analyse von Kontext-Mechanismus-Ergebnis-Konfiguratio-

nen (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2014, S. 13). Die Forschungsfrage bezieht sich auf 

einen konkreten Forschungsgegenstand, eine definierte Bezugsgruppe in einem umris-

senen Forschungsfeld. Die Erhebung ist einzelfallübergreifend ausgerichtet. Die kom-

plexe Systematik wird im Interesse einer Theorieüberprüfung für den Bereich der empi-

rischen Erhebung auf wichtige Fakten konzentriert, diese Sachverhalte werden operati-

onalisiert und es werden überprüfbare Variablen abgeleitet. Das Ziel ist es, über die em-

pirische Erhebung valide, reliable Daten zu generieren, die eine Überprüfung der zu-

grundeliegenden Arbeitshypothese ermöglichen.  

Neben der Identifizierung der Ressourcen wird über das Instrument des Fragebogens 

geklärt, mit welcher Intension und mit welchem fachlichen Handlungsansatz diese Res-

sourcen durch die Unterstützungsleistung der Behindertenhilfe erschlossen werden. Im 

weiteren Forschungsprozess werden die gewonnenen empirischen Ergebnisse über die 

qualitative Methodik des Interviews abgesichert. Die Basisdaten werden über eine stan-

dardisierte schriftliche Befragung der Fachkräfte der Sozialen Arbeit erhobenen und die 

Thematik wird über Leitfadeninterviews vertieft.  

 

Die Perspektive der betroffenen Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung wird über In-

terviews exemplarisch erhoben und fließt in den Kontext der Untersuchung mit ein. Im 

Sinne einer inklusionsorientierten Forschungsarbeit ist es wichtig, die Erfahrung betroffe-

ner Menschen zu eruieren und im Kontext der Erhebung gleichberechtigt zu berücksich-

tigen (vgl. Curdt 2011, S. 153 in Flieger, Schönwiese 2011). Den Erfahrungen der Klien-

ten werden die Erkenntnisse der Fachkräfte der Sozialen Arbeit gegenübergestellt. In 

die Auswertung wird die Einschätzung der Menschen mit Behinderungen mit ihrer jeweils 

spezifischen Perspektive und die Einschätzung der Fachkräfte der Sozialen Arbeit ein-

fließen, um ggf. Übereinstimmungen oder Gegensätze aufzeigen zu können. Das Ziel ist 

es, im Vergleich interner und externer Sichtweisen ggf. Gemeinsamkeiten und Ergän-
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zungen herauszuarbeiten. Anhand der Auswertung ist die Ausgangshypothese zu prü-

fen. Über das gewählte methodische Vorgehen werden verschiedene Dimensionen der 

Unterstützungsleistung erfasst und über die unterschiedlichen Perspektiven im Sinn ei-

ner Triangulation ausgewertet.  

 

Die Explikation der theoretischen Ansätze dient im Forschungsprozess der Einbettung 

der Fragestellung. Grundlage sozialer Arbeit sind Individuen und ihre soziale Einbindung 

in komplexe Systeme. Soziale Arbeit ist an der Schnittstelle zwischen Individuum und 

der Gesellschaft angesiedelt. Die Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es, Herausforderungen 

anzugehen, die aus dem Zusammenspiel von verschiedenen Ebenen entstehen (vgl. 

Sommerfeld, Hollenstein, Calzaferri 2011, S. 33). Die Pluralisierung der Lebenswelten 

in Zusammenhang mit der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft führt zur Zu-

nahme der Komplexität, die sich in der Gestaltung unterschiedlicher Lebensformen in 

ihren Normen und Orientierungen manifestiert. Aufgrund der Schnelllebigkeit der moder-

nen Gesellschaft ist individuelle oder soziale Normalität ständiger Veränderung unter-

worfen. Die sozialwissenschaftliche Forschung ist somit an einem dieser Entwicklung 

entsprechenden Theorieansatz auszurichten (vgl. Kleve 2010, S. 25). Die Pluralisierung 

der Lebenswelten sowie die funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft erfordern 

einen Ansatz und ein Verständnis, die dieser beschriebenen Komplexität gerecht wer-

den. Das Ziel dieser Arbeit ist es, methodisch eine sozialwissenschaftliche Rekonstruk-

tion an eine Alltagskonstruktion anzuschließen. Sozialwissenschaftliche Rekonstruktion 

ist eine sekundäre Konstruktion, somit per se rekonstruktiv (vgl. Przyborski, Wohlrab-

Sahr 2014, S. 12). Die methodische Rekonstruktion wird über die Auswertung der empi-

rischen Daten im Kontext der Inhaltsanalysen vorgenommen. Der Erkenntnisprozess 

wird integrativ gestaltet. Das Vorgehen zielt darauf ab, die erhobene Datenlage zu be-

werten und in einen systematisch-theoretischen Bezug zu setzen. Das Ergebnis soll 

dazu beitragen, einen relativ eng umgrenzten Ausschnitt der Realität in Bezug auf seine 

strukturierenden und strukturierten Zusammenhänge offenzulegen und zu verstehen 

(vgl. Sommerfeld, Hollenstein, Calzaferri 2011, S. 84). Da die Arbeit darauf abzielt, zum 

einen empirische Daten zum Forschungsgegenstand zu erheben und zum anderen die 

individuelle soziale Realität auf einer zweiten Ebene bzw. dritten Realitätsebene zu re-

konstruieren, bietet sich diese Methodik an, um die komplexen Zusammenhänge zu er-

schließen und in den Forschungsprozess zu integrieren. Es wird die Prämisse angenom-

men, „das Leben ist komplex“, und es gehört zur Verantwortung der Forschenden, so 

viel wie möglich davon zu erfassen (vgl. Corbin 2011, S. 70).  
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6.2 Beschreibung des Forschungsfelds 
 

Es wird angenommen, dass eine Analyse des Untersuchungsfeldes der Behindertenhilfe 

im Kontext des kommunalen Hilfesystems nicht ohne Berücksichtigung lokaler Charak-

teristika vorgenommen werden kann. In folgenden Abschnitt werden die Rahmendaten 

zur Stadt Duisburg präsentiert und das Hilfesystem für erwachsene Menschen mit Teil-

habebeeinträchtigungen skizziert.  

 

 

6.2.1 Die Stadt Duisburg - Daten und Zahlen 

 

Zur kontextuellen Rahmung erfolgt einleitend die Darstellung der Stadt Duisburg in den 

Kategorien Geografie, Demografie und Sozioökonomie. 

 

Abb. Nr. 7: Lage der Stadt Duisburg im Rheinland         Quelle: LVR Rheinland 2018 

 

Die Stadt Duisburg ist eine Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt im westlichen 

Ruhrgebiet. Die verkehrsgünstige Lage an Rhein und Ruhreinmündung unterstützte in 

der Vergangenheit die Entwicklung von Handel und produzierendem Gewerbe. Die heu-

tige Kommune Duisburg umfasst eine Fläche von 232 Quadratkilometern. Im Norden 

grenzt sie an den Kreis Wesel, im Westen an die Stadt Moers und den Rheinkreis Neuss, 

im Süden an die Landeshauptstadt Düsseldorf und an die Stadt Mettmann. An der östli-

chen Stadtgrenze liegen die Ruhrstädte Mülheim und Oberhausen. Die Stadt Duisburg 

gliedert sich in sieben Verwaltungsbezirke und hat insgesamt 46 Stadtteile. 

 

Die Stadt Duisburg wird in der Zeit der fränkischen Herrschaft um 900 erstmals urkund-

lich genannt. Über Jahrhunderte war der Ort Sitz einer Königspfalz. Der Duisburger Ha-

fen findet im Jahr 1392 eine erste Erwähnung, fast zeitgleich trat die Stadt der Hanse 
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bei. Im Mittelalter stagnierte die Entwicklung der Stadt aufgrund der Verlandung eines 

Rheinarms. In der Zeit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert wurde die Ent-

wicklung der Stadt durch den wachsenden Handel in der Region sowie durch die Kohle- 

und Stahlindustrie forciert. Die Historie der Region ist durch die Schwerindustrie und den 

Steinkohlebergbau geprägt. Im vorindustriellen Zeitalter lag die Einwohnerzahl der Stadt 

unterhalb von ca. 4000 Personen. Mit der einsetzenden Industrialisierung wuchs die Be-

völkerung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert stark an. Im Jahr 1903 lebten in der 

Stadt ca. 100.000 Menschen. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts erreichte Duis-

burg durch Eingemeindungen und Zuwanderung den Bevölkerungshöchststand mit ca. 

600.000 Einwohnern. Durch die Stilllegungen im Bereich der Schwerindustrie und des 

Steinkohlebergbaus ist die Bevölkerungsentwicklung seit den 60er Jahren rückläufig. 

Dieser Strukturwandel beeinflusst anhaltend die städtische Entwicklung.  

 

Im Juni 2017 lebten in Duisburg 251.938 Einwohnerinnen und 246.119 Einwohner, ins-

gesamt 498.057 Personen. Von diesen Bürgerinnen und Bürgern haben ca. 105.000 

eine ausländische Staatsangehörigkeit. Einschließlich dieser Personengruppe liegt der 

Anteil der Stadtbevölkerung mit Migrationshintergrund bei ca. 39 % (vgl. Stadt Duisburg: 

Zahlen und Fakten. Statistische Monatszahlen. Juli 2017). Auf Basis des Mikrozensus 

2011 wird prognostiziert, dass sich die Bevölkerung in der Stadt Duisburg bis zum Jahr 

2040 weiter reduzieren wird. 

 

 

Tabelle. Nr. 1: Bevölkerungsentwicklung Duisburg      Quelle: Landesdatenbericht 2017 

 

Die Bevölkerungsstruktur wurde auf der Basis des Zensus 2011 für die kommenden 

Jahrzehnte kalkuliert. Für die Stadt Duisburg zeichnet sich ab, dass der Anteil der Be-

völkerung über 70 Jahre deutlich zunehmen wird. Für die Kommune besteht in Bezug 

auf die Etablierung altersangemessener Versorgungsstrukturen Handlungsbedarf.  

 

Die aktuellen Bevölkerungszahlen haben sich durch die Zuwanderung seit 2016, abwei-

chend von dieser Prognose, positiv entwickelt. Im Sommer 2017 lebten ca. 502.000 

Menschen in Duisburg. 
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Tabelle Nr. 2: Altersstruktur bis 2040       Quelle: Landesdatenbericht 2017 

 

Wie in vergleichbaren Großstädten der Region ist infolge des Strukturwandels seit den 

1960er Jahren eine hohe Arbeitslosenquote feststellbar. Im Januar 2018 lag die Arbeits-

losenquote bei 12,2 %. Infolge der hohen Erwerbslosigkeit beziehen ca.79.500 Bürge-

rinnen und Bürger Sozialleistungen nach SGB II bzw. SGB III (vgl. Stadt Duisburg. Mo-

natszahlen _2015_2018). Das durchschnittliche Bruttoeinkommen in der Stadt Duisburg 

lag im Jahr 2016 bei 28.147 Euro je Steuerpflichtigen. Im Vergleich der Einkommenssi-

tuation der NRW-Kommunen belegt Duisburg eine der letzten Positionen der Städte über 

100.000 Einwohner*innen.  

 

Die anhaltende positive wirtschaftliche Entwicklung und die steigende Zahl der Beschäf-

tigten der letzten Jahre machen sich in Duisburg nur bedingt bemerkbar. Der Anstieg der 

Beschäftigung von 2010 bis 2016 liegt bei insgesamt 4200 Personen, die Veränderung 

beträgt in sechs Jahren ca. 1,89 %. Im Bundesdurchschnitt ist die Anzahl der Beschäf-

tigten im Vergleichszeitraum um 3,47 % angestiegen (vgl. Statistisches Bundesamt 

2018. Bevölkerung. Entwicklung der Erwerbstätigkeit). 
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Tabelle Nr. 3: Erwerbstätige/Duisburg   Quelle: Statistische Monatszahlen 2016 - 2018 

 

Von den 15 bevölkerungsreichsten deutschen Großstädten hatte Duisburg mit 25,1 % 

zum Jahresende 2012 nach Dortmund und Leipzig das höchste Armutsrisiko (vgl. Sozi-

albericht der Stadt Duisburg 2014, S. 95). Von den Duisburger Privathaushalten gehören 

57 % zur Gruppe mit niedrigem Einkommen. Das verfügbare Einkommen dieser Haus-

halte liegt im Durschnitt bei ca. 15.000 € jährlich, im landesweiten Vergleich ist dies der 

zweitgeringste Wert (vgl. Landesdatenbank. Regionalstatistik 2016).  

 

Der Anteil der verschuldeten und überschuldeten Haushalte ist in Duisburg stark erhöht 

und steigt in den letzten Jahren konstant an. Der Wert der niedrigen Einkommen korre-

liert neben der hohen Erwerbslosenquote mit anderen Sozialstrukturdaten. 43 % aller in 

der Stadt bestehenden Haushalte umfassen eine Person. 

 

Tabelle Nr. 4: Verfügbares Einkommen / Duisburg         Quelle: Landesdatenbericht 2017 
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Die durchschnittliche Wohnfläche, die einer Person zur Verfügung steht, beträgt 38 m². 

Die Wohnungsmarktlage ist verglichen mit den Ballungsräumen Düsseldorf oder Köln 

nicht angespannt. Der überalterte Wohnungsbestand weist häufig bauliche Mängel oder 

erheblichen Sanierungsbedarf auf. Bezahlbarer Wohnraum für Bürger*innen mit gerin-

gem Einkommen oder Sozialleistungsbezug beschränkt sich meist auf Stadtteile mit ent-

sprechendem Wohnungsbestand. Die Stadt Duisburg reagierte mit dem Stadtentwick-

lungsprojekt ‚2027‘ auf diese Bedarfslagen (vgl. Stadt Duisburg 2015. Strategiekonzept, 

S. 30 ff.).  

 

Die Auswirkungen der Verarmung der städtischen Bevölkerung sind u. a. gesundheitli-

che Beeinträchtigungen und Einschränkungen der Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft. Die Folgen der Verarmung prägen die individuellen Lebensbedingungen und die 

infrastrukturellen Gegebenheiten in den Wohnquartieren. In der Stadt Duisburg ist die 

Lebenserwartung geringer als in den umliegenden Kommunen und die Zahl der vermeid-

baren Sterbensfälle liegt deutlicher höher als im NRW-Durchschnitt (vgl. Sozialbericht 

der Stadt Duisburg 2014, S. 28 ff.). 

 

 

6.2.2 Behindertenhilfe in der Stadt Duisburg 
 

Im Folgenden wird das regionale Feld der Behindertenhilfe dargestellt. Das Kapitel 

schließt mit der Skizzierung der Sozialpsychiatrie und der Pflege als etablierte Hilfen für 

Menschen mit Behinderungen in der Kommune. 

Die Behindertenhilfe in Duisburg ist geprägt durch langjährig gewachsene Strukturen. 

Ursprünge liegen in den christlich geprägten Unterstützungsangeboten der Caritas und 

des Diakoniewerks. Zum Teil gehen die vor allem in den siebziger und achtziger Jahren 

des letzten Jahrhunderts erfolgten Gründungen auf bestehende Versorgungseinrichtun-

gen z. B. der Pflege oder der Krankenversorgung zurück. Zu diesem Zeitpunkt wurde, 

angestoßen über die Psychiatrie-Enquete im Jahr 1975, die Trennung der Versorgungs-

angebote für Menschen mit Behinderung von den Angeboten der Pflege und der Men-

schen mit psychischen Erkrankungen angestrebt. In Duisburg wurden über die Elternini-

tiative der Lebenshilfe verschiedene Wohnangebote, wie z. B. die LebensRäume Duis-

burg gegründet. Fast zeitgleich wurden von der Caritas Niederrhein Wohn- und Arbeits-

angebote (CWWN) für Menschen mit Behinderungen etabliert. Ähnliche Wohnangebote 

haben die Amalie Sieveking Gesellschaft und die Albert-Schweitzer-Einrichtungen für 

Erwachsene und Kinder mit Behinderungen im Duisburger Norden in den letzten Jahr-
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zehnten ausgebaut. Die institutionalisierten Wohneinrichtungen wurden über die Schaf-

fung von Außenwohnbereichen z. B. bei den LebensRäumen oder den CWWN bereits 

in den 90er Jahren im Sinne der Normalisierung verändert.  

 

Es kann angenommen werden, dass diese Veränderungen in den 90er Jahren in einem 

Zusammenhang zum Duisburger Kongress der Lebenshilfe standen. Unter dem Motto 

‚Ich weiß doch selbst, was ich will‘ haben sich 800 Teilnehmer*innen mit und ohne Be-

hinderungen im September 1994 in Duisburg getroffen. Der Kongress verabschiedete in 

der ‚Duisburger Erklärung‘ den Anspruch auf Selbstbestimmung und Normalität. Die 

Menschen mit einer geistigen Behinderung formulierten folgende Forderungen: 

 

➢ Wir wollen mehr als bisher unser Leben selbst bestimmen. 

➢ Wir wollen Verantwortung übernehmen, zum Beispiel in der Werkstatt pünktlich 

mit der Arbeit anfangen. 

➢ Jeder Mensch muss als Mensch behandelt werden! 

Zum Beispiel ist es nicht in Ordnung, wenn man behinderte Menschen abfüttert 

oder ihnen sagt, wann sie ins Bett oder zur Toilette gehen sollen. 

➢ Selbst zu bestimmen heißt auszuwählen und Entscheidungen zu treffen. 

Wir möchten die Wahl haben, in welche Schule wir gehen; zusammen mit Nicht-

behinderten in die allgemeine Schule oder in die Schule für geistig Behinderte. 

➢ Wir möchten die Wahl haben, wo und wie wir wohnen: mit den Eltern, zu zweit 

oder mit Freunden, im Wohnheim, in einer Außenwohngruppe oder Wohnge-

meinschaft. Es soll auch betreutes Wohnen geben. 

vgl. Frühauf, Duisburger Kongress 1996, S. 10 f. 

 

Der Duisburger Kongress vermittelte eine Aufbruchstimmung und trug außerhalb der Le-

benshilfe zur Verbesserung der Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderung bei. 

 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung im Jahr 2018 sind insgesamt 27 Dienste und Einrich-

tungen durch den Landschaftsverband Rheinland zugelassen, die Leistungen im Bereich 

der Wohnhilfen für den Personenkreis der Menschen mit einer sogenannten geistigen 

Behinderung erbringen (siehe Auflistung unter Dokumentation 1.2). Die Wohnformen 

sind vielfältig und differenziert, die Platzzahl der Angebote variiert zwischen den zentra-

len Wohnbereichen mit bis zu 40 Personen und den Außenwohngruppen mit bis zu sech-

zehn Personen. Gemeinschaftliche Wohnformen (stationär) werden von fünf Einrichtun-

gen angeboten. Insgesamt werden 521 Wohnplätze vorgehalten. Weitere vergleichbare 
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Wohnangebote in eigenständigen Wohnformen mit sozialräumlichen Hintergrunddiens-

ten und intensivem Betreuungssetting wurden von fünf Diensten in Zusammenarbeit mit 

dem Landschaftsverband Rheinland bis zum Sommer 2018 im Stadtgebiet etabliert. Die 

gemeinschaftlichen Wohnangebote mit Außenwohnbereichen und die Wohnangebote 

mit Hintergrunddienst sind auf ca. 30 Standorte im Stadtgebiet verteilt. Insgesamt kön-

nen ca. 650 Menschen mit intensivem Betreuungsbedarf an den Angeboten partizipie-

ren. Eingliederungshilfe in der eigenen Wohnung oder in Wohngemeinschaften erhalten 

im Jahr 2018 ca. 410 Personen, diese Leistungen werden von 27 Diensten des ambulant 

betreuten Wohnens angeboten. 

 

Zum Feld der Behindertenhilfe für erwachsene Menschen mit kognitiver Behinderung 

gehören die Beratungsangebote der Selbsthilfeorganisationen, wie z. B. der Lebenshilfe 

und dem Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte, die kommunalen Beratungsange-

bote der Stadt Duisburg sowie die vom LVR finanzierten Angebote der Kontakt-, Koordi-

nierungs- und Beratungsstellen. Niederschwellige tagesstrukturierende Angebote und 

Fördermaßnahmen werden in fünf heilpädagogischen Zentren vorgehalten. Arbeits- und 

Beschäftigungsangebote im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben nach SGB IX halten 

die Duisburger Werkstätten für Menschen mit Behinderungen an fünf Standorten vor. 

Neben diesen Werkstattbeschäftigungen bieten einige Integrationsprojekte und Integra-

tionsfirmen attraktive Arbeitsplätze in unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern an (vgl. So-

zialbericht der Stadt Duisburg 2014, S. 152 ff.).  

 

Das gesundheitliche Versorgungssystem in der Kommune hat sich auf die Bedarfslagen 

der Menschen mit kognitiven Behinderungen eingestellt und spezielle psychiatrische so-

wie therapeutische Angebote etabliert. Das Fliedner Krankenhaus im Duisburger Süden 

bietet in seiner Psychiatrischen Institutsambulanz ein spezielles Angebot für diesen Per-

sonenkreis der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung an.  

 

Nach Angaben der Bundesregierung wurden im Jahr 2016 bundesweit ca. 124.000 Men-

schen mit einer kognitiven Behinderung in gemeinschaftlichen Wohnformen betreut. Un-

terstützungsleistungen in eigenständigen (ambulanten) Wohnformen nahmen ca. 40.000 

Menschen mit einer geistigen Behinderung in Anspruch. Auf der Basis des Teilhabebe-

richts kann angenommen werden, dass 45 % der erwachsenen Menschen mit kognitiven 

Behinderungen in familiären Kontexten betreut werden.  

 

Im Jahr 2017 haben insgesamt 1236 erwachsene Personen mit einer geistigen Behin-

derung in der Stadt Duisburg die Eingliederungshilfe nach SGB IX im Bereich Wohnen 
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in Anspruch genommen. Unter der Annahme, dass ca. 45 % in familiären Kontexten be-

treut werden, liegt die Gesamtzahl der erwachsenen Menschen mit einer kognitiven Be-

hinderung in Duisburg bei ca. 1800 Personen. Der Anteil dieser Personengruppe an der 

städtischen Bevölkerung beträgt ca. 0,36 % (vgl. Teilhabebericht der Bundesregierung 

2016, S. 257 ff.). Für diese Annahme sprechen die Angaben der Caritas-Werkstatt für 

Menschen mit Behinderungen. Diese hat 2014 festgestellt, dass 45,3 % der Beschäftig-

ten bei ihren Familien wohnen.  

 

Tabelle Nr. 5: Caritas-Werkstätten          Quelle: Sozialbericht der Stadt Duisburg 2014 

 

Als Träger der Eingliederungshilfe ist der Landschaftsverband Rheinland für Leistungen 

der Eingliederungshilfe nach SGB IX in der Stadt Duisburg zuständig. Der Landschafts-

verband Rheinland meldet jährlich die aktuellen Daten zur Fallzahlentwicklung an das 

zuständige Landesministerium NRW. Nach den Angaben für 2017 können für die Stadt 

Duisburg folgende Daten als Ausgangslage für die Untersuchung angenommen werden. 

Der Mittelwert der bewilligten Anträge auf stationäre Eingliederungshilfe für die Stadt 

Duisburg liegt bei 1,65 Anträgen pro 1000 Einwohner und weicht vom Durchschnitt in 

Nordrhein-Westfalen, der 1,53 Anträge pro 1000 Einwohner liegt, ab. Zwischen den be-

willigten 825 Anträgen und den vorgehaltenen 505 Wohnangeboten in gemeinschaftli-

chen Wohnformen für die Personengruppe der Menschen mit einer sogenannten geisti-

gen Behinderung in der Stadt Duisburg bestand eine Differenz von 320 bewilligten Leis-

tungen zum stationären Wohnen. Die Stadt Duisburg ist eingebettet in die Städtestruktur 

im westlichen Ruhrgebiet. Je nach Wohnsituation der Menschen mit Behinderung ist die 

Nähe zu Wohnangeboten in umliegenden Kommunen gegeben. Die Entscheidung, ein 

konkretes Wohnangebot zu nutzen, treffen die Menschen mit Behinderungen häufig mit 

Unterstützung durch Bezugspersonen, in Absprache mit den aufnehmenden Wohnein-

richtungen. 
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Der Durchschnitt für den Bereich der ambulanten Wohnhilfen liegt bei 0,83 Anträgen pro 

1000 Einwohner und weicht minimal um 0,03 vom NRW-Durchschnitt dieser Bezugs-

gruppe ab. Somit liegt dieses untersuchte Forschungsfeld im Jahr 2017 im NRW-Durch-

schnitt und bietet sich für eine empirische Erhebung an. Grundsätzlich können Schwan-

kungen im Bereich der ambulanten Wohnhilfen für die Jahre ab 2018 angenommen wer-

den. Diese ergeben sich durch Neuaufnahmen, Zuzüge oder Wechsel aus stationären 

Wohnformen. Für den leistungsberechtigten Personenkreis in gemeinschaftlichen 

Wohnformen wurden im Jahr 2017 finanzielle Mittel in Höhe von ca. 45,8 Millionen Euro 

aufgewandt. Im Durchschnitt entfielen ca. 55.610 € auf jede Leistungsberechtigte bzw. 

jeden Leistungsberechtigten. Für den Bereich der ambulanten Wohnhilfen erbrachte der 

LVR finanzielle Leistungen in Höhe von ca. 8,5 Millionen Euro. Im Durchschnitt werden 

pro Einzelfall im Bereich der ambulante Wohnhilfen finanzielle Leistungen im Umfang 

von ca. 10.193 € gewährt (vgl. MAIS 2017, S. 7 ff.).  

 

Im Jahr 2017 wurden von diesem Personenkreis der Duisburger Bürgerinnen und Bürger 

ca. 62 % in gemeinschaftlichen Wohnformen und ca. 38 % in eigenständigen Wohnfor-

men unterstützt. 

 

 

Tabelle Nr. 6: Durchschnittliche Fallkosten in €     Quelle: MAIS 2017 S. 16 

 

In der Stadt Duisburg ist die Behindertenhilfe in verschiedenen Organisationen und Gre-

mien präsent. Im Rahmen der Trägerkonferenz Duisburg haben sich Träger zusammen-

geschlossen, die Leistungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf in den verschiede-

nen Bereichen Sozialer Rehabilitation erbringen. Die Trägerkonferenz ist auf Geschäfts-

führerebene organsiert und ein Gremium, das sich regelmäßig zu Entwicklungen und 

Bedarfslagen in der Region positioniert. Die Trägerkonferenz ist regelmäßiger Ansprech-

partner für die Kommune und den Landschaftsverband Rheinland zu Fragen der Einglie-

derungshilfe. Die Vertreter der Behindertenhilfe sind an der Gremienarbeit der Psycho-

sozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) des Gesundheitsamtes beteiligt und tauschen 

sich in diesem Rahmen mit den Anbietern der Jugendhilfe, der Sozialpsychiatrie, der 

Suchthilfe, des Gesundheitssystems, der Pflege und den Vertretern des Gesundheits-

amtes aus. Die Trägervertreter sind zudem in unterschiedlicher Form an der politischen 

Gremienarbeit in der Kommune beteiligt, u. a. in beratender Funktion im Beirat für Men-

schen mit Behinderungen. Der Austausch mit der Stadt Duisburg als örtlicher Träger der 
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Sozialhilfe und mit dem Landschaftsverband Rheinland als Träger der Eingliederungs-

hilfe finden im Rahmen der Regionalkonferenzen statt. 

 

Neben den Hilfen für Menschen mit kognitiven Behinderungen bietet die Sozialpsychiat-

rie ein umfassendes Netz differenzierter Unterstützung an. Aufgrund der Komplexität des 

Feldes werden nur Teilaspekte der Sozialpsychiatrie herausgestellt, die in einen Zusam-

menhang zum Untersuchungsgegenstand gesetzt werden können. Die Leistungen der 

Sozialpsychiatrie werden von Menschen mit psychischer Erkrankung in Anspruch ge-

nommen, deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch die Auswirkungen der Er-

krankung wesentlich behindert wird. Die Erkrankung wird entsprechend über eine ICD-

10-Klassifikation fachärztlich festgestellt. Unter einer psychischen Erkrankung, die eine 

wesentliche Beeinträchtigung der Teilhabe an der Gesellschaft nach sich zieht, ist eine 

erhebliche Abweichung vom normalen Erleben oder Verhalten, Denken, Fühlen und 

Handeln zu verstehen. Abgeleitet vom Konzept der Internationalen Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der World Health Organisation 

(WHO) liegen bei einer psychischen Störung umfassende funktionale und strukturelle 

Beeinträchtigungen der Integrität sowie eine Schädigung der Körperfunktionen und Kör-

perstrukturen vor.  

Die Behandlungs-, Betreuungs- und Unterstützungsleistungen der Sozialpsychiatrie 

werden in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form vorgehalten. Leistungen kön-

nen über die verschiedenen Sozialgesetzbücher refinanziert werden. Als Träger der Re-

habilitation kommen die Krankenkassen gem. § 27 SGB V, die Pflegeversicherungen 

gem. § 14 SGB XI, ein Träger der Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX oder Jugendhilfe 

nach § 35a SBG VIII in Betracht.  

 

Nach den Angaben des Eingliederungshilfeträgers im Rheinland für das Jahr 2017 wur-

den in Duisburg 286 Personen mit psychischen Erkrankungen in gemeinschaftlichen 

Wohnformen und 1304 in eigenständigen Wohnformen betreut (vgl. MAIS 2017, S. 7 ff.). 

Im Bereich der Wohnhilfen werden Wohnangebote in unterschiedlichen Stadtteilen an-

geboten. Zum Kontext der Wohnangebote gehören die tagesstrukturierenden Angebote 

in den vier Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) und den drei Tagesstätten für Menschen 

mit psychischen Erkrankungen. In den Tagesstätten wird eine individuelle Angebots-

struktur mit je 15 Plätzen vorgehalten. An vier weiteren Standorten gibt es Angebote im 

Rahmen einer geförderten Tagesstruktur für je 30 Personen. Neben diesen Angeboten 

besteht die Möglichkeit, offene Begegnungsformen zu nutzen. Die SPZ halten neben 

einer breiten Palette an offenen, kreativen und kommunikativen Möglichkeiten verschie-

dene Beratungsangebote zu Fragen der Alltagsbewältigung vor. Weitere Angebote zum 
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Austausch oder zu gemeinsamer Freizeitgestaltung werden von Anbietern des betreuten 

Wohnens in den verschiedensten Stadtteilen gestellt. 

 

Im Rahmen des 2010 gegründeten Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV) haben 

sich die Anbieter wohnbezogener Unterstützung mit relevanten Beteiligten des Gesund-

heitssystems sowie der Kommune zusammengeschlossen. Ziel ist die Vernetzung der 

Hilfen und die Verbesserung der Versorgungsstrukturen für die Bürgerinnen und Bürger 

in der Kommune. Neben dem GPV besteht die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft unter 

der Geschäftsführung des Gesundheitsamts der Stadt. Die Psychosoziale Arbeitsge-

meinschaft Duisburg ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Fachleuten aus der psy-

chiatrischen und psychosozialen Versorgungslandschaft. Unter der Federführung des 

Psychiatriekoordinators des Gesundheitsamtes werden die regionalen Angebotsstruktu-

ren kritisch betrachtet und es wird versucht, Wirkungszusammenhänge zu analysieren 

(vgl. Stadt Duisburg PSAG 2018, Internetauftritt). Die Anbieter der Sozialpsychiatrie in 

der Region pflegen den informellen Austausch mit den fünf Versorgungskliniken im 

Stadtgebiet. Zum Hilfesystem gehören die Psychiatrischen Institutsambulanzen, die Ta-

geskliniken sowie die Angebote für psychisch erkrankte Menschen mit Migrationshinter-

grund. Die Verknüpfung der Beteiligten erfolgt über die kommunale Gesundheitskonfe-

renz durch das Gesundheitsamt. Schnittstellen zur Behindertenhilfe gibt es in der Gre-

mienarbeit der Regionalkonferenzen, der Trägerkonferenz sowie dem Beirat für Men-

schen mit Behinderungen (siehe auch Sozialbericht Stadt Duisburg 2014). 

 

Die Angebote der Selbsthilfe im Bereich der Menschen mit psychischen Erkrankungen 

haben für Betroffene einen besonderen Stellenwert. In Duisburg ist ein Beratungs- und 

Informationsangebot für alle Selbsthilfegruppen über den Paritätischen Wohlfahrtsver-

band etabliert. Insgesamt bestehen 193 bekannte Selbsthilfegruppen im Bereich der 

Menschen mit psychischen Erkrankungen (vgl. Jahresbericht der Selbsthilfe Kontakt-

stelle Duisburg 2017, S. 2 ff.).  

 

Neben der Behindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie gehören die Angebote aus dem 

Bereich der Pflege zu den Hilfen für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen, die im 

kommunalen Raum verortet sind. Aufgrund der Komplexität des Feldes werden nur Teil-

aspekte der Angebote der Pflege herausgestellt, die in einen Zusammenhang zum Un-

tersuchungsfeld gesetzt werden können. 

 

Laut Pflegestatistik NRW lebten zum Jahresende 2015 in der Stadt Duisburg insgesamt 

20.647 pflegebedürftige Menschen. Im Jahr 2011 belief sich deren Anzahl noch auf 
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17.743 Personen. Der Anstieg in diesem Zeitraum beträgt ca. 16,3 %. In den 76 vollsta-

tionären Pflegeinrichtungen wurden 4.972 Personen betreut. Von den 63 ambulanten 

Pflegediensten wurden 3842 Pflegebedürftige betreut. Pflegeleistung in Form von Geld-

leistungen haben 11.738 Personen in Anspruch genommen (vgl. Pflegebericht NRW 

2015, S. 10 ff.). Die zunehmend alternde Bevölkerung macht es notwendig, die Versor-

gungsstrukturen in der Stadt besser auf diese Personengruppe auszurichten.  

 

Verwal-
tungsbe-

zirk 

Leistungsempfänger und -empfängerinnen   

insgesamt 

je 
1.000 

Einwoh-
ner1) 

davon erhielten   
am 15.12.2015 am 31.12.2015 

ambulante 
Pflege 

vollstationäre Pflege Pflegegeld2) 

nachrichtlich: 
ohne Pflegestufe 

mit erheblich 
eingeschränkter 

Alltags- 
kompetenz 

zusammen  darunter 
Dauerpflege 

  

         
Kreisfreie 
Städte        

Duisburg 20.647 42 3.842 5.069 4.972 11.736 1.071 

 

Tabelle Nr. 7: Leistungsempfänger*innen Pflege        Quelle: Pflegebericht NRW 2015 

 
Zur Thematik „Neue Wohnformen für Menschen mit und ohne Behinderungen “ hat der 

Landschaftsverband Rheinland in Duisburg in den Jahren 2014–2016 das Projekt „Über-

leitungsmanagement“ an der Schnittstelle Pflege und Eingliederungshilfe gefördert. 

Nach dem Projektbericht aus dem Jahr 2016 wurde über Beratung der Wechsel zwi-

schen den Versorgungssystemen Eingliederungshilfe und Pflege unterstützt. Ziel war 

es, Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf ein adäquates Wohnangebot in der 

Region zu erschließen. Das Projekt wurde von den Pflegeinrichtungen, den ambulanten 

Pflegediensten und den Beratungsstellen als Ergänzung und Unterstützung für die Men-

schen mit Behinderungen gewertet (vgl. Amalie Sieveking Gesellschaft 2016, Ab-

schlussbericht S. 6). Der Projektbericht verdeutlicht, dass es Schnittstellenpotentiale der 

Bereiche Pflege und Eingliederungshilfe gibt. Das Projekt korrespondiert mit den Bestre-

bungen der Stadt Duisburg, eine bedarfsgerechte Versorgung ihrer Bürgerinnen und 

Bürger mit Behinderungen sicherzustellen.  

 

Der informelle Austausch der Hilfesysteme der Pflege, der Sozialpsychiatrie und Behin-

dertenhilfe erfolgt in den verschiedenen Gremien in der Kommune, u. a. in der ‚PSAG‘, 

der Gesundheitskonferenz, der AG Handicap und dem Beirat für Menschen mit Behin-

derungen. 
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6.3  Quantitative Untersuchung 
 
Es wurde ein differenziertes methodisches Vorgehen gewählt, um sich dem zu rekon-

struierenden Sachverhalt mit sozialwissenschaftlicher Methodik anzunähern. Die 

Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Region Duisburg bieten sich für 

die Ziehung einer Stichprobe an (siehe Kapitel 7.1). Die Unterstützungsleistungen der 

Fachdienste im Bereich der personenbezogen Hilfen zur sozialen Teilhabe sind defi-

nierte, vertraglich vereinbart, nach festgelegten Kriterien zu erbringende Dienstleistun-

gen für einen abgegrenzten Personenkreis (vgl. Benesch, Raab-Steiner 2015, S. 21).  

 

Für den Forschungsgenstand gelten folgende Kriterien: 

- Von den Diensten und Eirichtungen wird personenbezogene Unterstützung für 

erwachsene Menschen mit eine sogenannten geistigen Behinderung in der Stadt 

Duisburg erbracht. 

- Die Leistungen richten sich nach § 113 SGB IX bzw. nach § 54 ff SGB XII, um 

eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.  

- Die Menschen mit Behinderungen werden unterstützt, selbstbestimmt und eigen-

verantwortlich in ihrem Sozialraum leben zu können. 

- Der Inhalt, Umfang und die Qualität einschließlich der Wirksamkeit der personen-

bezogenen Leistung richten sich nach den Kriterien des Landesrahmenvertrags 

NRW gem. § 131 SGB IX bzw. § 79 Abs.1 SGB XII. 

- Die in schriftlicher oder in verbaler Form befragten Personen sind am System der 

Behindertenhilfe im Untersuchungsfeld beteiligt.  

 

Die Kriterien treffen im Erhebungszeitraum auf 27 Dienste und Einrichtungen der Behin-

dertenhilfe in der Stadt Duisburg zu. Für die untersuchte Region stellen diese Dienste 

und Einrichtungen die Grundgesamtheit dar. Für die Region Nordrhein im Bundesland 

Nordrhein-Westfalen ist die Erhebung als Teilmenge zu betrachten. Ziel ist es, die Er-

gebnisse der Erhebung im Sinne eines Repräsentationsschlusses auf diese Grundge-

samtheit zu beziehen. Bezogen auf die schriftliche Befragung ist es das Ziel, möglichst 

alle Dienste und deren Leitungskräfte im Sinne einer Vollerhebung zu erreichen. Um 

eine möglichst hohe Beteiligung zu generieren, wurde im Vorfeld die Trägerkonferenz 

Duisburg kontaktiert und die Leitungen aller Dienste der Behindertenhilfe per Schreiben 

über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt. Trotz der Vorbereitungen wird angenommen, 

dass die Rücklaufquote der schriftlichen Befragungen, wie in den meisten vergleichba-

ren Fällen, unterhalb einer 70 % Quote liegen wird (vgl. Friedrichs 1990, S. 237). 
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Um auf der Basis der Stichprobe eine belastbare Aussage zur Grundgesamtheit treffen 

zu können, wird eine deskriptive Methodik zur Beschreibung des Datenmaterials genutzt 

(vgl. Ostermann 2012, S. 4 ff.). Die Grundlage für die Untersuchung bilden alle wohnbe-

zogenen Dienste der Behindertenhilfe in der Stadt Duisburg. Aktuell erbringen 27 

Dienste und Einrichtungen unterstützende Leistungen in eigenständigen bzw. in gemein-

schaftlichen Wohnformen. Es handelt sich um eine Vollerhebung, da im Rahmen der 

schriftlichen Befragung alle Dienste in der Stadt Duisburg einbezogen werden. Es wird 

ein einstufiges Verfahren gewählt, da der Stand der aktuellen Entwicklung im untersuch-

ten Handlungsfeld beschrieben werden soll (vgl. Ostermann 2012, S. 22).  

In nächsten Schritt werden Arbeitshypothesen erstellt, die über die gewählte Methodik 

zu überprüfen sind. Die Bildung der Arbeitshypothesen erfolgte nach dem deduktiven 

Verfahren, d. h. durch „das logische Schließen vom Allgemeinen zum Besonderen“ (vgl. 

Raithel 2008, S. 13). Diese Vorgehensweise hat ihren Ursprung im Kritischen Rationa-

lismus, der davon ausgeht, „dass das Ziel empirischer Forschung nicht die Verifikation, 

sondern die Falsifikation wissenschaftlicher Aussagen ist“ (vgl. Raithel 2008, S. 13). Für 

die Hypothesenprüfung wurde das Verfahren der schriftlichen Befragung mithilfe eines 

Fragebogens gewählt. In der empirischen Sozialforschung wird diese Methode der Be-

fragung als eine „systematische, zielgerichtete und kontrollierte Kommunikation, die in 

klar definierten Frage- und Antworten-Rollen stattfindet“, beschrieben (vgl. Taddicken 

2009, S. 29). Die Erhebung über einen Fragebogen ist eine Methode der Informations-

gewinnung über gesellschaftliche Zusammenhänge und das Handeln von Menschen, 

mit dem Ziel, möglichst exakte und fehlerfreie Messwerte und Daten zu generieren. Die 

Bezugsgruppe einer Befragung sind Einzelpersonen oder Gruppen, die auf mündlich o-

der schriftlich präsentierte Fragen in mündlicher oder schriftlicher Form antworten (vgl. 

Eichhorn 2004, S. 1). Bei der Methode der Befragung mit einem Fragebogen handelt es 

sich um einen kommunikativen Prozess. Die Befragung bezieht sich auf erlebte und er-

innerte soziale Prozesse (vgl. Atteslander 2003, S. 120). Die Methode der Befragung 

bietet sich in diesem Arbeitsfeld an, da es sich bei der Gruppe der Mitarbeitenden der 

Fachdienste um eine klar definierte, homogene Einheit handelt. Die Form der Befragung 

bietet sich an, da ein Frage-Antwort-Medium für die Mitarbeitenden aufgrund ihres tägli-

chen Umgangs mit Informationen und Dokumenten keine hohe Anforderungsschwelle 

darstellt. Gleichzeitigt bietet das Medium die Möglichkeit, individuelle Erfahrungen in ei-

ner anonymisierten Form darzustellen. Die Form der schriftlichen Befragung dient der 

Ermittlung einfacher Sachverhalte (vgl. Scheuch, 1973, S. 123 ff.). Es werden begrenzt 

Sozialdaten der Befragten erfasst, die in einen Auswertungszusammenhang zur for-

schungsleitenden Frage gestellt werden können. Erfragt werden Geschlecht, Tätigkeits-

feld, Funktion und Qualifikation. Es kann angenommen werden, dass je nach Funktion 
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und Qualifikation die gewählten Antwortmöglichkeiten different ausfallen. Je nach Zu-

sammenhang und Betrachtungsweise können sich interessante Möglichkeiten der Inter-

pretation in Bezug auf die jeweilige Zielgruppe ergeben.  

 

Ein Nachteil der schriftlichen Methode ist, dass die Befragungssituationen kaum zu kon-

trollierbar sind. Es besteht die Möglichkeit, dass die Beantwortung der Fragen durch 

Dritte beeinflusst wird. Die Fragestellung muss verständlich sein, was komplexere Fra-

gezusammenhänge ausschließt. Es besteht das Risiko, dass einzelne Fragen unsorg-

fältig bearbeitet werden oder unbeantwortet bleiben. Die Repräsentativität ist u. a. ab-

hängig vom Umfang der Ausfälle von Fragebögen (vgl. Ostermann 2012, S. 23). 

 

 

6.3.1 Forschungsdesign 
 

Das Ziel sozialwissenschaftlicher Arbeit besteht in der Erklärung bzw. Prognose von so-

zialen Ereignissen. Das bedeutet, dass sich die empirische Arbeit des Wissenschaftlers 

im Wesentlichen auf die Überprüfung von Hypothesen bzw. Theorien konzentriert. Die-

ser Nachweis von theoretisch vermuteten Zusammenhängen erfolgt auf der Ebene von 

beobachtbaren Indikatoren. Dabei muss eine Reihe von Entscheidungen darüber getrof-

fen werden, wann, wo, wie und wie oft die empirischen Indikatoren an welchen Objekten 

erfasst werden sollen. Die Gesamtheit dieser Entscheidungen bezeichnet man als For-

schungsdesign (vgl. Schnell 1999, S. 203). Der Forschungsprozess wurde in zwei auf-

bauenden Schritten vollzogen. In den Kapiteln zwei bis fünf wurde der Stand der For-

schung zur Thematik erarbeitet. Im Rahmen der Literaturrecherche und der Sichtung 

aktueller Forschungsprojekte wurde die Positionierung dieser Arbeit begründet. Die zu 

erhebenden Sachverhalte in Bezug auf die forschungsleitende Frage wurde definiert und 

die zu untersuchenden Konstrukte herausgestellt. Nach dieser Grundlegung wird begin-

nend mit Kapitel 6 der Forschungskontext umrissen und die gewählte Untersuchungs-

methodik beschrieben (vgl. Benesch, Raab-Steiner 2015, S. 26). Auf der Grundlage der 

theoriebezogen erarbeiteten Erkenntnisse wird das Projekt in einem quantitativen und 

einem qualitativen Forschungsschritt durchgeführt.  

 

Im Folgenden soll der quantitative Forschungsansatz in Bezug auf die Erhebungsme-

thode, den zeitlichen Ablauf und die gewählte Varianzkontrolle dargestellt werden. Von 

der standardisierten Fragebogenerhebung werden durch die Beteiligung möglichst vieler 
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Fachkräfte repräsentative Informationen zu Alltagshandeln in der Praxis der Behinder-

tenhilfe im Forschungsfeld erwartet. Es kann angenommen werden, dass Einstellungen, 

Meinungen und Erwartungen der Befragten in die Datenerhebung einfließen.  

 

Die Befragung fokussiert die handlungstheoretische Ausrichtung der Unterstützungsleis-

tungen der Dienste in den Themenbereichen: 

- konzeptionelle Grundlegung, 

- Ressourcenorientierung,  

- Kooperation und Koordination,  

- Inklusionsorientierung.  

 

Die Befragung richtet sich an die Leitungen der Dienste sowie an die Leitungen von 

Mitarbeiterteams im Bereich der eigenständigen bzw. gemeinschaftlichen Wohnformen. 

Je nach Tätigkeitsbereich wurde dem jeweiligen Dienst eine festgelegte Anzahl von Fra-

gebögen zugesandt: ein Fragebogen für die Leitung des Dienstes und je einer für den 

Bereich der gemeinschaftlichen bzw. eigenständigen Wohnformen. Funktion und Tätig-

keitbereich sind im Fragebogen zu dokumentieren. Ein Dienst, der eigenständige (am-

bulante) Wohnformen sowie gemeinschaftliche (stationäre) Settings unterstützt, erhielt 

einen Fragebogen für die Leitung und je einen für den jeweiligen Tätigkeitsbereich, ins-

gesamt drei Fragebögen. Ein Dienst, der ausschließlich im Bereich der eigenständigen 

Wohnformen (ambulant) tätig ist, erhielt zwei Fragebögen, einen für die Leitung und ei-

nen für eine Teamleitung.  

 

Die erste Kontaktaufnahme zu potentiellen Gesprächspartnern erfolgte über eine telefo-

nische Anfrage an die Trägerkonferenz Duisburg, verbunden mit der Bitte, das geplante 

Forschungsprojekt vorstellen zu können. Nach telefonischem Austausch mit einem 

Sprecher der Trägerkonferenz konnte das Vorhaben am 12.07.2018 im Rahmen eines 

Treffens der Geschäftsführer der Duisburger Träger vorgestellt werden. Die schriftliche 

Erhebung erfolgte ab September 2018. Nach Rücksendung der Fragebögen und der 

Gesamtauszählung wurde eine erste Explikation durchgeführt. Die Teilergebnisse sind 

in die Interviewbefragungen eingeflossen. Die Durchführung der Interviews erfolgte ab 

November 2018.  

Die rückwirkende Betrachtung des Untersuchungsgegenstandes nach der Datenerhe-

bung wird als Ex-post-facto-Design oder Ex-post-facto-Anordnung bezeichnet. Es han-

delt es sich bei dieser ‚A-posteriori- Untersuchungsanlage‘ um das in der empirischen 

Sozialforschungspraxis am häufigsten angewandte Design (vgl. Raithel 2008, S. 52). 

Der methodische Aufbau der Arbeit erfordert einen Wechselprozess aus Datenerhebung 
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und Auswertung, sodass ein Aufschließen empirischer Phänomene in nachvollziehbarer 

und der Eigenart des Phänomens angemessener Weise organisiert werden kann. Im 

Verlauf des Datenerhebungsprozesses werden die Ergebnisse in Bezug zur Ausgangs-

frage reflektiert und im Hinblick auf den Erkenntnisprozess ggf. modifiziert, sodass diese 

im zweiten Schritt des Projekts im Rahmen der Interviews vertieft erschlossen werden 

können. Über die kontinuierliche prozesshafte Erhebung, Auswertung und Reflektion 

wird der Erstellungsablauf strukturiert.  

Die Gütekriterien der Zuverlässigkeit bzw. Reliabilität sowie der Gültigkeit bzw. Validität 

und der Repräsentativität sind mittels Befragung nur bedingt erfüllt. Für die Fragebogen-

erhebung ist die Absicherung der Kriterien nur eingeschränkt möglich. Die Form der Be-

arbeitung, eine Mehrfachbearbeitung oder die Beteiligung mehrerer Personen oder eine 

abgestimmte Bearbeitung ist nicht auszuschließen. Es kann angenommen werden, dass 

Fragen unterschiedlich verstanden und oder interpretiert werden. Die Gültigkeit der er-

hobenen Daten ist daher kritisch zu hinterfragen Die Güte der Befragungsdaten richtet 

sich danach, in welchem Maß der empirisch erhobene Wert dem realen Wert entspricht 

(vgl. Taddicken 2009, S. 57). Die Repräsentativität ist davon abhängig, wie hoch die 

Mitwirkungsbereitschaft der angeschriebenen Diensten bzw. der befragten Fachkräfte 

ist und in welchem Umfang die Fragebögen zurückgesandt werden.  

 

 

6.3.2 Arbeitshypothesen und Operationalisierung 
 
Die Beantwortung der Frage, in welchem Maß die Unterstützung sozialräumliche Res-

sourcen einbezieht, soll Entwicklungspotentiale wohnbezogener Unterstützung identifi-

zieren. Die quantitative Erhebung dient der Offenlegung etablierter Handlungspfade im 

regionalen Feld der Behindertenhilfe. Die Arbeitshypothese soll ermöglichen, diese zu 

beschreiben und die aktuelle Entwicklung in der Behindertenhilfe abzubilden. Über die 

Hypothesenbildung sind Variablen zu definieren, die im Rahmen der empirischen Erhe-

bung eine faktische Messung durch ein definiertes Instrument ermöglichen. Für die sta-

tistische Untersuchung ist es notwendig, Hypothesenpaare zu bilden. Im Rahmen der 

empirische Untersuchung sind die Aussagen der Hypothesen zu prüfen. Die Arbeitshy-

pothese steht der Nullhypothese gegenüber und es ist die Aufgabe, die Bedeutsamkeit 

dieser Hypothesen zu überprüfen. Die Nullhypothese (0) behauptet zumeist, dass es 

zwischen den Gruppen und/oder Variablen keinen Zusammenhang bzw. Unterschied 

gibt. Die Arbeitshypothese (A) macht eine Aussage über einen vermuteten Zusammen-

hang (vgl. Ostermann 2012, S. 171). Die aufgestellten Hypothesen beziehen sich auf die 

Grundgesamtheit der wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe im untersuchten 
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Feld. Es werden hypothetische Aussagen getätigt, da die realen Verhältnisse in der 

Grundgesamtheit in Bezug auf die forschungsleitende Fragestellung unbekannt sind. Im 

Folgenden werden die Nullhypothesen (0) und die Arbeitshypothesen (A) aufgeführt. Auf 

der Basis der Forschungshypothesen werden Explanans und Explanandum für die wei-

tere Operationalisierung abgeleitet. Im nächsten Schritt erfolgt eine differenzierte Dar-

stellung des zu untersuchenden Kontextes und die Ableitung der Indikatoren. Ziel ist es, 

über die Arbeitshypothese empirische Begriffe zu definieren.  

 

Die von der forschungsleitenden Frage abgeleitete zentrale Arbeitshypothese lautet: 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe bei der Un-

terstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung etablierte Hand-

lungspfade nutzen, werden sozialräumliche Ressourcen des Wohnumfelds nicht syste-

matisch in die Unterstützungsleistung integriert (Arbeitshypothese). 

 

Dieser Behauptung steht folgende Nullhypothese gegenüber: 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe die Unter-

stützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung personenzentriert 

erbringen, können neue Handlungspfade entwickelt werden, die geeignet sind, sozial-

räumliche Ressourcen des Wohnumfelds bei der Leistungserbringung systematisch zu 

integrieren (Nullhypothese). 

 

Es ist das Ziel, über die Arbeitshypothese die etablierten Alltagsroutinen der wohnbezo-

gen Unterstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung zu erfas-

sen. Es wird angenommen, dass sich die etablierten Routinen nur bedingt eignen, die 

Ressourcen des Wohnumfeldes und des Sozialraums bei der Unterstützungsleistung 

einzubeziehen. Die Nullhypothese bezieht sich auf individualisierte Unterstützung im 

Sinne eines personenzentrieren Handlungskonzepts, wie es in der Theoriebildung der 

Sozialen Arbeit an verschiedenen Stellen als Voraussetzung einer inklusionsorientierten 

Handlungsmaxime für die Behindertenhilfe gefordert wird. In den Kapiteln 4.4 und 5.5 

werden die Bezüge zu den Arbeiten u. a. von Seifert, Schädler, Rohrmann, Weber, 

Weinbach, Muche und Kahle dargelegt. Der Begriff der Ressourcen bezieht sich auf die 

in Kapitel 4.2 dargelegten Potential und Ressourcen im Sinne der Sozialraumorientie-

rung nach Fürst, Hinte und Treeß. Die Begriffe stehen in Zusammenhang mit dem 

Thema Inklusion und werden wie in Kapitel drei beschrieben verstanden. Diese Bezüge 

bilden die Grundlage zur Begriffsbestimmung der empirischen Systematisierung. 
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Die Hypothesen beschreiben die Annahme, dass in der Behindertenhilfe ein Reformbe-

darf besteht. Die wohnbezogenen Dienste orientieren sich in ihren Alltagsroutinen an 

konventionellen Handlungskonzepten der Behindertenhilfe. Die Strukturen und Ange-

bote sind auf diese konventionellen Konzepte, wie das Normalisierungskonzept, ausge-

richtet. Wie in Kapitel vier beschrieben, sind diese nicht für das Thema Inklusion zu öff-

nen, es bedarf einer neuen theoriebezogenen Orientierung und konzeptionellen Grund-

legung der Behindertenhilfe, um inklusionsorientiere Wohnhilfen für Menschen mit Be-

hinderungen zu etablieren.  

 

Durch diese Untersuchungshypothesen kann festgelegt werden, welche Fragen zu stel-

len sind. Die Fragen sind demnach das Bindeglied zwischen den Variablen der Hypo-

these und den Antworten (vgl. Friedrichs, 1990, S. 204). Durch die sich aus der Erhe-

bung ergebenden Antworten wird diese bestätigt oder verworfen. Die Fragen sind dem-

nach das Bindeglied zwischen den Variablen der Hypothese und den möglichen Antwor-

ten (vgl. Friedrichs, 1990, S. 204). In der Regel sind die Hypothesen zu komplex, um sie 

mit einer Frage zu untersuchen. Da es sich um einen umfassenden Sachzusammenhang 

handelt, kann die Überprüfung nur durch mehrere Fragen erschlossen werden.  

Auf dieser Basis der theoretischen Explikation werden vorläufige Arbeitsthesen formu-

liert, die im Fortgang des Forschungsprojekts zur Klärung der Forschungsfrage beitra-

gen sollen. Zunächst werden die zentralen und die abgeleiteten Hypothesen für das 

quantitative Verfahren nach der deduktiv-nomologischen Erklärung präzisiert (vgl. 

Schnell 1999, S. 56). Die Arbeitshypothesen beziehen sich auf grundlegende Aspekte 

einer wohnbezogenen Unterstützungsleistung, die im Rahmen der Eingliederungshilfe 

nach SGB IX bzw. nach SGB XII erbracht werden. Diese Unterstützungsleistungen ste-

hen in Zusammenhang mit der aktuellen gesetzlichen und gesellschaftlichen Verände-

rung, die Herausforderungen für die Fachdienste darstellen. Über die empirische Erhe-

bung soll der Stand des Veränderungsprozesses dokumentiert werden.  

 

Eine systematische Erfassung begrenzt sich auf einen Ausschnitt der sozialen Wirklich-

keit. Im Rahmen einer empirischen Erhebung bedarf diese Erfassung einer klaren Sys-

tematisierung der zu erhebenden Gegenstände. Über die Gegenstandsbenennung wer-

den die zu beobachtenden Erscheinungen definiert. Eine Zuordnung kann über eine 

Klassifikation bestimmter Merkmale vorgenommen werden. Eine ähnliche Ordnung kann 

über die Typologie von Gruppen erfolgen. Typen ordnen Erscheinungen in überschau-

bare Gruppen (vgl. Atteslander 2008, S. 42 ff.). Der Prozess der Operationalisierung 

dient dazu, aus den Arbeitshypothesen im Schritt der Zuordnung empirisch fassbare, 

beobachtbare oder zu erfragende Indikatoren zu definieren. Erst über die Indikatoren 
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werden Begriffe als empirische Erscheinungen messbar. Die Überprüfung der Arbeits-

hypothesen an der zu erhebenden sozialen Wirklichkeit setzt diesen Übersetzungsvor-

gang in Forschungsoperationen voraus. Aus diesem Grund wurden in einem ersten 

Schritt die Untersuchungshypothesen operationalisiert, sodass sie durch Fragen unter-

sucht werden können (vgl. Kromrey 1980, S.192 ff.). Unter Operationalisierung versteht 

man die Schritte der Zuordnung von empirisch erfassbaren zu beobachtenden oder zu 

erfragenden Indikatoren für einen theoretischen Begriff.  

 

Abgeleitet von der forschungsleitenden Fragestellung werden im Folgenden konkrete 

Arbeitshypothesen aufgestellt. Insgesamt wird die Fragestellung in zwölf Thesen diffe-

renziert. Diese beziehen sich auf Teilaspekte des zu überprüfenden Sachverhalts. Die 

einzelne These wird im Kontext des zu klärenden Sachverhaltens dargelegt. Auf dieser 

Basis werden mögliche Themen benannt, aus denen Indikatoren für eine empirische 

Verifizierung abgeleitet werden können. 

 
 
Thesen zu Aspekten theoriegeleiteter Handlungsansätze wohnbezogener Unter-
stützung 
 

I.  Wenn wohnbezogene Dienste der Behindertenhilfe eine Unterstützungsleistung er-

bringen, dann geschieht dies auf der Basis des Normalisierungskonzepts (A). 

 

Wenn wohnbezogene Dienste der Behindertenhilfe eine Unterstützungsleistung er-

bringen, dann geschieht dies auf der Basis inklusionsorientierter Handlungskon-

zepte (0). 

 

Explanans:  Die wohnbezogene Unterstützung der Dienste der Behindertenhilfe orien-

tiert sich an zeitgemäßen inklusionsorientierten Handlungskonzepten. 

Explanandum: Die wohnbezogene Unterstützung der Dienste der Behindertenhilfe ori-

entiert sich an etablierten Handlungskonzepten. 

 

Die Behindertenhilfe bietet Unterstützungsleistungen für Menschen mit Teilhabebeein-

trächtigungen auf der Basis etablierter Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit an. Ein 

weiterentwickelter inklusiver Ansatz bedarf einer veränderten konzeptionellen Orientie-

rung, die auf die Autonomie des Individuums in einer heterogenen Gesellschaft ausge-

richtet ist. In der Konsequenz bedarf es einer Neuausrichtung pädagogischer Konzepti-
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onierung in der Behindertenhilfe, die aktuelle Leitgedanken aufgreift und eine theoriebe-

zogene Handlungsmaxime realisiert. Aufgrund der Institutionalisierung des Feldes Be-

hindertenhilfe ist zu erwarten, dass die Dienste aktuell auf langfristig etablierte Hand-

lungskonzepte zurückgreifen. Für die Operationalisierung sind die zu klärenden Phäno-

mene und mögliche Variable festzulegen. 

 

Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen:  Identifikation der angewandten Handlungskonzepte 

Unabhängige Variable:  Fachdienste der Behindertenhilfe = Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:   Angewandte Handlungskonzepte = Individualmerkmal 

Indikatoren:    Konzepte des Empowerments, der Normalisierung, der  

Lebensweltorientierung, der Sozialraumorientierung, der 

Inklusion. 

 

 

II. Wenn sich die Mitarbeitenden der Dienste weiterbilden, dann orientieren sie sich 

an den funktionsbezogenen Anforderungen des Tätigkeitsbereichs (A). 

 

Wenn sich die Mitarbeitenden der Dienste weiterbilden, dann orientieren sie sich 

an aktuellen wissenschaftlichen Handlungskonzepten (0). 

 

Explanans:  Das Weiterbildungsinteresse der Mitarbeitenden orientiert sich an ihren 

funktionsbezogenen Aufgaben in den Organisationen der Behinderten-

hilfe. 

Explanandum: Das Weiterbildungsinteresse der Mitarbeitenden orientiert sich an der 

Kompetenzerweiterung in Bezug zu Funktion und Aufgabe in der Organi-

sation der Behindertenhilfe. 

 

Theoriebasiertes, fachspezifisches Wissen wird über qualifizierte Ausbildung an Berufs-

kollegen, Hochschulen und Universitäten erworben. Es fließt über Ausbildung, Weiter-

bildung und Forschung kontinuierlich in die verschiedenen Handlungsbereiche Sozialer 

Arbeit ein. Über die Weiterbildungen wird die aktuelle wissenschaftliche Entwicklung 

kommuniziert und über Wissenstransfer in den Handlungsansätzen der Dienste inte-

griert. Es kann angenommen werden, dass die in der Wissenschaft der Sozialen Arbeit 

diskutierten ressourcenorientierten Handlungsansätze im Kontext der Leitidee der Inklu-

sion in die theoriegeleitete Arbeit der wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe mit-

einfließt.  
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Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen:  Identifikation von Fortbildungsthemen 

Unabhängige Variable:  Fortbildungen = Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:   Priorisierte Fortbildungsthemen= Individualmerkmal 

Indikatoren: Selbsthilfe, Peer Counseling, Inklusion, Kompetenzen, Wil-

lensbildung, Personenzentrierung, Sozialraum, Wohnquar-

tier, WTG, BTHG, PSG, Hilfeplanung usw. 

 

III. Wenn die Dienste personenzentrierte Wohnhilfen erbringen, sind geäußerte 

Wünsche und der Wille der Menschen mit Behinderungen vorrangig zu berück-

sichtigende Informationen (A). 

 

Wenn die Dienste personenzentrierte Wohnhilfen erbringen, sind geäußerte 

Wünsche und der Wille der Menschen mit Behinderungen eine von mehreren 

gleichwertigen, zu berücksichtigenden Informationen (0). 

 

Explanans:  Bei der Bewertung von Informationen orientieren sich die Dienste der Be-

hindertenhilfe an zeitgemäßem inklusionsorientieren Handlungskonzep-

ten. 

Explanandum: Bei der Bewertung von Informationen orientieren sich die Dienste der Be-

hindertenhilfe auf der Basis inklusionsorientierter Handlungskonzepte an 

den Wünschen und dem Willen der unterstützten Menschen. 

 

Auf der Basis pädagogischer Handlungskonzepte sind Informationen zu erheben, die 

geeignet sind, die Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung individuell zu unterstützen. 

Auf dieser Basis sind Maßnahmen zu planen, durchzuführen und die Zielerreichung zu 

reflektieren. Der Dienst ist angehalten, die Informationen zu bewerten und im Kontext 

der Unterstützungsleistung zu berücksichtigen. Die Unterstützungsleistung orientiert 

sich an den Interessen und dem Willen der Menschen mit Behinderungen. Sie priorisiert 

die Unterstützung von Initiative und Selbsthilfe. Über die Motivation zur Selbstermächti-

gung im Sinne des Empowerments werden eigene Potentiale erschlossen (vgl. Fürst, 

Hinte 2017, S. 19).  

Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen:  Bewertung von Informationen 

Unabhängige Variable:  Informationserhebung = Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:   Bewertung der Information = Individualmerkmal 
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Indikatoren: Gespräche mit Menschen mit Behinderungen, Gespräche 

mit engen Bezugspersonen der Menschen mit Behinderun-

gen; Informationen aus ärztlichen Gutachten, Informatio-

nen aus Pflegegutachten, Informationen aus Erhebungs-

verfahren z. B. Metzler-Verfahren, Informationen aus Be-

gehungen des Wohnquartiers usw. 

 

 

IV.  Wenn die Mitarbeitenden der Dienste soziale und räumliche Potentiale im Sozi-

alraum der Menschen mit Behinderungen identifizieren, gehen sie nicht systema-

tisch vor (A). 

 

Wenn die Mitarbeitenden Dienste soziale und räumliche Potentiale im Sozialraum 

der Menschen mit Behinderungen identifizieren, gehen sie systematisch vor (0). 

 

Explanans:   Sozialräumliche Unterstützung folgt methodisch Strukturen auf verschie-

denen Handlungsebenen. 

Explanandum: Sozialräumliche Unterstützung setzt methodisch aufbauend auf verschie-

denen Handlungsebenen an. 

 

Über die Erhebung ist zu klären, wie die sozialräumliche Unterstützung auf der Basis 

von theoretischen Handlungskonzepten gestaltet und methodisch aufgebaut ist. Die je-

weilige Methodik ist zu identifizieren. Das Konzept der Sozialraumorientierung bietet vier 

Ebenen für die Erarbeitung von Lösungswegen an. In der Herangehensweise wird eine 

aufbauende Systematik empfohlen. Um Potentiale einer sozial-räumlichen Unterstüt-

zung identifizieren und erschließen zu können, bedarf es eines methodischen Ansatzes 

auf verschiedenen Handlungsebenen im Sozialraum (vgl. Hinte, Treeß, 2007, S. 72). 

Diese Handlungsebenen der Unterstützung der Behindertenhilfe sind in der Erhebung 

zu verifizieren. 

 

Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen:  Identifikation der Handlungsebenen der Wohnhilfen 

Unabhängige Variable:  Handlungskonzept der Wohnhilfe = Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:   sozialräumliche Handlungsebene= Individualmerkmal 

Indikatoren: Ebene des Subjekts, Ebene der Bezugspersonen, Ebene 

des Sozialraums, Ebene der Institutionen im Sozialraum 
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Thesen zu Aspekten des Sozialraums  
 

V. Wenn der Sozialraum als Handlungsfeld von den Organisationen der Behinderten-

hilfe genutzt wird, dann hat dies nur bedingt eine Auswirkung auf die Mobilisierung 

der identifizierten Potentiale. (A). 

 

Wenn der Sozialraum als Handlungsfeld von den Organisationen der Behinderten-

hilfe genutzt wird, dann werden identifizierte Potentiale für die Unterstützungsleis-

tung mobilisiert (0). 

 

Explanans:  Der Sozialraum bietet optional nutzbare Ressourcen. 

Explanandum: Der Sozialraum bietet Ressourcen die optional für wohnbezogene Unter-

stützung genutzt werden können.  

 

Der Sozialraum wird in Kapitel 4 differenziert betrachtet. Dieser wird als individueller Le-

bensmittelpunkt der Adressaten und Adressatinnen der Behindertenhilfe verstanden. 

Der Sozialraum kann in diesem Kontext als das Handlungsfeld der Behindertenhilfe de-

finiert werden. Erst die Ausrichtung auf die Inklusion und die Normalität der Differenz in 

einer heterogenen Gesellschaft unterstützt eine systematische Integration mobilisierter 

Potentiale in der Unterstützungsleistung.  

 

Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen: Identifikation sozialräumliche Ressourcen  

Unabhängige Variable:  Handlungsfeld Sozialraum = Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:   Identifikation von Ressourcen = Individualmerkmal 

Indikatoren: Individuelle Ressourcen, soziale Ressourcen, materielle 

Ressourcen, infrastrukturelle Ressourcen 

 

 

VI. Wenn die Dienste der Behindertenhilfe etablierte Handlungspfade bei der Unter-

stützung nutzen, ergeben sich für die Menschen mit Behinderungen nur Hand-

lungsalternativen auf der ersten und zweiten Ebene der SRO (A). 

 

Wenn die Dienste der Behindertenhilfe die Handlungspfade bei der Unterstüt-

zung personenzentriert gestalten, können sich für die Menschen mit Behinderun-

gen Handlungsalternativen auf allen Ebene der SRO ergeben (0). 
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Explanans:   Der Zugang zu Ressourcen definiert die Handlungsalternativen. 

Explanandum: Der Zugang und die Mobilisierung von Ressourcen im individuellen Sozi-

alraum ermöglichten neue Handlungsalternativen. 

 

Die Handlungspfade der personenbezogenen Wohnunterstützung sind nur bedingt auf 

eine systematische Identifikation und Mobilisierung sozialräumlicher Ressourcen ausge-

richtet. Eine fallspezifische Nutzung der Potentiale setzt voraus, dass erkannt wird: „Der 

soziale Raum hat etwas zu bieten, das weitreichender sein kann als ein professionelles 

Engagement!“ (vgl. Früchtel 2006, S. 3). Über diese Herangehensweise wird eine Trans-

formation von Potentialen sozialer, kultureller und materieller Art unterstützt. Für die Be-

teiligten der Behindertenhilfe und die unterstützten Menschen mit Teilhabebeeinträchti-

gung können sich neue Handlungs- und Entscheidungsoptionen ergeben. Es ist zu prü-

fen, inwieweit diese Annahmen auf die Handlungspraxis zutreffen. 

 

Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen:  Handlungsalternativen bei Mobilisierung von Ressourcen 

Unabhängige Variable:  Ressourcennutzung = Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:   Handlungsalternativen = Individualmerkmal 

Indikatoren: Veränderungen im sozialen Kontakten, Veränderung in der 

Nutzung nicht professionell Unterstützung, Veränderungen 

im Zugang zu kulturellen Angeboten, Veränderungen im 

Zugang und der Nutzung materiellen Ressourcen, Verän-

derungen bei der Beteiligung an der Selbsthilfe, Verände-

rungen der politischen Aktivität, Veränderungen im infra-

strukturellen Zugang und der Nutzung, Veränderungen im 

Nutzungsverhalten von sozialräumlichen Angeboten 

 

 

VII.  Um die Partizipation am Leben in der Gesellschaft zu unterstützen, nutzen die 

Dienste die Angebote im Feld der Behindertenhilfe (A). 

Um die Partizipation am Leben in der Gesellschaft zu unterstützen, ermöglichen 

die Dienste der Behindertenhilfe die Teilnahme an Angeboten in den Wohnquar-

tieren (0). 

 

Explanans:  Organisationen der Behindertenhilfe orientieren sich an den Bedürfnissen 

der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung, um Partizipation zu ermög-

lichen. 
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Explanandum: Organisationen der Behindertenhilfe orientieren sich an den Bedürfnissen 

der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung und nutzen etablierte Hand-

lungspfade, um Partizipation zu ermöglichen.  

 

Die Wohnhilfen sind als Teil des Systems der Unterstützung der Sozialen Arbeit zu ver-

stehen. Die Fachdienste erbringen ihre Leistung im Rahmen der Eingliederungshilfe. Die 

fachliche Unterstützung erfolgt theoriebezogen und basiert auf Handlungskonzepten. In-

dividualisierte Hilfen unterstützen die autonome Lebensführung in einer selbstbestimm-

ten Wohnform innerhalb der sozialen Regelstrukturen des Gemeinwesens und sichern 

den notwendigen Beistand innerhalb dieser Strukturen (vgl. Weinbach 2016, S. 206). 

Um die individuelle Ziel zu realisieren, sind potentielle Wahlmöglichkeiten zu erkennen 

und eine selbstbestimmte Entscheidung zu unterstützen.  

Operationalisierungsansatz 

 

Zu erklärendes Phänomen:   Identifizierung der Prinzipien des Handlungskonzepts der 

Wohnhilfe 

Unabhängige Variable:  Wohnhilfen = Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:   Fachliche Grundprinzipien der Hilfe= Individualmerkmal 

Indikatoren: Orientierung an den Interessen und am Willen, Unterstüt-

zung von Eigeninitiative und Selbsthilfe, Nutzung persona-

ler und sozialräumlicher Ressourcen, Zielgruppen- und be-

reichsübergreifende Ausrichtung der Unterstützung, Ver-

netzung, Kooperation und Koordination sozialer Dienstleis-

tungen 

 

 

Thesen zu Aspekten der Barrierefreiheit  
 

VIII. Wenn die wohnbezogenen Dienste die Menschen mit Behinderungen unterstüt-

zen, ihre Bedürfnisse im Sozialraum zu kommunizieren, dann wird die Entwick-

lung von Barrierefreiheit in sozialräumlichen Bezügen unterstützt (A). 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste die Menschen mit Behinderungen unterstüt-

zen, ihre Bedürfnisse im Sozialraum zu kommunizieren, dann hat dies keine Aus-

wirkungen auf die Entwicklung von Barrierefreiheit in sozialräumlichen Bezügen 

(0).  

 



Quantitative Untersuchung 

152 

Explanans:  Kommunikation in sozialen Bezügen formt soziale Wirklichkeit. 

Explanandum: Kommunikation über individuelle Anforderungen an sozial-räumliche Be-

dingungen trägt zur Identifikation und Veränderung von Barrieren bei. 

 

Die personenbezogene Hilfen mit Bezug zum Wohnen kann dazu beitragen, Lebensbe-

dingungen barrierefreier zu gestalten. Wird eine Unterstützung auf der Basis der Bedürf-

nisse und Wünsche der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen konstruiert, werden 

deren individuelle Anforderungen an Barrierefreiheit erfasst und in der Leistungserbrin-

gung berücksichtigt. Zu ihrer Realisierung bedarf es der Identifikation unterschiedlicher 

Ressourcen und Einbindung in soziale Netzwerke (vgl. Weinbach 2016, S. 206). Gerade 

die Etablierung sozialer Bezüge und die Nutzung potenzieller, auch nicht professioneller 

Unterstützung basiert auf Interaktion der Sozialpartner. Sie trägt zum informellen Aus-

tausch bei, ermöglicht Koordination und Kooperation in sozialen Netzwerken. Über die 

Beteiligung an diesen Netzwerken wird auf unterschiedlichen Ebenen eine inklusive Ent-

wicklung im Sozialraum gestärkt (vgl. Hinz 2004, S. 247 ff.). Es ist zu klären, inwieweit 

die wohnbezogenen Routinen zur Beseitigung von Barrieren geeignet sind . 

 

Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen:  Identifikation von Barrieren im Sozialraum 

Unabhängige Variable:  Wohnhilfe = Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:   Identifikation von Barrieren= Individualmerkmal 

Indikatoren: Häufigkeit der Kontakte zum Thema Barrieren, Rückmel-

dung zu sozialen Barrieren, Rückmeldungen zu infrastruk-

turellen Problemen, Rückmeldung zu kommunikativen Bar-

rieren, Rückmeldung zum kulturellen Zugang, Rückmel-

dung zur Barrierefreiheit bei Behörden, Rückmeldung zu 

Beteiligung der Selbsthilfe im Sozialraum, Rückmeldung 

zur politischen Mitbestimmung im Sozialraum 

 

 

IX. Wenn die wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe etablierte Handlungs-

pfade bei der Unterstützung nutzen, werden die Möglichkeiten der Menschen mit 

Teilhabebeeinträchtigungen zur autonomen Alltagsbewältigung nicht erweitert 

(A). 

Wenn die wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe die Handlungspfade bei 

der Unterstützung personenzentriert gestalten, werden die Möglichkeiten der 
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Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen zur autonomen Alltagsbewältigung 

erweitert (0). 

 

Explanans:   Personenzentrierung unterstützt selbstbestimmte Entscheidungen.  

Explanandum: Personenzentrierung unterstützt selbstbestimmte Entscheidungen zwi-

schen Handlungsalternativen im Sozialraum. 

 

Durch die Mobilisierung von individuellen und sozial-räumlichen Potentialen werden 

Handlungs- und Entscheidungsoptionen erweitert. Ein inklusionsorientierter Unterstüt-

zungsprozess kann das Spektrum von Alternativen erweitern. Die Vielfalt an Optionen 

trägt dazu bei, Kompetenzen in der Alltagsbewältigung zu erweitern. Die Entscheidungs- 

und Handlungsoptionen tragen dazu bei, das eigene Handeln und die eigene Selbstbe-

stimmtheit der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung im Unterstützungsprozess er-

fahrbar zu gestalten. Die subjektive Erfahrung von Wirklichkeit, die materiellen, sozialen 

und kulturellen Gegebenheiten, die sie bedingen, haben Einfluss auf das Phänomen der 

Lebensqualität im Sinne eines freien und glücklichen Lebens (vgl. Weinbach 2016, S. 

11). Es ist zu prüfen, inwieweit die etablierten Handlungspfade der personenbezogenen 

Unterstützung alternative Handlungsoptionen erschließen. 

 

Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen:  Identifizierung von autonomen Entscheidungsmöglichkei-

ten  

Unabhängige Variable:  Unterstützung = Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:   Handlungsalternativen = Individualmerkmal 

Indikatoren: Systematisches Identifizieren von Handlungsalternativen, 

Unterstützung der Entscheidungsfindung, methodische 

Unterstützung der Zielsetzung, strukturierte Hilfeplanung, 

Unterstützung der Selbsthilfe und Selbstbefähigung, Unter-

stützung durch Persönliches Budgets   

 

Thesen zur Kooperation und Koordination 
 

X. Wenn Hilfen auf der Basis unterschiedlichen Leistungsrechts installiert sind, dann 

werden diese Hilfen unabhängig von der Unterstützung der wohnbezogenen Or-

ganisationen der Behindertenhilfe erbracht (A). 
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Wenn Hilfen auf der Basis unterschiedlichen Leistungsrechts installiert sind, dann 

werden diese Hilfen in Kooperation mit der Unterstützung der wohnbezogenen 

Organisationen der Behindertenhilfe erbracht (0).  

 

Explanans:  Sozialrechtliche Unterstützungsleistungen werden von unterschiedlichen 

Dienstleistern erbracht. 

Explanandum: Personenzentrierte Leistungen der Behindertenhilfe beziehen weitere so-

zialrechtliche Hilfen bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderun-

gen ein. 

 

Der personenzentrierte sozialräumliche Unterstützungsprozess ist nicht auf den Bereich 

der Eingliederungshilfe nach SGB IX zu begrenzen. Menschen partizipieren an den un-

terschiedlichsten Lebensbereichen. Der wohnbezogene Dienst ist gehalten, professio-

nelle Unterstützer zu identifizieren und ggf. mit diesen zu kooperieren, um die Teilhabe 

zu ermöglichen (vgl. Fürst, Hinte 2017, S. 19). Durch die aktuellen Gesetzesänderungen 

des SGB IX und des Pflegestärkungsgesetzes können Leistungen durch unterschiedli-

che rechtliche Bezugssysteme nach SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII und/oder SGB XI 

erbracht werden. Hier bedarf es der Abstimmung und eines arbeitsteiligen Vorgehens 

(vgl. Weber, Lavorano, Knöß 2015, S. 12 ff.). Der Umfang und die Formen der prakti-

zierten Kooperationen sind zu erheben. 

 

Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen:  Schnittstellen der professionellen Hilfen, 

Kooperationen der professionellen Hilfen  

Unabhängige Variable:  Wohnhilfen nach SGB IX = Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:  Kooperation professioneller Dienstleister= Individualmerk-

mal 

Indikatoren:  Kooperation mit professionellen Anbieter aus Pflege, Ko-

operationen zur Seniorenversorgung, Kooperationen mit 

Anbietern aus dem Gesundheitssystem, Kooperationen mit 

Anbietern aus dem Bereich Tagesstruktur, Kooperationen 

mit Anbietern aus dem Bereich Beschäftigung, Kooperati-

onen aus dem Bereich Bildung, Kooperationen aus dem 

Bereich Verwaltung, Kooperationen kirchlicher/religiöser 

Angebote, Kooperationen der Versorgungsangebote, Ko-

operationen mit Anbietern aus der Behindertenhilfe 
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XI. Wenn Unterstützung sozialräumliche Ressourcen nicht einbezieht und koordi-

niert, ergeben sich kaum neue Handlungsalternativen für die Dienste der Behin-

dertenhilfe (A). 

Wenn Unterstützung sozialräumliche Ressourcen einbezieht und koordiniert, er-

geben sich neue Handlungsalternativen für die Dienste der Behindertenhilfe (0). 

 

Explanans:  Etablierte Formen der Unterstützung fokussieren auf die Potentiale der 

Organisationen der Behindertenhilfe. 

Explanandum: Personenzentrierte Unterstützung berücksichtigte die individuellen Be-

züge und bezieht diese ein, sodass sozialräumliche Potentiale einbezo-

gen werden können. 

 

Zu den Beteiligten im Sozialraum gehör neben anderen professionellen Diensten die 

nicht professionelle Unterstützung als soziale Ressource, die im Unterstützungsprozess 

zu berücksichtigen ist. Das Öffnen der eigenen Professionalität für Handlungsoptionen 

aus dem nicht professionellen Bereich stellt eine grundsätzliche Veränderung dar und 

weicht von der bisher vorherrschenden Handlungsweise in der Behindertenhilfe ab (vgl. 

Flieger, Schönwiese 2011, S. 68 ff.). Über die Transformationen sozialer Ressourcen 

können sich Handlungsoptionen in kulturellen und materiellen Bezügen ergeben. Diese 

vielfältigen Möglichkeiten sind zu identifizieren und über die Erhebung zu dokumentie-

ren. 

 

Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen:  Koordination der Unterstützung 

Unabhängige Variable:  Unterstützung= Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:  Koordination der Unterstützung = Individualmerkmal 

Indikatoren:  Unterstützung durch Familie, Unterstützung durch Be-

kannte, Unterstützung durch Partnerin und Partner, Unter-

stützung durch Nachbarschaft, Unterstützung durch Kir-

chengemeinde, Unterstützung durch Vereine, Unterstüt-

zung durch Ehrenamtliche. 
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Thesen zur Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 
 

XII.  Wenn sich informeller Austausch auf eine Säule des Hilfesystems in der 

Kommune beschränkt, werden Formen der systemübergreifenden Ko-

operation von Hilfen nicht verändert. (A) 

   

Wenn informeller Ausstauch systemübergreifend alle Säulen des kommu-

nalen Hilfesystems einbezieht, verändern sich die Formen von Koordina-

tion und Kooperation der Hilfen. (0) 

 

Explanans:  Der informelle Austausch von wohnbezogenen Diensten steht in Bezug 

zu Formen der Kooperation innerhalb des Systems Behindertenhilfe.  

Explanandum: Der informelle Austausch von Pflege, Sozialpsychiatrie und Behinderten-

hilfe steht in Beziehung zur systemübergreifenden Formen der Koopera-

tion. 

 

Der Einsatz personaler Ressourcen ist für die Organisationen der Behindertenhilfe prä-

gend. Die Unterstützung von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung 

erfordert fachliche, ethische und soziale Kompetenz. Über die Reform der Sozialgesetz-

gebung sind zukünftige die personenzentrierten Unterstützungsleistungen in Koopera-

tion zu erbringen. In Folge der gesetzlichen Reformen wird die Durchmischung der Hilfen 

systematisiert. Die Behindertenhilfe ist gefordert, sich für diesen Hilfe-Mix zu öffnen (vgl. 

Fürst, Hinte 2017, S. 19). Es ist zu erheben, welche Erwartungen mit der Implementie-

rung des reformierten SGB IX verbunden werden.  

 

Operationalisierungsansatz 

Zu erklärendes Phänomen:  Identifikation Kooperationen in der Behindertenhilfe 

Unabhängige Variable: Professionelle Wohnhilfe= Kollektivmerkmal  

Abhängige Variable:   Form der Kooperation= Individualmerkmal 

Indikatoren: Kooperation mit professionellen Diensten, Kooperation mit 

der Selbsthilfe, Kooperation mit nicht professionellen Un-

terstützern, Koordination der Unterstützung in kommuna-

len Sozialräumen, Beteiligung an kommunalen Planungs-

gremien, Kooperation mit den  Hilfesystem der Pflege und 

Sozialpsychiatrie 
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6.3.3 Konstruktion des Erhebungsinstruments 
 
Der Fragebogen wird mit der Zielsetzung entworfen, die unter 6.3.2 dargestellte Arbeits-

hypothese zu untersuchen. Die Datenerhebung bezieht sich auf den Bereich der Wohn-

hilfen in eigenständigen Wohnformen für Menschen mit einer kognitiv begründeten Teil-

habebeeinträchtigung in der Region Duisburg.  

 

Der Untersuchungsprozess wird in fünf Kategorien gegliedert: 

- Im Teil A werden personenbezogene Daten der Befragten erhoben.  

- Im Teil B werden die Ziele und die Strukturen der wohnbezogenen Unterstüt-

zungsleistung zur sozialen Teilhabe erfragt.  

- Im Teil C werden Daten zur Bewertung der Themen Personenzentrierung, Res-

sourcenorientierung und Barrierefreiheit erhoben.  

- Teil D dient dazu, den Stand der Kooperation und Koordination professioneller 

und nicht professioneller Unterstützung zu erfassen.  

- Teil E zielt darauf ab, die erwarteten Auswirkungen der Reform der Eingliede-

rungshilfe auf die wohnbezogene Unterstützung der sozialen Teilhabe zu erhe-

ben.  

 

Die gewählte Untersuchungsmethode eignet sich für die Befragung großer, homogener 

Gruppen, wie sie die Gruppe der Fachkräfte im Bereich der Behindertenhilfe darstellt. 

Das Instrument bietet sich an, da persönliche Einstellungen, Erfahrungen und Alltags-

routinen der Befragten erfasst werden können. Die Ergebnisse können als Wert zur sum-

marischen Beschreibung der Bewertung eines zu prüfenden Merkmals ermittelt werden 

(vgl. Bortz, Döring 2006, S. 253). Die zu untersuchenden Kriterien werden über die Ka-

tegorisierung differenziert, um die methodische Erhebung zu strukturieren. In der Diffe-

renzierung werden die Aspekte herausgestellt, die eine handlungspraktische Umsetzung 

der Alltagsroutinen über eine sozialwissenschaftliche Methodik ermöglichen. Das Instru-

ment arbeitet zum Großteil mit geschlossenen Frage. Items mit Antwortkategorien er-

leichtern bei einer schriftlichen Befragung die Auswertung und wirken sich positiv auf die 

Objektivität aus. Bei der Formulierung der Fragestellungen und Arbeitsanweisungen ist 

die Zielgruppe der Fachkräfte der Sozialen Arbeit zu berücksichtigen (vgl. Raab-Steiner, 

Benesch 2015, S. 55). Es wurde versucht eindeutige, kurze und klare Instruktionen zur 

Bearbeitung der jeweiligen Fragen vorzugeben. An einigen Stellen wird die Möglichkeit 

einer individuellen Antwort eingeräumt. Diese offenen Fragen bieten die Option, ergän-

zende Informationen zu erfassen. Die geschlossenen Antwortformate sind mehrkatego-

rial angelegt. Die Befragten können sich zwischen alternativen Antwortmöglichkeiten 
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entscheiden, über die Antwortkategorien wird eine Rangfolge dargestellt (vgl. Rost 2004, 

S. 64).  

 

Zur Erleichterung des Einstiegs werden zu Beginn personenbezogene Daten erhoben, 

um die Aufmerksamkeit und eine Verbindung zum Befragten herzustellen. In der Folge 

werden unterschiedliche Skalierungsangebote für die Antwortkategorien gewählt, um 

eine Eintönigkeit zu vermeiden und die Konzentration der Befragten zu halten. Für die 

Antwortkategorien werden unterschiedliche, gut messbare Ratingskalen angeboten. 

 

Gewichtung 
nicht  

wichtig 
eher nicht  

wichtig 
eher  

wichtig 
wichtig 

trifft  
nicht zu 

 

Häufigkeit 

selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
häufig 

trifft  
nicht zu 

 

Passung 

trifft nicht zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft eher zu 
trifft voll  

zu 

 

Zustimmung 

stimme ich  
nicht zu 

stimme ich 
eher nicht zu 

stimme ich  
eher zu 

stimme ich 
voll zu 

kann ich  
nicht beurteilen 

 

Wirkung 

nicht  
auswirken! 

eher 
nicht auswirken! 

eher  
auswirken 

bemerkbar  
auswirken! 

 

Zudem werden in bestimmten Item-Batterien die Anteile von Personengruppen erfragt, 

sodass als Skalierung verschiedene Prozentwerte angeboten werden. 

 

Zehner Schritte 
ca. 

10% 
ca. 

20% 
ca. 

30% 
ca. 

40% 
ca. 

50% 
ca. 

60% 
ca. 

70% 
ca. 

80% 
ca. 

90% 
100% 

 

Gruppenzuordnungen 

Eigenständig 

bis 20% 40% 60% 80% und mehr 
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Die Rangfolge kann als Ratingskala bezeichnet werden und bietet sich für ein compu-

tergestütztes Auswertungsverfahren, wie z. B. IBM SPSS Statistics 25 an. Um Meinun-

gen, Einstellungen, Wertorientierungen oder vergleichbare latente Variablen differenziert 

zu messen, kommen in sozialwissenschaftlichen Fragebogen zumeist mehrstufige Ska-

len zum Einsatz, vermittels derer die Befragungspersonen ihre Position zu bestimmten 

vorgegebenen Themen zum Ausdruck bringen können. Es wird angenommen, dass die 

angebotenen Skalen dem Bedürfnis der befragten Personen entsprechen. Inwieweit die 

Auswahl der Skalen ‚richtig‘ ist, kann erörtert werden. Dabei ist einzubeziehen, dass bei 

jeder einzelnen Frage und jeder Item-Batterie zu überlegen ist, auf welche Skala zurück-

gegriffen werden sollte, sodass eine belastbare Rangfolge und Bewertung vorgenom-

men werden kann (vgl. Porst 2008, S. 75 f.). Die Entwicklung des quantitativen Erhe-

bungsinstruments wird ausführlich im Anhang unter 1.1 dargelegt. Zur besseren Nach-

vollziehbarkeit wird an dieser Stelle die grundlegende Struktur des Instruments aufge-

zeigt:  

 

Teil A – Personenbezogene Daten 
Die Daten der Befragten sollen Auskunft über das Geschlecht, den Tätigkeitsbereich, 

die Funktion im Dienst sowie die berufliche Qualifikation geben. 

- A 1 – Geschlecht  

- A 2 – Tätigkeitsfeld 

- A 3 – Funktion im wohnbezogenen Dienst 

- A 4 – Berufliche Qualifikation 

 
Teil B – Konzeptionelle Ausrichtung der Wohnhilfen 
Die zu klärenden Phänomene sind über zugeordnete Items zu identifizieren.  
- B 1 – Konzeptionelle Ausrichtung 

- B 2 – Informationserhebung  

- B 3 – Informeller Austausch  

- B 4 – Fort- und Weiterbildung 

- B 5 – Aspekte der Selbstbestimmung in Alltagsroutinen 

 

Für die Ausgestaltung einer personenbezogenen Dienstleistung ist es von Bedeutung, 

welche konzeptionelle Ausrichtung der Fachdienst priorisiert. An dieser Stelle des Fra-

gebogens werden Daten zur konzeptionell-strukturellen Ausrichtung der Dienste erho-

ben. Die konkreten Regelungen zu Qualität, Umfang und Zielrichtung der Dienstleistung 

ist im Landesrahmenvertrag NRW nach § 131 SGB IX festgelegt. Um These I überprüfen 

zu können, ist die konzeptionelle Grundlegung des Fachdienstes zu erheben. Auf dieser 
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Basis ist eine personenzentrierte Unterstützungsleistung zu initiieren. Die Ausrichtung 

auf ein Individuum bedarf der Information. Über die Rückmeldung zur Fort- und Weiter-

bildung kann auf die Aktualität der angewandten Handlungskonzepte der Dienste ge-

schlossen werden.  

 
Teil C – Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung 
Im dritten Teil der Erhebung werden Aspekte der sozial-räumlichen Ressourcenorientie-

rung betrachtet.  

- C 1 – Aspekte von Barrierefreiheit in den Wohnquartieren  

- C 2 – Identifikation sozialer Ressourcen  

- C 3 – Formen der Nutzung sozialräumlicher Angebote  

- C 4 – Angebote professioneller Anbieter Sozialer Arbeit 

- C 5 – Beseitigung von Barrieren durch wohnbezogene Unterstützung 

 

Über die Personenzentrierung der wohnbezogenen Unterstützung können in sozial-

räumlichen Bezügen bisher wenig oder kaum genutzte Ressourcen identifiziert und mo-

bilisiert werden. Das Erkennen und die Nutzung von Ressourcen im Sozialraum fordern 

eine veränderte Haltung der professionellen Helfer. Nach Fürst und Hinte stellen soziale 

Beziehungen im Wohnumfeld eine potentiell nutzbare Ressource dar. Für die Untersu-

chung wird als Voraussetzung angenommen, dass Beziehungen zu Familien, Bezie-

hungspartnern, gesetzlichen Betreuern und Bekannten bereits Berücksichtigung finden. 

Neben professionellen Optionen kommen nicht professionelle Unterstützungsmöglich-

keiten in Betracht. In den Wohnquartieren sind unterschiedlichste Angebote etabliert. Im 

Sinne der Handlungsansätze der Personenzentrierung und der gesetzlichen Grundlagen 

im Sinne des BTHG sind der Wille, die Ziele und die Interessen der Menschen mit Be-

hinderungen entscheidend, um die Unterstützungsprozesse zu organisieren. Die Identi-

fikation und das Erschließen möglicher Potentiale professioneller und nicht professionel-

ler Unterstützung gehören zu den systematisch-methodischen Aspekten einer inklusion-

sorientierten Dienstleistung. Über den Zugang zu diesen Potentialen können sich für die 

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung veränderte Handlungsalternativen ergeben. Die 

Unterstützung sollte geeignet sein, diese Handlungsalternativen zu identifizieren, zu be-

nennen und Zugänge zu ermöglichen. Diese Vorgehensweise kann dazu beitragen, Bar-

rieren in sozialräumlichen Kontexten aufzuzeigen, zur Beseitigung der Barrieren beizu-

tragen und den gesellschaftlichen Veränderungsprozess in sozial-räumlichen Kontexten 

zu unterstützen.  
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Teil D – Kooperationen und Koordination der Unterstützung 

Die Aspekte koordinativer und informeller Ressourcen werden in Teil D erhoben: 

- D 1 – Beteiligung anderer professioneller Unterstützungsangebote 

- D 2 – Personale Unterstützung aus dem Umfeld  

- D 3 – Kooperationen mit Unterstützungsangeboten 

- D 4 – Beteiligung der Dienste an der Gremienarbeit in der Stadt Duisburg 

- D 5 – Bewertung der Gremienarbeit in der Stadt Duisburg 

 

Die Lebenssituationen und die Beeinträchtigungen von Menschen mit Behinderungen 

sind individuell. Aus diesen Gründen erhalten sie ggf. Leistungen unterschiedlicher So-

zialgesetzbücher. Das Gesamtplanverfahren nach § 117 Satz 6 SGB IX sieht vor, dass 

die Leistungen aller Leistungsträger in Inhalt, Umfang und Dauer aufeinander abge-

stimmt werden. In der Konsequenz bedarf es der Abstimmung und eines arbeitsteiligen 

Vorgehens der beteiligten Dienstleister (vgl. Weber, Lavorano, Knöß 2015, S. 12 ff.). Teil 

D des Fragebogens befasst sich mit Teilaspekten der Kooperation und Koordination im 

versäulten kommunalen Hilfesystem. Es werden fünf Themenkomplexe aufgegriffen, die 

sich auf die Weiterentwicklung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 

Behinderungen beziehen. Einleitend werden die aktuellen Kooperationsstrukturen der 

professionellen Unterstützungsangebote in der Stadt Duisburg erfragt, im Anschluss die 

Bezüge der wohnbezogenen Dienste zu nicht professionellen Hilfen. Anschließend wird 

erhoben, inwieweit Kooperationen mit den unterschiedlichen Unterstützern bestehen. 

Zur Kooperation und Koordination gehört der Austausch der verschiedenen Dienst-

dienstleister aus dem Bereich Behindertenhilfe, Pflege und Sozialpsychiatrie in den je-

weiligen kommunalen Kontexten. Es wird u. a. erhoben, inwieweit der jeweilige Dienst 

sich an der Gremienarbeit in der Kommune beteiligt und wie die Mitarbeit in den Gremien 

bewertet wird. 

 

Teil E – Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
Im fünften Teil werden Veränderungserwartungen der Mitarbeitenden für die wohnbezo-

genen Dienste und das Hilfesystem thematisiert. Aus diesem Grund wird in zwei Frage-

komplexen die aktuelle Einschätzung zur Entwicklung erhoben. 

- E 1 –Veränderungserwartungen der Mitarbeitenden der wohnbezogenen Dienste 

- E 2 – Veränderungserwartungen an die Unterstützungssysteme in der Kommune 

 

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behin-

derungen verändert Rahmenbedingungen für das Feld der wohnbezogenen Behinder-



Quantitative Untersuchung 

162 

tenhilfe. Die Reform des SGB IX führt im Bereich der Wohnhilfen aktuell zu einer Verun-

sicherung in der Trägerlandschaft. Nach der Pfadtheorie kann angenommen werden, 

dass sich die Veränderung von Rahmenbedingungen der Leistungserbringung auf 

Handlungsabläufe und Handlungsroutinen auswirken wird. Die Organisationen der Be-

hindertenhilfe sind im Sinne der Wirtschaftlichkeit gehalten, professionell auf diese Her-

ausforderung zu reagieren. In der Phase der Pfadbrechung und Erprobung bzw. Adap-

tion neuer Handlungspfade können ressourcenorientierte Handlungskonzepte für die 

Unternehmen der Behindertenhilfe bisher ungenutzte Potentiale erschließen.  

 
 
6.3.4 Durchführung und Datenerhebung 
 
Nach der Konstruktion des Befragungsinstruments wurde eine Pretest in Bezug auf die 

logische Stimmigkeit und die Handhabbarkeit durchgeführt. Die zwei Testgruppen wur-

den gebeten eine Rückmeldung zu geben bezüglich der Verfänglichkeit des Inhalts und 

der Bearbeitungsdauer. Es wurden zwei Einrichtungen der Behindertenhilfe angefragt, 

die eigenständiges Wohnen (ambulant) und gemeinschaftliches Wohnen (stationär) un-

terstützen. Die Einrichtungsleitungen haben sich im Vorfeld bereit erklärt den Pretest 

durchzuführen. Die Leitungen haben den Fragebogen in ihren Leitungsteams vorgestellt, 

jeweils vier Teamleitungen haben den Fragebogen bearbeitet. Es erfolgten sechs schrift-

liche Rückmeldung durch Teamleitungen. Die Rückmeldungen der Einrichtungsleitun-

gen fanden im Rahmen von Reflektionsgesprächen statt. Insgesamt wurde das Frage-

volumen reduziert, Fragestellungen wurden eindeutiger formuliert und Themen, die nicht 

in einem direkten Zusammenhang mit dem Bereich Wohnen stehen, entfernt. Die Anre-

gungen aus dem Pretest wurden eingearbeitet, um eine Handhabung durch die Fach-

kräfte in der konkreten Befragungssituation zu verbessern (vgl. Raab-Steiner, Bensch 

2015, S. 64). Die Befragung wurde durch die Präsentation in der Trägerkonferenz und 

durch die Anschreiben an die Leitungen der wohnbezogenen Dienste vorbereitet. Im 

Nachgang zum Anschreiben haben einige Leitungen von Diensten die Möglichkeit der 

telefonischen Nachfrage genutzt. Nach dem Anschreiben haben zwei der Dienste fest-

gestellt, dass der benannte Personenkreis aktuell nicht mehr von ihnen betreut wird. 

Beide Dienste erklärten, die Fragebögen seien nicht bearbeitet worden, um das Ergebnis 

nicht zu verfälschen. Aufgrund der Rückmeldung ist davon auszugehen, dass im Unter-

suchungszeitraum 27 Dienste und Einrichtungen wohnbezogene Leistungen für die Per-

sonengruppe erbracht haben. Die differenzierten Rückmeldungen der Fachkräfte lassen 

auf die ernsthafte Auseinandersetzung und das Bemühen, das Projekt zu unterstützen, 
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schließen. Ein Teil der Rückmeldungen gab darauf Hinweis, dass Anleitungen zur Hand-

habung und einige Fragestellungen unterschiedlich verstanden werden können, sodass 

die Daten in Bezug auf die Validität kritisch zu prüfen sind.  

 

 

6.3.5 Datenaufbereitung  
 
Die Erhebung dient der Messung einer regelhaften, kodifizierten Zuordnung von Symbo-

len zu Aspekten manifester oder latenter Variablen. Diese wurden über den Prozess der 

Operationalisierung und über Items definiert. Um eine Messung vornehmen zu können 

und die Angaben zuordnen zu können, bedarf es eines Bezugssystems. Das dem Mess-

vorgang zugrunde gelegte Bezugssystem wird als Skala bezeichnet. Skalen können un-

terschiedliche Skalenniveaus haben, in Abhängigkeit vom Skalenniveau wird zwischen 

Nominal-Skalen, Ordinal-Skalen, Intervall-Skalen und Ratio-Skalen unterschieden (vgl. 

Porst 2008, S. 69). Diese Skalierungsmöglichkeiten wurden gewählt, da z. B. Intervall-

Skalen eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten bieten. Über die Auswertung mit 

dem Datenverarbeitungsprogramm IBM SPSS Statistics 25 können Mittelwerte definiert 

und Korrelationen hergestellt werden. Die Anzahl der Skalenpunkte wurde in Abhängig-

keit zu den jeweiligen Item-Batterien gewählt, in der Regel wurde eine Mittelkategorie 

vermieden, um ‚Fluchtkategorien‘ auszuschließen. 

Für die Antwortmöglichkeiten werden verschiedene Intervall-Skalen mit mehreren Rubri-

ken angeboten (siehe 6.3.3). Zugrunde gelegt wurde eine mehrstufige Ratingskala mit 

einer verbalen Skalenbezeichnung. Diese sind itemunspezifisch formuliert, d. h., die Be-

nennung der Antwortkategorien gilt für mehrere Items des Fragebogens. Ein Vorteil der 

Verbalisierung liegt darin, dass die Bedeutung von Antwortstufen durch sprachliche Be-

schreibungen für die Personen intersubjektiv vereinheitlicht sind. Je nach Intention der 

Fragestellung richten sich die Skalen nach der Zielrichtung der erhobenen Items. Es 

werden je nach Thematik die Häufigkeit, Intensität, die Zustimmung oder das Ausmaß 

eines Phänomens erfragt. Die unterschiedlichen Ratingskalen ermöglichen eine abge-

stufte Antwort, die mit einem Informationsgewinn verbunden ist. Zur Definition eines An-

teils an einer Personengruppe werden Prozentangaben angeboten (vgl. Raab-Steiner, 

Benesch 2015, S. 58 ff.). Ergänzend wurde die Möglichkeit genutzt, die Befragten zu 

einer Positionierung zu einem bestimmten Thema zu veranlassen. Es werden zwei Aus-

sagen zur Auswahl angeboten. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um eindeutige Daten 

zum kontroversen Thema generieren zu können. Die angebotenen verbalisierten Skalen 

fordern von den befragten Fachkräften nur eine relativ geringe Abstraktionsfähigkeit.  
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Das ‚Statistical Product und Service Solutions‘-Programm bietet sich für die Erfassung 

und Analyse methodisch erhobener Daten an. Dabei handelt es sich um ein System zur 

statistischen Datenanalyse und zum Datenmanagement. Das Programm entspricht wis-

senschaftlichen Standards und ist geeignet, valide Aussagen zu generieren. Über eine 

Kodierung werden Fragenkontexte in messbare Variablen differenziert. Jede Variable 

(Item) wird mit den definierten Antwortoptionen nummeriert und in ihrer Differenzierung 

erfasst (vgl. Raab-Steiner, Benesch 2015, S. 70 ff.). Einzelnen Fragen des Fragebogens 

wurde jeweils ein Variablen-Name zugeordnet. Der Kode-Plan des Fragebogens für die 

wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen enthält 158 Variablen. Die Kodifizierung er-

folgt im Rahmen der EDV-gestützten Bearbeitung des Fragebogens. Den definierten 

Items (Merkmalen) wurden Merkmalsausprägungen zugeordnet. Die Differenzierung für 

die Item-Ausprägungen erfolgt absteigend.  

 

Ausprägung Gewichtung  1 = wichtig   bis 4 = nicht wichtig   

Ausprägung Häufigkeit 1 = häufig   bis 4 = selten    

Ausprägung Passung  1 = trifft voll zu   bis 4 = trifft nicht zu 

Ausprägung Zustimmung 1 = stimme ich voll zu  bis 4 = stimme ich nicht zu  

Ausprägung Wirkung  1 = bemerkbar auswirken bis 4 = nicht auswirken 

Ausprägung Anteil  1 = 100 %   bis 10 = 10 %   

    1 = 80 % und mehr  bis 4 = bis 20 % 

 

Die Kodierung erfolgt auf Basis des SPSS-Programms. Im Programm werden die Items 

in die Kategorien Name (Nummerierung ); Typ (numerisch); Spalte (Definition der Da-

tenangaben); Dezimalstellen (Definition der Dezimalstellen); Variablenlabel (Name des 

Messwerts); Wertelabel (Ausprägung des Messwerts); fehlende Werte (Definition feh-

lender Angaben); Spalten (Breite der Datenansicht); Ausrichtung (Ausrichtung der Da-

tenangaben); Messniveau (Definition des Messniveaus) und Rolle (Dateneingabe) ein-

geteilt. Die Eingabe erfolgt nach Vorgaben der Datenmaske des SPSS-Programms. 

 

Im Rahmen der Auswertung wurden 34 Fragebögen (34 = N) erfasst. Die erfassten Da-

ten wurden auf Eingabefehler hin überprüft. Es wurden die Möglichkeiten des Pro-

gramms genutzt, den Datenfile auf Unregelmäßigkeiten in Bezug auf Maxima bzw. Mi-

nima der Variablen sowie deren Lage- und Streumaße hin zu prüfen. Genutzt wurde die 

Analyse im Rahmen der Häufigkeitsstatistik sowie Kreuztabellen, um ggf. Unmöglichkei-

ten durch Fehleingaben zu identifizieren (vgl. Raab-Steiner, Benesch 2015, S. 82). 
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Abb. Nr. 8 Variablenansicht Fragebogen             Quelle: SPSS  

 

Die Dateneingabe erfolgt auf Basis der kodierten Fragebögen. Jeder Fragebogen wurde 

nummeriert. Jedem Item, bzw. jeder Item-Barriere wurden die definierten Variablen-

Nummern zugeordnet. Die gekennzeichneten Angaben wurden in das EDV-System ein-

gegeben.  

 

Die Erfassung dient der Visualisierung der Daten mit der Zielsetzung, eine deskriptivsta-

tistische Beschreibung zu unterstützen. Über die Informationsreduktion werden die we-

sentlichen Sachverhalte herausgestellt, die eine Ergebnisfindung im Sinne einer Falsifi-

kation der aufgestellten Arbeitshypothesen ermöglichen. Im nächsten Schritt erfolgt eine 

Reduktion der Daten mit der Zielsetzung, valide Aussagen über die Annahme oder Ver-

werfung der aufgestellten Hypothesen zu generieren. Um zielgerichtete Aussagen zu 

den Arbeitshypothesen vornehmen zu können, werden verschiedene Methoden der de-

skriptiven Datenanalyse angewandt (vgl. Ostermann 2012, S. 5).   

 

Diese Methodik der bivariaten Statistik befasst sich mit der Erforschung von Zusammen-

hängen (Assoziationen) zweier Untersuchungsvariablen, dem Herausarbeiten von Be-

ziehungen zwischen zwei Merkmalen und ihrer Quantifizierung anhand von Zusammen-

hangsmaßen (vgl. Oestreich, Romberg 2018, S. 108 ff.). Die Analyse erfolgt mittels 

Kreuz- bzw. Kontingenztabelle und Korrelationsrechnung. Signifikanztests ermöglichen 

es, gewählte Variablen ggf. auf einen Zusammenhang hin zu überprüfen. Mit der Korre-

lationsrechnung wird die Stärke des statistischen Zusammenhangs zwischen den Aus-

prägungen zweier Größen, also zwischen zwei Variablen, geprüft. 
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Abb. Nr. 9: Datenansicht                          Quelle: SPSS  

 
In der Sozialwissenschaft sind Aussagen wie „wenn X…, dann ist Y“ eher nicht zu treffen, 

da in der Regel von multifaktoriellem Geschehen auszugehen ist. Im Kontext dieser so-

zialwissenschaftlich ausgerichteten Arbeit unterstützt die statistische Bewertung eine 

Wahrscheinlichkeitseinschätzung des Zusammenhangs zwischen zwei unterschiedli-

chen Aussagen. Zur Darstellung der Erfassung und Bearbeitung der Daten werden fol-

gende Möglichkeiten genutzt: 

 

I. Häufigkeitstabellen 

Um eine Aussage zu erhobenen Messwerten treffen zu können, sind die absoluten Häu-

figkeiten einzelner Werte in einer Variablen darzustellen. Die Darstellung in einer Häu-

figkeitstabelle ist für nominalskalierte Daten eine wichtige Analysemöglichkeit. Sie er-

möglicht eine Gewichtung und eine gesammelte Darstellung der erhobenen Daten (vgl. 

Raab- Steiner, Bensch 2015, S. 88 ff.). 

 

II. Kreuz- und Kontingenztabelle 

Diese Analysemethode ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der in den Häufig-

keitstabellen erfassten Daten. Es werden Beziehungen der Häufigkeitsverteilung meh-

rerer Merkmale abbildbar. Mithilfe der Kreuztabelle werden einzelne Wertekombinatio-

nen der untersuchten Variablen in einen statistischen Bezug gestellt. Es können so Kor-

relationen zwischen einzelnen Angaben hergestellt werden (vgl. Oestreich, Romberg 

2018, S. 111). Neben der Analyse mittels Kreuz- bzw. Kontingenztabelle wird die Stärke 
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des statistischen Zusammenhangs durch Korrelationsberechnung ermittelt (vgl. Oster-

mann 2012, S. 110 ff.). Ziel der Überprüfung ist es, die Signifikanz der Datenerhebung 

zu sichern und Aussagen zur Falsifizierung der Hypothesen ableiten zu können.  

 

III. Darstellung der Daten 

Die Darstellung der Datenerfassung wird in Häufigkeitstabellen vorgenommen. Die Da-

tenerhebung genierte verschiedene Formen von nominal- und ordinalskalierten Häufig-

keiten, die über Balkendiagramme darstellbar sind (vgl. Raab-Steiner, Benesch 2015, S. 

93 ff.). Bereits auf Basis der Häufigkeitsdarstellungen lassen sich erste Analysen vor-

nehmen. Zur Visualisierung der komplexen Daten werden verschiedene Formen grafi-

scher Darstellungen genutzt, die Aussagen zum untersuchten Sachverhalten unterstüt-

zen. 
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6.4 Qualitative Untersuchung 
 

Ziel dieser Studie ist es, ein umrissenes Forschungsfeld differenziert zu betrachten und 

orientiert an einer Forschungsfrage qualitative Daten zu erheben. Die Voraussetzung 

eines methodischen kontrollierten Fremdverstehens ist die Annahme, dass menschli-

ches Handeln und Erkennen die Basis eines jeden Erkenntnisprozesses sind. Auf dieser 

Basis erforscht Sozialwissenschaft alltägliches Handeln und Erkennen. Abgeleitet aus 

diesen Erfahrungen werden Erkenntnisse einer zweiten Ebene erschlossen und der For-

schende gelangt in der Konsequenz der Reflektion zu erkenntnistheoretischem Wissen. 

Dieses bildet die Voraussetzung, um über die theoretische Betrachtung zu wissen-

schaftstheoretischen Erkenntnissen zu gelangen. Steht der Mensch im Zentrum des For-

schungsinteresses, ist es das Ziel, die individuellen impliziten Konstruktionen und Hand-

lungsentwürfe in Erfahrung zu bringen. Die sozialwissenschaftliche Rekonstruktion ba-

siert auf diesen Konstruktionen des Alltags. Sozialwissenschaftliche Begriffsbildungen 

sind sekundäre Konstruktionen impliziten alltäglichen Handelns in bestehenden Kon-

strukten. Aus diesem Grund ist das Verhältnis qualitativer Methoden in der Sozialwis-

senschaft zu ihrem Gegenstand per se rekonstruktiv (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 

2014, S. 12). Ziel der Erhebung qualitativer Daten und ihrer Interpretation ist es, zielge-

richtet Konstruktionen zweiten Grades zu entwickeln. Um solche Konstruktionen entwer-

fen zu können, bedarf es einer methodisch kontrollierten Betrachtung. Dieser Vorgang 

differenziert die unmittelbare Alltagserfahrung des Fremdverstehens von einer wissen-

schaftlich strukturierten Methode des kontrollierten Fremdverstehens. Das Forschungs-

projekt ist im qualitativen Bereich in folgenden Teilschritten entworfen: 

 

- Darlegung des zugrundeliegenden qualitativen Ansatzes 

- Explikation des theoretischen Vorwissens 

- Entwicklung des Erhebungsverfahrens 

- Darstellung des Aufarbeitungsverfahrens 

- Darstellung des Auswertungsverfahrens 

 

 

6.4.1 Zugrundeliegende Ansätze qualitativen Denkens 

 

Ziel dieses kurzen Diskusses ist es, darzulegen, auf Basis welcher qualitativer Theorie-

ansätze das Forschungsprojekt beruht. Die ersten Ansätze des qualitativen Denkens 

lassen sich auf die Philosophen der Antike zurückführen. Der Philosoph Aristoteles be-

trachtet Gegenstände bereits im Zusammenhang ihrer Intention, ihrer Ziele und ihres 
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Zwecks. Dieser Gegenstand wird von ihm in einen Gesamtzusammenhang von Werden 

und Vergehen gestellt. Seine Analyse bedient sich einer logischen widerspruchsfreien 

deduktiven Beweisführung. Erste Ansätze induktiven Vorgehens werden für die Erklä-

rung von Einzelphänomenen in Betracht gezogen (vgl. Precht 2015, S. 224 ff.). Eine 

Kausalitätserklärung auf der Basis deduktiver Logik zur methodischen Erklärung von Ur-

sache-Wirkungs-Zusammenhängen wird für die moderne Wissenschaft prägend. Begin-

nend im sechzehnten Jahrhundert befassen sich Philosophie und Wissenschaft zuneh-

mend mit qualitativen Aspekten der zu untersuchenden Gegenstände. Galileo Galilei 

versuchte allgemeine Naturgesetze durch deduktive Logik zu erfassen. Zeitgleich be-

schreibt der Philosoph Descartes, das Ziel der Wissenschaft ‚Philosophie‘ sei, alles Wis-

sen im Wege strenger Deduktion zu gewinnen (vgl. Störig 1950, S. 218). Ein wichtiger 

Strang qualitativer Ansätze ist die Hermeneutik. Die verschiedenen Einzelwissenschaf-

ten entwickeln methodische Strukturen zur Auslegung und zum Verständnis von Texten. 

Diese Ansätze lassen sich verorten z. B. im Bereich der Theologie, der Rechtswissen-

schaften oder der Philosophie. Hermeneutische Ansätze gehen davon aus, dass alles 

vom Menschen Hervorgebrachte immer mit subjektivem Sinn verbunden ist. Eine Ana-

lyse von äußerlichen Merkmalen ist unzureichend, da die subjektiven Kontexte nicht aus-

reichend gewürdigt werden. Sprachliche Äußerungen oder Texte stehen immer im Ver-

weisungszusammenhang zum Relevanzsystem und zu ihrer Selbstreferenzialität (vgl. 

Przyborski, Wohlrab-Sahr 2014, S. 17). Qualitative Ansätze sind rekonstruktive Verfah-

ren, um eine beobachtete Realität zu erfassen und auf einer zweiten Ebene methodisch 

zu beschreiben. Die Beobachtung, Erfassung und Interpretation empirischer Daten be-

dürfen methodisch kontrollierter Methodik des Fremdverstehens. Eine anschließende 

Analyse steht in Bezug zu den Ebenen des subjektiven Sinns und der sozialer Praxis. 

Eine rekonstruktive qualitative wissenschaftliche Arbeit orientiert sich an Gütekriterien 

wie Validität, Reliabilität und Objektivität, um aktuellen Qualitätsstandards der Bezugs-

wissenschaft zu genügen. Qualitative Forschung zielt darauf ab, die Interpretationen der 

Handelnden zu rekonstruieren. Diese Interpretationen, die Konstruktionen ersten Gra-

des, sind nachzuvollziehen und zu verstehen. In einem zweiten Schritt werden im For-

schungsprozess wissenschaftliche Typen und Erklärungsansätze, Konstruktionen zwei-

ten Grades gebildet (vgl. Schütz 1971, S. 6). Im Rahmen der methodologischen Entwick-

lung der Sozial- und Humanwissenschaften wurden in den letzten Jahrzehenten ver-

schiedene interpretative Methoden entwickelt, die geeignet sind, latente Sinnstrukturen 

zu erschließen. Für diese Entwicklung werden beispielhaft verschiedene Ansätze nach 

Mayring (2010) aufgeführt: 
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Moderne hermeneutische Ansätze:  

Neue Methodik in den Humanwissenschaften zum Verständnis weniger harter Daten 

in sprachlichen Kontexten. Entwicklung der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik 

(Hitzler 1997; Terwee 1990). 

 

Kritische Ansätze: 

Entwicklung kritischer Ansätze nach Sullivan (1984) und dialektische Ansätze nach 

Rychlak (1976). Feministische Ansätze nach Harding, Becker-Schmidt und Bilden 

(1991). 

 

Narrative Ansätze: 

Analyse biografischen Materials mit dem Ziel, soziale Strukturen zu erarbeiten. Er-

hebung der Daten mit offenen Methoden, z. B. Riessman (2008). 

 

Deskriptive Ansätze: 

Methode der teilnehmenden Feldforschung mit dem Ziel des Verstehens und Inter-

pretierens des Fremdens (Weingarten, Sack, Schenkein 1976). Diese Ansätze wur-

den vor allem von den Sozialwissenschaften aufgegriffen (Erikson, 1987, König Ze-

dler 1956). 

 

Explorative, theoriebildende Ansätze:  

Grounded Theory integrativer Ansatz qualitativer Sozialforschung. In einem indukti-

ven Prozess werden aus dem material Theoriebausteine exploriert (Strauss, Glaser 

1979). 

                   nach Mayring 2010 

 

Die Ansätze bedienen sich einer eigenen Methodik der Datenerhebung und Analyse. Die 

Schwierigkeit dieser ‚interpretierten‘ Ergebnisse liegt in einer fehlenden einheitlichen 

Systematik der Ergebnisgenerierung. Die sozialwissenschaftliche Methodenliteratur ent-

behrt nach Mayring einer wissenschaftsübergreifenden Anleitung zur Auswertung kom-

plexen sprachlichen Materials sowie definierten Regeln zur Interpretation der Ergebnisse 

(vgl. Mayring 2010, S. 10). Aus diesem Grund bedient sich diese Arbeit einer Methodik, 

die systematisch, intersubjektiv überprüfbar und der Komplexität des Forschungsgegen-

stands angemessen ist. 

Das Ziel der angewandten konstruktiven Methodik ist die Symbiose aus quantitativer und 

qualitativer Methodik. Die angewandten Methoden dienen im Forschungsprozess der 

Tiefe des Erkenntnisgewinns. Die Pluralisierung der Lebenswelten sowie die funktionale 
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Ausdifferenzierung der Gesellschaft erfordern einen Ansatz und ein Verständnis, die die-

ser beschriebenen Komplexität gerecht werde (vgl. Kleve 2010, S. 25). Das Ziel dieser 

Arbeit ist es, eine sozialwissenschaftliche Rekonstruktion an der Alltagskonstruktion an-

zuschließen. Soziale Lebenswelt und die Strukturen im System der Behindertenhilfe prä-

gen nachhaltig die biografischen Erfahrungen der beteiligten Menschen. Ein Ziel des 

qualitativen Teils des Forschungsprozesses ist es, das implizite Wissen der Mitarbeiten-

den und der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung zu eruieren. 

 

Im Fokus dieser Arbeit steht die wohnbezogene Unterstützung der Dienste der Behin-

dertenhilfe in der Stadt Duisburg. In die Erhebung qualitativer Daten fließen die Ergeb-

nisse und offenen Fragestellungen aus dem Bereich der quantitativen Erhebung ein. Die 

Arbeit hat den Anspruch, die Menschen mit Behinderungen, ihre Ziele und Erwartungen 

an wohnbezogene Unterstützung einzubeziehen. Im qualitativen Teil werden sie als Ex-

perten zu ihren Erfahrungen befragte. Die Sicht von Nutzerinnen und Nutzern wohnbe-

zogener Unterstützung ergänzen die Aussagen von Fachkräften der Behindertenhilfe. 

Diese Personen gehören zur sozialen Konstruktion des Handlungsfeldes und beeinflus-

sen mit ihrer Individualität die Realität des Hilfesystems. Es ist wichtig, die Daten in ei-

nem gemeinsamen Kontext zu erheben. Das Ziel dieser vergleichenden Datenerhebung 

ist es, eine interne und eine externe Sichtweise darzustellen, die es ggf. ermöglicht, Ge-

meinsamkeiten und Ergänzungen herauszuarbeiten. 

 

Der Forschungsgegenstand wird durch die etablierten Handlungspfade wohnbezogener 

Unterstützung der Behindertenhilfe definiert. Die interessierenden Phänomene sind das 

Maß der Identifikation und die Mobilisierung und Integration von sozial-räumlichen Po-

tentialen in die Unterstützungsleistung der Dienste. Über die Erhebung der Daten wer-

den die ‚individuellen Konstruktionen‘ der befragten Menschen mit Behinderung sowie 

der Mitarbeitenden erfasst und systematisch analysieret. Im Sinne der Handlungsan-

sätze der Sozialraum- und Lebensweltorientierung werden die als wichtig erachteten As-

pekte der persönlichen Konstrukte in einen Theoriebezug gestellt. Über die Herstellung 

dieses Zusammenhangs werden mögliche Entwicklungspotentiale für die wohnbezo-

gene Unterstützung und für die Dienste der Behindertenhilfe umrissen. Es ist zu erörtern, 

welche der als wichtig erachteten Aspekte die Entwicklung inklusiver Bedingungen bei 

der Erbringung wohnbezogener Unterstützung stärken. Die Analyse und Interpretation 

der qualitativen Ergebnisse erfolgen in Kapitel 7.2.2. 
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6.4.2 Forschungsdesign 
 
Das Sampling der Interviewpartner erfolgte nach dem Zufallsprinzip, angelehnt an das 

‚Snowball‘-Prinzip. Das Prinzip richtet sich danach, dass Interviewpartner wiederum 

mögliche geeignete Interviewpartner benennen (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2014, 

S. 59). Dieses Vorgehen bietet sich an, um ein Netzwerk zu erschließen. Die regionale 

Behindertenhilfe stellt ein Netzwerk dar. Im Forschungsinteresse wurden Personen aus-

gewählt, die in der Stadt Duisburg am System wohnbezogener Hilfen beteiligt sind, oder 

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung, die wohnbezogene Leistungen 

in Anspruch nehmen.  

Die Auswahl der Personen richtete sich nach den grundsätzlichen Forschungsinteressen 

und dem beabsichtigten Forschungsverlauf. Um verschiedene Perspektiven des zu un-

tersuchenden Sachverhalts zu erhalten, werden Personen mit unterschiedlicher Betrof-

fenheit befragt. Durch die Befragung der verschiedenen Personen, die mit der gleichen 

Thematik befasst, aber unterschiedlich individuell betroffen sind, können die verschieden 

gewichteten Aspekte erfasst werden. Im Ergebnis dieser Vorüberlegungen und der Re-

sultate der quantitativen Erhebung werden aus der beschriebenen Personengruppe be-

stimmte Funktionsgruppen befragt. Erst die Gesamtschau der verschiedenen Perspek-

tiven ermöglich eine Analyse des regionalen Handlungsfeldes der Behindertenhilfe. Die 

erste Kontaktaufnahme zu potentiellen Gesprächspartnern erfolgte über Beratungsstel-

len, die Sozialen Dienste, die städtische Verwaltung, die politischen Gremien und über 

Personen, die im Bereich wohnbezogener Unterstützung der sozialen Teilhabe für Men-

schen mit einer sogenannten geistigen Behinderung tätig sind.  

 

Für ein Interview konnten insgesamt elf Personen gewonnen werden.  

- Aus der Funktionsgruppe der Geschäftsführungen wohnbezogener Dienste wur-

den eine Geschäftsführerin und ein Geschäftsführer interviewt. Die Geschäfts-

führerin ist verantwortlich für wohnbezogene Unterstützung in eigenständigen 

Wohnformen und für intensiv betreute Wohnangebote mit Hintergrunddienst. Der 

befragte Geschäftsführer steht in Verantwortung für Wohnangebote in gemein-

schaftlichen Wohnformen, Unterstützungsangebote in eigenständigen Wohnfor-

men und intensiv betreute Wohnangebote mit Hintergrunddienst.  

- Aus der Funktionsgruppe pädagogischer Leitungskräfte wurde eine Quartiers-

managerin befragt, die verantwortlich ist für die Unterstützung in eigenständigen 

Wohnformen mit Hintergrunddienst auf der Basis des Persönlichen Budgets. Für 

den Bereich der Unterstützung in gemeinschaftlichen Wohnformen wurde eine 
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pädagogische Leitungskraft befragt, die für drei klassische stationäre Wohnan-

gebote zuständig ist.  

- Für die Funktionsgruppe der Beratungsstellen wurde ein Mitarbeiter zu Aspekten 

wohnbezogener Unterstützung in Wohnquartieren interviewt. 

- Aus der Gruppe der Nutzerinnen und Nutzer wohnbezogener Unterstützung 

wurde je eine Person aus dem Bereich gemeinschaftlicher bzw. eigenständiger 

Wohnformen gemeinsam mit der jeweiligen Bezugsbetreuung interviewt.   

- Am System der Behindertenhilfe sind die kommunale Verwaltung und die kom-

munale Politik beteiligt. Aus der Funktionsgruppe der Verwaltung wurde ein ver-

antwortlicher Vertreter des Gesundheitsamts befragt, stellvertretend für die Kom-

munalpolitik wurde ein Mitglied des Stadtrats der Stadt Duisburg befragt.  

 

Einschlussmerkmal der Stichprobe ist die regionale Beteiligung am Feld der personen-

bezogenen Unterstützung von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. 

Die Auswahl stellt eine Zufallsstichprobe dar. Die Vorbereitung der Gesprächstermine 

erfolgte über Telefonkontakte. Die Gespräche haben ausschließlich in Räumlichkeiten 

der wohnbezogenen Dienste oder nach Absprache in den Privaträumen von Menschen 

mit Behinderungen stattgefunden. Im Vorfeld der Interviewgespräche fand ein kurzer in-

formeller Austausch zum Forschungsanliegen, zur Person des Interviewers und zur wei-

teren Bearbeitung der Daten statt. Die Gesprächsteilnehmer erhielten eine schriftliche 

Kurzinformation zum Forschungsvorhaben sowie zur DSGVO (Datenschutz Grundver-

ordnung). Die Teilnehmer erhielten die Gelegenheit, zu erklären, dass sie ausreichend 

zum Forschungsvorhaben informiert wurden und mit der Verarbeitung der erhobenen 

Daten einverstanden sind. Die schriftlichen Erklärungen sind dem Anhang beigefügt. Die 

Gespräche wurden auf einem Tonträger aufgezeichnet. 

 

Im Sinne einer inklusiv ausgerichteten Forschungsarbeit ist es unerlässlich, die Perspek-

tive der Menschen mit Behinderungen mit einzubeziehen. In der Sozialforschung war es 

üblich, dass ‚Normale‘ sich mit dem Phänomen der Besonderen befasst haben. Die Be-

trachtung erfolgte aus einer defizitären Position, da wichtige Erfahrungen der Differenz 

und der individuellen Normalität nicht eingebracht werden konnten. Behinderungserfah-

rungen konnten nicht mit Erfahrungswissen verknüpft werden. In der Konsequenz wurde 

die soziale Welt, die alltägliche Wirklichkeitskonstruktion des Untersuchten nur selten in 

den Blick genommen (vgl. Eberwein 1985, S. 102). Die Problematik der Untersuchung 

liegt darin, die beobachteten Phänomene als sinnvoll oder gültig einzuschätzen, ohne 

den Vergleich mit den eigenen Normen treffen zu können (vgl. Huppert 2016, S. 122). 

Inwieweit Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung einbezogen und ihre 
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Erfahrungen in Forschungsarbeiten einfließen können, wurde bis Ende der 90er Jahre 

rege diskutiert. Im Kontext der Etablierung der Lebensweltorientierung und der Weiter-

entwicklung des Behinderungsverständnisses werden Aussagen der Menschen mit Be-

hinderungserfahrungen als wichtig erachtet. Es ist eine besondere Herausforderung, 

produktive Gesprächssituationen zu entwickeln und Gesprächsinhalte zu vertiefen. Nach 

Hagen sollte aus diesem Grund die interaktive Situation entsprechend vorbereitet und 

durchgeführt werden. Die lebensweltliche Situation des Interviewpartners ist zu recher-

chieren. Die im Vorfeld entwickelten Kategorien und Codes sind entsprechend des Kom-

munikationsniveaus zu modifizieren. Die Interviewsituation bedarf einer vertrauensbil-

denden Vorbereitungsphase. Der Gesprächseinstieg kann über Medien wie Bilder un-

terstützt werden. Bestimmte Sachverhalten können über einfache oder leichte Sprache 

vorbereitet werden und erläuternd in das Gespräch einfließen (vgl. Hagen 2002, S. 299 

f.). Nicht alle Anregungen von Hagen konnten bei den Interviewsituationen realisiert wer-

den. Das Informationsmaterial zur Studie sowie die Einverständniserklärung wurden in 

einfacher Sprache vorbereitet und in der Vorbesprechung erörtert. 

 

Die Suche nach Gesprächspartnern wurde von den wohnbezogenen Diensten und Ein-

richtungen unterstützt. Über die Mitarbeitenden konnte im Vorfeld ein Kontakt zu poten-

tiellen Interviewpartnerinnen aufgenommen werden. Es haben sich mehrere Nutzerin-

nen und Nutzer bereit erklärt, ein Interview (Gespräch) zu führen. Für ein Interview wur-

den aus den Gesprächsangeboten zwei Nutzerinnen wohnbezogener Hilfen ausgewählt. 

Beide sind als Vertreterinnen der Menschen mit Behinderungen in den Beiräten der be-

treuenden Organisation tätig. Eine der Befragten lebt in einer gemeinschaftlichen, die 

zweite in einer eigenständigen Wohnform. Die Interviewgespräche werden unter Beteili-

gung der Bezugsbetreuungen der wohnbezogenen Dienste geführt. Diese Form wurde 

gewählt, um die Gesprächsführung und den Gesprächsfluss zu unterstützen. Durch die 

verschiedenen Perspektiven der beteiligten Personen konnten bestimmte Themenberei-

che differenzierter erfragt werden. Die Menschen mit Behinderungen erhalten durch 

ihnen bekannte Personen eine subjektive Unterstützung in einer ungewohnten kommu-

nikativen Situation. Das Thema des Gesprächs wurde in Form der einfachen Sprache 

benannt. 

Der weitere Forschungsablauf wird in einem Wechselprozess aus Datenerhebung und 

Auswertung der empirischen Phänomene organisiert. Über den theoriegeleiteten Pro-

zess wurden die Daten konzeptionell erfasst, eingebettet und aufbereitet. Ziel ist es, über 

diesen Prozess in deduktiver Weise, auf der Basis der geschilderten Theoriensätze, ver-

allgemeinerbare Erkenntnisse abzuleiten (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2014, S. 200). 
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Im Verlauf des Datenerhebungsprozess werden die Ergebnisse in Bezug zur Ausgangs-

frage reflektiert und in Hinblick auf den Erkenntnisprozess ggf. modifiziert.  

Die Datenauswertung erfolgt über die Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse nach Ma-

yring. Die Ergebnisse der Rekonstruktionen der Menschen mit Behinderungen und die 

Einschätzungen der Fachkräfte der Sozialen Arbeit werden verglichen. Die qualitative 

Inhaltsanalyse ist dem Bereich der Content Analysis zuzurechnen. Diese Form der sys-

tematischen Untersuchung wurde als kommunikationswissenschaftliches Instrument 

entwickelte. Es handelt sich um ein differenziertes, methodisches Vorgehen, sprachli-

ches Material zu untersuchen (vgl. Mayring 2010, S. 26). Die systematische Methode 

wurde anfänglich als Instrument zur Untersuchung von Zeitungsartikeln entwickelt. 

Grundlagen wurden von der ‚School of Journalism‘ Ende der zwanziger Jahre des letzten 

Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten von Amerika erarbeitet (Willey 1929). In der 

Weiterentwicklung der Analysemethodik manifester Inhalte wurde das Instrument in Be-

zug auf Objektivität, Systematik und Qualität weiterentwickelt. In den fünfziger Jahren 

wurden Standards erarbeitet, die besagen, dass nicht ausschließlich die Zusammenfas-

sung verbalen Materials wichtig sei, sondern die Aspekte der Wirkung und der Entste-

hung mit zu berücksichtigen sind. In diesem Zusammenhang wurde kritisch erörtert, in-

wieweit über Häufigkeitsanalysen belastbare Aussagen zur Bedeutsamkeit von sprach-

lichen Inhalten getroffen werden können. In den sechziger Jahren wurde die Methode 

der Inhaltsanalyse in Bezug auf Selbstreflexion des methodischen Vorgehens, in Bezug 

auf die Differenzierung von Quantifizierungsverfahren und in Bezug auf die Berücksich-

tigung von kommunikationstheoretischen Ansätzen verfeinert (vgl. Mayring 2010, S. 27). 

Die Eignung des Instruments zur Untersuchung sprachlichen Materials im Bereich der 

Sozialwissenschaften wurde wiederholt kritisch diskutiert. Nach Rühl ist die Inhaltsana-

lyse als sozialwissenschaftliches Instrument aufgrund der Fokussierung auf quantitative 

Aspekte von Sprache nur begrenzt geeignet, Sinn und Bedeutungszusammenhänge zu 

erschließen (vgl. Rühl 1976, S. 377). Im Diskurs des Instruments entwickelte Rust das 

Konzept der Inhaltsanalyse weiter, mit der Zielsetzung, die Konturen eines Untersu-

chungsgegenstandes in seinen Kontexten, seiner Abgrenzung gegen Objekte und seine 

innere Beschaffenheit zu erfassen (vgl. Rust 1981, S. 196).  

 

Das Instrument wurde gewählt, da es geeignet ist: 

- sprachliches Material systematisch zu untersuchen, 

- sprachliches Material kommunikationstheoretisch einzuordnen, 

- das Material zu kategorisiert und methodisch zu untersuchten, 

- die Ergebnisse auf Basis wissenschaftlicher Gütekriterien zu überprüfen. 
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Für die Datengewinnung wird die Methodik des qualitativen Interviews genutzt. Für die 

Datenanalyse und die Interpretation der Datenlage wird die Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse angewandt. Diese wird in Kapitel 7.2 ausgeführt.  

 
 
6.4.3 Arbeitshypothese und Kontextbedingungen 
 
Die quantitative Erhebung ist darauf ausgerichtet, die Strukturen, Pfade und Handlungs-

abläufe der Alltagsroutinen wohnbezogener Unterstützung in Bezug auf die Integration 

sozialräumlicher Ressourcen zu erfassen. Aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen 

ist zu erheben, in welcher Form sozialräumliche Ressourcen identifiziert bzw. mobilisier 

werden und in welchem Maß es gelingt, diese Potentiale in die Unterstützungsleistung 

zu integrieren. Die zentrale Arbeitshypothese für die qualitative Untersuchung lautet: 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe bei der Un-

terstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung etablierte Hand-

lungspfade nutzen, werden sozialräumliche Ressourcen des Wohnumfelds nicht syste-

matisch in die Unterstützungsleistung integriert (Arbeitshypothese). 

 

Im Rahmen der qualitativen Untersuchung werden Daten von Fachkräften der Behinder-

tenhilfen, von Systembeteiligten aus Verwaltung und Politik sowie Nutzerinnen und Nut-

zer wohnbezogener Unterstützung erhoben. Die Hypothese bezieht sich auf Unterstüt-

zung im Sinne eines personenzentrierten Handlungskonzepts, wie es in der Theoriebil-

dung der Sozialen Arbeit an verschiedenen Stellen als Voraussetzung einer inklusions-

orientierten Handlungsmaxime für die Behindertenhilfe gefordert wird. In Kapitel fünf 

werden diese Bezüge zu den Arbeiten u. a. von Seifert, Schädler, Rohrmann, Thiersch, 

Theunissen und Weinbach dargelegt. Der Begriff der Ressourcen bezieht sich auf die in 

Kapitel vier dargelegten Potentiale und Ressourcen im Sinne der Sozialraumorientierung 

nach Fürst, Hinte und Treeß. Die Begriffe stehen in Zusammenhang mit dem Thema 

Inklusion und werden, wie in Kapitel drei beschrieben, verstanden. Diese Bezüge bilden 

die Grundlage zur Begriffsbestimmung im Rahmen der empirischen Systematisierung. 

 

Die Hypothese beruht auf der Annahme, dass in der Behindertenhilfe in Bezug auf wohn-

bezogene Unterstützung ein Reformbedarf besteht. Die wohnbezogenen Dienste orien-

tieren sich in ihren Alltagsroutinen an etablierten pädagogischen Handlungskonzepten 

der Behindertenhilfe. Dies wurde im Rahmen der schriftlichen Erhebung für die wohnbe-

zogene Unterstützung der Behindertenhilfe mehrheitlich festgestellt. Die Strukturen und 
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Angebote sind auf diese konventionellen Konzepte, wie das Normalisierungskonzept 

ausgerichtet. Etablierte Unterstützungsleistungen orientieren sich an diesem Konzept, 

die Abläufe und Pfade der Dienste sind auf diese Handlungsmaxime ausgerichtet. Durch 

diese zentrale Arbeitshypothese wird festgelegt, welche Fragen zu stellen sind. Durch 

die sich aus der Erhebung ergebenden Antworten wird diese bestätigt oder verworfen. 

Die Fragen sind demnach das Bindeglied zwischen den Variablen der Hypothese und 

den möglichen Antworten (vgl. Friedrichs, 1990, S. 204). In der Regel sind die Hypothe-

sen zu komplex, um sie mit einer Frage zu untersuchen. Da es sich um einen umfassen-

den Sachzusammenhang handelt, kann die Überprüfung nur durch mehrere Fragen er-

schlossen werden. Das Untersuchungsziel ist, die möglichen sozialräumlichen Potenti-

ale ressourcenorientierter Handlungsansätze für die Adressatinnen und Adressaten in 

der Behindertenhilfe aufzuzeigen. Das Untersuchungsfeld sind die Unterstützungsleis-

tungen der Träger der Behindertenhilfe in der Stadt Duisburg (vgl. Atteslander, 2003, S. 

51). In einem vorbereitenden Schritt ist der Kontext der Arbeitsthese zu beschreiben, um 

in einem weiteren Schritt eine weitere Differenzierung vornehmen zu können.  

 

Wichtige Gesichtspunkte des Kontextes der Fragestellung sind bei der differenzierten 

Betrachtung der Ausgangsfrage zu beachten: 

 

1. Die Ursachen und Folgen einer Teilhabebeeinträchtigung sind mehrdimensional. Eine 

Teilhabebeeinträchtigung kann eine Unterstützungsnotwendigkeit zur Bewältigung der 

Lebensführung und der Teilhabe implizieren. 

2. Eine geistige Behinderung kann eine wesentliche Behinderung der Teilhabefähigkeit 

am Leben in der Gesellschaft darstellen. Der Behinderungsbegriff ist eingebettet in die 

Sozialgesetzgebung.  

3. Eine Behinderung ist eine individuelle und soziale Konstruktion. Die Normalität von 

Menschen mit Behinderungen ist different.  

4. Partizipation und Teilhabe im Sinne der UN-BRK sind gesetzliche Ziele, die einen 

Idealzustand beschreiben. Die jeweilige Ausformung der Partizipation und Teilhabe steht 

u. a. in Abhängigkeit von den individuellen Gegebenheiten sowie den Wünschen und 

Zielen des Menschen mit Behinderung. 

5. Behinderung ist häufig mit Diskriminierungserfahrungen verbunden. Menschen mit 

Behinderungen erleben unterschiedlichste Formen sozialisierter Stigmatisierung. Die 

Behinderungserfahrungen beziehen das Hilfesystem mit ein.  

6. Die reformierte Sozialgesetzgebung sieht vor, dass die wohnbezogenen Unterstüt-

zungsleistungen der Eingliederungshilfe personenzentriert auf der Basis der Lebens-

welt- und Sozialraumorientierung zu gestalten sind.   
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7. Zur Normalität des Hilfesystems ‚Behindertenhilfe‘ gehört die Priorisierung von Ange-

boten in gemeinschaftlichen Wohnformen.  

8. Die Angebote und Handlungspfade in der Behindertenhilfe fokussieren die eigenen 

Angebote und Strukturen des Hilfesystems. 

9. Wohnbezogene Leistungen priorisieren professionelle Partner bei der Unterstützung 

von Menschen mit Behinderungen.  

10. Das System der Behindertenhilfe befindet sich aufgrund der Reformen der Sozialge-

setzgebung in einer Veränderungsphase.  

 

 

6.4.4 Konstruktion des Erhebungsinstruments 

 

Die Forschungsfragen sind Ausgangs- und Zielpunkt der Untersuchung. Der Untersu-

chungsgegenstand wird durch die Gewinnung von Daten und deren Interpretation er-

schlossen. Die Gewinnung der Erkenntnis basiert auf theoriebasierten Postulaten des 

qualitativen Ansatzes. Die subjektorientierte Forschung orientiert sich an den Problem-

lagen der Menschen. Das Vorverständnis zum Forschungsgegenstand ist zu explizieren. 

Das Zulassen einer Introspektion, das Zulassen eigener subjektiver Erfahrungen des 

Forschenden mit dem Forschungsgegenstand ist ein legitimes Erkenntnismittel. Die ge-

wonnenen Daten bedürfen der Interpretation. Forschung ist der Prozess der Auseinan-

dersetzung mit dem Gegenstand über Interaktion. Die gewonnenen Ergebnisse bedür-

fen der schrittweisen Verallgemeinerung. Das qualitativ ausgerichtete Projekt orientiert 

sich an den Säulen qualitativen Denkens: Subjektivität, Deskription, Interpretation, Ver-

allgemeinerung. Um die Untersuchungsfrage in Bezug auf den zu untersuchenden Ge-

genstand erheben zu können, müssen daher im Feld qualitative Daten erhoben werden. 

Der Begriff Feldforschung ist im Sinne der Soziologie zu verstehen. Dieser Ansatz will 

ihren Gegenstand in seiner natürlichen Umgebung belassen. Der Forscher selbst begibt 

sich in diese natürliche Umgebung. Der Grundgedanke ist, den Gegenstand möglichst 

im natürlichen Kontext zu untersuchen, um Verzerrungen durch den Eingriff der Unter-

suchungsmethoden oder ggf. durch eine wirklichkeitsferne Außenperspektive zu vermei-

den (vgl. Patry 1982, S. 27). Vom Ablauf her entspricht das Vorgehen der klassischen 

Strukturierung: 

- Vorbereitung der Fragestellungen und des Leitfadens für das Interview,  

- Herstellung des Feldkontakts,  

- Durchführung des Interviews, 

- Auswertung der gewonnenen Daten.  

 



Qualitative Untersuchung 

179 

Als Erhebungsinstrument ist die Form des Interviews geeignet, um Fragestellungen auf 

dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren. 

Die Auswertung erfolgt nach qualitativ-interpretativen Techniken. Im Fokus dieses For-

schungsprojekts stehen die Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderungen und 

die damit verbundenen Anforderungen an ihre Umwelt. Ziel ist es, eine Aussage treffen 

zu können, in welchem Maß Ressourcen und Potentiale des Sozialraums identifiziert, 

mobilisiert und in die Unterstützungsleistung wohnbezogener Hilfen integriert werden.  

 

Im Bereich der Sozialforschung gehört das Interview zu den fundiertesten Erhebungs-

verfahren qualitativer Forschung. Das im deutschsprachigen Kontext häufig angewandte 

Verfahren beruht auf den von Fritz Schütz methodisch und methologisch entwickelten 

narrativen Verfahren. Die theoretische Grundlage bildet der ‚Symbolische Interaktionis-

mus‘. Es wird angenommen, dass die Gesellschaft von Individuen in symbolischer Inter-

aktion hervorgebracht und verändert wird. Jede symbolische Interaktion ist ein Kommu-

nikationsprozess, der über die Leistungen des Verstehens und der Verständigung orga-

nisiert ist.  

 

Schütz benennt drei Basisregeln der Kommunikation und Interaktion: 

- Reziprozitätskonstruktion > Herstellung interaktiver Reziprozität 

- Einheitskonstitution > Konstituierung sozialer Einheiten und Selbstidentität 

- Handlungsfigurkonstitution > innere Ordnung von Aktivitätsstadien 

 

In der Konsequenz der interaktionstheoretischen Fundierung kam Schütz zu dem Ergeb-

nis, dass soziologische (sozialwissenschaftliche) Forschung sich kommunikativer Ver-

fahren bedienen müsse. Im kommunikativen Prozess ‚Interview‘ wird über den Stimulus 

der Frage zur methodischen Reproduktion kognitiv aufgearbeiteter Ereignisverläufe 

selbsterlebter Geschichten motiviert. Diese Reproduktion orientiert sich nach Kall-

meyer/Schütz an kommunikativen Steuerungsmechanismen. Diese werden benannt als  

- Detaillierungszwang 

- Gestaltschließungszwang  

- Relevanzfestlegungszwang  

- Kondensierungszwang. 

nach Kallmeyer, Schütz 1977, S. 162 

 

Dieser Zugang orientiert sich am Alltagserleben und an den Strukturen von kommunika-

tiven Prozessen. In der Reproduktion wird das zu Berichtende so aufbereitet, dass Kom-
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munikationspartner die Detailinformationen erhalten, um den zu schildernden Sachver-

halt erschließen zu können. In der kommunikativen Situation werden die Zusammen-

hänge dargelegt, die für den Sender von Relevanz sind. Erst diese Auswahl von Infor-

mationen geben der Geschichte die individuelle Ausprägung, sie geben ihr die Gestalt. 

Die Abfolge der ausgewählten Aspekte und die Verknüpfung zwischen den berichteten 

Ereignissen beruhen auf kognitiven Figuren des Berichtenden (vgl. Schütz 1977, S. 180).  

 

Das offene Leitfadeninterview ist als teilstandardisiertes Interview angelegt, es ist kein 

klassisches Erhebungsinstrument der Sozialforschung. Das Instrument vereint verschie-

dene Aspekte, die es in der Sozialforschung ermöglichen, gezielte Fragestellungen zu 

formulieren und narrative Anteile zu integrieren. Nach Witzel (1982,1985) handelt es sich 

um eine Form der halbstrukturierten Befragung. Im Interview kommen die Befragten frei 

zu Wort, um sich in einer möglichst offenen Form zu den Forschungsfragen zu äußern. 

Das Interview führt durch die Leitfragen immer wieder zum Thema und zu den zu vertie-

fenden Inhalten. Das offene Leitfadeninterview als Form des problemzentrierten Inter-

views ist geeignet, um sprachliche Fragestellungen auf dem Hintergrund subjektiver Be-

deutungen zu eruieren. Die Forschung setzt an konkret sozialwissenschaftlichen The-

men an, deren objektive Seite im Vorfeld der Erhebung zu analysieren ist. Ohne die 

direkte Vorgabe von vorformulierten Antwortkategorien werden die Befragten veranlasst, 

sich individuell zu positionieren. 

 

Die Methode wurde gewählt, weil: 

- sie geeignet ist, soziale Problemstellungen zu analysieren, und durch Konkreti-

sierung der zu erforschenden Aspekte erhoben werden kann. 

- die Gestaltung des Erhebungsinstruments in Abhängigkeit zum konkreten Ge-

genstand erfolgt.  

- das Instrument eine schrittweise Gewinnung und Prüfung der Daten unterstützt. 

Durch das Vorgehen wird eine flexible Analyse in den Forschungsprozess inte-

griert. 

nach Witzel 1982, S. 72 

 

Nach Mayring bietet sich das offene Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument für the-

oriebezogene Forschung mit spezifischen Fragestellungen an (vgl. Mayring 2002, S. 71). 

 

Der Leitfaden wird orientiert an der forschungsleitenden Fragestellung entwickelt. Im 

Aufbau richtet er sich nach wichtigen Themen personenzentrierter Unterstützung auf Ba-

sis der Lebenswelt- und Sozialraumorientierung. Er berücksichtigt zudem das Modell der 
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ICF in Bezug auf die Identifikation und Beseitigung personenbezogener bzw. umweltbe-

zogener Barrieren. Die Fragestellungen setzen voraus, dass es spezifische Lebensum-

stände von Menschen mit Behinderungen gibt, die über die Möglichkeiten wohnbezoge-

ner Unterstützung kompensiert werden können. Die offenen Fragestellungen aus der 

empirischen Erhebung werden eingebracht, um diese über eine Vertiefung in der Daten-

gewinnung zu konkretisierten (siehe 7.1.3). Folgende Themen bedürfen einer qualitati-

ven Vertiefung: 

- Die Dienste der Behindertenhilfe orientieren sich in ihren Alltagsroutinen mehr-

heitlich am Normalisierungskonzept. Die Leitidee der Inklusion ist auf dieser Ba-

sis nur bedingt zu realisieren. Nach welchen Handlungsmaximen soll zukünftig 

wohnbezogene Unterstützung realisiert werden? 

- Es wurde deutlich, dass Leistungen der Dienste im Kontext der unterstützten 

Wohnform zu betrachten sind. Es ist zu klären, ob Handlungspfade in eigenstän-

digen Wohnformen andere Dienstleister und die Angebote im Wohnquartieren 

einbeziehen als Handlungspfade wohnbezogener Unterstützung in gemein-

schaftlichen Wohnformen. 

- Kooperation und Koordination mit anderen Hilfen sind im System der Behinder-

tenhilfe nur bedingt systematisiert. Es ist zu vertiefen, wie Kooperation mit ande-

ren Beteiligten des Unterstützungssystems organsiert wird.  

- Die Wohnquartiere sind als Handlungsfelder wohnbezogener Unterstützung von 

den Diensten nur bedingt identifiziert. Welche Potentiale werden in den Wohn-

quartieren identifiziert, die in eine Unterstützungsleistung für Menschen mit Be-

hinderungen integriert werden können?  

- Die Dienste der Behindertenhilfe halten etablierte Freizeitangebote vor. In den 

Wohnquartieren bestehen alternative Möglichkeiten. Wie kann die Nutzung die-

ser alternativen Angebote in den Wohnquartieren für Menschen mit einer soge-

nannten geistigen Behinderung ermöglicht werden? 

- In der Kommune findet informeller Austausch in unterschiedlichen Strukturen 

statt. Wie können die etablierten Formen des informellen Austauschs verändert 

werden, sodass sich die Organisationen der Hilfesysteme (Pflege, Sozialpsychi-

atrie, Behindertenhilfe) systematisch austauschen? 

- Die quantitative Erhebung verdeutlicht, es gibt mehrheitlich vergleichbare Annah-

men der befragten Leitungskräfte über Handlungspfade in der Behindertenhilfe. 

Wie werden die Rechtsansprüche der Menschen mit Behinderungen auf Selbst-

bestimmung und Teilhabe zukünftig durch die wohnbezogenen Hilfen realisiert? 
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Bei der Erstellung des Leitfadens ist zu berücksichtigen, dass ein Interview eine stan-

dardisierte Gesprächssituation darstellt. Über den Einstieg in die Interviewsituation wird 

eine Beziehungsgestaltung zwischen den beteiligten Gesprächsteilnehmern unterstützt. 

Ziel ist es, eine Vertrauensbeziehung für eine Vertiefung von Gesprächsinhalten zu be-

gründen. Der Aufbau des Gesprächs sollte darauf ausgerichtet sein, diesen Beziehungs-

aufbau durch eine gleichberechtigte, offene Gesprächsführung zu unterstützen. Das Ab-

laufschema des offenen Leitfadeninterviews sollte darauf ausgerichtet sein, vom allge-

meinen zum spezifischen Thema zu führen. Ziel ist es, anfänglich einen Stimulus zu 

setzen, der den Interviewten in die Lage versetzt, seine Perspektiven auf das interessie-

rende Phänomen zu entfalten. Für die Führung des Interviews sind Offenheit, Spezifität, 

Kontextualität und Relevanz von Bedeutung (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2014, S. 

129).  

 

Im Sinne einer inklusiv ausgerichteten Forschungsarbeit ist es unerlässlich die Perspek-

tive der Menschen mit Behinderungserfahrungen miteinzubeziehen. Im Kontext der Le-

bensweltorientierung und der Weiterentwicklung des Behinderungsverständnis werden 

Aussagen der Menschen mit Behinderungserfahrungen als wichtig erachtet. Es ist eine 

besondere Herausforderung produktive Gesprächssituationen zu entwickeln und Ge-

sprächsinhalte zu vertiefen. Nach Hagen sollten aus diesem Grund die interaktiven Si-

tuation entsprechend vorbereitet und durchgeführt werden. Die im Vorfeld entwickelten 

Kategorien und Codes sind entsprechend des Kommunikationsniveau zu modifizieren. 

Die Interviewsituation bedarf eine vertrauensbildenden Vorbereitungsphase. Der Ge-

sprächseinstieg kann über Medien, wie Bilder unterstützt werden. Bestimmte Sachver-

halten können über einfache oder leichte Sprache vorbereitet werden und erläuternd in 

das Gespräch einfließen (vgl. Hagen 2002, S.299 f.). Das Informationsmaterial zur Stu-

die sowie die Einverständniserklärung wurden in einfacher Sprache vorbereitet und in 

der Vorbesprechung erörtert. Die Suche nach Gesprächspartner*innen wurde von den 

wohnbezogenen Diensten und Einrichtungen unterstützt. Über die Mitarbeitenden 

konnte im Vorfeld ein Kontakt zu potentiellen Interviewpartner*innen aufgenommen wer-

den. Es haben sich mehrere Nutzer*innen bereiterklärt ein Interview (Gespräch) zu füh-

ren. Für ein Interview wurde aus den Gesprächsangeboten zwei Nutzerinnen wohnbe-

zogener Hilfen ausgewählt. Die Interviewgespräche wurden unter Beteiligung der Be-

zugsbetreuungen der wohnbezogenen Dienste in bekannten Räumlichkeiten geführt. 

Diese Form wurde gewählt, um die Gesprächsführung und den Gesprächsfluss zu un-

terstützen. Durch die verschiedenen Perspektiven der beteiligten Personen konnten be-

stimmte Themenbereiche differenzierter erfragt werden. Die Menschen mit Behinderun-
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gen erhalten durch ihnen bekannte Personen eine subjektive Unterstützung in einer un-

gewohnten kommunikativen Situation. Das Thema des Gespräch wurde in Form der ein-

fachen Sprache benannt. Als einfache Sprache wird eine vereinfachte Version der ver-

wendeten Alltagssprache bezeichnet (vgl. Inklusionsbeirat NRW 2019, S.7). Der Inter-

viewleitfaden und das Informationsmaterial wurden modifiziert. Sachverhalte wurden 

knapp und eindeutig formuliert. Fremdwort, sowie rhetorische Wendungen wurden ver-

mieden (vgl. Inklusionsbeirat NRW 2019, S.12). Jedem Interview ging ein Gespräch vo-

raus, es bestand Gelegenheit das sich die Menschen mit Behinderungen mit dem Inter-

viewer bekannt machen. 

 

Die Gestaltung des Leitfadens soll eine theoriegeleitete Problemanalyse unterstützen. 

Der Untersuchungsgegenstand wurde bereits mit unterschiedlichen Zielsetzungen wis-

senschaftlich untersucht. Es liegen dezidierte, spezifische Ergebnisse zum Reforma-

tions- und Implementierungsbedarf im Handlungsfeld der Behindertenhilfe vor. Das For-

schungsvorhaben setzt auf dieser Basis an und untersucht theoriegeleitet die aktuelle 

Situation in einem regional umrissenen Handlungsfeld. Die Aufgabe des Leitfadens ist 

es, zielgerichtet das qualitative Erhebungsverfahren methodisch abzusichern. Über den 

Leitfaden werden die im Analyseprozess und in der Auswertung der quantitativen Unter-

suchung entwickelten Fragekomplexe in einen systematisch strukturierten Ablauf ge-

fasst. Der Leitfaden unterstützt eine teilweise Standardisierung und ermöglich so eine 

teilweise Vergleichbarkeit von Interviews (vgl. Mayring 2002, S. 70). Die Entwicklung des 

Leitfadeninterviews wird im Anhang unter 2.1 dargelegt.  

 

 

6.4.4.1  Verfahren und Gütekriterien 
 
Die wesentliche Herausforderung des qualitativen Vorgehens für das Forschungsvorha-

ben ist es, Gütekriterien zu definieren. Die Validität der angewandten qualitativen Me-

thodik beruht auf der Nähe zum untersuchten Phänomen. Ziel der wissenschaftlichen 

Rekonstruktion ist es, die beobachtete Praxis angemessen und gültig zu rekonstruieren. 

Eine adäquate Rekonstruktion basiert auf der Anwendung definierter wissenschaftlicher 

Methodik. Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ermöglich es, die Konstruktionen 

des Alltags durch methodische Untersuchung auf der Ebene des wissenschaftlichen 

Fremdverstehens zu rekonstruieren. Durch das Anknüpfen an die Common-Sense-Kon-

struktionen der Untersuchten ist das Maß der Validität der angewandten qualitativen Me-

thode begründet (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2014, S. 22).  
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Die Reliabilität des qualitativen Verfahrens wird über Rekonstruktion der alltäglichen 

Standards der Verständigung und der Reproduzierbarkeit der Fallstrukturen gekenn-

zeichnet. Die Vergleichbarkeit des gewonnenen Materials wird unabhängig vom For-

schungsthema durch den Bezug auf die alltägliche Interaktion gesichert. Die ange-

wandte systematische Methodik des qualitativen Interviews bzw. die der qualitativen In-

haltsanalyse ermöglichen die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Beide Prinzipien er-

möglichen, dass die Erhebung und die Interpretation der Daten unabhängig gestaltet 

werden kann. Die Reliabilität kann daran dokumentiert werden, wie das Thema entwi-

ckelt wird und welche Strukturen bzw. Ergebnisse dokumentierbar sind (vgl. Przyborski, 

Wohlrab-Sahr 2014, S. 25). 

Die Objektivität steht in Abhängigkeit zur Systematik der angewandten qualitativen Ver-

fahren. Die Objektivität der Erhebung wird u. a. durch die Explikation der Regeln unter-

suchter sprachlicher Inhalte und deren Reproduzierbarkeit belegt. Die Intersubjektivität 

durch die systematische Überprüfbarkeit der gewählten qualitativen Methoden erhöht 

die Objektivität der empirischen Ergebnisse. 

Der qualitative Teil des Dissertationsprojekts charakterisiert sich durch das Interesse an 

der Analyse von Deutungen, das Wahrnehmen strukturierter sozialer Gebilde und das 

Interesse des Verstehens von Handlungskontexten der Individuen (vgl. Hopf 1979, S. 

18).  

Das qualitative Vorgehen dieses Projekts richtet sich nach den Aspekten: 

- Anwendung einer definierten Methode der Beobachtung und Dokumentation, 

- Anwendung einer definierten Methode zur Generierung und Interpretation 

sprachlicher Daten. 

 
 
6.4.4.2  Datenaufbereitung 
 

Die Auswertung der Interviews erfolgt nach der Methode der strukturierten Inhaltsana-

lyse. Dieses Vorgehen wird gewählt, um das gewonnene sprachliche Material nach Tran-

skription in einen vergleichbaren Bezug setzen zu können. Das Ziel der Auswertung ist 

es, Gemeinsamkeiten und/oder Unterschiede herauszuarbeiten sowie die verschiede-

nen Perspektiven der unterschiedlichen Personengruppen zu umreißen. Über das struk-

turierte Vorgehen im Interview werden die einzelnen Positionierungen und individuellen 

Erfahrungen in den Kontext der Funktion bzw. der Rolle gesetzt. Da es nicht das Ziel der 

Untersuchung ist, mögliche individuelle Wirklichkeiten zu rekonstruieren, wurde die Me-

thode der objektiven Hermeneutik für die Auswertung und Interpretation des Materials 

nicht in Betracht gezogen. Die Analyse richtet sich nach dem systematisch gegliederten 
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inhaltsanalytischen Ablaufmodell nach Mayring. Dieses Vorgehen hat zum Ziel, eine be-

stimmte Struktur aus dem Material herauszuarbeiten. Die Analysemethode bietet sich 

an, um bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern und unter vorher festgeleg-

ten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material 

aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen (vgl. Mayring, 2003, S. 58). 

I. Bestimmung der Analyseeinheiten 

II. Festlegung der Strukturdimensionen 

III. Bestimmung der Ausprägung/Kategorisierung 

IV. Kodierung/Definition/Ankerbeispiele 

V.  Materialdurchlauf/Fundstellenbezeichnung 

VI. Bearbeitung/Fundstellenextraktion 

VII. Überprüfung/Überarbeitung > ggf. Wiedereinstieg bei Punkt III. 

VIII. Ergebnisaufbereitung                               

nach Mayring 2010, S. 93 

 

Das Material kann so theoriegeleitet systematisch aufgearbeitet werden. Das Vorgehen 

orientiert sich an definierten Regeln. Die Grundlage bildet der definierte Forschungsge-

genstand, auf dieser Basis werden konkrete Definitionen und Kategorien beschrieben. 

Das abgeleitete Kategoriensystem basiert auf dargestellten Theoriensätzen der Sozialen 

Arbeit. Die im Leitfaden formulierten Fragen werden verkürzt, abstrahiert und zu einem 

Kategoriensystem umformuliert, mit dem Ziel das Material zu strukturieren (vgl. Kruse 

2007, S. 109). Die Kategorien sind das Ergebnis induktiver Analyse, sie werden nicht 

aus dem Material heraus entwickelt, sondern von außen an das Material herangetragen. 

Die Kategorien orientieren sich an den unter 6.3.2 erarbeiteten Themenbereichen und 

operationalisierten Kategorien. Für die Bearbeitung der qualitativen Daten wurden vier 

Hauptkategorien festgelegt: 

- Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

- Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   

- Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 

- Erwartungen an die Implementierung des BTHG 

Die Ausdifferenzierung der Themenbereiche und die Kategorienbildung wird im Anhang 

unter Kapitel 2.3 dargelegt. In Kapitel 8 werden die Ergebnisse der quantitativen und 

qualitativen Daten in Form der Triangulation zusammengeführt.  
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7. Darstellung der empirischen Daten 
 
Die Darstellung der gewonnenen Daten erfolgt in zwei Segmenten. Einleitend werden 

die über quantitative Verfahren gewonnenen Daten dargestellt und ausgewertet. Im An-

schluss wird die Interpretation der Ergebnisse vorgenommen. Die gewonnenen Ergeb-

nisse fließen mit in die geführten Experteninterviews zur Klärung offener Fragen und 

Vertiefung der Datengenerierung ein. Ziel ist es, die Validität der gewonnenen Ergeb-

nisse abzusichern. Im zweiten Abschnitt des Kapitels werden die über die Interviews 

gewonnenen qualitativen Daten dargestellt, analysiert und interpretiert. Den Abschluss 

des Kapitels bilden die Reflektion und die Methodenkritik des gewählten Vorgehens.  

 

 

7.1 Quantitative Untersuchung 
 
Die weitere Darstellung der Datenerhebung erfolgt in aufbauenden Schritten. Einleitend 

werden die gewonnenen Daten themenbezogen dargelegt. Im zweiten Schritt wird die 

gewonnene Datenlage zu den Arbeitshypothesen in Bezug gestellt. Das Ziel der sozial-

wissenschaftlichen Untersuchung ist es, über die Beschreibung der Ergebnisse der spe-

zifischen Gruppe der Dienste einer Region hinaus eine allgemeingültige Aussage auf die 

Grundgesamtheit der wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe im Rheinland treffen 

zu können. Die Gesamtauszählung erfolgte auf Basis des Statistikprogramms SPPS und 

ist im Anhang unter 1.2 aufgeführt. Die Arbeit ist in der Zielrichtung deduktiv angelegt, 

der Ansatz der Deskriptivstatistik wird für die Analyse der Daten genutzt. Die gewonne-

nen Daten werden auf Basis deskriptiver Methodik dargelegt (vgl. Raab-Steiner, Bene-

sch 2015, S. 20 ff.). 

 

Auf Basis der Angaben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW 

für das Jahr 2017 sind die Fallzahlen der Eingliederungshilfe im untersuchten Hand-

lungsfeld mit den durchschnittlichen Fallzahlen für NRW vergleichbar. Nach Angaben 

des Landesministeriums wurden in der Stadt Duisburg Ende 2017 insgesamt 1238 Per-

sonen mit einer sogenannten geistigen Behinderung durch wohnbezogene Leistungen 

unterstützt. Die eigenständigen Wohnformen haben 413 Personen genutzt, in gemein-

schaftlichen Wohnformen wurden 825 Personen betreut. Die Anzahl der bewilligten An-

träge der Eingliederungshilfe je 1000 Einwohner*innen liegen näherungsweise am 

Durchschnitt für das Bundesland Nordrhein-Westfalen (vgl. MAIS NRW 2017. S. 3 ff.). 
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Tabelle Nr. 8: Fallzahlen der Eingliederungshilfe NRW MAIS 2017/Auszug 

 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung im Jahr 2018 boten 27 Dienste der Behindertenhilfe 

wohnbezogene Leistungen für den Personenkreis der erwachsenen Menschen mit geis-

tiger Behinderung in der Stadt Duisburg an (siehe Anhang 1.2. Auflistung Anbieter Re-

gion Duisburg). Von zugesandten 59 Fragebögen wurden 34 bearbeitet zurückgeschickt. 

Dies entspricht einer Rücklaufquote von 57 %. Im Rahmen der Auswertung wurden diese 

34 Fragebögen (34 = N) erfasst. Bei kleinen Stichproben (N < 30) ist die Normalvertei-

lungsannahme häufig verletzt (vgl. Bortz, 2005, S. 103). Die vorliegende Stichprobe liegt 

mit N = 34 leicht über dieser statistischen Schwelle. Die Darstellung und Auswertung der 

Stichprobe ist auf der Basis deskriptiver statistischer Methodik unproblematisch. Eine 

vertiefte Auswertung mit den Techniken der Inferenzstatistik wird aufgrund der anzuneh-

menden Berechnungsungenauigkeiten nicht zur Beurteilung weitergehender Schlussfol-

gerungen herangezogen. Die Datenanalyse wird in drei Schritten präsentiert. Einleitend 

werden die Daten der Gesamtauszählung analysiert. Anschließend werden die Daten 

der Befragten aus den Bereichen eigenständiger Wohnformen und gemeinschaftlicher 

Wohnformen verglichen. Abschließend werden die Arbeitsthesen auf der Basis der Da-

ten überprüft. Die Überprüfung wird mit einer zusammenfassenden Bewertung abge-

schlossen. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Datenerfassung interpretiert, auf-

gedeckte Problemfelder benannt und offene Fragen umrissen, die über die qualitative 

Datenerhebung zu bearbeiten sind. Alle Ergebnisse der quantitativen Auswertung sind 

im Anhang ab Kapitel 1.2 einsehbar. 

 

 

7.1.1 Darstellung und Analyse der Daten 
 
Die Daten wurden im Rahmen der Gesamtauszählung in das SPSS-System eingegeben. 

Jede erfasste Information des Fragebogens wurde einem festgelegten Item zugeordnet 

und in der Datenerfassung abgebildet. Die Darstellung der Auszählung dient der Doku-

mentation im Rahmen der schriftlichen Explikation. Über die Datenerfassung werden 

0

1

2

NRW Duisburg

Fallzahlen je 1000 Einwohner*innen

eigenständig gemeinschaftlich
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Korrelationen zwischen einzelnen Fragebögen, Fragestellungen bzw. einzelnen Variab-

len im Gesamtkontext herstellbar. Einleitend werden die Daten der Gesamtauszählung 

analysiert. Anschließend werden die Daten der Befragten aus den Bereichen eigenstän-

diger Wohnformen und gemeinschaftlicher Wohnformen verglichen, was Rückschlüsse 

auf die Handlungspfade in den betreuten Wohnformen ermöglicht. Diese Ergebnisse 

werden in Prozentangaben dargestellt, um den Anteil an der Bezugsgruppe nach unter-

stützter Wohnform abzubilden. 

 

Teil A – Personenbezogene Daten 
 
Es wurden 59 Fragebögen an Leitungskräfte der Dienste und Einrichtungen versandt. 

Die Rücksendequote liegt bei 54 %. Dieser Wert spricht dafür, dass die Befragung die 

Leitungsebene der Dienste im untersuchten Handlungsfeld erreicht hat. Von den Befrag-

ten sind neun Personen in gemeinschaftlichen Wohnformen, achtzehn in eigenständigen 

Wohnformen und sieben in beiden Bereichen tätig. Dieser Aspekt findet in der weiteren 

Bewertung der Ergebnisse an verschiedenen Stellen gesonderte Berücksichtigung. Auf-

grund der besonderen Strukturen wohnbezogener Unterstützung sind die Bewertungen 

einzelner Fragestellungen im Kontext der Funktion und Aufgabe sowie des Tätigkeitsbe-

reichs zu stellen. An der Befragung haben 22 Frauen und zwölf Männer teilgenommen. 

Bis auf zwei Befragte sind die Teilnehmer*innen in Leitungsfunktionen der wohnbezoge-

nen Dienste tätig. Diese Daten weichen von den Durchschnittswerten des Statistischen 

Bundesamtes für das Jahr 2017 ab. Für den sozialen Bereich werden 83 % weibliche 

Mitarbeitende angegeben (vgl. Statistisches Bundesamt 2017, Statistisches Jahrbuch S. 

369). Von den Befragten sind neun Personen in gemeinschaftlichen Wohnformen, acht-

zehn in eigenständigen Wohnformen und sieben in beiden Bereichen tätig. 26 Befragte 

haben einen Studienabschluss im Bereich der Sozialen Arbeit, fünf Personen einen an-

derweitigen Studienabschluss, drei Personen geben eine berufliche Qualifikation im so-

zialen Bereich an. Bei Mehrfachnennungen wurde der höherwertige Berufsabschluss 

berücksichtigt. 

 
Teil B – Konzeptionelle Ausrichtung der wohnbezogenen Unterstützung 
 
B 1: Konzeptionelle Ausrichtung 
Bei der Bewertung von Aussagen zur konzeptionellen Ausrichtung der Befragten kann 

festgestellt werden, das konventionelle Handlungsansätze priorisiert werden. In die Be-

wertung werden die Items ‚besonders wichtig‘ und ‚eher wichtig‘ zusammenfassend als 

Wertung ‚wichtig‘ berücksichtigt.  
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Tabelle Nr. 9: B 1 – Konzeptionelle Ausrichtung    

 

Nach Ranking der Handlungskonzepte orientiert sich das fachliche Handeln an etablier-

ten Konzepten. Den Aspekten der Normalisierung wird von den Befragten häufiger eine 

wichtigere Bedeutung zugemessen als Aspekten einer inklusiven Ausrichtung. Die Be-

wertung bezieht nur 27 Befragte ein, da sieben Personen keine eindeutige Präferenz 

gezeigt haben. Für die Wichtigkeit des Normalisierungskonzepts haben sich 77 % ent-

schieden, im Vergleich dazu haben 48 % das Konzept der Inklusion als wichtig erachtet. 

In den Alltagsroutinen werden etablierte Handlungskonzepte angewandt, je nach Ziel-

gruppen finden bezugsgruppenspezifische Ansätze Anwendung. Es wird belegt, dass 

eine systematische Unterstützungsleistung auf der Basis theoriebezogener Konzepte 

angestrebt wird. Nach Ranking der Konzepte orientiert sich das fachliche Handeln an 

etablierten Leitideen der Behindertenhilfe (siehe Anhang 1.2.2 – B 1). Es ist nicht zu 

belegen, dass die Dienste der Behindertenhilfe inklusionsorientiere Handlungsansätze 

priorisieren. 
 

 

Tabelle Nr. 10: Vergleich B 1 – Konzeptionelle Ausrichtung 

 

Es wird deutlich, dass die Befragten im Bereich der Unterstützung eigenständiger Wohn-

formen der Normalisierung und der Inklusion eine besondere Bedeutung zumessen. 

22

13 12 8 4

Normalisierung Inklusion Sozialraum Lebenswelt Empowerment

Ranking der Handlungskonzepte

Konzeptionelle Ausrichtung

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Normalisierung Inklusion Sozialraum Lebenswelt Empowermet

Vergleich der konzeptionellen Ausrichtung

eigenständig gemeinschaftlich



Darstellung und Analyse der quantitativen Daten 

190 

Eine gewisse Gleichwertigkeit wird den Konzepten der Lebenswelt- und Sozialraumori-

entierung eingeräumt. 

B 2: Informationserhebung 
Der zweite Frageteil zielt auf die in Kapitel 2.5.4 dargelegten Leistungen gem. § 113 

SGB i. V. m. § 117 SGB IX ab. Auf der Basis des pädagogischen Handlungskonzepts 

sind Informationen zu beschreiben, die geeignet sind, den Bedarf der Menschen mit Teil-

habebeeinträchtigung zu erheben. Der Dienst ist gehalten die Informationen zu bewerten 

und im Kontext der Unterstützungsleistung zu berücksichtigen. Die Bewertungen wer-

den, wie dargestellt, zusammengefasst: 

 

Tabelle Nr. 11: B 2 – Informationserhebung                                                                

 
Von allen Befragten werden die Wünsche und die Ziele der Menschen mit Behinderun-

gen priorisiert berücksichtigt. Die Daten belegen, dass methodische Aspekte der Sozial-

raum- und Lebensweltorientierung in die Informationserhebung einfließen. Die Berück-

sichtigung von Informationen folgt in der Gewichtung den, im Konzept der SRO, definier-

ten Handlungsebenen (siehe Anhang 1.2.2 – B 2). Am zweithäufigsten sind die Informa-

tionen, die über die Kontakte mit Bezugspersonen der Menschen mit Behinderungen 

gewonnen werden. Im Nachrang folgen informelle Aspekte der medizinischen und sozi-

alrechtlichen Beurteilung. Der informelle Gewinn aus der Begehung des Wohnquartiers 

ist der Häufigkeit nach an vierter Position. Es wird deutlich, dass die Befragten den Äu-

ßerungen der Menschen mit Behinderungen einen hohen Stellwert einräumen. Nach 

Datenlage werden die Prioritäten anhand der methodischen Strukturen pädagogischer 

Handlungskonzepte, wie dem SRO oder der Lebensweltorientierung, gesetzt.  

 

Beim Vergleich der unterstützten Wohnformen zur Frage B 2 – Informationserhebung – 

kann festgestellt werden, dass die beiden Gruppen der Befragten zum Großteil überein-

stimmen.  
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B 3: Informeller Austausch 
Die Fragestellung bezieht sich auf die dritte bzw. vierte Handlungsebene des Fachkon-

zeptes Sozialraumorientierung. Die erste Ebene, das Subjekt, impliziert den Menschen 

mit Unterstützungsbedarf und seine individuellen Strukturen. Auf der zweite Ebene wer-

den die Ressourcen der Familie und nahestehender Personen analysiert. Erst im dritten 

und vierten Schritt folgen die Ressourcen im Stadtteil/Sozialraum und die der Institutio-

nen und professionellen Hilfen (vgl. Hinte & Treeß, 2007, S. 72). Zur Vereinfachung der 

Darstellung werden ‚häufig‘ und ‚eher häufig‘ zusammengefasst: 
 

 

Tabelle Nr. 12: B 3 – Informeller Austausch                                                             

 

Im Kontext zur Fragestellung B 3 verdeutlicht die Datenlage zwei wichtige Aspekte der 

Handlungsroutinen. Zum informellen Austausch gehört vorrangig der kommunikative 

Prozess mit den betreuten Menschen und deren engen Bezugspersonen. Die Daten zu 

B 3 belegen den Bedarf an informellem Austausch mit Behörden, Diensten der Behin-

dertenhilfe, der Pflege und den Angeboten der KoKoBe. Der informelle Austausch mit 

der Sozialpsychiatrie wird von weniger als einem Viertel der Befragten benannt (siehe 

Anhang 1.2.2 – B 3). Ein systematischer Austausch mit potentiell „Beteiligten, wie z. B. 

ehrenamtlichen Angeboten, Vereinen oder Bildungsangeboten aus dem Sozialraum, ist 

in den Alltagsroutinen der Mehrheit der Dienste nicht etabliert.  
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Tabelle Nr. 13: Vergleich B 3 – Informeller Austausch 

 

Die Frage B 3 – Informeller Austausch zeigt gruppenspezifische Charakteristika. Der 

Austausch mit Pflegediensten hat für die Befragten in gemeinschaftlichen Wohnformen 

nur bedingt Bedeutung, diese Leistung wird durch die Wohneinrichtungen in der Regel 

eigenständig erbracht. Für die Befragten aus dem Bereich eigenständiger Wohnformen 

ist der informelle Austausch mit der Pflege bedeutsamer. Ehrenamtliche Angebote, die 

Dienste der Sozialpsychiatrie und die Angebote der KoKoBe sind für die gemeinschaft-

lichen Wohnformen weniger bedeutsam. Die Priorisierung der systemeigenen Pfade in 

Bezug auf den Austausch mit den Angeboten der Behindertenhilfe kann für beide Teil-

bereiche bestätigt werden. 

 
B 4: Fort- und Weiterbildung 
Über die kontinuierliche Weiterbildung wird die aktuelle wissenschaftliche Entwicklung 

kommuniziert und über Wissenstransfer in den Handlungsansätzen der Dienste inte-

griert. Im Bereich der Fortbildung werden mehrere Kernbereiche angeboten, die die ak-

tuelle Entwicklung im Bereich der Behindertenhilfe aufgreifen. Die Gewichtung erfolgt 

nach Häufigkeit der Nennung. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Sportvereine Ehrenamt Behindertenhilfe Sozialpsychiatrie Pflege KoKoBe

Vergleich - Informeller Austausch

eigenständig gemeinschaftliche



Darstellung und Analyse der quantitativen Daten 
 

193 

 

Tabelle Nr. 14: B 4 – Fort- und Weiterbildung 

 

Die Datenlage zu den Fortbildungsthemen verdeutlicht die Tendenz der Leitungskräfte, 

sich mit der reformierten Gesetzeslage zu befassen. In der Umbruchsituation werden 

Fortbildungsangebote genutzt, um sich auf die veränderten Bedingungen einzustellen. 

Aktuell lässt sich keine Tendenz ablesen, die konzeptionellen Grundlagen der Leistungs-

erbringung zu verändern. Der Zusammenhang zwischen der Leitidee der Inklusion und 

einer personenzentrierten Unterstützung, unter Einbeziehung von Ressourcen des So-

zialraums, wird nur bedingt identifiziert. Lebenswelt und Sozialräume als Orte der Erbrin-

gung einer personenzentrierten, individualisierten Unterstützung sind in ihrer Dimension 

nicht identifiziert. 

 

Beim Vergleich der Datenlage zu B 4 in eigenständigen bzw. gemeinschaftlichen 

Wohnformen lassen keine signifikanten Differenzen feststellen.  

 
B 5: Aspekte von Selbstbestimmung in Alltagsroutinen  
Die Fragestellung B 5 erfragt Daten zu Formen der Normalität im Wohnalltag der Men-

schen mit Behinderungen. Die Daten sollen Fakten generieren, die eine Aussage zur 

Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen in den Alltagsroutinen der wohn-

bezogenen Dienste ermöglichen.  
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Tabelle Nr. 15: B 5 – Aspekte von Selbstbestimmung im Alltag 

 

Selbstbestimmung hat für eine lebensweltliche und inklusionsorientierte Unterstützung 

eine herausragende Bedeutung. Die Verfügbarkeit über den eigenen Wohnraum, der 

Zugang zu Informationen, die individuierte Betreuung orientiert an den eigenen Wün-

schen stellen wichtige Aspekte einer personenzentrierten Unterstützung dar. Die Daten-

lage verdeutlicht, dass nur ein Teil dieser Aspekte in den Alltagsroutinen realisiert wird. 

Es kann eine deutliche Differenzierung zwischen den Unterstützungsleistungen in ge-

meinschaftlichen und eigenständigen Wohnformen festgestellt werden. Wie von den Be-

fragten zu fast 100 % bestätigt, richtet sich eine individuierte Unterstützung nach den 

Wünschen und Zielen der Menschen mit Behinderungen. Dazu gehört es, die Zeiten der 

Unterstützungsleistung mit dem betreuten Menschen zu vereinbaren. Es wird deutlich, 

dass dies in gemeinschaftlichen Wohnformen mehrheitlich nicht praktiziert wird. Im am-

bulanten Bereich gehört diese Praxis zu etablierten Handlungsroutinen der Dienste. Zu-

sammenfassend kann festgestellt werden, dass Möglichkeiten der Selbstbestimmung in 

Abhängigkeit zur Wohnform stehen. Die Option des Persönlichen Budgets wird von den 

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderungen in der Alltagspraxis kaum 

genutzt. Es wird auf die Untersuchungen zum Persönlichen Budget u. a. von Metzler 

2007 Meyer 2011, Kampmeier, Krämer und Schmidt 2014 verwiesen.  
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Tabelle Nr. 16: Vergleich B 5 – Aspekte von Selbstbestimmung 

 
Die Fragestellung B 5 erhebt verschiedene Aspekte der Selbstbestimmung. Es wird 

deutlich, dass im Bereich der eigenständigen Wohnformen ein deutlich höherer Anteil 

betreuter Personen über einen Wohnungsschlüssel oder einen Internetzugang verfügen 

und individuelle Assistenzzeiten vereinbaren können. Die Daten beschreiben die Ten-

denz, dass in eigenständigen Wohnformen Face-to-Face-Betreuung stattfindet, jedoch 

im Kontext der gemeinschaftlichen Wohnbetreuung nicht zum alltäglichen Standard ge-

hört. 

 
 
Teil C – Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung 
 
C 1: Aspekte von Barrierefreiheit im Wohnquartier 
Strukturelle Gegebenheiten im Wohnumfeld tragen in differenter Weise zur Wohnqualität 

bei. Die Angaben zu den Lebenswelten unterstützter Menschen können dazu beitragen, 

die vorhandenen strukturellen Ressourcen im Interesse der Betroffenen zu identifizieren 

und zu nutzen (vgl. Knecht, Schubert 2012, S. 21 ff.). Die Befragten sollen den Anteil 

betreuter Personen einschätzen, die Angebote im Wohnquartier eigenständig, mit Un-

terstützung einer Assistenz oder mit Unterstützung einer Fachkraft nutzen können. Es 

werden die Begrifflichkeiten qualifizierte bzw. kompensatorische Assistenz des SGB IX 

(BTHG) in Klammern angeboten.  
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Tabelle Nr. 17: C 1 – Aspekte von Barrierefreiheit 

 
Die Daten verdeutlichen, dass ca. ein Drittel der betreuten Menschen mit Behinderungen 

die Angebote der täglichen Versorgung und des ÖPNV in den Wohnquartieren eigen-

ständig nutzen kann. Die gewählten Beispiele, Einkaufsmöglichkeiten und ÖPNV, gehö-

ren für einen Teil dieser Personengruppe zum Alltag, der bei erhöhtem Assistenzbedarf 

mit der Unterstützung bewältigt werden kann. Die Ergebnisse zum Umgang mit Behör-

den weichen ab. Es kann festgestellt werden, dass es weniger als 20 % der Personen-

gruppe gelingt, Behördenangelegenheiten eigenständig zu regeln. Es kann angenom-

men werden, dass Anforderungen der Behörden für Menschen mit geistigen Behinde-

rungen eine Barriere darstellen. Im Sinne des gesetzlichen Auftrags sind Kommunen 

gefordert, eigene Strukturen zu verändern, sodass Barrieren beseitigt werden.  

 

 

Tabelle Nr.18: Vergleich C 1 – Barrierefreie Nutzung 

 
Die Fragestellung C 1 – Aspekte von Barrierefreiheit im Wohnquartier wird von den Be-

fragten aus den unterschiedlichen Perspektiven bewertet. Die Befragten aus dem Be-

reich der gemeinschaftlichen Wohnangebote beschreiben durchgängig für alle Items ei-

nen höheren Bedarf an Assistenz bzw. an Unterstützung durch eine Fachkraft. Diese 

Einschätzungen sind dem Unterstützungsbedarf der betreuten Personengruppe in ge-
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meinschaftlichen Wohnformen geschuldet. Für die Unterstützung im ‚ambulanten‘ Be-

reich kann eine deutlich größere Eigenständigkeit betreuter Personen festgestellt wer-

den.  

 
C 2: Netzwerkarbeit wohnbezogener Dienste 
Im Sinne der Leitidee der Inklusion sind die vorhandenen potentiellen sozialen Ressour-

cen im Interesse der Menschen mit Behinderungen zu erschließen und deren Nutzung 

systematisch weiterzuentwickeln. Möglichst wohnortnahe soziale Beziehungsstrukturen 

fördern die Integrationsfähigkeit des Gemeinwesens und seine Partizipationsmöglichkei-

ten (vgl. Beck, Greving 2011, S. 9). Die Items stehen in Bezug zur zweiten und dritten 

Ebene des Handlungskonzeptes Sozialraum (vgl. Hinte & Treeß, 2007, S. 72). Ziel ist 

es, zu erfragen, wie systematisch Formen des informellen Austausches genutzt werden.  

 

 

Tabelle Nr. 19: C 2 – Netzwerkarbeit 

 

Die Daten verdeutlichen, dass die Dienste sich mit unterstützenden Personen der ersten 

Bezugsebene betreuter Personen regelmäßig austauschen. So werden Möglichkeiten 

genutzt, personale Ressourcen zu identifizieren und in die Unterstützungsleistung zu 

integrieren. Die Dienste haben für ihre Arbeit die Bedeutung sozialer Netzwerke in den 

Wohnquartieren identifiziert. Netzwerke und eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit durch die 

Beteiligung an Veranstaltungen werden von einer Mehrheit der Befragten als wichtig er-

achtet. In der weiteren Differenzierung wird deutlich, dass der Bezug zu wichtigen Per-

sonen oder zu ehrenamtlichen Angeboten in den Quartieren eine weniger bedeutsame 

Wertigkeit hat.  

Im Vergleich der Ergebnisse zu C 2 kann festgestellt werden, dass für beide unterstütz-

ten Wohnformen die Personen der ersten Bezugsebene eine besondere Bedeutung ha-

ben. Es wird von beiden Bezugsgruppen angegeben, dass mit diesen Personen ein häu-

figer Austausch besteht. Ähnliche Ergebnisse beschreiben die Daten zur Beteiligung an 

sozialen Netzwerken in den Wohnquartieren oder die Beteiligung der Dienste an Veran-

staltungen in den Wohnquartieren. 
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C 3: Nutzung sozialräumlicher Angebote 
Die Frage beinhaltet Aspekte der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Über die Daten 

wird verdeutlicht, welcher Unterstützungsbedarf angegeben wird, um sozialräumliche 

Angebote zu nutzen, und welche Bereiche frequentiert werden.  

 

 

Tabelle Nr. 20: C 3 – Nutzung sozialräumlicher Angebote 

 

Die Unterstützung der Menschen mit Behinderungen bei der Nutzung sozialräumlicher 

Angebote fokussiert auf die Dienstleistungen der Behindertenhilfe. Diese professionellen 

Freizeitangebote werden von ca. 62 % der betreuten Menschen mit Behinderungen re-

gelmäßig genutzt. Für sozialräumliche Angebote aus den Bereichen Kultur, Bildung oder 

ehrenamtlicher Angebote kann festgestellt werden, dass weniger als 10 % der Perso-

nengruppe diese Angebote eigenständig aufsuchen. Die Datenlage verdeutlicht, dass 

bestehende Angebote in den Wohnquartieren nur bedingt für die Personengruppe nutz-

bar sind. An dieser Stelle bleibt offen, aus welchen Gründen die Angebote mit Unterstüt-

zung der wohnbezogenen Dienste nicht mobilisiert werden. Der Vergleich der unterstütz-

ten Wohnformen verdeutlicht, dass Anbieter aus dem Bereich des eigenständigen Woh-

nens häufiger individuelle Unterstützung ermöglichen, sodass sozialräumliche Ange-

bote, unabhängig von den Angeboten der Behindertenhilfe, genutzt werden können. 
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Tabelle Nr. 21: Vergleich C 3 – Wohnform eigenständig/Nutzung sozialräumlicher Ange-

bote 

 
Die Mobilisierung von sozialräumlichen Angeboten ist im Bereich der eigenständigen 

Wohnformen deutlich intensiver integriert. 

 

 

Tabelle Nr. 22: Vergleich C 3 – Wohnform gemeinsam/Nutzung sozialräumlicher Ange-

bote 

 

In gemeinschaftlichen Wohnformen wurde keine eigenständige Nutzung ehrenamtlicher 

Angebote oder kultureller Angebote dargestellt. Die externen Bildungsangebote sind 

nicht mobilisiert. 

 

 
C 4: Beteiligung professioneller Hilfen 

Neben der wohnbezogenen Unterstützung durch die Behindertenhilfe werden weitere 

professionelle Dienstleistungen genutzt.  
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Tabelle Nr. 23: C 4 – Beteiligung professioneller Hilfen 

 

Die Datenlage beschreibt die Einbindung der Menschen mit einer sogenannten geistigen 

Behinderung in komplexe Hilfesysteme. Häufig werden Leistungen verschiedener pro-

fessioneller Dienstleister in Anspruch genommen. Angebote einer rechtlichen Betreu-

ung, einer WfbM oder die Leistungen zur Pflege sind für viele Menschen dieser Perso-

nengruppe alltäglich. Leistungen eines anderen Hilfesystems, wie z. B. der Sozialpsy-

chiatrie oder der Seniorenversorgung, nutzt nur ein kleiner Teil der Personengruppe re-

gelmäßig. 

 

 

Tabelle Nr. 24: Vergleich C 4 – Beteiligung professioneller Hilfen 

 

Es wird deutlich, dass Menschen in eigenständigen Wohnformen häufiger weitere Ange-

bote der Behindertenhilfe in Anspruch nehmen. Geeignete Potentiale in den Wohnquar-

tieren sind nur bedingt mobilisiert. Als alternative Möglichkeiten werden die Angebote in 

Heilpädagogischen Zentren oder der Sozialpsychiatrie benannt. In diesem Segment 

werden Angebote der Seniorenversorgung kaum in Anspruch genommen.  

 

C 5 – Beseitigung von Barrieren 
Die professionelle Wohnhilfe kann zur Beseitigung unterschiedlichster Barrieren in So-

zialräumen beitragen (vgl. Rohrmann, Schädler 2009, S. 71). Über kommunikative Pro-

zesse mit den Sozialpartnern werden Problemlagen ausgetauscht und die Entwicklung 

sozialräumlicher Lösungen unterstützt. In der Konsequenz können diese Erfahrungen 
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zur barrierefreien Gestaltung in den individuellen Sozialräumen beitragen (vgl. 

Kampmeier, Kraehmer, Schmidt 2014. S. 107 ff.).  

 

 

Tabelle Nr. 25: C 5 – Beseitigung von Barrieren 

 

Die Befragten geben unabhängig von der Wohnform betreuter Menschen an, dass es 

gelingt, zur Beseitigung von unterschiedlichsten Barrieren im Sinne der ICF beizutragen. 

Durch die unterstützten kommunikativen Prozesse wird die Entwicklung sozialräumlicher 

Lösungen unterstützt. In der Konsequenz tragen die wohnbezogenen Hilfen zur barrie-

refreien Gestaltung in den Sozialräumen bei. Die Daten der Befragten belegen, dass die 

Unterstützung unabhängig von der Wohnform vergleichbare Ergebnisse erzielt. Im 

Durchschnitt geben ca. 70 % der Befragten an, dass die Unterstützung zur Beseitigung 

von Barrieren in unterschiedlichen Zusammenhängen beigetragen habe. Es bleibt an 

dieser Stelle unklar, aus welchen Gründen die Unterstützung im Ergebnis eine vergleich-

bare Datenlage generiert. Es kann vermutet werden, dass die etablierten Formen der 

Unterstützung die Beseitigung der Barrieren im Wohnalltag fokussieren. Grundsätzlich 

ist festzustellen, dass die Art und Weise der Unterstützung geeignet ist, die Barrieren im 

Wohnalltag zu identifizieren und zu ihrer Beseitigung beizutragen.  

 

Im Vergleich der Ergebnisse zu C 5 kann festgestellt werden, dass die Dienste für beide 

Teilbereiche angeben, dass es häufig (bis zu 75 %) gelingt, zur Beseitigung von Barrie-

ren im Wohn- und Lebensalltag betreuter Menschen beizutragen. Abweichende Werte 

lassen sich trotz unterschiedlicher Unterstützungsbedarfe der eigenständigen bzw. ge-

meinschaftlichen Wohnformen nicht belegen. 
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Teil D – Kooperationen und Koordination der wohnbezogenen Unterstützung 

 
D 1:  Beteiligung von Dienstleistern 
Nach § 117 SGB IX sind bei der Planung und Abstimmung wohnbezogener Unterstüt-

zung verschiedene Leistungen aufeinander abzustimmen. Der wohnbezogene Dienst 

bezieht andere professionelle Unterstützer der Adressatinnen und Adressaten der Ein-

gliederungshilfe ein. Hilfen werden in Kooperation erbracht, um den betreuten Personen 

die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen (vgl. Fürst, Hinte 2017, S. 

19). Es wird die Häufigkeit der Beteiligung weiterer Dienste am Hilfesystem erfragt.  

 

Tabelle Nr. 26: D 1 – Beteiligte Dienstleister 

 

Die Datenlage bestätigt die Komplexität etablierter Hilfesysteme, die in Unterstützungs-

leistungen der Behindertenhilfe eingebunden sind. Für den Bereich der eigenständigen 

Wohnformen wird belegt, dass unterschiedlichste professionelle und nicht professionelle 

Leistungen koordiniert werden müssen. Die etablierten Systeme in gemeinschaftlichen 

Wohnformen sind weniger komplex in Bezug auf die Beteiligung unterschiedlicher 

Dienstleister. Unterstützte Menschen erhalten mehrheitlich eine rechtliche Unterstützung 

oder gehen einer Tätigkeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen nach. In 

eigenständigen Wohnformen nimmt ca. ein Drittel der unterstützten Personen regelmä-

ßig Leistungen der Pflege in Anspruch. Nach Angaben des Statistischen Bundeamts 

nehmen 2,86 Millionen Bundesbürgerinnen und -bürger die Leistungen der Pflege in An-

spruch, der Anteil liegt bei ca. 3,4 % der Gesamtbevölkerung (vgl. Statistisches Bundes-

amt, Pflegestatistik 2015). Die Datenlage dokumentiert, dass der Anteil in der Personen-

gruppe der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in eigenständigen 

Wohnformen regional bei ca. 30 % liegt. Aufgrund des veränderten Rechtsanspruches 
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durch die Pflegestärkungsgesetze I-III ist davon auszugehen, dass dieser Anteil zukünf-

tig ansteigen wird. Der Anteil für die Menschen in gemeinschaftlichen Wohnformen wird 

nicht erfasst, da die Leistungen der Pflege durch die Wohneinrichtungen erbracht wer-

den. Im Vergleich der Ergebnisse zu D 1 kann festgestellt werde, dass in einigen Teilbe-

reichen die Angaben der Befragten übereinstimmen, z. B. bei der rechtlichen Betreuung, 

bei einer WfbM-Tätigkeit und der medizinisch-therapeutischen Anbindung. 

 

Tabelle Nr. 27: Vergleich D 1 – Beteiligung Dienstleister 

 

Abweichend von der Versorgung in gemeinschaftlichen Wohnformen nehmen Menschen 

mit Behinderungen in eigenständigen Wohnformen häufiger Leistungen der Pflege in 

Anspruch. Rund 20 % der Befragten geben an, dass hauswirtschaftliche Unterstützung 

und Assistenzleistungen genutzt werden.  

 

D 2: Personale Unterstützung aus dem Umfeld  
Die Öffnung der eigenen Professionalität für Handlungsoptionen aus dem nicht profes-

sionellen Bereich stellt eine Herausforderung dar und weicht von der bisher vorherr-

schenden Handlungsroutine in der Behindertenhilfe ab (vgl. Flieger, Schönwiese 2011, 

S. 68 ff). Es wird erfragt, welche weitere Unterstützung aus dem Sozialraum der betreu-

ten Person am Hilfesystem beteiligt ist.  

 

Tabelle Nr. 28: D 2 – Personale Unterstützung
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Die Daten bestätigen die Ergebnisse der Fragestellungen C 2 und D 3. Wenn personale 

Unterstützung aus dem Sozialraum erfolgt, bezieht sich diese meist auf die erste Bezie-

hungsebene des Konzepts der SRO. Neben dieser integrierten Form der personalen 

Unterstützung fokussieren die Dienste eher professionelle Dienstleistungen. Die nicht 

professionellen Potentiale in Wohnquartieren betreuter Menschen werden nicht syste-

matisch identifiziert und mobilisiert. Nach Datenlage erhalten im Durchschnitt weniger 

als 10 % der betreuten Menschen personale Unterstützung durch Nachbarschaften, Ver-

eine oder religiöse Gemeinschaften. Es kann festgestellt werden, dass die Behinderten-

hilfe ihre eigene Professionalität für Handlungsoptionen aus dem nicht professionellen 

Bereich kaum geöffnet hat. Eine Transformation und Integration dieser Ressourcen in 

die Unterstützungsleistung der Behindertenhilfe wird nicht systematisch betrieben.  

 

Die Unterstützung durch Bezugspersonen wird von allen Beteiligten als wichtig erachtet. 

Diese Form der personalen Unterstützung ist besonders im Bereich der gemeinschaftli-

chen Wohnformen in die Handlungsabläufe integriert.  

 

 

Tabelle Nr. 29: Vergleich D 2 – Personale Unterstützung 

 

Für eigenständige Wohnformen kann dokumentiert werde, dass es bei ca. 25 % gelingt, 

die Nachbarschaft zur Unterstützung zu mobilisieren. In geringen Umfang besteht eine 

Anbindung an die Selbsthilfe. Die Potentiale von ehrenamtlichen Hilfen oder Glaubens-

gemeinschaften wird nicht mobilisiert. Weitere personale Unterstützung ist kaum syste-

matisiert. 

 

D 3:  Kooperationsvereinbarungen beteiligter Unterstützer 
Durch die systematische Organisation von Kooperation können differente Potentiale er-

schlossen werden. Der Zugang zu sozialen, materiellen, kulturellen und infrastrukturel-

len Ressourcen kann über die Kooperation und Koordination passgenau abgestimmt 
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werden. Die Befragten werden gebeten die Häufigkeit konkreter Kooperationen zu be-

nennen.  
 

 

Tabelle Nr. 30: D 3 – Häufigkeit von Kooperationen  

 

Die Ergebnisse korrespondieren mit der Datenlage zu C 2 und D 2. Kooperationen der 

wohnbezogenen Dienste beziehen sich in der Regel auf weitere professionelle Unter-

stützungsleistungen sowie Personen der ersten Beziehungsebene. Mit diesen werden 

nach Angaben der Befragten häufig konkrete Kooperationen vereinbart.  
 

 

Tabelle Nr. 31: Vergleich D 3 – Häufigkeit von Kooperationen  

 

Im Bereich der gemeinschaftlichen Wohnformen begrenzen sich die etablierten Pfade 

auf die Kooperation mit Angehörigen und den Diensten der Behindertenhilfe. Die Ko-

operation mit der Pflege ist im Bereich der eigenständigen Wohnformen deutlich aus-

geprägter. 
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D 4:  Beteiligung an der Gremienarbeit in der Kommune 
Durch die geänderte Gesetzeslage im Bereich der Eingliederungshilfe wird die Koordi-

nation der einzelfallbezogenen Hilfen im Rahmen des Gesamtplan- bzw. Teilhabever-

fahrens gem. § 117 SGB IX eingefordert. Die beteiligten Dienste sind zunehmend ange-

halten sich informell abzustimmen. In der Koordination der verschiedenen Teilsysteme 

aus Pflege, Sozialpsychiatrie und Behindertenhilfe werden Rahmenbedingungen verän-

derbar (vgl. Fürst, Hinte 2017, S. 19). Nach Rohrmann und Schädler liegt in der Koope-

ration der versäulten Hilfesysteme und in der trägerübergreifenden Unterstützungsleis-

tung die Chance, eine moderne inklusionsorientierte Dienstleistung zu entwickeln (vgl. 

Rohrmann, Schädler 2009, S. 71). Die Befragten werden gebeten, die Häufigkeit der 

Teilnahme an einem bestimmten Fachgremium zu benennen.  

 

 
Tabelle Nr. 32: D 4 – Beteiligung an der Gremienarbeit in der Kommune 

 

Nach Auswertung aller Daten geben die Befragten an, dass sie mehrheitlich häufig an 

den verschiedenen Gremien in der Kommune teilnehmen. Wird die Datenlage bezogen 

auf die Wohnform betrachtet, kann festgestellt werden, dass die Dienste, die eigenstän-

dige Wohnformen unterstützen, mit einem deutlich höheren Anteil an der Gremienarbeit 

teilnehmen als die Dienste, die gemeinschaftliche Wohnformen unterstützen. Es kann 

angenommen werden, dass Formen der Kooperation bei Diensten, die eigenständige 

Wohnformen unterstützen, häufiger in den Alltagsroutinen integriert sind. Der informelle 

Austausch ist als Wert identifiziert und als Handlungspfad der Dienste etabliert. 

 

Im Vergleich der beiden unterstützten Wohnformen zur Fragestellung D 4 kann doku-

mentiert werden, dass sich die Befragten aus dem Bereich der eigenständigen Wohn-

formen deutlich häufiger an der Arbeit der Interessengemeinschaft der Trägerkonferenz 

beteiligen als die Mitarbeitenden aus dem Bereich der ‚stationären‘ Wohnformen.  
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Tabelle Nr. 33: Vergleich D 4 – Beteiligung an Gremienarbeit 

 

Dies gilt ähnlich für die Beteiligung an der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft, der Re-

gionalkonferenz und dem Beirat für Menschen mit Behinderungen. Für die Dienste, die 

eigenständige Wohnformen unterstützen, kann angenommen werden, dass die Gremi-

enarbeit eine höhere Priorität hat als für die Dienste in gemeinschaftlichen Wohnformen.  

 

D 5:  Effekte der Gremienarbeit 
Der informelle Austausch in den Gremien kann sich auf die Kooperation und Koordination 

von Unterstützungsangeboten auswirken. Der informelle Austausch ist ein Beitrag, die 

Durchlässigkeit des versäulten Hilfesystems zu verändern. Der Fragekontext zielt darauf 

ab, die wahrgenommenen Effekte des informellen Austausches zu erheben. Die Befragten 

werden gebeten, eine Bewertung von Aussagen zu Effekten der Gremienarbeit vorzuneh-

men.  
 

 

Tabelle Nr. 34: D 5 – Mögliche Effekte der Gremienarbeit  
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Die Befragten erwarten mehrheitlich, dass der informelle Austausch in den Gremien nur 

bedingt zur Kooperation und Koordination der Angebote der Behindertenhilfe beiträgt. 

Ähnliches wird in der Gesamtschau für die Kooperation und Koordination der Bereiche 

Pflege, Sozialpsychiatrie und Pflege angegeben. Die Gremienarbeit wird von allen Be-

teiligten als Option gesehen, grundsätzliche Anliegen zu kommunizieren und sich zu Be-

darfslagen der Menschen mit Behinderungen auszutauschen. Es ist zu berücksichtigen, 

dass ca. 30 % bis 40 % aller Befragten die Potentiale der Gremienarbeit positiv bewer-

ten. Es kann angenommen werden, dass die Potentiale des informellen Austausches, 

der Kooperation mit anderen Diensten und der Koordination von Unterstützungsleistung 

identifiziert werden. Eine systematische Integration in das System der Behindertenhilfe 

ist nicht ersichtlich.  

 
Der Vergleich der Aussagen zu D 5 zeigt eine ähnliche Erwartung der Befragten zu Ef-

fekten der Gremienarbeit. Nach dieser Einschätzung trägt die Beteiligung dazu bei, dass 

die Angebote der Behindertenhilfe in Kooperation erbracht werden. Die Befragten neh-

men an, dass Leistungen zur Unterstützung verschiedener Dienste der Behindertenhilfe 

besser koordiniert werden. Durch die Einführung des BTHG wird mehrheitlich keine ver-

besserte Abstimmung der kommunalen Hilfesystem erwartet. 

 
Teil E – Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 

Im aktuellen Spannungsfeld der Bereiche Staat, Wirtschaft und gesellschaftliche Ent-

wicklung muss die Behindertenhilfe sich systemischen Veränderungsanforderungen 

stellen. Die gesetzlichen Anforderungen, der zunehmende Wettbewerb und die Mecha-

nismen des Markts beeinflussen die Steuerung sozialer Unternehmen (vgl. Schneider 

2010, S. 14 ff.). Die Organisationen sind gefordert, flexibel auf die Veränderung von 

Rahmenbedingungen zu reagieren.  

 
E 1:  Veränderungserwartungen der Mitarbeitenden  
Die Einführung des BTHG verändert, wie in Kapitel 2.5.3 dargestellt, die Systematik in 

der Eingliederungshilfe. Die gesetzlichen Veränderungen zielen u. a. auf die Individuali-

sierung der wohnbezogenen Unterstützung ab. Der Fragenkomplex E 1 erhebt, welche 

Veränderungserwartungen von den Mitarbeitenden benannt werden.  
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Tabelle Nr. 35: E 1 – Erwartungen an das BTHG 

 

Die Erwartungen der Befragten zur Einführung des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe 

sind ambivalent. In der Gesamtschau überwiegt die Erwartung, dass zukünftige koordi-

native Aufgaben, z. B. durch die Gesamtplanung die Dienste, zusätzlich belastet wer-

den. In der differenzierten Analyse der Wohnformen wird erkennbar, dass diese Erwar-

tung eher im Bereich der gemeinschaftlichen Wohnformen zu verorten ist. Die Fokussie-

rung der Dienste der Behindertenhilfe auf die eigene Professionalität wird mit der Angabe 

zur Einbindung personaler Unterstützung aus dem sozialen Umfeld verdeutlicht. Für den 

Bereich der Freizeitangebote äußern die Befragten die Erwartung, dass weiterhin vor-

rangig die Angebote der Dienste der Behindertenhilfe in Anspruch genommen werden. 

Die Ergebnisse legen nahe, dass eine Modifikation der Handlungspfade in diesem Be-

reich des Handlungsfeldes nur bedingt erwartet wird. 
 

 

Tabelle Nr. 36: Vergleich E 1 – Veränderungserwartungen an das BTHG 

 

0

5

10

15

20

25

Belastung durch
Kooperation mit

Pflege

Entlastung durch
Kooperation mit

Pflege

Intensivierung des
Austausch durch

Gesamtplan

Keine
Intensivierung des
Austausch durch

Gesamtplan

Teilnahme an
Angebote

im Wohnquartier

Teilnahme an
Angeboten

der
Behindertenhilfe

Folgen des BTHG

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Belastung durch
Kooperation mit

Pflege

Entlastung durch
Kooperation mit

Pflege

Intensivierung des
Austausch durch

Gesamtplan

Keine Intensivierung
des

Austausch durch
Gesamtplan

Teilnahme an
Angebote

im Wohnquartier

Teilnahme an
Angeboten

der Behindertenhilfe

Vergleich – Veränderungserwartungen

eigenständig gemeinschaftlich



Darstellung und Analyse der quantitativen Daten 

210 

Die Beteiligung von Assistenzen und Pflegediensten wird von den Befragten aus dem 

Bereich der gemeinschaftlichen Wohnformen als zusätzliche Belastung wahrgenom-

men. Die Befragten aus dem Bereich der ambulanten Wohnhilfen sehen die Beteiligung 

eher als Entlastung. Es wird mehrheitlich erwartet, dass die Gesamtplanung zur Intensi-

vierung des informellen Austausches beiträgt. Eine Mehrheit der Befragten aus beiden 

Segmenten erwartet, dass weiterhin die Freizeitangebote der Behindertenhilfe von be-

treuten Menschen genutzt werden.  

 
E 2:  Veränderungserwartungen der Unterstützungssysteme in der Kommune 
Die etablierten Lösungen im System der Behindertenhilfe führen zu verfestigten Routi-

nen, da in der Alltagspraxis keine alternativen Lösungsoptionen verfügbar erscheinen. 

Die Reform der Sozialgesetzgebung kann die Chance bieten, neue Strukturen zu entwi-

ckeln und Potenziale zu erschließen (vgl. Schreyögg 2003, S. 286 ff.). Die Befragten 

werden gebeten, die verschiedenen Aussagen hinsichtlich der zu erwartenden Auswir-

kungen zu ergänzen.  
 

 

Tabelle Nr. 37: E 2 – Auswirkungen des BTHG auf das Hilfesystem 

 

Die Leitungskräfte haben die Potentiale eines informellen Austauschs identifiziert und in 

die Handlungspfade integriert. Es wird angenommen, dass sich die Formen der Koope-
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Es wird erwartet, dass sich die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen, z. B. 

durch Peer Counseling, auf die Formen der Beratungsangebote auswirken wird. Die Be-

fragten geben mehrheitlich an, dass sich eine personenzentrierte wohnbezogene Unter-

stützungsleistung auf die Barrierefreiheit in den Wohnquartieren auswirken wird. Dieser 
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Analyseteil umschreibt einen Bereich im Handlungsfeld, in dem die Beteiligten eine Ver-

änderung der Handlungspfade erwarten. 
 

 

Tabelle Nr. 38: Vergleich E 2 – Auswirkungen des BTHG auf das Hilfesystem        

 

Eine Mehrheit der Befragten beider Bereiche erwartet, dass sich die Gesamtplanung auf 

die Kooperation der verschiedenen Dienste auswirkten wird. Die personenzierte Unter-

stützung von Menschen mit Behinderungen wird die Entwicklung von Barrierefreiheit in 

den Wohnquartieren beeinflussen. Eine vergleichbare Entwicklung wird durch die Ko-

operation personaler Unterstützung und professioneller Diensten erwartet. 

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Analyse der Gesamtauszählung und 

der Vergleich nach unterstützten Wohnformen bestätigen, dass die etablierten Hand-

lungspfade im System der Behindertenhilfe zu verfestigten Routinen geführt haben. Von 

einer Mehrheit der Befragten werden Veränderungspotentiale identifiziert und alternative 

Lösungsoptionen zur Pfadveränderung benannt. Auf der Basis der Datenlage kann an-

genommen werden, dass die Modifikation des regionalen Handlungsfelds der Behinder-

tenhilfe in Teilen bereits durch die Erprobung neuer Handlungspfade angestoßen ist.  
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7.1.2.  Diskussion der Arbeitsthesen 
 

Es werden Daten aus verschiedenen Teilen des Fragebogens zur Bewertung der Ar-

beitshypothesen herangezogen. Die zugrundgelegte These lautet: 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe bei der Un-

terstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung etablierte Hand-

lungspfade nutzen, werden sozialräumliche Ressourcen des Wohnumfelds nicht syste-

matisch in die Unterstützungsleistung integriert (Arbeitshypothese). 

 

Dieser Behauptung steht folgende Nullhypothese gegenüber: 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe die Unter-

stützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung personenzentriert 

erbringen, können neue Handlungspfaden entwickelt werden, die geeignet sind, sozial-

räumliche Ressourcen des Wohnumfelds bei der Leistungserbringung systematisch zu 

integrieren (Nullhypothese).  

 

Zur Prüfung dieser zentralen These wurden zwölf Arbeitshypothesen aufgestellt, die 

Teilaspekte wohnbezogener Alltagsroutinen betreffen. In der Analyse werden einzelne 

Variablen oder Variablenbatterien in Bezug gesetzt, die eine Bewertung der Nullhypo-

these bzw. der Arbeitshypothese ermöglichen. Die Bewertung basiert auf den Ergebnis-

sen der Gesamtauszählung sowie den Ergebnissen der Analyse der unterstützten 

Wohnformen auf der Basis deskriptiver Kreuztabellen. Die Ergebnisse der SPSS-Aus-

wertung zur Prüfung der Thesen sind im Anhang unter 1.3 aufgeführt. 

 
Thesen I bis IV – Aspekte theoriegeleiteter Handlungsansätze wohnbezogener Un-
terstützung 
 
Ergebnis Arbeitsthese I 
 
I.  Wenn wohnbezogene Dienste der Behindertenhilfe eine Unterstützungsleistung er-

bringen, dann geschieht dies auf der Basis des Normalisierungskonzepts (A). 

 

Wenn wohnbezogene Dienste der Behindertenhilfe eine Unterstützungsleistung er-

bringen, dann geschieht dies auf der Basis inklusionsorientierter Handlungskon-

zepte (0). 
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Die Gesamtauszählung B 1 – Ranking der konzeptionellen Ausrichtung ergibt, nach Zu-

sammenfassung der Bewertungen, folgende Prioritäten: 
 

 

Tabelle Nr. 10: B 1 – Konzeptionelle Ausrichtung   

 

Die Ergebnisse korrespondieren mit Resultaten weiterer Variablen. Im Bereich B 4 ‚Fort-

bildungen‘ rangieren die Themen Ressourcenorientierung, Sozialraumorientierung und 

Inklusion deutlich hinter rechtlichen Kontexten und dem Thema Bedarfsermittlung (siehe 

Anhang 1.2.2 – B 4).  

 

Im Bereich C 4 ‚Nutzung der Angebote im Sozialraum‘ wird angegeben, dass die eigen-

ständige Nutzung von Angeboten von Vereinen, ehrenamtlichen Angeboten, kulturellen 

Angeboten und Bildungsangeboten im Durchschnitt von weniger als unter 10 % der Nut-

zerinnen und Nutzer erfolgt. Mit Unterstützung von Assistenten steigt die Quote auf ca. 

20 %, mit der Unterstützung durch Fachkräfte können ca. 30 % der betreuten Menschen 

sozialräumliche Angebote wahrnehmen. Die Angebote der wohnbezogenen Dienste der 

Behindertenhilfe werden von mehr als 50 % der Nutzerinnen und Nutzer der wohnbezo-

genen Unterstützung wahrgenommen (siehe Anhang 1.2.3 – C 4).  

 

Im Bereich B 5 ‚Aspekte von Selbstbestimmung in der Wohnbetreuung‘ geben die Lei-

tungskräfte in gemeinschaftlichen Wohnformen an, dass ca. 25 % der betreuten Men-

schen über einen Schlüssel zu den Wohnräumen verfügen. Ein vergleichbarer Anteil 

verfügt über einen Zugang zum Internet, in eigenständigen Wohnformen liegt diese 

Quote bei ca. 60 %. Die Vereinbarung von Betreuungszeiten ist für ca. 50 % der Men-

schen in gemeinschaftlichen Wohnformen möglich. Im Bereich der eigenständigen 

Wohnformen liegt die Quote bei ca. 60 % (siehe Anhang 1.2.2 – B 5).   

 

In Bezug auf die Arbeitshypothese I waren angewandte Handlungskonzepte zu identifi-

zieren und zu prüfen, an welchen fachlich-methodischen Handlungskonzepten sich 

diese orientieren. Nach den Daten erfolgt eine systematisch-methodisch strukturierte 
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Unterstützungsleistung. Nach Ranking der Handlungskonzepte orientiert sich das fach-

liche Handeln an etablierten Konzepten. Es wird nicht deutlich, dass die Dienste der 

Behindertenhilfe inklusionsorientiere Handlungsansätze priorisieren. Die Prüfung über 

eine Kreuztabelle zeigt eine deutliche Tendenz zum Normalisierungskonzept. Den As-

pekten der Normalisierung wird von den Befragten häufiger eine wichtigere Bedeutung 

beigemessen als Aspekten alternativer Handlungskonzepte. Für die Wichtigkeit des Nor-

malisierungskonzepts haben sich ca.75 % entschieden, im Vergleich dazu haben 48 % 

das Konzept der Inklusion als wichtig erachtet. Auf der Basis der Zusammenhangsprü-

fung und der Datenauswertung wird die Nullthese nicht angenommen. Die Arbeitsthese 

ist nicht abzulehnen: 

Wenn wohnbezogene Dienste der Behindertenhilfe eine Unterstützungsleistung erbrin-

gen, dann geschieht dies auf der Basis des Normalisierungskonzepts (A). 

 
Ergebnis Arbeitsthese II 
 

II. Wenn sich die Mitarbeitenden der Dienste weiterbilden, dann orientieren sie sich 

an den funktionsbezogenen Anforderungen des Tätigkeitsbereichs (A). 

 

Wenn sich die Mitarbeitenden der Dienste weiterbilden, dann orientieren sie sich 

an aktuellen wissenschaftlichen Handlungskonzepten (0). 

 

Die Ergebnisse im Bereich B 4 – Fortbildungen machen die Priorität der gewählten The-

men deutlich. Von den 34 Befragten sind 32 in leitender Funktion tätig. Die absolvierten 

Fortbildungen stehen im Zusammenhang mit der Funktion sowie den Aufgaben der Be-

fragten und beziehen sich im Schwerpunkt auf die aktuellen gesetzlichen Veränderun-

gen. Bei der wohnbezogenen Unterstützung sind zukünftig geänderte Rahmenbedingun-

gen und veränderte Kostenträgerschaften zu berücksichtigen. Um eine konkurrenzfä-

hige und wirtschaftliche Dienstleistung anbieten zu können, sind die Leitungskräfte ge-

fordert, sich mit den aktuellen Veränderungen zu befassen. Weniger Priorität haben die 

theoriebezogenen Themen, die sich auf neue Handlungsansätze in der Behindertenhilfe 

beziehen. Das Ranking zur Frage B 1 – Konzeptionelle Ausrichtung verdeutlicht die etab-

lierten und angewandten Handlungskonzepte in den Diensten der Behindertenhilfe. 

Neue Handlungsansätze, wie die Idee der Inklusion, finden im Kontext der Fortbildungs-

veranstaltung keine besondere Berücksichtigung. Diese Bewertung erfolgt auf der Basis 

der Daten zu gewählten Fortbildungsthemen und den angewandten Handlungskonzep-

ten (siehe Anhang 1.2.2 – B 1). Die Fortbildungsthemen wurden identifiziert und priori-

sierte Themen wurden benannt. Nach Datenlage werden Themen gewählt, die in einem 
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direkten Zusammenhang zur Aufgabenbewältigung stehen. Es wird deutlich, dass in Be-

zug auf die konzeptionelle Ausrichtung ein Wissenstransfer auf informeller Ebene statt-

findet. Die Implementierung in den Konzepten der Dienste und in der Handlungspraxis 

der Behindertenhilfe stehen aus. Diese Bewertung erfolgt auf der Basis der Daten zu 

gewählten Fortbildungsthemen und der Funktion der Befragten in den jeweiligen wohn-

bezogenen Diensten. Die Prüfung über Kreuztabelle zeigt eine deutliche Tendenz zur 

funktions- und aufgabenbezogenen Themenauswahl. Aufgrund der Bezugsprüfung und 

der gegebenen Datenlage kann die Nullhypothese nicht angenommen werden. Die Aus-

sage der Arbeitsthese ist nicht abzulehnen.  

 

Wenn sich die Mitarbeitenden der Dienste weiterbilden, dann orientieren sie sich an den 

funktionsbezogenen Anforderungen des Tätigkeitsbereichs (A). 

 
Ergebnis Arbeitsthese III 
 
III. Wenn die Dienste personenzentrierte Wohnhilfen erbringen, sind geäußerte 

Wünsche und der Wille der Menschen mit Behinderungen vorrangig zu berück-

sichtigende Informationen (A). 

 

Wenn die Dienste personenzentrierte Wohnhilfen erbringen, sind geäußerte 

Wünsche und der Wille der Menschen mit Behinderungen eine von mehreren 

gleichwertigen zu berücksichtigenden Informationen (0). 

 

Im Zuge von B 2 – Bewertung von Informationen wurden die Einschätzungen ‚wichtig‘ 

und ‚eher wichtig‘ zusammengefasst. Von allen Befragten werden die Wünsche und die 

Ziele der Menschen mit Behinderungen priorisiert berücksichtigt, diese Äußerungen ent-

sprechen den methodischen Ansätzen der Konzepte der Sozialraumorientierung und 

des Konzeptes der Lebensweltorientierung. Die Berücksichtigung von Informationen zur 

Etablierung einer Unterstützungsleistung folgt in der Gewichtung dem im Fachkonzept 

Sozialraumorientierung definierten Ebenen-Modell. Eine vergleichbare Wertigkeit haben 

Bezugspersonen und medizinische Aspekte. Der informelle Gewinn aus der Begehung 

des Wohnquartiers ist der Häufigkeit nach an dritter Position (siehe Anhang 1.2.2 – B 2). 

Ähnlich werden die sozialen Kontakte und das soziale Umfeld in den Wohnquartieren 

der zu unterstützenden Menschen mit Behinderungen in der Fragestellung C 2 gewertet. 

Die Befragten zeigen eine hohe Affinität zu den Möglichkeiten, die sozialen Ressourcen 

zu identifizieren und die Nutzbarkeit für die Bezugsgruppe zu verbessern. Die gewählten 
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Items wurden in Bezug zur zweiten und dritten Ebene des Handlungskonzeptes Sozial-

raum gesetzt (vgl. Hinte & Treeß, 2007, S. 72). Der informelle Austausch mit Bezugs-

personen, der Nachbarschaft und sozialen Netzwerken in den Wohnquartieren der Men-

schen mit Behinderungen haben bei den Befragten einen besonderen Stellenwert (siehe 

Anhang 1.2.3 – C 2).  

 

Die Ergebnisse zu E 1 zeigen eine gewisse Ambivalenz der Befragten in Bezug auf die 

Umsetzung von Wünschen und einer inklusionsorientierten Unterstützung. Von den Be-

fragten wird mehrheitlich erwartet, dass die Freizeitangebote in den Sozialräumen von 

den Menschen mit geistigen Behinderungen nur bedingt mobilisiert werden. In der Kon-

sequenz werden die Angebote des Systems Behindertenhilfe weiterhin genutzt. Unge-

fähr ein Drittel der Befragten gibt an, die Angebote im Sozialraum bekannt zu machen 

und den Besuch gewünschter sozialräumlicher Angebote durch assistierende Unterstüt-

zung zu ermöglichen. Die Befragten bewerten die Nutzbarkeit der Angebote im Wohn-

quartier aus der Perspektive der etablierten Handlungspfade in der unterstützten Wohn-

form (siehe Anhang 1.2.5 – E 1). 

 

In Bezug auf die Arbeitshypothese III war zu erheben, wie verschiedene Informationen 

von den Mitarbeitenden der wohnbezogenen Dienste bei der Bedarfsermittlung bewertet 

werden. Anhand der Datenlage war zu klären, an welchen Kriterien fachlich-methodi-

scher Handlungskonzepte sich die Befragten orientieren. Es wird deutlich, dass den Äu-

ßerungen der Menschen mit Behinderungen ein hoher Stellwert eingeräumt wird. Die 

Prüfung über Kreuztabelle zeigt, wie auch in der Häufigkeitstabelle nachgewiesen, dass 

den Wünschen und Zielen der Menschen mit Behinderungen eine vorrangige Bedeutung 

zugemessen wird (siehe Anhang 1.3.1 – These III). Im Ergebnis kann die Nullthese nicht 

angenommen werden. Aufgrund der Datenlage wird die Aussage der Arbeitsthese für 

das Alltagshandeln der Befragten nicht abgelehnt. 

 

Wenn die Dienste der Behindertenhilfe Wohnhilfen erbringen, dann sind geäußerte Wün-

sche und der Wille der Menschen mit Behinderungen vorrangig zu berücksichtigende 

Informationen (A). 
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Ergebnis Arbeitsthese IV 
IV.  Wenn die Mitarbeitenden der Dienste soziale und räumliche Potentiale im Sozi-

alraum der Menschen mit Behinderungen identifizieren, gehen sie nicht systema-

tisch vor (A). 

 

Wenn die Mitarbeitenden der Dienste soziale und räumliche Potentiale im Sozi-

alraum der Menschen mit Behinderungen identifizieren, gehen sie systematisch 

vor (0). 

 

B 2 – Bewertung von Informationen: Die Befragten räumen den sozialen Ressourcen 

eine besondere Bedeutung ein. Bei der Überprüfung der aufgestellten Thesen zu III ist 

diese Wertung der Befragten einzubeziehen. In der Darstellung des Ergebnisses zu B 2 

kann der Bezug zum Ebenen-Modell des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung herge-

stellt werden (siehe Anhang 1.2.2 – B 2). 

 

Im Teil B 3 werden die Mitarbeitenden der wohnbezogenen Dienste gebeten, die Mög-

lichkeiten des informellen Austauschs zu bewerten. Die Fragestellung zielt auf die dritte 

Handlungsebene des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung ab. An erster Stelle führen 

die Befragten als Ansprechpartner die Dienste der Behindertenhilfe und Behörden auf. 

Mit Abstand werden Pflegedienste und die KoKoBe aufgeführt (siehe Anhang 1.2.2 – B 

3).  

 

Die Fragestellung C 2 belegt, dass der Kontakt und der informelle Austausch mit Sozial-

partnern in den Wohnquartieren der betreuten Menschen von hohem Stellenwert für die 

wohnbezogene Unterstützung der Dienste sind. Die Aussagen zum Stellenwert von So-

zialkontakten können dem Ebenen-Model des SRO zugeordnet werden. Die Ergebnisse 

C 2 korrelieren mit den Daten zu D 3. Die Angaben zur Häufigkeit von Kooperationen 

ergänzen diese Daten (siehe Anhang 1.2.3 und 1.2.4).  

 

Die Prüfung eines statistischen Zusammenhangs zeigt, wie auch in der Häufigkeitsta-

belle nachgewiesen, dass die Identifikation von sozialen und räumlichen Gegebenheiten 

methodisch vorgenommen wird. Aufgrund der Datenlage ist anzunehmen, dass die Be-

fragten sozialen und räumlichen Potentialen eine besondere Bedeutung zu schreiben 

und methodisch erheben. Die Daten legen nahe, dass die Nullthese zu verwerfen ist. 

Mehrheitlich ist die These A für das Vorgehen der Dienste nicht abzulehnen.  

Wenn die Mitarbeitenden der Dienste soziale und räumliche Potentiale im Sozialraum 

der Menschen mit Behinderungen identifizieren, gehen sie nicht systematisch vor (A). 
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Thesen V bis VII – Aspekte des Sozialraum  
 
Ergebnis Arbeitsthese V 
 

V. Wenn der Sozialraum als Handlungsfeld von den Organisationen der Behinder-

tenhilfe genutzt wird, dann hat dies nur bedingt eine Auswirkung auf die Mobili-

sierung der identifizierten Potentiale (A). 

 

Wenn der Sozialraum als Handlungsfeld von den Organisationen der Behinder-

tenhilfe genutzt wird, dann werden identifizierte Potentiale für die Unterstützungs-

leistung mobilisiert (0). 

 

Die Frage C 3 beinhaltet Aspekte der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und der 

Nutzung sozialräumlicher Ressourcen. Es wird erhoben, inwieweit das differente Ange-

bot in den Wohnquartieren bei der Unterstützungsleistung miteinbezogen bzw. konkret 

von den Nutzerinnen und Nutzern der wohnbezogenen Unterstützung genutzt wird. Zu-

sammenfassend kann festgestellt werden, dass weniger als 10 % der betreuten Men-

schen mit Behinderungen eigenständig Angebote, wie Bildungsangebote, kulturelle An-

gebote oder Angebote von Sportvereinen, nutzen. Mit assistierender Unterstützung neh-

men ca. 20 % der Menschen mit Behinderungen die Angebote wahr. Mit Unterstützung 

einer Fachkraft steigt die Quote auf ca. 30 % an. Die Angebote der Behindertenhilfe oder 

des eigenen Dienstes werden deutlich intensiver genutzt (siehe Anhang 1.2.3 – C 3). 

 

Die Fragestellung C 1 thematisiert Aspekte von Barrierefreiheit im Wohnquartier. Ein-

kaufsmöglichkeiten werden von ca. 25 % des Personenkreises eigenständig genutzt. Ein 

Anteil von ca. 25 % ist in der Lage, die Einkaufsmöglichkeiten mit Begleitung in Form 

von Assistenz oder einer Fachkraft zu nutzen. Ähnliches wird für die Erreichbarkeit und 

die Nutzung des ÖPNV angegeben. Im Bereich komplexerer Anforderungen, wie zum 

Beispiel Behördengängen, sinkt der Anteil der Menschen mit Behinderungen deutlich ab 

(siehe Anhang 1.2.3 – C 1). 

 

Die Fragestellung C 2 belegt, dass der Kontakt und der informelle Austausch mit Sozial-

partnern in den Wohnquartieren der betreuten Menschen von hohem Stellenwert für die 

wohnbezogene Unterstützung der Dienste sind. Die Ergebnisse C 2 korrelieren mit den 

Daten zu D 3. Die Einschätzungen zur Häufigkeit von Kooperationen ergänzen diese 

Daten. Von den Befragten geben ca. 47 % an, dass Kooperationen mit Sozialpartnern 
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aus dem Umfeld betreuter Menschen häufig vereinbart werden (siehe Anhang 1.2.4 – D 

3).  

Es kann festgestellt werden, dass die Angebote der wohnbezogenen Dienste häufiger 

eigenständig aufgesucht werden als die Angebote von Vereinen. Die gewählten Variab-

len sind Beispiele für die Mobilisierung sozialräumlicher Ressourcen in Bezug auf die 

Nutzung der vorhandenen Angebotsstrukturen (siehe Anhang 1.3.2 zu These V). Die 

Prüfung über Kreuztabellen zeigt, dass die Identifikation des Sozialraums als Hand-

lungsfeld erkannt ist, aber die vorhandenen Potentiale nur bedingt mobilisiert werden. 

Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Bewertung sozialräumlicher Ressourcen und 

der Mobilisierung dieser Potentiale für die individuelle Unterstützungsleistung betreuter 

Menschen (siehe Anhang 1.2 – B 2, B 3, B 5, C 2, D 2). Bei der Nutzung von Angeboten 

im Sozialraum kann festgestellt werden, dass ca. 30 % des Personenkreises eine hohe 

Eigenständigkeit z. B. bei alltäglichen Anforderungen der Versorgung oder der Mobilität 

zeigen. Mit assistierender Unterstützung oder intensiver fachlicher Unterstützung ist ein 

Großteil des Personenkreises in der Lage, die diversen Angebote im Wohnumfeld zu 

nutzen. Bei der eigenständigen Nutzung von Freizeitangeboten liegt die Quote deutlich 

unter 10 %. Dagegen nutzt eine Mehrheit der betreuten Personen die Angebote der Be-

hindertenhilfe regelmäßig. Es gibt keinen Automatismus, der besagt, dass die Partizipa-

tion an den vorhandenen Angeboten nicht durch eine Face-to-Face-Unterstützung ge-

lingen kann. Die Priorisierung der professionellen Angebote der Behindertenhilfe ist bei 

den beschriebenen Kompetenzen der Menschen mit Behinderungen in anderen Lebens-

bereichen nicht plausibel begründbar. Die Identifikation des individuellen Sozialraums 

als Handlungsfeld der wohnbezogenen Unterstützung kann auf Basis der Erhebung an-

genommen werden. Es gelingt nur bedingt, die vorhandenen Ressourcen im Kontext der 

Wohnhilfen zu mobilisieren. Die Daten legen nahe, das die Nullthese nicht angenommen 

werden kann. Die Arbeitsthese ist für die Alltagsroutinen der Dienste nicht abzulehnen.  

 

Wenn der Sozialraum als Handlungsfeld von den Organisationen der Behindertenhilfe 

genutzt wird, dann hat dies nur bedingt eine Auswirkung auf die Mobilisierung der iden-

tifizierten Potentiale (A). 

 
 
Ergebnis Arbeitsthese VI 
 
VI. Wenn die Dienste der Behindertenhilfe etablierte Handlungspfade bei der Unter-

stützung nutzen, ergeben sich für die Menschen mit Behinderungen nur Hand-

lungsalternativen auf der ersten und zweiten Ebene der SRO (A). 



Darstellung und Analyse der quantitativen Daten 

220 

Wenn die Dienste der Behindertenhilfe die Handlungspfade bei der Unterstüt-

zung personenzentriert gestalten, können sich für die Menschen mit Behinderun-

gen Handlungsalternativen auf allen Ebenen der SRO ergeben (0). 

 

Die Fragestellung D 2 erfragte die Häufigkeit personaler Unterstützung der Menschen 

mit Behinderungen aus dem sozialen Umfeld. Über die Transformationen sozialer Res-

sourcen können sich Handlungsoptionen in sozialen, kulturellen und materiellen Bezü-

gen ergeben. Deutlich wird, dass die Menschen mit Behinderungen bei einem direkten 

sozialen Bezug mit einem Anteil von ca. 67 % Unterstützung aus dem Umfeld, im Sinne 

der ersten Ebene des SRO-Konzepts, erfahren. Besteht dieser direkte persönliche Be-

zug nicht, reduziert sich die Häufigkeit von Unterstützung drastisch. Der Anteil von Hilfen 

aus der Nachbarschaft liegt bei nur noch ca. 17 %. Die Unterstützung durch Ehrenamtler, 

die Selbsthilfe oder religiöse Gemeinschaften liegt unterhalb dieses Wertes (siehe An-

hang 1.2.4 – D 2). 

 

Die Frage C 3 beinhaltet Aspekte der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und der 

Nutzung sozialräumlicher Ressourcen. Die bereits beschriebenen Ergebnisse zu C 3 

verdeutlichen, dass nur ein geringer Anteil des Personenkreises auf Unterstützung aus 

dem Wohnumfeld zurückgreifen kann, um die Angebote im Sozialraum zu nutzen. Es 

wird beschrieben, dass die Nutzung der Angebote im Wohnquartier im Regelfall nur mit 

der Unterstützung wohnbezogener Dienstleistungen erfolgt (siehe Anhang 1.2.3 – C 3). 

 

Abweichend von dieser Feststellung zu Alltagsroutinen belegen die Ergebnisse zu C 2, 

dass dem Kontakt und dem informellen Austausch mit Sozialpartnern in den Wohnquar-

tieren der betreuten Menschen ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. Die Einschätzun-

gen zur Häufigkeit von Kooperationen ergänzen diese Daten. Von den Befragten geben 

47 % an, dass Kooperationen mit Sozialpartnern aus dem Umfeld betreuter Menschen 

häufig vereinbart werden. Trotz dieser Vereinbarungen gelingt die Mobilisierung sozial-

räumlicher Potenziale nur bedingt (siehe Anhang 1.2.3 – C 2). 

Über die etablierten Unterstützungsformen in sozialräumlichen Bezügen können bisher 

nur bedingt Ressourcen mobilisiert werden (siehe Anhang 1.3.2 – These VI). Es ergeben 

sich aus diesem Kontext kaum alternative Vorgehensweisen und der Zugang zu Res-

sourcen ist begrenzt. Die Form der Unterstützung trägt nur zum Teil zur Transformation 

von sozialen, kulturellen und materiellen Potentialen aus dem Sozialraum bei. In der 

Konsequenz bleiben die Handlungsalternativen auf etablierten Optionen. Die Prüfung 

über Kreuztabellen zeigt, dass die Mobilisierung von Ressourcen in Abhängigkeit zur 
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Intensität sozialer Beziehungen im Sozialraum steht. Im Ergebnis kann die Nullhypo-

these nicht angenommen werden. Die Arbeitsthese ist nicht abzulehnen. 
 

Wenn die Dienste der Behindertenhilfe etablierte Handlungspfade bei der wohnbezoge-

nen Unterstützung nutzen, ergeben sich für die Menschen mit Behinderungen nur Hand-

lungsalternativen auf der ersten und zweiten Ebene der SRO (A). 

 

Ergebnis Arbeitsthese VII 
 

VII.  Um die Partizipation am Leben in der Gesellschaft zu unterstützen, nutzen die 

Dienste die Angebote im Feld der Behindertenhilfe (A). 

Um die Partizipation am Leben in der Gesellschaft zu unterstützen, ermöglichen 

die Dienste der Behindertenhilfe die Teilnahme an Angeboten in den Wohnquar-

tieren (0). 

 

Die Frage C 3 beinhaltet Aspekte der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und der 

Nutzung sozialer und räumlicher Ressourcen. Es wird beschrieben, dass die Nutzung 

der Angebote im Wohnquartier im Regelfall nur mit der Unterstützung wohnbezogener 

Dienstleistungen erfolgt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass weniger als 

10 % der betreuten Menschen mit Behinderungen eigenständig Angebote, wie Bildungs-

angebote, kulturelle Angebote oder Angebote von Sportvereinen, nutzen. Die Befragten 

geben an, dass eine Mehrheit des Personenkreises die Angebote der Behindertenhilfe 

nutzt (siehe Anhang 1.2.3 – C 3).  

Für die Prüfung werden die Variable Nr. 102 ‚Nutzung der Angebote des eigenen Diens-

tes mit Fachkraft‘ und die Variable Nr. 151 ‚Nutzung sozialräumlicher Freizeitangebote‘ 

betrachtet. Die Auswertung der Variable 102 belegt, dass Freizeitangebote in den Wohn-

quartieren von Menschen mit geistigen Behinderungen nur zu einem geringen Teil ge-

nutzt werden. Die Auswertung der Variable 151 belegt die anhaltende Priorisierung der 

systemeigenen Angebotsstrukturen (siehe Anhang 1.3.3 – These VII).  

Eine sozialräumlich ausgerichtete Personenzentrierung erfordert die Unterstützung der 

Willensfindung und Willensbildung betreuter Personen. Die Unterstützung dieses Pro-

zesses bildet eine wesentliche Grundlage des professionellen Handelns. Um die poten-

ziellen Wahlmöglichkeiten zu erkennen und eine Nutzung zu ermöglichen, bedarf es der 

Option der selbstbestimmten Entscheidung. Nach Angaben von fast 2/3 der Befragten 

wird die Nutzung etablierter Angebote der Behindertenhilfe priorisiert. Die Möglichkeit, 
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die Angebote im Sozialraum durch fachliche Unterstützung zu mobilisieren, wird nur von 

einem Drittel der Befragten benannt (siehe Anhang 1.3.2 – These VII). Die Datenlage ist 

nicht ausreichend, um die Nullhypothese anzunehmen.  

Um die Partizipation am Leben in der Gesellschaft zu unterstützen, nutzen die Dienste 

die Angebote im Feld der Behindertenhilfe (A). 

 

 

Thesen VIII bis X – Aspekte von Barrierefreiheit  
 

Ergebnis Arbeitsthese VIII 
 

VIII. Wenn die wohnbezogenen Dienste die Menschen mit Behinderungen unterstüt-

zen, ihre Bedürfnisse im Sozialraum zu kommunizieren, dann wird die Entwick-

lung von Barrierefreiheit in sozialräumlichen Bezügen unterstützt (A). 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste die Menschen mit Behinderungen unterstüt-

zen, ihre Bedürfnisse im Sozialraum zu kommunizieren, dann hat dies keine Aus-

wirkungen auf die Entwicklung von Barrierefreiheit in sozialräumlichen Bezügen 

(0).  

 

Die Fragestellung C 5 erfragt, inwieweit die Dienste der Behindertenhilfe zur Beseitigung 

von Barrieren beigetragen haben. Nach Einschätzung der Befragten haben die Wohn-

hilfen in verschiedenen Lebensbereichen zur Beseitigung von Barrieren beitragen kön-

nen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Befragten für fast alle erfrag-

ten Bereiche angeben, dass die Wohnhilfe häufig zur Beseitigung von Barrieren beitra-

gen konnte. Der Anteil der Nennungen liegt bei ca. 70 %. Für die Prüfung der Hypothe-

sen werden beispielhaft die Variable Nr. 108 ‚Beseitigung von Barrieren im Wohnbereich‘ 

und die Variable Nr. 131 ‚Kooperationen mit Bezugspersonen‘ näher betrachtet. In der 

Darstellung wird verdeutlicht, dass ein enger Bezug zwischen dem informellen Aus-

tausch in sozialen Bezügen und der Beseitigung von Barrieren im Bereich des Wohnens 

besteht. Aus den Angaben der Befragten wird die Bedeutung von Kooperationen bei der 

Beseitigung von Barrieren ersichtlich. Über die Unterstützung kommunikativer Prozesse 

und die Beteiligung von Sozialpartnern werden die Situationen im Sozialraum ausge-

tauscht. In der Konsequenz über diese Prozesse können sozialräumliche Lösungen er-

arbeitet werden. Der kommunikative Austausch verschiedener gesellschaftlicher Grup-

pen wird unterstützt. In der Konsequenz trägt ein solches Vorgehen der professionellen 

Hilfen zur Entwicklung inklusiver Bedingungen bei (vgl. Rohrmann, Schädler 2009, S. 
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71). Die Prüfung der Variablen stützt die Bewertung der Datenlage (siehe Anhang 1.3.3 

– These VIII). Die Nullthese kann nicht angenommen werden, die Arbeitshypothese ist 

nicht abzulehnen. 

Wenn die wohnbezogenen Dienste die Menschen mit Behinderungen unterstützen, ihre 

Bedürfnisse im Sozialraum zu kommunizieren, dann wird die Entwicklung von Barriere-

freiheit in sozialräumlichen Bezügen unterstützt (A). 

 
Ergebnis Arbeitsthese IX 
 
IX. Wenn die Dienste der Behindertenhilfe etablierte Handlungspfade bei der wohn-

bezogenen Unterstützung nutzen, werden die Möglichkeiten der Menschen mit 

Teilhabebeeinträchtigungen zur autonomen Alltagsbewältigung nicht erweitert 

(A). 

Wenn die Dienste der Behindertenhilfe die Handlungspfade bei der wohnbezo-

genen Unterstützung personenzentriert gestalten, werden die Möglichkeiten der 

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen zur autonomen Alltagsbewältigung 

erweitert (0). 

 

Die Fragestellung C 1 thematisiert Aspekte von Barrierefreiheit im Wohnquartier. Nach 

den Daten nutzen ca. 25 % des Personenkreises die Möglichkeiten des Einkaufs im 

Wohnumfeld eigenständig. Mit einer angemessenen Unterstützung sind insgesamt ca. 

75 % der betreuten Menschen in der Lage, die Einkaufsmöglichkeiten zu nutzen. Ähnli-

ches wird für die Erreichbarkeit und die Nutzung des ÖPNV angegeben. Daraus kann 

der Schluss gezogen werden, dass bei angemessener personenzentrierter Unterstüt-

zung die Nutzung infrastruktureller Möglichkeiten im Wohnumfeld für einen Großteil des 

Personenkreises möglich ist. 

 

Die Frage C 3 greift Aspekte der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und der Nutzung 

sozialräumlicher Ressourcen auf. Es kann festgestellt werden, dass ein Teil der Men-

schen mit Behinderungen die Angebote zur Teilhabe im Wohnumfeld mit fachlich ange-

messenen Hilfen nutzen kann. Aufgrund der behinderungsbedingten Beeinträchtigungen 

geht eine Mehrheit der Befragten davon aus, dass der Personenkreis einer besonderen 

Angebotsstruktur bedarf. Die Ergebnisse zu C 2 belegen, dass der Kontakt und der in-

formelle Austausch mit Sozialpartnern in den Wohnquartieren besondere Wichtigkeit ha-

ben. Es kann angenommen werden, dass der informelle Austausch mit Sozialpartnern 
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die Unabhängigkeit des Menschen mit Behinderungen von der professionellen Hilfe un-

terstützt und die Möglichkeiten des autonomen Handelns erweitert. Es kann darauf ge-

schlossen werden, dass die Bedeutung eigenständiger Handlungs- und Entschei-

dungsoptionen der Menschen mit Behinderungen identifiziert werden. Die Handlungsop-

tionen, die von den Diensten der Behindertenhilfe vorgehalten werden, entsprechen nur 

zu einem Teil dem Erkenntnisstand der befragten Fachkräfte. Die Bedeutung der perso-

nenzentrierten Unterstützung wird identifiziert und zu einem Teil bereits im Alltagshan-

deln wohnbezogener Unterstützung realisiert. Zum Großteil werden etablierte Alltags-

routinen bedient, die diesem Wissenstand der Mitarbeitenden der Dienste nicht entspre-

chen. Es gibt eine deutlich abweichende Datenlage zur Häufigkeit der eigenständigen 

Nutzung von Angeboten im Wohnumfeld (vgl. Anhang 1.2.3 – C 3). Die Datenlage deutet 

an, dass die etablierten Angebote den betreuten Menschen mit Behinderungen nur be-

dingt neue Handlungsoptionen in ihrem individuellen Wohnumfeld erschließen. Es be-

steht eine Diskrepanz zwischen der eigenständigen Nutzung von Angeboten der tägli-

chen Versorgung und der eigenständigen Nutzung von Angeboten zur Freizeitgestal-

tung. Die Nullhypothese kann nicht angenommen werden, die Arbeitshypothese ist nicht 

abzulehnen. 

 

Wenn die Dienste der Behindertenhilfe etablierte Handlungspfade bei der wohnbezoge-

nen Unterstützung nutzen, werden die Möglichkeiten der Menschen mit Teilhabebeein-

trächtigungen zur autonomen Alltagsbewältigung nicht erweitert (A). 

 

 
X bis XI – Thesen zur Kooperation und Koordination 
 
Ergebnis Arbeitsthese X 
 

X. Wenn Hilfen auf der Basis unterschiedlichen Leistungsrechts installiert sind, dann 

werden diese Hilfen unabhängig von der Unterstützung der wohnbezogenen Or-

ganisationen der Behindertenhilfe erbracht (A).  

 

Wenn Hilfen auf der Basis unterschiedlichen Leistungsrechts installiert sind, dann 

werden diese Hilfen in Kooperation mit der Unterstützung der wohnbezogenen 

Organisationen der Behindertenhilfe erbracht (0).  

 

Neben den Fachdiensten der wohnbezogenen Behindertenhilfe sind weitere professio-

nelle Dienstleister mit unterschiedlichsten Aufgaben in den Wohnquartieren präsent. 
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Menschen mit Behinderungen erhalten unterstützende Leistungen verschiedener Reha-

bilitationsträger. Die Datenlage zu den Fragestellungen C 4 und D1 dokumentiert den 

häufig anzutreffenden Hilfe-Mix professioneller Unterstützung.  

 

Im Bereich D 3 werden die Kooperationen mit den Beteiligten beschrieben. Die Analyse 

belegt die umfassenden Betreuungssettings und die Koordination der Unterstützungs-

leistungen. Vergleichbares wird für gesetzliche Betreuungen ausgesagt (siehe Anhang 

1.2.4 – D 1). Offen bleibt an dieser Stelle, in welcher Form diese Koordination und die 

Kooperation der Beteiligten organisiert wird.  

 

Die Daten zu E 1 belegen, dass koordinative Aufgaben von den Befragten in ihrer Inten-

sität für die eigene Dienstleistung bewertet werden. Im Rahmen der Reform des SGB IX 

geht eine Mehrheit der Befragten gemeinschaftlicher Wohnformen davon aus, dass zu-

künftig koordinative Aufgaben die Dienste mehr belasten werden. Die Befragten aus dem 

Bereich der eigenständigen Wohnformen sehen eher einen entlastenden Effekt. Diese 

Aussagen zeigen die Ambivalenz der Befragten auf. Es wird deutlich, dass die Potentiale 

des informellen Austauschs, der Koordination und der Kooperation zu identifizieren sind, 

die Integration dieser Potentiale in die Dienstleistung steht in Teilbereichen des Feldes 

aus (siehe Anhang 1.2.5 – E 1).  

 

Nach Datenlage werden verschiedene Unterstützungsleistungen bereits in Kooperation 

erbracht. Bei diesen Angaben bleibt offen, wie diese Kooperation organisiert und verein-

bart wird. Deutlich wird, dass die Potentiale dieses Vorgehens identifiziert werden, die 

Umsetzung in den Alltagsroutinen wird für einen Teil der betreuten Menschen bereits 

realisiert. Die Fragestellungen D1 erheben in der Variablen 120 die ‚Häufigkeit der Be-

teiligung von Pflegediensten‘. In der Fragestellung D 3 – Variable Nr. 134 – wird nach 

der ‚Häufigkeit der Kooperation mit Pflegediensten‘ gefragt (vgl. Anhang 1.3.4 – These 

X). Deutlich wird, dass die Potentiale eines kooperativen Vorgehens identifiziert werden 

und die Integration in den Alltagsroutinen der Unterstützung nur zum Teil realisiert wird. 

Aus diesen Gründen kann die Nullthese nicht angenommen werden. Die Arbeitshypo-

these kann nicht abgelehnt werden. 

Wenn Hilfen auf der Basis unterschiedlichen Leistungsrechts installiert sind, dann wer-

den diese Hilfen unabhängig von der wohnbezogenen Unterstützung der Behinderten-

hilfe erbracht (A).  
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Ergebnis Arbeitsthese XI 
 

XI. Wenn Unterstützung sozialräumliche Ressourcen nicht einbezieht und koordi-

niert, ergeben sich kaum neue Handlungsalternativen für die Dienste der Behin-

dertenhilfe (A). 

Wenn Unterstützung sozialräumliche Ressourcen einbezieht und koordiniert, er-

geben sich neue Handlungsalternativen für die Dienste der Behindertenhilfe (0). 

 

Die Datenerhebung zu D 2 – Personale Unterstützung aus dem Umfeld der Menschen 

mit Behinderungen verdeutlicht, dass nicht professionelle Hilfen sich vornehmlich auf die 

erste Ebene sozialer Bezüge fokussieren. Über die Vereinbarungen von Kooperationen 

mit den Sozialpartnern der betreuten Menschen werden von den Diensten der Behinder-

tenhilfe die sozialen Potentiale bei der Erbringung der Unterstützungsleistung einbezo-

gen. Weitere Kooperationen beziehen sich vor allem auf die Dienste der Pflege und der 

Behindertenhilfe. Inhalte der Vereinbarungen und die arbeitsteilige Organisation der Be-

teiligten bleiben offen und bedürfen einer weiteren inhaltlichen Abklärung. 

 

Die Ergebnisse zu D 5 zeigen erneut die Ambivalenz der Befragten zu möglichen Effek-

ten einer koordinierten und kooperativen Leistungserbringung. Nach Einschätzung einer 

Mehrheit der Befragten, trägt ein organisierter informeller Austausch der verschiedenen 

Hilfe-Säulen nur bedingt zur Entwicklung kooperativer Strukturen bei. Die Daten zu E 1 

beschreiben, dass die Befragten in Bezug auf die anstehenden Veränderungen im Hil-

fesystem nur bedingt neue Handlungsspielräume erwarten.  

 

Soziale Ressourcen werden für die ‚Ersten Handlungsebenen‘ im Sozialraums identifi-

ziert. Es gelingt teilweise diese Potentiale über Kooperationsvereinbarungen bei der Un-

terstützungsleistung einzubeziehen. Eine systematische Berücksichtigung dieser Hand-

lungsoption auf der dritten und vierten Ebene des Sozialraums wird nur begrenzt ersicht-

lich. Der Gewinn einer solchen kooperativen und koordinierten systemübergreifenden 

Unterstützung wird nur von einem Teil der Befragten identifiziert (siehe Gesamtauszäh-

lung 1.2.5 – E1). Die Handlungsspielräume, die sich für die Dienste der Behindertenhilfe 

ergeben könnten, werden aus den Daten wenig ersichtlich und sind über die Experten-

befragung differenzierter zu hinterfragen (siehe Anhang 1.3.4 – These XI). Im Ergebnis 

der Überprüfung kann die Nullthese nicht angenommen werden. Die Arbeitsthese ist 

nicht abzulehnen. 

Wenn Unterstützung sozialräumliche Ressourcen nicht einbezieht und koordiniert, erge-

ben sich kaum neue Handlungsalternativen für die Dienste der Behindertenhilfe (A). 
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These XII – Thesen zur Implementierung des BTGH 

 
Ergebnis Arbeitsthese XII 
 

XII. Wenn sich informeller Austausch auf eine Säule des Hilfesystems in der Kom-

mune beschränkt, werden Formen der systemübergreifenden Kooperation von 

Hilfen nicht verändert (A). 

  

Wenn informeller Ausstauch systemübergreifend alle Säulen des kommunalen 

Hilfesystems einbezieht, verändern sich die Formen von Koordination und Ko-

operation der Hilfen (0). 

 

Die Implementierung des Reformierten SGB IX ist mit einer Veränderung etablierter An-

gebote wohnbezogener Unterstützung verbunden. Die Fragestellung E 1 erfasst Verän-

derungserwartungen der Mitarbeiter*innen wohnbezogener Unterstützung. Die gesetzli-

chen Veränderungen zielen auf die Personenzentrierung der Unterstützungsleistung ab. 

Die Befragten positionieren sich zu möglichen Auswirkungen des BTHG. In Bezug auf 

die Kooperation bei der Leistungserbringung wird erwartet, dass sich die Belastung der 

Dienste erhöhen wird. Zudem wird angenommen, dass sich die Intensität des informellen 

Austausches verändert. Eine Wirkung auf etablierte Angebotsstrukturen, z. B. im Be-

reich Freizeit wird mehrheitlich nicht erwartet. Die Bedeutung von Unterstützung aus 

dem Umfeld der Menschen mit Behinderungen wird mit anderen potenziellen Unterstüt-

zungsleistungen gleichgesetzt. Nur ca. 10 % sehen die Notwendigkeit, nicht professio-

nelle Unterstützung aus dem Sozialraum der Menschen mit Behinderungen vorrangig 

einzubeziehen (siehe 1.2.5 Gesamtauszählung – E 1 zur Variable Nr. 150 ‚Berücksich-

tigung von Unterstützung aus dem Sozialraum‘). Die Befragten priorisieren bei ihrer Ein-

schätzung die professionellen Unterstützungsleistungen. Diese Fokussierung professio-

neller Unterstützung kann einer personenzentrierten, individualisierten Unterstützungs-

leistung entgegenstehen. Zur Überprüfung der These XII werden aus der Fragebatterie 

E 1 die Variable Nr. 149 ‚Informeller Austausch durch Gesamtplanung‘ und die Variable 

Nr. 156 ‚Kooperationen durch Gesamtplanung‘ beispielhaft näher betrachtet. Von den 

Befragten erwarten 54 % eine Intensivierung des informellen Austausches durch die Ein-

führung des Gesamtplanverfahrens. Infolge des Verfahrens wird die Veränderung der 

Kooperationsformen erwartet (siehe Anhang 1.3.5 – These XII).  

 

Die Daten zur Fragestellung E 2 – Veränderungserwartungen der Unterstützungssys-

teme zeigen die differenten Erwartungen und spiegeln die Unsicherheit der Fachkräfte 
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im Kontext des Implementierungsprozesses wider. Die gewählten Antwortoptionen ver-

deutlichen die etablierten Handlungsoptionen im System der Behindertenhilfe. Mehrheit-

lich wird nicht erwartet, dass sich die Beteiligung der Menschen mit Behinderungen in 

der Kommune auf das System der Behindertenhilfe auswirkt. Eine deutlich ausgepräg-

tere Wirkung wird dem Kontext der Gesamtplanung und dem informellen Austausch zu-

geschrieben (siehe Anhang 1.3.5 – These XII). Mehrheitlich wird erwartet, dass sich eine 

personenzentrierte Unterstützung auf die Bedingungen in den individuellen Sozialräu-

men der Menschen mit Behinderungen auswirken wird. Die Nutzung sozialer und räum-

licher Ressourcen gewinnt an Bedeutung, die Kooperation professioneller und nicht pro-

fessioneller Unterstützung wird die Form der Unterstützung verändern. Abweichend von 

diesen Einschätzungen wird nicht angenommen, dass sich die Reformen auf die Frei-

zeitangebote der Behindertenhilfe auswirken wird. Die Analyse verdeutlicht die Verän-

derungserwartung im System der wohnbezogenen Unterstützung (siehe Gesamtaus-

zählung 1.2.5 – E 2).  

 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass eine systematische Kooperation und Koor-

dination sowie ein strukturierter informeller Austausch mit den Systemen der Pflege und 

der Sozialpsychiatrie nicht integrierter Bestandteil der Handlungspfade der Behinderten-

hilfe sind (siehe Anhang 1.2 – C2, C3, D1, D2, D3, E1). Aufgrund der Ambivalenz und 

der Begrenzung der vorliegenden quantitativen Daten bedarf es einer qualitativen Ver-

tiefung des Sachverhalts. Nach Bewertung der quantitativen Daten zu E 1 und E 2 kann 

die Nullhypothese für die etablierten Alltagsroutinen der Dienste nicht angenommen wer-

den: 

 

Wenn sich informeller Austausch auf eine Säule des Hilfesystems in der Kommune be-

schränkt, werden Formen der systemübergreifenden Kooperation von Hilfen nicht ver-

ändert (A).   

 
 
Erörterung der zentralen Arbeitsthese 
 
Im Ergebnis der Hypothesenprüfung werden die Arbeitsthesen zu den etablierten All-

tagsroutinen der wohnbezogenen Dienste bestätigt. Die Datenlage beschreibt ein Seg-

ment der Sozialen Arbeit, das sich in einer Umbruchphase befindet. Es wird deutlich, 

dass implizites Wissen zu den Themen Inklusion, Personenzentrierung und sozialräum-

liche Potentiale im Segment vorhanden ist und zum Teil bereits Anwendung in Alltags-

routinen der Dienste findet. Die Auswertung der vorliegenden quantitativen Daten lässt 
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den Schluss zu, dass die zentrale Arbeitshypothese mehrheitlich für die Handlungspfade 

der wohnbezogenen Dienste zutrifft.   

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe bei der Un-

terstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung etablierte Hand-

lungspfade nutzen, werden sozialräumliche Ressourcen des Wohnumfelds nicht syste-

matisch in die Unterstützungsleistung integriert (Arbeitshypothese). 

 

Die Datenlage bildet die Handlungsorientierung in den angewandten Routinen der 

Dienste ab. Bei theoriegeleiteten Handlungsansätzen wohnbezogener Unterstützung 

lässt sich bei der Prüfung der Daten zu den Thesen I und IV die Orientierung am Nor-

malisierungsprinzip dokumentieren. Gleichzeitig kann festgestellt werden, dass Potenti-

ale zeitgemäßer inklusionsorientierter Handlungsansätze identifiziert werden. 

 

Bei den Prüfungen der Thesen V, VI, VII und VIII zu Aspekten des Sozialraums wird 

deutlich, dass die Befragten die Ressourcen des Wohnquartiers zwar identifizieren, die 

Integration in die Unterstützungsleistung aber nur bedingt gelingt. Es kann angenommen 

werden, dass die etablierten Handlungsroutinen bzw. die manifestierten Pfade eine Mo-

difikation der vorhandenen Strukturen und Angebote beeinträchtigen. 

 

These XI zur Koordination und Kooperation der Hilfesysteme in der Kommune verdeut-

licht, dass eine systematische Nutzung vorhandener Potentiale nicht etabliert ist. Nach 

Datenlage beschränken sich Formen der Kooperation mehrheitlich auf einen informellen 

Austausch. Im Teilbereich der Unterstützung eigenständiger Wohnformen lassen sich 

Formen einer nicht strukturierten systemübergreifenden Kooperation feststellen. Die Be-

fragten identifizieren insgesamt stärker die Potentiale eines systemübergreifenden infor-

mellen Austauschs und einer kooperativen Erbringung von Unterstützungsleistungen.  

Die Hypothesenprüfung zeigt in Teilbereichen spezifische Problemfelder der Behinder-

tenhilfe auf, die in einem Zusammenhang zum Modernisierungs- und Implementierungs-

bedarf des Systems stehen. Eine weitere Differenzierung und Offenlegung manifestierter 

Pfade ist die Aufgabe der vertieften qualitativen Erhebung.  

 

 

7.1.3 Interpretation der quantitativen Ergebnisse 
 

Die quantitativen Daten beschreiben einen Teil der aktuellen Realität in dem regional 

umrissenen Handlungsfeld der wohnbezogenen Unterstützung für Menschen mit einer 
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sogenannten geistigen Behinderung. Die Beantwortung der Forschungsfrage begrenzt 

sich an dieser Stelle auf die generierten quantitativen Daten und deren Interpretation. 

Über die kontinuierliche prozesshafte Erhebung, die Auswertung und Reflexion wurde 

der Erhebungsablauf strukturiert. Das Ziel der Interpretation von Teilergebnissen ist es, 

den weiteren Forschungsprozess zu gestalten und ggf. die geplanten Abläufe sowie die 

zu vertiefenden Inhalte zu präzisieren. Die Generierung von Informationen wird über die 

Form der schriftlichen Befragung begrenzt. Die Interpretation der quantitativen Daten-

lage erfolgt in drei aufbauenden Schritten. Die Ergebnisse der Datenerhebung werden 

in den Kontext der Gesamtauszählung, des Vergleichs der unterstützten Wohnformen 

und der Auswertung der Hypothesen gestellt.  

 

In der Gesamtauszählung wird belegt, dass die Dienste der Behindertenhilfe inklusions-

orientierte Handlungsansätze nicht priorisieren. Im Fokus der Unterstützungsleistung 

steht der Mensch mit Behinderungen mit seinen Vorstellungen und seinen Wünschen, 

die individuelle Lebenswelt zu gestalten. Die Qualität der Bezugsarbeit der Dienste steht 

in Abhängigkeit zur Kenntnis der Wünsche, Ziele und Bedarfe der betreuten Menschen. 

Es kann festgestellt werden, dass die Art und Weise der Unterstützung im Ergebnis ge-

eignet ist, Barrieren im Wohnalltag zu identifizieren und zu ihrer Beseitigung beizutragen. 

Die Sozialräume unterstützter Menschen sind als Orte der Erbringung einer personen-

zentrierten, individualisierten Unterstützung in ihrer Dimension nicht identifiziert. Ein sys-

tematischer Austausch mit ‚nicht professionellen Beteiligten‘ ist in den Alltagsroutinen 

der Mehrheit der Dienste nicht etabliert. Der Nutzung von Angeboten in den Wohnquar-

tieren wird keine besondere Wertigkeit zugemessen. Die Befragten der wohnbezogenen 

Dienste nehmen gemeinsam an, dass die Angebote in den Wohnquartieren nur bedingt 

für die Personengruppe der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung 

nutzbar sind. Kooperationen der wohnbezogenen Dienste beziehen sich in der Regel auf 

professionelle Dienstleistungen sowie Personen der ersten Beziehungsebene betreuter 

Menschen. Eine systematische Nutzung der Potentiale von Kooperation und Koordina-

tion ist im System der Behindertenhilfe nicht dokumentierbar. Die Ergebnisse zur Imple-

mentierung des reformierten SGB IX legen nahe, dass die Befragten nicht erwarten, 

dass kurzfristig eine grundsätzliche Veränderung im Feld der Behindertenhilfe eintreten 

wird.  

 

Die vergleichende Analyse gemeinschaftlicher Wohnformen und eigenständiger Wohn-

formen zeigt, dass die Befragten in eigenständigen Wohnformen (ambulant) und ge-

meinschaftlichen Wohnformen (stationär) in Bezug auf die angewandten Handlungskon-

zepte eine ähnliche Position einnehmen. Unterscheidungen manifestieren sich in den 
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Handlungspfaden der ‚ambulanten‘ bzw. ‚stationären‘ Unterstützung. Im Bereich des in-

formellen Austauschs lassen sich gruppenspezifische Charakteristika darstellen. Die 

Dienste im Bereich der eigenständigen Wohnformen praktizieren im Rahmen der indivi-

duellen Face-to-Face-Unterstützung bereits intensivere Formen des informellen Aus-

tauschs mit Personen, Diensten oder sozialräumlichen Angeboten. Diese Individualisie-

rung der Unterstützung zeigt sich beispielhaft an der Vereinbarung von Assistenzzeiten 

im ambulanten Bereich. Lebensweltliche und sozialräumliche Bezüge können ebenso 

eher im Bereich der eigenständigen Wohnformen verortet werden. Die Daten belegen 

einen höheren Anteil der Nutzung sozialräumlicher Angebote z. B. im Bereich der Frei-

zeit. Die Unterstützung der ambulanten Dienste bezieht sozialräumliche Angebote an-

derer Dienstleister, wie die der Pflege oder der Sozialpsychiatrie im Wohnquartier, eher 

mit ein. Für die Unterstützung eigenständiger Wohnformen sind die Kooperation und 

Koordination von Angeboten sowie von Dienstleistungen ein Teil etablierter Handlungs-

pfade. Zu den Formen der Kooperation gehört die Zusammenarbeit in den verschiede-

nen Gremien in der Kommune. Für die Dienste, die schwerpunktmäßig eine Unterstüt-

zung in gemeinschaftlichen Wohnformen anbieten, kann festgestellt werde, dass die Po-

tentiale sozialräumlicher Unterstützung erkannt werden, aber noch nicht in die Alltags-

routinen integriert sind. 

Die Erörterung der Thesen verdeutlicht, dass bei der individuellen Unterstützung der 

Wille und die Wünsche der Menschen mit Behinderungen für die Befragten einen hohen 

Stellenwert haben. Sozialräumliche Potentiale werden von einem Großteil der Befragten 

identifiziert, von der Mehrheit der Dienste aber nicht methodisch in die Unterstützungs-

leistung integriert. Eine weitergehende Mobilisierung von Ressourcen im Sozialraum be-

treuter Menschen gelingt aufgrund der Begrenzung auf etablierte Handlungskonzepte 

nur in Ansätzen. Dieser Zusammenhang trifft auf die Erschließung autonomer Hand-

lungsoptionen betreuter Menschen in gleicher Weise zu, da die Mitarbeitenden der 

Dienste auf etablierte Handlungspfade und Angebotestrukturen zurückgreifen. Ressour-

cenorientierung und inklusive Handlungsansätze sind in den Alltagsroutinen der wohn-

bezogenen Dienste nur zum Teil dokumentierbar. Die Dienste haben mit dem Ziel der 

Integration und Normalisierung eigene Angebotsstrukturen und Freizeitaktivitäten für die 

betreute Personengruppe entwickelt. In der Alltagspraxis werden sozialräumliche Ange-

bote von einem kleinen Teil der Dienste durch assistierende Unterstützung und mit Face-

to-Face-Betreuung erschlossen. Die Datenlage, vor allem aus dem Bereich der Unter-

stützung eigenständiger Wohnformen, bestätigt, dass personenzentrierte Unterstützung 

sozialräumliche Ressourcen mobilisieren kann. Diese Erfahrung der Befragten ist inte-

grierter Wissensbestandteil der Dienste der Behindertenhilfe. Eine Umsetzung dieses 
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Erfahrungswissens in Alltagshandeln wohnbezogener Unterstützung wird durch die Be-

grenzung auf die etablierten Handlungskonzepte und die manifestierten Pfade er-

schwert.  

 

Aufgrund der Komplexität von Unterstützungssettings werden bereits Leistungen in Ko-

operation verschiedener professioneller Dienstleister erbracht. Zu diesen zählen Leis-

tungen der Pflege, Leistungen der Justiz, Leistungen der Rentenversicherung, Leistun-

gen der Sozialhilfe und/oder Leistungen der Eingliederungshilfe. In der Alltagspraxis ha-

ben sich im Bereich des eigenständigen Wohnens wie im Bereich des gemeinschaftli-

chen Wohnens unterschiedliche Formen der Kooperation und Koordination etabliert. Die 

kooperativen Strukturen beziehen sich nach Datenlage vornehmlich auf den Bereich des 

informellen Austauschs. Eine Systematik in der Organisation von Kooperation und Ko-

ordination der wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen lässt sich auf der Basis der 

Datenauswertung nicht abschließend bewerten. Dieser Sachverhalt ist über eine Erhe-

bung qualitativer Daten zu vertiefen. 

 

Im Kontext der Reform des SGB IX wird deutlich, dass die Befragten einen Verände-

rungsprozess im System der Behindertenhilfe identifizieren und sich aus den bestehen-

den Strukturen heraus zu möglichen Erneuerungen positionieren. Durch die partizipative 

Beteiligung der Menschen mit Behinderungen an Hilfen, z. B. durch ‚Peer Counseling‘, 

werden Veränderungen des Systems etablierter Unterstützung erwartet. Die Konse-

quenzen dieser Veränderungen begrenzen sich nicht auf das System der Behinderten-

hilfe, sondern wirken sich auf andere Unterstützungssysteme wie die Pflege und die So-

zialpsychiatrie aus. Es wird angenommen, dass sich dieser Prozess auf die Entwicklung 

von Barrierefreiheit im Wohnumfeld von Menschen mit Behinderungen auswirken wird. 

 

Der bisherige Auswertungsstand verdeutlicht, dass es weitergehende Fragestellungen 

gibt, die auf Basis der quantitativen Datenlage nicht beantwortet werden können. Die 

Datenlage beschreibt ein heterogenes regionales Handlungsfeld. Es kann festgestellt 

werden, dass Dienste, die Unterstützungsleistungen für eine bestimmte Personen-

gruppe oder Wohnformen anbieten, sich in der Art und Weise ihrer Handlungspfade un-

terscheiden. Im Verlauf des Erhebungsprozesses wurden die quantitativen Ergebnisse 

reflektiert und analysiert. Die Analyseergebnisse verdeutlichen, dass weitere Aspekte zu 

berücksichtigen sind und einer vertiefenden Untersuchung bedürfen.  
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Teil A – Personenbezogene Daten 

- Alle zu generierenden Daten sind im Kontext der Funktion des Befragten auszu-

werten.  

- Alle zu generierenden Daten sind in den Kontext der unterstützten Wohnformen 

zu stellen. 

 

Teil B – Konzeptionelle Ausrichtung der wohnbezogenen Unterstützung 

- Die Bereitschaft und ggf. die Motivation zur konzeptionellen Neuausrichtung ist 

zu klären. 

 

Teil C – Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung 

- Formen der systematischen Identifikation von Potentialen in Wohnquartieren 

sind zu vertiefen. 

- Die Formen der Integration von identifizierten Potentialen in eine personen-

zentrierte Unterstützungsleistung ist zu klären. 

 

Teil D – Kooperationen und Koordination der wohnbezogenen Unterstützung 

- Potentiale von Kooperation und Koordination mit Diensten der Behindertenhilfe 

sind zu benennen. 

- Ideen und Ansätze einer möglichen Systematisierung von Kooperation und Ko-

ordination mit Diensten der Behindertenhilfe sind zu erfragen. 

- Die Verantwortlichkeiten und die Verbindlichkeit von Kooperation sind zu klären. 

- Mögliche Potentiale einer Systematisierung systemübergreifender Kooperation 

und Koordination der Behindertenhilfe, der Pflege und der Sozialpsychiatrie sind 

zu ermitteln. 

 

Teil E – Implementierung des BTHG 

- Wie werden zukünftig Formen der Individualisierung von Unterstützung reali-

siert? 

- Welche Bereitschaft besteht, Veränderungen und Innovationen umzusetzen? 

- Wie können die Anforderungen an eine Stärkung der inklusiven Entwicklung in 

den Wohnquartieren der Menschen mit Behinderungen unterstützt werden? 

 

Zur Klärung dieser angerissenen Fragestellungen sind Untersuchungsgruppen zu bil-

den. Die weitere Vertiefung der offenen Fragestellungen und der zu befragenden Perso-

nengruppen erfolgt in Kapitel 7.2. 

 



Darstellung und Analyse der quantitativen Daten 

234 

7.1.4 Methodenkritik quantitatives Verfahren 

  

Die Kriterien zur Objektivität des gewählten Vorgehens werden in Bezug auf die Durch-

führung, Auswertung und Interpretation kurz umrissen. Die schriftliche Befragung wurde 

über die Testung des Prototyps abgesichert. Über die Auswertung der zwei Testgruppen 

mit insgesamt acht Rückmeldungen wurde der Prototyp des Testbogens modifiziert. Die 

Befragung wurde über die Information der Geschäftsleitungen vorbereitet, die Leitungen 

der Dienst wurden schriftlich über die Befragung in Kenntnis gesetzt. Die Rückläufe wur-

den gesichtet, gekennzeichnet und kodiert, die Eingabe systemisch abgesichert und 

überprüft. Die Datenerfassung erfolgte über ein wissenschaftlich anerkanntes EDV-Ver-

fahren. Die Daten wurden im System gesichert und sind über statistische Methoden 

überprüfbar. Die Interpretation der Daten erfolgt auf der Basis der Gesamtauszählung, 

Aussagen zur Bedeutsamkeit von Zusammenhängen werden über Kreuztabellen und 

Korrelationen von Variablen belegt. Die Interpretation erfolgt auf der Basis der erhobe-

nen Daten. Erst nach diesem Schritt wurden die Ergebnisse in einen weitergehenden 

Zusammenhang zu vergleichbaren Daten gestellt.  

Die Reliabilität steht in Abhängigkeit zu Fehlereinflüssen. In der schriftlichen Befragung 

können abweichende Ergebnisse u. a. aufgrund von Fehlinterpretationen der Fragestel-

lungen oder eines abweichenden Begriffsverständnisses nicht ausgeschlossen werden.  

 

In diesem Kontext zeigen zwei Datensätze der Erhebung ein auffälliges Ergebnis: 

- Bei der Erfassung der Daten im Kontext der Nutzung des Persönlichen Budgets 

unter Fragestellung B 5 Variable 46 kam es zu einer deutlichen Abweichung 

durch fehlende Angaben, Kennzeichnung 99. In elf Fällen wurden keine Angaben 

in den vorgesehenen Antwortkategorien vorgenommen. Von den Befragten ha-

ben neun Personen handschriftlich Angaben eingefügt. Diese sagten aus, dass 

keine betreute Person die Leistung der Wohnhilfe in Form eines Persönlichen 

Budgets in Anspruch nimmt. Eine Zuordnung in die Kategorien ‚ca. 10 %‘ wurde 

nicht vorgenommen. Aufgrund der hohen Quote von fehlenden Angaben ist eine 

Bewertung dieser Variablen nicht möglich.  

- Die Fragestellung zur Nutzung von Angeboten der Infrastruktur und zur Mobilität 

C 1 differenziert zwischen drei Teilaspekten. Es wird erfragt, in welcher Form, die 

von wohnbezogenen Diensten betreuten Menschen mit Behinderungen drei aus-

gewählte Angebote nutzen können. Die Fragestellung bedient sich der Differen-

zierung ‚eigenständig‘, ‚mit Assistenz‘ (kompensatorische Assistenz) und ‚mit ei-

ner Fachkraft‘ (qualifizierte Assistenz). Die Teilbereiche ‚eigenständig‘ und ‚mit 
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Fachkraft‘ zeigen keine auffälligen Abweichungen in den Angaben. Der Teilbe-

reich ‚mit Assistenz‘ zeigt in den Variabel bis zu acht fehlende Angaben. Die Da-

ten zur Frage C 1 ‚mit Unterstützung durch Assistenz‘ sind aufgrund der hohen 

Quote der fehlenden Angaben nicht zu bewerten.   

 

Die interne Validität wurde über die Testung des Instruments im Vorfeld der Befragung 

unterstützt. Die im Rücklauf feststellbare erhöhte Fehlerquote ist auf die geschilderten 

Variablen begrenzt. Die Positionierung der Befragten ist auf der Basis der Daten gut 

nachvollziehbar und die Ergebnisse sind kausal interpretierbar. Das Instrument dient der 

Erfassung der aktuellen Einschätzung der befragten Fach- und Leitungskräfte zur Ent-

wicklung der wohnbezogenen Dienste in der Kommune. Unter dieser Prämisse ist das 

Instrument geeignet, das zu messen, was gemessen werden sollte (vgl. Raab-Steiner, 

Benesch 2015, S. 42). 
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7.2. Qualitatives Verfahren 

 

 

Grundlage der Generierung qualitativer Daten bilden die transkribierten Texte der ge-

führten Interviews. Insgesamt wurden neun Interviews mit zwölf beteiligten Personen 

aus dem System der Behindertenhilfe im Forschungsfeld geführt. Die Grundlage der Un-

tersuchung bildet die Auswertung der quantitativen Daten im Bereich der wohnbezoge-

nen Hilfen für Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Stadt Duisburg: Die Daten wur-

den in Form von leitfadenstrukturierten Gesprächssituationen gewonnen. Die Gespräche 

wurden mittels Sprachaufzeichnung dokumentiert. Die Entstehungssituation der Gesprä-

che wurde, wie unter 6.4.1 beschrieben, durch die Anfragen nach dem ‚Snowball-Prinzip‘ 

und die Vereinbarung von Gesprächsterminen angebahnt. Den Gesprächen ging ein In-

formationsteil voran. Die Beteiligten erhielten Informationsmaterial zum Forschungsvor-

haben und die Erklärungen zur Verwendungen des Datenmaterials. Die Gespräche ha-

ben in Räumlichkeiten der interwieten Personen stattgefunden und wurden im Zeitraum 

von November 2018 bis Januar 2019 geführt. Das Zeitfenster für ein Gespräch wurde 

im Vorfeld auf ca. 30 Minuten festgelegt. Die Interviews mit Menschen mit Behinderun-

gen wurden mit Unterstützung der Bezugsbetreuung in Form von Tandem-Interviews 

geführt (siehe auch Kapitel 6.4.4 und Anhang 2.1.2). 

 
 
7.2.1 Präsentation der Auswertungsschritte 
 

Die Texte wurden nach festgelegten Regeln transkribiert. Die Gespräche wurden auf die 

sprachlichen Informationen hin reduziert. Hinsichtlich der Verschriftlichung und Para-

phrasierungen der Interviewtexte wird auf die weitergehenden Ausführungen in Kapitel 

2.4 des Anhangs verwiesen. Die Analyse des gewonnenen Datenmaterials erfolgt in An-

lehnung an Mayring regelgeleitet und theoriebezogen. Der Ablauf der Analyse erfolgt in 

den Schritten: 

- Kodierung 

- Gewichtung 

- Paraphrase 

- Generalisierung 

- Reduktion 

- Interpretation 

         nach Mayring 2010, S. 48 ff. 
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Ziel der Systematisierung in der Datengewinnung ist eine inhaltliche Kategorisierung der 

zu untersuchenden Texte. Die Bearbeitung der Daten erfolgt mit MAXQDA, einer pro-

fessionellen Software für die qualitative Datenanalyse. Das gewonnene Material wird auf 

wesentliche Informationen reduziert. Alle Textbestandteile werden auf die gebildeten Ka-

tegorien hin untersucht und systematisch extrahiert. Einleitend werden die Strukturie-

rungsdimensionen bestimmt, die auf der Basis der zentralen Fragestellung abgeleitet 

und theoriebezogen begründet sind. Im Kontext der dargestellten Handlungsansätze der 

Sozialraumorientierung und Lebenswelt werden weitere Differenzierungen vorgenom-

men. Die Grundlage der Definitionen und Kategorienbildung erfolgt in Anlehnung an die 

in Kapitel 6.3.2 erarbeiteten Themenbereiche und operationalisierten Kategorien. Die 

Extraktion qualitativer Daten wird ausschließlich auf die in der Analyse der quantitativen 

Erhebung umrissenen Themenstellungen begrenzt. Im Rahmen der Entwicklung des 

Forschungsdesigns wurden die zu untersuchenden Aspekte beschrieben und operatio-

nalisiert. Die Kategorisierung erfolgt aus diesem Grund in Anlehnung an die bereits be-

schriebenen Merkmale und die zugeordneten Indikatoren. Für die Bearbeitung der qua-

litativen Daten wurden fünf Hauptkategorien festgelegt: 

 

- Personenbezogene Daten 

- Leitideen wohnbezogener Unterstützung  

- Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung  

- Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 

- Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  

 

Die Hauptkategorien werden in weitere Teilaspekte differenziert. Diese Ausprägungen 

werden durch ein Kategoriensystem dargestellt. Im Anschluss werden Textstellen be-

nannt, die als Ankerbeispiele für die Kategorien angeführt werden können. Sollten im 

Verlauf der Analyse zwischen Kategorien Abgrenzungsprobleme deutlich werden, sind 

Regeln zu erstellt, die eine eindeutige Zuordnung der Textstelle ermöglichen (vgl. May-

ring 2010, S. 92).  
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7.2.1.1  Darstellung der Interviewpartner*innen 

 
Zur Orientierung werden einleitend die für ein Interview ausgewählten Personen in ano-

nymisierter Form dargestellt. 

 

Geschäftsführung A   
Die Organisation der Behindertenhilfe ist langfristig in Duisburg etabliert. Die Geschäfts-

führung ist für die Angebote der wohnbezogenen Unterstützung für erwachsene Men-

schen verantwortlich und als Gesellschafter für ein überregional agierendes Bildungs-

institut tätig. Das soziale Unternehmen ist in der Rechtsform der gemeinnützigen Gesell-

schaft organisiert und Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die Organisation 

bietet an mehreren Standorten im Stadtgebiete gemeinschaftliche Wohnangebote an. 

Zu weiteren Angeboten gehören Beratungsangebote für Menschen mit Behinderungen 

und Angebote zur Tagesstrukturierung. Die Dienstleistungen werden ausschließlich im 

Stadtgebiet Duisburg erbracht. Die ersten Wohnangebote wurden in Folge der Entwick-

lung in der Behindertenhilfe in den siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts installiert. 

Zum Angebot gehören auch Unterstützungsleistungen in eigenständigen Wohnformen 

(Ambulant betreutes Wohnen). Die Organisation war in den letzten Jahren bereit einen 

Teil des Angebote in gemeinschaftlichen Wohnformen zu modifizieren. Ein Standort des 

‚stationären‘ Bereichs wurde in ein Unterstützungsangebot in eigenständigen Wohnfor-

men mit einem sozialräumlichen Hintergrunddienst umgewandelt. Dieses Wohnangebot 

wurde dezentralisiert und auf mehrere Standorten aufgeteilt. Insgesamt werden ca. 230 

Menschen durch wohnbezogene Hilfen unterstützt. Es sind Leitungsfunktionen für die 

verschiedenen Bereich des Unternehmens installiert. Der pädagogischen Leitung sind 

die Bereichsleitungen für den ambulanten Wohnbereich, sowie die Leitungen der ver-

schiedenen Standort gemeinschaftlicher Wohnformen zugeordnet. Das Unternehmen 

beschäftigt ca. 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der interviewte Geschäftsführer ist 

zwischen vierzig bis fünfzig Jahre alt, hat als Heilerziehungspfleger Ende der 90er Jahre 

die praktische Arbeit am Menschen mit Behinderungen kennengelernt. Durch Studium 

der Sozialpädagogik und der Betriebswirtschaft hat er sich weiter qualifiziert. Nach sei-

ner Tätigkeit im Bereich der Behindertenhilfe ist er mehrere Jahre in verschiedenen 

Funktionen für den Landschaftsverband Rheinland tätig gewesen. Vor der Übernahme 

der Geschäftsführung im Jahr 2017 konnte er seine Erfahrungen in Leitungsfunktionen 

verschiedener sozialer Unternehmen erweitern.  
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Geschäftsführung B  
Der eingetragene Verein bietet im Bereich der erwachsenen Menschen mit Behinderun-

gen wohnbezogene Unterstützung in eigenständigen Wohnformen an. Die Organisation 

besteht seit den 90er Jahren und wurde von interessierten Angehörigen, sowie von en-

gagierten Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Unterstützung von Menschen mit 

Behinderungen gegründet. Die Organisation ist Mitglied des Paritätischen Wohlfahrts-

verbandes. Zu den Angeboten gehört die Beratung von Menschen mit und ohne Behin-

derungen. Es werden ca. 80 Menschen in ihren Wohnungen durch Leistungen des am-

bulant betreuten Wohnens unterstützt. Es sind ca. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit der wohnbezogenen Unterstützung befasst. Das Angebot ist auf die Unterstützung 

in eigenständigen Wohnformen fokussiert. Neben den Leistungen der Eingliederungs-

hilfe kann der Dienst Leistungen zur Teilhabe im Rahmen der Pflegeleistungen erbrin-

gen. Für die Leitung der pädagogischen Arbeit des Dienstes ist eine Leitungsfunktion 

installiert. Durch die Initiative der Geschäftsführung wurde in Zusammenarbeit mit dem 

Landschaftsverband Rheinland ein Hintergrunddienst für mehrere Wohngemeinschaften 

installiert, so dass Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf in eigenständigen 

Wohnformen nach Bedarf betreut werden können. Die interviewte Geschäftsführerin ist 

zwischen dreißig und vierzig Jahre alt, hat Soziale Arbeit studiert und einen Master Ab-

schluss im Bereich Sozialmanagement erworben.  

 

Quartiersmanagement  
Die Organisation hält in zwei Städten im Ruhrgebiet differenzierte Unterstützungsange-

bote für Menschen mit Behinderungen vor. Der im Jahr 1965, auf Initiative von Angehö-

rigen, gegründet Verein wurde zwischenzeitlich in Rechtsform und Organisation modifi-

ziert und unterhält ein breites Spektrum an Angeboten von der Frühförderung bis zur 

Pflegeleistung. Die Leitung des operativen Geschäfts ist über eine Geschäftsführung or-

gansiert. Der Verein ist Mitglied des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehin-

derten, sowie des Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW. Die Angebote im Bereich der 

wohnbezogenen Hilfe umfasst ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote. Für 

den Bereich der Wohnhilfen ist eine pädagogische Leitung installiert. Die interviewte 

Person ist für ein Organisation von Betreuungsleistungen in einem sozialräumlich um-

rissen Quartier zuständig. In diesem Kontext wurden über die Initiative der Organisation 

im Jahr 2012 ein inklusives Wohnprojekt für Menschen mit und ohne Behinderungen 

realisiert. Das Projekt umfasst 26 barrierefreien Wohnungen und Apartments, ein ge-

meinschaftliches Wohnangebot für Menschen mit Behinderungen, sowie zwei Wohnge-

meinschaften für Menschen mit umfassendem Unterstützungsbedarf. Die befragte Per-

son ist zwischen dreißig und vierzig Jahre alt. Nach dem Bachelorabschluss Soziale 
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Arbeit hat sie sich über einen Masterstudiengang Sozialmanagement weiter qualifiziert. 

Für die Organisation ist sie in der Funktion der Quartiersmanagerin seit 2013 und seit 

2016 zusätzlich mit der Leitung des unterstützten Wohnens tätig. Die interviewte Person 

ist ausdrücklich neben der Organisation der pädagogischen und assistierenden Unter-

stützung für die sozialräumliche Einbindung des Wohnprojekts in das Wohnquartier in 

Verantwortung. 

 

Wohnbereichsleitung 
Die Organisation für Menschen mit Behinderungen ist aus dem Bereich der evangeli-

schen Altenpflege in den 70er Jahren entstanden. Die heutige Gesellschaft wurde 2002 

gegründet und bündelt unter einer Organisationsform die Angebote für Menschen mit 

Behinderungen. Die Organisation hat die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung und ist Tochterunternehmen der evangelischen Altenhilfe. Das Portfolio umfasst 

Leistungen von der Frühförderung bis zur Altenpflege. Die ca. 80 Wohnangebote in ge-

meinschaftlichen Wohnformen für Menschen mit einer geistigen Behinderung sind an 

verschiedenen Stellen im Stadtgebiete etabliert. Neben der gemeinschaftlichen Wohn-

formen werden Menschen in der eigenen Wohnung und in Wohngemeinschaften unter-

stützt. Die Leitung des Unternehmens obliegt einer Geschäftsführung. Für die Teilberei-

che der Wohnhilfen sind Leitungskräften etabliert. In den Bereichen der wohnbezogenen 

Hilfen sind ca. 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die interviewte Person ist 

als Wohnbereichsleitung für zwei gemeinschaftliche Wohnangebote zuständig. Die 

Wohnbereiche leitet er seit 2002. Der Interviewte ist zwischen fünfzig und sechzig Jahre 

alt, von der Ausbildung her Kinderkrankenpfleger und hat sich über Qualifikation zum 

Fachwirt für Sozial- und Gesundheitswesen weitergebildet.  

 

Beratungsstelle 
Die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen (KoKoBe) sind wichtige Anlaufstel-

len für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige im Rheinland. KoKoBe leis-

ten individuelle Beratung zum selbstständigen Leben sowie zu den Themen Wohnen, 

Hilfeplanung, Freizeitangebote und Arbeiten schwerpunktmäßig für den Personenkreis 

der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Um sie bei der Teilhabe 

am Leben in der Gemeinschaft zu unterstützen, besteht mit den KoKoBe ein rheinland-

weites Beratungsnetz für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie sind vergleichbar mit 

den Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ), die Menschen mit psychischer Behinderung 

unterstützen (siehe Landschaftsverband Rheinland 2018, Internetauftritt Soziales und 

Integration, Beratungsstellen). In Duisburg sind mehrere Beratungsstellen im Stadtge-

biet etabliert. Die Beratungsstelle in Duisburg Nord besteht seit 2004. Die Trägerschaft 
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der Beratungsstelle liegt bei einer christlichen Organisation der Behindertenhilfe. Der 

Interviewpartner ist zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt, von der Qualifikation Diplom 

Sozialarbeiter. Seine berufliche Laufbahn hat er im ambulant betreuten Wohnen der So-

zialpsychiatrie begonnen. Seit dem Jahr 2004 ist er mit dem Beratungsauftrag in der 

KoKoBe befasst. 

 

Kommunalverwaltung 
Die kommunale Verwaltung ist in ihrer Funktion der allgemeinen Daseinsvorsorge und 

als Kostenträger für Eingliederungshilfeleistungen am System der Hilfen für Menschen 

mit Behinderungen beteiligt. Zu den Aufgaben gehört es u.a. die Entwicklung inklusiver 

Wohnbedingungen zu fördern und angemessene Versorgungsstrukturen für ihre Bürge-

rinnen und Bürger zu etablieren. Die Funktionsträger aus den Bereichen der Sozial- und 

Gesundheitsverwaltung sind u.a. mit der Koordination der Bedarfsermittlung und Be-

darfsdeckung der Bürgerinnen und Bürger in der Kommune betraut. Zu den Aufgaben 

gehört es die Verwaltungsleitungen und ggf. die Gremien der kommunalen Politik zu 

beraten. Für das Interview war die Inklusionsbeauftrage der Stadt Duisburg angefragt, 

die erkrankungsbedingt den Termin kurzfristig nicht wahrnehmen konnte. Eine koordi-

nierende Kraft aus dem Bereich der Stadtverwaltung war zeitnah bereit den Interview-

termin wahrzunehmen. Die Leitungskräfte der Einrichtungen und Dienste der Behinder-

tenhilfe sind an der koordinierten Gremienarbeit und am informelleren Austausch in der 

Kommune beteiligt. Ein Teil des der Austauschs findet in der Verantwortung der Kom-

munalverwaltung statt. Der Interviewpartner ist zwischen fünfzig und sechzig Jahre alt, 

hat ein Studium der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Gemeinwesenarbeit 

absolviert. Seit 2001 ist er mit der Aufgabe der Koordination im Bereich Psychiatrie be-

auftragt, seit 2016 hat er den Bereich der Sucht mit übernommen. Aufgrund der langjäh-

rigen Tätigkeit ist er mit den kommunalen Aufgaben, den städtischen Strukturen, sowie 

den Wohnhilfen für Menschen mit verschiedensten Behinderungen vertraut. 

 

Kommunalpolitik 
Es liegt nach Art. 28, Abs. 2 des Grundgesetzes in der politischen Verantwortungen der 

Kommunen ihre Selbstverwaltung zu organsierten. Die kommunale Politik ist mit den 

Entscheidungen zur Erfüllung und Priorisierung dieser hoheitlichen Aufgaben in der 

Kommunen betraut. Zu den Aufgaben gehört es u.a. die Entwicklung inklusiver Bedin-

gungen in den Wohnquartieren der Kommune zu stärken (siehe u.a. BTHG, Inklusions-

stärkungsgesetz NRW). Neben dem Stadtrat sind weitere städtische Gremien, wie z.B. 

der Sozialausschuss, der Inklusionsausschuss oder der Bauausschuss mit Entscheidun-

gen zu Teilaspekten inklusiver Entwicklung betraut. Politiker im kommunalen Kontext 
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treffen Entscheidungen, die sich auf die Erfüllung dieser Aufgaben auswirkt. Im Kontext 

der gesetzlichen Reformen stehen die Realisierung von Barrierefreiheit und die gleich-

berechtigte Teilhabe im Fokus der politischen Diskussion. Der Interviewpartner ist zwi-

schen sechzig und siebzig Jahre alt und langjährig Geschäftsführer einer sozialen Orga-

nisation. Als Vertreter einer etablierten Partei ist er mehr als 20 Jahre kommunalpolitisch 

tätig. Er ist Mitglieds der Stadtrats und Fraktionsvorsitzender, Mitglied der Landschafts-

versammlung im Rheinland, und u.a. Vorsitzender des Inklusionsausschuss der Land-

schaftsversammlung. Er ist zudem auf der Ebene des Bundeslandes NRW u.a. als Vor-

sitzender eines Interessensverband für Menschen mit Behinderungen tätig.  

 

Tandeminterview - Nutzerin (gemeinschaftliche Wohnform) 
 Fr. A ist zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt. Sie hat eine Schule für geistige Ent-

wicklung besucht. Nach der Beendigung der Schule hat sie eine Tätigkeit in einer Werk-

statt für Menschen mit Behinderungen aufgenommen. Sie wird bereits seit einigen Jah-

ren in einer gemeinschaftlichen Wohnform betreut. Sie lebt in Wohngemeinschaft mit 

drei weiteren Personen in der zweiten Etage einer ‚gemeinschaftlichen‘ Wohneinrich-

tung. Insgesamt werden 21 Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen in vier Wohnein-

heiten, in dem 2018 bezogenen Wohnhaus, betreut. Das Wohnangebot befindet sich in 

einem gewachsen Wohnviertel im Duisburger Norden. Die Wohnstätte gehört zu einem 

Verbund von Wohnangeboten eines christlichen Trägers. Fr. A wurde in der Interviewsi-

tuation vom Wohngruppenleiter der Wohneinrichtung unterstützt. Der Mitarbeiter ist zwi-

schen fünfzig – sechzig Jahre alt. Er ist Krankenpfleger und hat eine Weiterbildung zum 

Sozialmanager absolviert. Der Mitarbeiter ist langfristig in der Wohneinrichtung tätig. 

 

Tandeminterview - Nutzerin (eigenständige Wohnform)  
Fr. B. ist zwischen 60 und 70 Jahre alt. Fr. K. ist Rentnerin. Sie lebt seit mehreren Jahren 

in einer Wohngemeinschaft mit drei weiteren Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen. 

Sie wird durch ambulante Wohnhilfen unterstützt. Der Anbieter bietet neben der direkten 

„face to face“ Betreuung einen sozialräumlichen Hintergrunddienst an, der im Bedarfsfall 

eine individuelle Unterstützung rund um die Uhr ermöglicht. Das Wohnangebot ist in ei-

nem Mietobjekt in der Duisburger Innenstadt etabliert. Fr. K. nutzt an fünf Tagen in der 

Woche, neben der Unterstützung im Bereich Wohnen, ein Angebot der Tagesstrukturie-

rung, das von einem Anbieter der Behindertenhilfe vorgehalten wird. Da die Klientin nicht 

in der Lage ist eigenständig den ÖPNV zu nutzen erfolgt der Besuch dieses Angebots 

mit einem Fahrdienst. Fr. B. wurde beim Interview durch zwei Mitarbeiterinnen des wohn-

bezogenen Dienstes unterstützt. Die Bezugsbetreuerin ist dreißig – vierzig Jahre alt und 
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Heilerziehungspflegerin. Vor der Tätigkeit im ambulanten betreuten Wohnen mit Hinter-

grunddienst war sie im Bereich der stationären Wohnhilfen tätig. Am Gespräch nahm die 

stellvertretende Leitung des eigenständigen Wohnens mit Hintergrunddienst teil. Die Mit-

arbeiterin ist dreißig – vierzig Jahre alt und Erzieherin. 

Die ausgewählten Interviewpartner*innen sind Beteiligte des Handlungsfeldes der Be-

hindertenhilfe in der Stadt Duisburg dar. Durch die Auswahl werden die verschiedenen 

Leitungsebenen der Dienste und Einrichtungen einbezogen, es werden die Bereiche ge-

meinschaftlicher und eigenständiger Wohnformen berücksichtigt. Durch die Einbezie-

hung der Bezugsbetreuung in die Tandeminterviews fließen Aspekte der Alltagsroutinen 

wohnbezogener Unterstützung mit ein. Die Beteiligten aus Beratung, Politik und Verwal-

tung werden mit der eigenen Perspektive auf das Handlungsfeld einbezogen. Die Sicht-

weise der Menschen mit Behinderungen fließt über die Tandeminterviews mit in das 

Projekt ein.  

 
 
7.2.1.2  Kategorien, Kodierungen und Gewichtung der Daten 
 

Ziel der Kategorisierung ist eine systematische Erfassung der Datenlage. Eine grund-

sätzliche Zuordnung kann über verschiedene Indikatoren vorgenommen werden. Je 

nach Fokus und Zielrichtung der Analyse ist es ggf. sinnvoll die Datenlage in den Bezug 

zu einem bestimmten oder mehreren Merkmal zu setzen. In einem ersten Schritt werden 

fünf Kategorien definiert, in einem zweiten Schritt werden diesen bestimmte Codierun-

gen und Subcodierungen zugeordnet. Die Kategoriebildung erfolgt in Anlehnung an die 

theoriebezogen Definition der zu untersuchenden Aspekte. Zu gezielten Bearbeitung der 

Texte erfolgt eine differenzierte Zuordnung nach den definierten Kategorien und Codie-

rungen. Für die Bearbeitung der qualitativen Daten wurden fünf Hauptkategorien festge-

legt:  

 

Die Hauptkategorien sollen dazu beitragen offen Fragen zu klären: 

 

- A - Personenbezogene Daten 

- B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung  

- C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung  

- D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 

- E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
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Kategorie A – Personenbezogene Angaben 
Die Rolle, Funktion, Aufgabe und Qualifikation sind im Kontext der Bewertung wohnbe-

zogener Unterstützung einzubeziehen. Der Tätigkeitsbereich ist nach Datenlage für die 

Bewertung der Angaben zu berücksichtigen. Nach dem Ergebnis der quantitativen Ana-

lyse stehen die Angaben in einem möglichen Zusammenhang mit den etablierten Pfaden 

der jeweiligen Aufgabe und Funktion der Befragten. Über die Kategorisierung können 

verschiedene differenziert Aspekte abgebildet werden. 

 
Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

Im Ergebnis der quantitativen Erhebung wurde dokumentiert, dass die Dienste sich an 

etablierten Handlungskonzepten der Behindertenhilfe orientieren (siehe Anhang 1.2.2 - 

B1).  

 

B 1 – Handlungskonzepte 
In den Alltagsroutinen werden etablierte Handlungskonzepte angewandt, je nach Ziel-

gruppen finden zielgruppenspezifische Ansätze Anwendung. Es wird nicht deutlich, dass 

die Dienste der Behindertenhilfe inklusionsorientiere Handlungsansätze priorisieren.  

 

In der qualitativen Vertiefung ist zu erfragen, in wie weit Konzepte der Ressourcenorien-

tierung und Inklusion zum Wissen der Fachkräfte wohnbezogener Unterstützung zu 

rechnen ist. Aus diesem Grund sind die Fachkräfte zu ihrem Kenntnisstand der konzep-

tionellen Grundlegung ihres Fachdienstes zu befragen. Durch die Interviews ist auf der 

Ebenen der Leitungskräfte zu klären, in wie weit die Bereitschaft besteht aktuelle wis-

senschaftliche Erkenntnisse in die Handlungskonzepte der Dienste zu integrieren. 

 
B 2 - Wissenstransfer  
Im Bereich der Fortbildung wurden in der quantitativen Erhebung mehrere Kernbereiche 

angeboten, die die aktuelle Entwicklung im Bereich der Behindertenhilfe aufgreifen. Die 

Potentiale der Themen wurden im Kapitel Vier und Fünf ausführlich dargelegt. Es wurde 

deutlich, dass Weiterbildungsthemen im Kontext der Funktion des Befragen zustellen ist. 

Es konnte dokumentiert werden, das Ressourcen- und Sozialraumorientierung aktuell 

eine nachrangige Bedeutung für Leitungskräfte der wohnbezogenen Dienste haben. Um 

eine inklusionsbasierte Unterstützungsleistung zu etablieren bedarf es eines Wissens-

transfers theoriebezogener Ergebnisse. Die verschiedenen Funktionsgruppen werden 

zu ihrem individuellen Wissenstand befragt. Die Nutzerinnen wohnbezogener Unterstüt-

zung werden befragt, in wie weit weitere fachliche Qualifikation der Betreuenden wün-

schenswert erscheint.  
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Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
Die Datenlage suggeriert, das Formen der systematischen Identifikation von sozial – 

räumlichen Potentialen in Wohnquartieren betreuter Menschen nur bedingt etabliert 

sind.  

 
C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen 
Die Mitarbeitenden machen deutlich, dass häufig die etablierten Strukturen der Behin-

dertenhilfe genutzt werden. Es ist zu klären, welche Potentiale in den Wohnquartieren 

identifiziert werden und unter welchen Bedingungen es gelingt diese zu nutzen.  

 
C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  
Es wurde deutlich, dass je nach unterstützter Wohnform eine Tendenz erkennbar ist, 

das Potentiale des Wohnquartiers in die Unterstützungsleistung integriert werden. Über 

die Befragung wird vertiefen, in wie weit eine Systematik im Handeln des jeweiligen 

Dienstes erkennbar ist. Grundlage des Leitfadens bilden die Kategorisierungen sozial-

räumlicher Potentialen wie im Kapitel 1.1.3 des Anhangs ausführlich dargelegt. 

 

Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
In der Analyse der erhoben Daten wurden Aussagen zu Häufigkeiten und Formen von 

der Kooperation der wohnbezogen Dienste dargelegt.  

 
D 1  Koordination 
Es wurde nur bedingt deutliche in welchem Umfang Kooperationen systematisch in den 

Alltagsroutinen etabliert sind. Es ist zu klären, in welchen Situationen und mit welchen 

Zielsetzungen die Dienste und Einrichtungen Formen der Kooperation als Form der Leis-

tungserbringung nutzen.  

 
D 2  Kooperation 
Die Analyse der Daten ergab, dass die Verantwortlichkeiten der Koordination bei der 

Koordination von Leistungen zu vertiefen ist.  

 
D 3  Potentiale 
Bezogen auf die Funktionsgruppen sind mögliche Potentiale einer Systematisierung sys-

temübergreifenden Kooperation und Koordination der Behindertenhilfe, der Pflege und 

der Sozialpsychiatrie sind zu erfragen. Der Leitfaden wird in Anlehnung an die Kapitel 

1.1.4 des Anhang dargestellten Aspekte von Koordination und Kooperation entworfen. 
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Kategorie E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
Die Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe stehen vor der Herausforderung die 

Unterstützungsleistung und Wohnangebote zu modifizieren.  

 
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 
Es ist zu klären, wie zukünftige Formen der Individualisierung in den Alltagsroutinen der 

Dienste entwickelte und realisiert werden. Es ist zu eruieren, welche Ideen im Feld der 

Behindertenhilfe präsent sind, die geeignet sind die etablierten Handlungspfade im 

Sinne einer Systemmodifikation zu verändern. Die Analyse der quantitativen Daten weist 

in Ansätzen darauf hin, das innovative Ansätze bereits im System vorhanden sind. Die 

Datenauswertung zeigt im Bereich der eigenständigen Wohnformen erste Ansätze per-

sonenbezogener Unterstützung unter Einbeziehung des Sozialraum auf.  

 
E 2  Herausforderungen der Wohnformen 
Im Kontext der qualitativen Erhebung ist der Beitrag zur Stärkung der inklusiven Entwick-

lung in den Wohnquartieren der Beteiligten aus Politik und Verwaltung zu erheben und 

zu definieren. Die Kategorie wird genutzt, um die Herausforderungen von Diensten, Ein-

richtungen, Nutzer*innen, sowie der Kommunalpolitik und der Kommunalverwaltung zu 

dokumentieren. Die Kategorisierung der Aspekte der Selbstbestimmung und Teilhabe 

erfolgt in Anlehnung an die Darstellung im Kapitel 1.1.5 des Anhangs. 
 
 

Festlegung des Kodierleitfadens 
Der Kodierleitfaden und die Zuordnung der Indikatoren sind im Anhang unter 2.2.3 aus-

führlich dargelegt. An dieser Stelle werden ausdrücklich nur die Kategorien und die Sub-

kategorien dargestellt. 

 
Kategorie A – Personenbezogene Angaben 
A 1 Geschlecht 

- weiblich 

- männlich 
 

A 2 – Funktion im System wohnbezogener Unterstützung 
A 2.1  Nutzerin / Nutzer  

A 2.2  Mitarbeiterin / Mitarbeiter 

A 2.3  Bereichsleitung (eigenständige / gemeinschaftliche Wohnform) 

A 2.4  Geschäftsführung (eigenständige / gemeinschaftliche Wohnformen)  

A 2.5  Beratungsauftrag 
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A 2.6  Kommunalverwaltung / Eingliederungshilfe 

A 2.7  Kommunalpolitik 

 
A 3 – Tätigkeitsfeld / genutzte Wohnform 
A 3.1  Eigenständige Wohnformen (ambulant) 

A 3.2  Eigenständige Wohnformen (mit Hintergrunddienst) 

A 3.3  Gemeinschaftliche Wohnformen (stationär) 

A 3.4  Beratungsstelle 

A 3.5  Kommunale Verwaltung 

A 3.6  Kommunalpolitik 

 

A 4 – Berufliche Qualifikation  
A 4.1  Berufliche Ausbildung Erzieherin / Heilerziehungspflegerin/ Pflegefachkraft 

A 4.2  Andere berufliche Qualifikation 

A 4.3  Studium Soziale Arbeit oder vergleichbar 

A 4.4  Studium anderer Schwerpunkt 

 
Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

B 1 – Handlungskonzepte 
B 1.1  Normalisierungskonzept 

B 1.2  Konzept der Inklusion  

B 1.3  Konzept der Sozialraumorientierung  

B 1.3  Konzept der Lebensweltorientierung  

B 1.4  Konzept des Empowerment 

B 1.5  Alternative Konzepte 

 
B 2 – Wissenstransfer 
B 2.1 Fortbildungen mit Nutzerbezug 

B 2.2 Fortbildung mit konzeptionellen Bezug 

B 2.3 Fortbildung ohne konzeptionellen Bezug 

 
Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen 
C 1.1 Personale Unterstützung 
C 1.2 Infrastruktur  

C 1.3 Bildungsangebote 

C 1.4 Freizeitangebote 
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C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  
C 2.1 Personale Unterstützung 

C 2.2 Infrastruktur  

C.2.3  Bildungsangebote 

C 2.4 Freizeitangebote 

 

Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
D 1  Koordination 
D 2  Kooperation 
D 3  Potentiale 
D 3.1  Potentiale des informellen Austausch 

D 3.2  Potentiale der Kooperation im Wohnquartier 

D 3.3  Potentiale einer gemeinsamer Leistungserbringung 

 

Teil E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 
E 1.1 Sozialräumliche Herausforderungen 

E 1.2  Kommunale Herausforderungen 

E 2  Herausforderungen der Wohnformen 
E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote 

E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 

E 3  Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren 

E 4 Innovationsbereitschaft wohnbezogener Unterstützung 

E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung 
 
 

Gewichtung der Kodierungen 
 
Alle beschriebenen Kategorien und Unterkategorien werden im Programm MAXQDA ab-

gebildet. Diese werden in Code und Sub Code erfasst. Die vorliegenden transkribierten 

Interviewtexte werden mit Hilfe der Computersoftware untersucht. Die Texte wurden den 

Funktionsgruppen zugeordnet. Es wurden fünf Bezugsgruppen gebildet: 

➢ Geschäftsführung 

➢ Bereichsleitungen 

➢ Beratung 

➢ Kommunalverwaltung / Kommunalpolitik 

➢ Nutzerinnen / Nutzer  
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Jeder Text wurde mit Hilfe der gebildeten Kode bearbeitet. Die entsprechenden Text-

stellen wurden den Kategorien und Subkategorien zugeordnet. Die Kodierungen wurden 

zusätzliche farblich hinterlegt. Diese wurden genutzt, um Textstellen zu markieren die 

thematisch einer Kategorie zugeordnet werden können. Nach Bearbeitung der Texte 

ergibt sich folgende tabellarische Darstellung der vorgenommenen Kodierungen. 

 

Insgesamt wurden in den fünf Kategorien 123 Code in MAXQUDA vergeben. Es konnten 

738 Textstellen zugeordnet werden. Die aufgeführten Codierungen wurden nach ihrer 

Priorität bewertet. Diese Bewertung wird vorgenommen, um die Textpassen in ihrem 

inhaltlichen Aussage in ein Verhältnis zum Codierungssystem zusetzen. In der Doku-

mentation sind die Interviewtexte mit zugeordneten Kodierungen hinterlegt.  

 

Die Zuordnung erfolgt nach der Gewichtung der Textstellen: 

 

0 % = Zuordnung nach Kategorien >   Die Textstelle kann einer Kategorie zugeordnet 

werden. Die Textstelle ermöglicht die Zuordnung zu einer Gruppe > z.B. Geschlecht, 

berufliche Qualifikation, Funktion, Wohnform, Rolle im Hilfesystem  

 

25 %   = Zuordnung in eine Kategorien > Die Textstelle kann einer Kategorie zugeord-

net werden. Die Textstelle steht nur in einem geringer Bezug zur definierten Codierung. 

 

50 % = Zuordnung in eine Kategorie > Die Textstelle kann einer Kategorie zugeordnet 

werden. Die Textstelle steht in einem Bezug zur Codierung. Es kann ein Zusammenhang 

zwischen der Kategorie und dem gewählten Sub Code hergestellt werden. 

  

75 % = Zuordnung in eine Kategorie > Die Textstelle kann einer Kategorie zugeordnet 

werden. Die Textstelle steht in einem straken Bezug zur Kodierung. Es besteht ein star-

ker Zusammenhang zwischen Textstelle gewählter Kategorie und Sub Code. 

 

100 % = Zuordnung in eine Kategorie > Die Textstelle kann einer Kategorie zugeordnet 

werden. Die Textstelle beschreibt eine ausgeprägten Zusammenhang zwischen Katego-

rie und Sub Code. Die gewählten Textpassage stehen beispielhaft für die gewählte Ka-

tegorie 

 

Die farbliche Zuordnung von Textstellen zu den fünf Kategorien sind ein zusätzlicher 

Analysehinweis, so dass die Bewertung und bzw. die Interpretation der Aussage einer 

Kategorie, bzw. der Sub Kategorie zuordnen werden zu kann. 
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7.2.1.3  Häufigkeiten und Gewichtungen der Kodierungen  
 
In der Bewertung von Textstellen wurde eine Differenzierung, durch die Gewichtung der 

Passagen, vorgenommen. Im Folgenden wird die gewählte Kategorie, bzw. die Kodie-

rung und die Häufigkeit der Benennung aufgezeigt.  

 

Im Anhang sind beispielhaft gewählte Textstellen als Ankerbeispiel unter 2.3 dargestellt. 

Die transkribierten Interviewtexte, die Transkriptionsregel und die Zuordnungen der 

Textstelle, unter Anwendung des Kodierleitfadens und der Gewichtungsregeln, sind im 

Datenmaterial einsehbar. 

 

Die angegebenen Zahlenangaben beziehen sich auf die Anzahl der Kodierungen der 

Kategorie bzw. der Sub Kode.  
 

  Selbstbestim-

mung und Teil-

habe 

Kooperation und 

Koordination 

Ressour-

cenorientie-

rung 

Konzeptionelle 

Ausrichtung 

Personenbe-

zogene Daten 

Tandem A  14 1 15 3 8 

Tandem B  2 4 13 6 9 

Kommunalpolitik  22 2 7 0 6 

Stadtverwaltung  12 12 1 5 3 

Wohnbereichsleitung  14 10 1 6 4 

Quartiersmanagement  8 9 4 9 5 

Beratungsstelle  13 4 5 3 4 

Geschäftsführung A  17 11 0 5 5 

Geschäftsführung B  14 12 6 7 6 

Tabelle Nr.39: Kodierung der paraphrasierten Texte         Quelle: MAXQDA  

 

Kategorie A – Personenbezogen Daten 
 

Die Kategorie A wird zusammenfassen vorgestellt. Die erfassten Textstellen beziehen 

sich ohne Gewichtung der gewählten Passagen auf die Kategorien Qualifikation, Funk-

tion, Tätigkeitsbereich und Geschlecht. In der Paraphrasieren und der Interpretation der 

Texte werden die Bezüge zu den individuellen Funktionen und Aufträgen der Befragten 

hergestellt. An den neun Interviews haben zwölf Personen teilgenommen. Sechs Perso-

nen waren weiblich, sechs Personen männlich. Zwei Befragten waren Nutzerinnen 

wohnbezogener Unterstützung. Die befragten Mitarbeitenden hatte unterschiedliche be-

rufliche Qualifikationen. Die Bezugsbetreuungen in den Tandeminterviews hatte eine be-
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rufsspezifische pädagogische bzw. pflegerische Ausbildung. Je eine Wohnbereichslei-

tungen aus dem Bereich der gemeinschaftlichen bzw. eigenständigen Wohnformen ha-

ben ebenfalls eine feldspezifische berufliche Qualifikation. Die befragten Leitungskräfte 

bzw. Beteiligten aus Verwaltung und Politik hatten eine Fachhochschul- bzw. eine Hoch-

schulqualifikation im Bereich der Sozialen Arbeit oder vergleichbar erworben. Insgesamt 

wurden 49 Kodierungen zu personenbezogen Daten vorgenommen. 

 
Kategorie B - Konzeptionelle Ausrichtung der Wohnhilfen 
 

Es werden die Anzahl der Kodierungen zu den verschiedenen Bereichen aufgeführt. Zur 

Kategorie B konnten insgesamt = 43 Kodierungen zugeordnet werden. In der folgenden 

Auflistung sind alle Kodierungen berücksichtigt, die in der Zuordnung zur Kategorie ei-

nem Wert von mehr als 50 % entsprechen. 

 
B 1 - Handlungskonzepte = 32 
B 1.1 - Normalisierungskonzept = 3 

B 1.2 - Konzept der Inklusion = 6 

B 1.3 - Konzept der Sozialraumorientierung = 3 

B 1.3 - Konzept der Lebensweltorientierung =10 

B 1.4 - Konzept des Empowerment = 8 

B 1.5 - Alternative Konzepte = 2 

 
B 2 – Wissenstransfer = 11 
B 2.1 - Fortbildungen mit Nutzerbezug = 6 

B 2.2 - Fortbildung mit konzeptionellen Bezug = 2 

B 2.3 - Fortbildung ohne konzeptionellen Bezug= 3 

 
Kategorie C - Ressourcenorientierung sozialräumlicher Unterstützung  
 

Es werden die Anzahl der Kodierungen zu den verschiedenen Bereichen aufgeführt. Zur 

Kategorie C konnten insgesamt = 55 Kodierungen zugeordnet werden. In der folgenden 

Auflistung sind alle Kodierungen berücksichtigt, die in der Zuordnung zur Kategorie ei-

nem Wert von mehr als 50 % entsprechen. 

 
C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen = 25 
C 1.1 - Personale Unterstützung = 2 

C 1.2 - Infrastruktur = 4 
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C 1.3 - Bildungsangebote =4 

C 1.4 - Freizeitangebote = 9 

 
C 2 - Integration der sozialräumlicher Ressourcen = 30 
C 2.1 - Personale Unterstützung = 8  

C 2.2 - Infrastruktur = 6 

C.2.3 - Bildungsangebote = 0 

C 2.4 - Freizeitangebote = 9 

 
Kategorie D - Kooperationen und Koordination der Unterstützung 
 

Es werden die Anzahl der Kodierungen zu den verschiedenen Bereichen aufgeführt. Zur 

Kategorie D konnten insgesamt = 65 Kodierungen zugeordnet werden. In der folgenden 

Auflistung sind alle Kodierungen berücksichtigt, die in der Zuordnung zur Kategorie ei-

nem Wert von mehr als 50 % entsprechen. 

 

D 1  Koordination = 5 

D 2  Kooperation = 18  

D 3  Potentiale = 42 

D 3.1 - Potentiale des informellen Austausch = 24 

D 3.2 - Potentiale der Kooperation im Wohnquartier = 10 

D 3.3 - Potentiale einer gemeinsamer Leistungserbringung = 6 

 
Kategorie E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 
 

Diesem Segment konnten im Verhältnis viele Textstellen zugeordnet werden. Dieses 

Ergebnis ist der Zuordnung der Themen geschuldet. Die Themen sind abweichend von 

der quantitativen Befragung auf die Herausforderungen des Gesamtsystems angepasst. 

In die Betrachtung der Datenlage fließen aus diesem Grund die Aspekte der Kommunal-

politik und der Kommunalverwaltung mit ein. Zur Kategorie E konnten insgesamt = 116 

Kodierungen zugeordnet werden. In der folgenden Auflistung sind alle Kodierungen be-

rücksichtigt, die in der Zuordnung zur Kategorie einem Wert von mehr als 50 % entspre-

chen. 

 
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems = 31 
E 1.1 - Sozialräumliche Herausforderungen = 7 

E 1.2 - Kommunale Herausforderungen =22 
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E 2  Herausforderungen der Wohnformen = 30 
E 2.1 - Probleme institutionalisierter Wohnangebote = 12 

E 2.2 - Herausforderung Wohnformen = 16 

 

E 3 - Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren = 17 
 

E 4 - Innovationsbereitschaft wohnbezogener Unterstützung = 10 
 

E 5 - Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung = 28 
 

Die beispielhafte Auflistung der kategorienbezogenen Textstellen ist im Anhang unter ab 

2.3.1 bis 2.3.5 dokumentiert. Die mit MAXQDA kodierten Interviewtexte und die Codings 

sind in der hinterlegten Dokumentation einsehbar. 

 
 
7.2.1.4  Paraphrasierungen der Texte  
 
Die Auswahl der Textstellen und deren Interpretation erfolgt auf der Basis der erarbeite-

ten theoriebezogenen Aspekte. Alle Kategorien wurden definiert, sie stehen im Bezug 

zu Handlungsansätzen der Sozialen Arbeit, die im Bereich der wohnbezogenen Unter-

stützung in den Alltagsroutinen Anwendung finden. Durch die Interviews sollten die Be-

fragten angeregt werden, alltägliche Situationen zu beschreiben, die Aspekte lebens-

weltbezogener und sozialräumlicher Handlungsansätze abbilden. Nach Kodierung und 

Gewichtung der zugeordneten Textstellen mit der Software MAXQDA erfolgt eine ziel-

gerichtete inhaltliche Bearbeitung durch Paraphrasierung. Die ausgewählten Texteinhei-

ten werden inhaltlich zusammengefasst. In einem zweiten Schritt werden die Zusam-

menfassungen auf ein Abstraktionsniveau reduziert. Aufgrund der Menge des Textma-

terials fließen in die Bewertung nur Textstellen mit einer Gewichtung von 75 bis 100 ein. 

Die Reduktionen werden in einem Schritt vorgenommen (vgl. Mayring 2010, S. 67 ff.). 

Beispielhaft ist das Ablaufschema nach Mayring dargestellt.  
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Abbildung Nr. 10: Ablaufmodell Inhaltsanalyse                              Mayring 2010, S. 68 

 

Die Bearbeitungsschritte richten sich nach den definierten Kategorien. Das Textmaterial 

aus dem Bereich der personenbezogenen Daten findet bei der Paraphrasierung keine 

Berücksichtigung und fließt erst bei der Analyse der Ergebnisse ein. Es wird auf die Be-

schreibungen und Kontexte der Interviewten unter Anhang Kapitel 2.2.1 verwiesen.  

 

Nach Mayring erfolgt die Bearbeitung in den Schritten: 

- Kodierung 

- Gewichtung 

- Paraphrase 

- Generalisierung 

- Reduktion 

- Interpretation 

 

 

 



Darstellung der qualitativen Daten 

255 

Die Interpretationsregeln werden wie folgt festgelegt: 

 

Z1: Paraphrasierung 

- Streichung aller nicht inhaltstragender Textbestandteile  

- Übersetzung der Inhalte auf eine einheitliche Sprachebene 

Z 2: Generalisierung auf ein Abstraktionsniveau 

- Generalisierung der Textgegenstände 

- Generalisierung der Satzaussagen 

Z 3: Reduktion 

- Streichung bedeutungsgleicher Paraphrasen innerhalb der Auswertungseinheit  

- Übernahme zentraler inhaltstragender Paraphrasen 

Z 4: Zusammenfassung 

- Zusammenfassung von Paraphrasen mit gleichem Gegenstand und ähnlicher 

Aussage (Bündelung) 

- Zusammenfassung mehrerer Aussagen zu einem Gegenstand (Konstruktion) 

 

 nach Mayring 2010, S. 70 

Die Bearbeitung erfolgt in mehreren Schritten. Im Folgenden werden die Paraphrasen 

und ersten Reduktionen zusammengefasst. Im Sinne der Regeln Z 3 und Z 4 der Bear-

beitung nach Mayring werden die paraphrasierten Texte weiter reduziert und zu einer 

verallgemeinerbaren Aussage zu Kategorien bzw. zu Subkategorien zusammengefasst. 

Die Texte werden zur Bearbeitung, wie beschrieben, als zusammengefasste Aussagen 

zu den Bereichen: 

- Geschäftsführung 

- Bereichsleitung/Quartiersmanagement  

- Beratungsstelle 

- Nutzer*innen 

- Kommunalpolitik/Kommunalverwaltung 

 

präsentiert. Die Aussagen werden in den Kontext der Funktionsgruppe der Interviewten 

gestellt. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um die differenten Erfahrungen der Befragten 

in der Analyse zu möglichen theoriebezogenen Entwicklungspotentialen des Hilfesys-

tems in Beziehung setzen zu können. Die bearbeiteten Texte sind unter Anhang 2.4 

einsehbar. Im Anschluss werden die Zusammenfassungen bezogen auf die einzelnen 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner dokumentiert. 
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I. Geschäftsführungen 
Grundlage der personenbezogenen Zusammenfassungen bilden die paraphrasierten In-

terviewtexte der Geschäftsführungen (siehe Anhang 2.4.1).  

 

Geschäftsführung A:  

- Aspekte der Sozialraumorientierung und lebensweltliche Aspekte werden als an-

gestrebte Zielsetzungen für eine zeitgemäße Ausrichtung wohnbezogener Un-

terstützung formuliert. Die Individualisierung der Wohnhilfe wird konzeptionell an-

gestrebt. Jede Mitarbeiter*in habe den Auftrag, die Menschen mit Behinderungen 

so zu unterstützen, dass Teilhabe und Selbstbestimmung gelingen. Der konzep-

tionelle Bildungsansatz des Unternehmens wird als ganzheitlich beschrieben. 

Auf Leitungsebene sind Potentiale des informellen Austauschs mit den Feldbe-

teiligten der Behindertenhilfe systematisiert. Die Beteiligung der Geschäftsfüh-

rung an der Gremienarbeit in der Region erfolgt nach den Prioritäten des Unter-

nehmens. Kooperationspartner werden im Interesse der Unternehmensziele 

nach Themen und Bedeutung einbezogen. Im Interesse der Organisation liege 

es, die eigenen Wohnangebote inklusionsorientiert zu modifizieren (Textstellen 

15, 17, 71). 

- Die Priorisierung von Selbstbestimmung und Teilhabe verändert die Anforderun-

gen an gemeinschaftliche Wohnformen. Es ist beabsichtigt, neue Wohnangebote 

inklusionsorientiert zu planen. Selbstbestimmte Wohnformen werden als zukünf-

tige Basis wohnbezogener Unterstützung des Unternehmens beschrieben. Die 

Umsetzung von Wohnprojekten soll durch einen systemübergreifenden Koope-

rationspartner, z. B. mit Unternehmen der Wohnungswirtschaft, realisiert werden. 

Der Bestand an eigenen Wohnangeboten sei nur bedingt geeignet, Personen-

zentrierung und Inklusion zu realisieren (Textstellen 17, 19, 37, 41). 

- In Teilbereichen der Organisation wurde inklusionsorientierte Unterstützung be-

reits in die Alltagsroutinen integriert, z. B. trage das ‚intensiv betreute Wohnen‘ 

mit sozialräumlichem Hintergrunddienst zur Integration der Wohnangebote und 

der Menschen mit Behinderungen in den Wohnquartieren bei. Kooperation und 

Koordination stehen in verschiedenen Organisationsbereichen im Fokus der Ak-

tivitäten des sozialen Unternehmens. Zu etablierten Strukturen der Organisation 

gehört die Zusammenarbeit mit Angehörigen (Textstellen 17, 19, 51, 57, 71). 

- In Bezug auf die Kooperation mit professionellen Dienstleistern werden kunden-

bezogene Kooperationen mit anderen professionellen Partnern favorisiert. In der 

Koordination der Unterstützung sieht sich das Unternehmen gegenüber den 

Menschen mit Behinderungen für den gesamten Unterstützungsprozess in der 



Darstellung der qualitativen Daten 

257 

Verantwortung. Die Bereitschaft zur Kooperation mit professionellen Partnern 

konzentriert sich z. B. auf den Bereich der alltäglichen Pflege. Überschneidungs-

bereiche in Bezug auf Teilhabe und Unterstützung im Bereich Haushaltsführung 

werden in der Zuständigkeit der Eingliederungshilfe verortet. Sozialräumliche In-

tegration der eigenen Dienstleistung, Angebote und unterstützten Menschen in 

die Wohnquartiere stehe in Abhängigkeit zu den handelnden Personen der 

Dienste und der Quartieres (17, 19, 33, 45, 47, 51, 57). 

- Die Änderung des Vergütungssystems erfordere eine neue Strukturierung der 

Finanzverwaltung. Die Geschäftsführung hat die Notwendigkeit der Umstruktu-

rierung operativer Strukturen erkannt und in Teilen bereits durch die Einführung 

des Budgets umgesetzt. Die Trennung von Grundsicherung und Eingliederungs-

hilfe erfordert neue Formen der Kooperation mit Kostenträgern sowie Neustruk-

turierung der eigenen Verwaltungsorganisation (Textstellen 23, 25, 27, 29). 

 

Geschäftsführung B:  

- Der einzelne Mensch werde in seiner Individualität, seinen Ziele und im eigenen 

Lebensumfeld unterstützt, sodass Teilhabe und Selbstständigkeit gelingend er-

lebt werden. Das Werte- und Handlungskonzept des Unternehmens wird den 

Mitarbeitenden systematisch vermittelt. Durch Weiterbildung erworbenes Wissen 

werde integriert. Unabhängig von der Wohnform werden betreute Menschen 

nach ihrem Willen unterstützt, im Sozialraum zu partizipieren. Der Mensch mit 

Behinderung wird am Wohnort unterstützt, sodass die Lebensführung und die 

Partizipation im Sozialraum so normal wie möglich gelingen (Textstellen 9, 11, 

13). 

- Es wird beschrieben, dass es besonders problematisch sei, barrierefreien Wohn-

raum in einem fußläufig erschließbaren Wohnquartier für Menschen mit Lern-

schwierigkeiten zu generieren. Verfügbarer Wohnraum ist aufgrund der Lage und 

der Barrierefreiheit häufig nur bedingt geeignet. Je nach Wohnsituation werden 

Menschen mit Behinderungen durch die Nachbarschaften personell unterstützt. 

In den Wohnquartieren gibt es Kirchengemeinden, die Angebote für Menschen 

mit einer sogenannten geistigen Behinderung öffnen. Ähnliche Möglichkeiten bie-

ten Sportvereinen, die von Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen unabhän-

gig von professioneller Unterstützung genutzt werden. Initiativen in Wohnquar-

tieren sind aus Sicht der Geschäftsführung wie Investitionen zu betrachten (Text-

stellen 23, 25, 27). 
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- Die Nutzung von sozialräumlichen Potentialen steht in Abhängigkeit zur Integra-

tion und zum Engagement des eigenen Dienstes im Wohnquartier. Eine Syste-

matisierung der Koordination wurde nicht realisiert, weil diese Aufgabe für den 

Dienst mit einem zusätzlichen Verwaltungsmehraufwand verbunden sei. Pflege-

dienste, die Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen haben, sind für die 

Dienste der Behindertenhilfe wichtig. Es besteht eine zunehmende Bereitschaft 

zur Kooperation, wenn die Dienste der Pflege sich nach den Vorgaben der Be-

hindertenhilfe richten. Eine systematische Kooperation mit Angeboten der Sozi-

alpsychiatrie finde nicht statt (Textstellen 17, 31). 

- Neue Formen des unterstützten Wohnens konkurrieren mit den Angeboten des 

‚ambulant betreuten Wohnens‘. Die Ergänzung des eigenen Angebots durch die 

Installation eines sozialräumlichen Hintergrunddienstes hatte im letzten Jahr für 

die Geschäftsführung Priorität. Der informelle Austausch mit den Beteiligten in 

den Kommunen und in den Gremien hat für Geschäftsführungen eine wichtige 

Bedeutung. Die Geschäftsführung habe sich in den für sie wichtigen Gremien 

positioniert (Textstellen 25, 29, 31, 39, 41). 

 

II. Wohnbereichsleitung/Quartiersmanagement 
Grundlage der personenbezogenen Zusammenfassungen bilden die paraphrasierten In-

terviewtexte der Wohnbereichsleitung/Quartiersmanagement (siehe Anhang 2.4.2).  

Wohnbereichsleitung:  

- Es wird ein strukturierter Handlungsansatz auf der Basis des Normalisierungs-

konzepts für die gemeinschaftliche Wohnform beschrieben. Die Mitarbeitenden 

werden befähigt, behinderungsbedingte Herausforderungen zu bewältigen und 

angemessen zu unterstützen. Es ist beabsichtigt, durch Fortbildungen zeitge-

mäße Handlungskonzepte zu nutzen und passgenaue Unterstützung in den All-

tagsroutinen zu etablieren (Textstelle 27, 29). 

- Die Möglichkeiten des informellen Austauschs im Wohnquartier werden aktiv ge-

nutzt, um z. B. Neubauprojekte vorzubereiten. Die Mitarbeitenden werden ange-

halten, aktiv den Kontakt zur Nachbarschaft aufzunehmen. Die Partizipation der 

Bewohner*innen im Wohnquartier wird individuell im Wohnalltag unterstützt. Es 

besteht ein Interesse der Einrichtung, die Nutzung der Angebote im Wohnquar-

tier z. B. von Sportvereinen zu ermöglichen. Der Einrichtung sei es wichtig, sich 

an Projekten wie Gemeindefesten im Wohnquartier zu beteiligen, um die Akzep-

tanz im Quartier zu unterstützten. Trotz dieser Aktivitäten begrenze sich die per-

sonale Unterstützung meist auf die Personengruppen von Angehörigen und Be-

kannten (Textstellen 43, 35, 55). 
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- In der Tradition institutionalisierter Hilfen besteht der Anspruch, grundpflegeri-

sche Leistungen mit abzudecken. Aufgaben der Behandlungspflege werden 

durch die Mitarbeitenden erbracht. Die Qualifikationen des Mitarbeiterteams sind 

geeignet, diese Bedarfe abzudecken. Es wird deutlich angemerkt, dass der be-

hinderungsbedingte Unterstützungsbedarf von Menschen mit sogenannten geis-

tigen Behinderungen bestimmte Formen des Wohnens erfordern. In Bezug auf 

informellen Austausch kann dokumentiert werden, dass ein einrichtungsübergrei-

fender Austausch auf der Ebene der Wohnbereichsleitungen nicht zu etablierten 

Alltagsroutinen in der kommunalen Behindertenhilfe gehört (Textstellen 31, 57, 

71). 

- Die beabsichtigte Ausrichtung auf die Personenzentrierung verändere die Anfor-

derungen an Handlungspfade der Wohneinrichtung. Die Wünsche und Ziele der 

Bewohnerinnen seinen zukünftig mehr zu berücksichtigen. In der Konsequenz 

seinen z. B. Arbeitszeiten anzupassen und Handlungsabläufe zu verändern. Dies 

habe Konsequenzen für das Personal, das sich auf die Handlungspfade der Or-

ganisation eingerichtet habe (Textstellen 33, 51, 75, 77, 79). 

 

Quartiersmanagement:  

- Es wird die Individualisierung der pädagogischen Unterstützung auf Basis der 

Idee der Inklusion beschrieben. Der Dienst orientiere sich an der Lebenswelt der 

betreuten Menschen. Die Basis seien die Konzepte des Empowerment und der 

Sozialraumorientierung. Je nach Ausprägung von Behinderungen seien differen-

zierte Handlungskonzepte angezeigt, um Selbstbestimmung angemessen reali-

sieren zu können (Textstellen 15, 21, 29). 

- Der Dienst nutzt aufgrund des hohen Unterstützungsbedarfs eines Teils der be-

treuten Menschen das Konzept nach Willem Kleine Schaars, das eine Begeg-

nung auf Augenhöhe und die Selbstbestimmung unterstützt. Bei Fortbildungen 

werden Partner der Organisation und die Menschen mit Behinderungen nach 

Möglichkeit mit einbezogen (Textstellen 25, 27, 39). 

- Durch das Engagement des Dienstes konnte personale Unterstützung aus dem 

Wohnumfeld generiert werden. Die Form der Zusammenarbeit stelle für alle Be-

teiligten eine Win-win-Situation dar (Textstellen 7, 33, 39). 

- Die ehrenamtliche Unterstützung aus dem Wohnquartier wurde durch das Enga-

gement des Dienstes im Wohnquartier ermöglicht. Es findet ein regelmäßiger 

Austausch mit den Unterstützern statt, es gibt gemeinsame Projekte, in den 

Räumlichkeiten des Dienstes finden mehrmals wöchentlich Veranstaltung statt, 

die aus dem Wohnquartier organsiert werden (Textstellen 33, 41, 47). 
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- Durch Beteiligung an den Angeboten von Kirchengemeinden sind gemeinsame 

Projekte von Menschen mit und ohne Behinderungen entstanden. Angebote der 

Vereine werden durch betreute Menschen regelmäßig aufgesucht, ggf. mit einer 

individuellen Unterstützung durch eine Assistenz. Zu Kooperationspartnern ge-

hören viele Angebote im Wohnquartier. Der Dienst beteilige sich aktiv an Interes-

sengemeinschaften im Wohnquartier (Textstellen 43, 47, 49). 

- Kooperationen mit Diensten der Pflege begrenzen sich auf das Angebote des 

eigenen Dienstes, der im Wohnquartier etabliert ist. Mit der Leitung des Pflege-

dienstes werden die Möglichkeiten der informellen Vernetzung genutzt (Textstel-

len 43, 51). 

- Das Projekt ist inklusionsorientiert ausgerichtet. Die Menschen mit Behinderun-

gen nutzen im Regelfall die Leistungsform des Persönlichen Budgets (Textstellen 

7, 17, 63). 

 

III. Beratungsstelle 
Grundlage der personenbezogenen Zusammenfassung bildet der paraphrasierten Inter-

viewtext der Beratungsstelle (siehe Anhang 2.4.3).  

- Aus Sicht des Beraters sind das Wissen über die individuellen lebensweltlichen 

Bezüge und die sozialräumliche Orientierung von Menschen bedeutsam. Hand-

lungsansätze der Sozialen Arbeit können in verschiedenen Handlungsfeldern an-

gewandt werden. Beratung von Menschen mit Behinderungen erfordert eine ge-

sichertes Wissen u. a. im Bereich des Sozialrechts (Textstellen 15, 23, 27). 

- Im Beratungsprozess werden die Leistungsansprüche aufgezeigt und den 

Rechtsbereichen zugeordnet. Es wird aufgezeigt, welche Dienste mit der Leis-

tungserbringung beauftrag werden können. Die Beratung schließt verschiedene 

Lebensbereiche ein, da zum gelingenden Alltag die Teilhabe an Arbeit und Par-

tizipation am Leben in der Gesellschaft gehören (Textstellen 7, 53). 

- Die Koordination von Leistungen, z. B. der Pflege und der Eingliederungshilfe, 

wird vom Berater als problematisch beschrieben. Die Kooperation von Pflege und 

Behindertenhilfe seien nur bedingt auf die Bedürfnisse der Menschen mit Behin-

derungen abgestimmt (Textstellen 7, 57).  

- Menschen mit Behinderungen werden aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen mit 

sozialen Problemlagen und Barrieren in Wohnquartieren konfrontiert. Die Erfah-

rung aus der Beratung verdeutlicht den Mangel an barrierefreiem und sozial-

räumlich geeignetem Wohnraum in Duisburg (Textstellen 35, 37). 

- Der befragte Berater  merkt an, dass die Dienste und Einrichtungen der Behin-

dertenhilfe eigene Freizeitangebote in den Wohnquartieren etabliert, wenn die 
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vorhandenen Angebote nicht geeignet erscheinen. Die Einbindung der Dienste 

in die Strukturen der Wohnquartiere sei unterschiedlich. Zum Lebensalltag von 

Menschen mit Behinderungen gehören unterschiedlichste Barrieren, diese sind 

im Beratungsprozess mit zu berücksichtigen. Barrieren können durch ver-

schiedenste Ursachen begründet sein. Eine fürsorgliche Versorgung kann die 

Förderung von Kompetenzen und die Erfahrung von Selbstbestimmung beein-

flussen (Textstellen 63, 65). 

- Der Berater stellt fest, dass Selbstbestimmung, Personenzentrierung und gleich-

berechtigte Teilhabe eine angemessene Form der Eingliederungshilfeleistung 

z. B. durch Nutzung von Persönlichen Budgets erfordern. Für den Menschen ist 

es wichtig, dass die Hilfe in einer Form erbracht wird, die es ihnen ermöglicht, 

den Lebensalltag selbstbestimmt zu gestalten. Die Organisationen im regionalen 

Feld der Behindertenhilfe verfügen grundsätzlich über das Potential, passge-

naue, personenzentrierte Hilfen zu erbringen (Textstellen 13, 59, 61).  

 

IV. Nutzerinnen wohnbezogener Unterstützung 
Grundlage der personenbezogenen Zusammenfassungen bilden die paraphrasierten In-

terviewtexte der Nutzer*innen wohnbezogener Unterstützung (siehe Anhang 2.4.4).  

 

Tandem A: 

- Vom Mitarbeiter in der gemeinschaftlichen Wohnform werden typische Hand-

lungspfade institutionalisierter Organisationen der Behindertenhilfe beschrieben. 

Handlungsabläufe in der Wohneinrichtung für 21 Menschen mit Teilhabebeein-

trächtigungen sind auf diese etablierten Pfade abgestimmt. Es werden Begriffe 

wie Wohngruppe, Dienste, Bewohner*innen und Schichtsystem verwandt (Text-

stellen 156, 177).  

- Nach seiner Einschätzung sind die etablierten Unterstützungsleistungen auf-

grund der Inklusion neu auszurichten. Zu dieser Veränderung gehöre die Perso-

nenzentrierung, diese bedeute für ihn die Wünsche der Bewohner*innen zu be-

rücksichtigen und die Unterstützung darauf abzustimmen. In der Konsequenz 

seien die Hilfen personenbezogen zu erbringen (Textstellen 156, 158).  

- Die Hilfen in den bestehenden Wohnangeboten der Organisation seien eher auf 

Versorgung ausgerichtet. Die neuen Wohnangebote der Einrichtung stellen die 

Selbstbestimmung und die Beteiligung der Menschen mit Behinderungen in den 

Fokus. Die Ausrichtung auf die Personenzentrierung wirkt sich auf die Organisa-

tion wohnbezogener Unterstützung bei alltäglichen Vorgänge, wie z. B. einkau-

fen und der Nahrungszubereitung aus (Textstellen 17, 177, 179, 187). 
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- Die meisten Bewohner*innen nutzen die Freizeitangebote der Wohneinrichtung, 

sozialräumliche Angebote werden angenommen, wenn sie als geeignet erfahren 

werden und von den Menschen mit Behinderungen eigenständig erreicht werden 

können. Eine Face-to-Face-Begleitung zu individuellen Angeboten ist aufgrund 

der gemeinschaftlichen Wohnform nicht installiert (Textstellen 114, 134, 209). 

- Abweichend von dieser Erfahrung werden Angebote der Versorgung im Umfeld 

der Wohneinrichtung von den Bewohner*innen auch eigenständig aufgesucht. 

Die Bildungsangebote im Wohnumfeld der unterstützten Menschen sind nicht 

identifiziert. Personale Unterstützung aus dem Wohnquartier oder der Nachbar-

schaft ist kaum mobilisiert. Unterstützung im Alltag erfahren die Menschen mit 

Behinderungen meist in familiären Bezügen. Es komme vor, dass ehemalige Mit-

arbeitende ehrenamtlich persönliche Kontakte pflegen. Den Mitarbeitenden der 

Einrichtung ist es wichtig, dass es einen informellen Austausch mit den Bewoh-

ner*innen im Wohnquartier gibt. Über Projekte und wichtige Anliegen wird z. B. 

durch Flyer und persönliche Ansprache informiert (Textstellen 26, 30, 90, 64, 84, 

136). 

- Auf die Nachfrage des Interviewers, was verbessert werden könne, schilderte die 

Klientin ihre Vorstellungen und Wünsche. Sie beschrieb ausführlich ihre Vorstel-

lungen zur Gestaltung ihrer Zukunft, Freizeit und der Dekoration ihrer Wohn-

räume. Sie entwickelt ein strukturiertes und plausibles Konzept zur Verbesserung 

ihrer Mobilität. In der Perspektive beschrieb sie deutlich, wie sie sich eine zukünf-

tige eigenständigere Wohnform vorstellt. Im Gespräch wurde deutlich, dass die 

Einrichtung von der Präsenz der Klientin in der Wohngruppe profitiert (Textstellen 

220, 207, 209). 

 

Tandem B:   

- Die Klientin aus dem Bereich der eigenständigen Wohnformen mit Hintergrund-

dienst beschreibt ihre Wohn- und Lebenssituation positiv. Sie berichtet, dass sie 

nach dem Wechsel aus der stationären Betreuung in die eigenständige Wohn-

form eine deutlich entspanntere Lebenssituation habe. Sie übernehme zwar Auf-

gaben in der Wohngemeinschaft, dies erlebe sie aber als deutlich weniger an-

strengend als in der stationären Wohneinrichtung (Textstellen 17, 19, 75).  

- Die Unterstützung sei auf ihre Bedürfnisse abgestimmt, sie nutze ein Angebot 

zur Tagesstruktur mit Fahrdienst. Ihre Freizeit gestalte sie nach ihren Bedürfnis-

sen, sie könne über ihre Finanzen verfügen, und wenn das Geld reiche, auch in 

den Urlaub fahren. Mit der Face-to-Face-Unterstützung mit Hintergrunddienst 
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zeigte sie sich sehr zufrieden und konnte keine Verbesserungspotentiale benen-

nen (Textstelle 68, 75, 104, 106).  

- Die Mitarbeitenden berichten von einer inklusiven Ausrichtung des Handlungs-

konzepts. Die wohnbezogene Unterstützung sei auf die Verselbständigung und 

Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen ausgelegt. Im Interview 

kann diese Intention der Unterstützung nur bedingt dokumentiert werden (Text-

stellen 53, 154, 187, 194). 

- Die Mitarbeitenden des eigenständigen Wohnens mit Hintergrunddienst bedie-

nen sich der Begrifflichkeiten der institutionalisierten Behindertenhilfe. Sie spre-

chen von Wohngruppe, Diensten und Bewohner*innen. Eine personenzentrierte 

Ausrichtung der Hilfen und eine systematische Face-to-Face-Unterstützung ist 

anhand den Äußerungen nur bedingt zu dokumentieren. Die Form der Unterstüt-

zung wird in Anlehnung der Handlungspfade in gemeinschaftlichen (stationären) 

Wohnformen gestaltet (Textstellen 90, 116, 122). 

- Es ist den Mitarbeitenden nicht gelungen, sozialräumliche Angebote außerhalb 

der bekannten Angebote der Behindertenhilfe zu identifizieren und zu mobilisie-

ren. Für die Unterstützung in der eigenständigen Wohnform wurde keine perso-

nale Unterstützung aus dem Umfeld mobilisiert. Personale Unterstützung im di-

rekten Feld der Wohngemeinschaften ist nicht identifiziert. Ehrenamtliche Unter-

stützung ist ausschließlich beim institutionalisierten Einrichtungsträgern verortet 

(Textstellen 92, 112, 114, 116, 122, 127).  

- Eine Kooperation mit Diensten aus dem Bereich der Pflege wird nicht berichtet. 

Zum Teil erbringt der wohnbezogene Dienst Leistungen, die der Pflege zuzurech-

nen sind. Der Dienst versucht, in Anlehnung an Handlungspfade in gemeinschaft-

lichen Wohnformen, den Bedarf an Pflege eigenständig zu decken. Im Einzelfall 

wurden die Unterstützungsleistung mit einem Pflegdienst abgestimmt (Textstel-

len 134, 138, 147). 

 
V. Kommunalpolitik/Kommunalverwaltung 
Grundlage der personenbezogenen Zusammenfassungen bilden die paraphrasierten 

Interviewtexte der Kommunalpolitik/Kommunalverwaltung (siehe Anhang 2.4.5).  

Kommunalpolitik:  

- Inklusion wird als Leitidee für kommunale Politik beschrieben. Diese werde von 

einer Mehrheit der kommunalen Politik auf alle Bereiche des alltäglichen Lebens 

angewandt und beziehe alle Bürgerinnen und Bürger ein. Inklusion im Sinne von 

Barrierefreiheit werde auf kommunale Aufgaben, wie die Raum- und Bauplanung 

bezogen (Textstelle 13).  
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- Inklusion für die Menschen mit Behinderungen in Wohnquartieren könne aus 

Sicht des Interviewten gelingen, wenn professionelle und ehrenamtliche Unter-

stützung koordiniert genutzt werden. Nach seiner Einschätzung entlastet die Mo-

bilisierung personaler Potentiale des Wohnquartiers die Nutzung der professio-

nellen Ressourcen. Durch diese Kooperationen in Wohnquartieren können inklu-

sive Projekte entstehen. Über Kontakte z. B. zu Angeboten von Kirchengemein-

den kann die Entwicklung barrierefreier sozialräumlicher Angebote unterstützt 

werden. Diese Form zukünftiger Kooperationen werden als geeignet betrachtet, 

alternative Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behinderungen zu ent-

wickeln (Textstellen 11, 13, 17). 

- Der Kommunalpolitiker beschreibt beispielhaft die Möglichkeiten der politischen 

Einflussnahme. Wichtige Strukturen der Selbstbestimmung sind in kommunalen 

Aufgaben verankert. Aufgaben der Eingliederungshilfe sind eher im Bereich des 

Sozialausschusses oder des Inklusionsausschusses verortet (Textstelle 21).  

- Eine direkte Mitwirkung der Betroffenen begrenzt sich auf den Bereich des Be-

hindertenbeirats, der kaum direkte Einflussmöglichkeiten auf wichtige kommu-

nale Entscheidungen nehmen kann. Organisationen der Behindertenhilfe nutzen 

ihre individuellen Kontakte zum informellen Austausch. Die installierten Gremien 

in den Feldern kommunaler Hilfen, wie z.B. in der Pflege, in der Sozialpsychiatrie 

oder in der Behindertenhilfe sind nur bedingt mit den Gremien der kommunalen 

Politik und Selbstverwaltung verknüpft. Es gebe aus diesen Gründen auf dieser 

Ebene kaum Wirkzusammenhänge. Der Stellenwert von Inklusion stehe in Ab-

hängigkeit zur Interessenslage der handelnden Akteuren in der Kommune (Text-

stellen 9, 19). 

- Die Planung und Realisierung von barrierefreiem Wohnraum ist eine kommunal-

politische Herausforderung, die nicht auf die Personengruppe der Menschen mit 

einer sogenannten geistigen Behinderung zu begrenzen ist. Die Umsetzung von 

inklusiven Wohnprojekten ist schwierig, da eine Realisierung mit Bau- oder Um-

baumaßnahmen verbunden ist (Textstellen 11, 15). 

 

Kommunalverwaltung: 

- Die Kommunalverwaltung ist daran interessiert, die Entwicklung inklusiver Bedin-

gungen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger systematisch zu stärken. Aus 

Sicht der Verwaltung ist Inklusion nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe 

ausgerichtet (Textstelle 5, 7, 11, 17, 43). 
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- Inklusion impliziert, dass Hilfen und Bedarfsdeckung personenzentriert und un-

abhängig von Institutionen entwickelt werden. Nach seiner Ansicht muss städti-

scher Raum in der kommunalen Planung neu definiert werden, um Aspekte der 

Sozialraumorientierung einzubeziehen (Textstelle 17).  

- Es liegen umfassende Erfahrungen aus den verschiedenen Bereichen des kom-

munalen Hilfesystems vor. Das Konzept der Gemeinwesenarbeit erscheint ge-

eignet, verschiedene Aspekte von Teilhabe aus unterschiedlichen Lebensberei-

chen zu verknüpfen. Inklusion bedeutet nicht, die exklusiven Angebote der Be-

hindertenhilfe zu etablieren, sondern die Angebote im Wohnquartier für Men-

schen mit Behinderungen barrierefrei zu gestalten (Textstellen 17, 41).  

- Um Projekte in Wohnquartieren inklusiv zu gestalten, seien nicht nur bauliche 

Aspekte zu beachten. Um inklusive Entwicklung zu unterstützen, können Funkti-

onen, wie ein Stadtteilmanagement, hilfreich sein. In den informellen Austausch 

sind alle Beteiligten der kommunalen Hilfen im Sinne der gesetzlichen Regelun-

gen einzubinden. Vorhandene Strukturen in der kommunalen Koordination sind 

geeignet, den informellen Austausch trägerübergreifend zu gestalten. Es liegt im 

Interesse der kommunalen Verwaltung, dass Unterstützung systemübergreifend 

organisiert wird (Textstellen 21, 31).   

- Aus Sicht der Kommune ist Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im 

Wohnquartier trägerübergreifend zu organisieren. Anbieter der Behindertenhilfe 

sind aus Sicht der kommunalen Verwaltung gefordert, eigene Wohnangebote in-

klusionsorientiert und barrierefrei zu gestalten. Inklusion bezieht alle Personen-

gruppen mit ein. Die Umsetzung kommunaler Inklusionskonzepte ist abhängig 

von den finanziellen Ressourcen der Kommune. Die Herausforderungen des 

kommunalen Hilfesystems sind u. a. in den vorhandenen Strukturen begründet. 

Kooperation und Koordination der Hilfen seien im Interesse der Menschen mit 

Behinderungen (Textstellen 13, 15, 31, 39). 

- Aus Sicht der Stadtverwaltung kann ein Case Management in den Wohnquartie-

ren dazu beitragen, eine träger- und hilfesystemübergreifende Unterstützung zu 

realisieren. Die Stadtverwaltung erhofft sich durch die Reformen der Sozialge-

setzgebung eine bedarfsorientierte, vernetzte Unterstützung in den Wohnquar-

tieren der Menschen mit Behinderungen. Nach Einschätzung der Stadtverwal-

tung ist ein Teil der Barrieren für Menschen mit Behinderungen in der Art und 

Weise der Koordination und Kooperation der Dienstleister der Hilfesysteme mit-

begründet (Textstellen 15, 19, 43). 
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7.2.2   Datenanalyse  
 

Die transkribierten Texte wurden durch Paraphrasierung und Reduktion systematisch 

auf die Kernaussagen reduziert. In einem weiteren Schritt werden die Ergebnisse zu-

sammengefasst, gebündelt und auf eine einheitliche Eben der theoriebezogen Verallge-

meinerbarkeit abstrahiert, um die generierten Daten abschließend einer theoriebezoge-

nen Analyse zuzuführen.   

 

7.2.2.1  Analyse nach Bezugsgruppen 

 

Die Analysen der Bezugsgruppen werden zusammenfassend dargelegt. 

 
I. Geschäftsführungen: 
Die konzeptionellen Grundlagen des Handelns der wohnbezogenen Unterstützung grün-

den auf dem Normalisierungsprinzip. Hier kann auf die Ergebnisse der quantitativen Er-

hebung verwiesen werden. Ziel der wohnbezogenen Unterstützung ist es, die Menschen 

in ihrer Individualität, in ihren Zielen und in ihrem eigenen Lebensumfeld zu unterstütz-

ten, sodass Teilhabe und Selbstständigkeit gelingend erlebt werden. Der Mensch mit 

Behinderung wird am jeweiligen Wohnort unterstützt, sodass die Lebensführung und die 

Partizipation so normal wie möglich gelingen. Empowerment und Sozialraumorientie-

rung werden von beiden Leitungskräften benannt, das Normalisierungskonzept wird als 

etablierte Handlungsgrundlage aufgeführt. Die Werte- und Handlungsansätze der Unter-

nehmen werden den Mitarbeitenden systematisch vermittelt. Durch Weiterbildung erwor-

benes Wissen werde integriert. Beide Geschäftsführungen zeigen auf, dass sie auf die-

ser Basis ressourcenorientierte Handlungsansätze priorisieren. Die Leitideen der Le-

bensweltorientierung und Sozialraumorientierung werden als aktuelle Handlungsan-

sätze der Unternehmen dargestellt. Jede/r Mitarbeitende habe den Auftrag, die Men-

schen mit Behinderungen so zu unterstützen, dass Teilhabe und Selbstbestimmung ge-

lingen. Grundsätzlich sind differente Handlungspfade in den verschiedenen Teilen der 

Unternehmen etabliert. Je nach unterstützter Wohnform stehen die konzeptionellen 

Grundlagen mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Fokus des Handelns. In Teilberei-

chen der Organisationen wurde bereits inklusionsorientierte Unterstützung in die Alltags-

routinen integriert. Die Individualisierung wohnbezogener Unterstützung wird z. B. in 

Projekten des ‚intensiv betreuten Wohnens‘ umgesetzt. Diese Projekte bieten die Mög-

lichkeit, Menschen mit einem hohen Hilfebedarf in eigenständigen Wohnformen zu un-

terstützen. Durch sozialräumliche Dienste, die bedarfsorientierte Unterstützung ermögli-
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chen, können Eigenständigkeit und Selbstbestimmung in der eigenen Wohnung reali-

siert werden. Es wird beschrieben, dass ein Wirkzusammenhang zwischen Wohnform 

und Selbstbestimmung identifiziert ist. Selbstbestimmte Wohnformen werden als zukünf-

tige Basis der wohnbezogenen Unterstützung beschrieben. Erste inklusionsorientierte 

Handlungsansätze sind in Teilbereichen des Feldes der regionalen Behindertenhilfe re-

alisiert. Eine Modifikation der konzeptionellen Grundlagen ist im System nur in Teilen 

ersichtlich. Die Konzepte der Selbstbestimmung, Inklusion und sozialräumlichen Teil-

habe stoßen auf strukturelle Barrieren und Barrieren in Organisationsabläufen institutio-

nalisierter Einrichtungen.  

Ein systematisiertes Konzept zur Identifikation und Mobilisierung von Potentialen in den 

Wohnquartieren wird nicht dargelegt. Die Nutzung von sozialräumlichen Potentialen 

steht in Abhängigkeit zur Integration der Wohnangebote der Behindertenhilfe im jeweili-

gen Wohnquartier. Kooperation in den Wohnquartieren gelingt in Einzelfällen, wenn sich 

die Organisation der Behindertenhilfe aktiv einbringt. Sozialräumliche Integration der ei-

genen Dienstleistung, Angebote und unterstützten Menschen in die Wohnquartiere 

stehe in Abhängigkeit zu den handelnden Personen der Dienste in den Quartieren. Mög-

liche Potentiale einer systematisierten Identifikation und Mobilisierung für die Unterneh-

men werden von den Geschäftsführungen nicht benannt. Die quantitative Erhebung be-

stätigt die Aussagen der Geschäftsführungen, dass eigene Angebote für Menschen mit 

Behinderungen in den Wohnquartieren priorisiert werden. Diese Angebote werden über 

die Eingliederungshilfe refinanziert. Initiativen in Wohnquartieren sind aus Sicht der Ge-

schäftsführung wie Investitionen zu betrachten. Die Geschäftsführungen nehmen an, 

dass sich die gesetzlichen Bedingungen zukünftig auf die Formen der sozialräumlichen 

Orientierung wohnbezogener Hilfen auswirken werden. 

In Bezug auf die Kooperation mit professionellen Dienstleistern werden kundenbezo-

gene Kooperationen mit anderen professionellen Partnern favorisiert. In der Koordina-

tion der Unterstützung sehen sich die Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe 

gegenüber den Menschen mit Behinderungen für den gesamten Unterstützungsprozess 

in der Verantwortung. Die Bereitschaft zur Kooperation mit professionellen Partner, z. B. 

aus dem Bereich der Pflege, erfolgt im Einzelfall. Überschneidungen von Leistungen aus 

den Bereichen Pflege und Eingliederungshilfe werden eher in der Zuständigkeit der Ein-

gliederungshilfe verortet. Zu etablierten Strukturen im System der Behindertenhilfe ge-

hört die Zusammenarbeit mit Angehörigen. Diese Strukturen gehören zu systemimma-

nenten Pfaden der Organisationen der Behindertenhilfe. Es besteht eine erhöhte Bereit-

schaft zur Kooperation, wenn sich die Dienste der Pflege an den Handlungspfaden in 

den Organisationen der Behindertenhilfe orientieren. Eine systematische Kooperation 
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mit Angeboten der Pflege und Sozialpsychiatrie findet nicht statt. Die Aussagen der Ge-

schäftsführungen bestätigen, dass Kooperationen und Koordination nicht als geplante 

Unternehmensprozesse in den Handlungspfaden der Organisationen integriert sind. Es 

wurde identifiziert, dass die Systematisierung von Kooperation zukünftig in die eigene 

Leistung zu integrieren ist. Eine Systematisierung von Koordination konkreter Leistungs-

erbringung mit anderen Diensten steht aktuell aus, weil diese Aufgabe mit einem Mehr-

aufwand z. B. für Verwaltung und Organisation verbunden ist.  

 

Auf Leitungsebene der Dienste sind Potentiale des informellen Austauschs mit den Be-

teiligten der Behindertenhilfe integriert. Die Beteiligung der Geschäftsführung an der 

Gremienarbeit in der Region erfolgt nach den Prioritäten des Unternehmens. Kooperati-

onspartner werden im Interesse der Unternehmensziele nach Themen und Bedeutung 

einbezogen. Im Interesse der Unternehmen liegt es, das Wohnangebot inklusionsorien-

tiert zu modifizieren. Die Priorisierung von Selbstbestimmung und Teilhabe verändert die 

Anforderungen an gemeinschaftliche Wohnformen. Neue Wohnangebote werden inklu-

sionsorientiert geplant. Die Umsetzung von Wohnprojekten ist nur mit systemübergrei-

fenden Kooperationspartnern wie z. B. Unternehmen der Wohnungswirtschaft zu reali-

sieren. Der Bestand an Wohnangeboten ist nur bedingt geeignet, Personenzentrierung 

und Inklusion zu realisieren. Es wird beschrieben, dass es besonders problematisch sei, 

barrierefreien Wohnraum in einem fußläufig erschließbaren Wohnquartier für Menschen 

mit Lernschwierigkeiten zu generieren. Verfügbarer Wohnraum ist aufgrund der Lage 

und der Barrierefreiheit häufig nur bedingt geeignet. Die Geschäftsführungen machen 

deutlich, dass sie neue Wohnformen und inklusionsorientierte Projekte priorisieren. Die 

Individualisierung wohnbezogener Unterstützung, wie z. B. beim ‚intensiv betreuten 

Wohnen‘, trage zur Integration der Wohnangebote und der Menschen mit Behinderun-

gen in den Wohnquartieren bei. 

Die Geschäftsführungen beschreiben, dass die Bereitschaft zur Pfadbrechung in Abhän-

gigkeit zur Refinanzierung des Investitionsaufwands steht. Die Refinanzierung durch die 

Kostenträger wirkt sich auf die Modifikationsbereitschaft im Feld aus. Die Modifikation 

der Handlungspfade im Feld der Behindertenhilfe sei eine gemeinsame Herausforde-

rung aller Beteiligten. Priorität haben refinanzierte Projekte mit personenzentrierter sozi-

alräumlicher Ausrichtung. Neue Instrumente, wie Hintergrunddienste und ‚intensiv be-

treutes Wohnen‘, unterstützen die Bereitschaft, die Betreuungssettings zu individualisie-

ren. Die Änderung des Vergütungssystems durch die Reform der Eingliederungshilfe 

erfordert neue Strukturen in der betriebswirtschaftlichen Organisation. Die Geschäfts-

führungen haben die Notwendigkeit der Umstrukturierung operativer Prozesse erkannt 



Analyse der qualitativen Daten 

269 

und in Teilen durch die Einführung des Budgets initiiert. Die Trennung von Grundsiche-

rung und Eingliederungshilfe erfordert neue Formen der Kooperation mit Kostenträgern 

sowie eine veränderte Verwaltungsorganisation. Die Trennung von Unterstützungs- und 

Grundsicherungsleistung verändert die Position der Menschen mit Behinderungen im 

Dienstleistungsverhältnis. Die Geschäftsführungen bewerten die veränderten Bedingun-

gen des Marktes und beziehen diese in Steuerungsprozesse ein. Die Reformen der So-

zialgesetzgebung wirken sich auf die Rahmenbedingungen der konkurrierenden sozia-

len Organisationen aus. Die etablierten Handlungspfade und gemeinschaftlichen Annah-

men institutionalisierter Einrichtungen im regionalen Feld wirken sich auf die Positionie-

rung der Leitungskräfte aus. Das breite Leistungsspektrum großer Organisationen ge-

neriert in der aktuellen Phase der Veränderung einen wirtschaftlichen Vorteil. Die Anbie-

ter des klassischen ‚ambulant betreuten Wohnens‘ konkurrieren mit ihren Angeboten mit 

den neuen Formen des unterstützten Wohnens.  

 

II. Bereichsleitungen/Quartiersmanagement: 
Die pädagogische Arbeit der Bereichsleitungen orientiert sich grundsätzlich am Norma-

lisierungskonzept. Die Mitarbeitenden werden durch Fortbildungsmaßnahmen befähigt, 

behinderungsbedingte Herausforderungen zu bewältigen. Fortbildungen ermöglichen 

passgenaue Unterstützung in den Alltagsroutinen, unabhängig von der Wohnform. In 

eigenständigen Wohnformen und in inklusiv ausgerichteten Wohnprojekten wird die In-

dividualisierung auf Basis der Idee der Inklusion angestrebt. Die personenzentrierte Un-

terstützung in diesen Wohnformen orientiere sich an der Lebenswelt der betreuten Men-

schen. Die konsequente Umsetzung von Empowerment, z. B. durch ein Persönliches 

Budget, stärkt die Position der Menschen mit Behinderungen. Hilfe zur Selbsthilfe haben 

im Bereich des intensiv betreuten Wohnens eine besondere Priorität. Je nach Ausprä-

gung von Behinderungen sind alternative Handlungskonzepte angezeigt, um Selbstbe-

stimmung angemessen realisieren zu können. Bei inklusiven Projekten werden wichtige 

Systempartner der Behindertenhilfe und die Menschen mit Behinderungen bei Fortbil-

dungen mit einbezogen. Ein einrichtungsübergreifender Austausch auf der Ebene der 

Wohnbereichsleitungen gehört nicht zu etablierten Alltagsroutinen der regionalen Behin-

dertenhilfe. 

 
Die Unterstützung von Partizipationsmöglichkeiten in den Wohnquartieren ist abhängig 

von der Identifikation wichtiger Ansprechpartner und der Gestaltung kooperativer Bezie-

hung. Integration gelingt über die aktive Gestaltung sozialer Kontakte und Kommunika-

tion. Beteiligung der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen an Projekten unterstützt 

die Akzeptanz im Wohnquartier. Personale Unterstützung kann aus dem Wohnumfeld 
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generiert werden, wenn eine Win-win-Perspektive für alle Beteiligten impliziert ist. Die 

ehrenamtliche Unterstützung aus dem Umfeld steht in Abhängigkeit zum Engagement 

der Dienste der Behindertenhilfe im Wohnquartier. Die Unterstützung der Menschen mit 

Behinderungen zur Nutzung der Infrastruktur zur Versorgung gehört zu den etablierten 

Handlungspfaden der wohnbezogenen Unterstützung. Für andere Bereiche, wie z .B. 

Freizeitangebote, sind diese Handlungspfade nicht in vergleichbarer Form installiert. 

Durch Beteiligung an den Angeboten z. B. von Sportvereinen oder von Kirchengemein-

den können gemeinsame Projekte von Menschen mit und ohne Behinderungen entste-

hen. Durch Nutzung der Angebote im Wohnquartier kann die inklusive Entwicklung die-

ser Angebote unterstützt werden. Aktive Teilhabe im Wohnquartier trägt zur Stärkung 

von Integration und inklusiver Entwicklung bei. Zu den Herausforderungen der Behinder-

tenhilfe gehört die Sensibilisierung des Wohnumfeldes für das Thema Menschen mit 

Behinderungen. Aktive Kontaktaufnahme zu Menschen im Wohnumfeld unterstützt de-

ren Bereitschaft, auf die Menschen mit Behinderungen zuzugehen. Durch die Installation 

der konkreten Funktion ‚Quartiersmanagement‘ schaffen Dienste die Möglichkeit, neue 

Handlungspfade zu entwickeln, die Potentiale des Sozialraums zu identifizieren, zu ge-

nerieren und in die Unterstützung zu integrieren.  

 

Es wird dokumentiert, dass die Wahlmöglichkeiten für die Menschen mit Behinderungen 

durch die etablierten Handlungspfade auf die Angebote der Behindertenhilfe beschränkt 

werden können, wenn der Dienst bzw. die Einrichtung die Angebote im Wohnquartier 

nicht identifiziert und mobilisiert. Es wird beschrieben, dass ein Dienstleister wohnbezo-

gener Hilfen zwischen der Ausschöpfung des eigenen Angebots oder eine Face-to-

Face-Assistenz zur Teilhabe im Sozialraum wählen kann.  

 

Die Potentiale von Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen und der Sozialpsychiatrie sind 

teilweise identifiziert, die Integration in die Unterstützungsleistung steht aus. Abweichend 

von den institutionalisierten Wohnhilfen ist das Inklusionsprojekt auf die Kooperation mit 

verschiedenen Beteiligten ausgerichtet. Zu Kooperationspartnern gehören im Sinne von 

Inklusion alle Möglichkeiten im Wohnquartier. Gelingt es, Geschäftsleute im Quartier als 

Partner zu gewinnen, unterstützt dies inklusive Entwicklung im Quartier. Durch die Be-

nennung eines Quartiersmanagements wird der Zugang zu den Potentialen der Quar-

tiere systematisiert. Zum informellen Austausch gehört es, Partner zu identifizieren und 

den Kontakt zu initiieren. Gelingende Inklusion steht in Bezug zur Präsenz der Menschen 

mit Behinderungen im Wohnquartier. Um Partizipation und Barrierefreiheit im Quartier 

zu realisieren, sind Partner aus der kommunalen Politik zwingend notwendig. Die Aus-

richtung der Unterstützung auf die Sozialraumorientierung und die Mobilisierung von 
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Ressourcen steht in Abhängigkeit zu den Interessen der Organisation der Behinderten-

hilfe.  

 

In der Tradition institutionalisierter Hilfen besteht teilweise der Anspruch, pflegerische 

Leistungen mit abzudecken. In diesen Fällen werden Unterstützungsbedarf und Wohn-

hilfe aus institutionalisierter Perspektive verknüpft. Abweichend von dieser Haltung wird 

aus Sicht des Inklusionsprojekts beschrieben, dass Leistungen der Pflege in Koopera-

tion erbracht werden. Die Unterstützung wird personenzentriert und trägerübergreifend 

ausgerichtet.  

 

Eine Form der Leistung der Eingliederungshilfe stellt das Persönliche Budget dar. Die 

Leistungsform verändert die Rechtsposition des Menschen mit Behinderung. Der 

Mensch mit Behinderung ist Auftraggeber und ‚Kunde‘. Das Persönliche Budget trägt 

dazu bei, dass die Dienstleistungsbeziehung verbindlicher gestaltet wird. Ein Persönli-

ches Budget unterstützt die individuelle Gestaltung der Leistung und die Zielerreichung 

kann vom Menschen mit Behinderungen besser auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt 

werden. Das Inklusionsprojekt ist auf diese Form der Leistung ausgerichtet.  

 

III. Beratungsstelle 

In der Beratung werden die individuellen lebensweltlichen Bezüge, die sozialräumliche 

Orientierung und die Wünsche der Menschen mit Behinderungen ermittelt. Diese stellen 

die Grundlagen für die Anwendung möglicher Handlungsansätze der Sozialen Arbeit 

dar. Auf der Basis der Beratung können je nach Passung verschiedene Handlungsan-

sätze der Sozialen Arbeit Anwendung finden. Beratung von Menschen mit Behinderun-

gen erfordert u. a. ein aktuelles Wissen im Bereich Sozialrecht. Beratung ordnet Leis-

tungsansprüche bestimmten Rechtsbereichen zu und zeigt auf, welche Dienste mit der 

Leistungserbringung beauftrag werden können. Häufig wird, abweichend von den Wün-

schen der Angehörigen, auf die alternativen Wohnmöglichkeiten in eigenständigen 

Wohnformen hingewiesen. Über die Beratung wurde ca. für drei Viertel der Menschen 

mit Behinderungen die Möglichkeit der selbstbestimmten Wohnform erschlossen. 

 
Die Angebote der Behindertenhilfe werden in den Bereichen der Tagesstruktur, des 

Wohnens, der Beschäftigung und der Freizeit aufgezeigt. Den Beratern ist bekannt, dass 

alternative sozialräumliche Angebote von der Behindertenhilfe kaum identifiziert oder 

mobilisiert werden. Der Bekanntheitsgrad von Angeboten der Behindertenhilfe hat Ein-

fluss auf das Freizeitverhalten von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Freizeitangebote 
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der Behindertenhilfe werden vorrangig etabliert, weil in den Wohnquartieren kaum ge-

eignete Freizeitangebote identifiziert und mobilisiert werden. 

Die Reform der Eingliederungshilfe erfordert eine deutliche Systematisierung der Koor-

dination von Leistungen und eine informelle Vernetzung der verschiedenen Angebote 

aus Pflege und Wohnhilfen. Leistungen der Pflege werden in der Beratung aufgezeigt 

und es wird auf die Möglichkeiten zur Unterstützung der Teilhabe hingewiesen. Im 

Wohnalltag ist eine Verbesserung der Kooperation der verschiedenen Hilfen angezeigt.  
 

Menschen mit Behinderungen werden aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen mit sozia-

len Problemlagen und Barrieren in Wohnquartieren der Stadt Duisburg konfrontiert. Die 

Erfahrung aus der Beratung verdeutlicht den Mangel an barrierefreiem und sozialräum-

lich geeignetem Wohnraum. Die Angebote sind begrenzt, behinderungsbedingt ist zu 

berücksichtigen, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung beson-

dere Anforderungen an Wohnen und Teilhabe haben. Wohnen umfasst mehr als die 

Wohnung. Zur selbstbestimmten Teilhabe gehört die Partizipation im Wohnquartier. Bar-

rierefreiheit hat aus diesem Grund eine wichtige Bedeutung, um eine gelingende Wohn-

situation zu installieren. In der Beratung ist es wichtig, individuelle Barrieren zu identifi-

zieren. Barrieren können u. a. in einer unzureichenden Förderung von Kompetenzen und 

Selbstbestimmung begründet sein. Selbstbestimmung, Personenzentrierung und gleich-

berechtigte Teilhabe erfordern eine angemessene Form der Eingliederungshilfe z. B. 

durch ein Persönliches Budget. Das Hilfesystem hat grundsätzlich das Potential pass-

genaue, personenzentrierte Hilfen zu etablieren. Für den Menschen ist es wichtig, dass 

notwendige Hilfe erbracht wird, um den Lebensalltag gelingend zu gestalten. Die bishe-

rigen Formen der Kooperation von Pflege und Behindertenhilfe sind nur bedingt auf die 

Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen abgestimmt. 

 

IV. Nutzerinnen wohnbezogener Unterstützung 
Die Erfahrungen der Nutzerinnen bestätigen, dass Hilfen in institutionalisierten gemein-

schaftlichen Wohnformen eher auf dem Prinzip der Normalisierung basieren, in eigen-

ständigen und inklusionsorientierten Wohnformen sind die Hilfen individualisierter und 

eher auf Empowerment ausgerichtet. Neben der professionellen Hilfe ist personale Un-

terstützung häufig auf den Bereich der ersten Beziehungsebene und auf familiäre Be-

züge begrenzt. Abweichend von sozialräumlichen Angeboten zur Teilhabe werden An-

gebote der täglichen Versorgung deutlich häufiger von Menschen mit Behinderungen 

genutzt. Diese Angebote im Umfeld des Wohnorts werden zum Teil eigenständig aufge-

sucht. Wenn sozialräumliche Angebote mobilisiert werden, gelingt dies meist mit perso-

nenzentrierter Unterstützung (Assistenz). 
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Institutionalisierte Handlungspfade gemeinschaftlicher Wohnformen sind nicht systema-

tisch darauf ausgerichtet, identifizierte sozialräumliche Potentiale zu mobilisieren und in 

die wohnbezogene Unterstützung zu integrieren. Eine Face-to-Face-Unterstützung wird 

aufgrund etablierter Handlungspfade selten als alternative Handlungsoption in Erwä-

gung gezogen. Die Integration sozialräumlicher Ressourcen steht für Menschen mit Be-

hinderungen in Abhängigkeit zu deren Erreichbarkeit und Nutzbarkeit. Mit dieser Begrün-

dung werden u. a. Bildungsangebote im Sozialraum nicht mobilisiert. Die Freizeitgestal-

tung in gemeinschaftlichen Wohnformen ist von Mitbewohner*innen und den Möglichkei-

ten der Wohnform beeinflusst. Angebote der Behindertenhilfe sind personenbezogen 

identifiziert und mobilisiert. Eine Differenzierung zwischen Gemeinschaftsangeboten und 

Face-to-Face-Unterstützung wird nur in Ansätzen erkennbar. Da von den Diensten häu-

fig keine sozialräumliche Initiative ausgeht, steht eine systematische Identifikation von 

Potentialen im Wohnquartier aus. Aus den Routinen ‚stationärer‘ Handlungspfade her-

aus kommt es vor, dass Mitarbeitende diese Pfade auf die Unterstützung in eigenstän-

digen Wohnformen übertragen. Kooperationen mit Pflegdiensten haben in den Alltags-

routinen dieser Dienste, die in einer Institution der gemeinschaftlichen Wohnformen be-

heimatet sind, keine Priorität. Es muss festgestellt werden, dass die Potentiale von 

Wohnprojekten mit Hintergrunddienst nur ausgeschöpft werden können, wenn die han-

delnden Akteure der Dienste bereit sind, neue Handlungspfade zu initiieren. Aufgrund 

der Datenlage zum Tandeminterview B wird deutlich, dass Sozialraum- und Lebenswelt-

orientierung nicht durch die Wohnform, sondern durch die konzeptionelle Ausrichtung 

des Dienstes und die handelnden Akteure realisiert wird. Die befragten Mitarbeitenden 

des eigenständigen Wohnens mit Hintergrunddienst bedienen sich etablierter Hand-

lungspfade der institutionalisierten Behindertenhilfe. In der Konsequenz werden kaum 

sozialräumliche Angebote außerhalb der Behindertenhilfe mobilisiert.  
 

Moderne, inklusive Wohnformen für Menschen mit Behinderungen sind auf Integration 

ausgerichtet und beziehen sozialräumliche Potentiale ein. Durch die Form der gemein-

wesenorientierten Arbeit wird die Teilhabe im Wohnquartier unterstützt. Inklusion wird 

mehrdimensional verstanden und beeinflusst die Form der pädagogischen Unterstüt-

zung. Eine inklusionsorientierte Ausrichtung der Unterstützung lässt sich an unterschied-

lichen Handlungspfaden verdeutlichen. Im Handlungsfeld berichten Nutzer*innen, dass 

ein inklusionsorientierter Dienst die gemeinsame Fortbildung von Mitarbeitenden und 

Nutzer*innen ermöglicht. Personenzentrierte Unterstützung unterscheidet sich von den 

etablierten Handlungspfaden in gemeinschaftlichen Wohnformen der institutionalisierten 

Behindertenhilfe. Personenzentrierung wirkt sich auf die Organisation alltäglicher Vor-
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gänge wie z. B. auf das Einkaufen oder die Nahrungszubereitung aus. Selbstbestim-

mung und Eigenständigkeit sind verbunden mit der Veränderung von Handlungspfaden 

in den Alltagsroutinen der Mitarbeitenden. Personenzentrierung orientiert sich an den 

Wünschen und Zielen der Menschen mit Behinderungen. Aus diesen Gründen sind die 

Mitarbeitenden angehalten ihr fachliches Handeln neu auszurichten. Beispielhaft kann 

das Tandem-Interview A angeführt werden. Die befragte Nutzerin hat detailliert ihre 

Wünsche zur Gestaltung von Zukunft, Freizeit und Wohnen geäußert. Personen-

zentrierte pädagogische Arbeit baut auf dieser Basis auf. Die Klientin nutzt die Inter-

viewsituation, um ihre Vorstellungen und Wünsche zu erläutern und mit dem Bezugsbe-

treuer abzustimmen. Die Nutzerin entwickelte ein strukturiertes und plausibles Konzept 

zur Realisierung eigener Vorstellungen und fordert konkrete Unterstützung zur Realisie-

rung ihrer Ziele ein.  

 

V. Kommunalpolitik/Kommunalverwaltung 

Die Vertreter der Verwaltung und Politik verdeutlichen das Interesse, die Entwicklung 

inklusiver Bedingungen systematisch zu stärken. Die Leitidee wird formuliert und inhalt-

lich konkretisiert. Inklusion ist nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ausgerich-

tet. Inklusion impliziert, dass Hilfen für Menschen mit Behinderungen personenzentriert 

und unabhängig von den Interessen von Institutionen entwickelt werden. Im Sinne einer 

inklusiven Ausrichtung ist der städtische Raum in der kommunalen Planung neu zu de-

finieren, um Aspekte der Sozialraumorientierung einzubeziehen. Das Konzept der Ge-

meinwesenarbeit erscheint geeignet, verschiedene Aspekte von Teilhabe aus unter-

schiedlichen Lebensbereichen zu verknüpfen. 

 

Inklusion in Wohnquartieren kann gelingen, wenn Menschen mit Behinderungen profes-

sionelle und ehrenamtliche Unterstützung erhalten. Inklusion bedeute nicht, die exklusi-

ven Angebote der Behindertenhilfe zu etablieren, sondern die Angebote im Wohnquar-

tier für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zu gestalten. Aus Sicht der Kommune 

ist Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im Wohnquartier trägerübergreifend 

zu organisieren. Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe sind aus Sicht der kom-

munalen Verwaltung gefordert, eigene Wohnangebote inklusionsorientiert und barriere-

frei zu gestalten. Die Etablierung eines Quartiersmanagements kann dazu beitragen 

eine träger- und hilfesystemübergreifende Unterstützung zu realisieren. Die Integration 

personaler Potentiale des Wohnquartiers entlastet professionelle Ressourcen. Koopera-

tionen im Wohnquartier unterstützen die Entwicklung inklusiver Projekte. Inklusive 

Wohnprojekte können über ein Quartiersmanagement zur Stärkung inklusiver Bedingun-
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gen in den Wohnquartieren beitragen. Aus kommunalpolitischer Sicht bietet die wohn-

quartierbezogene Unterstützung die Chance, die Hilfesysteme längerfristig zu stabilisie-

ren. Eine vollständige Übernahme von Unterstützungsleistungen für Menschen mit Be-

hinderungen durch die kommunalen Hilfesysteme scheitert an den Möglichkeiten der 

Finanzierung. 

Die Planung und Realisierung von barrierefreiem Wohnraum sind eine kommunalpoliti-

sche Herausforderung, da die Wohnungsbaugesellschaften wenig Interesse an kost-

spieligen Baumaßnahmen zeigen. Die Realisierung von Inklusion bedarf einer Änderung 

der Flächenentwicklung und Bauordnung. Barrierefreiheit und Inklusionsorientierung 

sind keine verpflichtenden Aspekte kommunaler Bauplanung. Inklusion und Barrierefrei-

heit sind Forderungen, die kommunalpolitisch durchgesetzt werden müssen, da Inves-

toren die höheren Kosten nur bedingt übernehmen. Um Projekte in Wohnquartieren in-

klusiv zu gestalten, sind nicht nur bauliche Aspekte zu beachten.  

Gleichberechtigte Teilhabe und Partizipation von Menschen mit Teilhabebeeinträchti-

gungen in den Kommunen ist nur bedingt in der kommunalpolitischen Systematik veran-

kert, da der politische Status, auch Aussage der Kommunalpolitik, eher symbolisch in-

stalliert ist. Die gleichberechtigte Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen liegt 

in der konkreten Ausgestaltung kommunaler Beteiligung. Um Inklusion als Idee zu reali-

sieren, sind alle Beteiligten aus den verschiedenen Hilfesystemen in der Kommune in 

den informellen Austausch einzubinden. Die Kommune ist aufgrund ihrer Aufgaben und 

ihrer koordinierenden Funktion in der Verantwortung, den informellen Austausch zu ge-

stalten. Es liegt im Interesse der Kommune, dass Unterstützung systemübergreifend or-

ganisiert wird. Die Umsetzung kommunaler Inklusionskonzepte ist abhängig von den fi-

nanziellen Ressourcen der Kommune. Die Herausforderungen des kommunalen Hilfe-

systems sind u. a. in den vorhandenen Strukturen der Wohnangebote für Menschen mit 

Behinderungen begründet. Die Stadtverwaltung erhofft sich durch die Reformen der So-

zialgesetzgebung die Entwicklung einer bedarfsorientierten, vernetzten Unterstützung in 

den Wohnquartieren. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung liegt ein Teil der Barrieren 

für Menschen mit Behinderungen in der Art der Koordination und Kooperation der Orga-

nisationen der Hilfesysteme begründet. Die Ergebnisse der Bezugsgruppenauswertung 

fließen in die Interpretation der qualitativen Daten unter 7.2.3 ein.  

 
 
7.2.2.2  Analyse nach Wohnformen 

 

Die quantitative Erhebung hat verdeutlich, dass sich Handlungspfade der Wohnhilfen in 

den unterstützten Wohnformen unterscheiden. Aus diesem Grund ist eine vergleichende 
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Analyse anhand der gebündelten Inhalte der Interviewtexte angezeigt. Für die Interviews 

konnten Personen gewonnen werden, die den verschiedenen Wohnformen zugeordnet 

werden können.  

 

Die Analyse erfolgt nach den Aspekten: 

- Leitideen wohnbezogener Hilfen 

- Ressourcenorientierung 

- Kooperation und Koordination 

- Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 

 

Die Gewichtung der analysierten Passagen erfolgt nach Zuordnung zu eigenständigen 

Wohnformen bzw. zu gemeinschaftlichen Wohnformen. Die vergleichende Analyse stellt 

die Aspekte der Handlungspfade der betrachteten Wohnform heraus. Ziel ist es, Unter-

scheidungen der jeweiligen Handlungsroutinen zu beschreiben. In Bezug zur Ausgangs-

fragestellung ist zu prüfen, inwieweit eine Ausrichtung auf die Aspekte der Lebenswelt 

und Sozialraumorientierung etabliert sind, um die Wohnhilfe personenzentriert zu gestal-

ten. In die Bewertungen fließt mit ein, inwiefern die Dienste und Einrichtungen bereit 

sind, von den etablierten Handlungspfaden abzuweichen und ggf. neue Pfade zu entwi-

ckeln. Für die Auswertung wird angenommen, dass diese Bereitschaft zur ‚Pfadbre-

chung‘ in Textpassagen der Interviews dokumentiert werden kann. Abweichend von der 

Analyse der Bezugsgruppen werden bei der vergleichenden Analyse die Positionen bei-

spielhaft an Textpassagen dokumentiert. Der Vergleich erfolgt anhand der unter 7.2.1.2 

entwickelten Kategorien. Die Textpassagen der Interviews können in der Dokumentation 

eingesehen werden. 

 
I.  Leitideen wohnbezogener Unterstützung 
B 1.1 – Die analysierten Textpassagen bestätigten das Ergebnis der quantitativen Erhe-

bung. Das Normalisierungsprinzip als langjährig angewandtes Handlungskonzept ist im 

Bereich der institutionalisierten Behindertenhilfe in gemeinschaftlichen Wohnformen ver-

ankert. Der Mitarbeiter der Wohneinrichtung beschreibt an verschiedenen Stellen As-

pekte der Normalisierung, u. a. … Hier muss ja alles gemacht werden …, was man prak-

tisch zu Hause auch machen muss … Die Aussagen belegen als Ziel die Normalisierung 

der Lebensverhältnisse. Die Wohnbereichsleitung benennt das Konzept konkret … Also 

ich würde da eigentlich das Normalisierungsprinzip an die erste Stelle setzen … 

➢ Tandem A/Position 158, 177   

➢  Wohnbereichsleitung/Position 27 
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B 1.2 – Bei der Unterstützung in eigenständigen Wohnformen und in inklusiv ausgerich-

teten Wohnprojekten wird die Individualisierung auf Basis der Idee der Inklusion ange-

strebt. Die personenzentrierte Unterstützung in diesen Wohnformen orientiere sich an 

der Lebenswelt der betreuten Menschen. Moderne Wohnformen sind im Sinne des Em-

powerment auf die Selbstständigkeit der Nutzerinnen und Nutzer ausgelegt. Die Quar-

tiersmanagerin benennt das Konzept konkret und weist auf Aspekte der Leitidee der 

Inklusion hin. Die Mitarbeiterinnen des betreuten Wohnens mit Hintergrunddienst benen-

nen Teilaspekte von Inklusion im unterstützten Wohnalltag. Die Geschäftsführung des 

Dienstes für ambulant betreutes Wohnen konkretisiert die Leitidee und setzt sie in Bezug 

zu Handlungspfaden der Unterstützung.  

➢ Quartiersmanagement/Positionen 15, 23, 29  

➢ Tandem B/Positionen 187, 194 

➢ Geschäftsführung B/Positionen 9, 11 

 

B 1.4 – Im Sinne des Empowerment analysiert Beratung lebensweltliche, sozialräumli-

che und individuelle Aspekte des Ratsuchenden, um im Bereich Wohnen eine tragfähige 

Empfehlung aussprechen zu können. Zur Beratung gehört es, eine Empfehlung zu einer 

zukünftigen Wohnform auszusprechen, aus diesem Grund werden die Möglichkeiten 

und Rahmenbedingungen von eigenständigem bzw. gemeinschaftlichem Wohnen dar-

gelegt. Abweichend von den Wünschen der Angehörigen werden die alternativen Mög-

lichkeiten in eigenständigen Wohnformen bekannt gemacht. Über die Beratung im Duis-

burger Norden wurde ca. 75 % der Ratsuchenden eine selbstbestimmte Wohnform er-

möglicht. 

➢ Beratung/Position 19, 23 

 

B 1 – Im Tandeminterview A stellt Frau A fest, … Hauptsache, ich habe einen Betreuer, 

der mir dann bei den Sachen hilft, die ich noch nicht so gut kann … Entscheidend ist, es 

gibt eine Unterstützung, die etwas leistet, was gewünscht und benötigt wird. Diese Sicht-

weise wird vonseiten der Beratung bestätigt. Diese Feststellung spricht dafür, dass es 

eine Diskrepanz zwischen dem institutionalisierten Wohnangebot der Behindertenhilfe 

und den Wünschen der Menschen mit Behinderungen gibt. Es werden deutlich mehr 

Personen in gemeinschaftlichen Wohnformen als in ihrer eigenen Wohnung unterstützt 

(vgl. Kapitel zwei). Das institutionalisierte Wohnangebot entspricht eher den Erwartun-

gen von Angehörigen. Für die Betroffenen haben Selbstbestimmung, Eigenständigkeit 

und passgenaue Unterstützung besondere Bedeutung.  

➢ Tandem A/Position 187 

➢ Beratungsstelle/Position 61 
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II.  Ressourcenorientierung  
C 1 – Grundsätzlich unterscheidet sich die Ressourcenorientierung in gemeinschaftli-

chen Wohnhilfen von denen in eigenständigen Wohnformen. Die Freizeitgestaltung von 

Nutzer*innen in gemeinschaftlichen Wohnformen ist von den Angeboten der Einrich-

tung/Dienste beeinflusst. Eine Face-to-Face-Unterstützung zur Nutzung sozialräumli-

cher Angebote wird kaum als Alternative in Erwägung gezogen. Möglichkeiten im Woh-

numfeld sind Mitarbeitenden häufig nicht bekannt und die Notwendigkeit, ggf. Potentiale 

zu identifizieren, wird nicht genutzt. Die Betreuung in ‚stationären‘ Wohnangeboten er-

folge meist gemeinschaftlich. Aus diesem Grund wird auf die Möglichkeit einer individu-

ellen Assistenz selten zurückgegriffen. Da von ‚stationären‘ Einrichtungen häufig keine 

sozialräumliche Initiative ausgeht, steht die Identifikation von Potentialen im Wohnquar-

tier aus.  

➢ Tandem A/Position 106, 114 

➢ Wohnbereichsleitung/Position 45 

 

C 2 – In eigenständigen Wohnformen werden durch individuelle Unterstützung unter-

schiedlichste Angebote erschlossen und die Potentiale mobilisiert. Die Mobilisierung un-

terstützt eine Win-win-Situation für Menschen mit und ohne Behinderungen. Nach den 

Aussagen aus dem Bereich der eigenständigen Wohnformen und des inklusiven Wohn-

projekts gelingt es, die Integration in das Wohnquartier zu unterstützen und die Entwick-

lung inklusiver Bedingungen zu stärken. 

➢ Quartiersmanagement/Position 33, 39, 41 

➢ Geschäftsführung B/Position 13, 23, 25 

 

An verschiedenen Stellen wird benannt, dass alternative sozialräumliche Angebote der 

Behindertenhilfe kaum identifiziert oder mobilisiert werden. Der Bekanntheitsgrad von 

Angeboten der Behindertenhilfe hat Einfluss auf das Freizeitverhalten von Menschen mit 

Lernschwierigkeiten. Die gemeinschaftliche Nutzung dieser Angebote durch Menschen 

mit Behinderungen wird über die Eingliederungshilfe refinanziert. Das aktuelle Angebot 

der Duisburger Behindertenhilfe wird gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rhein-

land regelmäßig veröffentlicht. Der Tageskalender kann eingesehen werden unter:  

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/wohnen/doku-

mente_232/tagesgestaltung/kokobekalender/03_Duisburg.pdf 
 

 

 

 

 

 

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/wohnen/dokumente_232/tagesgestaltung/kokobekalender/03_Duisburg.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/wohnen/dokumente_232/tagesgestaltung/kokobekalender/03_Duisburg.pdf
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III.  Kooperation und Koordination 
D 1 – Zu etablierten Strukturen im System der Organisationen der Behindertenhilfe ge-

hört die Zusammenarbeit mit Angehörigen und die Möglichkeiten der Mitwirkung am Hil-

fesystem. Diese Strukturen gehören zu systemimmanenten Pfaden der Organisationen 

der Behindertenhilfe. Der informelle Austausch mit Partnern in den Wohnquartieren wird 

gepflegt. Direkte konkrete Kooperationen werden für den Bereich der gemeinschaftli-

chen Wohnformen verneint. 

➢ Geschäftsführung A/Position 49, 51 

 

D 3.2 – Im Bereich der eigenständigen Wohnformen und des inklusiven Wohnprojekts 

werden sozialräumliche Ressourcen in die Unterstützungsleistung integriert. Es werden 

ausführlich die sozialräumlichen Ressourcen, die Beteiligung an gemeinsamen Projek-

ten sowie an Sport- und Bildungsangeboten beschrieben.   

➢ Quartiersmanagement/Position 33, 39, 41 

➢ Geschäftsführung B/Position 23, 25, 27 

 

D 3.2 – Als regelhafter Prozesse ist sozialräumliche Kooperation nicht in die Handlungs-

abläufe institutionalisierter gemeinschaftlicher Wohnformen integriert. Eine Systemati-

sierung von Kooperation steht aktuell aus.  

➢ Geschäftsführung A/Position 57, 59 

 

D 3.3 – In institutionalisierten Wohnformen werden Leistungen der Pflege im Rahmen 

der Wohnhilfe erbracht. Aus den Erfahrungen gemeinschaftlicher Wohnformen heraus 

kommt es vor, dass Mitarbeitende diese Handlungsabläufe auf eigenständige Wohnfor-

men übertragen. Kooperationen mit Pflegdiensten haben in den Alltagsroutinen der 

Dienste keine Priorität. Eine systematische Kooperation mit Angeboten der Pflege und 

Sozialpsychiatrie findet nicht statt. Die Notwendigkeit der Systematisierung wird infrage 

gestellt, da ein nicht refinanzierter Mehraufwand entstehe. Nur im Bereich des inklusiven 

Wohnprojekts wurde die Zusammenarbeit zwischen Wohnhilfe und Pflege als unproble-

matisch beschrieben. Es ist anzumerken, dass der Anbieter einen eigenen Pflegedienst 

unterhält. 

➢ Quartiersmanagement/Position 51  

➢ Geschäftsführung B/Position 35 

 

D 3.3 – Kooperationen mit Pflegediensten werden als problematisch bewertet. Priorisiert 

werden Pflegedienste, die Erfahrungen mit dem Personenkreis haben. 

➢ Geschäftsführung A/Position 55, 57 
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D 3 – Erfahrungen aus dem Bereich der gemeinschaftlichen Wohnformen werden zum 

Teil in den Bereich der eigenständigen Wohnformen übertragen. Im Tandeminterview B 

verwenden die befragten Mitarbeitenden des eigenständigen Wohnens mit Hintergrund-

dienst den Begriff Wohngruppe. Personenzentrierung wird in den Äußerungen wenig er-

kennbar. Eine Individualisierung scheitert an der gemeinschaftlichen Betreuung in der 

Wohngruppe. Eine Face-to-Face-Unterstützung zur Mobilisierung von Potentialen des 

Wohnquartiers wird nicht dargestellt. In der Konsequenz werden kaum sozialräumliche 

Angebote mobilisiert. 

➢ Tandem B/Position 114, 116, 122, 128, 129 

 
IV.  Stärkung der Teilhabe 
E 1 – In Teilbereichen der Organisationen wurde bereits inklusionsorientierte Unterstüt-

zung in die Alltagsroutinen integriert. Die Individualisierung wohnbezogener Unterstüt-

zung wird z. B. in Projekten des ‚intensiv betreuten Wohnens‘ umgesetzt. Durch perso-

nenzentrierte Unterstützung können Eigenständigkeit und Selbstbestimmung in der ei-

genen Wohnung realisiert werden. Leitungskräfte beschreiben einen Wirkzusammen-

hang zwischen Wohnform, Handlungskonzepten und Selbstbestimmung. In der Konse-

quenz werden selbstbestimmte Wohnformen von den Geschäftsführern und der Kom-

munalpolitik als Zukunftsmodell beschrieben.  

➢ Geschäftsführung A/Position 27, 29 

➢ Kommunalpolitik/Position 15 

 

E 1.1 – Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass inklusionsorientierte Handlungsan-

sätze in Teilbereichen des Systems der regionalen Behindertenhilfe realisiert sind. Es 

besteht eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Handlungsansätzen. In komplexen Or-

ganisationen ist die gleichzeitige Anwendung verschiedener Handlungsansätze nach-

weisbar. Es gibt Teilbereiche, die sich an etablierten Handlungspfaden orientieren, und 

Teilbereiche, die bereits alternative Handlungspfade anwenden. In Organisationsstruk-

turen, die beide Wohnformen unterstützen, sind verschiedene Pfade erkennbar. 

➢ Geschäftsführung A/Position 13, 15 

➢ Tandem A/Position 177, 179 

 

E 1.1 – Wenn die Potentiale der Wohnquartiere vom Dienst identifiziert werden, können 

diese im Interesse der betreuten Menschen zu einer deutlichen Verbesserung von Bar-

rierefreiheit und Integration beitragen. Gleichzeitig werden durch die Unterstützung aus 

dem Wohnquartier die Ressourcen des Dienstes geschont. Durch die Benennung eines 
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Quartiersmanagements wird der Zugang zu den Potentialen der Quartiere systemati-

siert.  

➢ Geschäftsführung B/Position 9, 13, 15, 23 

➢ Quartiersmanagement/Position 43, 47, 49 
 

E.1.2 – Menschen mit Lernschwierigkeiten sind aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen 

auf dem Niveau der Sozialhilfe mit einer problematischen Wohnsituation konfrontiert. Es 

ist besonders schwierig, barrierefreien Wohnraum in einem fußläufig erschließbaren 

Wohnquartier zu generieren. Verfügbarer Wohnraum ist aufgrund der Lage und der Bar-

rieren häufig nur bedingt geeignet. Der Bestand an Wohnangeboten der Behindertenhilfe 

ist nur bedingt geeignet, Personenzentrierung und Inklusion zu realisieren.  

➢ Beratungsstelle /Position 35, 37 
 

E 1.2 – Für institutionalisierte Angebote verändert sich die Vergütungssystematik, die 

Herausforderung liegt auf der Seite der betriebswirtschaftlichen Organisation. Für eine 

moderne personenzentrierte Unterstützung ist ein pauschaliertes Leistungstypensys-

tem, wie es im Bereich der gemeinschaftlichen Wohnformen etabliert ist, wenig geeignet. 

Personenzentrierung bedeutet passgenaue individuelle Unterstützung. Leistungspau-

schalen decken diesen individuelle Leistung kaum ab.  

➢ Geschäftsführung A/Position 43 

➢ Geschäftsführung B/Position 15, 17, 21 
 

E 1.2 – Personenzentrierung bedarf einer Flexibilisierung der wohnbezogenen Unter-

stützung, u. a. ist das Verhältnis zwischen Leistungserbringer und Kunden neu auszu-

richten. Die konsequente Umsetzung von Inklusion erfordert eine angemessene Form 

der Selbstbestimmten. Die Option des Persönlichen Budgets stärkt die Position der Men-

schen mit Behinderungen im Rechtsverhältnis zwischen Dienstleister und Kunden. Die 

Individualisierung der Unterstützung wird durch dieses Instrument unterstützt. 

➢ Quartiersmanagement/Position 19, 21, 63 

➢ Beratungsstelle/Position 65 
 

E 2.1 – Handlungsansätze werden nicht nur durch die Wohnform, sondern durch die 

konzeptionelle Ausrichtung des Dienstes und die handelnden Akteure realisiert. Die be-

fragten Mitarbeitenden des eigenständigen Wohnens mit Hintergrunddienst bedienen 

sich etablierter Handlungspfade der institutionalisierten Behindertenhilfe. Aus diesem 

Grund werden die Potentiale der eigenständigen Wohnform nicht identifiziert und mobi-

lisiert. 

➢ Tandem B/Position 112, 116, 122 
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E 2.1 – Durch etablierte Handlungspfade wird der Unterstützungsbedarf von Menschen 

mit einer sogenannten geistigen Behinderungen mit der Notwendigkeit einer Betreuung 

in einer gemeinschaftlichen Wohnform verknüpft. Häufig fordern Angehörige ein engma-

schiges Betreuungssetting für Menschen mit Behinderungen ein, ohne den Wunsch 

nach Selbstbestimmung und Eigenständigkeit des Betroffenen zu würdigen. Inklusions-

orientierung fordert die Betroffenen, sich zu beteiligen und selbstbestimmte Wohnformen 

zu ermöglichen. Die Erfahrungen der KoKoBe-Beratung verdeutlichen, dass meist ge-

meinschaftliche Wohnformen von Angehörigen angefragt werden. Im Ergebnis der Be-

ratungen können drei Viertel der Menschen mit Behinderungen mit ambulanten Wohn-

hilfen eine eigenständige Wohnform nutzen.   

➢ Beratungsstelle/Position 19, 23  

➢ Tandem A/Position 177 

 

E 2.1 – Personenzentrierung und Selbstbestimmung sind verbunden mit der Verände-

rung von Handlungspfaden wohnbezogener Unterstützung. Neue Handlungspfade wir-

ken sich auf die Organisation wohnbezogener Unterstützung aus. Arbeitszeiten sind an 

Präsenzzeiten der Menschen mit Behinderungen gekoppelt. Inhalte und die Organisa-

tion von bekannten Abläufen sind von diesen Veränderungen betroffen. 

➢ Tandem A/Position 177, 179, 202, 207, 209 

➢ Wohnbereichsleitung/Position 75, 77 

 

E 3 – Anbieter der Behindertenhilfe sind aus Sicht der kommunalen Verwaltung gefor-

dert, gemeinschaftliche Wohnformen inklusionsorientiert und barrierefrei zu gestalten. 

Die Etablierung eines Stadtteilmanagements kann dazu beitragen, eine hilfesystemüber-

greifende Unterstützung zu mobilisieren. Die Herausforderungen des kommunalen Hil-

fesystems sind u. a. in den vorhandenen Strukturen der Wohnangebote für Menschen 

mit Behinderungen begründet. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung liegt ein Teil der 

Barrieren in der Art und Weise der Kooperation der Dienstleister begründet. Die Integra-

tion sozialräumlicher Ressourcen und die Kooperation der Hilfesysteme haben Priorität, 

da die Refinanzierungsmöglichkeiten der Kommunen begrenzt sind. 

➢ Stadtverwaltung/Position 17, 39, 43 

➢ Kommunalpolitik/Position 11 

 

Die Teilergebnisse aus der vergleichenden Analyse fließen in die Interpretation der qua-

litativen Datenlage unter 7.2.3 mit ein.  
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7.2.2.3  Diskussion der Arbeitsthese 
 
Die Analyse der qualitativen Daten ist darauf ausgerichtet, die Strukturen, Pfade und 

Handlungsabläufe der Alltagsroutinen in Bezug auf die Integration sozialräumlicher Res-

sourcen in die Unterstützungsleistung wohnbezogener Hilfen zu erfassen. Aufbauend 

auf den bisherigen Ergebnissen wurde erhoben, in welcher Form sozialräumliche Res-

sourcen identifiziert bzw. mobilisiert werden und in welchem Maß es gelingt, diese Po-

tentiale in die Unterstützungsleistung zu integrieren. Auf der Basis der Ergebnisse ist zu 

prüfen, in welchem Maß dies für die Arbeitshypothese zutrifft: 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe bei der Un-

terstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung etablierte Hand-

lungspfade nutzen, werden sozialräumliche Ressourcen des Wohnumfelds nicht syste-

matisch in die Unterstützungsleistung integriert (Arbeitshypothese). 

 

Die Hypothese beruht auf der Annahme, dass die Handlungspfade der Unterstützungs-

leistung auf theoriebezogenen Handlungsansätzen basieren. Moderne, ressourcenori-

entierte Unterstützung zielt darauf ab, den individuellen Sozialraum, die Lebenswelt und 

das Wohnquartier unterstützter Menschen mit Behinderungen einzubeziehen. Die Ar-

beitsthese beschreibt eine auf dem Ergebnis der quantitativen Untersuchung anzuneh-

mende Realität wohnbezogener Unterstützung. In Kapitel zwei wurde der Modernisie-

rungsbedarf der Behindertenhilfe dargelegt. Über die Analyse der Handlungsroutinen 

lassen sich Potentiale und alternative Handlungsoptionen beschreiben, die eine Verän-

derung der verfestigten ‚Locked-in-Position‘ der Dienste und Einrichtungen unterstütz-

ten. An dieser Stelle der Analyse erfolgt eine Bewertung der Hypothese auf der Basis 

der bearbeiteten Textpassagen: 

- Bezugsgruppe des Hilfesystems 

- Konzeptionelle Ausrichtung 

- Ressourcenorientierung 

- Integration mobilisierter Ressourcen  

 

Die Daten der Interviews mit Fach- und Leitungskräften der Behindertenhilfen, den Sys-

tembeteiligten aus Verwaltung und Politik sowie den Nutzer*innen wohnbezogener Un-

terstützung wurden systematisch untersucht. Die Analyse der Bezugsgruppen erfolgte 

in aufeinander aufbauenden Schritten. Für den Bereich der Leitideen wohnbezogener 

Unterstützung der Behindertenhilfe kann festgestellt werden, dass die konzeptionellen 

Grundlagen des Handelns der wohnbezogenen Unterstützung, wie im quantitativen Teil 
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dargelegt, auf dem Normalisierungsprinzip gründen. Grundsätzlich werden die Men-

schen mit Behinderung am jeweiligen Wohnort unterstützt, sodass die Lebensführung 

und die Partizipation so normal wie möglich gelingen. Eine deutliche Differenzierung ist 

nach der unterstützten Wohnform vorzunehmen. Für die gemeinschaftlichen Wohnfor-

men, die im Regelfall aus den institutionalisierten Formen der regionalen Behinderten-

hilfe hervorgegangen sind, trifft es zu, dass sich die Unterstützungsleistung an den lang-

fristig angewandten Handlungsansätzen der Behindertenhilfe orientiert. Für die Unter-

stützung in eigenständigen Wohnformen kann festgestellt werden, dass die aktuellen 

Konzepte, wie die Lebensweltorientierung und Empowerment, fachliches Handeln be-

einflussen. Die Sozialraumorientierung wird als Ziel für das inklusive Wohnprojekt und 

die Projekte mit sozialräumlichem Hintergrunddienst benannt. Auf der Basis der jeweili-

gen konzeptionellen Ausrichtung werden sozialräumliche Potentiale in unterschiedlicher 

Intensität identifiziert und mobilisiert. 

 

In gemeinschaftlichen Wohnformen werden die Ressourcen der Institution und die auf 

der Basis des Normalisierungskonzepts etablierten Strukturen vorrangig genutzt. Eine 

Identifikation und Mobilisierung von Ressourcen des Sozialraums bzw. des Wohnquar-

tiers ist nicht zwingend angezeigt, da auf viele Bedarfe mit den vorhandenen Möglich-

keiten des pauschalierten Vergütungssystems eine Bedarfsdeckung herbeigeführt wer-

den konnte. Dienste, die eigenständige Wohnformen unterstützen, halten diese instituti-

onalisierten Ressourcen nicht vor. Sie sind auf eine Identifikation von Handlungsoptio-

nen im Sozialraum bzw. in Wohnquartieren betreuter Menschen angewiesen. Diese Pro-

zesse der Identifikation und Mobilisierung von Ressourcen sind integrierte Handlungs-

pfade im ambulant betreuten Wohnen. Diese etablierten Handlungspfade individualisier-

ter Unterstützung werden durch die Handlungskonzepte des Empowerment, der Lebens-

welt- und Sozialraumorientierung abgebildet. Aus diesen Gründen ist die Ressourcenori-

entierung in den Wohnformen unterschiedlich systematisiert. Es bestand eine unter-

schiedliche systembedingt Notwendigkeit, diese Potentiale in die Unterstützungsleistung 

zu integrieren. Abweichend von dieser grundsätzlichen Feststellung können erste res-

sourcenorientierte Handlungsansätze in Teilbereichen der institutionalisierten Behinder-

tenhilfe in gemeinschaftlichen Wohnformen festgestellt werden. 

Im Ergebnis dokumentiert die Prüfung der Arbeitsthese die etablierten Handlungspfade 

der wohnbezogenen Dienste. Die bearbeiteten Textpassagen beschreiben ein differen-

ziertes Handlungsfeld der Behindertenhilfe, in dem unterschiedliche Prozesse feststell-

bar sind. Die qualitative Erhebung korrespondiert mit dem Ergebnis der quantitativen 

Untersuchung und bestätigt, dass implizites Wissen zu den Themen Inklusion, Perso-

nenzentrierung und sozialräumliche Potentiale im Handlungsfeld vorhanden ist und zum 
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Teil bereits Anwendung in Handlungspfaden der Dienste und Einrichtungen findet. Eine 

systematische Integration sozialräumlicher Potentiale in die Unterstützungsleistung kann 

im Handlungsfeld nicht dokumentiert werden. Die Auswertung der vorliegenden qualita-

tiven Daten lässt den Schluss zu, dass die Arbeitshypothese mehrheitlich für die Hand-

lungspfade der wohnbezogenen Dienste zutrifft und nicht abgelehnt werden kann.   

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe bei der Un-

terstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung etablierte Hand-

lungspfade nutzen, werden sozialräumliche Ressourcen des Wohnumfelds nicht syste-

matisch in die Unterstützungsleistung integriert (Arbeitshypothese). 

 

Die Datenlage bestätigt eine gewisse Ambivalenz in den angewandten Handlungspfa-

den der Dienste. Die Datenanalyse und die Thesenprüfung zeigen in Teilbereichen spe-

zifische Lösungsansätze im regionalen Handlungsfeld der Behindertenhilfe auf, die in 

einem Zusammenhang zum Modernisierungs- und Implementierungsbedarf in der Be-

hindertenhilfe stehen.  

 

 

7.2.3 Interpretation der qualitativen Ergebnisse 

 

In Kapitel 7.1.3 wurden konkrete Sachverhalte beschrieben, die nach Auswertung der 

quantitativen Datenlage nicht eindeutig beantwortet werden konnten. Die Datenlage be-

schreibt ein heterogenes regionales Feld. Es kann festgestellt werden, dass sich Hand-

lungspfade von Diensten und Einrichtungen unterscheiden. Es können verschiedene 

Handlungspfade dokumentiert werden, die u. a. in einen Zusammenhang zur unterstütz-

ten Wohnform und zu den institutionalisierten Routinen der jeweiligen Organisation zu 

setzen sind. Im Verlauf des Erhebungsprozesses wurden die quantitativen Ergebnisse 

reflektiert und analysiert. Die Analyse verdeutlicht, dass weitere Aspekte zu berücksich-

tigen sind und einer Vertiefung bedürfen. Die folgende Systematik folgt den in Kapitel 

7.2.1.2 entwickelten Strukturen zur Vertiefung der Sachverhalte. 
 
Teil A – Personenbezogene Daten 
 
I. Analyse der Bezugsgruppen  

Es wurden Bezugsgruppen gebildet, die Befragten konnten einer Funktionsgruppe zu-

geordnet werden. Befragt wurden Leitungskräfte, Fachkräfte wohnbezogener Unterstüt-

zung, Nutzerinnen wohnbezogener Dienste und Systembeteiligte aus Beratung, Politik 
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und Verwaltung. Die bearbeiteten Texte verdeutlichen unterschiedliche Perspektiven 

und einen differenten Informationsstand zu den jeweiligen Fragestellungen. Leitungs-

kräfte sind über die Handlungsansätze der Behindertenhilfe informiert und beziehen in 

der Beantwortung der Fragestellungen eine Zukunftsperspektive mit ein. Der wissen-

schaftliche Stand zu modernen Handlungsansätzen wird einbezogen und die Zielrich-

tung der Gesetzesreformen werden berücksichtigt. Die Beantwortung der Fragestellung 

verdeutlicht, dass eine Veränderungsnotwendigkeit identifiziert ist und das Handeln der 

Leitung direkt beeinflusst. Es werden differenzierte Veränderungsabsichten beschrieben 

und strukturelle Veränderungen aufgezeigt. Zum Teil wurden im Vorfeld der Gesetzes-

reformen inklusive Projekte initiiert, die geeignet sind, eine moderne Unterstützungsleis-

tung zu entwickeln. 

 

Vergleichbare Erkenntnisse können für die Beteiligten aus Kommunalpolitik und Kom-

munalverwaltung festgehalten werden. Die Aussagen zielen auf eine Modifikation der 

wohnbezogenen Unterstützungsleistung ab. Verwaltung und Politik verorten den Verän-

derungsbedarf im Bereich der Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Dieser 

Punkt wird unter 9.2 aufgegriffen, da eine Systemmodifikation nicht ausschließlich auf 

die Organisationen der Behindertenhilfe begrenzt werden kann. Politik und Verwaltung 

sind vergleichbar gefordert, zur Stärkung inklusiver Bedingungen beizutragen.  

 

Die befragten Fachkräfte fokussieren die etablierten Handlungsroutinen der wohnbezo-

genen Unterstützung. Eine konzeptionelle Grundlegung des Handelns wird nur rudimen-

tär benannt. In den Beschreibungen werden die Handlungspfade alltäglicher Routinen 

erkennbar. Diese beziehen sich auf den individuellen Erfahrungshintergrund der befrag-

ten Personen. Es ist feststellbar, dass Handlungspfade aus gemeinschaftlichen Wohn-

formen auf eigenständige Wohnformen übertragen werden. Durch die Übertragung von 

institutionalisierten Handlungspfaden gemeinschaftlicher Wohnformen werden die Mög-

lichkeiten und Handlungsoptionen in einer selbstbestimmten eigenständigen Wohnform 

nur bedingt erschlossen. Gleichzeitig kann dokumentiert werden, dass langjährige Mit-

arbeitende gemeinschaftlicher Wohnformen ihr Handeln zunehmend reflektieren und im 

Ergebnis die Unterstützung personenzentriert gestalten. Es kann dokumentiert werden, 

dass Handlungspfade auf neue Wohnformen hin modifiziert werden. 

 

Die befragten Nutzerinnen dokumentieren in ihren Äußerungen die Bedeutung von 

Selbstbestimmung und eigenständiger Wohnform. Es wird verdeutlich, in welchem Um-

fang gemeinschaftliche Wohnformen von den Menschen mit Behinderungen Anpas-

sungsfähigkeit einfordern und sie zeitgleich in ihrer Selbstbestimmung einschränken. Im 
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Vergleich der Wohnformen werden die unterschiedlichen Erfahrungen der Nutzerinnen 

dokumentiert. Im Tandeminterview B beschreibt die Nutzerin ihre positiven Erfahrungen 

und die Entlastung durch die eigenständige Wohnform. Im Tandeminterview A berichtet 

die Nutzerin aus dem Alltag einer gemeinschaftlichen Wohnform. In der Interviewsitua-

tion wird deutlich, wie Rahmenbedingungen von Wohnangeboten die Selbstbestimmung 

der Nutzer*innen beeinflussen.  

 

II. Differenzierung nach unterstützten Wohnformen  

Es lassen sich im Handlungsfeld der regionalen Behindertenhilfe mindestens zwei diffe-

rente Vorgehensweisen feststellen. Die wohnbezogene Unterstützung in gemeinschaft-

lichen Wohnformen wird für mehrere Nutzer*innen gemeinsam erbracht. Das institutio-

nalisierte System hält eine bedarfsdeckende Angebotsstruktur vor, die neben den direk-

ten wohnbezogenen Leistungen auch Angebote zur Tagesstruktur sowie zur Freizeitge-

staltung vorsieht. Die Unterstützung in eigenständigen Wohnformen unterscheidet sich 

grundlegend, da einrichtungsinterne Potentiale in der Regel nicht zur Verfügung stehen. 

Die ‚ambulanten‘ Dienste sind eher darauf angewiesen, bei der wohnbezogenen Unter-

stützung die vorhandenen Möglichkeiten im Sozialraum zu identifizieren und ggf. in die 

Unterstützungsleistung zu integrieren. Die Bedingungen in Lebenswelt, im Sozialraum 

und in den Wohnquartieren der unterstützten Menschen mit Behinderungen prägen das 

Alltagshandeln der Unterstützung in eigenständigen Wohnformen.  

 
Teil B – Konzeptionelle Ausrichtung der wohnbezogenen Unterstützung 
 

I. Analyse angewandter Handlungskonzepte  

Das Normalisierungsprinzip ist als grundlegendes Handlungskonzept im System der Be-

hindertenhilfe verankert. In der Analyse der unterstützten Wohnformen wird deutlich, 

dass neben dem Normalisierungsprinzip inklusionsorientierte Handlungsansätze in Teil-

bereichen des Handlungsfelds der regionalen Behindertenhilfe realisiert sind. Es besteht 

eine Gleichzeitigkeit verschiedener Handlungsansätze. In Organisationsstrukturen kom-

plexer Einrichtungen, die beide Wohnformen unterstützen, sind verschiedene Pfade er-

kennbar. Es gibt Teilbereiche, die sich an etablierten Handlungspfaden gemeinschaftli-

cher Wohnformen orientieren ,und Teilbereiche, die bereits alternative Handlungspfade 

anwenden. Inklusionsorientierte Wohnprojekte haben Handlungsansätze und die Hand-

lungsroutinen bereits neu ausgerichtet. Sie sind in der Lage, die Potentiale des Sozial-

raums und des Wohnquartiers systematisch zu intergieren. Für das System der regiona-

len Behindertenhilfe muss festgestellt werden, dass die Notwendigkeit einer veränderten 

konzeptionellen Ausrichtung nur bedingt identifiziert ist. Hier besteht Handlungsbedarf, 
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da der Ansatz der Normalisierung nicht geeignet ist, die Potentiale der Lebenswelten 

und Sozialräume zu integrieren und Inklusion zu unterstützen. Personenzentrierung, 

Selbstbestimmung und Eigenständigkeit erfordern eine konzeptionelle Neuausrichtung 

wohnbezogener Unterstützung.  

 

Teil C – Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung 
 

I. Systematische Identifikation von Potentialen in Wohnquartieren  

Die Identifikation von Optionen des Wohnquartiers steht in Abhängigkeit zur Bedeutung 

für die unterstützte Wohnform. Für gemeinschaftliche Wohnformen besteht nur eine be-

dingte Priorität, diese Potentiale zu identifizieren, da die Institutionen in der Regel, ei-

gene Optionen zur Bedarfsdeckung vorhalten. Für den Bereich der Unterstützung eigen-

ständiger Wohnformen sind diese Potentiale zur Bedarfsdeckung nicht gegeben. Aus 

diesem Grund besteht die Priorität zur Identifikation der Möglichkeiten im Wohnumfeld 

und im Wohnquartier. Die Identifikation der sozial räumlichen Ressourcen bildet die 

Grundlage, eine personenzentrierte Unterstützung zu realisieren.  
 

II. Integration von Potentialen in eine personenzentrierte Unterstützungsleistung  

Die Alltagsroutinen in gemeinschaftlichen Wohnformen sind nur bedingt auf die Nutzung 

von Potentialen des Wohnquartiers und des Sozialraums ausgerichtet. Die Mobilisierung 

externer Handlungsalternativen sind im Bereich gemeinschaftlicher Wohnformen nur be-

dingt in die Handlungspfade integriert, systemeigene Potentiale werden vorrangig ge-

nutzt. Es sind je nach Handlungskontext verschiedene Handlungspfade etabliert. Die 

Unterstützung in eigenständigen Wohnformen ist darauf ausgerichtet, die individuellen 

Bedingungen des Sozialraums und des Wohnquartiers zu identifizieren und ggf. in die 

Unterstützungsleistung zu integrieren.  

 

Teil D – Kooperationen und Koordination der wohnbezogenen Unterstützung 
 

I. Systematisierung von Kooperation und Koordination 

Bestimmte Formen von Kooperationen sind langfristig integriert. Zu diesen Routinen ge-

hören in vielen Organisationen die Zusammenarbeit und die Integration der Mitwirkung 

von Angehörigen. Darüber hinausgehende systematisierte Kooperationen in Bezug auf 

personale Unterstützung können für den Bereich der gemeinschaftlichen Wohnformen 

nicht nachgewiesen werden. Der Wunsch nach Kooperationen wird von den Systembe-

teiligten der Behindertenhilfe differenziert dargelegt, in Einzelfällen können für bestimmte 

Wohnangebote gelungene Kooperationen aufgezeigt werden. Als regelhafter Prozess 

ist eine sozialräumliche ‚Kooperation‘ zur Nutzung vorhandener Potentiale nicht in die 
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Handlungsabläufe institutionalisierter Organisationen integriert. Für die Routinen der Un-

terstützung eigenständiger Wohnformen und des inklusiven Wohnprojekts kann nachge-

wiesen werden, dass die Integration sozialräumlicher Ressourcen in die Unterstützungs-

leistung regelhaft angestrebt wird.  

 

II. Systematisierung des informellen Austauschs  

Auf Leitungsebene ist der informelle Austausch mit den Systembeteiligten der Behinder-

tenhilfe systematisiert. Ein Teil dieses Austauschs bezieht nur bestimmte Bezugsgrup-

pen des Systems ein und dient der Abstimmung der Interessenlagen der Organisatio-

nen. Es kann festgestellt werden, dass ein systemübergreifender Austausch nur bedingt 

etabliert ist. Im Regelfall wird der Austausch mit Systembeteiligten der Behindertenhilfe 

angestrebt. Darüber hinausgehende Potentiale des informellen Austauschs werden nur 

in Teilen identifiziert und genutzt. Es wird wenig ersichtlich, dass dieses Instrument an-

gewandt wird, um z. B. die Leistungen der Hilfesysteme wie Pflege, Behindertenhilfe und 

Sozialpsychiatrie zu koordinieren. Die kommunale Politik und Verwaltung identifizieren 

einen dringenden Handlungsbedarf, um die unterschiedlichen Angebote von Pflege, So-

zialpsychiatrie und Behindertenhilfe systemübergreifend abzustimmen.  

 

III. Kooperation am Beispiel Pflege  

Die Organisationen der Behindertenhilfe sieht sich für das Gelingen des gesamten Un-

terstützungsprozesses für betreute Menschen mit Behinderungen in der Verantwortung. 

Die Leistungen der Pflegedienste sind nach Einschätzung von Leistungskräften der Be-

hindertenhilfe nicht auf die Menschen mit Lernschwierigkeiten ausgerichtet. Die Form 

der Leistungserbringung durch die Pflege erfordert eine weitere Anpassungsleistung von 

der Personengruppe der Menschen mit Behinderungen, die in ihren Handlungsmöglich-

keiten begrenzt ist. Aufgrund der unterschiedlichen Erwartungen an eine passgenaue 

‚Dienstleistung‘ ist der kooperative Austausch mit der Pflege im Hilfesystem wenig sys-

tematisiert. Die Vertreter der Behindertenhilfe beschreiben konkrete Anforderungen an 

Pflegeleistungen. Es wird erwartet, dass der Bedarf der Personengruppe erkannt wird 

und Pflegedienste sich auf diese passgenauen Anforderungen einstellen. Aktuell besteht 

die Tendenz, in der Behindertenhilfe eigene Pflegedienst zu etablieren. Kooperationen 

mit Pflegediensten werden als problematisch beschrieben, aus diesem Grund wird die 

Zusammenarbeit mit Pflegediensten priorisiert, die bereits über Erfahrungen mit dem 

Personenkreis verfügen.  
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IV. Systematisierung systemübergreifender Kooperation und Koordination  

Die dargelegten Teilaspekte von Kooperation und Koordination beschreiben ein deutli-

ches Entwicklungspotential. Der systematische Austausch zwischen den Hilfesystemen 

ist nicht etabliert. Es bestehen deutliche Abgrenzung zwischen Angeboten der verschie-

denen Hilfen. In den Wohnquartieren werden jeweils systemeigene Unterstützungsan-

gebote vorgehalten, gemeinsame Unterstützungsprozesse der Teilsysteme Pflege, So-

zialpsychiatrie und Behindertenhilfe sind kaum initiiert. Durch die Abgrenzung der Hilfe-

systeme werden die professionellen Potentiale in den Wohnquartieren der Kommune 

nicht ausgeschöpft. Aufgrund der begrenzten finanziellen Ressourcen ist das kommu-

nale Hilfesystem gefordert, Formen einer systematischen Koordination von Unterstüt-

zungsleistungen zu etablieren.  

 

Teil E – Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 
 

I. Individualisierung von Unterstützung  

Die Vertreter*innen der regionalen Behindertenhilfe formulieren deutlich, dass eine in-

klusive Ausrichtung der Unterstützung auf die Aspekte Selbstbestimmung und Teilhabe 

angestrebt wird. Entsprechende theoriebezogene Handlungskonzepte werden benannt 

und im Detail auf die Abläufe der Dienste bezogen. Es wurde identifiziert, dass sich Per-

sonenzentrierung auf die Handlungspfade in institutionalisierten Organisationen auswir-

ken wird. Die Veränderungsnotwendigkeit in den gemeinschaftlichen Angebotsstruktu-

ren sind identifiziert. Über die Veränderung der vorhandenen Wohnangebote und neue, 

inklusive Wohnprojekte werden neue Formen der Unterstützung angestrebt. In den Zu-

kunftsvisionen werden von verschiedenen Befragten systemübergreifende und integra-

tive Aspekte beschrieben, die eine inklusive Entwicklung in der Kommune unterstützen. 

Erste Erfahrungen aus den Projekten mit sozialräumlichem Hintergrunddienst zeigen, 

dass eigenständige Wohnformen für Menschen mit intensivem Unterstützungsbedarf re-

alisiert werden können. Es wird erkennbar, dass die Übergänge zwischen den differen-

zierenden Wohnformen zunehmend fließend gestaltet werden. Im Handlungsfeld sind 

bereits drei unterschiedliche Formen wohnbezogener Unterstützung etabliert. Durch die 

Entwicklung der Wohngemeinschaften und Apartments mit sozialräumlichem Hinter-

grunddienst hat sich eine alternative Wohnmöglichkeit für Menschen mit umfassendem 

Unterstützungsbedarf etabliert.   
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II. Bereitschaft zu Veränderungen  

Die Rückmeldungen der Leitungskräfte der Behindertenhilfe und der Systembeteiligten 

verdeutlichen eine hohe Bereitschaft zur Veränderung des Systems. Über die Etablie-

rung inklusionsorientierter Handlungskonzepte soll die wohnbezogene Unterstützung 

neu ausgerichtet werden. Im Handlungsfeld ist ein dynamischer Prozess feststellbar. Die 

dokumentierte Veränderungsbereitschaft beschreibt eine Motivation zur Modifikation. 

Die Unterstützung soll in allen Wohnformen personenzentriert gestaltet werden. Die 

Strukturen und Abläufe der institutionalisierten Wohneinrichtungen werden an die verän-

derten Anforderungen angepasst. Neue Wohnprojekte werden inklusionsorientiert aus-

gerichtet. Ein Teil der beschriebenen Veränderungen ist bereits längerfristig im regiona-

len System realisiert. Inklusive Wohnprojekte oder Wohnangebote mit Hintergrunddienst 

sind seit mehreren Jahren in der Region installiert. Durch inklusionsorientierte Projekte 

werden Potentiale erschlossen, die eine inklusive Einbindung in die Wohnquartiere und 

eine lebensweltliche Unterstützung ermöglichen. Dieses Vorgehen ist in seiner Ausrich-

tung innovativ. Die Projekte bedienen sich der Möglichkeiten des Hilfesystems und nut-

zen vorhandene finanzielle Ressourcen. In der Konsequenz wurden beispielhaft innova-

tive Formen wohnbezogener Unterstützung realisiert. Handlungsbedarf besteht bei ein-

richtungs-, träger- und systemübergreifender Kooperation und Koordination von Unter-

stützung. In der Konsequenz des Veränderungsprozesses sind die Kriterien von Koope-

ration und Koordination im Zusammenspiel aller Beteiligten neu zu definieren.  

 

III. Stärkung der inklusiven Entwicklung  

Das Handlungsfeld der Behindertenhilfe ist im Zusammenspiel gesellschaftlicher, politi-

scher und institutioneller Entwicklung gewachsen. Die Entwicklung der Organisationen 

ist in den Kontext der Reinstitutionalisierung zu betrachten. Die dokumentierten Verän-

derungsprozesse in der regionalen Behindertenhilfe zeigen eine erste Tendenz zu Pfad-

brechung und Organisationsmodifikation auf. Die in den letzten Jahren etablierten For-

men inklusiver Wohnprojekte und die wachsende Anzahl von Wohnangeboten mit ‚sozi-

alräumlichem Hintergrunddienst‘ sprechen für erste Adaptionen im Handlungsfeld.  

 

 
7.2.4  Methodenkritik qualitative Untersuchung 

 

Die Kriterien zur Objektivität werden in Bezug auf Durchführung, Auswertung und Inter-

pretation kurz umrissen. Das Erhebungsinstrument wurde durch die Testung des Inter-

viewleitfadens abgesichert. Die Interviews wurden im Vorfeld terminlich abgeklärt, die 

Beteiligten per Informationsmaterial über das Forschungsvorhaben in Kenntnis gesetzt. 
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Die Gespräche wurden per Sprachaufzeichnung gesichert. Die Bearbeitung des gewon-

nenen Materials erfolgte in strukturierten Teilschritten und anhand festgelegter Regeln 

nach Vorgaben der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Analyse des Materials 

erfolgte in Anlegung an das Forschungskonzept in strukturierten Teilschritten. Die Er-

gebnisse der Analyse wurden zur Bearbeitung der offenen Fragestellung der quantitati-

ven Ergebnisse herangezogen.  

 

Die Reliabilität steht in Abhängigkeit zu Fehlereinflüssen. In der mündlichen Befragung 

können Fehlinterpretationen der Fragestellungen oder ein abweichendes Begriffsver-

ständnis der Interviewten nicht ausgeschlossen werden. Die Bearbeitung des Materials 

erfolgte nach definierten Regeln und in strukturierten Teilschritten. Dieses Vorgehen soll 

die Belastbarkeit der Analyse unterstützen. Die Textbearbeitung erfolgte auf der Basis 

der theoriebezogenen Bearbeitung des Forschungsgegenstands. Die Paraphrasierung 

wurde mit dem Ziel der Abstraktion der untersuchten Textpassagen in festgelegten Teil-

schritten vorgenommen. Die Definition der Kategorien und die Bildung von Subkatego-

rien ermöglichen es, Teile des untersuchten Datenmaterials zuzuordnen. Das reduzierte 

Material wurde interpretiert, das Datenmaterial fließt im Sinne der Triangulation in die 

Beantwortung der Forschungsfrage mit ein. Der Umfang des Textmaterials und die 

Menge der gewonnenen Daten stellen eine Herausforderung dar. Die gezielte Struktu-

rierung und Priorisierung der Ergebnisse erfolgt mit dem Ziel, theoriebezogene Aussa-

gen zu möglichen Entwicklungspotentialen wohnbezogener Unterstützung zu generie-

ren. 

Die interne Validität wurde über die theoriebezogene Entwicklung des Forschungskon-

zepts und des Untersuchungsinstruments unterstützt. Das Instrument dient der Erfas-

sung der individuellen Erfahrungen von Systembeteiligten der regionalen Behinderten-

hilfe mit dem Ziel, die aktuelle Situation der wohnbezogenen Dienste in der Kommune 

zielgerichtet beschreiben zu können. Das Instrument unterstützt die Beschreibung von 

Problemfeldern und kann die aktuelle Entwicklung in Bezug auf die forschungsleitende 

Fragestellung umreißen. Unter dieser Prämisse wird das Instrument u. a. genutzt, um 

offene Fragestellungen aus dem Bereich der quantitativen Untersuchung inhaltlich zu 

vertiefen.  
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8. Mindful Deviation – Neue Pfade in der Behindertenhilfe  
 

An dieser Stelle der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse in Form der Triangula-

tion aufeinander bezogen. In der Sozialforschung wird mit dem Begriff Triangulation die 

Betrachtung des Forschungsgegenstands von mindestens zwei Perspektiven aus be-

zeichnet. Es werden Daten kombiniert, die mit unterschiedlichen Methoden erhoben wur-

den. Die Methode der Triangulation ist ein integrativer Prozess in der Auswertung der 

gewonnenen Daten, mit der Zielsetzung, die Validität der Feldforschung zu maximieren 

(vgl. Flick, Kardorff, Steinke 2007, S. 310). Der Prozess der Triangulation unterstützt die 

Verknüpfung zweier methodischer Ansätze der Sozialforschung. Um im Forschungsfeld 

das Maß der Ressourcenorientierung in der Leistungserbringung der Wohnhilfen erfas-

sen zu können, wurde ein empirisches Vorgehen gewählt. Im Forschungsfeld wurden 

quantitative Daten generiert, die eine theoriebezogene Überprüfung der zugrundeliegen-

den Fragestellung ermöglicht haben. Gleichzeitig wird angenommen, dass aufgrund der 

komplexen Zusammenhänge in sozialen Systemen nur bedingt direkte Ursache-Wir-

kungs-Zusammenhänge über eine ausschließlich quantitative Sozialforschung herge-

stellt werden können. Aus diesem Grund sind die erhobenen empirischen Daten über 

qualitative Methoden in ihrer Aussage zu verifizieren. Die Integration der qualitativen 

bzw. quantitativen Methodik ist angezeigt, um die erhobenen Daten in einen Zusammen-

hang zu stellen, der geeignet ist, eine sozialwissenschaftliche Rekonstruktion vorzuneh-

men.  

 

Es werden ausgewählte Analyseergebnisse aufgezeigt, die geeignet sind, eine inklusi-

onsorientierte Weiterentwicklung personenbezogener Unterstützung für Menschen mit 

einer sogenannten geistigen Behinderung zu fördern. Insbesondere unter Berücksichti-

gung der theoriebezogenen Ausarbeitung werden Handlungsempfehlungen präsentiert, 

die Selbstbestimmung und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen 

mit Teilhabebeeinträchtigungen unterstützen. Einleitend werden Empfehlungen für eine 

konzeptionelle Neuausrichtung im Feld der Behindertenhilfe dargelegt. Die identifizierten 

Potentiale neuer Handlungspfade im regionalen Feld der Behindertenhilfe werden im 

Anschluss beschrieben. Das Kapitel schließt mit der Präsentation erkannter Entwick-

lungspotentiale einer integrativ ausgerichteten sozialräumlichen Unterstützung. 
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8.1 Leitideen wohnbezogener Unterstützung 
 
Die Herausforderungen der Behindertenhilfe liegen u. a. darin gegründet, dass in der 

Wissenschaft erarbeitete zeitgemäße pädagogische Handlungsansätze nur bedingt An-

wendung in der Handlungspraxis finden. Nach Schädler gibt es eine Diskrepanz zwi-

schen verfügbarem Wissen über wirksame Technologien und gegebenen Handlungs-

praktiken. Theoriegestützte moderne Unterstützungskonzepte werden von der Behinder-

tenhilfe oft kaum genutzt, um den Menschen mit Behinderungen die Chance auf Selbst-

bestimmung und Partizipation zu erschließen (vgl. Schädler 2018, S. 151). In der Bewer-

tung der vorliegenden Ergebnisse der Arbeit kann diese Annahme für das untersuchte 

regionale Feld der Behindertenhilfe bestätigt werden.  

 

Um sozialräumliche Potentiale systematisch einbeziehen zu können, wird empfohlen, 

ein integratives Konzept anzuwenden. Diese Handlungsempfehlung wird aus folgenden 

Gründen ausgesprochen: 

- Im quantitativen Teil der Untersuchung wird das Normalisierungsprinzip als grund-

legendes Handlungskonzept im Feld der regionalen Behindertenhilfe dokumentiert. 

Durch die langjährige Ausrichtung auf die Normalisierung der Lebensverhältnisse 

wurde ein gewisses Niveau der Integration und Akzeptanz realisiert. Die Organisa-

tionen des organisationalen Feldes folgen im Sinne der institutionellen Reproduktion 

dem Mechanismus der isomorphen Angleichung. Die positive Erfahrung in den Or-

ganisationen trägt dazu bei, dass der Bedarf der konzeptionellen Neuausrichtung 

nur bedingt identifiziert wird. In der Analyse der unterstützten Wohnformen wird 

deutlich, dass neben dem Normalisierungsprinzip inklusionsorientierte Handlungs-

ansätze in Teilbereichen des Handlungsfeldes realisiert sind. Es besteht eine 

Gleichzeitigkeit verschiedener Handlungsansätze. Die Unterstützung in eigenstän-

digen Wohnformen bedient sich z. T. moderner Handlungsansätze, wie des Em-

powerment, der Lebenswelt- und Sozialraumorientierung. Inklusionsorientierte 

Wohnprojekte wenden moderne Handlungsansätze an und haben Handlungsrouti-

nen initiiert, die geeignet sind, die Potentiale des Sozialraums und des Wohnquar-

tiers systematisch zu intergieren (siehe 7.2.2.1 – Bezugsgruppe II).  

- Es konnte dokumentiert werden, dass die Orientierung an der Lebenswelt der be-

treuten Menschen vorrangig im Bereich der eigenständigen Wohnformen gelingt. 

Potentiale des Sozialraums und der Wohnquartiere werden in diesem Segment der 

Behindertenhilfe bei Bedarf mobilisiert. Für Teile gemeinschaftlicher Wohnformen 

können erste Ansätze einer sozialräumlichen Ausrichtung dokumentiert werden 
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(siehe 7.2.2.1 – Bezugsgruppen II und IV). Befragte aus verschiedenen Funktions-

gruppen benennen die Konzepte der Sozialraum- und Lebensweltorientierung, um 

eine personenzentrierte Unterstützung zu initiieren. 

- Inklusion wird von den befragten Führungskräften durchgängig als Leitidee und an-

gestrebtes Ziel formuliert. Die Begrenzung der konzeptionellen Möglichkeiten durch 

die Ausrichtung auf die Normalisierung wird nur bedingt realisiert (siehe 7.2.2.1. – 

Bezugsgruppe I).  

- Zur Leitidee der Inklusion gehört die systematische Identifikation von Barrieren. Die 

etablierten Handlungspfade sind geeignet, Barrieren zu identifizieren und erfolgreich 

zu bearbeiten. Die internen Barrieren im organisationalen Feld und die Barrieren in 

den Strukturen der Dienste bzw. Einrichtungen werden nur bedingt identifiziert. Bar-

rieren lassen sich nach Analyse der Datenlagen an verschiedenen Positionen auch 

innerhalb des Feldes verorten. Die Identifikation und Beseitigung von Barrieren im 

Feld der Behindertenhilfe korrespondieren mit der Stärkung der Selbstbestimmung 

und Teilhabe der unterstützten Menschen mit einer sogenannten geistigen Behin-

derung (siehe 7.2.2.1 – Bezugsgruppen I, II, III). Werden vorhandene personale 

Ressourcen von den Organisationen zielgerichtet zur Identifikation feldimmanenter 

Barrieren genutzt, können der Prozess der Pfadbrechung und die Entwicklung in-

klusionsorientierter Dienstleistungen in der Behindertenhilfe forciert werden. 

- Im Sinne einer sozialräumlichen Lebensweltorientierung ist die Ausrichtung auf die 

Identifikation der Bedürfnisse und Wünsche konzeptionell festzuschreiben (vgl. 

Thiersch, Böhnisch 2014, S. 111). Der unterstützte Mensch mit Behinderung ist Ex-

perte in eigener Sache und entscheidet, welche Hilfen gewünscht werden und vom 

Unterstützungssystem zu erbringen sind (vgl. Graumann 2001, S. 240). Die Dienste 

und Einrichtungen sind angehalten die sozialräumlichen Potentiale des Wohnquar-

tiers systematisch zu identifizieren und nach den Wünschen der Menschen mit Be-

hinderungen in die Unterstützung zu integrieren. Durch die Unterstützung selbstbe-

stimmter Entscheidungen werden Lernprozesse unterstützt, die Räume für individu-

elle Erfahrungen, Willensbildung und Kompetenzentwicklung öffnen. In der Analyse 

der quantitativen und qualitativen Datenlage kann belegt werden, dass diese As-

pekte für die Mitarbeitenden bei der Etablierung von Unterstützungsleistungen be-

reits besondere Priorität haben (siehe 7.2.2.1 – Bezugsgruppen III und IV).  

- Die Potentiale einer konzeptionellen Neuausrichtung werden von den Leitungskräf-

ten identifiziert. Es besteht eine Diskrepanz zwischen dem vorhandenen Wissen und 

der systematischen Anwendung in den Organisationen.  
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- Die wohnbezogene Unterstützung der sozialen Teilhabe, auf der Basis der Norma-

lisierung, haben zur Integration und Akzeptanz der Menschen mit einer sogenann-

ten geistigen Behinderung beigetragen. Die Idee der Normalisierung der Lebens-

verhältnisse hat die institutionalisierten Organisationen der Behindertenhilfe moti-

viert, die Angebotsstrukturen zu verändern. Im Jahr 2017 wurden im Rheinland fast 

ein Drittel der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderungen in eigen-

ständigen Wohnformen unterstützt (vgl. MAIS NRW 2017, Entwicklung der Einglie-

derungshilfe, S. 2 ff.). Auf dieser Basis kann angenommen werden, dass sich integ-

rative Handlungskonzepte in der Behindertenhilfe auf die Wohnangebote und die 

Form der Unterstützung auswirken werden. 

- Mit dem BTHG sind die Organisationen der Behindertenhilfe aufgefordert, ihre Un-

terstützung zeitgemäß zu gestalten. Mit der Umsetzung des Landesrahmenvertrags 

NRW gem. § 131 SGB IX ist im Bereich Wohnen vorgesehen, neben den Leistungen 

zur Assistenz kontextabhängige Tagespauschalen mit den Diensten und Einrichtun-

gen zu vereinbaren. Im Modul Wohnen sind zielgruppenspezifische Fachkonzepte 

und personenunabhängige Sozialraumarbeit aufgeführt (siehe auch Kapitel 2.5.4). 

Die Organisationen können im Sinnen des § 17 SGB I zeitgemäße Konzepte erstel-

len, die geeignet sind moderne Dienstleistungen zu etablieren. Die Verhandlungen 

der Träger der Eingliederungshilfe mit den Organisationen der Behindertenhilfe sind 

nach Landesrahmenvertrag NRW ab dem 01.01.2020 vorgesehen.  

 

 

8.2 Neue Handlungspfade im organisationalen Feld der Behindertenhilfe 
 
An dieser Stelle werden die Ergebnisse auf das organisationale Feld der regionalen Be-

hindertenhilfe bezogen. Da die Organisationen des Feldes isomorphistischen Mechanis-

men folgen, ist eine Bewertung der funktionalen Zusammenhänge im Kontext der Unter-

suchungsergebnisse bedeutsam. Bei den Organisationen der Behindertenhilfe handelt 

es sich nach der neo-institutionellen Theorie um Organisationstypen, die stark von staat-

licher Regulierung betroffen sind. Dem organisationalen Feld wurde durch die gesetzli-

che Reform der Eingliederungshilfe ein entscheidender Impuls zu Reinstitutionalisierung 

gegeben (siehe auch Schreyögg 2003, S. 286). Die Bedingungen für die Leistungser-

bringung im Rahmen der Eingliederungshilfe haben sich nachhaltig verändert und erfor-

dern eine Anpassung der etablierten Handlungsabläufe in den Organisationen. Die in 

dieser Arbeit beschriebenen Konstrukte sind beispielhaft für ähnliche und vergleichbare 

Konstellationen in organisationalen Feldern der Behindertenhilfe.  
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Folgende Voraussetzung können für regionalen Felder der Behindertenhilfe angenom-

men werden:  

- Die Institutionalisierung der Organisationen erfolgt unter vergleichbaren Bedin-

gungen. 

- Die Legitimation der Organisation der Behindertenhilfe steht in Abhängigkeit zur 

gesellschaftlichen Anerkennung. 

- Die Organisationen im Feld stehen in wechselseitiger Abhängigkeit.  

- Die institutionalisierte Ausformung ist geprägt durch die etablierte Aushandlungs-

kultur der Beteiligten.  

- In den Organisationen finden vergleichbare Handlungspfade Anwendung.  

- Handlungspfade der wohnbezogenen Organisationen der Behindertenhilfe sind 

nur in Teilen auf die Selbstbestimmung von Menschen mit einer sogenannten 

geistigen Behinderung ausgerichtet. 

 

Die vorliegende Arbeit dokumentiert im quantitativen Teil etablierte Handlungspfade 

wohnbezogener Unterstützung. Die qualitative Vertiefung belegt, dass in verschiedenen 

Teilbereichen des Feldes unterschiedliche Handlungspfade priorisiert werden. Diese ori-

entieren sich u. a. an vorhandenen Strukturen des regionalen Feldes und an den diffe-

renten Anforderungen der wohnformbezogenen Unterstützungsleistung. In Anlehnung 

an das Phasenmodell der Pfadtheorie kann festgestellt werden, dass sich ein Teil der 

Organisation in der Phase der Pfadbrechung (De-Locking) befinden. Diese Phase löst 

einen Prozess der Selektion (Critical-Juncture) aus, um alternative Handlungspfade zu 

entwickeln und in die Organisationen zu integrieren. Die vorliegende Erhebung doku-

mentiert eine Phase der Entscheidungsselektivität, da zeitgleich verschiedene Hand-

lungspfade im Feld festgestellt werden können. Die Öffnung des Feldes unterstützt die 

Selektion alternativer Handlungsmodelle und die Anwendung zeitgemäßen Wissens zur 

Entwicklung neuer Handlungspfade. Nach dem Phasenmodell bietet es sich aktuell für 

die Organisationen im Feld an, neue Handlungsansätze in die Routinen zu integrieren.  

 

In der Analyse des regionalen organisationalen Feldes wurden Handlungsmuster identi-

fiziert, die spezifischen Handlungspfaden folgen. In der Erhebung wurden Leitungskräfte 

aus den Bereichen der Unterstützung in gemeinschaftlichen Wohnformen (stationär) und 

der Unterstützung eigenständiger Wohnformen (ambulant betreutes Wohnen) befragt. 

In den Organisationen können je nach unterstützter Wohnform unterschiedliche Pfade 

dokumentiert werden.  
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Für den Bereich der Unterstützung eigenständiger Wohnformen finden Pfade Anwen-

dung, die geeignet sind, eine personenzentrierte Unterstützung zu erbringen. Die Basis 

der wohnbezogenen Unterstützung sind u. a. die Gegebenheiten des Individuums, die 

lebensweltlichen Bezüge und die Bedingungen im Wohnquartier. Den Mitarbeitenden in 

diesem Segment stehen nur bedingt die Ressourcen komplexer Organisationen der Be-

hindertenhilfe zur Verfügung (siehe 7.2.2.1 – Bezugsgruppe I). Über die Identifikation 

der Bedingungen in Lebenswelt und Sozialraum können Unterstützungsleistungen initi-

iert werden, die geeignet sind, die Menschen nach individuellen Wünschen und Bedarfen 

zu unterstützen. Aus diesem Grund ist die Identifikation und Mobilisierung der Ressour-

cen in diesem Segment wohnbezogener Unterstützung der Behindertenhilfe häufiger in 

die Handlungsroutinen integriert. Die Partizipation an den Angeboten der Quartiere wird 

u. a. durch eine assistierende Unterstützung und durch eine Face-to-Face-Betreuung 

ermöglicht.  

 

Für den Bereich der Unterstützung in gemeinschaftlichen (stationären) Wohnformen sind 

abweichende Routinen feststellbar. Die Wohneinrichtungen haben sich unter den Bedin-

gungen des institutionalisierten Feldes entwickelt. Die Angebote sind geeignet, Bedarfs-

lagen der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung zu decken. Die Un-

terstützung wird regelhaft für eine Gruppe von Menschen erbracht. Handlungspfade der 

Unterstützung sind auf eine pauschalierte Leistungserbringung ausgerichtet. Die Betei-

ligten im organisationalen Feld haben Annahmen zur Angemessenheit dieser pauscha-

lierten Strukturen entwickelt. In dieser Systematik werden vorrangig die Angebote der 

Behindertenhilfe frequentiert. Für die Organisationen bestand keine Notwendigkeit, die 

Nutzbarkeit der Angebote in den Wohnquartieren zu initiieren, da feldeigene Strukturen 

geeignet sind Bedarfe zu decken. Die Vergütung dieser Angebotsstrukturen durch die 

Kostenträger der Eingliederungshilfe haben zur Ausweitung und Verfestigung dieser 

Handlungspfade beigetragen.  

 

Im untersuchten regionalen Feld sind inklusive Wohnprojekte oder Wohnangebote mit 

Hintergrunddienst seit mehreren Jahren aktiv. Durch inklusionsorientierte Projekte wer-

den u. a. sozialräumliche Potentiale erschlossen, die eine integrative Einbindung in die 

Wohnquartiere und eine lebensweltliche Unterstützung der Menschen mit Teilhabebe-

einträchtigungen ermöglichen. Dieses Vorgehen ist in seiner Ausrichtung innovativ. Die 

Projekte bedienen sich der vorhandenen Möglichkeiten des Feldes und finanzieren sich 

über die Leistungen der Eingliederungshilfe. In der Konsequenz wurden beispielhaft in-

novative Formen wohnbezogener Unterstützung realisiert. Aus der Interessenlage der 
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inklusionsorientierten Organisationen ergeben sich abweichende Logiken bei der Beur-

teilung von Effektivität und Erfolg wohnbezogener Unterstützung. Inklusionsorientierte 

Unternehmen der Behindertenhilfe haben verdeutlich, dass die veränderte Leistungser-

bringung mit betriebswirtschaftlichem Erfolg einhergehen kann. Die im Feld erfolgreich 

praktizierten Lösungen bieten sich zur Adaption an. In der aktuellen Phase der Entschei-

dungsselektivität können entsprechende Strukturen imitiert werden, um personen-

zentrierte Angebote platzieren zu können. Diese Vorgehensweise ist eine Option, die 

Existenz der Organisation unter den geänderten Bedingungen zu sichern. Die Analyse 

der Untersuchungsergebnisse legt nahe, dass die bereits praktizierten Lösungsansätze 

und Handlungspfade geeignet sind, auf die Veränderung der Rahmenbedingungen des 

Feldes erfolgreich zu reagieren. 

 

Im Sinne der Theorie der Pfadabhängigkeit bilden gemeinsame Annahmen und Erwar-

tungen die Grundlage für die Organisation des Feldes, sie prägen das Anpassungsver-

halten der Organisationen und bestimmen zukünftige Entwicklungspfade. In den Seg-

menten wohnbezogener Unterstützung kann eine Übereinstimmung von Erwartungen in 

den Organisationen dokumentiert werden. Ähnliches kann für die Adaption von Lösungs-

ansätzen und Handlungspfaden angenommen werden. Das inklusive Wohnprojekt und 

die ambulanten Angebote mit sozialräumlichem Hintergrunddienst sind beispielhaft für 

erfolgreiche Visionen und die Entwicklung neuer Handlungspfade in der aktuellen Phase 

organisationaler Unsicherheit. Die erfolgreichen Handlungspfade bieten sich für eine 

Adaption für Organisation im Feld an. Die praktizierten Lösungen zeigen auf, dass Un-

terstützungsbedarf von Menschen mit Behinderungen mit vorhandenen Instrumenten 

und der Modifizierung von Handlungspfaden im Feld realisiert werden können. Im Sinne 

der Theorie der Pfadabhängigkeit kann angenommen werden, dass sich die Organisati-

onen bei anstehenden Entscheidungsprozessen an den Lösungen im Feld orientieren 

werden. Die praktizierten, alternativen Handlungsoptionen sind dafür geeignet, verfes-

tigte Pfadabhängigkeiten zu verändern. Durch aktives Leitungshandel kann eine Pfad-

brechung als beabsichtigte Abweichung herbeigeführt werden. Die im Feld entwickelten 

Lösungen können die Entscheidungsprozesse in den Organisationen im Sinne einer 

‚Mindful Deviation‘ beeinflussen (vgl. Powell 1991, S. 191).  
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8.3 Potentiale eines sozialräumlichen Handlungskonzepts 
 
Die Ausrichtung auf ein integratives sozialräumliches Handlungskonzept ist geeignet, 

neue Handlungspfade zu etablieren. Aktuell kann im regionalen Feld der wohnbezoge-

nen Organisationen der Behindertenhilfe die gleichzeitige und parallele Entwicklung al-

ternativer Handlungspfade und Lösungsstrategien dokumentiert werden. Die befragten 

Leitungskräfte haben Ideen zu einer zeitgemäßen Unterstützungsleistung und zu mo-

dernen Angebotsstrukturen formuliert. Durch den informellen Austausch im Feld werden 

diese Visionen kommuniziert und gemeinsame Annahmen geformt. Diese neuen Ver-

einbarungen bilden die Basis zur Etablierung modifizierter Handlungsansätze. Die Ver-

änderung organisationaler Strukturen bedürfen einer gemeinsamen Vision der beteilig-

ten Organisationen und Akteure im regionalen Feld (vgl. Schädler 2003, S. 27 ff.). In der 

Handlungsorientierung und den Handlungsspielräumen der regionalen Akteure liegt die 

Chance zur Initiierung von Veränderung. Nach der Analyse der empirischen Ergebnisse 

können Entwicklungspotentiale eines integrativen Handlungskonzepts konkretisiert wer-

den: 

 

I.  Potentiale sozialräumlicher Unterstützung 
Das Fachkonzept Sozialraumorientierung bietet als Ansatz die Option, unterschiedliche 

Handlungskonzepte und die Perspektiven verschiedener Akteure zu integrieren. Eine 

integrative sozialräumliche Grundhaltung ist ein Beitrag, personenbezogene Unterstüt-

zung inklusionsorientiert zu gestalten. Nach Seifert, Schädler, Rohrmann, Hinte und 

Treeß können Potentiale erschlossen werden, die geeignet sind, unterschiedliche Leis-

tungssysteme und Ressourcen zu integrieren. Ein integrativer Ansatz ermöglicht es, das 

Individuum, den sozialen Raum, den physischen Raum, die Strukturen im Wohnumfeld, 

die Netzwerke und die Ebenen der Sozialstrukturen sowie die Organisationen miteinan-

der in Verbindung zu bringen (vgl. Hinte 2012, S. 67). Im Folgenden werden die Analy-

seergebnisse den Ebenen des Konzeptes der Sozialraumorientierung zugeordnet. 

 

Ebene des Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung (Subjektebene) 
- Eine sozialräumliche Unterstützung wird auf der Basis eigener Vorstellung, Ziele 

und Wünsche des Menschen mit Behinderungen initiiert. Die Ergebnisse dokumen-

tieren, dass sozialräumliche Unterstützung von den befragten Menschen mit einer 

sogenannten geistigen Behinderung als positiv erfahren wird.  

- Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung berichteten, dass soziale 

Regelstrukturen und die Bedingungen in gemeinschaftlichen Wohnformen Anpas-

sungsleistungen einfordern. Demgegenüber bieten eigenständige Wohnformen 
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Rahmenbedingungen, das Wohnen selbstbestimmter zu gestalten. Eine selbstbe-

stimmtere Lebensführung und sozialräumliche Teilhabe tragen nach der Auswer-

tung der Datenlage zur individuellen Zufriedenheit bei. Es kann konstatiert werden, 

dass eine lebensweltlich und sozialräumlich ausgerichtete Unterstützung zu einer 

Stärkung der Kompetenzen zur selbstbestimmen Lebensführung und zur Verbesse-

rung der Teilhabe im Wohnquartier beiträgt. 

- Die empirischen Daten dokumentieren, dass unterschiedliche Formen von Leistun-

gen der Eingliederungshilfe im Bereich Wohnen genutzt werden. Nach § 29 SGB IX 

kann die Leistung der Eingliederungshilfe als Persönliches Budget in Anspruch ge-

nommen werden (siehe Kapitel 2.5.4). Die qualitativen Daten beschreiben, dass die 

Nutzung eines Persönlichen Budgets die Möglichkeiten der Gestaltung von Rah-

menbedingungen unterstützt und alternative Handlungsoptionen erschließt. Der 

Dienstleistungsprozess zwischen der Organisation der Behindertenhilfe und dem 

Menschen mit Behinderungen erhält nach Angaben der befragten Quartiersmana-

gerin durch das Persönliche Budget einen verbindlicheren Charakter. Die Form der 

Leistung wird im inklusiv ausgerichteten Wohnprojekt für Menschen mit einer soge-

nannten geistigen Behinderung als Leistungsform genutzt. Die Leistungsform kann 

auch nur für einen Teil der wohnbezogenen Unterstützung in Anspruch genommen 

werden, z. B. für die Unterstützung im Bereich Freizeit, um sozialräumliche Ange-

bote mit Assistenz individueller zu erschließen.  

 

Ebene der Familie und nahestehender Personen  
- Die Öffnung für Angebote im Wohnquartier und nicht professionelle Hilfen ist ein 

Beitrag, die Integration sozialräumlicher Potentiale in eine personenzentrierte Un-

terstützung zu fördern. Ein Hilfe-Mix trägt dazu bei, bisher kaum genutzte Ressour-

cen für Menschen mit Behinderungen zu erschließen. Es wurde dokumentiert, dass 

personale Unterstützung für Menschen mit Behinderungen erschlossen werden 

konnte, die geeignet ist, die Lebensqualität positiv zu beeinflussen, und eine Win-

win-Situation für alle Bewohner*innen im Wohnquartier realisiert. Beispielhaft kann 

die Öffnung der Behindertenhilfe für nicht professionelle Unterstützung im regiona-

len Feld aufgezeigt werden. Infolge der gesetzlichen Reformen kann zukünftig eine 

weitergehende Durchmischung der Hilfen angenommen werden.  

 

Ebene des Sozialraums  
- Es wurde dokumentiert, dass die Mobilisierung sozialräumlicher Potentiale gelingt, 

wenn diese Aufgabe identifiziert, personifiziert und in den Handlungspfaden der Or-

ganisationen integriert ist. Durch die Veränderungen der Sozialgesetzgebung bieten 
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sich den Organisationen der Behindertenhilfe Möglichkeiten, neue Wege in der Leis-

tungserbringung zu erproben. 

- Die Kooperation im Wohnquartier wird durch Teilnahme und Teilhabe der Menschen 

mit Behinderungen unterstützt. Kooperation schließt Beteiligung im Wohnquartier 

und an Netzwerken ein. Die Initiierung von Kooperationen und die Unterstützung 

einer selbstbestimmten, gleichberechtigten Teilhabe der Menschen mit Behinderun-

gen sind wichtige Beiträge zur Stärkung inklusiver Bedingungen in Wohnquartieren 

und in den Organisationen der Behindertenhilfe.   

 

Ebene der Organisationen 
- Die Einführung der Funktion des Quartiersmanagements hat die Entwicklung neuer 

Handlungspfade unterstützt. Die Aufgaben der Information, Kooperation und Koor-

dination werden in dieser Funktion zusammengeführt. Sie ist geeignet, im Interesse 

der Menschen mit Behinderungen und den wohnbezogenen Diensten sozialräumli-

che, kooperative und personale Ressourcen zu generieren. Dieser Funktion konn-

ten inklusionsorientierte Aufgaben zugeordnet werden.  

- Es kann dokumentiert werden, dass kein zwingender Zusammenhang zwischen der 

Wohnform eines Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung und gelingender 

personenbezogener Unterstützung besteht. Die Analyse belegt, dass eine sozial-

räumliche Unterstützung unabhängig von der Wohnform initiiert werden kann. Es 

wurde dokumentiert, dass die Nutzung sozialräumlicher Potentiale die Integration 

der Wohnangebote der Behindertenhilfe in den jeweiligen Wohnquartieren fördert.  

- Durch das BTHG wird die Bedeutsamkeit des Zugangs zu Informationen gewürdigt. 

Der Zugang und die Beteiligung an Beratungsangeboten in der Region ist ein Bei-

trag zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Durch 

den Ausbau der unabhängigen Beratung werden die Möglichkeiten zur informellen 

Gleichberechtigung erweitert. Mit dem Ausbau der Peer-Beratung wird die inklusive 

Weiterentwicklung der bestehenden Beratungsangebote unterstützt und die Men-

schen mit Behinderungen werden einbezogen (siehe LVR 2018 Sozialausschuss 

Vorlage 14/2893). Die veränderten Formen der Beratungsangebote ist ein Beitrag, 

personenzentrierte Unterstützungsangebote zu initiieren. 

- Die Koordination von Hilfen unterstützt die Entwicklung alternativer Handlungs-

pfade. Über die Individualisierung der Unterstützung werden die Organisationen der 

Behindertenhilfe angehalten die Leistungserbringung in Kooperation zu gestalten. 

Entsprechende kooperative Handlungspfade konnten z. B. bei der Zusammenarbeit 

mit Pflegediensten dokumentiert werden. 
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- Im regionalen Feld der Behindertenhilfe wurden gemeinsam mit dem Rehabilitati-

onsträger neue Wohnangebote initiiert, wie z. B. ‚Betreutes Wohnen mit sozialräum-

lichem Hintergrunddienst‘. Diese Angebote ermöglichen Menschen mit einem hohen 

Hilfebedarf eine eigenständige und selbstbestimmte Wohnform.  

 

II. Potentiale des regionalen Feldes der Behindertenhilfe 
Die Ergebnisse der Arbeit dokumentieren die Stärken der Organisationen der wohnbe-

zogenen Behindertenhilfe. Die Akteure verfügen über fachspezifisches Know-how, auf-

grund der beruflichen Qualifikation sind sie in der Lage, auf Herausforderungen in sozi-

alen Systemen adäquat zu reagieren.  

- Die im Feld vorhandenen fachlichen Potentiale sind geeignet, spezifische Barrieren 

zu identifizieren und über kommunikative Prozesse zu deren Beseitigung beizutra-

gen. Die Erfolgsquote bei der Identifikation und Beseitigung von Barrieren wird im 

empirischen Teil dokumentiert. Die qualitative Analyse beschreibt die Bereitschaft, 

neue Angebotsstrukturen und alternative Handlungspfade zu entwickeln. Der Wille 

zur Veränderung wird auf verschiedenen Ebenen der Organisationen kommuniziert. 

Eine der Stärken des Feldes ist es, individuelle Konstrukte zu entwickeln, die auf 

eine längerfristige Tragfähigkeit ausgerichtet sind. Gleichzeitig bestehen Kompeten-

zen, individuelle Lösungen in prozesshaften Organisationsformen zu verankern. 

- Die Unterstützungsleistungen der sozialen Arbeit können passgenau auf Bedarfsla-

gen, auf Wünsche und die individuelle Lebenswelt der Menschen mit Teilhabebe-

einträchtigungen abgestimmt werden. Diese Handlungsoption bestand bereits unter 

den Bedingungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII. Die beschriebenen Pro-

jekte haben verdeutlicht, dass Inklusionsorientierung im Wohnquartier mit den Mög-

lichkeiten der Behindertenhilfe realisierbar ist. Die Analyse der empirischen Daten 

belegt, dass die konsequente Nutzung des vorhandenen Wissens und der Instru-

mente in den Organisationen der Behindertenhilfe die Entwicklung inklusionsorien-

tierter Dienstleistungen unterstützen kann. Die Beispiele aus den gemeinschaftli-

chen Wohnformen belegen, dass es gelingen kann, in bereits bestehenden organi-

satorischen Strukturen ein integratives Konzept lebensweltlicher Sozialraumorien-

tierung zu initiieren.   

- Über die Systematisierung des informellen Austauschs der Organisationen der Be-

hindertenhilfe mit den Beteiligten und Akteuren in den Wohnquartieren können 

Dienstleistungsprozesse mit Angeboten und Potentialen verknüpft werden.  

- Die Übertragung etablierter neuer Handlungspfade auf die identifizierten Potentiale 

im Wohnumfeld können zur Mobilisierung von Ressourcen beitragen und eine Ent-

lastung der feldeigenen Ressourcen ermöglichen.  
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III. Potentiale im kommunalen Raum 
Nach Schädler kann das organisationale Feld der Behindertenhilfe aus den Einrichtun-

gen und Diensten, politischen Gremien, Behörden, anderen geldgebenden Stellen oder 

Betroffenenorganisationen als hochgradig strukturiert beschrieben werden (vgl. Schäd-

ler 2003, S. 246). Entwicklungspotentiale können nicht nur bei den personenbezogenen 

Dienstleistungsorganisationen verortet werden, sondern sind auch bei allen Akteuren  

des organisationalen Feldes zu identifizieren:  

- Die Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sind von der Entwick-

lung inklusiver Bedingungen in ihren Wohnquartieren in besonderer Weise betrof-

fen. Die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen begrenzt die Handlungsalternativen 

des Personenkreises. Infolge der gegebenen Beeinträchtigung hat Barrierefreiheit 

in der Wohnung und im Wohnumfeld für sie ein besondere Bedeutung. Die Kommu-

nen stehen in der Verantwortung, über Städteplanung die Entwicklung angemesse-

nere Wohnangebote zu gestalten.  

- Die politische Beteiligung der Menschen mit Behinderungen an kommunalen Ge-

staltungsprozessen ist an Gremien, wie z. B. den Beirat für Menschen mit Behinde-

rungen, gekoppelt. Die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die inklusive Gestal-

tung der Städteplanung und des Wohnungsbaus sind begrenzt. Die Einbindung in 

Entscheidungsprozesse ist abhängig vom Engagement der handelnden Akteure in 

der Kommune. Es besteht Handlungsbedarf, da eine systematische Beteiligung die-

ser Personengruppe an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen aussteht.   

- Die befragten Geschäftsführungen machen deutlich, dass sie neue Wohnformen 

und inklusionsorientierte Projekte priorisieren. Die Umsetzung von Wohnprojekten 

ist nur mit feldübergreifenden Kooperationspartner, wie z. B. Unternehmen der 

Wohnungswirtschaft zu realisieren. Der Bestand an Wohnangeboten ist nur bedingt 

geeignet, Personenzentrierung und Inklusion zu realisieren. Es wird beschrieben, 

dass es besonders problematisch sei, barrierefreien Wohnraum in einem fußläufig 

erschließbaren Wohnquartier für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behin-

derung zu generieren.  

- Der Vertreter der kommunalen Politik wies ausdrücklich auf die Begrenzung der fi-

nanziellen Ressourcen der Städte und Gemeinden hin. Eine inklusive Ausrichtung 

von Unterstützung impliziert eine Öffnung von eher geschlossenen Systemen, wie 

es das organisationale Feld der wohnbezogenen Behindertenhilfe darstellt. In die-

sem Sinne ist die ‚Entspezialisierung‘ eine Handlungsoption zur Initiierung sozial-

räumlich orientierter Unterstützung. Die Unterstützung der sozialen Einbindung ist 

eine wichtige Ergänzung der professionellen Arbeitsbeziehung. Sie kann eine kurz-

fristige Unterstützung generieren oder Angebot der Behindertenhilfe kompensieren. 
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- Die Träger der Eingliederungshilfe und die Kommunen sind gem. § 94 Abs. 3 SGB 

IX i. V. m. § 5 Abs. 1 AVG BTHG NRW gemeinsam verpflichtet, die Entwicklung 

inklusiver Sozialräume und inklusiver Lebensverhältnisse zu fördern. Die Verant-

wortlichkeit für die Inklusionsorientierung von Wohnangeboten für Menschen mit Be-

hinderungen liegt nur zum Teil in der Verantwortung der Organisationen der Behin-

dertenhilfe. Die Veränderung der wohnbezogenen Angebote ist eine gemeinsame 

Aufgabe aller Beteiligten. Der Träger der Eingliederungshilfe ist gemeinsam mit den 

kommunalen Partnern beauftragt sicherzustellen, dass die Menschen mit Teilhabe-

beeinträchtigungen und die Organisationen der Leistungserbringer verbindlich an 

diesem Steuerungsprozess beteiligt werden.  

- Der Träger der Eingliederungshilfe ist über das BTHG beauftragt, die Hilfen u. a. 

lebensweltlich und sozialraumbezogen zu erbringen. Dies kann nur gelingen, wenn 

der Träger der Eingliederungshilfe mit den Wohnquartieren und den Bedingungen 

vor Ort vertraut ist. Der gesetzliche Auftrag, die Beratung nach § 106 SGB IX zu 

installieren, bietet die Gelegenheit, den Zugang zu Informationen für Menschen mit 

Teilhabebeeinträchtigung barrierefreier zu gestalten.  
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9. Resümee 
 

Soziale Arbeit in der Definition als Handlungswissenschaft setzt vorrangig auf Konzepte 

pädagogischen Handelns und auf die zentrale Rolle von Methoden der Sozialen Arbeit 

(vgl. Becker, Kricheldorff, Schwab 2012, S. 8). Die Behindertenhilfe als Teil der kommu-

nalen Hilfen stellt eines der Handlungsfelder der Sozialen Arbeit dar. Die feldspezifi-

schen Charakteristika sind auf die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen aus-

gelegt. Die Behindertenhilfe kann nach Schädler als hochgradig strukturiert beschrieben 

werden. In dieser Arbeit wurde eine sozialwissenschaftliche Herangehensweise auf der 

Basis des Ansatzes des Neo-Institutionalismus gewählt, um dieses komplexe Feld der 

Behindertenhilfe zu beschreiben. Diese Arbeit betrachtet einen Ausschnitt des organisa-

tionalen Feldes, mit dem Ziel, Potentiale aufzuzeigen, die geeignet sind, die Entwicklung 

einer zeitgemäßen wohnbezogenen Dienstleistung für Menschen mit einer sogenannten 

geistigen Behinderung zu unterstützen.  

 

Die Leitidee der Inklusion prägt die gesellschaftliche Diskussion in den letzten Jahren. 

Wissenschaftlich wird das Thema Inklusion erörtert und in Studien interdisziplinär bear-

beitet. Diese gesellschaftlichen Veränderungen wirken sich zunehmend auf die Gestal-

tung rechtlicher Grundlagen aus. Die Reform der Eingliederungshilfe durch das Bundes-

teilhabegesetz wirkt sich durch die Ausrichtung auf Selbstbestimmung und die gleichbe-

rechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nachhaltig auf die Organisationen 

der Behindertenhilfe aus. 

 

Im untersuchten organisationalen Feld der Behindertenhilfe kann in Folge der Reform 

eine Phase der Unsicherheit dokumentiert werden. Erste Organisationen entwickeln neu 

Handlungspfade, um wohnbezogene Unterstützung inklusionsorientierter zu gestalten. 

Die Arbeit dokumentiert, dass eine systematische Veränderung aussteht, weil die Orga-

nisationen isomorphistischen Mechanismen folgen und die Veränderungsprozesse im 

Feld an diese Mechanismen geknüpft sind. An dieser Stelle kann bestätigt werden, dass 

Organisationen der wohnbezogenen Behindertenhilfe auf Veränderungen gesellschaftli-

cher Normen reagieren. Die Reformen des SGB IX wirken sich grundlegend auf die Sys-

tematik der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen aus. Es kann ange-

nommen werden, dass die Änderung staatlicher Regulierung eine tiefgreifendere Verän-

derung im organisationalen Feld der wohnbezogenen Behindertenhilfe bewirkt. 
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9.1 Reflexion 
 

Von der Idee bis zur Realisierung der vorliegenden Arbeit hat sich der Blick auf den 

Untersuchungsgegenstand, die regionale Behindertenhilfe in der Stadt Duisburg, verän-

dert. Die Sichtweise der regionalen Behindertenhilfe als organisationales Feld und die 

Anwendung der Theorie der Pfadabhängigkeit waren geeignet, die Analyse der Struktu-

ren und Organisationsformen zu unterstützen. Die auf der Basis quantitativer Daten of-

fengelegten Alltagsroutinen konnten theoriebezogen eingeordnet und analysiert werden. 

Die Bearbeitung offener Fragestellungen über die Erhebung der qualitativen Daten hat 

das Ergebnis ergänzt und die Tiefe der Analyse beeinflusst. Durch die technische Un-

terstützung des Auswertungsprozesses wurde die Bearbeitung des umfangreichen ge-

wonnenen Datenmaterials strukturiert und zielgerichtet auf das zu untersuchende 

Thema fokussiert. Im Verlauf des Forschungsprojekts dient der Rückkopplungsprozess 

zwischen den quantitativen Daten und den qualitativen Daten der Vertiefung der Analyse 

und der Differenzierung der Ergebnisse. Der Mix aus quantitativer und qualitativer Erhe-

bung war geeignet, im regionalen Handlungsfeld der Behindertenhilfe inklusionsorien-

tierte Entwicklungspotentiale wohnbezogener Unterstützung aufzuzeigen.  

 

Die Untersuchung basiert auf pädagogischen Handlungsansätzen der Sozialen Arbeit, 

die im Feld der wohnbezogenen Behindertenhilfe Anwendung finden. Auf der Basis der 

Ansätze der Sozialraum- und Lebensweltorientierung wurden sozialräumliche Potentiale 

operationalisiert und kategorisiert. Im Rahmen der empirischen Untersuchung des For-

schungsfeldes wurde überprüft, in welchem Maß die kategorisierten sozialräumlichen 

Ressourcen identifiziert, mobilisiert und in die Unterstützungsleistung integriert werden. 

Die Datenerhebung, Bearbeitung und Analyse erfolgten unter Anwendung quantitativer 

und qualitativer Methoden der empirischen Sozialforschung. Die Ergebnisse bilden die 

aktuelle Entwicklung in einem regionalen Handlungsfeld ab. Auf der Basis der Daten-

analyse konnten Entwicklungspotentiale theoriebezogen konkretisiert werden.  

 

Für den Forschungsgenstand gelten folgende Kriterien: 

- Von den Diensten und Einrichtungen wird personenbezogene Unterstützung für den 

Personenkreis der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung er-

bracht. 

- Die Leistungen zur Unterstützung der sozialen Teilhabe werden durch die Einglie-

derungshilfe nach SGB IX finanziert. 

- Die Inhalte der Leistung zur sozialen Teilhabe sind gem. § 125 SGB IX und über 

Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX einheitlich festgelegt. 
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- Der Dienst bzw. die Einrichtung der Behindertenhilfe erbringen die Leistungen in 

eigenständigen bzw. besonderen Wohnformen. 

 

Aufgrund der Institutionalisierung im organisationalen Feld kann angenommen werden, 

dass vergleichbare Organisationsstrukturen und Konstellationen gegeben sind. Die 

etablierten Handlungspfade und Handlungsroutinen orientieren sich an vergleichbaren 

Bedingungen des zu unterstützenden Personenkreises, der institutionalisierten perso-

nenbezogenen Dienstleistungsorganisationen und der Leistungssystematik der Einglie-

derungshilfe nach SGB IX. Aus diesen Gründen kann angenommen werden, dass die 

für den Forschungsgegenstand definierten Kriterien und die beschriebenen Bedingun-

gen für regionale Handlungsfelder der Behindertenhilfe anwendbar sind.  

 

Auf der Basis der Angaben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW 

für das Jahr 2017 sind die Fallzahlen der Eingliederungshilfe im untersuchten Hand-

lungsfeld mit den durchschnittlichen Fallzahlen für NRW vergleichbar. Nach Angaben 

des Landesministeriums wurden in der Stadt Duisburg Ende 2017 insgesamt 1238 Per-

sonen mit einer sogenannten geistigen Behinderung durch wohnbezogene Leistungen 

unterstützt. In eigenständigen Wohnformen haben 413 Personen die Hilfen genutzt, in 

gemeinschaftlichen Wohnformen wurden 825 Personen betreut. Die Anzahl der bewil-

ligten Anträge der Eingliederungshilfe je 1000 Einwohner*innen liegt näherungsweise 

am Durchschnitt für das Bundesland Nordrhein-Westfalen. 

 

Die untersuchten Strukturen und die Kriterien der Untersuchung sind im Sinne einer Re-

produktionsgesetzlichkeit rekonstruierbar (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2014, S. 383). 

Die beschriebenen Untersuchungskriterien sind auf regionale Felder der Behinderten-

hilfe anwendbar. In Anlehnung an die Pfadtheorie ist es wahrscheinlich, dass vergleich-

bare Pfadentwicklungen im organisationalen Feld dokumentierbar sind, da es sich auf-

grund der Impulse durch die Reform der Sozialgesetzgebung in einer Phase der Selek-

tion befindet. Auf dieser Basis können die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit, die eine 

Tendenz zur Pfadbrechung und Selektion in einem regionalen Handlungsfeld beschrei-

ben, auf die Entwicklung der wohnbezogenen Behindertenhilfe in Nordrhein-Westfalen 

angewandt werden.  
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9.2 Ausblick 
 

Entwicklungen, Prozesse und Handlungsabläufe im organisationalen Feld der Behinder-

tenhilfe wurden in der vorliegenden Arbeit anhand der Theorie der Pfadabhängigkeit be-

schrieben. Es lässt sich bei den Diensten und Einrichtungen in Bezug auf gemeinsame 

Annahmen eine Tendenz zur Neuorientierung dokumentieren. Im Sinne der Pfadtheorie 

wird durch die Änderungen äußerer Bedingungen ein Veränderungsprozess im Feld ini-

tiiert, da eine Rückkopplung von Erwartung und Ergebnis nicht mehr vollständig gegeben 

ist. Bisher bewährte Alltagsroutinen führen nicht zwangsläufig zu einem legitimierten Er-

gebnis. Die verantwortlichen Akteure stehen vor der Herausforderung ‚pfadbrechende‘ 

Entscheidungen zu treffen. Im untersuchten Feld wurden verschiedene Handlungspfade 

vorgefunden, die Pfadbrechungen in der Handlungspraxis der Organisationen dokumen-

tieren. Es liegt nahe, anzunehmen, dass sich die Organisationen im Handlungsfeld zu-

nehmend in einer Phase der Habitualisierung befinden.  

 

In Teilen des Feldes können gemeinsame Annahmen über die Notwendigkeit ‚gemein-

schaftlicher‘ Wohnformen festgestellt werden. Die empirischen Daten belegen, dass die 

Strukturen, Handlungspfade und die Organisationsinteressen im Feld einer personen-

zentrierten Ausrichtung der Unterstützung in gemeinschaftlichen Wohnformen entge-

genstehen. Die Organisationen der Behindertenhilfe agieren auf der Basis des Normali-

sierungskonzepts erfolgreich. Die Ausrichtung auf die Normalisierung der Lebensbedin-

gungen hat zur gesellschaftlichen Integration der Menschen mit Behinderungen beige-

tragen. Der wissenschaftliche Diskurs der Leitidee Inklusion verdeutlicht: ‚Der Ansatz der 

Normalisierung ist an seine konzeptionellen Entwicklungsgrenzen gestoßen‘. Die Ziele 

der Selbstbestimmung, der Eigenständigkeit und der Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft sind Herausforderungen, die nicht ausschließlich innerhalb eines organisationalen 

Feldes realisiert werden können. Diese gesellschaftlichen Felder sind Bestandteile eines 

sich selbstorganisierenden sozialen Konstrukts. Sie bilden gleichzeitig die Umwelt für 

die beteiligten Komponenten. Die Institutionalisierung der Organisationen des Feldes 

orientiert sich u. a. an der normativen Ausrichtung in der Gesellschaft. Es wird dokumen-

tiert, dass eine Modifikation im Feld durch die Mobilisierung alternativer Handlungsopti-

onen, die Entwicklung neuer Handlungspfade und die Definition gemeinsamer Annah-

men erfolgt. Es werden zeitgleiche Handlungsroutinen in Locked-in-Positionen und ver-

änderte Herangehensweisen sowie die Entwicklung neuer Handlungspfade dokumen-

tiert. Im Feld sind bereits genutzte Routinen zu Integration sozialer und räumlicher Hand-

lungsoptionen vorhanden. Die quantitative Erhebung weist u. a. auf die Nutzung der so-

zialräumlichen Angebote zur täglichen Versorgung oder z. B. des ÖPNV hin. Ähnliches 
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gilt für die durchgängig integrierten Kooperationen mit Angehörigen und Bezugsperso-

nen der Menschen mit Behinderungen. Durch die Übertragung etablierter Handlungs-

pfade auf mögliche Kooperationspartner außerhalb des Felds der professionellen Behin-

dertenhilfe steigt die Chance der Nutzer*innen, an Angeboten im Sozialraum zu partizi-

pieren. Wie die Beispiele des Inklusionsprojekts und der Angebote mit Hintergrunddienst 

belegen, können über sozialräumliches Engagement die Handlungsoptionen der Men-

schen mit Behinderungen durch die Mobilisierung der vorhandenen Ressourcen erwei-

tert werden.  

 

Ein Erfolgsfaktor dieser Angebotsformen ist die Beteiligung an Veranstaltungen, Ange-

boten und Netzwerken in den Wohnquartieren. Aktivitäten, bei denen gemeinsame Inte-

ressen im Vordergrund stehen erschließen soziale Kontakte zwischen Menschen mit und 

ohne Behinderungen. Es wird an verschiedenen Stellen der Arbeit dokumentiert, dass 

die Nutzung von regulären Angeboten im Sozialraum die Integration und Akzeptanz im 

Wohnquartier unterstützt. Eine sozialräumlich ausgerichtete Hilfe schafft Win-win-Situa-

tionen in den Wohnquartieren. In der Analyse der qualitativen Daten wird belegt, dass 

die Nutzung von Begegnungsorten in Wohnquartieren die Entwicklung inklusiver Bedin-

gung für Menschen mit und ohne Behinderungen fördert. Das Gelingen einer selbststän-

digen und selbstbestimmten Lebensführung steht u. a. in Abhängigkeit zur Beteiligung 

an kommunikativen Prozessen im Sozialraum. Gerade die Integrationsprobleme der Ge-

sellschaft sind funktionale Bezugspunkte, an denen sich Soziale Arbeit bildet.  

 

Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass der Weg der Dienste und Einrichtungen der Be-

hindertenhilfe in die Wohnquartiere zur Unterstützung der Sozialen Teilhabe als Entwick-

lungsprozesse zu gestalten ist. Eine systematische Verankerung in den Strukturen der 

Dienste und Einrichtungen ist geeignet, diese Potentiale für die Organisationen zu mo-

bilisieren. Ein wichtiger organisatorischer Schritte ist die Etablierung eines ‚Change-Ma-

nagements‘, wie es in der Funktion des Quartiersmanagements dokumentiert ist. Diese 

Funktion ist geeignet, die Potentiale im Wohnquartier systematisch zu identifizieren so-

wie die Kooperation und die Koordination feldübergreifend zu initiieren. Lebensweltlich 

und sozialräumlich ausgerichtete Unterstützung kann als Option verstanden werden, ge-

sellschaftliche Möglichkeitsräume zu erschließen. 
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Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verdeutlichen, dass die Entwicklung und Etab-

lierung neuer Handlungspfade nicht auf die Perspektive der Organisationen der Behin-

dertenhilfe begrenzt werden kann. In Anlehnung an Röh (2019) ergeben sich für eine 

zeitgemäße Unterstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung 

mehrere Perspektiven, die zu berücksichtigen sind: 

 

- Die Orientierung an Lebenswelt und Sozialraum ist von der unterstützten Person 

her zu denken. Personenzentrierte Hilfen erschließen die Möglichkeiten sozialer 

Räume unter Beachtung des Spannungsfeldes von Selbstbestimmung und Si-

cherheit auf der Basis der Wünsche und Bedürfnisse der Adressat*innen. 

 

- Die Orientierung an Lebenswelt und Sozialraum wird von den Leistungsträgern 

hergedacht und initiiert ein zeitgemäßes Modell der Verteilung von Kosten und 

Aufgaben. 

 

- Die Orientierung an Lebenswelt und Sozialraum wird von den Leistungserbrin-

gern hergedacht, d. h., sozialräumliche Ressourcen werden als Erweiterung des 

persönlichen Möglichkeitsraums der Nutzer*innen konsequent in die professio-

nelle Unterstützung integriert. 

 

Ein integratives Konzept, wie es die Sozialraumorientierung darstellt, kann diese drei 

Perspektiven zusammenführen und ist in der Lage, zwischen den verschiedenen Ebe-

nen zu vermitteln. Theoriebezogene Arbeit in der Eingliederungshilfe erweitert und führt 

konsequent fort, was in den letzten Jahrzehnten an Reformen bereits umgesetzt wurde. 

Hierzu zählt u. a. die Reform des SGB IX, die auf eine weitere Normalisierung der Le-

bensumstände, eine möglichst in der Gemeinde angesiedelte umfassende Unterstüt-

zung, die weitestgehende Förderung von Selbstbestimmung und eine insgesamt auf 

Teilhabe an allen gesellschaftlichen Lebensbereichen ausgerichtete Praxis abzielt (vgl. 

Röh 2019, S. 10). 

Die aktuellen Bedingungen im organisationalen Feld der Behindertenhilfe stellen eine 

konstruierte Realität dar. Diese gestaltet sich in einem kommunikativen Prozess, der 

wiederum durch aktives Handeln gestaltet wird. Durch den Institutionalisierungsprozess 

im Feld können veränderte Werte in eine moderne Dienstleistung der Organisationen 

der wohnbezogenen Behindertenhilfe einfließen, die geeignet sind, Selbstbestimmung 

und Teilhabe im Betreuungsalltag von Einrichtungen und Diensten zu realisieren. Die 

vorliegende Arbeit bestätigt, dass die Förderung von Teilhabe und Selbstbestimmung 

unabhängig von der Wohnform des unterstützten Menschen mit Behinderung realisiert 
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werden kann. Schädler zeigte bereits 2003 auf, das stationäre wie teilstationäre 

Wohneinrichtungen qualitativ unterschiedlich organisiert sind und sehr verschiedene Be-

dingungen aufweisen können.  

 

Die Orientierung an einem integrativ ausgerichteten Handlungskonzept unterstützt die 

Etablierung neuer Handlungspfade unabhängig von der Wohnform. Die Verwirklichung 

von Selbstbestimmung und gleichberechtigter Teilhabe erfordert jedoch eine individuelle 

Dienstleistung, die nicht nur geeignet ist, Wahlmöglichkeiten für Menschen mit Teilhab-

ebeeinträchtigungen zu generieren, sondern auch darauf ausgerichtet ist, dass eine 

selbstbestimmte Entscheidung getroffen werden kann. Eine moderne Unterstützungs-

leistung nutzt den Lebensalltag, um Lernerfahrungen zu ermöglichen und die Persön-

lichkeitsentwicklung zu fördern. Für die Dienste und Einrichtungen der wohnbezogenen 

Behindertenhilfe stellt eine personenzentrierte Unterstützung für Menschen mit einer 

Einschränkung der kognitiven Funktionen eine besondere pädagogische Herausforde-

rung dar. 

 

Die vorhandenen Potentiale im Feld der Behindertenhilfe sind geeignet, die Individuali-

tät, die Selbstbestimmung und die Teilhabe der Menschen mit einer sogenannten geis-

tigen Behinderung zu fördern. Eine Öffnung des sektoralisierten Feldes für Kooperatio-

nen und einen Hilfe-Mix ist ein Beitrag zur Entwicklung inklusiver gesellschaftlicher Be-

dingungen. Durch die Öffnung für und in die Wohnquartiere wird Differenz und Hetero-

genität mehr zur gesellschaftlichen Normalität. In einem integrativeren sozialräumlichen 

Handlungsansatz konkretisiert sich die Akzeptanz und der Respekt der Individualität des 

Menschen mit Behinderungen in einer komplexen Gesellschaft. Ein Handlungsansatz, 

der geeignet ist, unterschiedliche Perspektiven zu integriert kann disziplinäre Grenzen 

öffnen und den Transfer neuer Erkenntnisse unterstützen.  

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verdeutlichen die verschiedenen Perspektiven 

der Beteiligten im Feld der Behindertenhilfe. Im Sinne der Leitidee Inklusion ist es ent-

scheidend die Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in einer ange-

messen Form am Gestaltungsprozess zeitgemäßer wohnbezogener Hilfen zu beteiligen. 

Um tragfähige Veränderungen im Feld zu initiieren, bedarf es eines integrativen Vorge-

hens, um die Interessen der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung, deren Willen und 

Rechte zu realisieren und zeitgleich die Perspektiven der Organisationen der Behinder-

tenhilfe und der Rehabilitationsträger zu berücksichtigen. Die Unterstützung der Teil-

habe am Leben in der Gesellschaft ist ein Beitrag zur Entwicklung von inklusiven Bedin-

gungen in den Kommunen. Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung 
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sind in vielen Lebensbereichen, insbesondere in ihrem Wohn- und Lebensumfeld, auf 

Barrierefreiheit angewiesen. Die Kommunen sind gefordert, Wohnraum und Wohnquar-

tiere barrierefrei und inklusionsorientiert zu entwickeln. Die kommunale Politik ist ange-

halten, die Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, die 

geeignet sind, inklusive Veränderungen verbindlich zu realisieren. Die kommunalen Ver-

waltungen und die Rehabilitationsträger sind durch die Reformen der Sozialgesetzge-

bung angehalten, ihre Leistungen zeitgemäß und barrierefrei zu erbringen. Die Heraus-

forderung, eine moderne und zeitgemäße Dienstleistung zu realisieren, ist aufgrund der 

zu berücksichtigenden Perspektiven aller Beteiligten des organisationalen Felds nicht 

auf die Organisationen der Behindertenhilfe zu begrenzen.  
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Abkürzungsverzeichnis 
 

 

Abs.  Absatz 

AG  Arbeitsgruppe 

AGG  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

BAMS  Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

BAGüS Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger 

BeWo  Betreutes Wohnen 

BGB  Bundesgesetzbuch 

BGG  Bundesgleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderungen 

BTHG  Bundesteilhabegesetz  

et al.  Et alii/ und andere 

EHG  Eingliederungshilfe 

f.  folgende 

ff.  fortfolgende 

GG  Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

Hrsg.  Herausgeber 

ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme (International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems) 

ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-

sundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health) 

i. V. m.  in Verbindung mit  

KoKoBe Koordinierungs-Kontakt- und Beratungsstelle 

LVR  Landschaftsverband Rheinland 

LWL  Landschaftsverband Westfalen – Lippe 

MAIS  Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen 

NRW Nordrhein – Westfalen 

PSG Pflegestärkungsgesetz  

SGB   Sozialgesetzbuch  

SRO Sozialraumorientierung 

u. a. unter anderem 

UN - BRK Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen (UN – Behindertenrechtskonvention) (Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities) 
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WHO  World Health Organization 

WTG   Wohn- und Teilhabegesetz NRW 

usw.  und so weiter   

z. B.  zum Beispiel 
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1. Quantitative Daten 

Der Fragebogen dient der Datenerhebung zur Überprüfung der in Kapitel sechs aufge-

stellten Arbeitshypothesen. Der Untersuchungsprozess wird in fünf Kategorien geglie-

dert. Im Teil A werden personenbezogene Daten der Befragten erhoben. Im Teil B wer-

den die Ziele und die Strukturen der wohnbezogenen Unterstützungsleistung erfragt. Im 

Teil C werden Daten zur Bewertung der Themen Personenzentrierung, Ressourcenori-

entierung und Barrierefreiheit erhoben. Der Teil D dient dazu den Stand der Kooperation 

und Koordination professioneller und nicht professioneller Unterstützung zu erfassen. 

Der Teil E zielt darauf ab, eine Einschätzung zu Auswirkungen der Implementierung des 

Bundesteilhabegesetze auf die wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe zu erhe-

ben.  

Diese Untersuchungsmethode eignet sich für die Befragung großer, homogener Grup-

pen, wie sie die Gruppe der Fachkräfte im Bereich der Behindertenhilfe darstellt. Das 

Instrument bietet sich an, da persönliche Einstellungen, Erfahrungen und Alltagsroutinen 

der Befragten erfasst werden können. Die Ergebnisse können als Wert zur summari-

schen Beschreibung der Ausprägung und/oder der Bewertung eines zu prüfenden Merk-

mals ermittelt werden (vgl. Bortz, Döring 2006, S.253). 

Das Instrument arbeitet zum Großteil mit geschlossenen Frage. An einigen Stellen wird 

die Möglichkeit einer individuellen Antwort eingeräumt. Diese offenen Fragen bieten die 

Option individuelle Informationen zu erfassen. Die geschlossenen Antwortformate sind 

mehrkategoriell angelegt. Die Befragten können sich zwischen alternativen Antwortmög-

lichkeiten entscheiden, über die Antwortkategorien wird eine Rangfolge dargestellt (vgl. 

Rost 2004, S.64). Die Rangfolge kann als Ratingskala bezeichnet werden und bietet sich 

für ein computergestütztes Auswertungsverfahren, wie z.B. IBM SPSS Statistics 25 an.  

Die zu untersuchenden Kriterien werden über die Kategorisierung differenziert, um die 

methodische Erhebung zu strukturieren. In der Differenzierung werden die Aspekte her-

ausgestellt, die eine handlungspraktische Umsetzung der Alltagsroutinen über eine so-

zialwissenschaftliche Methodik ermöglicht.  
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Anhang 1.1 Konstruktion des quantitativen Erhebungsinstruments 

 

1.1.1 Teil A – Personenbezogene Daten 

Die Sozialdaten der Befragten sollen Auskunft geben über das Geschlecht, den Tätig-

keitsbereich, die Funktion im Dienst, sowie die berufliche Qualifikation. 

 

Fragestellung A 1 Geschlecht  

Es werden alternativ drei Items angeboten. Das jeweilige Geschlecht kann in den Bezug 

gestellt werden zum Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit. Entsprechende statistische Daten 

belegen die weibliche Dominanz im Bereich sozialer Berufe, für die Soziale Arbeit liegt 

der Wert bei Prozent weiblicher Beschäftigter (vgl. Statistisches Bundesamt 2017, Kapi-

tel 13, S. 369). Im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion zur geschlechtli-

chen Identifikation wird den Befragten eine weitere Alternative angeboten.  

Die Fragestellung A 1 lautet: „Sie sind“: 

Das Design A 1 gibt folgende Antwortmöglichkeiten vor. 

weiblich 
 

männlich 
 

anders  
 

 

Fragestellung A 2 Tätigkeitsfeld 

Die Wohnhilfe im Bereich der Eingliederungshilfe sehen stationäre, teilstationäre und 

ambulante Hilfen vor. Teilstationäre Unterstützung steht im Zusammenhang mit Tages-

struktur und individueller Förderung der Nutzerinnen und Nutzer. Die Befragung erfasst 

die Hilfen im Bereich Wohnen und fokussiert daher auf die gemeinschaftlichen Wohnfor-

men, sowie die eigenständigen Wohnformen. Der Fragebogen bedient sich der, in der 

Behindertenhilfe geläufigen, Begriffe ambulant und stationär. Die Mitarbeitenden, die 

vorwiegend Aufgaben in gemeinschaftlichen Wohnformen (stationären Wohnen) wahr-

nehmen, sind evtl. mit den Veränderungsanforderungen des BTHG weniger vertraut, wie 

es im Bereich der eigenständigen Wohnformen (ambulant betreutes Wohnen) bereits 

zur Alltagspraxis gehört. Durch den zweiten Schritt der Reformen der Eingliederungshilfe 

zum 01.01.2020 werden diese Begrifflichkeiten durch die personenzentrierte Wohnhilfe 
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ersetzt. Zukünftig kann sich eine Differenzierung eher an der eigenständigen bzw. ge-

meinschaftlichen Wohnform orientieren.   

Fragestellung A 2 lautet: „Sie sind tätig“: 

Als Items werden drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die erste Wahlmöglichkeit sind 

gemeinschaftliche Wohnformen in Anlehnung an das BTHG. Zur besseren Identifizie-

rung wird der Begriff stationär in Klammer aufgeführt. Als zweite Möglichkeit werden ei-

genständige Wohnformen aufgeführt, diese sind aktuell dem Bereich der ambulanten 

Wohnhilfe zugeordnet. Die dritte Option kann von Befragten genutzt werden, die in bei-

den Bereichen tätig sind. 

Das Design A 2 gibt folgende Antwortmöglichkeiten vor. 

 

in gemeinschaftlichen Wohnformen (stationär) 
 

in eigenständigen Wohnformen (ambulant) 
 

in beiden Bereichen 
 

 

Fragestellung A 3 Funktion im wohnbezogenen Dienst 

Es kann angenommen werden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Funk-

tion im Dienst und dem Informationsstand zu den verschiedenen Themenbereichen der 

Befragung.  

Fragestellung A 3 lautet: „Ihre Aufgabe im Dienst“: 

Es wird die Differenzierung zwischen Leitungskraft und Mitarbeitende bzw. Mitarbeiter in 

der Wohnbetreuung angeboten. Funktionen im Dienst sind mit unterschiedlichen Aufga-

ben verbunden. Je nach Aufgabe ist der Informationsstand zu bestimmten Themen un-

terschiedlich. Dieser kann ggf. über die Befragung abgebildet werden. 

Das Design A 3 gibt folgende Antwortmöglichkeiten vor. 

 

Leitungskraft 
 

Mitarbeitende/er in der Wohnbetreuung 
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Fragestellung A 4 Berufliche Qualifikation 

Praxisorientierte berufliche Bildung, wie Pflegeberufe oder eine heilpädagogische Aus-

bildung steht in einem direkteren Zusammenhang zur Handlungsorientierung im Alltag. 

Es ist zu vermuten, dass Fragekontexte zu Alltagsroutinen beantwortet werden können. 

Eine Qualifikation über ein Studium an einer Fachhochschule bzw. an einer Universität 

decken den Bereich der theoriebezogenen konzeptionellen Grundlegung und der Lei-

tungsaufgaben in Diensten ab. Es kann angenommen werden, dass in diesem Perso-

nenkreisen explizit Wissen über die Forschung zur Inklusion und den Modernisierungs-

bedarf im Bereich der Behindertenhilfe vorhanden ist. 

Die Fragestellung A 4 lautet: „Ihr Berufsabschluss“: 

Es werden sechs Items angeboten. Die angebotenen Items beruflicher Qualifikationen 

orientieren sich am § 78 SGB IX. Es sind nur bestimmte Berufsgruppen für die Erbrin-

gung von qualifizierter Assistenz geeignet. Zu diesen gehören Studienabsolventen/ in-

nen der Sozialen Arbeit, der Sozialpädagogik, der Sozialwissenschaften und Heilpäda-

gogik. Als Fachkräfte gelten zudem die beruflichen Abschlüsse als Erzieher*innen, Heil-

erziehungspfleger*innen, Ergotherapeuten*innen, Heilpädagogen*innen. Die Ab-

schlüsse als Alltagsassistenz oder Sozialassistenz qualifizieren zur Erbringung einer 

kompensatorischen Unterstützung zu erbringen. Andere berufliche Abschlüsse sind dem 

Bereich sonstiger Kräfte zuzurechnen und geeignet eine kompensatorische Unterstüt-

zung zu erbringen. 

Das Design A 4 gibt folgende Antwortmöglichkeiten vor. 

 

Studium 

Soziale Arbeit / Sozialpädagogik / Sozialwissenschaften / Heilpädagogik 
 

Studium 

in einem anderen Bereich 
 

Erzieherin / Heilerziehungspflegerin / Heilpädagogin 
 

Altenpflegerin / Krankenpflegerin 
 

Alltagsassistentin, Sozialassistentin 
 

anderer beruflicher Abschluss 
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1.1.2 Teil B – Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

Für die Ausgestaltung einer personenbezogenen Dienstleistung ist es von Bedeutung, 

welche konzeptionelle Ausrichtung der Fachdienst priorisiert. Wie in Kapitel 5.5 beschrie-

ben, trägt die konzeptionelle Ausrichtung dazu bei sozialräumliche Potentiale in die Un-

terstützungsleistung zu integrieren. Zu Beginn des Fragebogens werden Daten zur kon-

zeptionellen Ausrichtung der Dienste erhoben. Zwischen den Trägern der Eingliede-

rungshilfe und den Träger der Wohlfahrtspflege wurde im Landesrahmenvertrag NRW 

konkrete Vereinbarungen getroffen, um die strukturelle Qualität der Dienstleistung abzu-

sichern. In Kapitel 2.5 wurden die Kriterien einer wohnbezogenen Dienstleistungen im 

Kontext der Reform des SGB IX ausführlich dargestellt. Die Differenzierung dient der 

Klärung der Arbeitshypothese I und wird in Teilfragen gegliedert. Um diese These über-

prüfen zu können, ist die konzeptionelle Grundlegung des angewandten Handlungskon-

zepts des Fachdienstes zu erheben: 

- Konzeptionelle Ausrichtung 

- Standardisierte Verfahren 

- Informationserhebung im Sozialraum 

- Aktualität der angewandten Methodik  

- Standard in der Wohnbetreuung 

 

Die Identifikation und Nutzung möglicher Entwicklungspotentiale steht in Abhängigkeit 

zur konzeptionellen Ausrichtung der Fachdienste, dieser Zusammenhang wird im Kapitel 

3.4 dargelegt. Die zur Bedarfsfeststellung, Maßnahmenplanung und Überprüfung der 

Zielerreichung angewandten Verfahren basieren auf der konzeptionellen Ausrichtung 

der Fachdienste und den Vorgaben der Kostenträger der Eingliederungshilfe. Über die 

Rückmeldung zur Fort- und Weiterbildung kann auf die Aktualität der angewandten 

Handlungskonzepte der Dienst geschlossen werden.  

 

Fragestellung B 1 - Konzeptionelle Ausrichtung 

Die Fachkräfte werden zu ihrem Kenntnisstand der konzeptionellen Grundlegung ihres 

Fachdienstes befragt. Im Kapitel drei wurden pädagogische Konzepte in der Behinder-

tenhilfe dargelegt. Den befragten Fachkräften werden Items angeboten die den Konzep-

ten der Normalisierung, des Empowerments, der Sozialraumorientierung, der Lebens-

weltorientierung und der Leitidee Inklusion zu geordnet werden können. Die Befragten 

werden gebeten die Antwortmöglichkeiten einer priorisierten Reihenfolge von eins bis 

fünf zuzuordnen.  
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Die Fragestellung B 1 lautet: „Bitte ordnen Sie folgenden Aussagen, indem Sie die Po-

sitionen 1 (besonders wichtig) bis 5 (weniger wichtig) vergeben. Bitte vergeben Sie die 

Positionen 1-2-3-4-5 nur einmal“: 

Die Fragestellung zielt darauf ab Prioritäten in Bezug auf die Items abzubilden. Die Ant-

wort kann mit dieser Angabe im Sinne einer Nominaldifferenzierung zugeordnet und aus-

gewertet werden. 

- Das Normalisierungsprinzip setzt auf die Normalisierung der Lebensbedingun-

gen von Menschen mit einer geistigen Behinderung und unterstützt deren gesell-

schaftliche Integration. Grundlage dieses Ansatzes ist die „Normalisierung der 

Lebensbedingungen“ (vgl. Nirje 1991, S.2). Item >... so normal wie möglich leben 

können… 

- Der Ansatz des Empowerments ist die inkludierte Zusammenarbeit von Behin-

derten und Nichtbehinderten auf einer gemeinsamen Wertebasis. Das Empower-

ment orientiert sich an dem Grundwert der Selbstbestimmung des Individuums, 

an demokratischer Partizipation, die es Menschen ermöglicht ihr Recht auf An-

hörung, Mitsprache und Mitbestimmung auszuüben. Item > …sollen selbstbe-

stimmt entscheiden können … 

- Der Ansatz der Lebensweltorientierung bezieht sich auf die individuelle konstru-

ierte Wirklichkeit der Menschen in ihren zeitlichen, räumlichen und sozialen Be-

zügen. Das pädagogische Konzept zielt darauf ab die Handlungsspielraum für 

Autonomie, Selbstbestimmung und Teilhabe durch Unterstützung der Kompeten-

zentwicklung zu erweitern. Die individuelle Unterstützung der persönlichen Kon-

struktionen ist auf die autonome Bewältigung des Alltags der Menschen mit Teil-

habebeeinträchtigungen ausgerichtet (vgl. Bohn 2006, S. 44). Item > … in ihren 

Kompetenzen gefördert werden… 

- Das Konzept der Sozialraumorientierung geht davon aus, dass Auswirkungen 

von Behinderungen u. a. sozial konstruiert und durch Barrieren erzeugt sind. Die 

Sozialraumorientierung fokussiert darauf, unter Mitwirkung der betroffenen Men-

schen ihre Lebenswelt zu gestalten, Arrangements zu treffen und durch Einfluss-

nahme Rahmenbedingungen zu verändern (vgl. Fürst, Hinte 2017, S.19) Item > 

… durch Personen aus dem Wohnumfeld unterstützt werden… 

- Der Ansatz der Inklusion bezieht sich auf die gesellschaftliche Heterogenität und 

Vielfalt. Die Verschiedenheit der Menschen in ihrer individuellen Differenz und 

die Verwirklichung der persönlichen Lebensentwürfe sind anzuerkennende plu-

rale Normalität. Er zielt darauf ab Autonomie, Individualität und ein Höchstmaß 

an Selbstbestimmung in einer differenzierten Gesellschaft zu realisieren (vgl. 

Schwalb, Theunissen 2012, S.20). Item >... am Leben in der Gesellschaft teil-

nehmen… 
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Design - Fragestellung B1 

  

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen sollen so normal wie möglich leben können, deswegen sind 

kleine Einrichtungen besser als große.  

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen sollen selbstbestimmt entscheiden können, deswegen sollten 

sie, wenn sie es wünschen, einen Zugang zum Internet haben.  

Die betreuten Menschen sollen in ihren Kompetenzen gefördert werden, deswegen ist die Inanspruch-

nahmen von Angeboten der Erwachsenenbildung wichtig.  

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung werden auch durch Personen aus dem Wohnumfeld unter-

stützt, deswegen müssen Kontakte und Beziehungen zu Familie und Nachbarn gepflegt werden.  

Menschen mit Teilhabbeeinträchtigung sollen am Leben in der Gesellschaft teilnehmen, deswegen sollen 

regelmäßig Gesprächsangebote zur persönlichen Zukunftsplanung durchgeführt werden.  

 

Fragestellung B 2 – Informationserhebung  

Der zweite Frageteil zielt auf die in Kapitel 2.5 dargelegten Kriterien des § 125 SGB IX 

im Kontext der Landesrahmenverträge nach § 131 SGB IX ab. Über die Leistungs- und 

Prüfungsvereinbarungen mit den Fachdiensten werden die Anforderungen an die In-

halte, den Umfang und die Qualität der Unterstützungsleistung definiert. Auf der Basis 

des pädagogischen Handlungskonzepts sind Informationen zu beschreiben, die geeig-

net sind den Bedarf der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung zu erheben. Der Fach-

dienst ist gehalten die Informationen zu bewerten und im Kontext der Unterstützungs-

leistung zu berücksichtigen.  

Die Fragestellung B 2 lautet: „Bitte geben Sie an, wie Informationen von Ihnen gewichten 

werden…“  

Durch die gesetzlichen Änderungen des BTHG und die Personenzentrierung der Hilfen 

sind unterschiedlichste Informationen zu berücksichtigen. Den Befragten werden acht 

Items zur Auswahl angeboten. Mehrfachnennungen sind möglich. Die angebotenen 

Items gehören zu den Standardinformationen in der Bedarfsermittlung. Die Befragung 

zielt drauf ab, eine Häufigkeit und Gewichtung der angebotenen Items zu ermitteln. Es 

ist zu erwarten, dass die Wünsche der Menschen mit Behinderungen, die Informationen 

aus Gesprächen mit Bezugspersonen und die fachärztlichen Unterlagen grundsätzlich 

Berücksichtigung finden. Die individualisierte Informationserhebung sollte die Unterla-

gen zur Pflegebedürftigkeit einbeziehen. In den stationären Wohnformen gehört die Be-

darfsermittlung über das HBG - Metzlerverfahren zu den standardisierten Verfahren. 

Über die Rückmeldungen kann auf den Kenntnisstand zur Einführung des BTHG und 

personenzentrierter Unterstützung geschlossen werden. 
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- Über den Face to Face Kontakt kann eine erste Einschätzung zu Zielen und 

Wünschen der Menschen mit Behinderungen erfolgen. Im Sinne des § 1 i. V. m. 

§113 SGB IX sind Leistungen der Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung der 

Wünsche der Menschen mit Behinderung zu erbringen. Die Sozialraumorientie-

rung fokussiert darauf, unter Mitwirkung der betroffenen Menschen ihre Lebens-

welt zu gestalten, Arrangements zu treffen und durch Einflussnahme die Rah-

menbedingungen im Lebensumfeld zu verändern. Die Unterstützungsleistung 

orientiert sich an den Interessen und dem Willen der Menschen mit Behinderun-

gen. Über die Motivation zur Selbstermächtigung im Sinne des Empowerments 

werden eigene Potenziale erschlossen (vgl. Fürst, Hinte 2017, S.19).  

Item > … die Informationen aus den Gesprächen mit den Menschen mit Behin-

derungen… 

- Eine Begehung des Wohnquartiers erschließt Informationen zur Infrastruktur, 

den Möglichkeiten der alltäglichen Versorgung, den Möglichkeiten der Mobilität, 

den Freizeitangeboten und den Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Ge-

meinschaft. Das direkte Wohnumfeld, als zentraler Umweltbereich, hat entschei-

denden Einfluss auf die Lebensqualität der Bewohner*innen. Der Sozialraum bie-

tet in seinen öffentlichen Räumen die Gelegenheit soziale Kontakte und Unter-

stützungsangebote über Kommunikation miteinander zu gestalten. Die Art und 

Weise des zur Verfügung stehenden öffentlichen Raums beeinflusst das soziale 

Miteinander und nimmt Einfluss auf eine mögliche Angebotsstruktur (vgl. Rüßler, 

Stiel 2014, S.1). Item > …die Informationen aus der Begehung des Wohnquar-

tiers… 

- Eine sozialprofessionelle Beratung ist lebensweltbezogen, ressourcen- und netz-

werkorientiert, bezieht Unterstützungssysteme ein und bietet mehr als eine Prob-

lemlösung. Informationen sind Lebenswelt und sozialraumbezogen zu erheben. 

Soziale Bezüge und die Einbindung in Netzwerke sind wichtige Kriterien, um 

passgenaue Unterstützung zu etablierten. Im Sinne des Ebenen Modells nach 

Fürst und Hinte ist die erste Ebene für Interventionen sozialer Arbeit die Ebene 

der Bezugspersonen (vgl. Hinte, Treeß, 2007, S. 72) Item > …die Informationen 

aus Gesprächen mit Bezugspersonen… 

- HMB Verfahren - Hilfebedarf von Menschen mit Behinderungen – von Fr. Dr. 

Metzler. Das Verfahren wird von den Kostenträgern der Eingliederungshilfe als 

geeignet erachtet Menschen mit Behinderungen in einer stationären Wohnein-

richtung einer Gruppe von Personen mit einem vergleichbaren Hilfebedarf zuzu-

ordnen. Das HMB Verfahren findet bis zur Einführung eines einheitlichen Erhe-
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bungsinstrument gem. § 13 SGB IX, nach § 79 Abs. 1 SGB XII weiterhin Berück-

sichtigung (vgl. Niedersächsische Anwendungshinweise HMB Verfahren 2016, 

S.4 ff). Item > … die Informationen aus dem HGB / Metzler Verfahren… 

- Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde zum 1. Januar 2017 ein neuer 

Pflegebedürftigkeitsbegriff und damit auch ein neues Begutachtungsinstrument 

– das Neue Begutachtungsassessment (NBA) – in der Sozialen Pflegeversiche-

rung eingeführt. Der Personenkreis der Menschen mit einer funktional bedingten 

Teilhabebeeinträchtigung hat durch die gesetzlichen Änderungen ggf. einen 

Rechtsanspruch auf Leistungen der Pflege, wenn nach Begutachtung im Sinne 

des § 15 SGB XI die Pflegebedürftigkeit festgestellt wird. Diese Leistungen kön-

nen u. a. zur Unterstützung im Haushalt und zur Teilhabe am Leben in der Ge-

sellschaft genutzt werden. Die Geldleistungen nach § 45 SGB XI können z. B. für 

assistierende Unterstützung und / oder zur Teilhabe eingesetzt werden. Im Sinne 

des BTHG sind die Leistungen der Pflege als Teil des Unterstützungssystems zu 

berücksichtigen. Item > …die Informationen aus dem Pflegegutachten … 

- Im Rahmen der Einrichtung rechtlicher Betreuungen werden über die zuständi-

gen Gerichte regelmäßig fachärztliche Begutachtungen beauftragt. Die Gutach-

ten nehmen zu den behinderungsbedingten Einschränkungen nach ICD 10 Stel-

lung. Die fachärztliche Positionierung zu Beeinträchtigungen und Kompetenzen 

im Sinne der ICF ist eine Ergänzung der pädagogischen Sichtweise der Sozialen 

Arbeit. Item> …die Angaben aus Betreuungsgutachten… 

- Der Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe ist an die Feststellung der we-

sentlichen Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX geknüpft. Der Fachdienst der 

Behindertenhilfe ist gehalten bei der Informationserhebung die vorliegenden 

fachärztlichen Unterlagen und die Diagnosen nach ICD 10 zu prüfen. Die Diag-

nosen geben einen Hinweis darauf, welche behinderungsbedingten Beeinträch-

tigungen gegeben sind. Die individuelle Ausprägung ist über weitergehende Er-

hebung durch den wohnbezogenen Dienst festzustellen. Item> …die Informatio-

nen aus den ärztliche Unterlagen… 

- Begutachtung durch die Arbeitsagentur nach § 32 SGB III. Der ärztliche Dienst 

der Agentur beurteilt die gesundheitlichen Einschränkungen, die Leistungsfähig-

keit oder Erwerbsfähigkeit der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen. Die 

Gutachten beziehen sich in der Regel auf die Arbeitsfähigkeit und Eignung für 

den Arbeitsmarkt. Die Gutachten geben Auskunft über Potentiale, Stärken und 

die Belastungsfähigkeit der untersuchten Personen. Sie zeigen Handlungsalter-

nativen auf und beziehen mögliche Reha Maßnahmen bei der Beurteilung mit 
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ein. Die Gutachten zeigen u.a. Entwicklungsperspektiven auf, die in der Gesamt-

schau auf den Bereich Wohnen bezogen werden können.  Item > …die Informa-

tionen aus dem Gutachten der Agentur für Arbeit… 

Die Befragten werden gebeten eine Bewertung berücksichtigter Informationen vorzuneh-

men. Über die Befragung wird das Spektrum der Handlungsroutinen zur Informationser-

hebung erfragt. Für die Zuordnung werden fünf Kategorien angeboten, die eine Gewich-

tung der Informationen ermöglicht. Die Kategorisierung bietet die Optionen die Angaben 

nach Häufigkeit zuzuordnen. 

 

Design - Fragestellung B2 

 

 
nicht  

wichtig 
eher nicht 

wichtig 
eher  

wichtig 
wich-
tig 

trifft 
nicht 
zu 

Die Information über Wünsche der Menschen mit Behinderungen.  
    

 

Die Informationen aus der Begehung des Wohnquartiers des Men-

schen mit Behinderungen.      
 

Die Informationen aus Gesprächen mit Bezugspersonen der Men-

schen mit Behinderungen.     
 

Informationen aus dem HBG / Metzler Verfahren. 
    

 

Die Informationen aus dem Pflegegutachten. 
    

 

Die Informationen aus Betreuungsgutachten. 
    

 

Die Informationen aus den ärztlichen Berichten. 
    

 

Die Informationen aus den Gutachten der Agentur für Arbeit. 
    

 

 

 

Fragestellung B 3 – Informeller Austausch  

Im Kapitel 4.2 wird dargelegt, welche Handlungsebenen für eine Identifizierung und Nut-

zung sozialräumlicher Ressourcen bedeutsam sind. Die Fragestellung B 3 zielt auf die 

dritte Handlungsebene des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung ab. Es ist zu klären, 

welche Informationen über Angebotsstruktur im Wohnquartier eingeholt werden und wie 

häufig ein informeller Austauschaustausch zu diesen Angeboten stattfindet. Die erste 

Ebene das Subjektes impliziert den Menschen mit Unterstützungsbedarf und seine indi-

viduellen Strukturen. Auf der zweite Ebene werden die Ressourcen der Familie und na-
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hestehender Personen analysiert. Erst im dritten und vierten Schritt folgen die Ressour-

cen im Stadtteil/Sozialraum und die der Institutionen und professionellen Hilfen (vgl. 

Hinte, Treeß, 2007, S. 72).  

Die Fragestellung B 3 lautet: „Schätzen Sie bitte ein, wie häufig Ihr Dienst die Möglichkeit 

des informellen Austauschs nutzt, um sich mit dem Wohnumfeld betreuter Menschen 

vertraut zu machen“. 

Die im Kontext der Frage angeboten Items sind der dritten und vierten Handlungsebenen 

des Konzeptes Sozialraumorientierung zugeordnet. Über die Gewichtung lassen sich die 

jeweiligen Ebene in ihrer Bedeutung für die Alltagsroutinen abbilden. Im Sinne einer res-

sourcenorientierten Ausrichtung ist zu erwarten, dass die Handlungsebene des Sozial-

raums und die Ebene der Institutionen in der Gewichtung eine entsprechende Berück-

sichtigung finden. Die Identifikation möglicher Ressourcen bedarf einer sozialräumlichen 

Ausrichtung der wohnbezogenen Dienste. Als Items werden mögliche Angebote im 

Wohnquartier benannt. Die verschiedenen Items können den Handlungsebene zugeord-

net werden. 

- Zur Angebotsstruktur in den Wohnquartieren gehören verschiedene Bildungsan-

gebote, wie z.B. die Volkshochschulen oder die Angebote öffentlicher Bibliothe-

ken. Die Kursangebote sind in der Regel unspezifisch. Sie ergänzen die Ange-

bote der schulischen Bildung und können zukünftig, als eine Möglichkeit der Teil-

habe an Bildung, nach § 112 Abs.3 Satz 3 SGB IX im Einzelfall zur Vorbereitung 

schulischer Bildung oder Weiterbildung refinanziert werden. Item> …mit Trägern 

von Bildungsangeboten… 

- Die Sportvereine bieten ein vielfältiges Angebot zur Freizeitgestaltung an. Über 

die Einbindung in ein solches Angebot können soziale Ressourcen erschlossen 

und Teilhabe unterstützt werden. Spezielle Angebote hält z.B. der Behinderten-

sportverband mit seinen unterschiedlichen Angeboten vor. Item > …mit den 

Sportvereinen… 

- Ehrenamtlichen Engagement kann in unterschiedlicher Form für Menschen mit 

Behinderungen eine Entlastung in der Wohnsituation ermöglichen. Tafeln, Mö-

bellager oder ehrenamtliche Assistenz bieten ein breites Spektrum sozialräumli-

cher Unterstützung. In Duisburg sind alle drei genannten Angebote in den Wohn-

quartieren etabliert. Für den Menschen mit Behinderung besteht zudem die Op-

tion sich ehrenamtlich zu engagieren. Item > …mit Angeboten ehrenamtlicher 

Unterstützung. 

- Neben den Möglichkeiten der Betreuung werden von den wohnbezogenen 

Diensten verschiedene Gruppen- und Freizeitangebote offeriert. Die bis Ende 

2019 gültige Fassung der Leistungs- und Prüfungsvereinbarung im Rheinland 
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sieht vor, das einzelfallbezogen gemeinschaftliche Angebote erbracht werden 

können. Für Menschen mit Behinderungen kann ein Angebot eines anderen 

wohnbezogenen Dienstes eine Alternative oder Ergänzung im Sozialraum dar-

stellen. Item > …mit anderen wohnbezogenen Diensten der Behindertenhilfe… 

- Vergleichbare Angebote können im Sozialraum durch Dienste aus dem Bereich 

der Sozialpsychiatrie angeboten werden. Je nach Angebot sind diese für Men-

schen mit einer kognitiven Behinderung geeignet. Es ist für die Dienste der Be-

hindertenhilfe angezeigt die Angebotsstruktur in diesem Bereich zu kennen, um 

an geeignete Angebote zu vermitteln.  Item > …mit wohnbezogenen Diensten 

der Sozialpsychiatrie… 

- Die Leistungen der Pflegedienste sind bei der individuellen Unterstützung mit zu 

berücksichtigen. Die Pflegeleistungen umfassen mit PSG III Leistungen zur Un-

terstützung bei der Haushaltsführung und zur Unterstützung der Teilhabe. Die 

Kooperation zwischen Behindertenhilfe und Pflegediensten stellt eine sekto-

rübergreifende Schnittstelle des versäulten kommunalen Hilfesystem dar. Item > 

...mit Pflegediensten… 

- Exemplarisch für den Austausch mit Beratungsangeboten werden Kontakt-, Ko-

ordinierung- und Beratungsstellen (KoKoBe) aufgeführt, da sie unterschiedliche 

Angebote für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen vorhalten. Die Angebote 

können Unterstützungsleistungen ergänzen oder als eigenständiges Angebot ge-

nutzt werden. Item > …mit Kontakt-, Koordinierung- und Beratungsstelle… 

- Die Selbsthilfe ist ein wichtiger Faktor bei der Selbstbefähigung und der inklusi-

ven Unterstützung im Sozialraum. In Duisburg sind Angebote zum Teil an die 

KoKoBe Duisburg-Nord angeknüpft, weitere Möglichkeiten werden über den Ver-

ein der Körper- und Mehrfachbehinderten oder die Lebenshilfe Duisburg ange-

boten. Item > …mit Organisationen der Selbsthilfe… 

- Zum Sozialraum gehören die Behörden, die als Ansprechpartner für Sozialleis-

tungen für Menschen mit Behinderungen eine besondere Bedeutung haben. Im 

Rahmen der Reform des SGB IX wird die Bearbeitungszuständigkeit für die Exis-

tenzsichernden Leistungen zukünftig bei den kommunalen Behörden liegen. Alle 

Fragen in Bezug auf die Refinanzierung von Wohnen, Miete und Nebenkosten 

sind vor Ort zu regeln. Item > …mit Behörden… 
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Design – Fragestellung B 3 

 selten 
eher 

selten 
eher  

häufig 
häufig 

trifft  
nicht 
zu 

Austausch mit den Trägern von Bildungsangeboten. 
    

 

Austausch mit den Sportvereinen. 
    

 

Austausch mit ehrenamtlichen Angeboten, z.B. einer Tafel. 
    

 

Austausch mit Diensten der Behindertenhilfe. 
    

 

Austausch mit Diensten der Sozialpsychiatrie. 
    

 

Austausch mit Pflegediensten. 
    

 

Austausch mit Kontakt-, Koordinierungs- und Beratungsstellen  
    

 

Austausch mit Organisationen der Selbsthilfe. 
    

 

Austausch mit Behörden. 
    

 

 

Fragestellung B 4 – Fort- und Weiterbildung 

Über Weiterbildungen wird die aktuelle wissenschaftliche Entwicklung kommuniziert und 

durch Wissenstransfer in die Handlungsroutinen der Dienste integriert. Im Kontext der 

Frage B 4 werden mehrere Themen angeboten, die die aktuelle Entwicklung im Bereich 

der Behindertenhilfe aufgreifen. Die Items Selbstbefähigung, Peer Counseling und Per-

sönliches Budget stehen in Bezug zum Thema Empowerment und fokussieren auf das 

Expertentum der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen. Die Handlungsansätze der 

Lebenswelt-, bzw. Sozialraumorientierung sowie die Thematik Inklusion bieten Potenti-

ale für die fachliche Ausrichtung des pädagogischen Handeln im Bereich der Wohnhil-

fen. Einleitend wird erfragt, ob in den letzten beiden Jahren eine Fortbildung besucht 

wurde. Wird die Option ‚Ja‘ gewählt wird erfragt zu welchen Themen Veranstaltungen 

besucht wurden. Die Befragten haben die Möglichkeit die Anzahl der Fortbildungen zu 

den jeweiligen Themen anzugeben. Insgesamt werden vierzehn Items definiert.  

Die Fragestellung B 4 lautet: „In den letzten zwei Jahren haben Sie Fortbildungen be-

sucht zum Thema“: 

Die Mitarbeitenden werden gebeten aus den angebotenen Themen eine Auswahl vor-

zunehmen. Es kann abgebildet werden, welche Themen von den Mitarbeitenden aktuell 

priorisiert werden. Über die Themenauswahl kann ein Ranking erstellt werden. Das Ran-

king wird ergänzt durch die Option des freien Eintrags. 

- Das Konzept des Empowerments wurde im Kapitel 3.2 ausführlich dargelegt. 

Ressourcenorientierung und Inklusion stehen in engen Zusammenhang zur 
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Selbstbefähigung der Menschen mit Behinderungen. Eine professionelle Unter-

stützung bezieht die Hilfe zur Selbsthilfe mit ein. Item > Selbsthilfe und Selbsthil-

feformen 

- In diesem Kontext ist das Thema Peer Counseling zu verorten. Die Beratung und 

Unterstützung durch Betroffene stellen eine wichtige Säule der Inklusion dar. Im 

BTHG wird dieser Aspekt deutlich aufgewertet und die Beratung durch Betroffene 

als Standard im Gesamtplanverfahren festgelegt. Item > Peer Counseling 

- Das Persönliche Budget als Leistungsform von Eingliederungshilfe zur Bewälti-

gung des Lebensalltags ist der Thematik Selbstbefähigung und Inklusion zuzu-

rechnen. Die Form der Leistung verändert die Position des Menschen mit Teilha-

bebeeinträchtigung im Sinne des Sozialhilferechtlichen Dreiecks. Das Verhältnis 

Auftraggeber und Dienstleister wird neu definiert. Das BTHG stärkt diese Form 

der Leistung deutlich. Item > Persönliches Budget 

- Die Leitidee der Inklusion wird in unterschiedlichsten Zusammenhängen gesell-

schaftlich diskutiert. Für die Behindertenhilfe hat sie eine wichtige Funktion und 

ist geeignet das etablierte System zu verändern. Die Realisierung inklusiver 

Handlungsansätze erfordert eine Neuorientierung in der Handlungspraxis der 

Behindertenhilfe (siehe Kapitel 5.3). Item > Inklusion  

- Der Handlungsansatz der Lebensweltorientierung steht mit seinen klaren Prinzi-

pien für die Personenzentrierung in der Behindertenhilfe. Nach dem Ansatz des 

Fachkonzeptes Sozialraumorientierung sind die Willensäußerung der Menschen 

mit Behinderungen entscheidend, um eine individuelle Unterstützungsleistung 

entwickeln zu können. Die Ressourcen der Lebenswelt sind aus ihrer Perspek-

tive zu identifizieren und zu erschließen (siehe Kapitel 3.4). Die Unterstützung 

sollte geeignet sein, die Menschen mit Behinderungen in ihren Kompetenzen so 

zu fördern, dass die Nutzbarkeit der Ressourcen im Wohnquartier ermöglicht 

wird. Item > Willensbildung /Item > Kompetenzförderung 

- Die Sozialraumorientierung als ressourcenorientierter Ansatz kann die Entwick-

lung inklusiver Bedingungen im Sozialraum unterstützen. Das Identifizieren von 

Potentialen im Wohnquartier stellt eine Ergänzung fachlicher Möglichkeiten dar. 

Item > Wohnquartier 

- Fortbildungen zu den gesetzlichen Veränderungen sind angezeigt, um die Mitar-

beitenden in die Entwicklungsprozesse einzubinden. Im Bereich der Wohnhilfen 

sind die Veränderungen durch das BTHG, das Inklusionsstärkungsgesetz NRW, 

das Pflegestärkungsgesetz, das Wohn- und Teilhabegesetz zu berücksichtigen. 

Für die Thematik werden drei Items zu Auswahlangeboten. Item > Bundesteilha-

begesetz / Item > Wohn- und Teilhabegesetz / Item > Pflegestärkungsgesetz 
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- Neben den Fortbildungen, die der Thematik Ressourcen und Inklusion zugeord-

net werden können, sind Veranstaltungen mit fachbezogen Themen im Kontext 

der Behindertenhilfe von Bedeutung. Zu diesen Themen gehören u.a. Behinde-

rungsbilder (im Sinne der ICF), Umgang mit Herausforderndem Verhalten und 

Personenzentrierte Unterstützung. Diese Themen werden als Items angeboten, 

um eine Rückmeldung zum Spektrum der Veranstaltungen zu erhalten. Item> 

Behinderungsbilder / Item > Hilfeplanung / Item > Herausforderndes Verhalten / 

Item > Personenzentrierte Unterstützung 

 

Den Befragten wird abschließend die Möglichkeit geben einen freien Eintrag vorzuneh-

men. 

 

Design – Fragestellung B 4 

In den letzten zwei Jahren haben Sie Fortbildungen besucht.  

 

Ja 

 

Nein  

 

 

Wenn, ja kennzeichnen Sie bitte die besuchten Veranstaltungen: 

 

 

 

 

 

  

Selbsthilfe 
 

Peer Counseling 
 

Persönliches Budget 
 

Inklusion 
 

Willensbildung 
 

Kompetenzförderung 
 

Wohnquartier 
 

Bundesteilhabegesetz 
 

  

Pflegestärkungsgesetz 
 

Wohn- und Teilhabegesetz 
 

Behinderungsbilder  
 

Hilfeplanung 
 

Herausforderndes Verhalten 
 

Personenzentrierte Unterstützung 
 

Freier Eintrag: 

_____________________ 
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Fragestellung B 5 – Formen der Selbstbestimmung in Alltagsroutinen 

Die Fragestellung B 5 erfragt Daten zu Formen der Normalität im Wohnalltag der Men-

schen mit Behinderungen. Die Daten sollen Fakten generieren, die eine Aussage zu 

Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen in den Alltagsroutinen der wohn-

bezogenen Dienste ermöglicht. Die Items erfragen Daten zu den Themen Verfügbarkeit 

über den eigenen Wohnraum, die Zugangsmöglichkeit zur informellen Medien, die Be-

rücksichtigung zeitlicher Vorgaben bei der Erbringung personenbezogener Dienstleis-

tungen und die Partizipation der Menschen mit Behinderungen an der Arbeit von Gre-

mien im Sozialraum. Zu den Items werden die Kategorien von 0 -100 %, angeboten, um 

den Anteil der betreuten Personen zu dokumentieren, für den die Aussage zutrifft.  

Die Fragestellung B 5 lautet: „Die folgenden Fragestellungen befassen sich mit dem All-

tag der von Ihnen betreuten Menschen. Wie hoch ist der Anteil der betreuten Menschen“: 

Einleitend wird auf den Alltag der betreuten Menschen hingewiesen. Die Befragten wer-

den um eine Einschätzung zu Alltagserfahrungen in Bezug auf die betreuten Personen 

gebeten. Es ist einen Anteil von Personen zu benennen auf den die geschilderten Item 

zutreffen.  

- Das SGB IX sieht im Rahmen der Personenzentrierung für gemeinschaftliche 

Wohnformen die Trennung von Assistenzleistungen und existenzsichernden 

Leistungen vor. Nach § 78 SGB IX werden die Assistenzleistungen definiert, die 

im Rahmen der Eingliederungshilfe zu erbringen sind. Ausgenommen sind die 

bisher pauschalisierten Leistungen für Wohnraum, Overheadkosten und Verpfle-

gung, die über die Leistungssätze vergolten wurden. Diese Leistungen sind zu-

künftig durch den zuständigen örtlichen Sozialhilfeträger über individuelle Bean-

tragung zu refinanzieren. Die Menschen mit Behinderungen sollen grundsätzlich 

über einen Mietvertrag für die Wohnräume, in denen sie leben verfügen. Als Mie-

ter haben sie grundsätzlich den gleichen Rechtsanspruch auf die Verfügbarkeit 

über den eigenen Wohnraum, wie alle Bürgerinnen und Bürger, die in einem 

Mietverhältnis leben. Dies impliziert, dass der Mensch mit Behinderungen über 

die Schlüssel zu den Wohnräumen verfügt. Das Item zielt darauf ab, zu erheben, 

wie groß der Anteil der betreuten Menschen ist, die bereits jetzt über diese 

Schlüsselgewalt verfügen. Item > …über einen Schlüssel zu ihren Wohnräumen 

verfügen… 

- Zur Selbstbestimmung gehört der freie und ungehinderte Zugang zu Informatio-

nen. Dies gilt für alle Medien und den Zugang zum Internet. Nach Angabe des 

Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2017 verfügen 87 Prozent der Bevöl-

kerung über einen Internetzugang (vgl. Statistischen Bundesamt 2017, Zahlen 

und Fakten). Diese Angaben sind unabhängig von der Wohnform, da ein Zugang 
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zum Internet über mobile Geräte möglich ist. Barrierefreiheit im Zugang kann 

durch Assistenz unterstützt werden. Das Item zielt darauf, ab einen Vergleichs-

wert für den untersuchten Personenkreis zu erheben. Item > …einen Internetzu-

gang nutzen… 

- Personenzentrierte Unterstützung sieht den Face to Face Kontakt im Rahmen 

qualifizierter Assistenz vor (vgl. § 78 SGB IX). Die wohnbezogenen Hilfen basie-

ren auf einer Arbeitsbeziehung zwischen dem Dienstleister und dem Menschen 

mit Behinderung. Zu den Rahmenbedingungen gehört es, dass der Mensch, der 

eine Dienstleitung in Anspruch nimmt, mit dem Betreuenden vereinbart, zu wel-

chem Zeitpunkt die Leistung zu erbringen ist. Das Item erhebt, welcher Anteil der 

Menschen mit Behinderungen bereits Betreuungszeiten vereinbaren.  Item > 

…die Assistenzzeiten mit den Bezugsbetreuern vereinbaren… 

- Die Leistungen der Eingliederungshilfe können als Geldleistung in Form eines 

Persönlichen Budgets in Anspruch genommen werden. Der Leistungsberechtigte 

erhält eine Geldleistung durch den Rehabilitationsträger und kauft für diese Mittel 

die Unterstützungsleistungen ein. Das Budget unterstützt die Möglichkeiten der 

Selbstbestimmung (vgl. Metzler 2007, S.37). Es wird auf die Untersuchungen 

zum Persönlichen Budget u. a. Metzler 2007, Meyer 2011 sowie Kampmeier, 

Krämer und Schmidt 2014 verwiesen. Item > … die ein Persönliches Budget in 

Anspruch nehmen… 

 

Design Frage B 5:  

„…, die über einen Schlüssel zu ihren Wohnräumen verfügen“? 

ca. 
10% 

ca. 
20% 

ca. 
30% 

ca. 
40% 

ca. 
50% 

ca. 
60% 
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70% 

ca. 
80% 

ca. 
90% 

100% 

          

 

 „…, einen Internetzugang nutzen“? 
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30% 

ca. 
40% 

ca. 
50% 
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„…, die Assistenzzeiten mit den Bezugsbetreuern vereinbaren“? 

ca. 
10% 

ca. 
20% 

ca. 
30% 

ca. 
40% 

ca. 
50% 

ca. 
60% 

ca. 
70% 

ca. 
80% 
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90% 

100% 

          

 

„…, die ein Persönliches Budget in Anspruch nehmen“? 

ca. 

10% 

ca. 

20% 

ca. 

30% 

ca. 

40% 
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50% 

ca. 

60% 

ca. 

70% 

ca. 

80% 

ca. 

90% 
100% 
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1.1.3 Teil C – Ressourcenorientierung 

Im dritten Teil der Erhebung werden Aspekte der sozialräumlichen Ressourcenorientie-

rung differenzierter betrachtet. Über die Personenzentrierung in sozialräumlichen Bezü-

gen können bisher wenig oder kaum genutzte Ressourcen identifiziert und mobilisiert 

werden. Das Erkennen und die Nutzung von Ressourcen im Sozialraum fordern eine 

veränderte Haltung der professionellen Helfer. Die fallspezifische Nutzung der Potenzi-

ale setzt voraus, dass erkannt wird: „Der soziale Raum hat etwas zu bieten, das weitrei-

chender sein kann als ein professionelles Engagement“ (vgl. Früchtel 2006, S.3). Nach 

Fürst und Hinte stellen sozialen Beziehungen im Wohnumfeld eine potentiell nutzbare 

Ressource dar. Ziel professioneller Unterstützung ist diese Potentiale zu erkennen und 

zu integrieren. Es ist zu prüfen, welche Leistung ggf. geeignet ist, um das Hilfesetting zu 

ergänzen. Neben professionellen Optionen kommen nicht professionelle Unterstüt-

zungsmöglichkeiten in Betracht. Im Sozialraum sind unterschiedlichste Angebote etab-

liert. Soziale Beziehungen zu Menschen im Wohnumfeld sind, wie in Kapitel 4.2 darge-

legt, von besonderer Bedeutung. Für die Untersuchung wird als Voraussetzung ange-

nommen, dass Beziehungen zu Familien, Beziehungspartnern, gesetzlichen Betreuern 

und Bekannten bereits Berücksichtigung finden.  

Die aufgeführten Aspekte wurden ausgewählt, da sie geeignet sind Potentiale einer in-

klusionsorientierten Unterstützung zu erschließen. Die Zusammenhänge wurden aus-

führlich in den Kapiteln drei und vier dargelegt. Zu den Aspekten der Dienstleistung der 

Behindertenhilfe gehören: 

- Die Bewertung von Informationen 

- Die Identifikation von Ressourcen 

- Die Gewichtung von Ressourcen 

- Die Identifikation von Handlungsalternativen 

- Unterstützung der Selbstbestimmung durch alternative Handlungsoptionen 

- Die Identifikation von Barrieren in sozialräumlichen Kontexten 

 

Im Sinne der Handlungsansätze der Personenzentrierung und der gesetzlichen Grund-

lagen im Sinne des BTHG sind der Wille, die Ziele und die Interessen der Menschen mit 

Behinderungen entscheidend, um die Unterstützungsprozesse zu organisieren. Die kon-

zeptionelle Ausrichtung wohnbezogener Hilfen ist, wie im Kapitel 4.4 erörtert, in eine 

Beziehung zur Lebenswelt- und Sozialraumorientierung zu setzen. Die Identifikation und 

das Erschließen möglicher Potentiale professioneller und nicht professioneller Unterstüt-

zung gehören zum methodischen Aspekten einer inklusionsorientierten Dienstleistung. 

Über den Zugang zu diesen Potentialen können sich für die Menschen mit Teilhabebe-

einträchtigung veränderte Handlungsalternativen ergeben. Diese Vorgehensweise kann 
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dazu beitragen Barrieren in sozialräumlichen Kontexten aufzuzeigen, zur Beseitigung 

der Barrieren beizutragen und den gesellschaftlichen Veränderungsprozess in sozial-

räumlichen Kontexten zu unterstützen.  

 

Frage C 1 – Aspekte von Barrierefreiheit in den Wohnquartieren  

Strukturelle Gegebenheiten im Wohnumfeld tragen in differenter Weise zur Wohnqualität 

bei. Die Strukturen haben Anteil an den Handlungsoptionen der Bewohnerinnen und Be-

wohnern im Quartier. Die Angaben zu den Lebenswelten der unterstützten Menschen in 

ihren Sozialräumen können dazu beitragen, die vorhanden strukturellen Ressourcen im 

Interesse der Betroffenen zu identifizieren und zu nutzen (vgl. Knecht, Schubert 2012, 

S.21 ff.). Das Konzept der Sozialraumorientierung stellt einige strukturelle Aspekte her-

aus, die für die Nutzung von Ressourcen im Wohnumfeld besondere Bedeutung haben. 

Das Konzept ergänzt die Kategorie der Ressourcen um infrastrukturelle Aspekte, die in 

anderen Kontexten den Umweltressourcen zugeordnet werden (vgl. Hinte, Treeß, 2011, 

S. 62 f.). Das Wohnumfeld, als Sozialraum definiert, bietet in seinen öffentlichen Räumen 

die Gelegenheit soziale Kontakte und Unterstützungsangebote über Kommunikation mit-

einander zu gestalten. Im Sinne der Interdependenz von Person – Umwelt - Beziehun-

gen beeinflussen die Möglichkeiten des Wohnumfeldes die Lebensqualität der Bewoh-

ner *innen (vgl. Rüßler, Stiel 2014, S.1). 

Die abgeleitete Fragestellung thematisiert Aspekte von Barrierefreiheit wie Erreichbar-

keit, Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit zu ausgewählten Items. Die Befrag-

ten sollen den Anteil betreuter Personen einschätzen, die Angebote im Wohnquartier 

eigenständig, mit Unterstützung einer Assistenz oder mit Unterstützung einer Fachkraft 

nutzen können. Es werden die Begrifflichkeiten qualifizierte bzw. kompensatorische As-

sistenz des SGB IX in Klammern angeboten. Es werden vier Antwortkategorien vorge-

geben. Durch die Angabe ‚bis 20 %‘, bzw. ‚ab 80 %‘ werden Maximalwerte ausgeklam-

mert.  

Fragestellung C 1: „Bitte schätzen Sie den Anteil der betreuten Personen ein, die Ange-

bote der Infrastruktur eigenständig, mit Unterstützung einer Assistenzkraft (kompensa-

torische Assistenz) oder mit Unterstützung einer Fachkraft (qualifizierte Assistenz) nut-

zen“.   

- Zur Versorgungsstruktur in einem Wohnquartier gehören wohnortnahe Einkaufs-

möglichkeiten. Sie sollten fußläufig gut erreichbar sein. In der Regel werden die 

Güter des täglichen Bedarfs eigenhändig zur Wohnung transportiert. Item > Ein-

kaufsmöglichkeiten 
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- Für die Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung ist die Anbindung an den ÖPNV 

wichtig, behinderungsbedingt und aufgrund der eingeschränkten finanziellen 

Ressourcen verfügen sie in der Regel nicht über eigene Fahrzeuge. Die Barrie-

refreiheit des ÖPNV hat einen hohen Stellenwert in Bezug auf Mobilität, Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft und der sozialen Einbindung im Wohnquartier. Item 

> Öffentlicher Nahverkehr 

- Zu Behörden sind für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen wichtige An-

sprechpartner z.B. für Sozialleistungen. Im Sinne der Barrierefreiheit ist es wich-

tig die Angebote für Menschen mit Behinderungen nutzbar zu gestalten. Der Bar-

rierefreiheit von Behörden und deren Angebot stellt einen wichtigen Aspekt der 

Alltagsbewältigung dar. Item > Behörden 

-  

Design Frage C 1 

Einkaufsmög-
lichkeiten 

Eigenständig Mit Unterstützung durch Assistenz Mit Unterstützung durch Fachkraft 

ca. 
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20% 
40% 60% 

80% 

und 
mehr 
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20% 
40% 60% 

80% 

und 
mehr 

bis 

20% 
40% 60% 

80% 

und 
mehr 

Erreichbar 
            

Auffindbar 
            

Zugänglich 
            

Nutzbar 
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Eigenständig Mit Unterstützung durch Assistenz Mit Unterstützung durch Fachkraft 
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Behörden Eigenständig Mit Unterstützung durch Assistenz Mit Unterstützung durch Fachkraft 
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Frage C 2 – Identifikation sozialer Ressourcen  

Im Sinne der Leitidee der Inklusion sind die vorhandenen potentiellen sozialen Ressour-

cen im Interesse der Menschen mit Behinderungen zu erschließen und deren Nutzung 

systematisch weiter zu entwickeln. Möglichst wohnortnahe soziale Beziehungsstruktu-

ren fördern die Integrationsfähigkeit des Gemeinwesens und seine Partizipationsmög-

lichkeiten (vgl. Beck, Greving 2011, S.9). Die Fragestellung fokussiert auf Teilaspekte 

der sozialen Strukturen im Wohnquartier. Es werden Möglichkeiten aufgeführt, die ge-

eignet sind, die sozialen Ressourcen zu identifizieren und die Nutzbarkeit für die Be-

zugsgruppe sozialer Arbeit zu verbessern. Zur Auswahl werden Items angeboten, die 

geeignet sind zu potentielle Ressourcen im Sozialraum zu identifizieren und zu erschlie-

ßen.  

Die Fragestellung C 2 lautet: „Bitte nehmen Sie eine Einschätzung vor, in wie weit fol-

gende Aussagen für Ihren Dienst zu treffen“. 

Die Befragten werden gebeten eine Einschätzung zu verschiedenen Aussagen vorzu-

nehmen. Es wird angeboten die Aussagen vier Kategorien zwischen ‚voll zu treffen‘ und 

‚trifft nicht‘ zu zuzuordnen. Die Items stehen in Bezug zur zweiten und dritten Ebenen 

des Handlungskonzeptes Sozialraum (vgl. Hinte, Treeß, 2007, S. 72).   

- Eine Option fachlichen Handelns ist der informelle Austausch mit unterstützen-

den Personen aus dem Sozialraum der Nutzer*innen der wohnbezogenen Un-

terstützung. Item > … tauscht sich regelmäßig mit unterstützenden Personen 

aus… 

- Es ist bedeutsam verschiedene soziale Netzwerke in Wohnquartieren zu identi-

fizieren und als Dienst mit diesen in Kontakt zu treten. Je nach Quartier gibt es 

sehr unterschiedlich ausgeprägte Strukturen. Mögliche Ansprechpartner sind Ini-

tiativen, Bürgervereine, nachbarschaftliche Netzwerke oder Kirchen-, bzw. Mo-

scheegemeinden. Item> … bringt sich aktiv in die sozialen Netzwerke ein… 

- In den Wohnquartieren gibt es Personen die wichtige Funktionen in sozialen Kon-

texten innehaben. Zu diesen können zum Beispiel Ortsbürgermeister, Vereins-

vorsitzende oder Kirchenvorstände gehören. Die Form des Kontakts zu diesen 

Personen kann die Handlungsoptionen des wohnbezogenen Dienstes in den 

Wohnquartieren beeinflussen. Item > … ist in Kontakt zu wichtigen Personen… 

- In dem Duisburger Wohnquartieren gehört bürgerschaftliches Engagement zu 

Normalität im städtischen Alltag. Aufgrund der sozialen Bedarfslage vieler Bür-

ger*innen sind unterschiedliche ehrenamtliche Unterstützungsangebote etabliert 

(vgl. Duisburger Tafel. 2018, Wir über uns, S.1). Item>…regelmäßiger informeller 

Austausch mit Ehrenamtlichen Angeboten…  
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- Um in den Stadtquartieren den Kontakt zu Bürger*innen herzustellen, können 

Dienste sich aktiv bei Veranstaltungen, wie z.B. Stadtfesten beteiligen. Der wohn-

bezogene Dienst kommt mit den Menschen vor Ort in Kontakt, kann potentielle 

Unterstützer identifizieren und die im Kontakt gewonnen informellen Ressourcen 

zur weiteren Gestaltung quartiersbezogener Unterstützung nutzen. Item > …be-

teiligt sich an Veranstaltungen… 

 

Das Design der Frage C 2: 

 
trifft nicht 

zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft voll  
zu 

Der wohnbezogene Dienst tauscht sich regelmäßig mit den un-

terstützenden Personen der Menschen mit Behinderungen in 

den Wohnquartieren aus. 
    

Der wohnbezogene Dienst bringt sich aktiv in die sozialen 

Netzwerke in den Wohnquartieren ein.     

Der wohnbezogene Dienst ist in Kontakt mit wichtigen Perso-

nen in den Wohnquartieren, z.B. Vorsitzende der Bürgerver-

eine. 
    

Der wohnbezogene Dienst pflegt regelmäßigen informellen 

Austausch mit ehrenamtlichen Angeboten in den Wohnquar-

tieren.  
    

Der wohnbezogene Dienst beteiligt sich an Veranstaltungen in 

den Wohnquartieren der Menschen mit Teilhabebeeinträchti-

gung ein. 
    

 

Frage C 3 –Formen der Nutzung sozialräumlicher Angebote  

Die Frage beinhalten Aspekte der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Dieser Aspekt 

ist bereits bei der Informationserhebung von Unterstützungsmaßnahme im Rahmen der 

etablierten Hilfeplanung durch die Fachkräfte der Sozialen Arbeit zu klären. Es soll er-

hoben werden, in wie weit das Angebot in den Wohnquartieren mit einbezogen, bzw. 

konkret von den Nutzer*innen der wohnbezogenen Unterstützung in Anspruch genom-

men wird.  

Die Fragestellung C 3 lautet: “Bitte beurteilen Sie, wie häufig folgende Angebote von den 

Nutzerinnen/Nutzern Ihres Dienstes im Wohnumfeld eigenständig, mit Unterstützung ei-

ner Assistenzkraft bzw. einer Fachkraft genutzt werden“. 
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Die Befragten werden gebeten für fünf potentielle Angebote im Wohnquartier die Häu-

figkeit der Nutzung anzugeben. Zudem sollen sie angeben, ob die Angebote ‚eigenstän-

dig‘, ‚mit Assistenz‘ oder mit ‚Unterstützung einer Fachkraft‘ genutzt werden. Es werden 

fünf Items aus dem Bereich der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft angeboten. 

- Die Vereine aus dem Bereich halten ein breites Spektrum an Angeboten vor. Die 

Vereine stellen durch ihre Strukturen ein soziales Netzwerk dar, das geeignet ist 

tragfähige Beziehungen zu entwickeln. Das Angebot ist regional sehr unter-

schiedlich. In Duisburg sind Vereine etabliert, die bereits eine Angebotsstruktur 

für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen vorhalten. Item > Vereine 

- Zu den Möglichkeiten der Teilhabe gehören vielfältige Angebote des bürger-

schaftlichen Engagements zu unterschiedlichsten Themenbereichen. Das Spekt-

rum ist breit angelegt und bieten die Option interessengeleite soziale Bezüge zu 

etablieren. Item > Ehrenamtliche Angebote 

- Angebote aus dem Bereich Kultur sind vielfältig. Darunter fallen Angebote aus 

dem Bereich Theater, Musik Literatur. Die Datenerhebung soll eine Rückmel-

dung dazu geben, in wie weit diese Angebote frequentiert werden und eine bar-

rierefreie Teilhabe im Alltag möglich ist. Item > Kulturelle Angebote 

- In den kommunalen Kontexten sind öffentliche Bildungsangebote etabliert. Zu 

diesen Angeboten zählen Angebote der Bibliotheken und die Angebotspalette 

der Volkshochschule. Die Angebotsstrukturen sind different. Für den Personen-

kreis der Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind unterschiedlichste An-

gebote nutzbar. Angebote zur Bewältigung des Alltags, kreative Angebote oder 

Angebote zum Umgang mit modernen Medien bieten sich an.  Item> Bildungs-

angebote 
- Aufgrund der angenommenen Barrieren bei den Angeboten im Wohnquartieren 

von Menschen mit Behinderungen halten wohnbezogene Dienste häufig eigene 

Angebote vor. Item > Angebote des wohnbezogenen Dienstes 
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Design Frage C 3: 

Die Angebote von Vereinen nie selten 
eher  

selten 
eher 

häufig 
häufig 

Eigenständig 
     

Mit kompensatorischer Assistenz (Assistenzkraft) 
     

Mit qualifizierter Assistenz (Fachkraft) 
     

 

Ehrenamtliche Angebote genutzt (z.B. Tafel) nie selten 
eher sel-

ten 
eher 

häufig 
häufig 

Eigenständig 
     

Mit kompensatorischer Assistenz  
     

Mit qualifizierter Assistenz  
     

 

Kulturellen Angebote (z.B. ein Chor, Theater) nie selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
häufig 

Eigenständig 
     

Mit kompensatorischer Assistenz 
     

Mit qualifizierter Assistenz 
     

 

Bildungsangebote (Bibliothek, Volkshochschule) nie selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
häufig 

Eigenständig 
     

Mit kompensatorischer Assistenz 
     

Mit qualifizierter Assistenz 
     

 

Angebote des eigenen wohnbezogenen Dienstes  nie selten 
eher  

selten 
eher 

 häufig 
häufig 

Eigenständig 
     

Mit kompensatorischer Assistenz 
     

Mit qualifizierter Assistenz 
     

 

Frage C 4 – Angebote professioneller Anbieter Sozialer Arbeit 
Nicht nur die Fachdienste der Behindertenhilfe sind im Sozialraum tätig, weitere profes-

sionelle Dienstleister sind mit unterschiedlichsten Aufgaben präsent. Es ist zu prüfen, 

welche Leistung ggf. geeignet ist das Hilfesetting zu ergänzen. Neben professionellen 

Optionen kommen nicht professionelle Unterstützungsmöglichkeiten in Betracht.  
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Fragestellung C 4: „Bitte schätzen Sie ein, wie häufig die Teilnahme an Angeboten an-

derer Anbieter im Wohnumfeld, von Ihrem wohnbezogenen Dienst unterstützt wird“. 

 

Über die Fragestellung wird erhoben, in wie weit alternative professionelle Angebote im 

Sozialraum wahrgenommen und bei der personenzentrierten Unterstützung eingebun-

den werden.  

Unter C 4 werden fünf mögliche alternative Angebote aufgelistet, die in ihrer Anlage An-

gebote für Menschen mit Beeinträchtigungen der Teilhabe vorhalten.  

- Zum Zeitpunkt der Erhebung bieten 27 Dienste und Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe verschiedene Angebote im Stadtgebiet an. Die Angebote bedienen un-

terschiedlichste Interessen. Es besteht die Möglichkeit diese Angebote u.a. über 

die Mittel der Eingliederungshilfe für die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

oder ggf. über Pflegleistungen zu finanzieren. Item > …anderer Dienste der Be-

hindertenhilfe… 

- Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die einer Werkstattbeschäfti-

gung nachgehen, bieten die Betriebe verschiedene Bildungs- und Sportmöglich-

keiten an. Item > … einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen… 

- Die fünf Heilpädagogischen Zentren im Stadtgebiet bieten für den Personenkreis 

nicht nur eine alternative ergotherapeutische ausgerichtete Tagesstruktur an, 

sondern halten unterschiedliche offen Angebote für Begegnung vor. Item > … 

eines Heilpädagogischen Zentrums… 

- Neben den Träger der Behindertenhilfe bieten die Träger der Sozialpsychiatrie 

weitere optionale Angebote an. Die Begegnungsstätten der Sozialpsychiatrie mit 

den offenen Cafés und den offenen Kontaktangebot stellen eine alternative Op-

tion zu den Angeboten der Behindertenhilfe dar. Item > …eines Sozialpsychiatri-

schen Zentrum… 

- Die Einrichtungen der Pflege halten für Personen mit einem hohen pflegerischen 

Unterstützungsbedarf verschiedene Freizeitangebote und offene Angebote vor. 

Ein Teil der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ist diesem Personen-

kreis zuzurechnen. Item >… eines Seniorenzentrums… 
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Design Frage C 4: 

 selten 
eher 

selten 
eher 

häufig 
häufig 

trifft 
nicht 
zu 

Die Teilnahme an Gruppenangeboten eines anderen Diens-

tes der Behindertenhilfe.     
 

Die Teilnahme an Angeboten einer Werkstatt für Menschen 

mit Behinderungen.     
 

Die Teilnahme an Angeboten eines „Heilpädagogischen 

Zentrum“ (HPZ).     
 

Die Teilnahme an Angeboten eines Sozialpsychiatrischen 

Zentrums.     
 

Die Teilnahme an Angeboten eines Seniorenzentrums. 
     

 

 

Frage C 5 – Beseitigung von Barrieren durch wohnbezogen Unterstützung 
 

Über kommunikative Prozesse der Sozialpartner werden Problemlagen ausgetauscht 

und die Entwicklung sozialräumlicher Lösungen unterstützt. In der Konsequenz können 

diese Erfahrungen zur barrierefreien Gestaltung in den individuellen Sozialräumen bei-

tragen (vgl. Kampmeier, Kraehmer, Schmidt 2014. S.107ff.). Barrieren werden in dieser 

Arbeit im Sinne des bio-psycho-sozialen Gesundheitsmodells der WHO verstanden. Die 

professionelle Wohnhilfe kann zur Beseitigung von unterschiedlichsten Barrieren im So-

zialräumen und zur Entwicklung inklusiver Bedingungen beitragen (vgl. Rohrmann, 

Schädler 2009, S.71). Die Fragestellung C 5 lautet: „Schätzen Sie bitte ein, wie häufig 

Ihr Dienst zur Beseitigung von Barrieren beitragen konnte“. 

Die Fachkräfte werden aufgefordert anzugeben, in wie weit die Unterstützung geeignet 

war Barrieren im Umfeld der Menschen mit Behinderungen zu beseitigen. Das Identifi-

zieren und die Kommunikation der Barrieren in sozial-räumlichen Kontexten sind erste 

Schritte zur Beseitigung dieser Beeinträchtigungen. Die Fragestellung geht darüber hin-

aus, es ist zu benennen, wie häufig es gelingt konkret Barrieren verschiedenster Aus-

prägung zu beseitigen. Es werden vier Kategorien angeboten, die eine Differenzierung 

von Häufigkeiten ermöglichen. Als fünfte Möglichkeit wird die Option -trifft nicht zu- an-

geboten. Aus dem Spektrum werden sechs Items möglicher Barrieren aus dem Bereich 

des Wohnalltags angeboten. Ergänzend besteht die Möglichkeit eines freien Eintrags. 

- Die Wohnung und das Wohnhaus bieten unterschiedlichste infrastrukturelle Ge-

gebenheiten, die sich je nach individueller Ausprägung von Behinderungen als 

Barrieren manifestieren können. Diese können sich auf bauliche Gegebenheiten 

in der Wohnung, im Wohnhaus oder auf die Gestaltung des Wohnumfeldes be-

ziehen. Einzelne Stufen, die Gestaltung von Treppen, fehlenden Aufzüge, eine 
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unzureichende Ausleuchtung, oder die Gestaltung der sanitären Bereiche kön-

nen eine Barriere darstellen. Item > …Wohnbereich… 

- Der Zugang zu Medien und die Nutzung moderner technischer Geräte kann in 

der Alltagsbewältigung eine deutliche Entlastung darstellen. Tablets, Computer 

und besonders Handys gehören zur gesellschaftlichen Normalität. Eine bera-

tende Unterstützung kann die Nutzbarkeit der technischen Geräte ermöglichen. 

Sie bieten die Optionen der Kommunikation mit der sozialen Umwelt, die eine 

eigenständige Wohnform unterstützen kann. Item > … Kommunikationstechnik… 

- Ein weiter wichtiger Aspekt von Barrierefreiheit ist die Mobilität. Der Zugang und 

die Nutzbarkeit sind Aspekte, die zur Qualität von Mobilität beitragen. Assisten-

zen oder die Anleitung von Fachpersonal kann dazu beitragen, dass der ÖPNV 

für Menschen mit Behinderten eigenständig nutzbar wird. Behinderungsbedingt 

ist es ggf. angezeigt Fahrdienste zu installieren. Item > … Mobilität… 

- Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen stoßen im Bereich der Kommuni-

kation häufig auf Barrieren. Zum einen kann es aufgrund der gegebenen Beein-

trächtigungen zu Verständigungs- und Verständnisschwierigkeiten im direkten 

Austausch kommen, zum anderen werden ggf. informelle Situationen der Begeg-

nung nicht adäquat genutzt. Hier bedarf es der Identifikation und bedarfsgerech-

ter Unterstützung kommunikativer Situationen, um mögliche Barrieren zu besei-

tigen. Item > …Dienstleistungen… 

- Barrieren bei der alltäglichen Versorgung gehören zu Erfahrungen von Men-

schen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Erreichbarkeit, Auffindbar-

keit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit sind Aspekte von Barrierefreiheit, die für 

Menschen mit Behinderungen einen wichtigen Beitrag zu Selbstbestimmung dar-

stellen. Item > … Selbstversorgung … 

- Zu den Herausforderungen des Alltags gehören die Regelung von Verwaltungs-

angelegenheiten. Menschen mit Lernschwierigkeiten bedürfen je nach Funkti-

onsbeeinträchtigung Unterstützung im Umgang mit Behörden. Ein barrierefreier 

Austausch bedarf der Erreichbarkeit, der Verständlichkeit und der Zugänglich-

keit. Item > … Verwaltungsangelegenheiten… 

- Das System der Gesundheitsversorgung nach SGB V ist eine vorrangig in An-

spruch zu nehmende Leistung. Die medizinischen Versorgung durch Allgemein-

mediziner und / oder Fachärzte sind auf die Patienten*innen ausgerichtet, die in 

ihren kommunikativen und funktionalen Kompetenzen in der Regel keine Beein-

trächtigungen aufweisen. Menschen mit geistigen Behinderungen sind zum Teil 

auf assistierende Begleitung angewiesen, um Leistungen des Gesundheitssys-

tems nutzen zu können. Item> …medizinische Versorgung… 
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Design Frage C 5: 

 selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
häufig 

In Wohnbereichen (z.B. Wohnung, Nachbarschaft)  
    

Bei der Kommunikationstechnik (z.B. Handy, Internet) 
    

Bei der Mobilität (z.B. ÖPNV, Fahrdienst) 
    

Bei Dienstleistungen (z.B. Pflegedienst, Hauswirtschaftliche Hilfe) 
    

Bei der Selbstversorgung (z.B. Einkaufsmöglichkeiten) 
     

Bei Verwaltungsangelegenheiten (z.B. Termine, Bürgerbüro) 
    

Bei der medizinischen Versorgung (z.B. Erreichbarkeit, Facharzt) 
    

Freier Eintrag: 

 
    

 
 
1.1.4 Teil D - Kooperationen und Koordination 
 
Der personenzentrierte Unterstützungsprozess ist nicht auf den Bereich der Eingliede-

rungshilfe nach SGB IX zu begrenzen. Menschen partizipieren an den unterschiedlichs-

ten Lebensbereichen und je nach Lebenssituation erhalten sie Leistungen unterschied-

licher Sozialgesetzbücher. Durch die Reform des SGB IX wird die Rechtssystematik der 

Sozialgesetzbücher in veränderte Bezüge gesetzt. Das Gesamtplanverfahren nach § 

117 Satz 6 SGB IX sieht vor, dass die Leistungen aller Leistungsträger in Inhalt, Umfang 

und Dauer aufeinander abgestimmt werden. In der Konsequenz bedarf es bei der Leis-

tungserbringung der Abstimmung und eines arbeitsteiligen Vorgehens der beteiligten 

Dienstleister (vgl. Weber, Lavorano, Knöß 2015, S.12 ff.).   

Der Teil D befasst sich mit Teilaspekten der Kooperation und Koordination der Dienste 

der Behindertenhilfe im kommunalen Hilfesystem. Es werden fünf Themenkomplexe auf-

gegriffen, die sich auf die Weiterentwicklung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen beziehen. Einleitend werden die aktuellen Kooperations-

strukturen der professionellen Unterstützungsangeboten in der Stadt Duisburg erfragt, 

im Anschluss die Bezüge der wohnbezogenen Dienste zu nicht professionellen Hilfen. 

Zur Kooperation und Koordination gehört der Austausch der verschiedenen Dienst-

dienstleister aus dem Bereich Behindertenhilfe, Pflege und Sozialpsychiatrie in jeweili-

gen kommunalen Kontexten. Es wird erhoben in wie weit der jeweilige Dienst sich an der 

Gremienarbeit in der Kommune beteiligt und wie die Mitarbeit in den Gremien bewertet 

wird. 
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D 1 – Beteiligung anderer professioneller Unterstützungsangebote 
Nach § 117 SGB IX sind bei der Planung und Abstimmung von Unterstützungsleistungen 

die verschiedenen Leistungen aufeinander abzustimmen. Der wohnbezogene Dienst der 

Behindertenhilfe ist angehalten andere professionelle Unterstützern bei der Planung und 

Leistungserbringung einzubeziehen. Hilfen sind in Kooperation zu erbringen, um den 

betreuten Personen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen (vgl. 

Fürst, Hinte 2017, S.19). Es werden acht Items in diesem Bereich erfragt. Zusätzlich wird 

die Möglichkeit eines freien Eintrags eingeräumt. Die Befragten werden gebeten zu den 

jeweiligen Items die Häufigkeit der Beteiligung an der Unterstützung in fünf Kategorien 

anzugeben. Als fünfte Kategorie wird die die Möglichkeit eingeräumt, eine Einordnung in 

die Kategorie -trifft nicht zu- vorzunehmen.  

 

Die Frage D 1 lautet: „Wie häufig sind weitere professionelle Hilfen an der Unterstützung, 

der von Ihnen betreuten Menschen, beteiligt“? 

 

Es wird die Häufigkeit der Beteiligung weiterer Dienste an personenbezogenen Hilfesys-

temen erfragt. Es kann angenommen werden, dass Menschen mit Behinderungen in 

unterschiedlichsten Lebensbereichen einen Bedarf an Unterstützung haben. Die ange-

botenen Auswahloptionen orientieren sich an der Sozialgesetzgebung. 

- Neben der Unterstützung durch Fachpersonal im Sinne der qualifizierten Assis-

tenz nach § 78 SGB IX können die vollständige und teilweise Übernahme von 

Handlungen der Alltagsbewältigung, sowie die Begleitung von Menschen mit Be-

hinderungen durch Nicht-Fachkräfte erfolgen. Diese Leistungen können, je nach 

Rechtsanspruch über die Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII oder über den 

Entlastungsbetrag nach § 45 b SGB XI refinanziert sein. Item > Assistenz 

- Über den § 37 SGB V können Leistungen zur häuslichen Versorgung im Rahmen 

der Behandlungspflege installiert. Item > Hauswirtschaftliche Hilfen 

- Die Heilpädagogischen Zentren bieten Leistungen zum Erwerb und Erhalt prak-

tischer Kenntnisse und Fähigkeiten an. Diese Leistungen werden im Rahmen der 

Eingliederungshilfe nach § 76 SGB IX, bzw. nach § 54 ff SGB XII erbracht. Die 

Leistungen werden über Fachpersonal, orientiert am Bedarf zielgerichtet, er-

bracht. Item > Heilpädagogisches Zentrum 
- Im Bereich Arbeit werden Beschäftigungsangebote durch die Werkstätten für be-

hinderte Menschen nach § 56 SGB IX angeboten. Die Leistungen werden ange-

boten, um die Leistungs- und Erwerbsfähigkeit der Menschen zu erhalten, zu 

entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen. In der WfbM werden über 

den Sozialen Dienst Beratung und Fördermaßnahmen koordiniert und angebo-

ten. Item > Werkstatt behinderte Menschen 



 Konstruktion des quantitativen Erhebungsinstruments 

376 

- Je nach funktioneller Behinderung liegen im Sinne des SGB XI Beeinträchtigun-

gen vor, die einen Pfleggrad rechtfertigen. Die betroffene Person hat einen An-

spruch auf Pflegeleistungen § 41 SGB XI. Diese Leistungen werden über ent-

sprechendes Fachpersonal von Dienstleistern aus dem Bereich der Pflege er-

bracht. Item > Pflegeleistungen 

- Zur gesundheitlichen Wiederherstellung können nach § 32 SGB V Heilmittel ver-

schrieben werden. Zu diesen Leistungen gehören u.a. Ergotherapie, Physiothe-

rapie und Logopädie. Item > Ergotherapie 

- Für den Personenkreis der Menschen mit einer kognitiven Behinderung werden 

psychotherapeutische Maßnahme im Sinne des § 27 SGB V nur bedingt ange-

boten. In der Region Duisburg bietet die psychiatrische Institutsambulanz des 

Fliedner Krankenhauses eine spezielle Sprechstunde für diesen Personenkreis, 

sowie eine verhaltenstherapeutische Unterstützung. Item > Therapeutische Maß-

nahme  

- Nach § 1896 BGB besteht die Möglichkeit zur Entlastung des Menschen mit Be-

hinderungen eine gesetzliche Betreuung zur Regelung wichtiger rechtlicher An-

gelegenheiten einzurichten. Nach fachärztlicher Begutachtung werden be-

stimmte rechtliche Aufgaben durch das zuständige Amtsgericht befristet an einen 

rechtlichen Betreuer übertragen. Item > Gesetzliche Betreuung 

- Als neunte Option wird ein freier Eintrag angeboten. Die angebotenen Items sind 

alltagspraktisch ausgerichtet und bilden einen Teil der weiteren professionellen 

Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderungen ab. Evtl. sind weitere 

Hilfen in der Praxis üblich, die in der Auflistung keine Berücksichtigung gefunden 

haben. Item > Freier Eintrag 

 

Design Frage D 1 

 selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
häufig 

trifft 
nicht zu 

Assistenzen 
    

 

Hauswirtschaftliche Hilfen nach SGB V 
    

 

Heilpädagogisches Zentrum  
    

 

Werkstatt behinderte Menschen  
    

 

Pflegeleistungen  
    

 

Ergotherapie  
    

 

Therapeutische Maßnahmen 
    

 

Gesetzliche Betreuung  
    

 

Freier Eintrag: 
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D 2 – Beteiligung nicht professioneller Hilfen an der Unterstützung 
 
Zu den Beteiligten im Sozialraum gehören, neben anderen professionellen Diensten, die 

nicht professionellen Hilfe. Das Öffnen der eigenen Professionalität für Handlungsoptio-

nen aus dem nicht professionellen Bereich stellt eine grundsätzliche Veränderung dar 

und weicht von der bisher vorherrschenden Handlungsweise in der Behindertenhilfe ab 

(vgl. Flieger, Schönwiese 2011, S.68 ff.). Über die Transformationen sozialer Ressour-

cen können sich Handlungsoptionen in sozialen, kulturellen und materiellen Bezügen 

ergeben. Diese vielfältigen Möglichkeiten sind zu identifizieren und im Sinne einer Ziel-

erreichung zu koordinieren. 

Die Frage D 2 lautet: „Bitte schätzen Sie ein, wie häufig weitere Personen an der Unter-

stützung der von Ihnen betreuten Menschen beteiligt sind“. 

Es wird erfragt, welche weitere Unterstützung am Hilfesystem betreuter Person beteiligt 

ist. Diese sind Teil der Normalität des Wohnfeldes. Diese Personen können die Einbin-

dung in soziale Beziehungen und Netzwerke im Wohnquartier unterstützen. Es werden 

die Erfahrungen der Fachkräfte in Bezug auf die Häufigkeit der Beteiligung ‚nicht profes-

sioneller Unterstützung‘ erfasst.  

 

Es werden sechs Items angeboten, die Erfassung der Häufigkeit erfolgt in fünf Katego-

rien. 

-  Nach Fürst und Hinte gehören zur ersten Ebenen der Beziehungen die engen 

Bezugspersonen. Zu diesen Bezugspersonen können die familiären Beziehun-

gen gehören (vgl. Hinte & Treeß, 2007, S. 72). Häufig bietet dieser Personenkreis 

Ressourcen der personalen Unterstützung an. Item > enge Bezugspersonen 

- In der direkten Nachbarschaft bestehen häufige soziale Bezüge, die sich aus den 

alltäglichen Begegnungen und ähnlichen Herausforderungen im Wohnquartier 

ergeben. Über diese Alltagsbegegnungen können unterstützende Netzwerke ent-

stehen, die dazu beitragen, dass der Wohnalltag gelingt. Item > Personen aus 

der Nachbarschaft  

- Nach Angaben des statistischen Jahrbuch 2017 gehören in der Bundesrepublik 

ca. 45 Millionen Bundesbürgerinnen und Bürger christlichen Glaubensgemein-

schaften an. Ca. 4,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind islamischen Glau-

bens (vgl. Statistisches Jahrbuch 2017, S. 70). Viele Gemeindemitglieder enga-

gieren sich ehrenamtlich in ihrem Wohnquartier. Der Besuch von Veranstaltung 

und Gottesdiensten wird durch Fahrdienste und Begleitungen unterstützt. Item > 

Personen religiöser Gemeinschaften 

- Zum bürgerschaftlichen Engagement gehören ehrenamtliche Tätigkeiten. Zu den 

Angeboten in Duisburg gehören neben den Tafeln, u. a. die Angebote mehrerer 
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Möbellager, verschiedener Kleiderkammern. Zu diesen Angeboten gehören Bür-

gerinitiativen, wie z.B. die Initiative ‚Bürger helfen Bürger‘ die im sozial präkehren 

Situationen Hilfen anbieten. Item > Personen die ein Ehrenamt ausüben 

- In Duisburg sind mehr als 200 Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfe Organisatio-

nen tätig. Über die Selbsthilfe Kontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverban-

des wird die Koordination von Angeboten unterstützt. Im Bereich der Menschen 

mit kognitiver Behinderung sind es die Angehörigengruppen, die durch ihre Initi-

ative Wohn- und Beschäftigungsangebote in der Region organisiert haben. Diese 

Gruppen unterstützen, zum Teil mit Einbindung der Kontakt, Koordinierung- und 

Beratungsstellen offene Angebote in den Stadtvierteln. Item> Personen die in der 

Selbsthilfe tätig sind. 

_ In der Stadt Duisburg sind Vereine mit unterschiedlichen Schwerpunkten enga-

giert. Der Reha- und Behindertensportverband bietet ein umfassendes Angebot 

für unterschiedlichste Personengruppen. Daneben bieten sich die Bürgervereine, 

die fast allen Stadtteilen präsent sind, als Ansprechpartner an. Das Vereinswesen 

bietet die Chance auf soziale Integration und Teilhabe. Item > Personen die in 

einem Verein engagiert sind. 

- Abschließend wird über einen freien Eintrag die Möglichkeit angeboten weitere 

Angaben zu nicht professionellen Unterstützern im Wohnquartier vorzunehmen. 

Item > Freier Eintrag  

 

Design der Frage D 2 

 selten 
eher 

selten 
eher  

häufig 
häufig 

trifft 
nicht 
zu 

Enge Bezugspersonen.  
    

 

Personen aus der Nachbarschaft. 
    

 

Personen religiöser Gemeinschaften.  
    

 

Personen, die ein Ehrenamt ausüben.  
    

 

Personen, die in der Selbsthilfe tätig sind. 
    

 

Personen, die in Vereinen (z.B. Bürgerverein, Sportverein) tätig 

sind.     
 

Freier Eintrag: 

______________________________________________________ 
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D 3 – Kooperationen mit Unterstützungsangeboten 
 
Die Koordination der unterschiedlichen Hilfen stellt eine Herausforderung für die Fach-

dienste dar. Nach § 117 Abs 3 SGB IX sind die Leistungen u. a. trägerübergreifend, 

interdisziplinär und konsensorientiert zu erbringen. Der Zugang zu Ressourcen kann 

über die Kooperation und Koordination unterstützt werden. Dem Dienst der Behinder-

tenhilfe bietet sich die Gelegenheit die Aufgaben nicht vollumfänglich mit den Ressour-

cen des eigenen Dienstes bedienen zu müssen.  

 

Frage D 3: „Bitte schätzen Sie ein, wie häufig Ihr wohnbezogener Dienst verbindliche 

Kooperationsvereinbarungen zur Unterstützung betreuter Menschen vereinbart hat“. 

 

Die Frage nach den Systembeteiligten wird an dieser Stelle konkretisiert. Die Befragten 

werden gebeten die Häufigkeit konkreter Kooperationen zu benennen. Es werden sieben 

Items angeboten, die Datenerfassung der Häufigkeit erfolgt in fünf Kategorien. 

- Die erste Gruppe bilden enge Bezugspersonen. Diese Gruppe gehört zu den 

nicht professionellen Unterstützungsangeboten. Item > enge Bezugspersonen  

- Zu den professionellen Angeboten gehören alternative weitere Dienste der Be-

hindertenhilfe. Ggf. bietet ein Dienst ein alternatives Angebot im Bereich Teilhabe 

oder Freizeit an, dass durch den wohnbezogenen Dienst nicht vorgehalten wer-

den kann. Item > Dienste der Behindertenhilfe 

- Die ca. 30 wohnbezogenen Dienste der Sozialpsychiatrie sind in den Duisburger 

Wohnquartieren verortet. Sie halten eine Palette verschiedener Dienstleistungen 

vor. Neben der Wohnbetreuung gehören Förder- und tagesstrukturierende An-

gebote zur Portfolio. Insbesondere ergotherapeutische Angebote im Rahmen der 

Tagesstruktur können ein Alternative zum Angebot der Heilpädagogischen Zen-

tren darstellen. Item > Dienste der Sozialpsychiatrie 

- Seit der Einführung des Pflegestärkungsgesetz III haben Menschen mit einer we-

sentlichen geistigen Behinderung im Regelfall einen Rechtsanspruch auf Leis-

tungen der Pflegeversicherung. Die Leistungen können zur Unterstützung der 

Haushaltsführung oder z.B. in Form von Assistenzen genutzt werden. Item > 

Dienste aus dem Bereich der Pflege 

- Die Bildungsangebote von Volkshochschule, Familienbildungsstätten, Bibliothe-

ken können von für Menschen mit Lernschwierigkeiten ggf. mit assistierender 

Unterstützung genutzt werden. Über Kooperationen können Angebote in den 

Wohnquartiren zugänglicher gestaltet werden. Item > Anbieter aus dem Bereich 

Bildung 
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- Im Bereich der Vereine bestehen über den Behindertensportverband Duisburg 

bereits Angebote. Über Kooperationen können betreute Menschen mit Behinde-

rungen an diese Angebote herangeführt werden. Item > Vereine 

- Um ggf. Angebote zu erfassen die bereits etabliert sind und in der Aufzählung 

nicht berücksichtigt werden, wird den Befragten die Möglichkeit eines freien Ein-

trags angeboten. Item > Freier Eintrag 

 

Design Frage D 3 

 selten 
eher sel-

ten 
eher 

häufig 
häufig 

kann ich 
nicht 

beurtei-
len 

Mit engen Bezugspersonen, z.B. Angehörigen  
    

 

Mit Diensten der Behindertenhilfe 
    

 

Mit Diensten aus der Sozialpsychiatrie  
    

 

Mit Diensten aus dem Bereich der Pflege 
    

 

Mit Anbietern aus dem Bereich der Bildung, z.B. VHS. 
    

 

Mit Vereinen, z.B. im Bereich Sport. 
    

 

Freier Eintrag: 

_____________________________________________ 
    

 

 

D 4 – Beteiligung an der Gremienarbeit in der Stadt Duisburg 
Zu den Anforderungen an eine personenbezogene Unterstützungsleistung gehört die 

Vernetzung, Kooperation und Koordination sozialer Dienstleister. Durch die geänderte 

Gesetzeslage ist die Koordination wohnbezogener Hilfen im Rahmen der Gesamtplan-, 

bzw. des Teilhabeverfahrens gem. § 117 SGB IX vorgesehen. Die beteiligten Dienste 

werden angehalten die Unterstützung abgestimmt zu erbringen. In der Koordination der 

verschiedenen Teilsysteme aus Pflege und Behindertenhilfe werden Rahmenbedingung 

veränderbar (vgl. Fürst, Hinte 2017, S.19). Nach Rohrmann und Schädler liegen in der 

Kooperation der versäulten Hilfesysteme und in der trägerübergreifenden Unterstüt-

zungsleistung die Chance eine moderne inklusionsorientierte Dienstleistung zu entwi-

ckeln (vgl. Rohrmann, Schädler 2009, S.71). Eine Möglichkeit zur informellen Austausch 

und zur Koordination von Unterstützungsleistungen ist in den etablierten Gremien in der 

Stadt Duisburg gegeben.  

Die Frage D 4 lautet: „Geben Sie bitte an, wie häufig der wohnbezogene Dienst sich an 

der Arbeit der folgenden Gremien in der Kommune beteiligt“. 
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Die Frage setzt voraus, dass der Befragte über die Information zu diesem Thema verfügt. 

In der Regel sind Leitungskräfte über diesen Kontext informiert. Die Befragten werden 

gebeten die Häufigkeit der Teilnahme an Fachgremium zu benennen. Es werden fünf 

Items angeboten, die Datenerfassung der Häufigkeit erfolgt in sechs Kategorien. Da an-

genommen werden muss, dass nur ein Teil der Befragten über die entsprechenden In-

formationen verfügt wird zusätzlich die Kategorie -kann ich nicht beurteilen- angeboten. 

- Die Trägerkonferenz Duisburg ist ein Zusammenschluss fast aller Träger, die im 

Bereich der Eingliederungshilfe tätig sind. Über ihre Organisationen sind sie zum 

Teil Anbieter im Bereich der Pflege, der Jugendhilfe, sowie im Bereich Arbeit und 

Berufsbildung. Das Gesamtgremium tagt zweimal jährlich. Die verschiedenen 

Unterarbeitsgruppen tagen je nach Bedarf (vgl. Sozialbericht der Stadt Duisburg 

2014). Item > Trägerkonferenz 

- Der Trägerkonferenz angegliedert ist eine Unterarbeitsgruppe der Träger aus 

dem Bereich der Behindertenhilfe. Diese tauscht sich anlassbezogen mehrmals 

jährlich aus. Item > Arbeitsgruppe Behindertenhilfe 

- Die wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe sind durch Leitungskräfte zum 

Teil im Beirat der Menschen mit Behinderungen vertreten. Zu den Arbeitskreisen 

des Beirats gehört u.a. die AG Handikap in der mehre Dienste vertreten sind. 

Item > Beirat für Menschen mit Behinderungen 

- Der Psychiatrie- Koordinator der Stadt Duisburg organisiert die Psychosoziale 

Arbeitsgemeinschaft. In dieser AG sind alle Teilbereiche der Hilfen in der Kom-

mune beteiligt. Über die Gremien der PSAG erfolgt ein Bereichsübergreifender 

informeller Austausch in der Kommune (vgl. Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft 

Duisburg 2018 Internetauftritt). Item > Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft 

- Der Landschaftsverband Rheinland bietet gemeinsam mit der Stadt Duisburg 

den wohnbezogenen Diensten zweimal jährlich die Gelegenheit an der Regional-

konferenz teilzunehmen. Diese Veranstaltungen informiert über die aktuelle Ent-

wicklung in der Eingliederungshilfe. Item > Regionalkonferenzen 

Design Frage D 4 

 

    
keine 
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selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
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kann ich 
nicht 

beurtei-
len 

Trägerkonferenz       

Arbeitsgruppen der Behindertenhilfe       

Beirat für Menschen mit Behinderungen       

„Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft“       

Regionalkonferenz       
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D 5 – Bewertung der Gremienarbeit in der Stadt Duisburg 
Der informelle Austausch in den Gremien kann sich auf die Kooperation und Koordina-

tion von Unterstützungsangeboten auswirken. Der Fragekontext zielt darauf ab zu erhe-

ben, in wie weit diese Effekte wahrgenommen werden.  

Die Frage D 5 lautet: „Bitte bewerten Sie folgende Aussagen, zu möglichen Effekten der 

Gremienarbeit in ihrer Region“: 

 

Die Befragten werden gebeten eine Bewertung von Aussagen zur Effekten der Gremi-

enarbeit vorzunehmen. Die angebotenen Items beziehen sich auf den informellen Aus-

tausch, die Kooperation und Koordination von unterstützenden Diensten der Sozialen 

Arbeit. Es soll ein Ist-Stand zur bestehenden Koordination und Kooperation der wohn-

bezogenen Dienste erfragt werden. Die Befragten haben die Möglichkeit zwischen fünf 

Antwortkategorien zu wählen. Von der vollen Zustimmung bis zur Einschätzung, dass 

der Sachverhalt nicht beurteilt werden kann.   

- Der informelle Austausch in den Gremien trägt dazu bei, dass die Angebote in 

den Wohnquartieren durch die Anbieter der Behindertenhilfe in Kooperation (ge-

meinsam) erbracht werden. Item > Gemeinsame Angebote 

- Der informelle Austausch trägt dazu bei, dass Angebote der Behindertenhilfe ko-

ordiniert (abgestimmt) erbracht werden. Item > Koordinierte Angebote 

- Der informelle Austauscht trägt dazu bei, dass Angebote der kommunalen Hilfe-

systeme, Pflege, Sozialpsychiatrie und Behindertenhilfe in den Wohnquartieren 

in Kooperation erbracht werden. Item > Kooperation von Sozialpsychiatrie, 

Pflege und Behindertenhilfe 

- Der informelle Austauscht trägt dazu bei, dass Angebote der versäulten Hilfesys-

teme, Pflege, Sozialpsychiatrie und Behindertenhilfe in den Wohnquartieren in 

Koordination erbracht werden. Item > Koordination von Sozialpsychiatrie, Pflege 

und Behindertenhilfe 

- In den Gremien findet ein informeller Austausch, zwischen den Diensten und den 

kommunalen Vertretern, zu den Bedarfslagen der Menschen mit Teilhabebeein-

trächtigungen statt. Item > Informeller Austausch der Systembeteiligten 

- In den Gremien der Hilfesysteme beratene Themen werden nicht zwingend vom 

kommunalpolitischen Ausschüssen, wie z.B. dem Sozialausschuss oder dem In-

klusionsausschuss berücksichtigt. Die Frage zielt darauf ab, in wie weit die The-

men aus dem Bereich der wohnbezogenen Dienstleister die politische Eben in 

der Kommune erreichen. Item > Informeller Austausch mit politischen Gremien 
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Design Frage D 5 

 
stimme 
ich voll 

zu 
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eher zu 

stimme ich  
eher nicht 

zu 

stimme 
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nicht zu 

kann ich 
nicht be-
urteilen 

Die Gremienarbeit trägt dazu bei, dass Angebote der 

Dienste der Behindertenhilfe in den Wohnquartieren 

in Kooperation (gemeinsam) erbracht werden. 
    

 

Die Gremienarbeit trägt dazu bei, dass Angebote der 

Dienste der Behindertenhilfe in den Wohnquartieren 

koordiniert (abgestimmt) werden. 
    

 

Die Gremienarbeit trägt dazu bei, dass Angebote der 

Bereiche Pflege, Behindertenhilfe und Sozialpsychi-

atrie in den Wohnquartieren in Kooperation (ge-

meinsam) erbracht werden. 

    

 

Die Gremienarbeit trägt dazu bei, dass Angebote in 

den Bereichen Pflege, Behindertenhilfe und Sozial-

psychiatrie 

in den Wohnquartieren koordiniert (abgestimmt) 

werden. 

    

 

In den Gremien findet ein informeller Austausch, 

zwischen den Diensten und den kommunalen Ver-

tretern, zu den Bedarfslagen der Menschen mit Teil-

habebeeinträchtigungen statt. 

    

 

In den Gremien beratene Themen werden vom kom-

munalen Ausschüssen, z.B. Sozialausschuss, Inklusi-

onsausschuss berücksichtigt.   
    

 

 

1.1.5 Teil E – Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 
Die Organisationen der Behindertenhilfe sind gehalten sich kontinuierlich auf die Verän-

derung von Rahmenbedingungen einzustellen. Im aktuellen Spannungsfeld der Berei-

che Staat, Wirtschaft und gesellschaftlicher Entwicklung muss die Behindertenhilfe sich 

systemischen Veränderungsanforderungen stellen. Die gesetzlichen Anforderungen, 

der zunehmende Wettbewerb und die Mechanismen des Markts beeinflussen die Steu-

erung sozialer Unternehmen (vgl. Schneider 2010, S.14 ff.). Die Organisation ist gefor-

dert auf die Veränderung von Rahmenbedingungen flexibel zu reagieren. Die anstehen-

den Veränderungen durch die Trennung von Eingliederungshilfe und Grundsicherungs-

leistung im Bereich der Wohnhilfen führen aktuell zu einer Verunsicherung in der Trä-

gerlandschaft.  

 
E 1 – Veränderungsanforderungen durch die Einführung des BTHG  
Die Einführung des BTHG zieht umfassende Veränderungen nach sich. Am zukünftigen 

Unterstützungsprozess im Einzelfall sind ggf. verschiedene Sozialgesetzbereiche zu be-

teiligen. Die zu erbringenden Hilfen werden zukünftig in eine Assistenz und eine qualifi-

zierte Assistenz differenziert. Zudem sind die Pflegeleistungen zur Teilhabe und zur Si-

cherung der Wohnform in der Gesamtplanung nach SGB IX zu berücksichtigen. Eine 
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Differenzierung zwischen ambulanten und stationären Wohnformen wird nicht mehr vor-

genommen. Die gesetzlichen Veränderungen ziele auf die Individualisierung der Unter-

stützungsleistung ab. Der Fragenkomplex E 1 erhebt, welche Veränderungserwartungen 

von den Mitarbeitenden benannt werden. Es werden vier Items herausgegriffen, die in 

einem Zusammenhang zur Sozialraum- und Lebensweltorientierung stehen. Die Befrag-

ten sollen, bezogen auf vier Themenbereiche, zwischen zwei Antwortoptionen entschei-

den  

Die Frage E 1 lautet: „Es sind Aussagen zu möglichen Auswirkungen des Bundesteilha-

begesetzes aufgeführt. Kennzeichen Sie von den zwei Aussagen bitte nur die Aussage 

die am wahrscheinlichsten zutrifft.“ 

 

Es werden den Befragten viert Fragekomplexe angeboten.  

- Im Sinne des Gesamtplanverfahrens nach § 117 SGB Abs. 1 IX sind alle Unter-

stützungsleistungen abgestimmt zu erbringen. Umfang. Inhalte und Abläufe die-

ser Unterstützung bedürfen der Koordination. So sind z.B. die Leistungen der 

Pflegversicherung geeignet die Haushaltsführung zu unterstützen und die Teil-

habe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Der Entlastungsbetrag 

nach § 45 b SGB XI kann, z.B. durch eine von der Pflegversicherung anerkannten 

Person genutzt werden, um eine Begleitung sicher zu stellen. Diese Leistung ist 

gleichwertig zu betrachten und stellt eine Alternative zur kompensatorischen As-

sistenz der Eingliederungshilfe nach SGB IX dar. In diesen Überschneidungsbe-

reichen zwischen Eingliederungshilfe und Pflege bedarf die jeweilige Leistungs-

erbringung der Abstimmung. Diese Herausforderung kann unterschiedlich be-

wertet werden. Der Fragebogen bietet die Differenzierung zwischen zwei gegen-

sätzlichen Positionen an. Zum einen kann im Prozess der Kooperation ein nutz-

bares Potenzial identifiziert werden zum anderen kann die Notwendigkeit der Ko-

operation als ein zusätzlicher Mehraufwand wahrgenommen werden. Item > 

Mehraufwand durch Kooperation /Item> Entlastung durch Kooperation 

- Das Gesamtplanverfahren sieht nach § 117 Abs. 1 vor, dass die Unterstützungs-

leistungen trägerübergreifend erbracht werden. Bereits bei der Bedarfsermittlung 

sind die verschiedenen Leistungsbereiche der Sozialgesetzgebung zu berück-

sichtigen. Es kann angenommen werden, dass die beteiligten Dienste sich bei 

der Abstimmung der Unterstützungsleistungen austauschen. Im Sinne einer so-

zialräumlichen, personenzentrierten Unterstützung ist es von Bedeutung, wie der 

informelle Austausch in den Alltagsroutinen der Dienste etabliert ist. Item > Aus-

tausch zu Ressourcen / Item> Kein Austausch zu Ressourcen  

- Nach § 90 Abs. 1 SGB IX ist es die Aufgabe die volle, wirksame und gleichbe-

rechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern Grundsätzlich muss 
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bei der Leistungsgewährung immer der behinderte Mensch in seiner jeweiligen 

Lebenslage und seiner individuellen Beeinträchtigung berücksichtigt werden. 

Eine personenzentrierte, lebensweltlich und sozialräumliche Unterstützung ist 

auf die individuellen Lebensbedingungen zugeschnitten. Zur Normalität gehören 

Hilfen aus dem sozialen Umfeld durch Bezugspersonen oder Bekannte aus dem 

Wohnumfeld. Die Unterstützung nicht professioneller Hilfe ist nach dem Rechts-

verständnis des BTHG und den Handlungsansätzen, im Sinne der Entwicklung 

inklusiver Bedingungen, vorrangig zu berücksichtigen. Item > …berücksichtigt…/ 

Item > …vorrangig berücksichtigt… 
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird unterstützt, wenn die Möglichkeiten 

im Umfeld der Wohnung bekannt sind und genutzt werden können. Im Rahmen 

der Eingliederungshilfe nach SGB IX kann die Nutzung der Freizeitangebote 

durch qualifizierte Assistenz bzw. kompensatorische Unterstützung ermöglicht 

werden. Die assistierte Teilnahme an den vorhandenen Angeboten kann die Ent-

wicklung inklusiver Bedingungen im Wohnumfeld unterstützen. Gesonderte An-

gebote für Menschen mit kognitiven Behinderungen können als Beitrag zur Ex-

klusion verstanden werden. Item > … gewünschte Freizeitangebote… / Item >… 

Freizeitangebot des wohnbezogenen Dienstes… 

 

Design Frage E 1 

Die Beteiligung von Pflegediensten und Assistenzen bei der Unterstützung von Menschen mit Behinde-

rungen belastet die Dienste der Behindertenhilfe, weil die Koordination der Unterstützung mit einem 

zeitlichen Mehraufwand verbunden ist.  
 

Die Beteiligung von Pflegediensten und Assistenzen bei der Unterstützung von Menschen mit Behinde-

rungen entlastet die Dienste der Behindertenhilfe, weil von diesen Aufgaben im Wohnalltag betreuter 

Menschen übernommen werden. 
 

 

Die Gesamtplanung trägt dazu bei, dass die beteiligten Dienste sich zu den Ressourcen in den Wohn-

quartieren betreuter Personen ausgetauscht.  

Die Gesamtplanung trägt nicht dazu bei, dass die beteiligten Dienste sich zu den Ressourcen in den 

Wohnquartieren betreuter Personen ausgetauscht.  

 

Der Dienst der Behindertenhilfe achtet darauf, dass die Unterstützung durch Personen aus dem Sozial-

raum (z.B. Nachbarn) der betreuten Menschen berücksichtigt wird.  

Der Dienst der Behindertenhilfe achtet darauf, dass die Unterstützung durch Personen aus dem Sozial-

raum (z.B. Nachbarn) der betreuten Menschen vorrangig berücksichtigt wird.  
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Der wohnbezogene Dienst macht die Freizeitangebote im Wohnquartier bekannt und ermöglicht den 

betreuten Menschen die Teilnahme an den gewünschten Angeboten.  

Der wohnbezogene Dienst bietet eigene Freizeitangebote an, weil Angebote in den Wohnquartieren für 

Menschen mit kognitiven Behinderungen häufig nicht nutzbar sind.  

 

E 2 – Veränderungserwartungen durch die Einführung des BTHG  
Abschließend werden sechs potentielle Veränderungen der Eingliederungshilfe aufge-

zeigt, die sich auf die Bedingungen in den Wohnquartieren der Menschen mit Behinde-

rungen auswirken können. Die Reform der Sozialgesetzgebung kann die Chancen bie-

ten neue Strukturen zu entwickeln und Potentiale zu erschließen (vgl. Schreyögg 2003, 

S.286 ff.). Die Befragten werden gebeten die verschiedenen Aussagen, hinsichtlich der 

zu erwartenden Auswirkungen, zu ergänzen. Die Aussage sind auf die Veränderungser-

wartungen hin konkretisiert. Es werden vier Kategorien angeboten, die es ermöglich die 

erwartete Auswirkung der Veränderung zuzuordnen. Abschließend besteht die Möglich-

keit eines freien Eintrags. Hier besteht die Gelegenheit die Aussagen zu kommentieren 

oder eigene Erwartungen zu formulieren. 

- Der § 32 SGB IX sieht die Etablierung unabhängiger Teilhabeberatungsstellen 

(EUTB) mit Beteiligung von Menschen mit Behinderungen vor. Peer Counseling 

ist eine Beratungsmethode, konkret die Beratung von Menschen mit Behinde-

rung durch Menschen mit Behinderung. Dieses Angebot erweitert das etablierte 

Beratungsangebote in der Stadt Duisburg. Item> … Erweiterung der Beratungs-

angebots…  

- Bei den Bewilligungen der EUTB wurden nach § 32 Abs.3 die Beratungskonzepte 

mit Beteiligung von Selbsthilfeorganisationen besonders berücksichtigt. In der 

Stadt Duisburg und den angrenzenden Stadtregionen wurden Beratungsange-

bote mit Beteiligung von Selbsthilfe Organisationen etabliert. Die bisher fast aus-

schließlich fachliche Expertise im Beratungskontext wird durch die Perspektive 

Betroffener ergänzt. Item > …die Beteiligung der Selbsthilfe… 

- Personenzentrierte Unterstützung soll die Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen verändern. Im Mittelpunkt steht der Menschen mit 

seinen Wünschen und Zielen. Lebenswelt, Sozialraum und Wohnquartier stehen 

in einem engen Zusammenhang. Nehmen Menschen mit Behinderungen mit As-

sistenz die Angebote der Infrastruktur und Freizeitangebote im Wohnumfeld 

wahr, besteht die Möglichkeit die vorhandenen Strukturen zu verändern. Item > 

…personenzentrierte Wohnhilfen…  

- Unterstützung aus dem sozialen Umfeld gehört zu den Erfahrungen, die der Nor-

malität zugerechnet werden können. Die Handlungskonzepte Sozialraum und 

das Lebensweltkonzept zeigen mögliche Wirkungszusammenhänge auf. In der 



Konstruktion des quantitativen Erhebungsinstruments 

387 

Koordination und der Kooperation der professionellen Unterstützer und der nicht 

professionellen Unterstützung liegen Potentiale, die zum Gelingen der Wohn- 

und Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen nachhaltig beitragen kön-

nen. Item > …die Kooperation von nicht professionellen und professionellen Un-

terstützern…  

- Die Gesamtplanung nach § 117 SGB IX (BTHG) sieht u.a. vor, dass die Unter-

stützungsleistungen trägerübergreifend und interdisziplinär erbracht werden. Die 

Handlungsansätze Lebenswelt- und Sozialraumorientierung setzen an dieser 

Stelle an und betrachten den Menschen ganzheitlich. Die an der Unterstützung 

der Menschen mit Behinderung beteiligten Dienste sind angehalten ihre Unter-

stützung in Bezug auf die Inhalte, in Umfang und Terminierung zu koordinieren. 

Item > …die Gesamtplanung… 

- Das SGB IX sieht gem. SGB IX § 117Abs.1 vor, dass Unterstützungsleistungen 

lebensweltorientiert und sozialräumlich zu erbringen sind. Die Handlungsansätze 

sind ressourcenorientiert und zielen u.a. darauf ab, die Nutzbarkeit der vorhan-

den Potentiale zu verbessern. Item> …sozialräumliche Orientierung… 
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Design Fragestellung E 2 

Zum Abschluss bitte ich Sie, die folgenden Aussagen zu ergänzen. 

 
nicht auswir-

ken! 

eher nicht 

auswirken! 

eher 
auswir-

ken 

bemerk-
bar aus-

wirken! 

Die Erweiterung der regionalen Beratungsangebote (Peer 

Counseling) wird sich auf die Entwicklung inklusiver Bedingun-

gen im System der Behindertenhilfe in der Stadt Duisburg… 
    

Die Beteiligung der Selbsthilfe an den Hilfen für Menschen mit 

kognitiven Behinderungen in der Stadt Duisburg wird sich auf 

die Entwicklung inklusiver Bedingungen in der Kommune… 
    

Die personenzentrierten Wohnhilfen werden sich auf die Bar-

rierefreiheit für Menschen mit kognitiven Behinderungen in 

den Wohnquartieren … 
    

Die Kooperation „nicht professioneller“ und „professioneller“ 

Unterstützung von Menschen mit kognitiven Behinderungen 

wird die sich auf die Entwicklung inklusiver Bedingungen in 

den Wohnquartieren …   

    

Die Gesamtplanung der Hilfen für Menschen mit kognitiver Be-

hinderung wird sich auf die Kooperation von Pflegediensten 

und den Diensten der Behindertenhilfe … 
    

Die sozialräumliche Orientierung der wohnbezogenen Unter-

stützung wird sich auf die Zugänglichkeit von Ressourcen in 

den Wohnquartieren der Menschen mit kognitiven Behinde-

rungen… 

    

Freier Eintrag: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Im Anschluss wird die Versandform des Fragebogens dargestellt. 
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1.1.6 Fragebogen für Dienste und Einrichtungen zur wohnbezogenen Unterstüt-
zung von Menschen mit kognitiven Behinderungen in der Stadt Duisburg 

 

Wolfgang Wiederer 

c/o ZPE, Universität Siegen 

Hölderlinstr. 3 

57068 Siegen 

 

An die 

wohnbezogenen Einrichtungen und Dienste 

der Behindertenhilfe in der Stadt Duisburg 

 

               Siegen, den 24.08.2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachfolgend finden Sie einen Fragebogen, der Teil meines Dissertationsprojektes am 

Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen ist.  

 

Der Fragebogen richtet sich an die wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe in der 

Stadt Duisburg. Aktuell wird die fachliche Diskussion durch das Thema Inklusion und das 

Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen geprägt. Der Fra-

gebogen greift diese Thematiken auf und erhebt einen Teilaspekt der Entwicklung „in-

klusiver Bedingungen“ für Menschen mit einer kognitiven Behinderung.  

Die Erhebung erfolgt anonymisiert. Ein Rückschluss auf den Dienst oder auf eine ausfül-

lende Person ist nicht möglich. Die Bestimmungen des Datenschutzes sind Grundlage 

der Erhebung. Die Befragung wird ca. 20 Minuten in Anspruch nehmen. Bitte füllen Sie 

den nachfolgenden Fragebogen aus und senden Sie ihn anschließend bis zum 

21.09.2018 mit dem beiliegenden Rückumschlag zurück. Das Ergebnis der Erhebung 

wird im Rahmen meiner Dissertation veröffentlich. Für Ihre Unterstützung bedanke ich 

mich herzlich! 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter wolfgang.wiederer@student.uni-siegen.de 
zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

Wolfgang Wiederer 

 

mailto:wolfgang.wiederer@student.uni-siegen.de


 Fragebogen 

390 

 

Fragebogen 

für Dienste und Einrichtungen zur wohnbezogenen Unterstützung von  

Menschen mit kognitiven Behinderungen in der Stadt Duisburg 

 

Teil A: Fragen zur ausfüllenden Person 

 

A 1: Sie sind: 

weiblich 
 

männlich 
 

anders 
 

 

A 2: Sie sind tätig: 

in gemeinschaftlichen Wohnformen (stationär) 
 

in eigenständigen Wohnformen (ambulant) 
 

in beiden Bereichen 
 

 

A 3: Ihre Aufgabe im Dienst: 

Leitungskraft 
 

Mitarbeitende/er in der Wohnbetreuung 
 

 

A 4: Ihr Berufsabschluss: 

Studium 

Soziale Arbeit / Sozialpädagogik / Sozialwissenschaften / Heilpädagogik 
 

Studium 

in einem anderen Bereich 
 

Erzieherin / Heilerziehungspflegerin / Heilpädagogin 
 

Altenpflegerin / Krankenpflegerin 
 

Alltagsassistentin, Sozialassistentin 
 

anderer beruflicher Abschluss 
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Teil B. Fragen zur wohnbezogenen Unterstützung 

 

B 1. Bitte ordnen Sie folgende Aussagen, indem Sie die Positionen 1 (besonders wichtig) bis  

5 (weniger wichtig) vergeben. Bitte vergeben Sie die Positionen 1-2-3-4-5 nur einmal: 

 

  

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen sollen so normal wie möglich leben können, deswegen sind 

kleine Einrichtungen besser als große.  

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen sollen selbstbestimmt entscheiden können, deswegen soll-

ten sie, wenn sie es wünschen, einen Zugang zum Internet haben.  

Die betreuten Menschen sollen in ihren Kompetenzen gefördert werden, deswegen ist die Inanspruch-

nahmen von Angeboten der Erwachsenenbildung wichtig.  

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung werden auch durch Personen aus dem Wohnumfeld unter-

stützt, deswegen müssen Kontakte und Beziehungen zu Familie und Nachbarn gepflegt werden.  

Menschen mit Teilhabbeeinträchtigung sollen am Leben in der Gesellschaft teilnehmen, deswegen sol-

len regelmäßig Gesprächsangebote zur persönlichen Zukunftsplanung durchgeführt werden.  

 

B 2. Bitte geben Sie an, wie Informationen von Ihnen gewichtet werden. Bitte kennzeichnen Sie Ihre 

Antwort mit einem X. 

 

 
nicht  
wich-
tig 

eher 
nicht 

wichtig 

eher  
wich-
tig 

wich-
tig 

trifft 
nicht zu 

Die Informationen aus Gesprächen mit den Menschen mit Behin-

derungen.      
 

Die Informationen aus der Begehung des Wohnquartiers des 

Menschen mit Behinderungen.      
 

Die Informationen aus Gesprächen mit Bezugspersonen der 

Menschen mit Behinderungen.     
 

Informationen aus dem HBG / Metzler Verfahren. 
    

 

Die Informationen aus dem Pflegegutachten. 
    

 

Die Informationen aus Betreuungsgutachten. 
    

 

Die Informationen aus den ärztlichen Berichten. 
    

 

Die Informationen aus den Gutachten der Agentur für Arbeit. 
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B 3. Schätzen Sie bitte ein, wie häufig Ihr Dienst die Möglichkeit des informellen Austauschs nutzt, 

um sich mit dem Wohnumfeld betreuter Menschen vertraut zu machen.  

 

 selten 
eher 

selten 
eher  

häufig 
häufig 

trifft  
nicht 

zu 

Austausch mit den Trägern von Bildungsangeboten. 
    

 

Austausch mit den Sportvereinen. 
    

 

Austausch mit ehrenamtlichen Angeboten, z.B. einer Tafel. 
    

 

Austausch mit Diensten der Behindertenhilfe. 
    

 

Austausch mit Diensten der Sozialpsychiatrie. 
    

 

Austausch mit Pflegediensten. 
    

 

Austausch mit Kontakt-, Koordinierungs- und Beratungsstellen  
    

 

Austausch mit Organisationen der Selbsthilfe. 
    

 

Austausch mit Behörden. 
    

 

 

B 4. In den letzten zwei Jahren haben Sie Fortbildungen besucht.  

 

Ja 

 

Nein   

 

Wenn, ja kennzeichnen Sie bitte die besuchten Veranstaltungen:  

 

 

 

  

Selbsthilfe 
 

Peer Counseling 
 

Persönliches Budget 
 

Inklusion 
 

Willensbildung 
 

Kompetenzförderung 
 

Wohnquartier 
 

Bundesteilhabegesetz 
 

  

Pflegestärkungsgesetz 
 

Wohn- und Teilhabegesetz 
 

Behinderungsbilder  
 

Hilfeplanung 
 

Herausforderndes Verhalten 
 

Personenzentrierte Unterstützung 
 

Freier Eintrag: 

_____________________ 
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B 5. Wie hoch ist der Anteil der von Ihrem Dienst betreuten Menschen: 

„…, die über einen Schlüssel zu ihren Wohnräumen verfügen“? 

ca. 
10% 

ca. 
20% 

ca. 
30% 

ca. 
40% 

ca. 
50% 

ca. 
60% 

ca. 
70% 

ca. 
80% 

ca. 
90% 

100% 

          

„…, einen Internetzugang nutzen“? 

ca. 

10% 

ca. 

20% 

ca. 

30% 

ca. 

40% 

ca. 

50% 

ca. 

60% 

ca. 

70% 

ca. 

80% 

ca. 

90% 
100% 

          

„…, die Assistenzzeiten mit den Bezugsbetreuern vereinbaren“? 

ca. 

10% 

ca. 

20% 

ca. 

30% 

ca. 

40% 

ca. 

50% 

ca. 

60% 

ca. 

70% 

ca. 

80% 

ca. 

90% 
100% 

          

„…, die ein Persönliches Budget in Anspruch nehmen“? 

ca. 
10% 

ca. 
20% 

ca. 
30% 

ca. 
40% 

ca. 
50% 

ca. 
60% 

ca. 
70% 

ca. 
80% 

ca. 
90% 

100% 

          

 

Teil C: Fragen zu Sozialraum und Barrierefreiheit 

C 1. Bitte schätzen Sie den Anteil der betreuten Personen ein, die Angebote der Infrastruktur eigenständig, mit Unter-

stützung einer Assistenzkraft (kompensatorische Assistenz) oder mit Unterstützung einer Fachkraft (qualifizierte 

Assistenz) nutzen. 

Einkaufsmöglich-
keiten 

Eigenständig Mit Unterstützung durch Assistenz Mit Unterstützung durch Fachkraft 

ca. 
bis 

20% 
40% 60% 

80% 
und 

mehr 

bis 
20% 

40% 60% 
80% 
und 

mehr 

bis 
20% 

40% 60% 
80% 
und 

mehr 

Erreichbar 
            

Auffindbar 
            

Zugänglich 
            

Nutzbar 
            

 

Öffentlichen Nah-
verkehr 

Eigenständig Mit Unterstützung durch Assistenz Mit Unterstützung durch Fachkraft 

ca. 
 bis 
20% 

40% 60% 
80% 
und 
mehr 

bis 
20% 

40% 60% 
80% 
und 
mehr 

bis 
20% 

40% 60% 
80% 
und 
mehr 

Erreichbar 
            

Auffindbar 
            

Zugänglich 
            

Nutzbar 
            

 

Behörden Eigenständig Mit Unterstützung durch Assistenz Mit Unterstützung durch Fachkraft 

ca. 
bis 

20% 
40% 60% 

80% 
und 

mehr 

bis 
20% 

40% 60% 
80% 
und 

mehr 

bis 
20% 

40% 60% 
80% 
und 

mehr 

Erreichbar 
            

Auffindbar 
            

Zugänglich 
            

Nutzbar 
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C 2. Bitte nehmen Sie eine Einschätzung vor, in wie weit folgende Aussagen für Ihren Dienst zu treffen. 

 
trifft nicht 

zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft voll  
zu 

Der wohnbezogene Dienst tauscht sich regelmäßig mit den unterstützenden Perso-

nen der Menschen mit Behinderungen in den Wohnquartieren aus.     

Der wohnbezogene Dienst bringt sich aktiv in die sozialen Netzwerke in den Wohn-

quartieren ein.     

Der wohnbezogene Dienst ist in Kontakt mit wichtigen Personen in den Wohnquar-

tieren, z.B. Vorsitzende der Bürgervereine.     

Der wohnbezogene Dienst pflegt regelmäßigen informellen Austausch mit ehren-

amtlichen Angeboten in den Wohnquartieren.      

Der wohnbezogene Dienst beteiligt sich an Veranstaltungen in den Wohnquartieren 

der Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung ein.     

C 3. Bitte schätzen Sie ein, wie häufig folgende Angebote von den Nutzerinnen / Nutzern Ihres Dienstes eigenständig, 

mit Unterstützung einer Assistenzkraft (kompensatorische Assistenz) bzw. einer Fachkraft (qualifizierte Assistenz) in 

Anspruch genommen werden.  

Die Angebote von Vereinen nie selten 
eher  

selten 
eher häu-

fig 
häufig 

Eigenständig 
     

Mit Assistenzkraft  
     

Mit Fachkraft   
     

 

Ehrenamtliche Angebote (z.B. Tafel) nie selten 
eher  

selten 
eher häu-

fig 
häufig 

Eigenständig 
     

Mit Assistenzkraft   
     

Mit Fachkraft  
     

 

Kulturelle Angebote (z.B. ein Chor, Theater) nie selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
häufig 

Eigenständig 
     

Mit Assistenzkraft 
     

Mit Fachkraft 
     

 

Bildungsangebote (Bibliothek, Volkshochschule) nie selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
häufig 

Eigenständig 
     

Mit Assistenzkraft 
     

Mit Fachkraft 
     

 

Angebote des eigenen wohnbezogenen Dienstes  nie selten 
eher  

selten 
eher 

 häufig 
häufig 

Eigenständig 
     

Mit Assistenzkraft 
     

Mit Fachkraft 
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C 4. Bitte schätzen Sie ein, wie häufig die Teilnahme an folgenden Angeboten von Ihrem Dienst unter-

stützt wird. 

 selten 
eher 

selten 
eher 

häufig 
häufig 

trifft 
nicht 
zu 

Die Teilnahme an Gruppenangeboten eines anderen Dienstes der Be-

hindertenhilfe.     
 

Die Teilnahme an Angeboten einer Werkstatt für Menschen mit Behin-

derungen.     
 

Die Teilnahme an Angeboten eines „Heilpädagogischen Zentrum“ 

(HPZ).     
 

Die Teilnahme an Angeboten eines Sozialpsychiatrischen Zentrums. 
    

 

Die Teilnahme an Angeboten eines Seniorenzentrums. 
     

 

C 5. Schätzen Sie bitte ein, wie häufig Ihr Dienst zur Beseitigung von Barrieren beitragen konnte. 

 selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
häufig 

In Wohnbereichen (z.B. Wohnung, Nachbarschaft)  
    

Bei der Kommunikationstechnik (z.B. Handy, Internet) 
    

Bei der Mobilität (z.B. ÖPNV, Fahrdienst) 
    

Bei Dienstleistungen (z.B. Pflegedienst, Hauswirtschaftliche Hilfe) 
    

Bei der Selbstversorgung (z.B. Einkaufsmöglichkeiten) 
     

Bei Verwaltungsangelegenheiten (z.B. Termine, Bürgerbüro) 
    

Bei der medizinischen Versorgung (z.B. Erreichbarkeit, Facharzt) 
    

Freier Eintrag: 

 
    

 

Teil D: Fragen zur Kooperation und Koordination 

D 1. Wie häufig sind weitere Dienstleister an der Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer ihres Dienstes beteiligt? 
 

 selten 
eher  

selten 

eher  

häufig 
häufig 

trifft 
nicht zu 

Assistenzen 
    

 

Hauswirtschaftliche Hilfen  
    

 

Heilpädagogische Zentren  
    

 

Werkstatt für behinderte Menschen  
    

 

Dienste aus dem Bereich der Pflege  
    

 

Dienste aus dem Bereich der Sozialpsychiatrie 
    

 

Therapeuten 
    

 

Ärzte 
    

 

Gesetzliche Betreuungen 
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D 2. Bitte schätzen Sie ein, wie häufig weitere Personen an der Unterstützung betreuter Men-

schen beteiligt sind. 

 selten 
eher  

selten 

eher  

häufig 
häufig 

Enge Bezugspersonen.  
    

Personen aus der Nachbarschaft. 
    

Personen religiöser Gemeinschaften.  
    

Personen, die ein Ehrenamt ausüben.  
    

Personen, die in der Selbsthilfe tätig sind. 
    

Personen, die in Vereinen tätig sind. 
    

 

D 3. Bitte schätzen Sie ein, wie häufig Ihr Dienst Kooperationsvereinbarungen zur Unterstützung  

betreuter Menschen vereinbart hat.  

 

 selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
häufig 

kann ich 

nicht be-
urteilen 

Mit engen Bezugspersonen, z.B. Angehörigen  
    

 

Mit Diensten der Behindertenhilfe 
    

 

Mit Diensten aus der Sozialpsychiatrie  
    

 

Mit Diensten aus dem Bereich der Pflege 
    

 

Mit Anbietern aus dem Bereich der Bildung, z.B. VHS. 
    

 

Mit Vereinen, z.B. im Bereich Sport. 
    

 

 

D 4. Geben Sie bitte an, wie häufig Ihr Dienst sich an der Arbeit folgender Gremien beteiligt. 

 

    
keine 
Teil-

nahme 

selten 
eher  

selten 
eher  

häufig 
häufig 

kann ich 
nicht be-
urteilen 

Trägerkonferenz       

Arbeitsgruppen der Behindertenhilfe       

Beirat für Menschen mit Behinderungen       

 „Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft“       

Regionalkonferenz       
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D 5. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zur Gremienarbeit: 

Die Gremienarbeit trägt dazu bei, dass 
stimme 

ich voll zu 

stimme 

ich 
eher zu 

stimme ich  
eher nicht zu 

stimme 

ich 
nicht zu 

kann ich 

nicht be-
urteilen 

…Angebote der Dienste der Behindertenhilfe in den Wohnquartieren in 

Kooperation (gemeinsam) erbracht werden.     

 

… Angebote der Dienste der Behindertenhilfe in den Wohnquartieren ko-

ordiniert (abgestimmt) erbracht werden.     

 

… Angebote der Bereiche Pflege, Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie in 

den Wohnquartieren in Kooperation (gemeinsam) erbracht werden.     

 

… Angebote in den Bereichen Pflege, Behindertenhilfe und Sozialpsychiat-

rie in den Wohnquartieren koordiniert (abgestimmt) werden.     

 

… die Dienste der Behindertenhilfe und kommunale Vertreter sich zu den 

Bedarfslagen der Menschen mit Behinderungen austauschen.     

 

…die Interessen von Menschen mit Behinderungen in kommunalen Aus-

schüssen, wie z.B. Sozialausschuss, Inklusionsausschuss berücksichtigt 

werden.   
    

 

 

Teil E: Fragen zur Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). 

 

E 1. Es sind Aussagen zu möglichen Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes aufgeführt. Kennzeichen Sie von den 

zwei Aussagen bitte nur die Aussage die am wahrscheinlichsten zutrifft.  

Die Beteiligung von Pflegediensten und Assistenzen bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen be-

lastet die Dienste der Behindertenhilfe, weil die Koordination der Unterstützung mit einem zeitlichen Mehrauf-

wand verbunden ist.  
 

Die Beteiligung von Pflegediensten und Assistenzen bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen 

entlastet die Dienste der Behindertenhilfe, weil von diesen Aufgaben im Wohnalltag betreuter Menschen über-

nommen werden. 
 

 

Die Gesamtplanung trägt dazu bei, dass die beteiligten Dienste sich zu den Ressourcen in den Wohnquartieren 

betreuter Personen ausgetauscht.  

Die Gesamtplanung trägt nicht dazu bei, dass die beteiligten Dienste sich zu den Ressourcen in den Wohnquar-

tieren betreuter Personen ausgetauscht.  

 

Der Dienst der Behindertenhilfe achtet darauf, dass die Unterstützung durch Personen aus dem Sozialraum (z.B. 

Nachbarn) der betreuten Menschen berücksichtigt wird.  

Der Dienst der Behindertenhilfe achtet darauf, dass die Unterstützung durch Personen aus dem Sozialraum (z.B. 

Nachbarn) der betreuten Menschen vorrangig berücksichtigt wird.  

 

Der wohnbezogene Dienst macht die Freizeitangebote im Wohnquartier bekannt und ermöglicht den be-

treuten Menschen die Teilnahme am gewünschten Angeboten.  

Der wohnbezogene Dienst bietet eigene Freizeitangebote an, weil Angebote in den Wohnquartieren für 

Menschen mit kognitiven Behinderungen häufig nicht nutzbar sind.  
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E 2. Zum Abschluss bitte ich Sie, die folgenden Aussagen zu ergänzen. 

 
nicht aus-
wirken! 

eher nicht 
auswirken! 

eher 

auswir-
ken 

bemerk-

bar aus-
wirken! 

Die Erweiterung der regionalen Beratungsangebote (Peer 

Counseling) wird sich auf die Entwicklung inklusiver Bedin-

gungen im System der Behindertenhilfe in der Stadt Duis-

burg… 

    

Die Beteiligung der Selbsthilfe an den Hilfen für Menschen 

mit kognitiven Behinderungen in der Stadt Duisburg wird 

sich auf die Entwicklung inklusiver Bedingungen in der Kom-

mune… 

    

Die personenzentrierten Wohnhilfen werden sich auf die 

Barrierefreiheit für Menschen mit kognitiven Behinderungen 

in den Wohnquartieren … 
    

Die Kooperation „nicht professioneller“ und „professionel-

ler“ Unterstützung von Menschen mit kognitiven Behinde-

rungen wird die sich auf die Entwicklung inklusiver Bedin-

gungen in den Wohnquartieren …   

    

Die Gesamtplanung der Hilfen für Menschen mit kognitiver 

Behinderung wird sich auf die Kooperation von Pflegediens-

ten und den Diensten der Behindertenhilfe … 
    

Die sozialräumliche Orientierung der wohnbezogenen Un-

terstützung wird sich auf die Zugänglichkeit von Ressourcen 

in den Wohnquartieren der Menschen mit kognitiven Behin-

derungen… 

    

Freier Eintrag: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für Ihre Zeit. 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen mit dem  

beiliegenden Briefumschlag an: 

Wolfgang Wiederer 

c/o ZPE, Universität Siegen 

Hölderlinstr. 3 

57068 Siegen
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Anhang 1.2 Gesamtauszählung 

Die Daten wurden im Rahmen der Gesamtauszählung in das SPSS System eingeben. 

Jede hier aufgeführte Angabe entspricht einer im System festgelegten Variablen. Zur 

Absicherung der Eingabe ist der Variablen eine Nummerierung zugeordnet. Die Darstel-

lung der Auszählung dient der Dokumentation im Rahmen der schriftlichen Explikation. 

Die Gesamtauszählung wurde mithilfe der SPSS - Datenerfassung vorgenommen. Über 

diese differenzierte Datenerfassung werden Korrelationen zwischen einzeln Fragebö-

gen, Fragestellungen bzw. der jeweiligen einzelne Variablen im Gesamtkontext herstell-

bar. Im Anschluss ist die Gesamtauszählung in Bezug zu den Häufigkeiten zu jeder Va-

riablen dargelegt.  

1.2.1 Teil A -Personenbezogene Daten 

A 1: 

Geschlecht - Variable 1 Häufigkeit Prozent 

Gültig weiblich 22 64,7 

männlich 12 35,3 

Gesamt 34 100,0 

 

A 2: 

Funktion - Variable 2 Häufigkeit Prozent 

Gültig Leitung 32 94,1 

Mitarbeiter*in 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 

 

A3: 

Tätigkeitsbereich - Variable 3 Häufigkeit Prozent 

Gültig stationär 9 26,5 

ambulant 18 52,9 

beide Bereiche 7 20,6 

Gesamt 34 100,0 
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A4: 

Qualifikation - Variable 4 Häufigkeit Prozent 

Gültig Studium Sozialer Bereich 26 76,5 

Studienabschluss anderer Bereich 5 14,7 

Berufsabschluss sozialer Bereich 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

1.2.2 Teil B – Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

B1: 

Normalisierungskonzept - Variable 5 Häufigkeit Prozent 

Gültig besonders wichtig 15 44,1 

eher wichtig 7 20,6 

neutral 3 8,8 

eher weniger wichtig 1 2,9 

weniger wichtig 4 11,8 

fehlende Eingabe 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Empowerment Konzept - Variable 6 Häufigkeit Prozent 

Gültig besonders wichtig 3 8,8 

eher wichtig 1 2,9 

neutral 7 20,6 

eher weniger wichtig 9 26,5 

weniger wichtig 10 29,4 

fehlende Eingabe 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 
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Lebenswelt Konzept - Variable 7 Häufigkeit Prozent 

Gültig besonders wichtig 1 2,9 

eher wichtig 7 20,6 

neutral 5 14,7 

eher weniger wichtig 9 26,5 

weniger wichtig 7 20,6 

fehlende Eingabe 5 14,7 

Gesamt 34 100,0 

 

Sozialraum Konzept - Variable 8 Häufigkeit Prozent 

Gültig besonders wichtig 5 14,7 

eher wichtig 7 20,6 

neutral 8 23,5 

eher weniger wichtig 3 8,8 

weniger wichtig 4 11,8 

fehlende Eingabe 7 20,6 

Gesamt 34 100,0 

 

Konzept der Inklusion - Variable 9 Häufigkeit Prozent 

Gültig besonders wichtig 6 17,6 

eher wichtig 7 20,6 

neutral 7 20,6 

eher weniger wichtig 5 14,7 

weniger wichtig 2 5,9 

fehlende Eingabe 7 20,6 

Gesamt 34 100,0 
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B2: Informationsgewinnung 

Wünsche und Ziele - Variable 10 Häufigkeit Prozent 

Gültig wichtig 34 100,0 

 

Begehung der Wohnquartiere - Variable 11 Häufigkeit Prozent 

Gültig wichtig 8 23,5 

eher wichtig 21 61,8 

eher nicht wichtig 5 14,7 

Gesamt 34 100,0 

 

Gespräche mit Bezugspersonen - Variable 12 Häufigkeit Prozent 

Gültig wichtig 12 35,3 

eher wichtig 21 61,8 

eher nicht wichtig 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Metzler / HBG Verfahren - Variable 13 Häufigkeit Prozent 

Gültig wichtig 6 17,6 

eher wichtig 10 29,4 

eher nicht wichtig 11 32,4 

nicht wichtig 1 2,9 

trifft nicht zu 6 17,6 

Gesamt 34 100,0 
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Pflegegutachten - Variable 14 Häufigkeit Prozent 

Gültig wichtig 3 8,8 

eher wichtig 16 47,1 

eher nicht wichtig 13 38,2 

trifft nicht zu 1 2,9 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Betreuungsgutachten - Variable 15 Häufigkeit Prozent 

Gültig wichtig 7 20,6 

eher wichtig 22 64,7 

eher nicht wichtig 4 11,8 

trifft nicht zu 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Ärztliche Berichte - Variable 16 Häufigkeit Prozent 

Gültig wichtig 10 29,4 

eher wichtig 23 67,6 

eher nicht wichtig 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Gutachten der Agentur für Arbeit - Variable 17 Häufigkeit Prozent 

Gültig wichtig 1 2,9 

eher wichtig 13 38,2 

eher nicht wichtig 14 41,2 

nicht wichtig 5 14,7 

trifft nicht zu 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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B3: Informeller Austausch 

Austausch mit Bildungsangeboten - Variable 18 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 3 8,8 

eher häufig 2 5,9 

eher selten 18 52,9 

selten 11 32,4 

Gesamt 34 100,0 

 

Austausch mit Sportvereinen - Variable 19 Häufigkeit Prozent 

Gültig eher häufig 10 29,4 

eher selten 13 38,2 

selten 7 20,6 

trifft nicht zu 3 8,8 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Austausch mit Ehrenamt - Variable 20 Häufigkeit Prozent 

Gültig eher häufig 10 29,4 

eher selten 13 38,2 

selten 7 20,6 

trifft nicht zu 3 8,8 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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Austausch mit Diensten der Behindertenhilfe - Variable 21 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 20 58,8 

eher häufig 11 32,4 

eher selten 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Austausch mit Diensten der Sozialpsychiatrie - Variable 22 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 13 38,2 

eher häufig 9 26,5 

eher selten 8 23,5 

selten 1 2,9 

trifft nicht zu 2 5,9 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Austausch mit Pflegediensten - Variable 23 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 11 32,4 

eher häufig 10 29,4 

eher selten 12 35,3 

selten 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Austausch mit der KoKoBe - Variable 24 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 10 29,4 

eher häufig 9 26,5 

eher selten 11 32,4 

selten 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 
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Austausch mit der Selbsthilfe - Variable 25 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 2 5,9 

eher häufig 7 20,6 

eher selten 18 52,9 

selten 6 17,6 

trifft nicht zu 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Austausch mit Behörden - Variable 26 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 14 41,2 

eher häufig 17 50,0 

eher selten 2 5,9 

selten 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 
Fortbildungen >  Ja / Nein > Variable Nr. 27  
 
B 4: Fort- und Weiterbildung 

Fortbildung Selbsthilfe - Variable 28 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 3 8,8 

nein 31 91,2 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung Peer Counseling - Variable 29 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 6 17,6 

nein 28 82,4 

Gesamt 34 100,0 
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Fortbildung Persönliches Budget - Variable 30 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 8 23,5 

nein 26 76,5 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung Inklusion - Variable 31 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 11 32,4 

nein 23 67,6 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung Willensbildung - Variable 32 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 2 5,9 

nein 32 94,1 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung Kompetenzförderung - Variable 33 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 6 17,6 

nein 28 82,4 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung Wohnquartier - Variable 34 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 6 17,6 

nein 28 82,4 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung BTHG - Variable 35 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 30 88,2 

nein 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 
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Fortbildung PSG I-III - Variable 36 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 18 52,9 

nein 16 47,1 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung WTG - Variable 37 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 13 38,2 

nein 21 61,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung Behinderungen - Variable 38 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 6 17,6 

nein 28 82,4 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung Hilfeplanung - Variable 39 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 18 52,9 

nein 16 47,1 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung Herausforderndes Verhalten - Variable 40 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 11 32,4 

nein 23 67,6 

Gesamt 34 100,0 

 

Fortbildung Personenzentrierung - Variable 41 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 6 17,6 

nein 28 82,4 

Gesamt 34 100,0 



Gesamtauszählung quantitative Daten 

409 

B 5: Aspekte von Selbstbestimmung in den Alltagsroutinen wohnbezogener 

Unterstützung 

 

Nutzer*innen verfügen über Wohnungsschlüssel - Variable 43 Häufigkeit Prozent 

Gültig 100% 23 67,6 

90% 1 2,9 

50% 4 11,8 

40% 1 2,9 

30% 4 11,8 

10% 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Nutzer*innen verfügen über Zugang zum Internet - Variable 44 Häufigkeit Prozent 

Gültig 100% 2 5,9 

90% 4 11,8 

80% 1 2,9 

70% 6 17,6 

60% 3 8,8 

50% 1 2,9 

40% 3 8,8 

30% 4 11,8 

20% 3 8,8 

10% 5 14,7 

fehlende Eingabe 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 
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Nutzer*innen vereinbaren Assistenzzeiten - Variable 45 Häufigkeit Prozent 

Gültig 100% 11 32,4 

90% 2 5,9 

80% 3 8,8 

70% 1 2,9 

60% 1 2,9 

50% 2 5,9 

30% 6 17,6 

20% 2 5,9 

10% 6 17,6 

Gesamt 34 100,0 

 

Nutzer*innen beziehen Persönliches Budget - Variable 46 Häufigkeit Prozent 

Gültig 100% 2 5,9 

20% 1 2,9 

10% 20 58,8 

fehlende Eingabe 11 32,4 

Gesamt 34 100,0 

 

1.2.3 Teil C 1: Aspekte von Barrierefreiheit im Wohnquartier 

Einkaufen eigenständig erreichbar - Variable 47 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 11 32,4 

ca. 60% 3 8,8 

ca. 40% 6 17,6 

bis 20% 10 29,4 

fehlende Eingabe 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 
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Einkaufen eigenständig auffindbar - Variable 48 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 10 29,4 

ca. 60% 6 17,6 

ca.40% 6 17,6 

bis 20% 9 26,5 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Einkaufen eigenständig zugänglich - Variable 49 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 11 32,4 

ca.60% 4 11,8 

ca.40% 8 23,5 

bis 20% 8 23,5 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Einkaufen eigenständig nutzbar - Variable 50 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 10 29,4 

ca.60% 3 8,8 

ca.40% 9 26,5 

bis 20% 9 26,5 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 
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Einkaufsmöglichkeit erreichbar mit Assistenz - Variable 51 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 5 14,7 

ca,60% 4 11,8 

ca.40% 3 8,8 

bis 20% 17 50,0 

fehlende Eingabe 5 14,7 

Gesamt 34 100,0 

 

Einkaufsmöglichkeiten auffindbar mit Assistenz - Variable 52 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 5 14,7 

ca.60% 3 8,8 

ca.40% 3 8,8 

bis 20% 18 52,9 

fehlende Eingabe 5 14,7 

Gesamt 34 100,0 

 

Einkaufsmöglichkeiten mit Assistenz zugänglich - Variable 53 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 4 11,8 

ca.60% 4 11,8 

ca.40% 3 8,8 

bis 20% 18 52,9 

fehlende Eingabe 5 14,7 

Gesamt 34 100,0 
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Einkaufsmöglichkeiten mit Assistenz nutzbar - Variable 54 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 3 8,8 

ca.60% 5 14,7 

ca.40% 4 11,8 

bis 20% 17 50,0 

fehlende Eingabe 5 14,7 

Gesamt 34 100,0 

 

Einkaufsmöglichkeiten mit Fachkraft erreichbar - Variable 55 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 11 32,4 

ca.60% 2 5,9 

ca.40% 2 5,9 

bis 20% 16 47,1 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Einkaufsmöglichkeiten mit Fachkraft auffindbar - Variable 56 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 11 32,4 

ca.60% 1 2,9 

ca. 40% 3 8,8 

bis 20% 16 47,1 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 
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Einkaufsmöglichkeiten mit Fachkraft zugänglich - Variable 57 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 9 26,5 

ca.60% 3 8,8 

ca.40% 3 8,8 

bis 20% 15 44,1 

fehlende Eingabe 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Einkaufsmöglichkeiten mit Fachkraft nutzbar - Variable 58 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 12 35,3 

ca.60% 1 2,9 

ca.40% 4 11,8 

bis 20% 14 41,2 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

ÖPNV eigenständig erreichbar - Variable 59 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 11 32,4 

ca. 60% 6 17,6 

ca.40% 3 8,8 

bis 20% 11 32,4 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 
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ÖPNV eigenständig auffindbar - Variable 60 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 6 17,6 

ca. 60% 8 23,5 

ca.40% 4 11,8 

bis 20% 13 38,2 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

ÖPNV eigenständig zugänglich - Variable 61 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 8 23,5 

ca.60% 7 20,6 

ca.40% 5 14,7 

bis 20% 11 32,4 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

ÖPNV eigenständig nutzbar - Variable 62 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 6 17,6 

ca.60% 7 20,6 

ca.40% 3 8,8 

bis 20% 15 44,1 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 
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ÖPNV mit Assistenz erreichbar - Variable 63 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 4 11,8 

ca.60% 3 8,8 

ca.40% 4 11,8 

bis 20% 16 47,1 

fehlende Eingabe 7 20,6 

Gesamt 34 100,0 

 

 

ÖPNV mit Assistenz auffindbar - Variable 64 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 5 14,7 

ca.60% 3 8,8 

ca.40% 2 5,9 

bis 20% 18 52,9 

fehlende Eingabe 6 17,6 

Gesamt 34 100,0 

 

 

ÖPNV mit Assistenz zugänglich - Variable 65 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 5 14,7 

ca.60% 3 8,8 

ca.40% 3 8,8 

bis 20% 17 50,0 

fehlende Eingabe 6 17,6 

Gesamt 34 100,0 
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ÖPNV mit Assistenz nutzbar - Variable 66 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 3 8,8 

ca.60% 6 17,6 

ca.40% 1 2,9 

bis 20% 18 52,9 

fehlende Eingabe 6 17,6 

Gesamt 34 100,0 

 

 

ÖPNV mit Fachkraft erreichbar - Variable 67 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 5 14,7 

ca.60% 8 23,5 

ca.40% 4 11,8 

bis 20% 13 38,2 

fehlende Eingabe 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

ÖPNV mit Fachkraft auffindbar - Variable 68 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 6 17,6 

ca.60% 8 23,5 

ca.40% 2 5,9 

bis 20% 15 44,1 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 
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ÖPNV mit Fachkraft zugänglich - Variable 69 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 6 17,6 

ca.60% 9 26,5 

ca.40% 2 5,9 

bis 20% 14 41,2 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

ÖPNV mit Fachkraft nutzbar - Variable 70 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 6 17,6 

ca.60% 8 23,5 

ca.40% 3 8,8 

bis 20% 14 41,2 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

 

Behörden eigenständig erreichbar - Variable 71 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 4 11,8 

ca.60% 4 11,8 

ca.40% 4 11,8 

bis 20% 19 55,9 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 
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Behörden eigenständig auffindbar - Variable 72 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 4 11,8 

ca.60% 4 11,8 

ca.40% 2 5,9 

bis 20% 21 61,8 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Behörden eigenständig zugänglich - Variable 73 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 3 8,8 

ca.60% 5 14,7 

ca.40% 5 14,7 

bis 20% 18 52,9 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Behörden eigenständig nutzbar - Variable 74 Häufigkeit Prozent 

Gültig ca.60% 6 17,6 

ca.40% 2 5,9 

bis 20% 23 67,6 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 
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Behörden mit Assistenz erreichbar - Variable 75 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 2 5,9 

ca.60% 3 8,8 

ca.40% 4 11,8 

bis 20% 19 55,9 

fehlende Eingabe 6 17,6 

Gesamt 34 100,0 

 

Behörden mit Assistenz auffindbar - Variable 76 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 3 8,8 

ca.60% 3 8,8 

ca.40% 5 14,7 

bis 20% 16 47,1 

fehlende Eingabe 7 20,6 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Behörden mit Assistenz zugänglich - Variable 77 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 3 8,8 

ca.60% 3 8,8 

ca.40% 3 8,8 

bis 20% 18 52,9 

fehlende Eingabe 7 20,6 

Gesamt 34 100,0 
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Behörden mit Assistenz nutzbar - Variable 78 Häufigkeit Prozent 

Gültig ca.60% 4 11,8 

ca.40% 2 5,9 

bis 20% 20 58,8 

fehlende Eingabe 8 23,5 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Behörden mit Fachkraft erreichbar - Variable 79 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 12 35,3 

ca.60% 7 20,6 

ca.40% 5 14,7 

bis 20% 7 20,6 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Behörden mit Fachkraft auffindbar - Variable 80 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 12 35,3 

ca.60% 5 14,7 

ca.40% 5 14,7 

bis 20% 9 26,5 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 
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Behörden mit Fachkraft zugänglich - Variable 81 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 12 35,3 

ca.60% 7 20,6 

ca.40% 5 14,7 

bis 20% 7 20,6 

fehlenden Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Behörden mit Fachkraft nutzbar - Variable 82 Häufigkeit Prozent 

Gültig ab 80% 16 47,1 

ca.60% 4 11,8 

ca.40% 8 23,5 

bis 20% 3 8,8 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

C 2: Netzwerkarbeit wohnbezogener Dienste 

Wohnquartiere Austausch mit unterstützenden Personen 

- Variable 83 Häufigkeit Prozent 

Gültig trifft voll zu 15 44,1 

trifft eher zu 9 26,5 

trifft eher nicht zu 8 23,5 

trifft nicht zu 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 
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Wohnquartiere Beteiligung an sozialen Netzwerken - Va-

riable 84 Häufigkeit Prozent 

Gültig trifft voll zu 7 20,6 

trifft eher zu 13 38,2 

trifft eher nicht zu 11 32,4 

trifft nicht zu 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Wohnquartiere Kontakt zu wichtigen Personen - Variable 85 Häufigkeit Prozent 

Gültig trifft voll zu 3 8,8 

trifft eher zu 15 44,1 

trifft eher nicht zu 12 35,3 

trifft nicht zu 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Wohnquartiere Austausch mit ehrenamtlichen Ange-
boten - Variable 86 Häufigkeit Prozent 

Gültig trifft voll zu 2 5,9 

trifft eher zu 12 35,3 

trifft eher nicht zu 16 47,1 

trifft nicht zu 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Wohnquartiere Beteiligung an Veranstaltungen - Vari-
able 87 Häufigkeit Prozent 

Gültig trifft voll zu 7 20,6 

trifft eher zu 19 55,9 

trifft eher nicht zu 6 17,6 

trifft nicht zu 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 
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C 3: Nutzung sozialräumlicher Angebote 

Angebote Vereine eigenständig - Variable 88 
Häufigkeit Prozent 

Gültig eher häufig 3 8,8 

eher selten 14 41,2 

selten 14 41,2 

nie 2 5,9 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

 

 

Angebote Vereine mit Assistenz - Variable 89 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 1 2,9 

eher häufig 6 17,6 

eher selten 11 32,4 

selten 8 23,5 

nie 6 17,6 

fehlende Eingabe 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Angebote Vereine mit Fachkraft - Variable 90 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 3 8,8 

eher häufig 8 23,5 

eher selten 9 26,5 

selten 9 26,5 

nie 4 11,8 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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Angebote Ehrenamt eigenständig - Variable 91 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 2 5,9 

eher häufig 2 5,9 

eher selten 10 29,4 

selten 11 32,4 

nie 9 26,5 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Angebote Ehrenamt mit Assistenz - Variable 92 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 2 5,9 

eher häufig 3 8,8 

eher selten 7 20,6 

selten 11 32,4 

nie 10 29,4 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Angebote Ehrenamt mit Fachkraft - Variable 93 
Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 2 5,9 

eher häufig 10 29,4 

eher selten 7 20,6 

selten 7 20,6 

nie 7 20,6 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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Kulturelle Angebote eigenständig - Variable 94 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 1 2,9 

eher häufig 1 2,9 

eher selten 7 20,6 

selten 22 64,7 

nie 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

 

Kulturelle Angebote mit Assistenz - Variable 95 Häufigkeit Prozent 

Gültig eher häufig 9 26,5 

eher selten 9 26,5 

selten 7 20,6 

nie 8 23,5 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Kulturelle Angebote mit Fachkraft - Variable 96 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 1 2,9 

eher häufig 12 35,3 

eher selten 8 23,5 

selten 8 23,5 

nie 4 11,8 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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Bildungsangebote eigenständig - Variable 97 Häufigkeit Prozent 

Gültig eher häufig 1 2,9 

eher selten 10 29,4 

selten 12 35,3 

nie 11 32,4 

Gesamt 34 100,0 

 

Bildungsangebote mit Assistenz - Variable 98 Häufigkeit Prozent 

Gültig eher häufig 3 8,8 

eher selten 6 17,6 

selten 12 35,3 

nie 12 35,3 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Bildungsangebote mit Fachkraft - Variable 99 Häufigkeit Prozent 

Gültig eher häufig 8 23,5 

eher selten 5 14,7 

selten 11 32,4 

nie 10 29,4 

Gesamt 34 100,0 

 

Angebote des Dienstes eigenständig - Variable 100 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 4 11,8 

eher häufig 17 50,0 

eher selten 4 11,8 

selten 7 20,6 

nie 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 
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Angebote des Dienstes mit Assistenz - Variable 101 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 5 14,7 

eher häufig 13 38,2 

eher selten 4 11,8 

selten 2 5,9 

nie 9 26,5 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Angebote des Dienstes mit Fachkraft - Variable 102 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 13 38,2 

eher häufig 11 32,4 

eher selten 7 20,6 

selten 1 2,9 

nie 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 

 

 

C 4: Beteiligung professioneller Hilfen 

Professionelle Angebote anderer Dienste der Behin-

dertenhilfe - Variable 103 
Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 5 14,7 

eher häufig 8 23,5 

eher selten 14 41,2 

selten 5 14,7 

trifft nicht zu 1 2,9 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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Professionelle Angebote einer WfbM - Variable 104 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 16 47,1 

eher häufig 7 20,6 

eher selten 7 20,6 

selten 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Professionelle Angebote eines HPZ - Variable 105 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 4 11,8 

eher häufig 6 17,6 

eher selten 9 26,5 

selten 10 29,4 

trifft nicht zu 5 14,7 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Professionelle Angebote der Sozialpsychiatrie - Vari-
able 106 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 5 14,7 

eher häufig 1 2,9 

eher selten 13 38,2 

selten 9 26,5 

trifft nicht zu 6 17,6 

Gesamt 34 100,0 
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Professionelle Angebote eines Seniorenzentrum - Va-
riable 107 Häufigkeit Prozent 

Gültig eher häufig 5 14,7 

eher selten 9 26,5 

selten 12 35,3 

trifft nicht zu 8 23,5 

Gesamt 34 100,0 

 

 

C 5 – Beseitigung von Barrieren 

Barrieren im Wohnbereich beseitigt - Variable 108 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 7 20,6 

eher häufig 19 55,9 

eher selten 5 14,7 

selten 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Barrieren Kommunikationstechnik beseitigt - Variable 
109 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 6 17,6 

eher häufig 18 52,9 

eher selten 5 14,7 

selten 5 14,7 

Gesamt 34 100,0 
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Barrieren Mobilität beseitigt - Variable 110 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 5 14,7 

eher häufig 19 55,9 

eher selten 6 17,6 

selten 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Barrieren Dienstleistungen beseitigt - Variable 111 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 10 29,4 

eher häufig 14 41,2 

eher selten 6 17,6 

selten 3 8,8 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Barrieren Selbstversorgung beseitigt - Variable 112 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 16 47,1 

eher häufig 9 26,5 

eher selten 4 11,8 

selten 5 14,7 

Gesamt 34 100,0 
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Barrieren Verwaltungsangelegenheiten beseitigt - Va-
riable 113 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 10 29,4 

eher häufig 8 23,5 

eher selten 8 23,5 

selten 7 20,6 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Barrieren medizinische Versorgung beseitigt - Vari-
able 114 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 16 47,1 

eher häufig 9 26,5 

eher selten 5 14,7 

selten 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 

 

C5 - Freier Eintrag / Variable 115 / Keine Angabe 

 
1.2.4 Teil D - Kooperationen und Koordination 
 
D 1 – Beteiligung von Dienstleistern: 

Dienstleistung Assistenz - Variable 116 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 4 11,8 

eher häufig 7 20,6 

eher selten 9 26,5 

selten 9 26,5 

trifft nicht zu 3 8,8 

fehlende Eingabe 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 
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Dienstleistung Hauswirtschaft - Variable 117 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 7 20,6 

eher häufig 13 38,2 

eher selten 3 8,8 

selten 9 26,5 

trifft nicht zu 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Dienstleistung HPZ - Variable 118 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 3 8,8 

eher häufig 3 8,8 

eher selten 10 29,4 

selten 10 29,4 

trifft nicht zu 7 20,6 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Dienstleistung WfbM - Variable 119 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 24 70,6 

eher häufig 3 8,8 

eher selten 6 17,6 

trifft nicht zu 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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Dienstleistung Pflege - Variable 120 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 13 38,2 

eher häufig 6 17,6 

eher selten 12 35,3 

selten 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Dienstleistung Sozialpsychiatrie - Variable 121 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 4 11,8 

eher häufig 2 5,9 

eher selten 14 41,2 

selten 9 26,5 

trifft nicht zu 3 8,8 

fehlende Eingabe 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Dienstleistung Therapie - Variable 122 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 9 26,5 

eher häufig 18 52,9 

eher selten 4 11,8 

selten 2 5,9 

trifft nicht zu 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Dienstleistung Ärzte - Variable 123 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 29 85,3 

eher häufig 5 14,7 

Gesamt 34 100,0 
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Dienstleistung gesetzliche Betreuung - Variable 124 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 25 73,5 

eher häufig 8 23,5 

eher selten 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

D 2 - Weitere personale Unterstützung der Menschen mit Behinderungen  

 

Unterstützung durch Bezugspersonen - Variable 125 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 9 26,5 

eher häufig 14 41,2 

eher selten 11 32,4 

Gesamt 34 100,0 

 

Unterstützung durch Nachbarn - Variable 121126 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 1 2,9 

eher häufig 5 14,7 

eher selten 18 52,9 

selten 10 29,4 

Gesamt 34 100,0 

 
Unterstützung durch religiöse Gemeinschaften - Vari-
able 127 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 1 2,9 

eher häufig 3 8,8 

eher selten 14 41,2 

selten 16 47,1 

Gesamt 34 100,0 
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Unterstützung durch Ehrenamtler*innen - Variable 128 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 1 2,9 

eher häufig 2 5,9 

eher selten 17 50,0 

selten 14 41,2 

Gesamt 34 100,0 

 

Unterstützung durch die Selbsthilfe - Variable 129 Häufigkeit Prozent 

Gültig eher häufig 2 5,9 

eher selten 11 32,4 

selten 21 61,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Unterstützung durch Vereine - Variable 130 
Häufigkeit Prozent 

Gültig eher häufig 2 5,9 

eher selten 15 44,1 

selten 17 50,0 

Gesamt 34 100,0 

 

D 3- Kooperationsvereinbarungen der beteiligten Unterstützer 

Kooperationen mit Bezugspersonen- Variable 131 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 10 29,4 

eher häufig 6 17,6 

eher selten 8 23,5 

selten 9 26,5 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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Kooperationen mit Diensten der Behindertenhilfe- Vari-
able 132 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 3 8,8 

eher häufig 15 44,1 

eher selten 9 26,5 

selten 6 17,6 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Kooperationen mit Diensten der Sozialpsychiatrie- Vari-
able 133 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 3 8,8 

eher häufig 4 11,8 

eher selten 7 20,6 

selten 13 38,2 

kann ich nicht beurteilen 4 11,8 

fehlende Eingabe 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

Kooperation mit Pflegediensten- Variable 134 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 9 26,5 

eher häufig 9 26,5 

eher selten 9 26,5 

selten 6 17,6 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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Kooperationen mit Trägern von Bildungsangeboten- 

Variable 135 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 1 2,9 

eher häufig 4 11,8 

eher selten 14 41,2 

selten 13 38,2 

fehlende Eingabe 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Kooperation mit Vereinen- Variable 136 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 2 5,9 

eher häufig 7 20,6 

eher selten 12 35,3 

selten 12 35,3 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

D 4 –  Beteiligung der wohnbezogenen Dienste an der Gremienarbeit in der  

Kommune 

 

Beteiligung Trägerkonferenz- Variable 137 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 21 61,8 

eher häufig 6 17,6 

eher selten 1 2,9 

selten 1 2,9 

keine Teilnahme 3 8,8 

kann ich nicht beurteilen 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 
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Beteiligung AG Behindertenhilfe- Variable 138 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 17 50,0 

eher häufig 8 23,5 

eher selten 2 5,9 

selten 2 5,9 

keine Teilnahme 3 8,8 

kann ich nicht beurteilen 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Beteiligung Beirat für Menschen mit Behinderungen - 
Variable 139 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 9 26,5 

eher häufig 6 17,6 

eher selten 5 14,7 

selten 1 2,9 

keine Teilnahme 10 29,4 

kann ich nicht beurteilen 2 5,9 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

 
Beteiligung PSAG - Variable 140 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 13 38,2 

eher häufig 7 20,6 

eher selten 3 8,8 

selten 4 11,8 

keine Teilnahme 3 8,8 

kann ich nicht beurteilen 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 
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Beteiligung Regionalkonferenz - Variable 141 Häufigkeit Prozent 

Gültig häufig 20 58,8 

eher häufig 6 17,6 

eher selten 2 5,9 

selten 4 11,8 

keine Teilnahme 1 2,9 

kann ich nicht beurteilen 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

 

D 5 – Erwartete Effekte der Gremienarbeit  
 

Angebote der Behindertenhilfe werden in Kooperation  

erbracht - Variable 142 Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme ich eher zu 16 47,1 

stimme ich eher nicht zu 14 41,2 

stimme ich nicht zu 1 2,9 

kann ich nicht beurteilen 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Angebote der Behindertenhilfe werden koordiniert - Variable 
143 Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme ich voll zu 1 2,9 

stimme ich eher zu 12 35,3 

stimme ich eher nicht zu 15 44,1 

stimme ich nicht zu 2 5,9 

kann ich nicht beurteilen 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 
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Angebote der Pflege, Sozialpsychiatrie und Behinderten-
hilfe werden in Kooperation erbracht - Variable 144 Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme ich voll zu 2 5,9 

stimme ich eher zu 8 23,5 

stimme ich eher nicht zu 17 50,0 

stimme ich nicht zu 3 8,8 

kann ich nicht beurteilen 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Angebote der Pflege, Sozialpsychiatrie und Behindertenhilfe wer-
den koordiniert - Variable 145 Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme ich voll zu 4 11,8 

stimme ich eher zu 14 41,2 

stimme ich eher nicht zu 11 32,4 

stimme ich nicht zu 2 5,9 

kann ich nicht beurteilen 3 8,8 

Gesamt 34 100,0 

 

 

Bedarfslagen von Menschen mit Behinderungen werden ausge-
tauscht - Variable 146 Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme ich voll zu 8 23,5 

stimme ich eher zu 19 55,9 

stimme ich eher nicht zu 4 11,8 

stimme ich nicht zu 1 2,9 

kann ich nicht beurteilen 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 
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Interessen von Menschen mit Behinderungen finden in kommuna-
len Gremien Berücksichtigung - Variable 147 Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme ich voll zu 10 29,4 

stimme ich eher zu 14 41,2 

stimme ich eher nicht zu 6 17,6 

kann ich nicht beurteilen 4 11,8 

Gesamt 34 100,0 

 

1.2.5  Teil E – Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 

E 1 - Veränderungserwartungen der Mitarbeitenden der wohnbezogenen Dienste 

 

Beteiligung von Pflegediensten und Assistenzen - Variable 
148 Häufigkeit Prozent 

Gültig belastet die Dienste der Behindertenhilfe 17 50,0 

entlastet die Dienste der Behindertenhilfe 16 47,1 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

Gesamtplanung - Variable 149 Häufigkeit Prozent 

Gültig Intensivierung des informellen Austausch 18 52,9 

keine Intensivierung des informellen Aus-

tausch 

16 47,1 

Gesamt 34 100,0 

 

Unterstützung von Personen aus dem Sozialraum - Variable 
150 Häufigkeit Prozent 

Gültig wird berücksichtigt 29 85,3 

wird vorrangig berücksichtigt 4 11,8 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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Teilnahme an Freizeitangeboten im Sozialraum - Variable 
151 Häufigkeit Prozent 

Gültig wird ermöglicht 11 32,4 

eigene Angebote 22 64,7 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

E 2 - Veränderungserwartungen der Unterstützungssysteme in der Kommune 

BTHG Erweiterung der Beratungsangebote - Variable 152 
Häufigkeit Prozent 

Gültig  bemerkbar auswirken 2 5,9 

 eher auswirken 18 52,9 

 eher nicht auswirken 14 41,2 

Gesamt 34 100,0 

 

BTHG Beteiligung der Selbsthilfe wird sich auf die Entwicklung 
inklusiver Bedingungen - Variable 153 Häufigkeit Prozent 

Gültig bemerkbar auswirken 3 8,8 

eher auswirken 11 32,4 

eher nicht auswirken 15 44,1 

nicht auswirken 4 11,8 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

BTHG Personenzentrierte Unterstützung beeinflusst Barrierefrei-
heit in den Wohnquartieren - Variable 154 Häufigkeit Prozent 

Gültig bemerkbar auswirken 1 2,9 

eher auswirken 21 61,8 

eher nicht auswirken 9 26,5 

nicht auswirken 2 5,9 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 
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BTHG Kooperation professioneller und nicht professioneller 
Unterstützung beeinflusst die Entwicklung inklusiver Bedingun-
gen - Variable 155 Häufigkeit Prozent 

Gültig eher auswirken 22 64,7 

eher nicht auswirken 9 26,5 

nicht auswirken 2 5,9 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

BTHG Gesamtplanung verändert Kooperation der beteiligten Dienste - 
Variable 156 Häufigkeit Prozent 

Gültig bemerkbare auswirken 7 20,6 

eher auswirken 19 55,9 

eher nicht auswirken 5 14,7 

nicht auswirken 2 5,9 

fehlende Eingabe 1 2,9 

Gesamt 34 100,0 

 

BTHG Sozialraumorientierung verändert den Zugang zu Res-
sourcen im Wohnquartieren - Variable 157 Häufigkeit Prozent 

Gültig bemerkbar auswirken 3 8,8 

eher auswirken 15 44,1 

eher nicht auswirken 11 32,4 

nicht auswirken 3 8,8 

fehlende Eingabe 2 5,9 

Gesamt 34 100,0 

 

E - 2: Freier Eintrag Variable Nr.158 

Kein Eintrag 
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Anhang 1.3 Ergebnisse Arbeitsthesen 

 

1.3.1 Thesen I bis IV – Aspekte theoriegeleiteter Handlungsansätze wohnbezoge-
ner Unterstützung 

Ergebnis Arbeitsthese I 

I.  Wenn wohnbezogene Dienste der Behindertenhilfe eine Unterstützungsleistung er-

bringen, dann geschieht dies auf der Basis des Normalisierungskonzepts (A). 
 

Wenn wohnbezogene Dienste der Behindertenhilfe eine Unterstützungsleistung er-

bringen, dann geschieht dies auf der Basis inklusionsorientierter Handlungskon-

zepte (0). 
 

Gesamtauszählung B 1 - Die Datenlage ergibt folgende Prioritäten: 

I. Konzept der Normalisierung = 22 erste bzw. zweite Position 

II. Konzept der Inklusion= 13 erste bzw. zweite Position 

III. Konzept Sozialraumorientierung= 12 erste bzw. zweite Position 

IV. Konzept der Lebensweltorientierung= 8 erste bzw. zweite Position 

V. Konzept Empowerment= 4 erste bzw. zweite Position 

Normalisierungskonzept * Inklusion Kreuztabelle 

Anzahl   

 

Inklusion 

Gesamt 

besonders 

wichtig 

eher wich-

tig neutral 

eher weniger 

wichtig 

weniger 

wichtig 

Normalisierungskon-

zept 

besonders wichtig 0 7 3 2 1 13 

eher wichtig 2 0 2 2 1 7 

neutral 2 0 0 0 0 2 

eher weniger wich-

tig 

1 0 0 0 0 1 

weniger wichtig 1 0 2 1 0 4 

Gesamt 6 7 7 5 2 27 
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Die Kreuztabelle verdeutlicht die Priorisierung des etablierten Handlungskonzepts Nor-

malisierung. Die Variablen Nr. 5 ‚so normal wie möglich‘ und Nr. 9 ‚am Leben in der 

Gesellschaft teilnehmen‘ werden im Zusammenhang dargestellt. Den Aspekten der Nor-

malisierung wird von den Befragten häufiger eine wichtigere Bedeutung zugemessen als 

Aspekten einer inklusiven Ausrichtung. Die Bewertung bezieht nur 27 Befragte ein, da 

sieben Personen keine eindeutige Präferenz gezeigt haben. Für die Wichtigkeit des Nor-

malisierungskonzepts haben sich 77 % entschieden, im Vergleich dazu haben 48 % das 

Konzept der Inklusion für wichtig erachtet.  

Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptotischer 

Standardfehlera 

Näherungswei-

ses tb 

Näherungsweise 

Signifikanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi ,913   ,127 

Cramer-V ,457   ,127 

Kontingenzkoeffizient ,674   ,127 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R -,147 ,172 -,742 ,465c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

-,158 ,198 -,798 ,433c 

Anzahl der gültigen Fälle 27    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

 

Die näherungsweise Signifikanz von 0,127 deute auf nur eine geringe Assoziation der 

gewählten Variablen hin. Die Mittelwerte der gewählten Variablen weichen deutlich von-

einander ab. Die Ergebnisse korrespondieren mit Resultaten weiterer Variablen. Im Be-

reich B 4 Fortbildungen rangiert das Thema Inklusion deutlich hinter rechtlichen Kontex-

ten und dem Thema Bedarfsermittlung.  
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Fortbildung Inklusion * Fortbildung BTHG Kreuztabelle 

 

Fortbildung BTHG 

Gesamt ja nein 

Fortbildung Inklusion ja 11 0 11 

nein 19 4 23 

Gesamt 30 4 34 

 

In Bezug auf die Arbeitshypothese I waren angewandte Handlungskonzepte zu identifi-

zieren. Nach Ranking der Handlungskonzepte orientiert sich das fachliche Handeln an 

etablierten Konzepten. Es wird nicht deutlich, dass die Dienste der Behindertenhilfe in-

klusionsorientierte Handlungsansätze priorisieren. Die Prüfung über Kreuztabelle zeigt 

eine deutliche Tendenz zum Normalisierungskonzept. Die Signifikanz von 0,127 deuten 

auf nur eine geringe Assoziation der gewählten Variablen hin. Die Mittelwerte der ge-

wählten Variablen weichen deutlich voneinander ab. Auf der Basis der Ergebnisse der 

Befragung ist die Arbeitshypothese zutreffen. Die Nullhypothese kann nicht angenom-

men werden: 

Wenn wohnbezogene Dienste der Behindertenhilfe eine Unterstützungsleistung erbrin-

gen, dann geschieht dies auf der Basis des Normalisierungskonzepts (A). 

 

Ergebnis Arbeitsthese II 

II. Wenn die Mitarbeitenden der Dienste sich weiterbilden, dann orientieren sie sich 

an den funktionsbezogenen Anforderungen des Tätigkeitsbereichs (A). 

 

Wenn die Mitarbeitenden der Dienste sich weiterbilden, dann orientieren sie sich 

an aktuellen wissenschaftlichen Handlungskonzepten (0). 

 

Die Ergebnisse im Bereich B 4 – Fortbildungen machen die Priorität der gewählten Fort-

bildungsthemen deutlich. Von den 34 Befragten sind 32 in leitender Funktion tätig. Die 

gewählten Fortbildungsthemen beziehen sich auf die aktuellen gesetzlichen Verände-

rungen. Bei der wohnbezogen Unterstützung sind zukünftig geänderte Rahmenbedin-

gungen und veränderte Kostenträgerschaften zu berücksichtigen (siehe Anhang 2.4.2 – 

B 4). Zur Überprüfung eines statistischen Zusammenhangs werden die Variablen Nr.3 

‚Funktion‘ und die Variable Nr.27 ‚Fortbildung BTHG‘ in Bezug gesetzt. 
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Funktion * Fortbildung BTHG Kreuztabelle 

 

Fortbildung BTHG 

Gesamt ja nein 

Funktion Leitung 29 3 32 

Mitarbeiter*in 1 1 2 

Gesamt 30 4 34 

 

Um eine zeitgemäße Dienstleitung anbieten zu können, sind die Leitungskräfte gefor-

dert, sich mit den aktuellen Veränderungen im Feld zu befassen. Weniger Priorität haben 

theoriebezogene Themen, die sich auf neue pädagogische Handlungsansätze beziehen. 

Die Häufigkeitsverteilung der Fragestellung B 1 ‚der konzeptionellen Ausrichtung ‚ver-

deutlicht die Anwendung etablierter Handlungskonzepte in den Diensten der Behinder-

tenhilfe. Es wird nicht ersichtlich, dass neue Handlungsansätze, wie die Idee der Inklu-

sion in den Handlungskonzepten der Dienste eine besondere Berücksichtigung finden 

(siehe Anhang 1.2.2 - Gesamtauszählung - B1). 

 

Die Fortbildungsthemen wurden identifiziert und priorisierte Themen wurden benannt. 

Nach Datenlage finden etablierte Handlungskonzepte weiterhin Anwendung, die einer 

Realisierung der Idee der Inklusion entgegenstehen. Der Wissenstransfer findet auf in-

formeller Ebene statt. Die Implementierung in den Konzepten der Dienste und die alltäg-

liche Anwendung in der Handlungspraxis der Behindertenhilfe stehen aus. Es kann an-

genommen werden, dass ressourcenorientierte Handlungsansätze im Kontext der Leit-

idee der Inklusion einen informellen theoretischen Stellenwert besitzen. Als Faktum im 

theoriegeleiteten Handeln der wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe sind die 

Handlungsansätze nur bedingt zu identifizieren.  
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Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptoti-

scher Stan-

dardfehlera 

Näherungs-

weises tb 

Näherungs-

weise Signifi-

kanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi ,297   ,084 

Cramer-V ,297   ,084 

Kontingenzkoeffizient ,284   ,084 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R ,297 ,264 1,757 ,088c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

,297 ,264 1,757 ,088c 

Anzahl der gültigen Fälle 34    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

 

Die Prüfung über Kreuztabelle zeigt eine deutliche Tendenz zur funktions- und aufga-

benbezogen Themenauswahl. Die Signifikanz von 0,084 deutet auf keine Assoziation 

der gewählten Variablen hin. Die Mittelwerte der gewählten Variablen weichen deutlich 

voneinander ab. Die Daten legen nahe, das die Nullhypothese nicht angenommen wer-

den kann. 

Wenn die Mitarbeitenden der Dienste sich weiterbilden, dann orientieren sie sich an den 

funktionsbezogen Anforderungen des Tätigkeitsbereichs (A). 

 

Ergebnis Arbeitsthese III 

III. Wenn die Dienste personenzentrierte Wohnhilfen erbringen, sind geäußerte 

Wünsche und der Wille der Menschen mit Behinderungen vorrangig zu berück-

sichtigende Informationen (A). 

 

Wenn die Dienste personenzentrierte Wohnhilfen erbringen, sind geäußerte 

Wünsche und der Wille der Menschen mit Behinderungen eine, von mehreren 

gleichwertigen, zu berücksichtigende Informationen (0). 

B 2 - Bewertung von Informationen – Die Einschätzungen -wichtig- und -eher wichtig-

wurden zusammengefasst. Von allen Befragten werden die Wünsche und die Ziele der 
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Menschen mit Behinderungen priorisiert. Diese Äußerungen entsprechen den methodi-

schen Ansätzen des Konzeptes der Sozialraumorientierung und des Konzeptes der Le-

bensweltorientierung. Die Berücksichtigung von Informationen zur Etablierung einer Un-

terstützungsleistung folgt in der Gewichtung den, im Konzept der SRO, definierten Hand-

lungsebenen (siehe Anhang 1.2.2 – B 2).  

 

Wünsche und Ziele * Gespräche mit Bezugspersonen Kreuztabelle 

 

Gespräche mit Bezugspersonen 

Gesamt wichtig eher wichtig eher nicht wichtig 

Wünsche und Ziele wichtig 12 21 0 33 

eher wichtig 0 0 1 1 

Gesamt 12 21 1 34 

 

Am zweit Häufigsten werden die Informationen genannt, die über die Kontakte mit Be-

zugspersonen der Menschen mit Behinderungen gewonnen werden. Im Nachrang fol-

gen informelle Aspekte des medizinischen und sozialrechtlichen Beurteilung. Der infor-

melle Gewinn aus der Begehung des Wohnquartiers ist der Häufigkeit nach an vierter 

Position. Als Beispiel die Kreuztabelle ‚Wünsche und Ziele‘ in Bezug zu ‚Gesprächen mit 

Bezugspersonen‘. Abgeleitet aus dem Vergleich der Variablen Nr. 10 ‚Wünsche und 

Ziele‘ und der Variablen Nr.12 ‚Gespräche mit Bezugspersonen‘ lassen sich folgende 

symmetrischen Werte feststellen. 
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Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptoti-

scher Stan-

dardfehlera 

Näherungs-

weises tb 

Näherungs-

weise Signifi-

kanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi 1,000   ,000 

Cramer-V 1,000   ,000 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R ,437 ,174 2,750 ,010c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

,345 ,159 2,078 ,046c 

Anzahl der gültigen Fälle 34    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

 

Die Signifikanz von 0,000 deutet auf keine Assoziation der gewählten Variablen hin. Der 

Mittelwert ist identisch, da alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Frage einen hohen 

Stellenwert zu messen. In Bezug auf die Arbeitshypothese II war zu erheben, wie ver-

schiedene Informationen von den Mitarbeitenden der wohnbezogenen Dienste bewertet 

werden. Anhand der Ergebnisse ist zu klären, an welchen Kriterien fachlich-methodi-

scher Handlungskonzepte sich diese Angaben orientieren. Es wird deutlich, dass die 

Befragten den Äußerungen der Menschen mit Behinderungen eine hohen Stellwert ein-

räumen.  

 

Die Prüfung über Kreuztabelle zeigt, dass den Wünschen und Zielen der Menschen mit 

Behinderungen eine vorrangige Bedeutung zugemessen werden. Die Daten legen nahe, 

dass die Nullthese nicht angenommen werden kann. Die Aussage der Arbeitsthese ist 

für das Alltagshandeln der Befragten mehrheitlich zutreffend. 

 

Wenn die Dienste personenzentrierte Wohnhilfen erbringen, sind geäußerte Wünsche 

und der Wille der Menschen mit Behinderungen vorrangig zu berücksichtigende Infor-

mationen (A). 
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Ergebnis Arbeitsthese IV 

IV.  Wenn die Mitarbeitenden der Dienste soziale und räumliche Potentiale im Sozi-

alraum der Menschen mit Behinderungen identifizieren, gehen sie nicht systema-

tisch vor (A). 

 

Wenn die Mitarbeitenden der Dienste soziale und räumliche Potentiale im Sozi-

alraum der Menschen mit Behinderungen identifizieren, gehen sie systematisch 

vor (0). 

 

Im Teil B 3 werden die Mitarbeitenden der wohnbezogenen Dienste gebeten die Mög-

lichkeiten der Informationserhebung im Sozialraum betreuter Menschen zu bewerten. 

Die Fragestellung zielt auf die dritte Handlungseben des Fachkonzeptes Sozialraumori-

entierung ab.  

An erster Stelle führen 90 % der Befragten als Ansprechpartner Dienste der Behinder-

tenhilfe und Behörden auf. Mit Abstand werden Pflegedienste und die KoKoBe von ca. 

60 % der Befragten benannt Die Häufigkeiten der in Bezug gesetzten und zur Prüfung 

herangezogen Variablen Nr. 22 ‚Austausch mit Diensten der Sozialpsychiatrie‘ und der 

Variablen Nr.26 ‚Austausch mit Behörden‘ sind aufgeführt. 

Austausch Behörden * Austausch Dienste Sozialpsychiatrie Kreuztabelle 

 

Austausch Dienste Sozialpsychiatrie 

Gesamt häufig eher häufig eher selten selten trifft nicht zu 

Austausch Behörden häufig 5 4 5 0 0 14 

eher häufig 7 3 3 1 2 16 

eher selten 0 2 0 0 0 2 

selten 1 0 0 0 0 1 

Gesamt 13 9 8 1 2 33 

 

Die Daten dieser beiden nominalen Variablen werden für die Prüfung der Kontingenzko-

effizienten gewählt. Die Werte für die Variablen der Fragestellung sind im Ergebnis für 

die Prüfung der Arbeitshypothese vergleichbar.  
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Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptoti-

scher Stan-

dardfehlera 

Näherungs-

weises tb 

Näherungs-

weise Signifi-

kanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi ,585   ,503 

Cramer-V ,338   ,503 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R -,041 ,138 -,226 ,823c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

-,043 ,159 -,238 ,813c 

Anzahl der gültigen Fälle 33    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

 

Die näherungsweise Signifikanz von 0,503 deutet eine Assoziation der gewählten Vari-

ablen an. Die Mittelwerte weichen deutlich ab. Die Auswertung der Daten zu den aufge-

führten Fragestellungen belegt ein methodischen Vorgehen in der Informationserhebung 

in sozialen und räumlichen Bezügen.  

 

Die Prüfung über Kreuztabelle zeigt, wie auch in der Häufigkeitstabelle nachgewiesen, 

dass die Identifikation von sozialen und räumlichen Gegebenheiten methodisch vorge-

nommen wird. Aufgrund der Datenlage ist anzunehmen, dass die Befragten sozialen und 

räumlichen Potentialen eine besondere Bedeutung zu schreiben. Die Daten legen nahe, 

das die Nullhypothese nicht angenommen werden kann. Mehrheitlich ist die Arbeitshy-

pothese für das Vorgehen der Dienste zutreffen.  

 

Wenn die Mitarbeitenden der Dienste soziale und räumliche Potentiale im Sozialraum 

der Menschen mit Behinderungen identifizieren, gehen sie nicht systematisch vor (A). 
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1.3.2  Thesen V bis VII - Aspekte des Sozialraums 

Ergebnis Arbeitsthese V 

V. Wenn der Sozialraum als Handlungsfeld von den Organisationen der Behinderten-

hilfe genutzt wird, dann hat dies nur bedingt eine Auswirkung auf die Mobilisierung 

identifizierter Potentialen (A). 

 

Wenn der Sozialraum als Handlungsfeld von den Organisationen der Behinderten-

hilfe genutzt wird, dann werden identifizierte Potentiale für die Unterstützungsleis-

tung mobilisiert (0). 

 

Die Frage C 3 beinhaltet Aspekte der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und der 

Nutzung sozialräumlicher Ressourcen. Es wird erhoben, in wie weit das differente An-

gebot in den Wohnquartieren bei der Unterstützungsleistung mit einbezogen, bzw. kon-

kret von den Nutzer*innen der wohnbezogenen Unterstützung in Anspruch genommen 

wird. Auffällig ist, dass Angebote im Sozialraum deutlich weniger aufgesucht werden als 

Angebote der wohnbezogenen Dienste. Die Häufigkeitstabellen verdeutlichen die Ten-

denz, sowohl in Bezug auf das Eigenständige aufsuchen von Angeboten als auch auf 

das Aufsuchen von Angeboten mit Unterstützung einer Fachkraft. 

Als Beispiel werden die Daten der Variablen Nr. 88 zur eigenständigen Nutzung von 

Angeboten von Vereinen und der Variablen Nr. 100 zu eigenständigen Nutzung von An-

geboten der wohnbezogen Dienste in einen deskriptiven Bezug gesetzt und über SPSS 

Auswertung dargestellt.  

Angebote Vereine eigenständig * Angebote des Dienstes eigenständig - Kreuztabelle 

Anzahl   

 

Angebote des Dienstes eigenständig 

Gesamt häufig eher häufig eher selten selten nie 

Angebote Vereine eigen-

ständig 

eher häufig 0 3 0 0 0 3 

eher selten 4 6 1 2 1 14 

selten 0 7 3 4 0 14 

nie 0 0 0 1 1 2 

Gesamt 4 16 4 7 2 33 
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Zum Vergleich im Anschluss die Datenlage der Variablen Nr.90 und Nr.102 zur Nutzung 

der jeweiligen Angebote mit Unterstützung einer Fachkraft. 

 

Angebote Vereine /Fachkraft* Angebote Dienste / Fachkraft - Kreuztabelle 

Anzahl   

 

Angebote des Dienstes mit Fachkraft 

Gesamt häufig eher häufig eher selten selten nie 

Angebote Vereine mit 

Fachkraft 

häufig 2 1 0 0 0 3 

eher häufig 3 4 0 1 0 8 

eher selten 5 3 0 0 1 9 

selten 2 1 5 0 1 9 

nie 1 1 2 0 0 4 

Gesamt 13 10 7 1 2 33 

 

Die Angebote der wohnbezogenen Dienste werden von den Menschen mit Behinderung 

etwas häufiger eigenständig aufgesucht als die Angebote von Vereinen im Sozialraum. 

Im Vergleich dazu besuchen weniger betreute Menschen die Angebote von Vereinen mit 

der Unterstützung einer Fachkraft. Deutlich häufiger werden mit der Fachkraft die Ange-

bote der wohnbezogenen Dienste genutzt.  

Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptotischer 

Standardfehlera 

Näherungsweises 

tb 

Näherungsweise 

Signifikanz 

Nominal- bzgl. Nomi-

nalmaß 

Phi ,770   ,076 

Cramer-V ,444   ,076 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R ,432 ,137 2,664 ,012c 

Ordinal- bzgl. Ordinal-

maß 

Korrelation nach Spe-

arman 

,429 ,133 2,643 ,013c 

Anzahl der gültigen Fälle 33    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 
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Die gewählten Variablen sind Beispiele für die Mobilisierung sozialräumlicher Ressour-

cen in Bezug auf die Nutzung der vorhandener Angebotsstrukturen. Es besteht eine Dis-

krepanz zwischen den Daten zur Bedeutung sozialräumlicher Ressourcen (siehe Kapitel 

1.2.2 und 1.2.3 zu B 2, B 3 , B 5, C 2, D 2) und der konkreten Mobilisierung dieser 

Potentiale für die individuelle Unterstützungsleistung betreuter Menschen. Es gibt keinen 

Automatismus, der besagt, dass die Partizipation an den vorhandenen Angeboten nicht 

durch eine Face to Face Unterstützung gelingen kann. Die Priorisierung der professio-

nellen Angebote der Behindertenhilfe, ist bei den beschrieben Kompetenzen der Men-

schen mit Behinderungen in anderen Lebensbereichen, nicht plausibel begründbar.  

Die Prüfung zeigt, dass der Sozialraums als Handlungsfeld erkannt ist, aber die vorhan-

denen Potentiale nur bedingt mobilisiert werden. Aufgrund der Datenlage ist anzuneh-

men, dass die Befragenden den Sozialraum als Handlungsfeld nutzen. Die Mobilisierung 

der Potentiale, hier am Beispiel der Nutzung des sozialräumlichen Angebote zur Frei-

zeitgestaltung, gelingt nur bedingt. Die Daten legen nahe, dass die Nullhypothese nicht 

angenommen werden kann. Die Arbeitshypothese ist für die Alltagsroutinen der Dienste 

zutreffend.  

Wenn der Sozialraum als Handlungsfeld von den Organisationen der Behindertenhilfe 

genutzt wird, dann hat dies nur bedingt eine Auswirkung auf die Mobilisierung identifi-

zierter Potentialen (A). 

 

Ergebnis Arbeitsthese VI 

VI.  Wenn die Dienste der Behindertenhilfe etablierte Handlungspfade bei der Unter-

stützung nutzen, ergeben sich für die Menschen mit Behinderungen nur Hand-

lungsalternativen auf der ersten und zweiten Ebene der SRO (A). 

 

Wenn die Dienste der Behindertenhilfe die Handlungspfade bei der Unterstüt-

zung personenzentriert gestalten, können sich für die Menschen mit Behinderun-

gen Handlungsalternativen auf allen Ebene der SRO ergeben (0). 

 

Die Frage D 2 erhebt die Häufigkeit personaler Unterstützung der Menschen mit Behin-

derungen aus dem sozialen Umfeld. Über die Transformationen sozialer Ressourcen 

können sich Handlungsoptionen in sozialen, kulturellen und materiellen Bezügen erge-

ben (siehe 1.2 – D 2). Für die Prüfung der Hypothesen werde die Variablen Nr. 125 

‚Unterstützung durch enge Bezugspersonen‘ und die Variable Nr. 126 ‚Unterstützung 

aus der Nachbarschaft‘ herangezogen. Deutlich wird, dass die Menschen mit Behinde-

rungen bei einem direkten sozialen Bezug mit einem Anteil von ca. 67 % Unterstützung 
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aus dem Umfeld, im Sinne der ersten Eben des SRO Konzepts, erfahren. Besteht dieser 

direkte Bezug nicht, reduziert sich die Häufigkeit drastisch. Unterstützung aus der Nach-

barschaft wird nur mit einem Anteil von 17% genannt.  

 

Unterstützung durch Bezugspersonen * Unterstützung durch Nachbarn Kreuztabelle 

 

Unterstützung durch Nachbarn 

Gesamt häufig eher häufig eher selten selten 

Unterstützung durch Bezugs-

personen 

häufig 0 1 7 1 9 

eher häufig 0 4 4 6 14 

eher selten 1 0 7 3 11 

Gesamt 1 5 18 10 34 

 

Die aufgezeigten Häufigkeiten deuten die intensive personale Unterstützung der ersten 

Handlungsebene im Sinne des SRO - Konzeptes an. Zur Prüfung des statistischen Zu-

sammenhangs werden anschließend die symmetrischen Maße der gewählten Variablen 

bestimmt. 
 

Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptoti-

scher Stan-

dardfehlera 

Näherungs-

weises tb 

Näherungs-

weise Signifi-

kanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi ,552   ,110 

Cramer-V ,391   ,110 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R ,043 ,153 ,242 ,811c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

,089 ,140 ,504 ,618c 

Anzahl der gültigen Fälle 34    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

Die näherungsweise Signifikanz von 0,110 deutet eine leichte Assoziation der gewählten 

Variablen an. Über die etablierten Unterstützungsformen in sozialräumlichen Bezügen 
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können bisher nur bedingt Ressourcen mobilisiert werden. Es ergeben sich aus diesem 

Kontext kaum alternative Vorgehensweisen und der Zugang zu Ressourcen ist begrenzt. 

Die Form der Unterstützung trägt nur zum Teil zur Transformation von sozialen, kulturel-

len und materiellen Potentialen bei. In der Konsequenz bleiben die Handlungsalternati-

ven auf etablierte Optionen der Behindertenhilfe beschränkt. Die Prüfung über Kreuzta-

bellen zeigt, dass die Mobilisierung von Ressourcen in Abhängigkeit zur Intensität sozi-

aler Beziehungen im Sozialraum steht. Im Ergebnis kann die Nullhypothese nicht ange-

nommen werden. Gültig ist die Arbeitsthese. 

 

Wenn die Dienste der Behindertenhilfe etablierte Handlungspfade bei der Unterstützung 

nutzen, ergeben sich für die Menschen mit Behinderungen nur Handlungsalternativen 

auf der ersten und zweiten Ebene der SRO (A). 

 

Ergebnis Arbeitsthese VII 

VII.  Um die Partizipation am Leben in der Gesellschaft zu unterstützen, nutzen die 

Dienste die Angebote im Feld der Behindertenhilfe (A). 

Um die Partizipation am Leben in der Gesellschaft zu unterstützen, ermöglichen 

die Dienste der Behindertenhilfe die Teilnahme an Angeboten in den Wohnquar-

tieren (0). 

 

Die Fragestellung E 1 bezieht sich in der Variablen Nr. 151 auf die Nutzung sozialräum-

licher Freizeitangebote. Die Befragten erwarten zu ca. 65 %, dass die Freizeitangebote 

in den Sozialräumen von Menschen mit geistigen Behinderungen nur bedingt genutzt 

werden können. Nur ca. 32 % der Befragten geben an, die Nutzung der gewünschten 

sozialräumlichen Angebote durch assistierende Unterstützung zu ermöglichen (siehe 

Anhang 1.2.5 - E 1). Für die Prüfung werden die Variable Nr. 102 und die Variable Nr. 

151 betrachtet. 
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BTHG - Auswirkungen auf Angebotsstrukturen der Dienste * Angebote des Dienstes mit Fachkraft Kreuztab-

elle 

 

Angebote des Dienstes mit Fachkraft 

Gesamt häufig eher häufig eher selten selten nie 

BTHG - Auswirkungen 

auf Angebotsstrukturen 

der Dienste 

wird ermöglicht 6 3 2 0 0 11 

eigen Angebote 7 7 5 1 2 22 

Gesamt 13 10 7 1 2 33 

 

Eine ähnliche Ist - Situation beschreibt die Variable Nr. 102 ‚Nutzung der Angebote 

wohnbezogener Dienste mit einer Fachkraft‘. Eine deutliche Mehrheit der Befragten gibt 

an, das diese Angebote bereits häufig mit Unterstützung genutzt werden. 

 

Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptoti-

scher Stan-

dardfehlera 

Näherungs-

weises tb 

Näherungs-

weise Signifi-

kanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi ,280   ,630 

Cramer-V ,280   ,630 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R ,266 ,130 1,538 ,134c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

,252 ,158 1,452 ,157c 

Anzahl der gültigen Fälle 33    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

 

Die Mitarbeitenden der Behindertenhilfe fokussiert auf die etablierten Angebotsstruktu-

ren der Dienste. Die Nutzung der Angebote im Sozialraum mit einer fachlichen Unter-

stützung wird nur von einem Drittel der Befragten vorrangig genannt. Die Datenlage ist 

nicht ausreichend, um die Nullhypothese anzunehmen.  

 

Um die Partizipation am Leben in der Gesellschaft zu unterstützen, nutzen die Dienste 

die Angebote im Feld der Behindertenhilfe (A). 
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1.3.3 Thesen VIII bis X - Aspekte von Barrierefreiheit  
 
Ergebnis Arbeitsthese VIII 
 

VIII. Wenn die wohnbezogenen Dienste die Menschen mit Behinderungen unterstützt 

ihre Bedürfnisse im Sozialraum zu kommunizieren, dann wird die Entwicklung 

von Barrierefreiheit in sozial-räumlichen Bezügen unterstützt (A). 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste die Menschen mit Behinderungen unterstützt 

ihre Bedürfnisse im Sozialraum zu kommunizieren, dann hat dies keine Auswir-

kungen auf die Entwicklung von Barrierefreiheit in sozialräumlichen Bezügen (0). 

 

Die Fragestellung C 5 erfragt, in wie weit die Dienste der Behindertenhilfe zur Beseiti-

gung von Barrieren beigetragen haben. Nach Einschätzung der Befragten haben die 

Wohnhilfen in verschiedenen Lebensbereichen zur Beseitigung von Barrieren beitragen 

können. Zusammenfassen kann festgestellt werde, dass die Befragten für fast alle er-

fragten Bereich feststellen, dass die Wohnhilfe häufig zur Beseitigung von Barrieren bei-

tragen konnte. Der Anteil der Nennungen liegt bei ca. 70 %. Für die Prüfung der Hypo-

thesen werden beispielhaft die Variable Nr. 108 ‚Beseitigung von Barrieren im Wohnbe-

reich‘ und die Variable Nr. 131 ‚Kooperationen mit Bezugspersonen ‘näher betrachtet. 

 

Barrieren im Wohnbereich beseitigt * Kooperationen mit Bezugspersonen Kreuztabelle 

 

Kooperationen mit Bezugspersonen 

Gesamt häufig eher häufig eher selten selten 

Barrieren im Wohnbereich 

beseitigt 

häufig 0 2 3 2 7 

eher häufig 9 3 2 4 18 

eher selten 0 1 2 2 5 

selten 1 0 1 1 3 

Gesamt 10 6 8 9 33 

 

In der Darstellung wird verdeutlicht, dass ein enger Bezug zwischen dem informellen 

Austausch in sozialen Bezügen und der Beseitigung von Barrieren im Bereich des Woh-

nens besteht. Aus den Angaben der Befragten wird die Bedeutung von Kooperationen 

bei der Beseitigung von Barrieren ersichtlich. 
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Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptoti-

scher Stan-

dardfehlera 

Näherungs-

weises tb 

Näherungs-

weise Signifi-

kanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi ,560   ,323 

Cramer-V ,323   ,323 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R ,032 ,163 ,179 ,859c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

,013 ,166 ,073 ,942c 

Anzahl der gültigen Fälle 33    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

 

Die näherungsweise Signifikanz deutet eine leichte Assoziation der Variablen an. Über 

die Unterstützung kommunikativer Prozesse und die Beteiligung von Sozialpartnern wer-

den die Situationen im Sozialraum ausgetauscht. In der Konsequenz können über diese 

Prozesse sozialräumliche Lösungen erarbeitet werden. Der kommunikative Austausch 

verschiedener gesellschaftlicher Gruppen wird unterstützt. In der Konsequenz trägt ein 

solches Vorgehen der professionellen Hilfen zur Entwicklung inklusiver Bedingungen bei 

(vgl. Rohrmann, Schädler 2009, S.71). Die Datenlage bestätigt diese Sichtweise. Die 

Nullhypothese kann nicht angenommen werden, die Arbeitshypothese ist anzunehmen. 

Wenn die wohnbezogenen Dienste die Menschen mit Behinderungen unterstützt ihre 

Bedürfnisse im Sozialraum zu kommunizieren, dann wird die Entwicklung von Barriere-

freiheit in sozial-räumlichen Bezügen unterstützt (A). 

 

 

Ergebnis Arbeitsthese IX 

IX. Wenn die wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe etablierte Handlungs-

pfade bei der Unterstützung nutzen, werden die Möglichkeiten der Menschen mit 

Teilhabebeeinträchtigungen zur autonomen Alltagsbewältigung nicht erweitert 

(A). 
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Wenn die wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe die Handlungspfade bei 

der Unterstützung personenzentriert gestalten, werden die Möglichkeiten der 

Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen zur autonomen Alltagsbewältigung 

erweitert (0). 

Die Fragestellung C 1 thematisiert Aspekte von Barrierefreiheit im Wohnquartier. Nach 

den Daten der Variablen Nr. 50 nutzen ca. 30 % des Personenkreises Möglichkeiten des 

Einkaufs im Wohnumfeld eigenständig. Mit einer angemessenen Unterstützung durch 

eine Fachkraft, wie die Daten zur Variable Nr. 58 belegen, sind ca. 50 % der betreuten 

Menschen in der Lage, die Einkaufsmöglichkeiten zu nutzen.  

 

Einkaufen eigenständig nutzbar * Einkaufsmöglichkeiten mit Fachkraft nutzbar Kreuztabelle 

Anzahl   

 

Einkaufsmöglichkeiten mit Fachkraft nutzbar 

Gesamt ab 80% ca.60% ca.40% bis 20% 

Einkaufen eigenständig nutzbar ab 80% 0 1 0 9 10 

ca.60% 1 0 1 1 3 

ca.40% 6 0 3 0 9 

bis 20% 5 0 0 4 9 

Gesamt 12 1 4 14 31 

 

Ähnliches wird für die Variablen Nr. 74 und Nr. 82 zur Mobilität durch Nutzung des ÖPNV 

angegeben.  

ÖPNV eigenständig nutzbar * ÖPNV mit Fachkraft nutzbar Kreuztabelle 

 

ÖPNV mit Fachkraft nutzbar 

Gesamt ab 80% ca.60% ca.40% bis 20% 

ÖPNV eigenständig nutzbar ab 80% 0 0 0 6 6 

ca.60% 0 1 2 4 7 

ca.40% 1 2 0 0 3 

bis 20% 5 5 1 4 15 

Gesamt 6 8 3 14 31 
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Die Frage C 3 greift Aspekte der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und der Nutzung 

sozialräumlicher Ressourcen auf. Die Variable Nr. 88 ‚Eigenständige Nutzung von Ver-

einsangeboten‘ und die Variable Nr. 90 ‚Nutzung der Vereinsangebote mit Unterstützung 

einer Fachkraft‘ eine etwas abweichende Datenlage. 

 

Angebote Vereine eigenständig * Angebote Vereine mit Fachkraft Kreuztabelle 

 

Angebote Vereine mit Fachkraft 

Gesamt häufig eher häufig eher selten selten nie 

Angebote Vereine eigen-

ständig 

eher häufig 0 0 0 3 0 3 

eher selten 2 4 3 3 2 14 

selten 1 4 5 3 1 14 

nie 0 0 1 0 1 2 

Gesamt 3 8 9 9 4 33 

 

Vereinsangebote werden nach Angaben der Befragten von 10 % eigenständig genutzt. 

Dagegen können Angebote mit Unterstützung einer Fachkraft von 30 % häufig oder eher 

häufig aufgesucht werden. Ähnliche Verhältnisse zur Nutzung von Freizeitangeboten im 

Sozialraum können der Gesamtauszählung für die Item Batterie zu C 3 entnommen wer-

den. 

Die Ergebnisse der Variable Nr. 58 ‚eigenständigen Nutzung von Einkaufsmöglichkeiten‘ 

und die Variable Nr. 88 ‚eigenständigen Nutzung von Vereinsangeboten‘ werden zur 

Klärung der Arbeitshypothese auf einen Zusammenhang geprüft. 

Einkaufen eigenständig nutzbar * Angebote Vereine eigenständig Kreuztabelle 

 

Angebote Vereine eigenständig 

Gesamt eher häufig eher selten selten nie 

Einkaufen eigenständig nutz-

bar 

ab 80% 3 5 2 0 10 

ca.60% 0 1 2 0 3 

ca.40% 0 6 3 0 9 

bis 20% 0 1 7 1 9 

Gesamt 3 13 14 1 31 
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Die Daten zur eigenständigen Nutzung der Einkaufsmöglichkeiten weichen deutlich 

von den Daten zur Nutzung der Vereinsangebote ab.  

 

Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptoti-

scher Stan-

dardfehlera 

Näherungs-

weises tb 

Näherungs-

weise Signifi-

kanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi ,728   ,059 

Cramer-V ,420   ,059 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R ,558 ,119 3,621 ,001c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

,559 ,133 3,627 ,001c 

Anzahl der gültigen Fälle 31    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

 

Die näherungsweise Signifikanz deutet keine Assoziation der Variablen Nr. 58 und Nr. 

88 an. Die Mittelwerte weichen voneinander ab. Es gibt eine deutlich abweichende Da-

tenlage zur Häufigkeit der eigenständigen Nutzung von unterschiedlichen Angeboten im 

Wohnumfeld. Die etablierten Angebote erschließen den betreuten Menschen mit Behin-

derungen nur bedingt neue Handlungsoptionen in ihrem Wohnumfeld. Durch die Diskre-

panz wird deutlich, dass ein Teil der betreuten Personen bei den Angeboten der tägli-

chen Versorgung eine deutlich höhere Eigenständigkeit zeigt als bei Angeboten zur Frei-

zeitgestaltung. Die Nullhypothese kann nicht angenommen werden, die Arbeitshypo-

these ist gültig. 

 

Wenn Hilfen auf der Basis unterschiedlichen Leistungsrechts installiert sind, dann wer-

den diese Hilfen unabhängig von der Unterstützung der wohnbezogenen Organisationen 

der Behindertenhilfe erbracht (A). 
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1.3.4 X bis XI - Thesen zur Kooperation und Koordination 

Ergebnis Arbeitsthese X 

X. Wenn Hilfen auf der Basis unterschiedlichen Leistungsrechts installiert sind, dann 

werden diese Hilfen unabhängig von der Unterstützung der wohnbezogenen Or-

ganisationen der Behindertenhilfe erbracht (A). 

 

Wenn Hilfen auf der Basis unterschiedlichen Leistungsrechts installiert sind, dann 

werden diese Hilfen in Kooperation mit der Unterstützung der wohnbezogenen 

Organisationen der Behindertenhilfe erbracht (0).  

 

Zum Teil erhalten Menschen mit Behinderungen unterstützende Leistungen verschiede-

ner Rehabilitationsträger. Neben den Fachdiensten der wohnbezogenen Behinderten-

hilfe sind weitere professionelle Dienstleister mit unterschiedlichsten Aufgaben in den 

Wohnquartieren präsent. Die Fragestellungen D 1 erheben in der Variablen Nr. 120 die 

‚Häufigkeit der Beteiligung von Pflegediensten‘. Mit der Fragestellung D 3 werden in der 

Variable Nr. 134 Angaben zur ‚Häufigkeit der Kooperation mit Pflegediensten‘ erhoben. 

 

Dienstleistung Pflege * Kooperation mit Pflegediensten Kreuztabelle 

 

Kooperation mit Pflegediensten 

Gesamt häufig eher häufig eher selten selten 

Dienstleistung Pflege häufig 5 5 2 0 12 

eher häufig 2 1 1 2 6 

eher selten 2 3 6 1 12 

selten 0 0 0 3 3 

Gesamt 9 9 9 6 33 

 

Aufsuchende Unterstützung von Pflegedienste werden von ca. 54 % der Befragten als 

eine häufige Leistung benannt. Diese Leistungen werden am gleichem Ort, wie die 

wohnbezogenen Hilfen der Behindertenhilfe ausgeführt. Hier bedarf es der Kooperation 

und Abstimmung der verschiedenen Leistungen im Betreuungssystem. 
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Im Bereich D 3 geben ca. 54 % der Befragten an, dass Kooperationsvereinbarungen mit 

Pflegediensten häufig getroffen werden. Dies spricht dafür, dass in vielen Fällen die Un-

terstützungsleistungen koordiniert werden. Offen bleibt, in welcher Form diese Koordi-

nation und die Kooperation der Beteiligten organisiert wird.  

Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptoti-

scher Stan-

dardfehlera 

Näherungs-

weises tb 

Näherungs-

weise Signifi-

kanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi ,831   ,007 

Cramer-V ,480   ,007 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R ,519 ,128 3,382 ,002c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

,505 ,135 3,258 ,003c 

Anzahl der gültigen Fälle 33    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

Die näherungsweise Signifikanz liegt bei 0,07 und deutet keine Assoziation der Variab-

len an. Deutlich wird, dass die Potentiale eines kooperativen Vorgehens identifiziert wer-

den. Die Umsetzung in den Alltagsroutinen wurde nur zum Teil realisiert. Aus diesen 

Gründen ist die Nullhypothese zu verwerfen. Gültig ist die Forschungshypothese.   

Wenn Hilfen auf der Basis unterschiedlichen Leistungsrechts installiert sind, dann wer-

den diese Hilfen unabhängig von der personenbezogenen Unterstützung der Behinder-

tenhilfe erbracht (A). 

 

Ergebnis Arbeitsthese XI 

XI. Wenn Unterstützung sozialräumliche Ressourcen nicht einbezieht und koordi-

niert, ergeben sich kaum neue Handlungsalternativen für die Dienste der Behin-

dertenhilfe (A). 

Wenn Unterstützung sozialräumliche Ressourcen einbezieht und koordiniert, er-

geben sich neue Handlungsalternativen für die Dienste der Behindertenhilfe (0). 
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In den Sozialräumen sind verschiedene potentielle Angebote etabliert. Zu diesen gehö-

ren die Dienstleistungen und die soziale Ressourcen in den Wohnquartieren. Die Daten 

zur Fragestellung D1 belegen die Beteiligung professioneller Hilfen in Unterstützungs-

settings. Die Gesamtauszählung bildet die komplexen Hilfesysteme ab. Die Datenerhe-

bung zu D 2 – Personale Unterstützung aus dem Umfeld der Menschen mit Behinderun-

gen - verdeutlicht, dass nicht professionelle Hilfen sich vornehmlich auf die erste Ebene 

sozialer Bezüge fokussieren. Beispielhaft werden die Variable Nr. 125 ‚Unterstützung 

durch enge Bezugspersonen‘ und die Variable Nr. 130 ‚Unterstützung durch Personen 

in Vereinen‘ dargestellt. 

 

Unterstützung durch Bezugspersonen * Unterstützung durch Vereine Kreuztabelle 

 

Unterstützung durch Vereine 

Gesamt eher häufig eher selten selten 

Unterstützung durch Bezugsper-

sonen 

häufig 2 5 2 9 

eher häufig 0 6 8 14 

eher selten 0 4 7 11 

Gesamt 2 15 17 34 

 

Von den Befragten geben ca. 67 % an, dass enge Bezugspersonen die Menschen mit 

Behinderungen häufig Unterstützung leisten. Aus dem Bereich von Vereinen ist die Un-

terstützung eher selten und liegt bei ca. 6 %. Um professionelle und nicht professionelle 

Hilfen nutzen zu können ist es angezeigt, mit den Beteiligten konkrete Kooperationen zu 

vereinbaren. Die Variable Nr. 131 ‚Kooperationen mit Bezugspersonen‘ und die Variable 

Nr. 136 ‚Kooperationen mit Vereinen‘ werden in einer Kreuztabelle dargestellt. 

Kooperationen mit Bezugspersonen * Kooperation mit Vereinen Kreuztabelle 

 

Kooperation mit Vereinen 

Gesamt häufig eher häufig eher selten selten 

Kooperationen mit Bezugsper-

sonen 

häufig 0 2 5 3 10 

eher häufig 1 0 4 1 6 

eher selten 1 1 2 4 8 

selten 0 4 1 4 9 

Gesamt 2 7 12 12 33 
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Das Instrument der Kooperationsvereinbarung wird im Bereich personaler Unterstützung 

genutzt. Etwa 48 % der Befragten geben an, es werden häufig Vereinbarungen ge-

schlossen. Für Vereine, die im Kontext möglicher Unterstützer deutlich weniger häufig 

beteiligt sind, liegt diese Angabe bei 27%. Weitere Kooperationen beziehen sich vor al-

lem auf die Dienste der Pflege und Angebote der Behindertenhilfe (siehe Anhang 1.2.4 

- D 3). Zur Bezugsprüfung der Einbeziehung sozialräumlicher Unterstützung werden die 

Variable Nr.130 ‚Unterstützung durch Vereine‘ und die Variable Nr. 136 ‚Kooperationen 

mit Vereinen‘ gewählt. Die näherungsweise Signifikanz liegt bei 0,019 und deutet darauf 

hin, dass keine Assoziation besteht. Die Mittelwerte weichen deutlich ab. 

 

Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptoti-

scher Stan-

dardfehlera 

Näherungs-

weises tb 

Näherungs-

weise Signifi-

kanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi ,679   ,019 

Cramer-V ,480   ,019 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R ,586 ,119 4,031 ,000c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

,548 ,132 3,644 ,001c 

Anzahl der gültigen Fälle 33    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

 

Soziale Ressourcen werden für die ersten Handlungsebenen im Sozialraums identifi-

ziert. Es gelingt teilweise diese Potentiale über Kooperationsvereinbarungen bei der Un-

terstützungsleistung einzubeziehen. Eine systematische Berücksichtigung dieser Hand-

lungsoption auf der dritten und vierten Ebene des Sozialraums wird nur begrenzt ersicht-

lich. Der Gewinn einer kooperativen und koordinierten systemübergreifenden Unterstüt-

zung wird nur von einem Teil der Befragten identifiziert (siehe Anhang 1.2.5 – E 1). Die 

Handlungsspielräume, die sich für die Dienste der Behindertenhilfe ergeben könnten, 

werden aus den Daten wenig ersichtlich und sind über die Expertenbefragung differen-

zierter zu hinterfragen. Im Ergebnis kann die Nullhypothese nicht angenommen werden. 

Gültig ist die Arbeitsthese: 
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Wenn Unterstützung sozialräumliche Ressourcen nicht einbezieht und koordiniert, erge-

ben sich kaum neue Handlungsalternativen für die Dienste der Behindertenhilfe (A). 

 
 
1.3.5 These XII – Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 

Ergebnis Arbeitsthese XII 
 
XII. Wenn sich informeller Austausch auf eine Säule des Hilfesystems in der Kom-

mune beschränkt, werden Formen der systemübergreifenden Kooperation von 

Hilfen nicht verändert (A). 

 

Wenn informeller Ausstauch systemübergreifend alle Säulen des kommunalen 

Hilfesystems einbezieht, verändern sich die Formen von Koordination und Ko-

operation der Hilfen (0). 

  

Die Implementierung des reformierten SGB IX ist mit einer Veränderung etablierter An-

gebote wohnbezogenen Unterstützung verbunden. Die Fragestellung E 1 erfasst Verän-

derungserwartungen der Mitarbeitenden wohnbezogener Unterstützung. Zur Überprü-

fung der Thesen werden die Variable Nr. 149 ‚Informeller Austausch durch Gesamtpla-

nung‘ und die Variable Nr. 156 ‚Kooperationen durch Gesamtplanung‘ näher betrachtet.  

 

BTHG - Auswirkungen der Kooperation durch Gesamtplanung * BTHG Gesamtplanung verändert Kooperation 

der beteiligten Dienste Kreuztabelle 

 

BTHG Gesamtplanung verändert Kooperation der betei-

ligten Dienste 

Gesamt 

bemerkbare 

auswirken 

eher auswir-

ken 

eher nicht 

auswirken 

nicht auswir-

ken 

BTHG - Auswirkungen 

der Kooperation durch 

Gesamtplanung 

Intensivierung des in-

formellen Austausch 

4 12 2 0 18 

keine Intensivierung 

des informellen Aus-

tausch 

3 7 3 2 15 

Gesamt 7 19 5 2 33 

 

Von den Befragten erwarten 54 % eine Intensivierung des informellen Austauschs durch 

die Einführung des Gesamtplanverfahrens. In Folge des Verfahrens erwarten 78 % die 

Veränderung der Kooperationsformen.  
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Symmetrische Maße 

 Wert 

Asymptoti-

scher Stan-

dardfehlera 

Näherungs-

weises tb 

Näherungs-

weise Signifi-

kanz 

Nominal- bzgl. Nominal-

maß 

Phi ,322   ,332 

Cramer-V ,322   ,332 

Intervall- bzgl. Intervall-

maß 

Pearson-R ,242 ,160 1,391 ,174c 

Ordinal- bzgl. Ordinalmaß Korrelation nach Spe-

arman 

,201 ,174 1,140 ,263c 

Anzahl der gültigen Fälle 33    

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen. 

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet. 

c. Basierend auf normaler Näherung 

 

Aktuell werden der informelle Austausch und die Kooperationen professioneller und nicht 

professioneller Hilfen nicht systematisiert. Die Erwartungen an die Implementierung des 

reformierten SGB IX beziehen sich auf die Einbeziehung verschiedenen Hilfen, auf die 

Strukturen des informellen Austauschs und die Formen von Kooperation der Unterstüt-

zungsleistungen (siehe Anhang ab 1.2.3 - Ergebnisse zu C2, C3, D1, D2, D3, E1). Auf-

grund der Ambivalenz der vorliegenden quantitativen Daten bedarf es einer qualitativen 

Vertiefung des Sachverhalts. Im Ergebnis der Auswertung kann die Nullhypothese nicht 

angenommen werden.  

 

Wenn sich informeller Austausch auf eine Säule des Hilfesystems in der Kommune be-

schränkt, werden Formen der systemübergreifenden Kooperation von Hilfen nicht ver-

ändert (A). 
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1.3.6 Zusammenfassung und Bewertung der zentralen These                  

 

Die Mitarbeitenden der Dienste der Behindertenhilfe greifen bei den Alltagsroutinen auf 

etablierte Handlungskonzepte, an erster Stelle auf das Normalisierungskonzept zurück. 

Bei Weiterbildungen werden von Leitungskräften die Themen zu veränderten gesetzli-

chen Rahmenbedingungen im Bereich der wohnbezogenen Unterstützung priorisiert. 

Die Neuausrichtung auf eine inklusionsorientierte Handlungsmaxime wird im Bereich 

des Wissenstransfers nicht ersichtlich. Bei der individuellen Unterstützung haben der 

Wille und die Wünsche der Menschen mit Behinderungen für die Befragten einen hohen 

Stellenwert. Wenn soziale und räumliche Ressourcen bei der Unterstützungsleistung 

einbezogen werden, geschieht dies auf der Basis etablierter pädagogischer Konzepte. 

Bei der Leistungserbringung werden die sozialräumlichen Potentiale nicht systematisch 

einbezogen. Die Mobilisierung von Ressourcen im Sozialraum betreuter Menschen ge-

lingt, aufgrund der konzeptionellen Begrenzung etablierter Handlungskonzepte, nur be-

dingt. Dieser Zusammenhang trifft auf die Erschließung autonomer Handlungsoptionen 

der betreuten Menschen in gleicher Weise zu, da die Dienste der Behindertenhilfe auf 

etablierte Handlungspfade und Angebotestrukturen zurückgreifen. Diese sind nur be-

dingt geeignet den Menschen mit Behinderungen neue Entscheidungsmöglichkeiten im 

eigenen sozialen Handlungsraum zu generieren. Eine systematische Mobilisierung so-

zialräumlicher Ressourcen und deren Integration in die Unterstützung der Behinderten-

hilfe kann anhand der Daten nicht dokumentiert werden. In den Wohnquartieren wird auf 

die, im Rahmen der Normalisierung, etablierten Strukturen zurückgegriffen. Die Dienste 

halten eigene Angebote und Freizeitaktivitäten für die betreute Personengruppe vor. In 

der Alltagspraxis werden sozialräumliche Angebote nur von einem Teil der Befragten mit 

assistierender Unterstützung und face to face Betreuung erschlossen. Durch die Aus-

richtung auf die Normalisierung der Lebensverhältnisse gelingt es den Diensten in der 

Betreuung Barrieren zu identifizieren und zu ihrer Beseitigung beizutragen. 

 

Eine Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Alltagspraxis der Dienste und 

Einrichtungen wird durch den konzeptionellen Rahmen in Organisationen der Behinder-

tenhilfe erschwert. Aufgrund der Komplexität von Unterstützungssettings werden bereits 

Leistungen in Kooperation verschiedener professioneller Dienstleister erbracht. Zu die-

sen zählen Leistungen der Pflege, Leistungen der Krankenversicherung, Leistungen der 

Justiz, Leistungen der Rentenversicherung, Leistungen der Sozialhilfe und / oder Leis-

tungen der Eingliederungshilfe. In der Alltagspraxis haben sich Formen der Kooperation 

und Koordination etabliert. Die kooperativen Strukturen beziehen sich nach Datenlage 
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auf den Bereich des informellen Austauschs. Eine mögliche Systematik in der Organisa-

tion von Kooperation und Koordination der verschiedenen Beteiligten ist über qualitative 

Daten zu erheben.  

 

Deutlich wird, dass die Befragten einen Veränderungsprozess im Feld der Behinderten-

hilfe identifizieren und aus den bestehenden Strukturen heraus Erwartungen zu mögli-

chen Erneuerungen äußeren. Es wird angenommen, dass die geänderten gesetzlichen 

Rahmenbedingungen gewisse Veränderungen bedingen. Durch die partizipative Beteili-

gung der Menschen mit Behinderungen an Veränderungen des Systems können inklu-

sionsorientierte Veränderungen unterstützt werden. Die Konsequenzen der Verände-

rung begrenzen sich nicht auf das eigene Feld, sondern wirken sich auf andere Unter-

stützungssysteme wie die Pflege und die Sozialpsychiatrie aus. Es wird angenommen, 

dass dieser Prozess sich auf die Entwicklung von Barrierefreiheit im Wohnumfeld von 

Menschen mit Behinderungen auswirken wird. 

 

In der Bewertung der Daten kann nur bedingt eine abschließende Aussage zur Arbeits-

these vorgenommen werden. Die Datenerhebung sollte ermöglichen Alltagsroutinen der 

wohnbezogenen Dienst der Behindertenhilfe aufzuzeigen. Die Erhebung beschreibt eine 

Segment der Sozialen Arbeit, das sich in einer Umbruchsphase befindet. Es wird deut-

lich, dass fundiertes Wissen zu den Themen Inklusion, Personenzentrierung und sozial-

räumliche Potentiale im Segment vorhanden ist und zum Teil bereits Anwendung findet. 

Die weitergehende Fragen sind über eine qualitative ausgerichtete Erhebung zu erfas-

sen. Die Auswertung der vorliegenden Daten spricht dafür, dass die Arbeitshypothese 

zutrifft: 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe bei der Un-

terstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung etablierte Hand-

lungspfade nutzen, werden sozialräumliche Ressourcen des Wohnumfeld nicht syste-

matisch in die Unterstützungsleistung integriert (Arbeitshypothese). 

 



Qualitative Daten 

473 

2.  Qualitative Daten  
  
Bei der Erstellung des Leitfadens ist zu berücksichtigen, dass ein Interview eine zum Teil 

standardisierte Gesprächssituation darstellt. Die Form des Leifadens hat das Ziel durch 

eine systematische Strukturierung die Vergleichbarkeit der Interviews zu ermöglichen. 

Da die gewählte Form zum Ziel hat offene Antworten zu generieren, kann der Leitfaden 

als halbstandardisiert bezeichnet werden. Der Leitfaden unterstützt die Aspekte der the-

oriegeleiteten Problemanalyse. Das Forschungsvorhaben setzt auf dieser Basis an und 

untersucht theoriegeleitet die aktuelle Situation in einem regionalen umrissen For-

schungsfeld mit dem Ziel mögliche Entwicklungspotentiale wohnbezogener Unterstüt-

zung der Behindertenhilfe für Menschen mit einer geistigen Behinderung zu identifizie-

ren. Die Aufgabe des Leitfadens ist es die Funktion des Erhebungsverfahrens im integ-

rativen Forschungsprozess zu realisieren (vgl. Mayring 2002, S.70). Über den Leitfaden 

werden die im Analyseprozess entwickelten Fragekomplexe in einen systematisch struk-

turierten Ablauf gefasst. Die zentrale Arbeitshypothese für die qualitative Untersuchung 

lautet: 

 

Wenn die wohnbezogenen Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe bei der Un-

terstützung für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung etablierte Hand-

lungspfade nutzen, werden sozialräumliche Ressourcen des Wohnumfelds nicht syste-

matisch in die Unterstützungsleistung integriert (Arbeitshypothese). 

 

Im Rahmen der qualitativen Untersuchung werden Daten von Fachkräfte der Behinder-

tenhilfen, von Beteiligten aus Verwaltung und Politik, sowie Nutzerinnen und Nutzer 

wohnbezogener Unterstützung erhoben. Die Hypothese bezieht sich auf Unterstützung 

im Sinne eines personenzentrieren Handlungskonzept, wie es in der Theoriebildung der 

Sozialen Arbeit an verschiedenen Stellen als Voraussetzung einer inklusionsorientierten 

Handlungsmaxime für die Behindertenhilfe gefordert wird. Im Kapitel 5 werden diese 

Bezüge zu den Arbeiten u.a. von Seifert 2010, Thiersch 2014, Schädler und Rohrmann 

2016, Weinbach 2016, Muche 2017 und Kahle 2019 dargelegt. Der Begriff der Ressour-

cen bezieht sich auf die, im Kapitel 4, dargelegten Potentiale und Ressourcen im Sinne 

der Sozialraumorientierung nach Fürst, Hinte und Treeß 2017. Die Begriffe stehen in 

Zusammenhang mit dem Thema Inklusion und werden, wie im Kapitel 3 beschrieben, 

verstanden. Diese Bezüge bilden die Grundlage zur Begriffsbestimmung im Rahmen der 

empirischen Systematisierung. 
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Wichtige Aspekte des Kontextes des Untersuchungsgegenstandes sind bei der Betrach-

tung der Ausgangsfrage zu beachten: 

 

- Die Ursachen und Folgen einer Teilhabebeeinträchtigung sind mehrdimensional. 

Eine Teilhabebeeinträchtigung kann eine Unterstützungsnotwendigkeit zur Be-

wältigung der Lebensführung und der Teilhabe impliziert. 

- Eine geistige Behinderung kann eine wesentliche Behinderung der Teilhabefä-

higkeit am Leben in der Gesellschaft darstellen. Der Behinderungsbegriff ist ein-

gebettet in die Sozialgesetzgebung.  

- Eine Behinderung ist eine individuelle und soziale Konstruktion. Die Normalität 

von Menschen mit Behinderungen ist different.  

- Partizipation und Teilhabe im Sinne der UN BRK sind gesetzliche Ziele, die einen 

Idealzustand beschreiben. Die jeweilige Ausformung der Partizipation und Teil-

habe steht u.a. in Abhängigkeit von den individuellen Gegebenheiten, sowie den 

Wünschen und Zielen des Menschen mit Behinderung. 

- Behinderung ist häufig mit Diskriminierungserfahrungen verbunden. Menschen 

mit Behinderungen erleben unterschiedlichste Formen sozialisierter Stigmatisie-

rung. Die Behinderungserfahrungen beziehen das Feld der Behindertenhilfe ein.  

- Die reformierte Sozialgesetzgebung sieht vor, dass die wohnbezogene Unter-

stützungsleistungen der Eingliederungshilfe personenzentriert auf der Basis der 

Lebenswelt- und Sozialraumorientierung zu gestalten ist.   

- Zur Normalität der Behindertenhilfe gehört die Priorisierung von Angeboten in 

gemeinschaftlichen Wohnformen.  

- Die Handlungspfade in der Behindertenhilfe fokussieren auf die eigenen Ange-

bote und Strukturen der Organisationen. 

- Wohnbezogene Leistungen priorisieren professionelle Partner bei der Unterstüt-

zung von Menschen mit Behinderungen.  

- Das Feld der Behindertenhilfe befindet sich aufgrund der Reformen der Sozial-

gesetzgebung in einer Veränderungsphase.  

 

Die weitere Bearbeitung und Ableitung von Untersuchungskategorien erfolgten in Anleh-

nung an den Operationalisierungsansatz im Kapitel 6.3.2, sowie unter Eingebziehung 

der Ergebnisse der quantitativen Untersuchung. Bei der Strukturierung des Leitfaden 

wird die erarbeitet Systematik der quantitativen Erhebung zugrunde gelegt. Folgende 

Themen sind bei der Erstellung des Leitfadens zu berücksichtigen. 
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Teil A -Personenbezogen Daten 

Teil A – Personenbezogene Daten 

- Die Daten sind im Kontext der Funktion des Befragten auszuwerten.  

- Die Daten sind u.a. in Zusammenhang mit der unterstützten Wohnformen zu be-

trachten. 
 

Teil B – Konzeptionelle Ausrichtung der wohnbezogenen Unterstützung 

- In der Gesamtauszählung wird belegt, dass die Dienste der Behindertenhilfe in-

klusionsorientiere Handlungsansätze nicht priorisieren. 

- Die Bereitschaft und ggf. die Motivation zur konzeptionellen Neuausrichtung ist 

zu klären. 

- Lebensweltliche und sozialräumliche Bezüge können ebenso eher im Bereich 

der eigenständiger Wohnformen verortet werden. 

- Diese Erfahrung der Befragten ist integrierter Wissensbestandteil der Dienste der 

Behindertenhilfe. Eine Umsetzung dieses Erfahrungswissens in Alltagshandeln 

wohnbezogener Unterstützung wird durch die Begrenzung auf die etablierten 

Handlungskonzepte und die manifestierten Pfade erschwert.  
 

Teil C – Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung 

- Die Wohnquartiere und Sozialräume unterstützter Menschen sind als Orte der 

Erbringung einer personenzentrierten, individualisierten Unterstützung in ihrer 

Dimension zu identifizieren. 

- Formen der systematischen Identifikation von Potentialen in Wohnquartieren 

sind zu vertiefen. 

- Die Daten belegen einen höheren Anteil der Nutzung sozialräumlicher Angebote 

z.B. im Bereich der Freizeit. 

- Die Formen einer Integration von identifizierten Potentialen in eine personen-

zentrierte Unterstützungsleistung ist zu vertiefen. 

- Die Befragten der wohnbezogenen Dienste nehmen gemeinsam an, dass die 

Angebote in den Wohnquartieren nur bedingt für die Personengruppe der Men-

schen mit einer sogenannten geistigen Behinderung nutzbar sind. 

- Wenn soziale und räumliche Ressourcen bei der Unterstützungsleistung einbe-

zogen werden, geschieht dies auf der Basis etablierter Handlungskonzept der 

Behindertenhilfe.  

- Sozialräumliche Potentiale werden von einem Großteil der Befragten identifiziert, 

von der Mehrheit der Dienste aber nicht methodisch in die Unterstützungsleistung 

integriert.  



Qualitative Daten 

476 

- Die konzeptionelle Orientierung an etablierten Handlungsansätze, wirkt sich be-

grenzend auf die Mobilisierung von Ressourcen im Sozialraum betreuter Men-

schen aus. 

- Die etablierten Handlungsroutinen der Dienste wirkt sich auf die Erschließung 

autonomer Handlungsoptionen betreuten Menschen aus, da die Mitarbeitenden 

der Dienste auf etablierte Handlungspfade und Angebotestrukturen zurückgrei-

fen.  

- Angebotsstrukturen und Handlungspfade sind nur bedingt geeignet den Men-

schen mit Behinderungen neue Entscheidungsmöglichkeiten im eigenen sozia-

len Handlungsraum zu generieren.  

- Ressourcenorientierung und inklusive Handlungsansätze sind in den Alltagsrou-

tinen der wohnbezogenen Dienste nur zum Teil dokumentierbar.  

- In den Wohnquartieren wird auf die langjährig etablierten Strukturen der Organi-

sationen der Behindertenhilfe zurückgegriffen. 

- Die Dienste haben mit dem Ziel der Integration und Normalisierung eigene An-

gebotsstrukturen und Freizeitaktivitäten für die betreute Personengruppe entwi-

ckelt.  

- In der Alltagspraxis werden sozialräumliche Angebote von einem kleinen Teil der 

Befragten mit assistierender Unterstützung und Face to Face Betreuung er-

schlossen.  

- Die Datenlage, vor allem aus dem Bereich der Unterstützung eigenständiger 

Wohnformen bestätigt, dass personenzentrierte Unterstützung sozialräumliche 

Ressourcen mobilisieren kann. 
 

Teil D - Kooperationen und Koordination der wohnbezogenen Unterstützung 

- Ein systematischer Austausch mit nicht professionellen Beteiligten ist in den All-

tagsroutinen der Mehrheit der Dienste nicht etabliert. 

- Die Unterstützung der ambulanten Dienste bezieht sozialräumliche Angebote an-

derer Dienstleister, wie die der Pflege oder der Sozialpsychiatrie im Wohnquartier 

eher mit ein. 

- Für die Unterstützung eigenständiger Wohnformen sind die Kooperation und Ko-

ordination von Angeboten und anderen Dienstleistungen ein Aspekt der Alltags-

routinen. 

- Potentiale von Kooperation und Koordination mit Diensten der Behindertenhilfe 

sind zu identifizieren. 

- Für die Dienste die schwerpunktmäßig eine Unterstützung in gemeinschaftlichen 

Wohnformen anbieten kann vermutet werden, dass die Potentiale sozialräumli-

cher Unterstützung erkannt werden, aber noch nicht in die Alltagsroutinen inte-

griert sind. 
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- Die Dienste im Bereich der eigenständigen Wohnformen praktizieren im Rahmen 

der individuellen Face to Face Unterstützung bereits intensivere Formen des in-

formellen Austausch mit Personen, Diensten oder sozialräumlichen Angeboten. 

- Ideen und Ansätze einer möglichen Systematisierung von Kooperation und Ko-

ordination mit Diensten der Behindertenhilfe sind zu erfragen. 

- Die Verantwortlichkeiten und die Verbindlichkeit von Kooperation sind zu klären. 

- Mögliche Potentiale einer Systematisierung feldübergreifender Kooperation und 

Koordination mit Angeboten der Pflege und der Sozialpsychiatrie sind zu erfra-

gen. 

- Es kann vermutet werden, dass sich der Alltagspraxis je nach unterstützter 

Wohnform unterschiedliche Formen der Kooperation und Koordination etabliert 

haben.  

- Nach Datenlage beziehen sich kooperative Strukturen vornehmlich auf den Be-

reich des informellen Austauschs. 
 

Teil E – Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 

- Visionen möglicher neuer Handlungspfade zur Individualisierung von Unterstüt-

zung sind zu erfragen. 

- Lässt sich im regionalen Feld die Bereitschaft zur Pfadbrechung dokumentieren? 

- Gibt es erste gemeinsame Ansätze die Stärkung der inklusiven Entwicklung in 

den Wohnquartieren der Menschen mit Behinderungen zu unterstützten? 

- Im Kontext der Reform des SGB IX wird deutlich, dass die Befragten einen Ver-

änderungsprozess im Feld der Behindertenhilfe identifizieren und sich aus den 

bestehenden Strukturen heraus zu möglichen Erneuerungen positionieren. 

- Durch die partizipative Beteiligung der Menschen mit Behinderungen am Hilfen, 

z.B. durch Peer Counseling werden Veränderungen des Systems etablierter Un-

terstützung erwartet.  

- Die Konsequenzen dieser Veränderung begrenzen sich nicht auf das Feld der 

Behindertenhilfe, sondern wirken sich u. a. auf die Pflege und die Sozialpsychi-

atrie aus.  

- Es wird dokumentiert, dass sich die Stärkung von Teilhabe und Selbstbestim-

mung auf die Entwicklung von Barrierefreiheit im Wohnumfeld von Menschen mit 

Behinderungen auswirken wird. 
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2.1  Konstruktion des qualitativen Erhebungsinstruments  
 

Das Instrument des teilstrukturierten Interviews bedient ein diskursiv - dialogisches Vor-

gehen. In der Kommunikationssituation besteht die Möglichkeit die Aussagen der Betei-

ligten zu korrigieren, zu ergänzen oder durch Nachfrage zu vertiefen. Der Aufbau des 

Gespräch sollte darauf ausgerichtet sein den Beziehungsaufbau durch eine gleichbe-

rechtigte, offen Gesprächsführung zu unterstützen. Das Ablaufschema des offenen Leit-

fadeninterview ist darauf ausgerichtet vom allgemeinen zu spezifischen Thema zu füh-

ren. Ziel ist es den anfänglich einen Stimulus zu setzen, der den Interviewten in die Lage 

versetzt seine Perspektiven auf das interessierende Phänomen zu entfalten. Die Vorge-

hensweise sollte ermöglichen personale, soziale oder institutionelle Aspekte des inte-

ressierende Phimosen, erfassen zu können. Für die Führung des Interviews sind die 

Kriterien Offenheit, Spezifität, Kontextualität und Relevanz von Bedeutung (vgl. Przy-

borski, Wohlrab- Sahr 2014, S.129). Im Vorfeld werden die Teilnehmenden ausführlich 

über das Forschungsvorhaben informiert, sie erhalten eine Informationsschreiben sowie 

eine Ausfertigung der Datenschutzerklärung nach DSGVO. Zu Gesprächsbeginn wer-

den die relevanten Sozialdaten erhoben. Über offene Fragestellungen wird der Einstieg 

in das Gespräch unterstützt. Ziel dieser offenen Fragestellungen ist es zur Narration an-

zuregen. In dieser Situation gibt der Gesprächsleitfaden den Orientierungsrahmen und 

sichert die Vergleichbarkeit der geführten Interviews. Je nach Entwicklung des Ge-

sprächs und Einlassungen des Interviewten bieten es sich an Ad Hoc Fragen in das 

Gespräch einzubringen, um geäußerte Sachverhalte zu klären. Durch gezieltes Nach-

fragen werden Äußerungen zu nicht konkretisierten Antworten generiert. Für die gewähl-

ten Personengruppen werden die Leitfäden in der Struktur und in den zu vertiefenden 

Themenbereichen modifiziert 

 

 

2.1.1 Leitfaden für Mitarbeitende  
 

Teil A – Gesprächseröffnung 
 
Gesprächseinstieg: Bitte stellen Sie sich und ihren Dienst / Einrichtung kurz vor! 

 

Die Gestaltung des Gesprächsbeginn soll den Einstieg des Interviewten unterstützen. 

Aus diesem Grund wird der Begin durch den Interviewer gestaltet. Es erfolgt eine aus-

drückliche Würdigung der Teilnahmebereitschaft und der Bereitstellung der Räumlich-
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keiten. Das Thema des Interviews wird in einer kurzen Einleitung umrissen. Für alle Be-

fragten der wohnbezogenen Dienste, aus dem Bereich der kommunalen Politik oder 

kommunalen Verwaltung wird das Thema konkreter benannt. Der Gesprächseinstieg der 

Befragten wird über die Bitte etwas zu eigenen Person zu berichten eingeleitet.  

➢ Personenbezogene Daten   

➢ Beruflicher Werdegang  

➢ Qualifikation   

➢ Funktion 

➢ Tätigkeitsbereich 

Die Narration wird an dieser Stelle durch Nachfragen unterstützt. Teilaspekte des Ein-

stiegs können sein: 

- Besondere Angebotsformen 

- Persönliche Themen 

- Unterstütze Wohnformen 

- Entwicklungsperspektiven 

- Herausforderungen der wohnbezogen Unterstützung 

Nach der ersten Gesprächsphase leitet der Interviewer zum ersten inhaltlichen Themen-

bereich über. 

 

Teil B – Leitideen der wohnbezogenen Unterstützung 
 
 I. Konzeptionelle Ausrichtung 

Einstiegsfrage: Welches Handlungskonzept liegt der Arbeit ihres Dienstes / ihrer Ein-

richtung zugrunde? 

 

Die Fachkräfte werden zu ihrem Kenntnisstand der konzeptionellen Grundlegung ihres 

Fachdienstes befragt. Im Kapitel 3 wurden wichtige Konzepte in der Behindertenhilfe 

dargelegt. Nach Auswertung der quantitativen Daten, dokumentiert ab Kapitel 7.1, kann 

festgestellt werden, dass die wohnbezogenen Dienste etablierte Handlungskonzepte pri-

orisiert. Ziel des Leitfadens ist es die handlungstheoretischen Grundlagen des Dienstes 

zu thematisieren. Nach § 117 SGB IX sind wohnbezogene Leistungen u.a. lebenswelt-

bezogene und sozialraumorientierte Kriterien zu beachten. Zu vertiefende Teilaspekte 

können sein: 

- Wie wird die Leitidee Inklusion umgesetzt? 

- Besteht die Bereitschaft und bzw. die Motivation zur konzeptionellen Neuausrich-

tung? 
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II.   Fort- und Weiterbildung 

Einstiegsfrage: Wie wird der Transfer wissenschaftlicher Handlungsansätze in den Alltag 

wohnbezogener Dienste realisiert? 

 

Nach Auswertung der quantitativen Erhebung haben Leitungskräfte der wohnbezogenen 

Dienste das Instrument Fortbildung genutzt, um die rechtlicher Bedingungen und die Ini-

tiierung der Neustrukturierung des Dienstleistungsangebots vorzubereiten. Angebote zu 

dem Themen der Lebenswelt-, bzw. Sozialraumorientierung und die Thematik Inklusion 

wurde nur wenig frequentiert. Nach Gesprächsverlauf können Teilaspekte vertieft wer-

den 

- Auswahlkriterien für Fortbildungsthemen 

- Transfer neuer Erkenntnisse in die Alltagsroutinen des Dienstes 

- Unterstützung der Mitarbeitenden durch Fortbildungen  

- Beteiligung der Menschen mit Behinderungen an der Auswahl der Fortbildungs-

themen 

- Gemeinsame inklusive Fortbildungen 

 
Teil C – Wohnbezogene Unterstützung  

 

Im dritten Teil des Interviews werden Aspekte der unterschiedlichen Unterstützungsan-

gebote und die sozialräumlichen Orientierung differenzierter betrachtet. Nach Ergebnis 

der quantitativer Erhebung unterscheiden sich die Hilfen mehrheitlich in Abhängigkeit 

zur Wohnform des unterstützten Menschen mit Behinderungen. Die Ergebnisse der 

quantitativen Erhebung haben verdeutlicht, dass die Identifikation und die Mobilisierung 

sozialräumlicher Ressourcen in unterschiedlicher Form realisiert wird. Über die Vertie-

fung der offenen Fragestellungen ist zu klären, in welchem Kontext den sozialräumlichen 

Ressourcen von den Mitarbeitenden der Dienste ein Wert zugemessen wird.  

 

III. Formen der wohnbezogenen Unterstützung 

Einstiegsfrage: Welchen Wohnformen werden von ihrem Dienst / Einrichtung unter-

stützt? 

 

Die wohnbezogenen Angebote der Behindertenhilfe sind schwerpunktmäßig im Bereich 

der gemeinschaftlichen Wohnformen angesiedelt. Diese unterschiedlichen Tätigkeitsbe-

reich der Befragten können einen interessanten Aspekt der Erhebung darstellen. Es kön-

nen in Duisburg drei grundsätzlich verschiedene Angebotsformen differiert werden.  

Die Unterstützung erfolgt in: 

- Eigenständig Wohnformen (ambulant betreute Wohnen) 
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- Gemeinschaftlichen Wohnformen (stationäres Wohnen) 

- Eigenständigen Wohnformen mit Hintergrunddienst (intensiv betreutes Wohnen) 

 

Über die Einstiegsfrage ist die Wohnform darstellbar. Für eine Vertiefung bieten sich 

folgende Aspekte an: 

- Welche Anforderungen sind mit der Wohnform / Wohnangeboten verbunden? 

- Welche Perspektiven sieht der Dienst / Einrichtung für das Angebot? 

- Werden neue Ansätze verfolgt?  

- Gibt es Ideen zu neuen Wohnformen?  

- Welche Herausforderungen sind mit neuen Wohnformen verbunden? 

- Sind Veränderungen in den Strukturen / Abläufe notwendig? 

- Herausforderungen für die Funktion (z.B. Geschäftsführung) 

 

IV.  Sozialraumorientierung der wohnbezogen Unterstützung  

Einstiegsfrage: Welche Unterstützung erhalten die von ihnen betreuten Menschen aus 

dem Wohnquartier? 

 

Das Identifizieren und die Mobilisierung von Ressourcen im Sozialraum fordern eine ver-

änderte Haltung der professionellen Helfer. Die fallspezifische Nutzung der Potentiale 

setzt voraus, dass erkannt wird: „Der soziale Raum hat etwas zu bieten, das weitreichen-

der sein kann als ein professionelles Engagement!“ (vgl. Früchtel 2006, S.3). Nach der 

Datenanalyse besteht bei der Unterstützung eigenständiger Wohnformen ein höhere Be-

reitschaft sozialräumliche Potentiale in die Unterstützungsleistung zu integrieren. Dieses 

Ergebnis der quantitativen Erhebung ist durch die qualitativen Daten abzusichern. Nach 

Gesprächsverlauf können weitere Aspekte des Themas vertieft werden: 

- Die Gewichtung von Ressourcen 

- Die Identifikation von Handlungsalternativen 

- Unterstützung der Selbstbestimmung durch alternative Handlungsoptionen 

- Die Identifikation von Barrieren in sozialräumlichen Kontexten 

- Formen der systematischen Identifikation von Potentialen in Wohnquartieren  

- Priorisierung der Nutzung sozialräumlicher Angebote im Bereich der Freizeit 

 

V.  Personale Unterstützung aus dem Umfeld / Wohnquartier 

Einstiegsfrage: Wer unterstützt den Alltag der Menschen im Quartier  

 

Die Auswertung der Erhebung verdeutlicht, dass Unterstützung von Menschen mit Be-

hinderungen im Regelfall aus der ersten Ebene der Beziehungsumfeldes erfolgt. Im Be-

reich der eigenständigen Wohnformen schätzen ca. 25 % der Befragten, dass Menschen 
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mit Behinderungen häufig durch die Nachbarschaft unterstützt werden. Dieser Wert wird 

für gemeinschaftliche Wohnformen nicht erreicht. Die weiteren Angebote personaler Un-

terstützung, wie ehrenamtliche Unterstützung, Unterstützung durch Religionsgemein-

schaften oder Vereine liegen in beiden Bereich deutlich unter 10 %. Personale Unter-

stützung aus der Nachbarschaft findet bei eigenständigen Wohnformen häufiger berück-

sichtigt als in gemeinschaftlichen Wohnformen. Zu vertiefende Aspekte sind: 

- Ehrenamt 

- Nachbarschaft 

- Kirchengemeinden 

- Vereine 

 

VI. Nutzung von Angeboten im Wohnquartier 

Einstiegsfrage: Welche Angebote im Wohnquartier werden genutzt? 

Die Identifikation und das Erschließen möglicher Potentiale gehören zu Aspekten einer 

inklusionsorientierten Dienstleistung. Über den Zugang zu Angeboten im Wohnquartier 

können sich für die Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung veränderte Handlungsalter-

nativen ergeben. Die Unterstützung sollte geeignet sein Handlungsalternativen zu iden-

tifizieren, zu benennen und den Zugänge zu ermöglichen. Weitere Aspekte können sein: 

- Angebote der Behindertenhilfe 

- Angebote KoKoBe 

- Treffs / Initiativen 

- Sozialpsychiatrie 

- Seniorenzentren 

 

VII.  Kooperationspartner im Wohnquartieren 

Einstiegsfrage: Welche Kooperationspartner sind in den Wohnquartieren von Bedeu-

tung? 

 

Über die Fragestellung können mehre Antwortoptionen mobilisiert werden. Zu einen kön-

nen Kooperationspartner benannt werden, die für die Menschen mit Behinderungen be-

deutsam sein können, zum anderen können Kooperationspartner der Dienste benannt 

werden. Diese differieren nach der Funktionsebene der Befragten.  

 

Zu Vertiefung bieten sich folgende Aspekte an: 

- Welche nicht professionelle Partnern gibt es? 

- Welche professionelle Partner gibt es? 

- In welchem Kontext gibt es die Kooperationspartner? 
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VIII. Koordination professioneller Hilfen. 

Einstiegsfrage: Wer übernimmt bei professionellen Kooperationspartnern die Initiative? 

 

Das Gesamtplanverfahren nach § 117 Satz 6 SGB IX sieht vor, dass die Leistungen aller 

Leistungsträger in Inhalt, Umfang und Dauer aufeinander abgestimmt werden. In der 

Konsequenz bedarf es bei der Leistungserbringung eines arbeitsteiligen Vorgehens der 

beteiligten Dienstleister (vgl. Weber, Lavorano, Knöß 2015, S.12 ff.). Die Ergebnisse der 

quantitativen Erhebung verdeutlichen die Beteiligung verschiedener Dienstleister vor al-

lem im Bereich der eigenständigen Wohnformen. In der quantitativen Erhebung bleibt 

offen in welchem Maß die Koordination und Kooperation verschiedener Dienste organi-

siert wird. Im Gesprächsverlauf ist zu klären: 

- Wer organsiert die Kooperationen mit Pflegedienste? 

- Findet ein systematischer Austausch statt? 

- Gibt es Vereinbarungen des Dienstes / der Einrichtung mit Pflegediensten 

- Ist ein eigenes Angebot des wohnbezogenen Dienstes in Planung? 

 

IX. Gremienarbeit wohnbezogener Dienste und Einrichtungen  

Einstiegsfrage: Welche Gremien sind für ihren Dienst / Einrichtung von Bedeutung? 

Die geänderte Gesetzeslage im Bereich der Eingliederungshilfe sieht die Koordination 

der Hilfen im Rahmen der Gesamtplan-, bzw. des Teilhabeverfahrens gem. § 117 SGB 

IX vor. In der Koordination der verschiedenen Teilsysteme aus Pflege und Behinderten-

hilfe werden Rahmenbedingung veränderbar (vgl. Fürst, Hinte 2017, S.19). Nach Rohr-

mann und Schädler liegen in der Kooperation der versäulten Hilfesysteme und in der 

trägerübergreifenden Unterstützungsleistung die Chance eine moderne inklusionsorien-

tierte Dienstleistung zu entwickeln (vgl. Rohrmann, Schädler 2009, S.71). Eine Möglich-

keit zum informellen Austausch und zur Koordination von Leistungen ist in den etablier-

ten Gremien der Region gegeben. Nach Analyse der quantitativen Erhebung werden die 

etablierten Gremienstrukturen von der Funktionsgruppe Leitung zum informellen Aus-

tausch genutzt. Eine Bewertung der Gremienarbeit ist auf der Basis der quantitativen 

Erhebung nicht ableitbar. Über die qualitativen Daten ist zu klären, wie Gremien genutzt 

werden und welche Effekte mit dieser Arbeit erzielt werden sollen.   

Zu vertiefende Aspekte können sein: 

- Welchen Gremien haben für den Dienst / die Errichtung Bedeutung 

- Welche Gremien haben Nutzen für den wohnbezogene Leistungen für Menschen 

mit einer geistigen Behinderung?? 

  

 
 



Konstruktion qualitatives Erhebungsinstrument 

484 

Teil E: Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 
 
Die Organisationen der Behindertenhilfe müssen sich auf die Veränderung von Rahmen-

bedingungen einstellen. Das BTHG ändert nachhaltig die Rahmenbedingungen für eine 

Leistungserbringung in der Eingliederungshilfe.  

 

X. Stärkung der Selbstbestimmung und Partizipation 

Einstiegsfrage: Was verändert das BTHG in ihrem Tätigkeitbereich? Bitte benennen sie 

drei wichtige Aspekte.  

Das Gesetz zielt u.a. darauf ab die Bedingungen der Leistungserbringung zu verändern. 

Strukturen und Formen der wohnbezogenen Unterstützung bedürfen der Modifikation, 

um die Hilfen personenzentriert auszurichten. Die Mitarbeitenden werden gebeten sich 

zu den anstehenden Veränderungen zu positionieren. Über die Äußerungen wird er-

kennbar welcher Veränderungsbedarf identifiziert wird. Zu vertiefende Aspekte richten 

sich nach den Themen der Interviewten. Mögliche Ergänzungen können sein: 

- Wo ist ihr Dienst / Einrichtung gefordert sich zu verändern?  

- Die Hilfen werden zukünftig in eine Assistenz und eine qualifizierte Assistenz dif-

ferenziert.  

- Pflegeleistungen zur Teilhabe und zur Sicherung der Wohnform sind in der Ge-

samtplanung zu berücksichtigen.  

- Eine Differenzierung zwischen ambulanten und stationären Wohnformen wird 

nicht mehr vorgenommen.  

- Einführung des Bedarfserhebungsinstrument BEI_NRW. 

- Welche Potentiale können mit der Veränderung erschlossen werden? 

- Welche Entwicklungsperspektiven sind ersichtlich? 

 
Gesprächsabschluss 
Nach Bearbeitung der Fragestellungen des Leitfadens wird den Beteiligten die Möglich-

keit gegeben wichtige Anliegen und / oder offene Fragen einzubringen.  

Einstige Gesprächsabschluss: Gibt es noch wichtige Anliegen zum Thema oder  

Fragen? 

 
2.1.2  Leitfaden für Nutzer*innen wohnbezogener Unterstützung 
 

Im Sinne einer inklusiv ausgerichteten Forschungsarbeit ist es unerlässlich die Perspek-

tive der Menschen mit Behinderungserfahrungen miteinzubeziehen. Im Kontext der Le-

bensweltorientierung und der Weiterentwicklung des Behinderungsverständnis werden 

Aussagen der Menschen mit Behinderungserfahrungen als wichtig erachtet. Es ist eine 
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besondere Herausforderung produktive Gesprächssituationen zu entwickeln und Ge-

sprächsinhalte zu vertiefen. Nach Hagen sollten aus diesem Grund die interaktiven Si-

tuation entsprechend vorbereitet und durchgeführt werden. Die im Vorfeld entwickelten 

Kategorien und Codes sind entsprechend des Kommunikationsniveau zu modifizieren. 

Die Interviewsituation bedarf eine vertrauensbildenden Vorbereitungsphase. Der Ge-

sprächseinstieg kann über Medien, wie Bilder unterstützt werden. Bestimmte Sachver-

halten können über einfache oder leichte Sprache vorbereitet werden und erläuternd in 

das Gespräch einfließen (vgl. Hagen 2002, S.299 f.). Das Informationsmaterial zur Stu-

die sowie die Einverständniserklärung wurden in einfacher Sprache vorbereitet und in 

der Vorbesprechung erörtert. Die Suche nach Gesprächspartner*innen wurde von den 

wohnbezogenen Diensten und Einrichtungen unterstützt. Über die Mitarbeitenden 

konnte im Vorfeld ein Kontakt zu potentiellen Interviewpartner*innen aufgenommen wer-

den. Es haben sich mehrere Nutzer*innen bereiterklärt ein Interview (Gespräch) zu füh-

ren. Für ein Interview wurde aus den Gesprächsangeboten zwei Nutzerinnen wohnbe-

zogener Hilfen ausgewählt. Die Interviewgespräch werden unter Beteiligung der Bezugs-

betreuungen der wohnbezogenen Dienste in bekannten Räumlichkeiten geführt. Diese 

Form wurde gewählt, um die Gesprächsführung und den Gesprächsfluss zu unterstüt-

zen. Durch die verschiedenen Perspektiven der beteiligten Personen konnten bestimmte 

Themenbereiche differenzierter erfragt werden. Die Menschen mit Behinderungen erhal-

ten durch ihnen bekannte Personen eine subjektive Unterstützung in einer ungewohnten 

kommunikativen Situation. Das Thema des Gespräch wurde in Form der einfachen Spra-

che benannt. Es wurde versucht die wichtigen Themen in einfacher Sprache zu formu-

lieren. Als einfache Sprache wird eine vereinfachte Version der verwendetet Alltagsspra-

che bezeichnet (vgl. Inklusionsbeirat NRW 2019, S.7). Der Interviewleitfaden und das 

Informationsmaterial wurden modifiziert. Sachverhalte wurden knapp und eindeutig for-

muliert. Fremdwort, sowie rhetorische Wendungen wurden vermieden (vgl. Inklusions-

beirat NRW 2019, S.12). Jedem Interview ging ein Gespräch voraus, es bestand Gele-

genheit das sich die Menschen mit Behinderungen mit dem Interviewer bekannt machen. 

Das Forschungsprojekt wurde vorgestellt, das Informationsmaterial erläutert und die Be-

dingungen einer Teilnahme besprochen. Es wurde vereinbart die Gespräche aufzuzeich-

nen. Die Form des Gesprächseinstieg wurde festgelegt. 

 
Einstieg in das Interview / Warmup 
Das Anliegen des Gesprächs wird benannt. Es wird den Interviewten die Möglichkeit 

gegeben sich direkt zu den Aussagen zu äußern oder diese zu ergänzen. 

- Ich interessiere mich, wie Sie wohnen und wobei sie Hilfe brauchen. 

- Was möchte ich von Ihnen wissen?  Ich untersuche die Hilfen zum Wohnen in 

der Stadt Duisburg für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.  
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- Was für Hilfen sind gemeint?  Einige Menschen können nicht alleine wohnen. 

Zum Beispiel:  

- Sie können nicht allein kochen. 

- Sie brauchen Hilfe beim Saubermachen. 

- Sie können nicht alleine einkaufen. 

 
Überleitung zu Teil A  

- Bitte stellen sie sich vor? (…mit wem spreche ich…) 

Der Gesprächseinstieg der Befragten wird über die Bitte etwas zu eigenen Person zu 

berichten eingeleitet. Ziel ist es Informationen zu  

- Personenbezogene Daten   

- Wohnform 

- Interessen  

des Befragten zu generieren. Das Gespräch ist als Tandeminterview angelegt. Die Be-

zugsbetreuung wird ebenfalls gebeten sich kurz zur Person vorzustellen: 
 

Gesprächseinstieg: Bitte stellen sie sich und ihren Dienst / Einrichtung kurz vor! 
 

Ergänzende Daten z.B.:  

- Beruflicher Werdegang  

- Qualifikation   

- Funktion 

- Tätigkeitsbereich 

 

Die Narration wird an dieser Stelle durch Nachfragen unterstützt. Teilaspekte des Ein-

stiegs können sein: 

- Besondere Angebotsformen 

- Persönliche Themen 

- Unterstütze Wohnformen 

- Entwicklungsperspektiven 

- Herausforderungen der wohnbezogen Unterstützung 

Nach der ersten Gesprächsphase leitet der Interviewer zum ersten inhaltlichen Themen-

bereich über. Die Narration wird an dieser Stelle durch Nachfragen unterstützt.  
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Überleitung zu Teil B – Leitideen wohnbezogener Unterstützung 
 
Nach der ersten Gesprächsphase leitet der Interviewer zum ersten inhaltlichen Themen-

bereich über: 

I. Konzeptionelle Ausrichtung der wohnbezogen Unterstützung 

z.B.: Menschen möchten selbst bestimmt wohnen. Sie möchten selbständig entschei-

den. Dafür können sie Hilfe bekommen… Die Menschen mit Behinderung sollen 

ihre Hilfe selber planen... Sie sollen selbst bestimmen, was sie brauchen… Zum 

Beispiel: Weil sie jetzt selber einkaufen wollen! Oder vielleicht auch selbst kochen 

wollen! …Weil sie nicht alleine in ein Café oder ins Kino gehen wollen! Wobei bei 

brauchen Sie Hilfe? 

Über die Beschreibung der Wünsche wird ein Austausch zwischen den Gesprächs-

partner initiiert. An dieser Stelle können Ergänzungen durch die Bezugsbetreuung erfol-

gen, die den Gesprächsfluss unterstützen. Über die Ergänzungen der Mitarbeitenden ist 

es ggf. möglich Rückschlüssen auf die konzeptionelle Ausrichtung des Dienstes bzw. 

der Einrichtung zu ziehen. Durch die Formulierung der Anschlussfrage werden die The-

men Teilhabe und Partizipation eingebracht.  

- Für die Selbstbestimmung ist es wichtig, dass sie am Leben in der Gesellschaft 

teilhaben können. Mit Unterstützung können sie die Dinge machen, die für sie 

wichtig sind. Ich möchte gerne wissen, was ihnen wichtig ist! 

Die Fragestellung impliziert Formen der Realisierung von Zielen und Wünschen von 

Menschen mit Behinderungen. Im Gespräch kann verdeutlich werden, in wie weit die 

betreuten Menschen die Unterstützung als gelingend erleben.  

II. Personenzentrierung von Fortbildungen 

Häufig wird das Thema Weiterbildung auf den Kontext der Mitarbeitenden begrenzt. Im 

Gespräch bietet sich die Möglichkeit die Menschen mit Behinderungen zu ihren Wün-

schen und ihrer Beteiligung zu befragen.  

- Was sollen die Bezugsbetreuer können - was sollten sie noch lernen? 

Die Frage stellt das Thema Weiterbildung in den Zusammenhang der Arbeitsbeziehung 

zwischen Unterstützendem und Unterstütztem.  

- Haben sie schon gemeinsam eine Weiterbildung besucht? 

Ein Fortbildungsthema kann gemeinsam erarbeitet werden. Die gemeinsame Erarbei-

tung unterstützt eine personenbezogene Ausrichtung einer fachlichen Unterstützung. 
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Überleitung zu Teil C – Wohnbezogene Unterstützung  

 

Nach Ergebnis der quantitativer Erhebung unterscheiden sich die Hilfen mehrheitlich in 

Abhängigkeit zur Wohnform des unterstützten Menschen mit Behinderungen. Die Ergeb-

nisse der quantitativen Erhebung haben verdeutlicht, dass die Identifikation und die Mo-

bilisierung sozialräumlicher Ressourcen in unterschiedlicher Form realisiert wird. Es wur-

den Fragen erarbeitet, die geeignet sind in Themen zu vertiefen. Es soll vermieden wer-

den, da sich das Gespräch auf -Ja- oder -Nein- Kategorien beschränkt. Es wird versucht 

über einfache Sprache eine Gesprächszugang zu erhalten. 

III. Personenzentrierung der wohnbezogen Unterstützung 

- Wie klappt es mit dem Wohnen? 

Hier können Themen im Bereich Wohnen beschrieben werde. Die Frage kann durch 

Themen, wie z.B. aufstehen, kochen, aufräumen usw. angereichter werden. Eine Ver-

tiefung erfolgt z.B. durch die Frage: 

- Wo benötigen Sie Unterstützung? 

Hier können Bedarfe, Wünsche und Ziele erörtert werden. Über die Beteiligung der Be-

zugsbetreuung kann die Realisierung dieser Themen eruiert werden. In nächsten Schritt 

werden Fragen zur Tagesstruktur gestellt. 

- Gehen Sie arbeiten? 

- Was machen sie den Tag über? 

Je nach befragter Person können Beschäftigung, tagesstrukturierende Angebote oder 

individuelle Interesse thematisiert werden.  

Was machen Sie gerne in ihrer Freizeit? 

Angelehnt an die geäußerten Ideen kann an dieser Stelle zum Themenbereich Sozial-

raumorientierung übergeleitet werden. 

 

IV. Sozialraumorientierung der wohnbezogen Unterstützung  

Es bietet sich an zu erfragen, welche sozialräumlichen Angebote bekannt und genutzt 

werden. 

- Wo gehen Sie gerne hin? Z.B. ins Kino, Café, Park, Geschäft?  

- Besuchen Sie die Treffen, z.B. der KoKoBe usw. 

- Waren Sie schon in der Bibliothek? 

- Waren sie bei einem Kurs der Volkshochschule?  

- Gehen sie mal zum Sport? 

Welche der Angebote im Wohnquartier werden mit Bekannte genutzt und sind geeignet 

die soziale Einbindung zu unterstützen.  

- Was machen Sie mit ihren Freunden / Freundinnen? 



Konstruktion qualitatives Erhebungsinstrument 

489 

Gibt es über den Kontext der gesonderten Wohnformen weitere soziale Kontakte im 

Wohnquartier, die über die wohnbezogen Unterstützung unterstützt werden. 

- Haben Sie Bekannte, die ihnen helfen?  
Welche Angebote der Infrastruktur werden genutzt. 

- Gehen Sie in die Stadt? 

- Wie klappt es mit dem Bus, mit der Bahn? 

Es bietet sich an die Fragestellungen, je nach Bedarf und Antwortbereitschaft, durch die 

Beteiligung der Bezugsbetreuung zu vertiefen! Mögliche Fragestellungen können sein: 

- Anbindung der WG / Wohnhaus / Wohngemeinschaft / Einrichtung im Wohn-

quartier? 

- Welchen Angebote im Wohnquartier werden genutzt?  

- Welche Bedeutung hat Barrierefreiheit bei der Unterstützung? 

 

V. Kooperationspartner im Wohnquartieren 

Über die Fragestellung können mehre Antwortoptionen mobilisiert werden. Zu einen kön-

nen Kooperationspartner benannt werden, die für die Menschen mit Behinderungen be-

deutsam sein können, zum anderen haben die Bezugsbetreuungen die Möglichkeit auf 

Kooperationspartner hinzuweisen.  

 

Zu Vertiefung bieten sich folgenden Aspekte an: 

- Wer unterstützt Sie aus der Nachbarschaft? 

- Nachbarn sind Menschen, die in der Nähe wohnen, die sie besuchen können. 

- Haben Sie Bekannte (Freunde) hier in der Nähe? Z.B. im Vereine, in der Ge-

meinde. 

Die Frage zielt darauf ab, in wie weit es gelingt über die alltäglichen Kontakte hinaus mit 

Menschen im Wohnquartier in Kontakt zu treten. Über die Beteiligung der Bezugsbetreu-

ung kann ermittelt werden, in wieweit die sozialräumliche Einbindung zur den Zielset-

zungen der wohnbezogenen Unterstützung zu rechnen ist.  

 

VI. Koordination professioneller Hilfen 

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung verdeutlich die Beteiligung verschiedener 

Dienstleister vor allem im Bereich der eigenständigen Wohnformen. Die Organisation 

von Kooperation und Koordination bedürfen der weitern Vertiefung.  

- Nutzen Sie weitere Hilfen, z.B. durch einen Pflegedienst?  

 

An dieser Stelle bietet es sich an die Bezugsbetreuung mit anzusprechen, um zu klären 

in wieweit weitere Hilfen einbezogen werden.  

- Wer organisiert die Kooperation? 
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- Welche Kontakte tragen dazu bei das Kooperationen gelingen? 

- Nutzen Sie Angebote z.B. eines Seniorenzentrums oder der Sozialpsychiatrie? 

 

An dieser Stelle werden mögliche Kooperationen und / oder genutzte professionelle 

Dienstleistungen erörtert. Durch die Reform des SGB IX gehört die Abstimmung der ver-

schiedenen Hilfen zum Kontext der Leistungserbringung. Zum Abschluss des Gesprächs 

wird die Bezugsbetreuung gebeten sich zur Reform zu positionieren.  

 

Teil E: Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 
 
X. Stärkung der Selbstbestimmung und Partizipation 

Einstieg: Es gibt ein neues Gesetz … das Bundesteilhabegesetz. Und das Bundesteil-

habegesetz besagt, dass alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können… das heißt, 

am Leben der Gesellschaft teilnehmen können… und dass auch die Menschen mit Lern-

schwierigkeiten selbstbestimmt leben können. Das heißt, wir wollen Sie unterstützen, 

dass Sie die Dinge, die Ihnen wichtig sind, machen können (sinngemäß). 

Über den Einstieg wird die aktuelle gesetzliche Entwicklung angesprochen. Zu vertie-

fende Aspekte richten sich nach den Themen der Interviewten.  

Anregungen können sein: 

- Gehen Sie ins Kino? 

- Besuchen Sie schon mal ein Theater? 

- Gehe Sie gerne in einen Verein? 

- Sind Sie aktiv in der Selbsthilfe? 

- Gehen Sie zu Festen? 

Diese kurze Einleitung soll motivieren in das Thema Selbstbestimmung einzusteigen. 

Der Menschen mit Behinderungen wird mit seinen Wünschen in der Fokus der Unter-

stützung gestellt. Abschließend wird die Bezugsbetreuung gebeten drei für sie bzw. für 

ihn wichtige Aspekte des BTHG zu benennen. 

 

Gesprächsabschluss 
Nach Bearbeitung der Fragestellungen des Leitfadens wird den Beteiligten die Möglich-

keit gegeben wichtige Anliegen und / oder offene Fragen einzubringen.  

 

Einstieg Gesprächsabschluss: Gibt es noch wichtige Anliegen zum Thema oder Fragen? 

 

Nach der Aufnahme der Fragestellungen, Appelle oder Statements, wird das Interview 

offizielle beendet.  
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2.1.3  Gesprächsleitfaden für Beteiligte aus Verwaltung und Politik 
 

Am System der Behindertenhilfe sind die kommunale Verwaltung und die kommunale 

Politik beteiligt. Die gesetzlichen Reformen im Kontext des Inklusionsstärkungsgesetz 

NRW, des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe (BTHG), die Ausführungsverordnung 

zum BTHG, die Pflegestärkungsgesetze I-III und das Wohn- und Teilhabegesetz stellen 

die kommunale Verwaltung und die Politik vor die Herausforderung die Versorgungssi-

tuation ihrer Bürgerinnen und Bürger zu modernisieren. Die kommunale Verwaltung ist 

beauftragt eine bedarfsgerechte Versorgung in Zusammenarbeit mit den Träger sozialer 

und gesundheitlicher Leistungen zu entwickeln. Die kommunale Politik beeinflusst durch 

ihre Entscheidungen die Organisation der Behindertenhilfe, den Umfang und den Grad 

der Realisierung gesetzlicher Aufgaben. Aus der Funktionsgruppe der Verwaltung wurde 

ein verantwortlicher Vertreter des Gesundheitsamt befragt, dieser ist langjährige mit Hil-

fen für Menschen mit Behinderungen in der Kommune vertraut. Durch die Organisation 

des informellen Austausch mit den Diensten der Pflege, Sozialpsychiatrie und Behinder-

tenhilfe ist der Befragte mit der aktuellen Entwicklung in den Segmenten vertraut. Die 

kommunale Politik nimmt über die etablierten Strukturen der kommunaler Selbstverwal-

tung einen deutlichen Einfluss auf die Gestaltung der Versorgungs- und Hilfesysteme in 

der Stadt. Durch die Setzung von Schwerpunkten werden Prioritäten gebildet, die zur 

Gestaltung der inklusiven Bedingungen beitragen können. Stellvertretend für die Kom-

munalpolitik wurde ein Fraktionsvorsitzender des Stadtrats der Stadt Duisburg befragt. 

 
Einstieg in das Interview / Warmup  

Der Interviewer hat sich im informativen Vorgespräch vorgestellt, es wurden zum Unter-

suchungsthema informiert und die Formalien des Gesprächs sind geklärt. Die Gestaltung 

des Gesprächsbeginn soll den Einstieg des Interviewten unterstützen. Aus diesem 

Grund wird der Begin durch den Interviewer gestaltet. Es erfolgt eine ausdrückliche Wür-

digung der Teilnahmebereitschaft und der Bereitstellung der Räumlichkeiten. Das 

Thema des Interviews wird in einer kurzen Einleitung umrissen. Für alle Befragten, die 

im Bereich der kommunalen Politik und kommunalen Verwaltung verortet sind, wird das 

Thema konkret benannt. Der Gesprächseinstieg der Befragten wird über die Bitte etwas 

zu eigenen Person zu berichten eingeleitet.  

 

Der Mitschnitt beginnt mit der Benennung des Themas: „Entwicklungspotentiale wohn-

bezogener Unterstützung für Menschen mit einer geistigen Behinderung“. 
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Es wird ein Zusammenhangs zwischen Untersuchungsgegenstand und Inter-

viewpartner hergestellt. Es wird geklärt, in welcher Rolle und Funktion der Inter-

viewpartner vom Interviewer verortet wird. Zum Einstieg erfolgt die Aufforderung an In-

terviewpartner sich vorzustellen. 

 

Gesprächseinstieg: Bitte stellen sie sich kurz vor! 

- Personenbezogenen Daten / Werdegang/ Qualifikation / Funktion / Rolle 

Die Narration kann an dieser Stelle durch Nachfragen unterstützt werden. Teilaspekte 

des Einstiegs können sein: 

- Persönliche Themen und Anliegen 

- Bezug zum Hilfesystem 

- Aufgaben  

- Eigene Motivation 

Nach der ersten Gesprächsphase leitet der Interviewer zum ersten inhaltlichen Themen-

bereich über. 

 

Teil B – Leitideen wohnbezogener Unterstützung  
 

 I. Konzeptionelle Ausrichtung 

Einstiegsfrage: Welche Bedeutung hat das Thema Inklusion für ihre Tätigkeit?  

Im Kapitel 3 wurden wichtige Konzepte in der Sozialen Arbeit dargelegt. Nach Auswer-

tung der quantitativen Daten, dokumentiert ab Kapitel 7.1. kann festgestellt werden, dass 

die wohnbezogenen Dienste etablierte Handlungskonzepte priorisiert. Für die Kommune 

und die kommunale Politik besteht bereits die Herausforderung das Thema Inklusion in 

vielfältiger Weise zu realisieren. Barrierefreiheit und die Stärkung inklusiver Bedingun-

gen in den Wohnquartieren gewinnen über die gesetzliche Verortung zunehmend an 

Bedeutung. Zu vertiefende Teilaspekte können sein: 

- Gesetzlicher Auftrag 

- Auftrag kommunaler Politik / Aufgabe kommunaler Verwaltung 

- Aktionsprogramme der Kommune 

- Verortung der Inklusion in bestimmten gesellschaftlichen Segmenten 

- Priorisierung abweichender kommunaler Themen 

Nach Vertiefung der angesprochen Aspekte wird zum folgenden Themenkomplex über-

geleitet. 

 

Teil C – Wohnbezogene Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 

Im dritten Teil des Interviews werden Aspekte der sozialräumlichen Orientierung in den 

Kontext kommunaler Aufgaben und kommunaler Politik differenzierter betrachtet. Die 
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Ergebnisse der quantitativen Erhebung haben verdeutlicht, dass die Identifikation und 

die Mobilisierung sozialräumlicher Ressourcen in unterschiedlicher Form für die Unter-

stützung von Menschen mit Behinderungen realisiert wird. Über die Vertiefung der offe-

nen Fragestellungen ist zu klären, in welchem Kontext den sozialräumlichen Ressourcen 

von den Befragten ein Wert zugemessen wird. 

 

II. Barrierefreiheit 

Einstiegsfrage: Welche Bedeutung hat das Thema Barrierefreiheit in der Kommune? 

Zumeist ist diese Thematik im Bereich der Raum- und Wohnungsplanung verortet. In der 

Kommune sind Mitarbeitende mit der Aufgaben der Barrierefreiheit befasst. Die Zusam-

menarbeit zwischen örtlichem Träger und überörtlichen Träger stellen im Rheinland eine 

besondere Aufgabe dar. Die Ausführungsverordnung zum BTHG (siehe § 5 Ausfüh-

rungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabege-

setzes) und das Inklusionsstärkungsgesetzt (siehe § 5 Gesetz zur Stärkung der Inklusion 

/ Nordrhein-Westfalen) sehen vor, das die Beteiligten sich zu Maßnahmen der Förderung 

der Inklusion und der inklusiven Lebensbedingungen abstimmen. 

 

III. Quartiersentwicklung 

Einstiegsfrage: Welche Bedeutung hat das Thema Quartiersentwicklung? 

Die Nutzung der sozialräumlicher Potentiale setzt voraus, dass erkannt wird: „Der soziale 

Raum hat etwas zu bieten, das weitreichender sein kann als ein professionelles Enga-

gement!“ (vgl. Früchtel 2006, S.3). Es ist Voraussetzung, dass die Entwicklung von An-

gebotsstrukturen in den Quartieren durch die Beteiligten aus Verwaltung und Politik un-

terstützt wird. Zu vertiefenden Aspekte könne sein: 

- Gibt es Ideen zu einer integrative / inklusiven Quartiersentwicklung? 

- Welche Ideen werden in der Politik / Verwaltung priorisiert? 

- Welche Potentiale bieten Wohnquartiere?? 

- Sehen Sie Entwicklungsperspektiven? 

 

IV. Wichtige Kooperationspartner in den Wohnquartieren 

Einstiegsfrage: Welche Akteure sind in den Wohnquartieren von Bedeutung? 

Es ist zu beachten, dass die Bewertungen erfolgen immer aus der jeweiligen Funktion 

und Rolle des Befragten heraus erfolgen. Ziel ist es die Befragten zum Kontext des Hil-

fesystems zu befragen. Die Aspekte des versäulten Hilfesystem können, je nach Ent-

wicklung der Gespräche, angesprochen werden. Weitere Punkte können sein: 

- Welche Kooperationspartner gibt es in Quartieren?  

- Welche sind professionelle Partner?  

- Nicht professionelle Partner? 



Konstruktion qualitatives Erhebungsinstrument 

494 

V.  Personale Unterstützung aus dem Umfeld / Wohnquartier 

Einstiegsfrage: Wer unterstützt den Alltag der Menschen mit Behinderungen im Wohn-

quartier? 

Die Auswertung der quantitativen Erhebung verdeutlicht, dass Unterstützung von Men-

schen mit Behinderungen im Regelfall aus der ersten Ebene der Beziehungsumfeldes 

erfolgt. Die weiteren Angebote personale Unterstützung, wie ehrenamtliche Unterstüt-

zung, Unterstützung durch Religionsgemeinschaften oder Vereine liegen in beiden Be-

reich deutlich unter 10 %. Welche Aspekte sind für Politik und Verwaltung bedeutsam? 

Im Gesprächsverlauf zu vertiefende Aspekte: 

- Ehrenamt 

- Nachbarschaft 

- Kirchengemeinden 

- Vereine 

 

VI. Gremienarbeit in Duisburg  

Einstiegsfrage: Welche Gremien sind für Sie von Bedeutung? 

Eine Möglichkeit zur informellen Austausch und zur Koordination von Unterstützungs-

leistungen sind in den etablierten Gremien in der Stadt Duisburg gegeben. In der Koor-

dination der verschiedenen Teilsysteme aus Pflege und Behindertenhilfe werden Rah-

menbedingung veränderbar (vgl. Fürst, Hinte 2017, S.19). Nach Rohrmann und Schäd-

ler liegen in der Kooperation der versäulten Hilfesysteme und in der trägerübergreifen-

den Unterstützungsleistung die Chance eine moderne inklusionsorientierte Dienstleis-

tung zu entwickeln (vgl. Rohrmann, Schädler 2009, S.71). Über Befragung von Politik 

und Verwaltung zu klären, wie Gremien genutzt werden und welcher Effekt mit dieser 

Arbeit erzielt werden können.  Zu vertiefende Aspekte können sein: 

- Welchen Gremien haben für den Befragten eine wichtige Bedeutung? 

- Welche Gremien haben Nutzen für die Menschen mit Behinderungen? 

- Gibt es die Idee der organsierten Kooperationen in der Kommune?  

- Welche Kontakte tragen dazu bei das Kooperationen gelingen? 

 

Teil E: Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 
 
Die Einführung des BTHG zieht umfassende Veränderungen, wie im Kapitel 2.5.3 dar-

gestellt, nach sich. Das Gesetz zielt darauf ab die Formen und die Bedingungen der 

Hilfen zu verändern. Die Veränderungen wirken sich auf etablierte Angebotsstrukturen 

in der Kommune aus. Die örtlichen Behörden werden deutlich intensiver in Aufgaben 
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eingebunden. Die Verwaltung ist angehalten sich auf diese Herausforderungen einstzu-

stellen. Im Gespräch mit der Politik ist zu vertiefen, in wie weit diese Aufgaben identifi-

ziert sind und in wie weit ggf. Strukturen des Austausch einer Veränderungen bedürfen.  

X. Stärkung der Selbstbestimmung und Partizipation 

Einstiegsfrage:  Bitte benenne Sie drei Aspekte des BTHG und positionieren sich 

dazu! 

Zu vertiefende Aspekte richten sich nach den Themen der Interviewten. Mögliche Ergän-

zungen können sein: 

- Wo ist Politik sich zu verändern? 

-  Wo ist Stadtverwaltung sich zu verändern? 

- Welche Probleme werden befürchtet? 

- Welche Entwicklungsperspektiven sind ersichtlich? 

 
Gesprächsabschluss 
Nach Bearbeitung der Fragestellungen des Leitfadens wird den Beteiligten die Möglich-

keit gegeben wichtige Anliegen und / oder offene Fragen einzubringen.  

Einstige Gesprächsabschluss: Gibt es noch wichtige Anliegen zum Thema oder offene 

Fragen? 

Nach der Aufnahme der Fragestellungen, Appelle oder Statements, wird das Interview 

offizielle beendet. 
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2.2  Entwicklung der Definitionen und Kategorien  
 

Ziel der Systematisierung in der Datengewinnung ist es eine inhaltliche Kategorisierung 

der zu untersuchenden Texte. Die Bearbeitung der Daten erfolgt mit MAXQDA, einer 

professionellen Software für die qualitative Datenanalyse. Das gewonnen Material wird 

auf wesentliche Informationen reduziert. Alle Textbestandteile werden auf die gebildeten 

Kategorien hin untersucht und systematisch extrahiert. Einleitend werden die Strukturie-

rungsdimensionen bestimmt, die auf der Basis der zentralen Fragestellung abgeleitet 

und theoriebezogen begründet sind. Im Kontext der dargestellten Handlungsansätze der 

Sozialraumorientierung und Lebenswelt werden weitere Differenzierungen vorgenom-

men. Die Grundlage der Definitionen und Kategoriebildung sind die, im Kapitel 6.3.2 er-

arbeiteten Themenbereiche und operationalisierten Kategorien. Die Extraktion qualitati-

ver Daten wird ausschließlich auf die in der Analyse der quantitativen Erhebung umris-

senen Themenstellungen begrenzt. Im Rahmen der Entwicklung des Forschungsdesign 

wurden die zu untersuchenden Aspekte beschrieben und operationalisiert. Die Katego-

risierung erfolgt aus diesem Grund in Anlehnung an die bereits beschrieben Merkmalen 

und den zugeordneten Indikatoren. Für die Bearbeitung der qualitativen Daten wurden 

fünf Hauptkategorien festgelegt: 

 

- Personenbezogene Daten 

- Leitideen wohnbezogener Unterstützung  

- Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung  

- Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 

- Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  

 

Die Hauptkategorien werden in weitere Teilaspekte differenziert. Diese Ausprägungen 

werden durch ein Kategoriesystem dargestellt. Werden im Verlauf der Analyse zwischen 

Kategorien Abgrenzungsprobleme deutlich werden Regeln erstellt, die eine eindeutige 

Zuordnung der Textstelle ermöglichen (vgl. Mayring 2010, S.92).   
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2.2.1  Definitionen der Kategorien 
 

Zur weiteren Differenzierung der zu erhebende Sachverhalte wurden die Hauptkatego-

rein der qualitativen Erhebung benannt. Die Ergebnisse der quantitativen Datenauswer-

tung verdeutlichen, dass bei der Erhebung qualitativer Daten die offenen Fragestellun-

gen zu vertiefen sind. Die zu klärenden Sachverhalten wurde unter Anhang Einleitung 

Kapitel 2 dargelegt. Es werden angelehnt an der bisherigen Systematik der Untersu-

chung folgende Hauptkategorien definiert: 

  

Kategorie A – Personenbezogene Angaben 
Die Rolle, Funktion, Aufgabe und Qualifikation sind im Kontext der Bewertung wohnbe-

zogener Unterstützung einzubeziehen. Der Tätigkeitsbereich ist nach Datenlage für die 

Bewertung der Angaben zu berücksichtigen, nach quantitativer Analyse stehen die An-

gaben in einem möglichen Zusammenhang mit den etablierten Pfaden der jeweiligen 

Aufgabe. Über die Kategorisierung werden verschiedenen differenziert Aspekte abgebil-

det. 

 
Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

Im Ergebnis der quantitativen Erhebung wurde deutlich, dass die Dienste sich an etab-

lierten Handlungskonzepten der Behindertenhilfe orientieren. In der qualitativen Vertie-

fung ist zu erfragen, in wie weit Konzepte der Ressourcenorientierung und Inklusion zum 

Wissen der Fachkräfte wohnbezogener Unterstützung zu rechnen ist. Über die kontinu-

ierlichen Weiterbildungen wird die aktuelle wissenschaftliche Entwicklung kommuniziert 

und über Wissenstransfer in den Handlungsansätzen der Dienste integriert. Die Fach-

kräfte werden zu ihrem Kenntnisstand der konzeptionellen Grundlegung ihres Fach-

dienstes befragt. Im Kapitel Drei wurden Konzepte in der Behindertenhilfe dargelegt. 

Über den Leitfaden werden die Fachkräften auf die der Arbeit zugrundeliegenden Hand-

lungskonzepte angesprochen.  

 

Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
Die Datenlage suggeriert, das Formen der systematischen Identifikation von sozial – 

räumlichen Potentialen in Wohnquartieren betreuter Menschen nur bedingt etabliert 

sind. Die Mitarbeitenden machen deutlich, dass häufig die etablierten Strukturen der Be-

hindertenhilfe genutzt werden. Es ist zu klären, welche Potentiale in den Wohnquartieren 

identifiziert werden und unter welchen Bedingungen es gelingt diese zu nutzen. Es 

wurde deutlich, dass je nach unterstützter Wohnform eine Tendenz erkennbar ist, das 

Potentiale des Wohnquartiers in die Unterstützungsleistung integriert werden. Über die 
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Befragung wird vertiefen, in wie weit eine Systematik im Handeln des jeweiligen Dienstes 

erkennbar ist. Grundlagen sozial -räumlicher Potentialen sind im Kapitel Fünf ausführlich 

dargelegt. 

 
Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
In der Analyse der erhoben Daten wurden Aussagen zu Häufigkeiten und Formen von 

der Kooperation der wohnbezogen Dienste dargelegt. Es wurde nur bedingt deutliche in 

welchem Umfang Kooperationen systematisch in den Alltagsroutinen etabliert sind. Es 

ist zu klären, in welchen Situationen und mit welchen Zielsetzungen die Dienste und 

Einrichtungen Formen der Kooperation als Form der Leistungserbringung nutzen. Die 

Analyse der Daten ergab, dass die Verantwortlichkeiten der Koordination bei der Koor-

dination von Leistungen zu vertiefen ist. Bezogen auf die Funktionsgruppen sind mögli-

che Potentiale einer Systematisierung systemübergreifenden Kooperation und Koordi-

nation der Behindertenhilfe, der Pflege und der Sozialpsychiatrie sind zu erfragen. Zu 

Aspekten von Kooperation und Koordination wird auf die Darlegungen in den Kapitel Vier 

und Fünf verwiesen. 

 
Kategorie E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
Die Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe stehen vor der Herausforderung die 

Unterstützungsleistung und Wohnangebote zu modifizieren. Es ist zu klären, wie zukünf-

tige Formen der Individualisierung in den Alltagsroutinen der Dienste entwickelte und 

realisiert werden. Es ist zu eruieren, welche Ideen im System der Behindertenhilfe prä-

sent sind, die geeignet sind die etablierten Handlungspfade im Sinne einer Systemmo-

difikation zu verändern. Die Analyse der quantitativen Daten weist in Ansätzen darauf 

hin, das innovative Ansätze bereits im System vorhanden sind. Die Datenauswertung 

zeigt im Bereich der eigenständigen Wohnformen erste Ansätze personenbezogener 

Unterstützung unter Einbeziehung des Sozialraum auf. Im Kontext der qualitativen Er-

hebung ist der Beitrag zur Stärkung der inklusiven Entwicklung in den Wohnquartieren 

der Systembeteiligte aus Politik und Verwaltung zu erheben und zu definieren. Die Ka-

tegorie wird genutzt um die Herausforderungen den Systembeteiligten wie Dienste, Ein-

richtungen, Nutzerinnen, sowie der Kommunalpolitik und der Kommunalverwaltung zu 

dokumentieren. Die Aspekte des „Organisationalen Feldes der Behindertenhilfe“ im 

kommunalen Kontexten wurde im Kapitel 5 und Aspekte der Stärkung der Selbstbestim-

mung und Teilhabe durch die Reform des SGB IX wurden im Kapitel 2.5 dargelegt. 
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2.2.2 Kodierleitfaden und Gewichtung der Kodierung 
 

Ziel der Kategorisierung ist eine systematische Erfassung der Datenlage. Eine grund-

sätzliche Zuordnung kann über verschiedene Indikatoren vorgenommen werden. Ja 

nach Fokus und Zielrichtung der Analyse ist es ggf. sinnvoll die Datenlage in den Bezug 

zu einem bestimmten oder mehreren Merkmal zu setzen. In einem ersten Schritt werden 

fünf Kategorien definiert, in einem zweiten Schritt werden diesen bestimmte Codierun-

gen und Subcodierungen zugeordnet. Die Kategoriebildung erfolgt in Anlehnung an die 

theoriebezogen Definition der zu untersuchenden Aspekte. Zu gezielten Bearbeitung der 

Texte erfolgt eine differenzierte Zuordnung nach den definierten Kategorien und Codie-

rungen. Einleitend wird das Geschlecht des Interviewten festgestellt. Bereits bei der De-

finition des quantitativen Erhebungsinstruments wurden geschlechtsspezifischen Cha-

rakteristika für den Bereich der Sozialen Arbeit erörtert (siehe Anhang Kapitel 1.1.3. -A 

1).  

 
Kategorie A – Personenbezogene Angaben 
Die Wohnhilfe im Bereich der Eingliederungshilfe sehen stationäre, teilstationäre und 

ambulante Hilfen vor. Teilstationäre Unterstützung steht im Zusammenhang mit Tages-

struktur und individueller Förderung der Nutzerinnen und Nutzer. Die Befragung erfasst 

die Hilfen im Bereich Wohnen und fokussiert daher auf die gemeinschaftlichen Wohnfor-

men, sowie der eigenständigen Wohnformen. Der Interviewer bedient sich der, in der 

Behindertenhilfe geläufigen, Begriffe ambulant und stationär. In der Arbeit erfolgt, ange-

lehnt an das BTHG, eine Differenzierung nach eigenständigen bzw. gemeinschaftlichen 

Wohnformen. Zusätzlich wir wird berücksichtigt, ob die unterstützte Wohnform einen (so-

zialräumlichen) Hintergrunddienst nutzt. Es kann angenommen werden, dass es einen 

Zusammenhang gibt zwischen der Funktion im Dienst und dem Informationsstand zu 

den verschiedenen Themenbereichen des Interviews. Es wird die Differenzierung zwi-

schen verschiedenen Funktionen im Hilfesystem vorgenommen. Die Beantwortung der 

Fragestellungen ist im Kontext der Funktion, der damit verbunden Aufgaben und dem 

Informationsstand zu setzen. Dieser Zusammenhang ist in Bezug auf der beruflichen 

Qualifikation ähnlich zu vermuten. Die gewonnen Daten können im Kontext des Tätig-

keitsfeldes, der Funktion im System der Hilfen und der beruflichen Qualifikation analy-

siert werden. Es ist zu vermuten, dass Fragekontexte von den Interviewten in Bezug zu 

Handlungspfaden und etablierten Alltagsroutinen des Hilfesystems gesetzt werden.  
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A 1 Geschlecht 
- weiblich 

- männlich 

Indikatoren: geschlechtsspezifische Zuordnung 

 

A 2 – Funktion im System wohnbezogener Unterstützung 
A 2.1  Nutzerin / Nutzer  

Indikator: erhält wohnbezogene Unterstützung 

 

A 2.2  Mitarbeiterin / Mitarbeiter 

Indikator: erbringt wohnbezogene Unterstützung 

 

A 2.3  Bereichsleitung (eigenständige / gemeinschaftliche Wohnform) 

Indikatoren:  

- leitet einen Teilbereich eines wohnbezogen Dienstes / Einrichtung 

- leitet ein Team von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern  

- ist für den Bereich der Betreuung in einer eigenständigen / gemeinschaftlichen 

Wohnform zuständig 

 

A 2.4  Geschäftsführung (eigenständige / gemeinschaftliche Wohnformen)  

Indikatoren:  

- Rechtsverantwortliche Führung eines Dienste / Einrichtung der wohnbezogene 

Unterstützung in eigenständigen / gemeinschaftliche Wohnformen anbietet 

 

A 2.5  Beratungsauftrag 

Indikatoren: 

- Tätigkeit als Beraterin / Beraterin in einer Beratungsstelle für Menschen mit Lern-

schwierigkeiten und ihre Angehörigen. 

 

A 2.6  Kommunalverwaltung / Eingliederungshilfe 

Indikatoren: 

- Tätigkeit in der kommunalen Verwaltung 

- Zuständigkeit für kommunale Aufgaben im Bereich der Eingliederungshilfe  

 

A 2.7  Kommunalpolitik 

Indikatoren: 

- Tätigkeit in der Kommunalpolitik 
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- Ausführung eines kommunalpolitischen Amt  

- Beteiligung am System der Behindertenhilfe durch Funktion 

 
A 3 – Tätigkeitsfeld / genutzte Wohnform 
A 3.1  Eigenständige Wohnformen (ambulant) 

Indikatoren: 

- Tätigkeit bei einem wohnbezogen Dienst / Einrichtung der wohngezogen Leis-

tungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten in eigenständigen Wohnformen er-

bringt. 

 

A 3.2  Eigenständige Wohnformen (mit Hintergrunddienst) 

Indikatoren: 

- Tätigkeit bei einem wohnbezogen Dienst / Einrichtung der wohngezogen Leis-

tungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten in eigenständigen Wohnformen er-

bringt. 

- Der Dienst / Einrichtung hält eine sozialräumliche, bedarfsorientierte Unterstüt-

zungsleistung vor (gesonderte Vereinbarung mit dem zuständigen Kostenträger 

der Eingliederungshilfe). 

 

A 3.3  Gemeinschaftliche Wohnformen (stationär) 

Indikatoren: 

- Tätigkeit bei einem wohnbezogen Dienst / Einrichtung der wohngezogen Leis-

tungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten in gemeinschaftlichen Wohnfor-

men erbringt. 

 

A 3.4  Beratungsstelle 

Indikatoren: 

- Tätigkeit in einer Beratungsstelle die Beratungsleistungen für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten und ihre Angehörigen anbietet. 

 

A 3.5  Kommunale Verwaltung 

Indikatoren: 

- Tätigkeit in der Kommunalverwaltung u.a. im Bereich Eingliederungshilfe  

 

A 3.6  Kommunalpolitik 

Indikatoren: 

- Ausübung eines kommunalpolitische Amts 
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A 4 – Berufliche Qualifikation  
A 4.1  Berufliche Ausbildung Erzieherin / Heilerziehungspflegerin/ Pflegefachkraft 

Indikatoren: 

- Berufsabschluss in den Bereichen Erziehung, Heilerziehung, Pflege 

 

A 4.2  Andere berufliche Qualifikation 

Indikatoren: 

- Berufsabschluss in einem anderen Bereich 

 

A 4.3  Studium Soziale Arbeit oder vergleichbar 

Indikatoren: 

- Studienabschluss im Bereich Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Heilpädagogik 

 

A 4.4  Studium anderer Schwerpunkt 

Indikatoren: 

- Studienabschluss anderer Bereich 

 

Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

Es werden die Handlungskonzepte in den Kategorisierungen aufgenommen, die bereits 

in der quantitativen Erhebung berücksichtigt worden sind (siehe Kapitel 7.1.1 Darstellung 

der Gesamtauszählung) Bei der Bewertung von Aussagen zur konzeptionellen Ausrich-

tung der Befragten kann festgestellt werden, das konventionelle Handlungsansätze pri-

orisiert werden. Nach Ranking der Handlungskonzepte orientiert sich das fachliche Han-

deln an etablierten Konzepten. In den Alltagsroutinen werden etablierte Handlungskon-

zepte angewandt, je nach Zielgruppen finden zielgruppenspezifische Ansätze Anwen-

dung. (siehe Anhang 1.2.2 – B1). Im Anhang wurden im Kapitel 1.1.2 - Teil B 1 die Defi-

nitionen der aufgeführten Handlungsansätze vorgenommen.  

 
B 1 – Handlungskonzepte 
B 1.1  Normalisierungskonzept 

Indikatoren: 

- Normalisierung der Lebensbedingungen 

- Unterstützung der gesellschaftlichen Integration 

- …Leben so normal wie möglich… 
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B 1.2  Konzept der Inklusion  

Indikatoren: 

- Unterstützung der Selbstbestimmung 

- Ermöglichung von Partizipation  

- Unterstützung der Teilhabe  

- ... am Leben in der Gesellschaft teilnehmen… 

 

B 1.3  Konzept der Sozialraumorientierung  

Indikatoren: 

- Partizipation im Sozialraum 

- Gleichberechtigte Teilhabe an Ressourcen 

- Identifikation und Beseitigung von Barrieren 

- Unterstützung der Willensbildung 

- … durch Personen aus dem Wohnumfeld unterstützt werden… 

 

B 1.3  Konzept der Lebensweltorientierung  

Indikatoren: 

- Unterstützung der Kompetenzentwicklung 

- Ermöglichung autonomer Bewältigung des Lebensalltag 

- Unterstützung der Realisierung eigener Vorstellungen 

- … in ihren Kompetenzen gefördert werden gefördert… 

 

B 1.4  Konzept des Empowerment 

Indikatoren: 

- Selbstbestimmung / Selbsthilfe 

- Partizipation  

- Teilhabe an Ressourcen 

- …sollen selbstbestimmt entscheiden können … 

 

B 1.5  Alternative Konzepte 

Indikatoren: 

- Keine Zuordnung zu aufgeführten Handlungskonzepten 

- Behinderungsbezogenes Handlungskonzept z.B. TEACCH 

 
B 2 - Wissenstransfer  
Im Bereich der Fortbildung wurden in der quantitativen Erhebung mehrere Kernbereiche 

angeboten, die die aktuelle Entwicklung im Bereich der Behindertenhilfe aufgreifen. Die 



Darstellung qualitativer Daten 

504 

Potentiale der Themen wurden im Kapitel 3 und 5 ausführlich dargelegt. Der Bereich der 

gesetzlichen Veränderungen im Bereich der Wohnhilfen wurde im Kapitel 2.5 dargelegt. 

Es wurde deutlich, dass Weiterbildungsthemen im Kontext der Funktion des Befragen 

zustellen ist. Die Bereiche der Ressourcen- und Sozialraumorientierung haben aktuell 

eine nachrangige Bedeutung für Leitungskräfte der wohnbezogen Dienste. Im Ergebnis 

der quantitativen Befragung ist die Bereitschaft zur konzeptionelle Neuausrichtung der 

wohnbezogen Unterstützung zu klären. Die verschiedenen Funktionsgruppen werden zu 

ihrem individuellen Wissenstand befragt. Die Nutzerinnen wohnbezogener Unterstüt-

zung werden befragt, in wie weit weitere fachliche Qualifikation der Betreuenden wün-

schenswert erscheint. Durch die Interviews ist auf der Ebenen der Leitungskräfte zu klä-

ren, in wie weit die Bereitschaft besteht aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in die 

Handlungskonzepte der Dienste zu integrieren.  

 
B 2 – Wissenstransfer 
B 2.1 Fortbildungen mit Nutzerbezug 

Indikatoren: 

- Benennung Fortbildungsthema 

- Beschreibung des nutzerbezogen Arbeitsauftrag  

 

B 2.2 Fortbildung mit konzeptionellen Bezug 

Indikatoren: 

- Benennung Fortbildungsthema 

- Beschreibung der Nutzerbeteiligung 

 

B 2.3 Fortbildung ohne konzeptionellen Bezug 

Indikatoren: 

- Benennung Fortbildungsthema 
 

Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
Die Datenlage suggeriert, das Formen der systematischen Identifikation von sozial – 

räumlichen Potentialen in Wohnquartieren betreuter Menschen nur bedingt etabliert 

sind. Die Mitarbeitenden machen deutlich, dass häufig die etablierten Strukturen der Be-

hindertenhilfe genutzt werden. Es ist zu klären, welche Informationen werden über die 

Infrastruktur, die Angebote zur Versorgung, die Angebote zur Freizeitgestaltung und /o-

der Unterstützungsalternativen im Wohnquartier eingeholt werden. Es wurde deutlich, 

dass je nach unterstützter Wohnform eine Tendenz erkennbar ist, das Potentiale des 

Wohnquartiers in die Unterstützungsleistung integriert werden. Die Grundlagen der Da-
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tenerhebung bilden soziale und räumliche Potentiale, wie sie unter ab Kapitel 4.1 aus-

führlich dargelegt sind. Die Definitionen der hier aufgeführte Teilaspekte sozialräumli-

cher Potentiale wurde im Anhang unter 1.1.3 vorgenommen. 

 

C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen 
C 1.1 Personale Unterstützung 
Indikatoren:  

- Benennung der Nachbarschaft  

- Benennung ehrenamtlicher Angebote  

 

C 1.2 Infrastruktur  

Indikatoren: 

- Benennung von Angeboten der täglichen Versorgung  

- Benennung von Angebote des Öffentlichen Nahverkehr  

C 1.3 Bildungsangebote 

Indikatoren: 

- Benennung von Angeboten der Bibliotheken  

- Benennung von Angeboten der Volkshochschule  

 

C 1.4 Freizeitangebote 

Indikatoren: 

- Benennung von Angeboten der Behindertenhilfe 

- Benennung von Angeboten der Sportvereine  

- Benennung von Angeboten der Kirchengemeinden  

C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  
C 2.1 Personale Unterstützung 

Indikatoren: 

- Unterstützung durch Angehörige und Personen aus dem Bekanntenkreis 

- Unterstützung durch Personen aus der Nachbarschaft  

- Unterstützung durch Personen die ein Ehrenamt ausüben 

 

C 2.2 Infrastruktur  

Indikatoren: 

- Nutzung von Angeboten der täglichen Versorgung  

- Nutzung von Angebote des Öffentlichen Nahverkehr  
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C.2.3  Bildungsangebote 

Indikatoren: 

- Nutzung der Angebote der Bibliotheken 

- Nutzung der Angebote der Volkshochschule 

 

C 2.4 Freizeitangebote 

Indikatoren: 

- Nutzung von Angeboten des wohnbezogen Dienstes 

- Nutzung von Angeboten Kontakt – Koordinierungs- und Beratungsstellen 

- Nutzung von Angeboten der Sportvereine 

- Nutzung von Angeboten der Kirchengemeinden 

- Nutzung von Angeboten und Treffs für Menschen mit Lernschwierigkeiten 

 
Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
In der Analyse der quantitativen Daten wurden Aussagen zu Häufigkeiten und Formen 

von der Kooperation der wohnbezogen Dienste dargelegt. In welchem Umfang Koope-

rationen systematisch in den Alltagsroutinen etabliert sind wurde nur bedingt ersichtlich. 

Es besteht die Vermutung, dass die Dienste und Einrichtungen Formen der Kooperation 

anlassbezogen nutzen. Ein systematisches Vorgehen um z.B. trägerüberreifend eine 

systematische Koordination von Unterstützung zu etablieren war wenig ersichtlich. Es 

ist gezielt zu erfragen, in wie weit die Leistungen der der Behindertenhilfe, der Pflege 

und der Sozialpsychiatrie kooperativ erbracht werden. Bezogen auf die Funktionsgrup-

pen sind mögliche Potentiale einer Systematisierung systemübergreifenden Kooperation 

zu thematisieren. Zu Aspekten von Kooperation und Koordination wird auf die Darlegun-

gen in den Kapiteln 3 und Kapitel 4 verwiesen. 

 

D – Kooperation und Koordination 
D 1  Koordination 

Indikatoren: 

- Benennung von Koordinationen personaler Unterstützung 

- Benennung von Koordinationen professioneller Unterstützung 

 

D 2  Kooperation 

Indikatoren:  

- Benennung von Kooperationen personaler Unterstützung 

- Benennung von Kooperationen professioneller Unterstützung 

- Benennung von Kooperationen im Wohnquartier 
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D 3  Potentiale 

D 3.1  Potentiale des informellen Austausch 

Indikatoren: 

- Integriert 

- Integration geplant 

- Integration steht aus 

 

D 3.2  Potentiale der Kooperation im Wohnquartier 

Indikatoren: 

- Integriert 

- Integration geplant 

- Integration steht aus 

D 3.3  Potentiale einer gemeinsamer Leistungserbringung 

Indikatoren: 

- Integriert 

- Integration geplant 

- Integration steht aus 

 

 

Teil E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe (Implementierung des 
BTHG) 
 
Die Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe stehen vor der Herausforderung die 

Unterstützungsleistung zu individualisieren. Die Reformen des SGB IX erfordern eine 

Veränderung der Alltagsroutinen, im bisherigen Feld bewährte Lösungsansätze sind zu 

modifizieren. Personenzentrierung, Lebenswelt- und Sozialraumorientierung und die ge-

meinsame Erbringung von Unterstützungsleistung erfordern eine veränderte Herange-

hensweise. Der Veränderungsprozess ist nach Analyse der quantitativen Daten feststell-

bar. Im regionalen System sind verschiedene Stadien der Entwicklung erkennbar, inno-

vative Ansätze sind in Organisationen der Behindertenhilfe, vornehmlich bei der wohn-

bezogenen Unterstützung in eigenständigen Wohnformen, vorhanden. Im Kontext der 

qualitativen Erhebung ist der Beitrag zur Stärkung der inklusiven Entwicklung in den 

Wohnquartieren der Systembeteiligte aus Politik und Verwaltung zu erheben und zu de-

finieren. Die Aspekte der Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe durch die Re-

form des SGB IX wurden im Kapitel 2.5 dargelegt.  
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E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 
E 1.1 Sozialräumliche Herausforderungen 

Indikatoren 

- Sozialraumorientierung der Hilfen 

- Barrierefreiheit als Herausforderung des Hilfesystems 

 

E 1.2  Kommunale Herausforderungen 

Indikatoren: 

- Organisation von Kooperation und Koordination der Hilfesysteme 

- Inklusionsorientierung kommunale Projekte und Aufgaben 

 

E 2  Herausforderungen der Wohnformen 
E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote 

Indikatoren: 

- Fehlende Kooperation und Koordination der Dienste und Einrichtungen 

- Individualisierung versus Strukturen vorhandener Wohnangebote 

- Die Lage der Wohnangebote als „inklusive“ Herausforderung  

 

E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 

Indikatoren: 

- Herausforderungen gemeinschaftlicher Wohnformen 

- Herausforderungen eigenständiger Wohnen 

- Möglichkeiten der Leistungen des Persönliches Budget 

 

E 3  Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren 

Indikatoren: 

- Kooperation bei der Entwicklung von Wohnangeboten 

- Beteiligung in den Wohnquartieren 

- Initiativen zur Quartiersentwicklung 

 

E 4 Innovationsbereitschaft wohnbezogener Unterstützung 

Indikatoren: 

- Sicheres Refinanzierungssystem für wohnbezogen Unterstützung 

- Bereitschaft zur Integration von „Wissen“ 

- Bereitschaft neue Pfade zu entwickeln 

- Bereitschaft neue Strukturen zu entwickeln 
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E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung 

Indikatoren: 

- Bedarfsorientierte Unterstützung 

- Personenzentrierte Unterstützung 

- Sozialraumorientierung der Unterstützung 

- Systematisierung von Koordination und Kooperation 

 

 

Gewichtung der Codierungen 
Alle beschriebenen Kategorien und Unterkategorien werden im Programm MAXQDA ab-

gebildet. Diese werden in Code und Sub Code erfasst. Die vorliegenden transkribierten 

Interviewtexte werden mit Hilfe der Computersoftware untersucht. Die Texte wurden 

nach Funktionsgruppen zugeordnet. Es wurden fünf Bezugsgruppen gebildet: 

➢ Geschäftsführung 

➢ Bereichsleitungen 

➢ Beratung 

➢ Kommunalverwaltung / Kommunalpolitik 

➢ Nutzerinnen / Nutzer  

➢  

Jeder Text wurde mit Hilfe der gebildeten Code bearbeitet. Die entsprechenden Text-

stellen wurden den Kategorien und Subkategorien zugeordnet. Den Codierungen wur-

den zusätzliche Farben zugeordnet. Diese wurden genutzt, um Textstellen zu markieren 

die thematisch einer Kategorie zugeordnet werden können.  

 

Insgesamt wurden in den fünf Kategorien 122 Kode vergeben. Es konnten 749 Textstel-

len zugeordnet werden. Die aufgeführten Kodierungen wurden nach ihrer Priorität für die 

Auswertung bewertet. Diese Bewertung wird vorgenommen, um die Textpassen in ihrem 

inhaltlichen Aussage in ein Verhältnis zum Kodierungssystem zusetzen. Die Zuordnung 

wurde nachfolgenden Kriterien gewichtet: 

 

0 % = Zuordnung nach Kategorien >   Die Textstelle kann einer Kategorie zugeordnet 

werden. Die Textstelle ermöglicht die Zuordnung zu einer Gruppe > z.B. Geschlecht, 

berufliche Qualifikation, Funktion, Wohnform, Rolle im Hilfesystem  

 

25 %   = Zuordnung in eine Kategorien > Die Textstelle kann einer Kategorie zugeord-

net werden. Die Textstelle steht nur in einem geringer Bezug zur definierten Codierung. 
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50 % = Zuordnung in eine Kategorie > Die Textstelle kann einer Kategorie zugeordnet 

werden. Die Textstelle steht in einem Bezug zur Codierung. Es kann ein Zusammenhang 

zwischen der Kategorie und dem gewählten Sub Code hergestellt werden. 

  

75 % = Zuordnung in eine Kategorie > Die Textstelle kann einer Kategorie zugeordnet 

werden. Die Textstelle steht in einem straken Bezug zur Codierung. Es besteht ein star-

ker Zusammenhang zwischen Textstelle gewählter Kategorie und Sub Code. 

 

100 % = Zuordnung in eine Kategorie > Die Textstelle kann einer Kategorie zugeordnet 

werden. Die Textstelle beschreibt eine ausgeprägten Zusammenhang zwischen Katego-

rie,  

 

Die Gespräche wurden auf die sprachlichen Informationen hin reduziert. Für die Ver-

schriftlichung wurden folgende Transkriptionsregeln angewandt.: 

… Pause 

… … längere Pause 

 (Charakterisierung) Charakterisierung nicht sprachlicher Vorgänge 

(unverständlich) = unverständlich 

(ich: ja) = Einschub 

(Name) = Erklärung einer Anonymisierung 

SICHER = betontes sprechen 
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2.3 Darstellungen der Kategorien und Kodierungen  
 
In der Datenauswertung wird beispielhaft dargestellt, wie Texte den Kategorien und Ko-

dierungen zugeordnet wurden. Im Detail sind die, mit der Software MAXQDA bearbeite-

ten, Interviews in der Dokumentation einzusehen. Im dritten Teil des Kapitels  werden 

Texte auf konkrete Aussagen hin reduziert. Abschließend werden die Ergebnisse zu-

sammenfassend präsentiert.  

 

2.3.1 Kategorie A – Personenbezogen Daten 
 
In der Bewertung von Textstellen wurde durch die Gewichtung der Passagen eine Diffe-

renzierungen vorgenommen. Im Folgenden werden beispielhaft Textstelle für die ge-

wählte Kategorie, bzw. die Kodierung aufgezeigt. Die angegeben Zahlen beziehen sich 

auf die Anzahl der Kodierungen zur Kategorien bzw. zum Sub Code.  

 

Die Kategorie A wird zusammenfassen vorgestellt. Die erfassten Textstellen beziehen 

sich ohne Gewichtung der gewählten Passagen auf die Kategorien Qualifikation, Funk-

tion, Tätigkeitsbereich und Geschlecht. In der Paraphrasieren und der Interpretation der 

Texte werden die Bezüge zu den individuellen Funktionen und Aufträgen der Befragten 

hergestellt. An den acht Interviews haben zwölf Personen teilgenommen. Sechs Perso-

nen waren weiblich, sechs Personen männlich. Zwei Befragten waren Nutzerinnen 

wohnbezogener Unterstützung. Die befragten Mitarbeitenden hatte unterschiedliche be-

rufliche Qualifikationen. Die Bezugsbetreuungen in den Tandeminterviews hatte eine be-

rufsspezifische pädagogische bzw. pflegerische Ausbildung. Je eine Wohnbereichslei-

tungen aus dem Bereich der gemeinschaftlichen bzw. eigenständigen Wohnformen ha-

ben ebenfalls eine berufliche Qualifikation. Die befragten Leitungskräfte bzw. Systembe-

teiligten aus Verwaltung und Politik hatten eine Fachhochschul- bzw. eine Hochschul-

qualifikation im Bereich der Sozialen Arbeit oder vergleichbar erworben. Insgesamt wur-

den 49 Kodierungen zu personenbezogen Daten vorgenommen. 
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2.3.2 Kategorie B - Konzeptionelle Ausrichtung der Wohnhilfen 
 

Es werden die Anzahl der Kodierungen zu den verschiedenen Bereichen aufgeführt. Zur 

den Kodierungen werden Textbeispiele exemplarisch aufgeführt. Kategorie B - Konzep-

tionelle Ausrichtung der Wohnhilfen gesamt = 44 

 
B 1 – Handlungskonzepte = 32 
B 1.1  Normalisierungskonzept = 3 

Geschäftsführung B > … so normal wie möglich das Leben gestalten können… (Text-

stelle 9) 

Wohnbereichsleitung > ...das Normalisierungsprinzip an die erste Stelle setzen… (Text-

stelle 27) 

 

B 1.2  Konzept der Inklusion = 6 

Quartiersmanagement > …Inklusion ganz klar dahinter, aber neben Inklusion und Teil-

habe… 

(Textstelle 15) 

Tandem B > Das ist völlig normal, dass sie auch in einer Mietwohnung leben, in einem 

normalen Mietshaus mitten in der Stadt…inklusiv heißt, an allem teilzunehmen. (Text-

stelle 187) 

 

B 1.3  Konzept der Sozialraumorientierung = 3 

Geschäftsführung B > … immer wohnortnah das Leben so zu gestalten, wie er es 

will...Wir gucken, dass wir ihn im Sozialraum Dinge integrieren (Textstelle 9) 

Kommunalverwaltung > … Raum muss anders definiert werden, dass er eben auch eher 

gesundheitsfördernd oder sozialstabilisierend wirkt… (Textstelle 17) 

 

B 1.3  Konzept der Lebensweltorientierung =10 

Quartiersmanagement > …vor allem personenzentriertes Arbeiten, also wirklich auf die 

individuelle Person zu gucken… (Textstelle 15) 

Wohnbereichsleitung > …Und unser Ansatz ist eigentlich hier im (Organisation) der, 

dass wir die Leute wir ganzheitlich betreuen wollen… (Textstelle 21) 

 

B 1.4  Konzept des Empowerment = 8 

Quartiersmanagement > …Schwerpunkt tatsächlich Hilfe zur Selbsthilfe, das ist da wirk-

lich das Oberthema. Tatsächlich Empowerment, all die Sachen, die man da immer so 

kennt, das steht da wirklich im Fokus … (Textstelle 29) 
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Geschäftsführung A > …Empowerment: Es ist immer so, grundsätzlich hat jeder Mitar-

beiter jeden Tag den Auftrag die Menschen selbst zu befähigen, im Leben klar zu kom-

men, also die Teilhabe selbst zu gestalten… (Textstelle 15) 

 

B 1.5  Alternative Konzepte = 2 

Quartiersmanagement > …wir arbeiten nach einem bestimmten Modell, Willem Kleine 

Schaars, wo es ganz viel um Begegnung auf Augenhöhe mit den Klienten geht, Begeg-

nung mit Respekt, Selbstbestimmung im Vordergrund … (Textstelle 25) 

Beratungsstelle >…Ich habe mich vor Jahren an den Ansatz des Trialogs in der Sozial-

psychiatrie erinnert, dass unterschiedliche Teile zusammenkommen… (Textstelle 23)  

 
B 2 – Wissenstransfer = 11 
B 2.1 Fortbildungen mit Nutzerbezug = 6 

Tandem B > …Es gab einen Selbstbehauptungskurs, der von Klienten und Mitarbeitern 

gleichzeitig besucht wurde, …  (Textstelle 154) 

Quartiersmanagement > …Wir habe eine Schulung verpflichtend für alle Mitarbeiter im 

(Organisation) zum Thema Gewaltprävention, wo es auch noch mal ganz viel um Hal-

tung und respektvoller Umgang, Wertschätzung und natürlich tatsächlich Prävention von 

verbaler und körperlicher Gewalt geht… (Textstelle 27) 

 

B 2.2 Fortbildung mit konzeptionellen Bezug = 2 

Geschäftsführung A > …Grundschulungen geben. Es muss immer ein Paket geben: Wer 

bin ich hier, was mache ich hier, was ist mein Job, was sind die Werte des Unterneh-

mens? Was wollen wir? Das ist mir ganz wichtig… (Textstelle 17) 

Wohnbereichsleitung > …arbeitet da so ein TEACCH-Programm …was ein wichtiger 

Schwerpunkt bei uns… (Textstelle 29) 

 

B 2.3 Fortbildung ohne konzeptionellen Bezug 

Geschäftsführung A > … Das Gesundheitsamt vor Ort sagt "Ihr müsst euch in Sachen 

Pflege besser aufstellen" … (Textstelle19) 

Beratungsstelle > … Ich finde Betreuungsrecht spannend und habe dazu eine Fortbil-

dung gemacht, weil die Kooperation mit den rechtlichen Betreuern zwingend notwendig, 

manchmal aber nicht ganz konfliktfrei ist. … (Textstelle 27) 
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2.3.3 Kategorie C - Ressourcenorientierung sozialräumlicher Unterstützung 
 
Insgesamt wurden 55 Kodierungen in dieser Kategorie vorgenommen.  

 

C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen = 25 
C 1.1 Personale Unterstützung = 2 

➢ Benennung der Nachbarschaft  

Tandem A > Das heißt, aus dem direkten Umfeld, aus der Nachbarschaft gibt es 
niemanden…B2: Genau. (Textstelle 127)  

➢ Benennung ehrenamtlicher Angebote = 2 

Kommunalpolitik > Von daher muss man neben einer professionellen Begleitung, 

in eine ehrenamtlich unterstützende Begleitung hinein, beziehungsweise Men-

schen befähigen, möglichst eigenständig in Quartieren zu leben. Und da müssen 

Quartiere bestimmt organisiert sein…. (Textstelle 11) 

 

C 1.2 Infrastruktur = 4 

➢ Benennung von Angeboten der täglichen Versorgung= 3 

Tandem B > …beim Einkaufen. Da gehen alle mit … (Textstelle 21) 

Tandem A > …Ich kümmere mich zum Beispiel um den Gruppeneinkauf... (Text-

stelle 22) 

 

➢ Benennung von Angebote des Öffentlichen Nahverkehr = 1 

Tandem A > …nicht selbstständig mit Bus und Bahn …. gefahren … (Textstelle 

122) 

 

C 1.3 Bildungsangebote =4 

➢ Benennung von Angeboten der Bibliotheken  

Geschäftsführer B > …Wir schauen, welche Angebote es ansonsten gibt. Gibt es 

Zweigstellen von der VHS, von der Bibliothek zum Beispiel, um diesen kulturellen 

Aspekt mit abzudecken… (Textstelle 23) 

➢ Benennung von Angeboten der Volkshochschule  

Tandem A > Nein, weiß ich nicht. … Wir hatten letztens noch das Thema hier 

wegen Volkshochschule. Ich wüsste gar nicht, wo an Ort jetzt so eine Zweigstelle 

von der Volkshochschule ist.… (Textstelle 114) 
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C 1.4 Freizeitangebote = 9 

➢ Benennung von Angeboten der Behindertenhilfe =3 

Tandem B > …mittwochs gehe ich zum Seniorenfrühstück... (Textstelle 107) 

➢ Benennung von Angeboten der Sportvereine 

Beratungsstelle > …Es gibt die (Organisation). Die ist aber eher in Wanheim und 

Wanheimerort angesiedelt. Wir haben regelmäßig versucht, Kontakte aufzu-

bauen… (Textstelle 51) 

➢ Benennung von Angeboten der Kirchengemeinden  

Beratungsstelle > Die Kirchengemeinden kennen uns. …Die finden die Arbeit im-

mer wichtig und sagen, prima, dass es euch gibt… (Textstelle 53) 

 
C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen = 30 
C 2.1 Personale Unterstützung = 8  

➢ Unterstützung durch Angehörige und Personen aus dem Bekanntenkreis 

Bereichsleitung >… meistens aber von Elternteilen, die da sich engagiert ha-

ben…  (Textstelle 43) 

➢ Unterstützung durch Personen aus der Nachbarschaft  

Quartiersmanagement > …aus der Nachbarschaft hier einige Ehrenamtliche ge-

winnen können, die tatsächlich hier mehrfach in der Woche begleiten. … (Text-

stelle 39) 

➢ Unterstützung durch Personen die ein Ehrenamt ausüben 

 

C 2.2 Infrastruktur = 6 

➢ Nutzung von Angeboten der täglichen Versorgung  

Tandem A > …Ja, wenn ich für mich einkaufe, dann gehe ich immer allein. Wenn 

der Zettel nicht so lang ist, dann gehe ich auch allein…(Textstelle32) 

 

C.2.3  Bildungsangebote = 0 

Die Integration von Bildungsangeboten in die Unterstützungsleistung der wohn-

bezogen Dienste wurde in den Interviews nicht ersichtlich. 

 

C 2.4 Freizeitangebote = 9 

➢ Nutzung von Angeboten des wohnbezogen Dienstes 

Beratungsstelle > Es gibt zwei, drei Träger hier… die bieten für ihre Kunden Frei-

zeitangebote an... (Textstelle 45) 

➢ Nutzung von Angeboten Kontakt – Koordinierungs- und Beratungsstellen 
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Die konkrete Integration der Angebote der KoKoBe in die Unterstützungsleistung 

der wohnbezogen Dienste wurde nicht deutlich. 

➢ Nutzung von Angeboten der Sportvereine 

Quartiersmanagement > …Wir sind da in Sportvereinen aktiv, … (Textstelle 33) 

➢ Nutzung von Angeboten der Kirchengemeinden 

Geschäftsführung B > …Hier in Duisburg gibt es von einer Kirchengemeinde re-

gelmäßige Seniorentreffs. Da nehmen zwei unserer Klienten dran teil… (Text-

stelle 23)  

➢ Nutzung von Angeboten und Treffs für Menschen mit Lernschwierigkeiten 

Eine systematische Nutzung dieser Angebotsformen ist in den Texten nicht dar-

stellbar. 

 
2.3.4 Kategorie D - Kooperationen und Koordination der Unterstützung 
 

In diesem Segment wurden insgesamt 65 Textstellen den definierten Kodierungen zu-

geordnet.  

 

D 1  Koordination = 5 

➢ Benennung von Koordinationen personaler Unterstützung 

Geschäftsführer > …Also grundsätzlich haben wir die Verantwortung für diesen 

Prozess. Wir übernehmen diese Verantwortung… (Textstelle 57) 

 

➢ Benennung von Koordinationen professioneller Unterstützung 

Geschäftsführung B >… Eigentlich läuft es gut. Wenn man etwas systematisiert, 

kann das natürlich Vorzüge haben, weil sich jeder daranhalten muss. … (Text-

stelle 35) 

 

D 2  Kooperation = 18  

➢ Benennung von Kooperationen personaler Unterstützung 

Geschäftsführung A > … Ja, die Angehörigen sind ein fester Bestandteil des ge-

samten Systems, wenn man es System nennen kann… (Textstelle 51) 

➢ Benennung von Kooperationen professioneller Unterstützung 

Geschäftsführung B > …Wir kooperieren auch damit der Suchthilfe, sodass wir 

da auch Menschen mit an Bord haben… (Textstelle 13) 

➢ Benennung von Kooperationen im Wohnquartier 

Quartiersmanagement >… wir haben Kooperationen mit denen, die hier in der 

Nähe sind… (Textstelle 49) 
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D 3  Potentiale = 42 

D 3.1  Potentiale des informellen Austausch = 24 

➢ Integriert 

Geschäftsführung B >… Beirat von Menschen mit Behinderung ein wichtiges 

Gremium, an dem wir auch aktiv teilnehmen… (Textstelle 39) 

➢ Integration geplant 

Geschäftsführung B >… Die PSAG aktuell noch nicht. Das ist aber für das 

nächste Jahr angedacht, weil wir gemerkt haben, dass an den Stellen uns die 

Kooperationspartner fehlen… (Textstelle39) 

➢ Integration steht aus 

Stadtverwaltung > …zum Beispiel die Pflegekasse mit hineingehört … Und zwar 

von der Pflegekasse, die es eigentlich per Gesetz sogar machen müsste… (Text-

stelle 21) 

 

D 3.2  Potentiale der Kooperation im Wohnquartier = 10 

➢  Integriert 

Quartiersmanagement >…und dass es einfach im Stadtteil akzeptierter ist… sich 

in den Geschäften vorzustellen …natürlich auch politische Akteure im Stadtteil 

… (Textstelle 43) 

➢ Integration geplant 

Geschäftsführung B >… Ich halte die Vernetzung, … ganz wichtig. Mir ist es aber 

noch schleierhaft, wie das in der Praxis aussehen soll…  (Textstelle 41)  

➢ Integration steht aus 

Tandem B > ... Gibt es Menschen aus dem Umfeld, die ... hier unterstützen?  .. 

Hier in dieser Wohngruppe nicht .... aus dem direkten Umfeld, aus der Nachbar-

schaft gibt es niemanden … Gibt es zu einer Kirchengemeinde oder Ähnlichem 

einen Bezug? Nein. (Textstelle 122) 

 

D 3.3  Potentiale einer gemeinsamer Leistungserbringung = 6 

➢ Integriert 

Geschäftsführung A > … Man muss ein Stück weit geben und kann dann von 

einem Kooperationspartner auch nehmen … Ich glaube dazu gehört sich zu öff-

nen und zu sehen, was man gemeinsam machen kann… (Textstelle 25) 

➢ Integration geplant 

Es konnte keine Textstelle einem konkreten Kooperationsprojekt zugeordnet 

werden. 

➢ Integration steht aus 
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Wohnbereichsleitung > …Sozialpsychiatrie, also mit psychiatrisch beeinträchti-

gen Menschen durchaus Möglichkeiten der Kooperation beziehungsweise des 

Austausches bestehen, teilweise überschneiden sich diese Felder auch… Da 

könnte ich mir auch durchaus eine sinnhafte Zusammenarbeit, Austausch vor-

stellen. (Textstelle 71) 

 
2.3.5 Kategorie E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 
 

Diesem Segment konnten im Verhältnis viele Textstellen zugeordnet werden. Dieses 

Ergebnis ist der Zuordnung der Themen geschuldet. Die Themen sind abweichend von 

der quantitativen Befragung auf die Herausforderungen des Gesamtsystems angepasst. 

In die Betrachtung der Datenlage fließen aus diesem Grund die Aspekte der Kommunal-

politik und der Kommunalverwaltung mit ein. Insgesamt wurden dem Teil E 116 kodierte 

Textstellen zugeordnet. 

 
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems = 31 
E 1.1 Sozialräumliche Herausforderungen = 7 

➢ Sozialraumorientierung der Hilfen 

Stadtverwaltung > …ein Erfordernis auch der Träger von Wohnangeboten sehen, 

weil das BTHG tatsächlich ja auch diesen Sozialraumbezug explizit definiert… 

(Textstelle 19) 

➢ Barrierefreiheit als Herausforderung des Hilfesystems 

Kommunalpolitik > …, dass in diesem Quartier integratives Wohnen entsteht. 

Und dass diejenigen, die da investieren, verpflichtet werden, einen Teil sozialen 

Wohnungsbau zu machen und einen Teil zu machen, wo es dann auch möglich 

ist, dass Menschen mit Behinderung dort einziehen können, (Textstelle15) 

 

E 1.2  Kommunale Herausforderungen =22 

➢ Organisation von Kooperation und Koordination der Hilfesysteme 

Kommunalpolitik > …, was früher in den Familien geleistet worden ist, und was 

im Bereich von Pflege heute noch im großen Teil in den Familien geleistet worden 

ist, … auf Dauer unter fiskalischen Gesichtspunkten nicht finanzierbar. (Text-

stelle 11) 

➢ Inklusionsorientierung kommunale Projekte und Aufgaben 

Stadtverwaltung > Inklusionskonzept gearbeitet hat, es möglicherweise auch fer-

tiggestellt ist. …Für mich bleibt dann immer die Frage, „mit welcher Kraft, mit 
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welcher Energie und vor allem auch mit welcher finanziellen Möglichkeit können 

Dinge dann auch real umgesetzt werden“? (Textstelle 13) 

 

E 2  Herausforderungen der Wohnformen = 30 
E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote = 12 

➢ Fehlende Kooperation und Koordination der Dienste und Einrichtungen 

Stadtverwaltung > … Sich nicht immer nur isoliert als der Träger mit der und der 

Angebotsstruktur zu sehen, sondern zu sagen, „wir sehen uns mal als ein Ge-

samtes an, was verschiedene Stärken hat und versuchen die in Austausch zu 

bringen… (Textstelle 39) 

➢ Individualisierung versus Strukturen vorhandener Wohnangebote 

Geschäftsführung A > …das das Wohnen der Zukunft ist. Dieses freie Wohnen, 

dass ich eine eigene Wohnung und einen eigenen Vertrag habe… (Textstelle 22) 

➢ Die Lage der Wohnangebote als „inklusive“ Herausforderung  

Geschäftsführung A > … vor allen Dingen, wenn das Gebäude dann noch auf 

dem freien Feld steht und hundert Meter links und rechts nichts ist… (Textstelle 

45) 

 

E. 2.2 Herausforderung Wohnformen = 16 

- Herausforderungen gemeinschaftlicher Wohnformen 

Wohnbereichsleitung > …Pauschalen nach Leistungstypen und Hilfeleistungen 

bringen, sondern wirklich nach Fachleistungsstunden. Und das wird eine riesen 

Umstellung für uns sein, die wir letztlich schultern müssen… (Textstelle 77) 

➢ Herausforderungen eigenständiger Wohnen 

Geschäftsführung B > … in der tatsächlichen Praxis wird sich für und als ambu-

lanter Dienst gar nicht viel verändern… (Textstelle 43) 

➢ Möglichkeiten der Leistungen des Persönliches Budget 

Quartiersmanagement > …, weil die ja tatsächlich diese Leistungen erhalten und 

dann auch eine andere Erwartungshaltung dahinter steht… weil wirklich die Er-

wartung höher ist und wir viel häufiger dann auch über Ziele sprechen. (Teststelle 

17) 

 

E 3  Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren = 17 

➢ Kooperation bei der Entwicklung von Wohnangeboten 

Geschäftsführung A > … Kostenträger ist klar, ich muss ja wissen, ob die das 

alles mitmachen… Ich muss vor Ort die Player und die, die das auch mittragen 

können, alle mit ins Boot bekommen… (Textstelle 33) 
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➢ Beteiligung in den Wohnquartieren 

Quartiersmanagement > …wirklich offensiv hier auf die Nachbarn aber auch die 

Gemeinde und es gibt so eine Interessengemeinschaft, wo alle Geschäftsleute 

drin sind. Da bin ich mit im Vorstand. Da einfach das Thema publik zu machen. " 

…Ich glaube, diese Rolle ist schon wichtig… (Textstelle 41) 

➢ Initiativen zur Quartiersentwicklung 

Geschäftsführung A > …Und dazu werden wir uns der Quartiersentwicklung ganz 

extrem widmen. … mit den Gebäudeträgern vor Ort arbeiten und horchen, was 

die sich vorstellen. Wir wollen in zwei, drei Jahren ein komplettes Quartier mit 

allem Drum und Dran entwickeln… (Textstelle 29) 

 

E 4 Innovationsbereitschaft wohnbezogener Unterstützung = 10 

➢ Sicheres Refinanzierungssystem für wohnbezogen Unterstützung 

Geschäftsführung B > …eine Refinanzierung haben, die zwar hart an der 

Schmerzgrenze ist, aber in diesem Gesamtkonstrukt funktional. Die nächsten 

Verhandlungen stehen an, aufgrund der Anpassung von entsprechenden Löh-

nen… (Textstelle 21)  

➢ Bereitschaft zur Integration von „Wissen“ 

Geschäftsführung A > …Wir werden mit Schulen, mit Anbietern, wie jetzt der Bil-

dungsräumen viel enger in Kontakt treten... (Textstelle 25) 

➢ Bereitschaft neue Pfade zu entwickeln 

Geschäftsführung A > …, dass wir Budgets eingeführt haben und klar gesagt 

haben, wo Verwaltungsanteile sind, wie viel Leitung es gibt und alles festzulegen 

mit Mietgeschichten...jetzt nach einem Jahr, … ich spreche jetzt einmal als Ge-

schäftsführer - ist das refinanzierbar. Wenn man es vernünftig macht. Und das 

haben wir geschafft. Jetzt sind die Budgets nämlich ausgeglichen... (Textstelle 

43) 

➢ Bereitschaft neue Strukturen zu entwickeln 

Geschäftsführung A > …man muss von der Qualifikation der Fachkräfte über 

Räumlichkeiten, Gesetzesverfahren und Verträge an jedem Punkt anfassen und 

fragen, wo wir uns ändern müssen und bis wann wir das Tun… (Textstelle 23) 

 

E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung = 28 

➢ Bedarfsorientierte Unterstützung 

Tandem A > …Hauptsache, ich habe einen Betreuer, der mir dann bei den Sa-

chen hilft, … (Textstelle 187) 

➢ Personenzentrierte Unterstützung 
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Tandem A > …wir müssen auch lernen, dass wir hier eine ganz andere Situation 

vorfinden…Dass wir mehr nicht über die Köpfe von den Bewohnern entscheiden, 

… (Textstelle 177) 

➢ Sozialraumorientierung der Unterstützung 

Wohnbereichsleitung >…wir haben auch einen Ehrenamt-Beauftragten, … (Text-

stelle 43) 

➢ Systematisierung von Koordination und Kooperation 

Stadtverwaltung > …die wesentlichen Elemente, Arbeit, Beschäftigung, Wohnen, 

Umfeld, kulturelle Angebote, zusammengedacht werden. Das ist, glaube ich, der 

entscheidende Punkt…vieles passiert nach wie vor sehr isoliert. Und Wohnen ist 

eigentlich auch kein isolierter Zusammenhang, sondern das ist eigentlich etwas, 

was man im Kontext verschiedener anderer Rahmenbedingungen sehen muss. 

…dann ist die Frage, „was kann ich an dem denn verändern, damit sich das viel-

leicht ein Stückchen normalisiert… (Textstelle) 

 

 
2.4  Paraphrasierungen der Texte  
 

Nach der kategorienbezogenen Zuordnung ausgewählter Textstellen erfolgt in einem 

weiteren Schritt die Analyse des Ausgangsmaterials. Die Auswahl der Textstellen und 

deren Interpretation erfolgt auf der Basis der erarbeiteten theoriebezogen Aspekte. Jede 

Kategorie wurde definiert, sie stehen im Bezug zu Handlungsansätzen der Sozialen Ar-

beit, die im Bereich der wohnbezogenen Unterstützung von Menschen mit einer soge-

nannten geistigen Behinderung in den Alltagsroutinen der Dienste und Einrichtungen der 

Behindertenhilfe Anwendung finden. Nach Kodierung und Gewichtung der zugeordneten 

Textstellen erfolgt eine zielgerichtet inhaltliche Bearbeitung durch Paraphrasierung.  

 

Die ausgewählten Einheiten werden auf ihre inhaltliche Aussage beschränkt. In einem 

zweiten Schritt werden die Zusammenfassungen auf ein Abstraktionsniveau reduziert. 

Aufgrund der Menge des Textmaterial werden in einem ersten Schritt nur die Textstelle 

mit einer Gewichtung von 75 bis 100 berücksichtigt. Die Reduktionen werden in einem 

Schritt vorgenommen (vgl. Mayring 2010, S.67 ff.). Die Bearbeitungsschritte richten sich 

nach den definierten Kategorien, die Kategorie -Personenbezogene Daten- findet bei der 

Paraphrasierung keine Berücksichtigung und fließt erst beim der Analyse der Ergebnisse 

mit ein. Es wird auf die Beschreibungen und Kontexte der Interviewten unter 6.4.3 ver-

wiesen.  

 



Auswertung der qualitativen Daten 

522 

Nach Mayring erfolgt die Bearbeitung in den Schritten: 

- Kodierung 

- Gewichtung 

- Paraphrase 

- Generalisierung 

- Reduktion 

- Interpretation 

 

Die Interpretationsregeln werden wie folgt festgelegt: 

Z1: Paraphrasierung 

- Streichung aller nicht inhaltstragender Textbestandteile.  

- Übersetzung der Inhalte auf eine einheitliche Sprachebene 

Z 2: Generalisierung auf ein Abstraktionsniveau 

- Generalisierung der Textgegenstände 

- Generalisierung der Satzaussagen 

 

 

Z 3: Reduktion 

- Streichung bedeutungsgleicher Paraphrasen innerhalb der Auswertungseinheit  

- Übernahme zentraler inhaltstragender Paraphrasen 

Z 4: Zusammenfassung 

- Zusammenfassung von Paraphrasen mit gleichem Gegenstand und ähnlicher 

Aussage (Bündelung) 

- Zusammenfassung mehrere Aussagen zu einem Gegenstand (Konstruktion) 

 nach Mayring 2010, S. 70 

 

Im Folgenden werden die Schritte Z 1 und Z 2 zusammengefasst dargestellt. 

 
 
2.4.1  Geschäftsführungen 
 

Kategorie B – Konzeptionelle Ausrichtung 
 

Geschäftsführung A > …Empowerment: Es ist immer so, grundsätzlich hat jeder Mitar-

beiter jeden Tag den Auftrag die Menschen selbst zu befähigen, im Leben klar zu kom-

men, also die Teilhabe selbst zu gestalten. Das Machen wir so gut es geht mit jedem, 

egal ob die Sprachbarrieren da sind, oder Schwerstmehrfachbehinderung oder Pflege. 
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Das Beispiel von gestern, wo wir im WDR waren und bei "Ihre Meinung", da haben wir 

jemand mitgenommen, der sich einfach auch äußern kann. Das heißt, wir haben ihn 

dazu befähigt mitzukommen, dabei zu sein und, wenn er will, seine Meinung zu äußern. 

Das heißt, immer die Befähigung der Menschen selbst… Code: Konzept des Empower-

ment / Gewicht: 75 / Position: 15  

➢ Jede Mitarbeiter*in hat den Auftrag die Menschen mit Behinderungen so zu unter-

stützen, das Teilhabe und Selbstbestimmung gelingen 

 

Geschäftsführung B > …Das allerwichtigste für uns ist, den Menschen in dem, was er 

möchte, zu unterstützen. Ihn erst einmal in der Idee wahrzunehmen und ernst zu neh-

men, so zu leben, wie er will. Und dann zu schauen, wie können wir ihn in einem 

selbstständigen Leben unterstützen und ihm nur zu viel Hilfe wie möglich anbieten. 

Das im Gesamtkonstrukt seines individuellen Lebensumfeldes... Code: Konzept der 

Lebensweltorientierung / Gewicht: 50 / Position: 9  

➢ Der Menschen wird in seiner Individualität, seinen Ziele und im eigenen Lebensum-

feld unterstützt, so das Teilhabe und Selbstständigkeit zu gelingen. 

 

Geschäftsführung B > ...Sowohl im Einzelwohnen als auch in teilweise Wohngemein-

schaften. Das sind selbstgewählte Wohngemeinschaften. In diesem Zusammenhang 

versuchen wir, immer wohnortnah das Leben so zu gestalten, wie er es will. Wir gucken, 

dass wir ihn im Sozialraum Dinge integrieren. Wir schauen, dass wir Hilfen mit an Bord 

nehmen…Code: Konzept der Sozialraumorientierung / Gewicht: 50 / Position: 9  

➢ Unabhängig von der Wohnform werden betreute Menschen nach ihrem Willen un-

terstützt im Sozialraum zu partizipieren.  

 

Geschäftsführung B > …In diesem Zusammenhang versuchen wir, immer wohnortnah 

das Leben so zu gestalten, wie er es will. Wir gucken, dass wir ihn im Sozialraum Dinge 

integrieren. Wir schauen, dass wir Hilfen mit an Bord nehmen, die ansonsten auch rele-

vant sind und so normal wie möglich das Leben gestalten können. Das sind die Basis-

bausteine unserer Hilfe.... Code: Normalisierungskonzept / Gewicht: 75 / Position: 9  

➢ Der Mensch mit Behinderung wird am Wohnort unterstützt, so dass die Lebensfüh-

rung und die Partizipation im Sozialraum so normal wie möglich gelingen. 

 

Geschäftsführung B > …Das ist die Sozialraumorientierung. Die ist einer unserer Haupt-

kernpunkte. Lebenswertorientierung ist auch ganz wichtig. Das sind die zwei Hauptkern-

punkte, über die wir hier sprechen… Code: Konzept der Sozialraumorientierung /Ge-

wicht: 75 / Position: 11  
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➢ Lebensweltorientierung und Sozialraumorientierung sind konzeptionelle Grundlagen 

des fachlichen Handelns.  

 

Kategorie B – Wissenstransfer 
 

Geschäftsführung B > ...externe Fortbildungen, an denen die Mitarbeiter teilnehmen. 

Und dann gibt es Multiplikatoren-Tage, an denen dann die Mitarbeiter, die Inhalte kurz 

zusammengefasst weitergeben…Code: Fortbildungen ohne konzeptionellen Bezug /Ge-

wicht: 50 / Position: 13  

➢ Durch Weiterbildung erworbenes Wissen wird integriert. 

 

Geschäftsführung A > …Grundschulungen geben. Es muss immer ein Paket geben: Wer 

bin ich hier, was mache ich hier, was ist mein Job, was sind die Werte des Unterneh-

mens? Was wollen wir? Das ist mir ganz wichtig. Code: Fortbildung mit konzeptionellen 

Bezug / Gewicht: 50 / Position: 17 

➢ Das Werte- und Handlungskonzept des Unternehmens wird systematisch vermittelt. 

 

Geschäftsführung A > …Behindertenhilfe, Behinderungsbilder, Pflege, Medikation, Um-

gang mit Angehörigen. Das bringen wir alles in die Akademie mit ein und gucken dann, 

was die Mitarbeiter an Fortbildung brauchen…Code: Fortbildung mit Nutzerbezug /Ge-

wicht: 75 /Position: 17  

➢ Der konzeptionelle Bildungsansatz ist ganzheitlich. 

 

Kategorie C – Ressourcenorientierung 

 

C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  
Geschäftsführung B > …natürlich versuchen wir, die Menschen in Wohnraum zu bekom-

men oder in Wohnraum zu unterstützen, die in einer Anbindung an einen entsprechen-

den Sozialraum sind. Damit wir gucken können, dass Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten et 

cetera möglichst so sind, dass auch ein Mensch mit einer kognitiven Beeinträchtigung 

diese gut finden und erreichen kann. Das gelingt nicht immer. Sie kennen die Strukturen. 

Das ist ein großes Aussterben. Wenn wir zum Beispiel die Oststraße nehmen, da ist 

mittlerweile fast kein Geschäft mehr vorhanden. Da versuchen wir drauf zu achten. Wir 

schauen, welche Angebote es ansonsten gibt… Code: Integration sozialräumlicher Po-

tentiale / Infrastruktur / Gewicht: 75/ Position: 23  
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- Es ist besonders problematisch barrierefreien Wohnraum in einem fußläufig er-

schließbarem Wohnquartier für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu generieren.  

 

Geschäftsführung B > … Hier in Duisburg gibt es von einer Kirchengemeinde regelmä-

ßige Seniorentreffs. Da nehmen zwei unserer Klienten dran teil. Wie sind die Klienten 

selber auch aufgestellt. Haben sie zum Beispiel einen religiösen Hintergrund, wo sie eine 

Anbindung brauchen…Code:  Integration sozialräumlicher Potentiale/ Angebote der Kir-

chengemeinde / Gewicht: 75 / Position: 23 

➢  Es gibt Kirchengemeinden die Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten öff-

nen.  

 

Geschäftsführung B > …Sportangebote unter Umständen. Alles, was der Mensch selber 

möchte. Gibt es Vereine, die auch noch mit greifen. Damit nicht alles immer über Koope-

rationen laufen muss… Code: Integration sozialräumlicher Potentiale / Angebote der 

Sportvereine / Gewicht: 75 / Position: 25  

➢ Es gibt Angebote von Sportvereinen, die von Menschen mit Lernschwierigkeiten un-

abhängig genutzt werden. 

Geschäftsführung B > … In der Nachbarschaft gibt es das durchaus. Ich kann da nur in 

kurzen Beispielen sprechen. Wir haben in Meiderich einige Menschen, die sehr eng bei-

einander wohnen. Da achtet die Nachbarschaft sehr darauf. Da kommt manchmal ein 

Anruf, dass man in der Wohnung Menschen gesehen hat und es sah nicht so aus, als 

ob das gut ist. Wir sollen einmal genau hingucken. In Neudorf gibt es ein Haus, da woh-

nen Menschen mit und ohne Behinderung in einem Mehrfamilienhaus. Und da ist eine 

hervorragende Konstruktion untereinander. Die unterstützen sich an der ein oder ande-

ren Stelle... Code: Integration sozialräumlicher Potentiale / Unterstützung durch Perso-

nen aus der Nachbarschaft / Gewicht: 50 / Position: 27  

➢ Je nach Wohnsituation werden Menschen mit Behinderungen durch die Nachbar-

schaften personell unterstützt. 

 

 

Kategorie D – Kooperation und Koordination  
 
D 1  Koordination  
Geschäftsführung A > …Also grundsätzlich haben wir die Verantwortung für diesen Pro-

zess. Wir übernehmen diese Verantwortung auch, weil immer, wenn wir das Gefühl ha-

ben, das kann man auch einmal abgeben, dann läuft etwas schief…Code: Koordination 

personaler Unterstützung /Gewicht: 75 / Position: 57  
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➢ Der Dienst bleibt, gegenüber den Menschen mit Behinderungen, für den gesamten 

Unterstützungsprozess in der Verantwortung. 

 

Geschäftsführung B > …Wir hatten die anderen Dienstleister mit an Bord. Also Pflege-

dienste oder Hilfsangebote im Rahmen von Entlastungsverträgen…Code: Koordination 

professioneller Unterstützung /Gewicht: 75 / Position: 25  

➢ Der Dienst der Behindertenhilfe integriert die Leistungen beteiligter Dienste. 

 

Geschäftsführung B > … Eigentlich läuft es gut. Wenn man etwas systematisiert, kann 

das natürlich Vorzüge haben, weil sich jeder daranhalten muss. Es löst aber parallel 

dazu natürlich einen unglaublichen Aufwand an Verwaltung aus, sodass ich eher sagen 

würde, dass man es nicht systematisieren muss. Denn das funktioniert untereinander 

gut. …Code: Koordination professioneller Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 35  

➢ Eine Systematisierung von Koordination wird nicht realisiert, weil diese Aufgaben u.a. 

mit einem Verwaltungsmehraufwand verbunden sind.  

 

 

D 2  Kooperation  
Geschäftsführung A > …Ja, die Angehörigen sind ein fester Bestandteil des gesamten 

Systems, wenn man es System nennen kann. Wir haben es in allen Wohnstätten, dass 

die Angehörigen immer ein Mitspracherecht haben, hereinkommen, zu Festen eingela-

den werden. Nicht nur ich als Geschäftsführer lade alle ein und gehe überall hin. So 

Adventskaffees mit Eltern und gesetzlichen Betreuern. Das ist ein ganz enges Set-

ting…Code: Kooperation personaler Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 51 

➢ Angehörige gehören zum System der Behindertenhilfe und nutzen ihre Möglichkeiten 

der Mitwirkung im Hilfesystem. 

 

D 2.1 Kooperation mit professionellen Dienstleistern    

Geschäftsführung B > ... Wir kooperieren auch damit der Suchthilfe, sodass wir da auch 

Menschen mit an Bord haben… Code: \Kooperation mit professionellen Dienstleistern   / 

Gewicht: 75 / Position: 13  

➢ Die Bereitschaft zur Kooperation steht in Abhängigkeit zur Notwendigkeit (Fachwis-

sen). 

 

Geschäftsführung B > …natürlich haben sie auch einen höheren pflegerischen Bedarf. 

Das heißt, es kommt ein Pflegedienst hier vor Ort hin… Code: Kooperation mit professi-

onellen Dienstleistern / Gewicht: 75/ Position: 17  
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➢ Die Kooperation mit Pflegedienst steht in Abhängigkeit zum Umfang der notwendi-

gen Pflege. 

 

Geschäftsführung B > …Welche Pflegedienste sind unter Umständen vor Ort. Gibt es 

unter Umständen auch Seniorenzentren oder Treffpunkte, an denen man zum Beispiel 

unsere älteren Personen mit andocken kann…Code: Kooperation mit professionellen 

Dienstleistern   / Gewicht: 75 / Position: 23  

➢ Angebote aus dem Bereich der Pflege sind eine Option für ältere Personen. 

 

Geschäftsführung B > …An den ein oder anderen Stellen, wenn es Menschen sind mit 

einer reinen psychischen Erkrankungen, kooperieren wir da auch… Code: Kooperation 

mit professionellen Dienstleistern / Gewicht: 50 / Position: 31  

➢ Eine systematische Kooperation mit Angeboten der Sozialpsychiatrie findet nicht 

statt. 

 

Geschäftsführung A > … Wir haben spezielle Dienste, mit denen wir gut zusammenar-

beiten. Jetzt hat sich gerade noch einer gegründet, mit dem ich Kontakt aufnehmen will, 

weil wir wissen, dass die nicht nur ein Pflegedienst sind, sondern auch mit psychischen 

Erkrankungen gut umgehen können, weil die das auch als Anbieter für betreutes Woh-

nen machen…Code: Kooperation mit professionellen Dienstleistern / Gewicht: 75 /Posi-

tion: 55  

➢ Pflegedienste die Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen haben, sind für die 

Dienste der Behindertenhilfe wichtig. 

 

Geschäftsführung A > ...Aber grundsätzlich haben wir auch kein Problem damit, da die 

Verantwortung voll zu übernehmen und zu sagen, wir organisieren das…Code: Koope-

ration mit professionellen Dienstleistern / Gewicht: 75/ Position: 57  

➢ Die Kooperationsbereitschaft ist gegeben, wenn die Dienste der Pflege sich nach der 

Anforderungen der Behindertenhilfe richten. 

 

D 2.2. Kooperationen im Wohnquartier 

Geschäftsführung A > … Bei den anderen Häusern, wovon wir auch einige haben, kann 

man das nur durch soziale Netzwerkarbeit erreichen. Indem man mit der Kirche, Kom-

mune, Politik, Veranstaltungen, bei denen man einfach teilnimmt und mitmacht, selbst 

einlädt... Code: Kooperationen im Wohnquartier / Gewicht: 100 / Position: 45  

➢ Kooperation in den Wohnquartieren gelingt, wenn sich die Dienste der Behinderten-

hilfe aktiv einbringt. 
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Geschäftsführung A > …Ja, das haben wir mit allen Partnern vor Ort, ob das die Kir-

chengemeinde ist oder der Bürgerverein (Organisation) in Duisburg ist. Da gibt es auf 

allen Ebenen gute Kooperation, die nicht unbedingt wir initiieren. Manche initiieren auch 

wir, dann aber durch die Häuser selbst, durch Mitarbeiter. Das funktioniert vor Ort sehr 

gut. Da würde ich sagen sind wir bei allen Häusern zu bestimmt 70% richtig gut integriert 

und das läuft ganz normal… Code: Kooperationen im Wohnquartier / Gewicht: 75 / Po-

sition: 47 

➢ Sozialräumliche Integration in die Wohnquartieren steht in Abhängigkeit zu den han-

delnden Personen der Dienste und in den Quartieren.  

 

D 3  Potentiale 
D 3.1  Potentiale des informellen Austausch 

Geschäftsführung B > …Wir haben viele Kooperationspartner auf Leitungsebene, um da 

fachlichen Austausch zu gewähren, sodass man sich da gut und sicher aufstellen kann… 

Code: Potentiale des informellen Austausch / Gewicht: 75 / Position: 29  

➢ Auf Leitungsebene ist der informelle Austausch systematisiert. 

Geschäftsführung B > … Träger sitzen, die in dem gemeindepsychiatrischen Dienst sehr 

intensiv sind. Über die AG Handicap das Gleiche. Da haben wir natürlich enge Verqui-

ckungen…Code: Potentiale des informellen Austausch / Gewicht: 75 / Position: 31  

- Die Geschäftsführungen haben sich in den für sie wichtigen Gremien positioniert. 

Geschäftsführung B > …Beirat von Menschen mit Behinderung ein wichtiges Gremium, 

an dem wir auch aktiv teilnehmen… Code: Potentiale des informellen Austausch Ge-

wicht: 75 / Position: 39  

- Die Beteiligung an der Gremienarbeit erfolgt nach Prioritäten 

 

D 3.2  Potentiale der Kooperation im Wohnquartier 

Geschäftsführung B > …natürlich auch andere Träger der Eingliederungshilfe oder auch 

der Pflegeleistung, mit denen man in engem Austausch und Kontakt ist und das auch 

weiterleitet. Ganz frisch ist die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung noch etwas. 

Die Selbsthilfekontaktstelle, wohin wir gute Verbindungen haben. Die KoKoBe mit der 

wir kooperieren, ist auch mit Ihren Angeboten da. Ich muss überlegen, ob da noch mehr 

sind. Sicherlich sind immer wieder an kleinen Stellen welche. Aber das waren die größ-

ten Projekte und die häufigsten Kontakte…Code: Potentiale der Kooperation in Wohn-

quartieren   Gewicht: 75 / Position: 29  

- Kooperationspartner werden nach Themen und Bedeutung für den Dienst kategori-

siert. 
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Geschäftsführung A >…Aber nicht nur die Leute zu sich einlädt, damit alle zu uns kom-

men, sondern überall hingeht. Einkaufen geht, wo jeder andere einkaufen geht, zum 

Friseur geht und ihn nicht herbestellt…Code: Potentiale der Kooperation in Wohnquar-

tieren / Gewicht: 75 / Position: 45  

➢ Potentiale von Kooperation steht in Abhängigkeit zur Integration der Behindertenhilfe 

im Wohnquartier. 

 

D 3.3  Potentiale einer gemeinsamer Leistungserbringung 

Geschäftsführung A > … Man muss ein Stück weit geben und kann dann von einem 

Kooperationspartner auch nehmen. Und das wurde aus meiner Sicht viel zu wenig ge-

macht. Unternehmen oder Einrichtungen, die heute noch sagen "Ich mache das in mei-

nem Sumpf und alleine", die haben es glaube ich nicht verstanden. Ich glaube dazu 

gehört sich zu öffnen und zu sehen, was man gemeinsam machen kann… Code: Poten-

tiale gemeinsamer Leistungserbringung / Gewicht: 75 / Position: 25  

➢ Zur Modernisierung von Dienstleistung gehört die Systematisierung von Kooperation. 

 

E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 
E 1.1 Sozialräumliche Herausforderungen 

E 1.2  Kommunale Herausforderungen 

Zu diesem Themen konnten keine Textstelle kodiert werden. 

E 2  Herausforderungen der Wohnformen 
E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote 

Geschäftsführung A > … Das ist uns in vielen Häusern gut gelungen. Bestimmt nicht in 

allen, weil es in den Häusern, wo wir 38 bis 45 Leute haben, unheimlich schwer ist, eine 

Masse zu integrieren. Vor allen Dingen, wenn das Gebäude dann noch auf dem freien 

Feld steht und hundert Meter links und rechts nichts ist. Dann hat das immer noch den 

Charakter von früher…Code: Probleme institutionalisierter Wohnformen / Gewicht: 100 

/ Position: 45  

➢ Bestehende gemeinschaftliche Wohnangebote sind nur bedingt geeignet Personen-

zentrierung und Inklusion zu realisieren. 

 

Geschäftsführung B > …natürlich versuchen wir, die Menschen in Wohnraum zu bekom-

men oder in Wohnraum zu unterstützen, die in einer Anbindung an einen entsprechen-

den Sozialraum sind. Damit wir gucken können, dass Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten et 

cetera möglichst so sind, dass auch ein Mensch mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
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diese gut finden und erreichen kann. Das gelingt nicht immer...Code: Probleme instituti-

onalisierter Wohnformen / Gewicht: 75 / Position: 23  

➢ Wohnraum ist aufgrund der Lage und der Barrierefreiheit nur bedingt geeignet. 

 

Geschäftsführung A >… vor allen Dingen, wenn das Gebäude dann noch auf dem freien 

Feld steht und hundert Meter links und rechts nichts ist. Dann hat das immer noch den 

Charakter von früher. Bei den Häusern sind wir noch daran. Das ist ein ganz anderer 

Ansatz. Da muss man erst einmal bei den Mitarbeitern ansetzen und gucken, wie wir die 

in den Griff bekommen… Code: Probleme institutionalisierter Wohnformen Gewicht: 75 

/ Position: 45  

➢ Angebote in gemeinschaftlichem Wohnformen sind nur bedingt für ein Konzept der 

Selbstbestimmung, Inklusion und Teilhabe geeignet. 

 

E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 

Geschäftsführung B > …sekundäre Auswirkung hat, wenn die jetzigen noch stationären 

Anbieter sich umwandeln in rein ambulante Hilfen mit anderen Möglichkeiten, Hilfen aus 

einer Hand anzubieten… Code: Herausforderung Gemeinschaftliches Wohnen / Ge-

wicht: 50 / Position: 43  

➢ Die Potentiale großer Anbieter bieten auf dem konkurrierenden Markt wohnbezoge-

ner Unterstützung Vorteile.  

 

Geschäftsführung A > … Da kommt jemand als Dienstleister und ich bin nicht in einem 

Wohnheim, in dem ich betreut werde, ohne mir aussuchen zu können, wer mich betreut. 

Das wird sich komplett ändern. Und das muss sich auch ändern…Code: Herausforde-

rung Gemeinschaftliches Wohnen / Gewicht: 100 / Position: 27  

➢ Die Trennung verschiedener Unterstützungsleistungen verändert die Position und die 

Handlungsmöglichkeiten der Menschen mit Behinderungen. 

 

Geschäftsführung B > …Besondere Wohnformen als Herausforderung für ambulante 

Dienste… Code: Herausforderung eigenständiges Wohnen / Gewicht: 75 / Position: 41 

➢ Neue Formen des unterstützten Wohnen konkurrieren mit den Angeboten des „am-

bulant betreuten Wohnen“  

 

Geschäftsführung B > …in der tatsächlichen Praxis wird sich für und als ambulanter 

Dienst gar nicht viel verändern… Code: Herausforderung Wohnformen eigenständiges 

Wohnen / Gewicht: 75 / Position: 43  
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➢ Die Geschäftsführung bewerten die möglichen Veränderungen des „Marktes“ für die 

Handlungspraxis der Dienste. 

 

Geschäftsführung A > …, weil das das Wohnen der Zukunft ist. Dieses freie Wohnen, 

dass ich eine eigene Wohnung und einen eigenen Vertrag habe… Code: Herausforde-

rung Wohnformen eigenständiges Wohnen / Gewicht: 100 / Position: 27 

➢ Selbstbestimmte Wohnformen sind die Basis der wohnbezogenen Unterstützung. 

 

Geschäftsführung A> …, weil ich nämlich in 2021/22 ein Gebäude abreißen muss. Das 

ist auch gut so, weil wir einen Neubau hinstellen. Und bis dahin muss ich eine Alternative 

haben. Das finde ich gut, denn ich brauche nicht darüber zu diskutieren wann das der 

Fall ist, sondern ich muss in 2022 eine gute, qualitative Alternative haben. Und ich 

möchte das als Quartier haben und nicht als Neubau für 24 Menschen und hinein damit. 

So will ich das nicht mehr haben… Code: Herausforderung Wohnformen eigenständiges 

Wohnen / Gewicht: 75 / Position: 37  

➢ Neue Wohnangebote werden inklusionsorientiert geplant. 

 

E 3  Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren 

Kooperation bei der Entwicklung von Wohnangeboten 

Geschäftsführung B > …Alles andere ist eine Ebene, in der man Berührungspunkte 

schafft, um dann Menschen miteinander in Kontakt zu bringen über verschiedene Me-

dien. Und da, glaube ich, sind wir sehr gut aufgestellt, weil wir versuchen, an vielen ver-

schiedenen Enden und Ecken Begegnungsebenen zu schaffen…Code: Kooperation bei 

der Entwicklung von Wohnangeboten / Gewicht: 50 / Position: 45  

➢ Netzwerkarbeit hat für Geschäftsführungen eine herausragende Bedeutung  

 

Geschäftsführung A >… Kostenträger ist klar, ich muss ja wissen, ob die das alles mit-

machen. Aber ich glaube, wenn man eine gute Idee hat und sagt "Das ist das inklusive 

Wohnen und so stelle ich mir das vor, so wollen wir uns entwickeln und das andere 

immer mehr abbauen". Die ganzen Altbauten und dass 45 Leute in einem Haus wohnen. 

Da muss man mit den Kostenträgern klar sein. Und mit der Politik natürlich. Die Politik 

ist ganz entscheidend. Ich muss vor Ort die Player und die, die das auch mittragen kön-

nen, alle mit ins Boot bekommen… Code: Kooperation bei der Entwicklung von Wohn-

angeboten / Gewicht: 75 / Position: 33  

➢ Die Umsetzung von Wohnprojekten ist nur mit Kooperationspartner realisierbar.  
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Geschäftsführung B > …Da war es im ersten Jahr so, dass die Anmeldungen erst über 

uns laufen mussten, damit es überhaupt in Gang kam. Jetzt kommt der nächste Schritt. 

Es läuft alles über (Organisation) selber. Das ist hervorragend. Sodass wir da sagen 

können, dass wir aktiv zur Inklusion beitragen. Zum einen ist es natürlich ein Verwal-

tungsaufwand, den wir für solche Projekte dann mehr haben. Wenn die Projekte sich 

aber so bezahlt machen, dass jetzt das (Organisation) damit involviert ist und wenn wir 

da Fragen haben, rufen wir an. Oder wenn wir merken, dass jemand noch zusätzliche 

Unterstützung braucht, weiß ich, dass ich einen Ansprechpartner habe. …Code: Beteili-

gung in den Wohnquartieren / Gewicht: 100 / Position: 25  

➢ Initiativen in Wohnquartieren sind aus Sicht der Geschäftsführung, wie Investitionen 

zu betrachten. 

 

Geschäftsführung A > … Wir müssen neue Wohngebäude finden, mit den Gebäudeträ-

gern vor Ort arbeiten und horchen, was die sich vorstellen. Wir wollen in zwei, drei Jah-

ren ein komplettes Quartier mit allem Drum und Dran entwickeln. Das soll kein abge-

schlossenes Dorf sein, wo man dann wieder sagt "Da sind sie jetzt wieder hinter einer 

Mauer", sondern ganz inklusiv mit Älteren, Jüngeren, Menschen mit Behinderungen, 

Studenten, Kita und all das. Das wollen wir entwickeln…Code: Initiativen zur Quartiers-

entwicklung / Gewicht: 100 / Position: 29 

➢ Die Priorisierung von Selbstbestimmung und Teilhabe verändert die Anforderungen 

an gemeinschaftliche Wohnformen. 

 

E 4 Innovationsbereitschaft wohnbezogener Unterstützung 

Geschäftsführung B > … Sicheres Refinanzierungssystem für wohnbezogen Unterstüt-

zung 

Aus Geschäftsführersicht war die Herausforderung, dass das auf finanziell sichere Beine 

gestellt wird oder gestellt werden kann…. Code: Sicherer Finanzierungsrahmen / Ge-

wicht: 100 / Position: 21 

➢ Die Bereitschaft der Behindertenhilfe zur Systemmodifikation steht in Abhängigkeit 

zur Refinanzierung durch die Kostenträger. 

 

Geschäftsführung B > … eine Refinanzierung haben, die zwar hart an der Schmerz-

grenze ist, aber in diesem Gesamtkonstrukt funktional. Die nächsten Verhandlungen ste-

hen an aufgrund der Anpassung von entsprechenden Löhnen. Und da müssen wir jetzt 

schauen, dass das nicht wieder zwei Jahre dauern wird…Code: Sicherer Finanzierungs-

rahmen / Gewicht: 100 / Position: 21  
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➢ Zeitnahe Refinanzierung durch die Kostenträger wirkt sich auf die Modifikationsbe-

reitschaft im System aus. 

 

Geschäftsführung B > …Dann kann es auch zu einer wirtschaftlichen Komponente füh-

ren, die für uns als ambulanter Dienst schwierig werden kann. Insbesondere dann, wenn 

Personen nicht vor Ort sind. Das sind keine refinanzierten Leistungen. Und damit hat 

man dann ein Loch, was aufgerissen wird, was man nicht ohne Weiteres decken kann… 

Code: \Sicherer Finanzierungsrahmen / Gewicht: 75 / Position: 43  

➢ Die Modifikation des Hilfesystem ist eine gemeinsame Aufgabe der Systembeteiligten 

 

Bereitschaft zur Integration von „Wissen“ 

Geschäftsführung A > … Das sind diese Dinge, die früher so üblich waren, Wohnheim-

charakter. Da kommt der Friseur und geht über zehn Leute darüber. Das haben wir in 

diesen Bereichen komplett abgeschafft und das funktioniert auch auf verschiedenen 

Ebenen der Häuser, wo drei Leute wohnen, oben zwei, und der Mitarbeiter ist vielleicht 

auch in der Nachtbereitschaft nicht im gleichen Gebäude. Das kann funktionieren… 

Code: Bereitschaft zur Integration von Wissen / Gewicht: 75 / Position: 45  

➢ In Teilbereichen des Handlungsfeldes wurde inklusionsorientierte Unterstützung in 

die Alltagsroutinen integriert. 

 

Geschäftsführung A > … Wenn ich irgendwo mit zwölf Leuten auftauche, die eine Be-

hinderung haben, schreien und so weiter, haben sie sofort die Abneigung des Umfelds. 

Das haben wir verändert, indem ein Mitarbeiter nur mit zwei Leuten losläuft, oder nur mit 

einem. Dann kommen sie mit Nachbarschaften und dem Umfeld gut in Kontakt. Und das 

funktioniert… Code: \Bereitschaft zur Integration von Wissen / Gewicht: 75 / Position: 49  

➢ Die Individuierung wohnbezogener Unterstützung trägt zur Integration in den Wohn-

quartieren bei. 

Bereitschaft neue Pfade zu entwickeln 

Geschäftsführung A > …Meine Erfahrung ist, wenn man das nicht richtig strukturiert, hat 

man ein Minusgeschäft. Was bei uns passiert ist, dass wir Budgets eingeführt haben und 

klar gesagt haben, wo Verwaltungsanteile sind, wie viel Leitung es gibt und alles festzu-

legen mit Mietgeschichten. Also alles so klar zu haben. Auch eine Planung zu haben, 

wie viele Stunde jemand hat, wie viele haben wir in diesem Zeitraum, was können und 

müssen wir leisten. Sind alle Kostenträger abgeschöpft? Egal was das ist, ob Wohngeld-

zuschläge oder anderes. Wenn das funktioniert, und da sind wir an dem Punkt jetzt nach 

einem Jahr, dass das ein Geschäft in Anführungsstrichen ist - ich spreche jetzt einmal 

als Geschäftsführer - ist das refinanzierbar. Wenn man es vernünftig macht. Und das 
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haben wir geschafft. Jetzt sind die Budgets nämlich ausgeglichen…Code: Bereitschaft 

neue Pfade zu entwickeln / Gewicht: 100/ Position: 43  

➢ Die Änderung des Vergütungssystems erfordert eine neu Strukturierung der Finanz-

verwaltung in den Organisation der Behindertenhilfe 

 

E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung 

Bedarfsorientierte Unterstützung 

Geschäftsführung B > … Das aktuellste und mit wichtigste Projekt sind unsere Wohnge-

meinschaften hier im Haus mit dem angrenzenden Hintergrunddienst…. Code: Bedarfs-

orientierte Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 15  

➢ Priorität haben refinanzierte Projekte mit personenzentrierter-sozialräumlicher Be-

treuung  

 

Geschäftsführung B> … Zum einen als sicherheitsgebendes Instrument vor Ort, aber 

auch als Ansprechpartner vor Ort, der sofort agieren kann, bevor eine Fachkraft raus-

kommt. Wir haben hier eine Nichtfachkraft sitzen oder schlafen, es ist eine Schlafbereit-

schaft, die in der Regel so gut eingearbeitet und geschult sind, dass sie wissen, wie sie 

reagieren müssen. Und geht das nicht. greift dann natürlich die reguläre Rufbereitschaft, 

sodass dann da ein Mitarbeiter zur Verfügung steht…. Code: Bedarfsorientierte Unter-

stützung   Gewicht: 100 / Position: 17 

➢ Es stehen Instrumente zur Verfügung, die eine Individualisierung von Betreuungsset-

tings ermöglicht. 

 

Personenzentrierte Unterstützung 

Geschäftsführung A > … Im intensivbetreuten Wohnen ist das etwas anderes. Die müs-

sen sich kümmern, selbst sagen, wie sie es gerne hätten, sich mit organisieren und das 

ist etwas ganz anderes. Ich habe ja aus meiner Praxis Erfahrung in allen Bereichen und 

die zeigt, dass wir den Leuten etwas zutrauen müssen und dann funktioniert das auch… 

Code: Personenzentrierte Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 39  

➢ Es besteht ein Wirkzusammenhang zwischen Wohnform und Selbstbestimmung  

 

Systematisierung von Koordination und Kooperation 

Geschäftsführung A > … Erst einmal gehe ich davon aus, dass wir viel mehr mit anderen 

Anbietern kooperieren werden… Code: Systematisierung von Kooperation und Koordi-

nation    Gewicht: 75 / Position: 25  

➢ Die gesetzlichen Bedingungen wirken sich auf die Formen von Kooperation und 

Koordination aus. 
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Geschäftsführung A > …mit dem Amt für Soziales und Wohnen in Duisburg und fragen, 

wie das so ist. Wir haben einen Vertrag, was ist mit der Grundsicherung, wie wird finan-

ziert? Wir wollen immer einen Schritt eher sein, als dass wir überrollt werden von be-

stimmten Themen. Und das schaffen wir bisher durch die Strategie ganz gut… Code: 

Systematisierung von Kooperation und Koordination / Gewicht: 75 / Position: 35 

➢ Die Trennung von Grundsicherung und Eingliederungshilfe erfordert neue Formen 

der Kooperation mit Kostenträgern, sowie eine Neustrukturierung der eigenen Ver-

waltungsorganisation. 

 

 

2.4.2  Bereichsleitungen 
 
Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

B 1 – Handlungskonzepte 

B 1.1  Normalisierungskonzept 

Wohnbereichsleitung > …Also ich würde da eigentlich das Normalisierungsprinzip an die 

erste Stelle setzen. Die Integration ist eigentlich eine Sache, die mehr oder weniger au-

tomatisch passiert. Da muss man sagen, wir haben den großen Vorteil, sowohl hier in 

(Organisation) als auch in Neumühl, dass wir dort wirklich gut verortet sind im reinen 

Wohngebiet, Geschäftsgebiet, wo wirklich das ganz normale Leben stattfindet, das Le-

ben auch mit den Kirchengemeinden und so… Code: Normalisierungskonzept/ Gewicht: 

75 / Position: 27 

➢ Es gibt einen strukturierten Handlungsansatz auf der Basis des Normalisierungskon-

zepts. 

 

B 1.2  Konzept der Inklusion  

Quartiersmanagement > Als Idee und Zielsetzung steht auf jeden Fall Inklusion ganz 

klar dahinter, aber neben Inklusion und Teilhabe vor allem personenzentriertes Arbeiten, 

also wirklich auf die individuelle Person zu gucken und dafür ein Angebot im Rahmen 

des Pflegedienstes und der Eingliederungshilfe, also dem ambulant betreuten Wohnen 

dann zu stricken. Code: Konzept der Inklusion / Gewicht: 75 / Position: 15 

➢ Individualisierung der pädagogischen Unterstützung erfolgt auf Basis der Inklusion. 

 

B 1.3  Konzept der Lebensweltorientierung  

Quartiersmanagement > …Interessen herauszuarbeiten und das wirklich zu fördern. 

Und eher die Menschen dabei zu begleiten und anzuleiten und auf gar keinen Fall für 
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die Menschen zu bestimmen…Code: Konzept der Lebensweltorientierung / Gewicht: 75 

/ Position: 15  

➢ Päd. Handeln orientiert sich an den Zielen und Wünschen der betreuten Menschen. 

 

B 1.4  Konzept des Empowerment 

Quartiersmanagement > …Also wirklich zu gucken, was braucht die Person, nicht, was 

haben wir als Dienstleister für ein Angebot und wie passt das auf den Kunden und was 

muss der Kunde dafür machen, sondern individuell wirklich auf die Person dann zu gu-

cken, die Hilfen darauf abzustimmen und dann natürlich anzuleiten und Hilfe zur Selbst-

hilfe zu geben und selbstbestimmtes Leben zu fördern. Also, das ist so unser Oberziel, 

was es hier auf jeden Fall gibt, dass die Menschen selbstbestimmt und auch eigenstän-

dig entscheiden können, wie sie leben möchten…  Code: Konzept des Empowerment / 

Gewicht: 75 / Position: 15  

➢ Wenn der Dienstleister wohnbezogene Hilfen erbringt, kann er handlungskonzeptbe-

zogen eine passgenaue Unterstützung auf der Basis der Selbstbestimmung installie-

ren. 

 

Quartiersmanagement > Und dass es vor allem für die Person einen Mehrwert darstellt. 

Also dass die Person auch mehr das Gefühl hat, okay, ich kann mitbestimmen. Also, da 

wird nicht über mich entschieden und für mich gibt es da irgendwie Leistungen, sondern 

… ICH habe dieses Geld ja theoretisch zur Verfügung und gebe es dem Dienst, weil ich 

zufrieden bin…Code: Konzept des Empowerment / Gewicht: 75 / Position: 21  

➢ Konsequente Umsetzung von Empowerment, z.B. durch ein Persönliches Budget 

stärkt die Position der Menschen mit Behinderungen 

 

Quartiersmanagement > …Also da ist der Schwerpunkt tatsächlich Hilfe zur Selbsthilfe, 

das ist da wirklich das Oberthema. Tatsächlich Empowerment, all die Sachen, die man 

da immer so kennt, das steht da wirklich im Fokus, auf jeden Fall…. Code: Konzept des 

Empowerment / Gewicht: 100 / Position: 29  

➢ Hilfe zur Selbsthilfe hat eine besondere Priorität. 

 

B 1.5  Alternative Konzepte 

Quartiersmanagement > Und wir arbeiten nach einem bestimmten Modell, Willem Kleine 

Schaars, wo es ganz viel um Begegnung auf Augenhöhe mit den Klienten geht, Begeg-

nung mit Respekt, Selbstbestimmung im Vordergrund steht und haben dazu mehrere 

Fortbildungen natürlich auch schon gemacht… 

Code: Alternative Handlungskonzepte / Gewicht: 100 / Position: 25  
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➢ Je nach Ausprägung von Behinderungen sind differenzierte Handlungskonzepte an-

gezeigt, um Selbstbestimmung angemessen realisieren zu können.  

 
B 2 - Wissenstransfer  
B 2.1 Fortbildungen mit Nutzerbezug 

Wohnbereichsleitung > … Also, wir haben sehr viele Menschen, die aufgrund ihrer kog-

nitiven Einschränkungen und aufgrund ihrer psychischen, seelischen Beeinträchtigung 

herausforderndes Verhalten zeigen. Und wenn man mit diesen Menschen vernünftig, 

vernünftig in Anführungszeichen, vernünftig ist jetzt nicht das richtige Wort, mir fällt aber 

kein anderes ein, vernünftig oder sinnhaft umgehen will, dann muss man auch gefährli-

che Situationen entschärfen können und diese dann aber auch wieder NICHT als per-

sönlichen Angriff definieren, sondern wirklich als einfach Ausdruck des So-Seins des 

Menschen und diesen wieder letztlich kompensieren. Und das ist ein ganz wichtiges 

Thema in den letzten Jahren, wo wir den Schwerpunkt daraufgelegt, weil wir halt sehr 

viele Menschen da haben …Code: Fortbildung mit Nutzerbezug / Gewicht: 75 / Position: 

29  

➢ Mitarbeitende befähigen behinderungsbedingte Herausforderungen zu bewältigen 

und angemessen zu unterstützen. 

 

Quartiersmanagement > …Thema Elternarbeit und Austausch mit Eltern, das wäre tat-

sächlich noch mal wichtig. Also tatsächlich zum Thema Elternarbeit haben wir schon 

mehrere Inhouse-Schulungen, auch einrichtungsübergreifend bei uns gemacht, weil es 

ja nicht nur im Bereich Wohnen Elternarbeit…Code: Fortbildung mit Nutzerbezug   Ge-

wicht: 75 / Position: 25 

➢ Fortbildungen beziehen wichtige Systempartner der Behindertenhilfe mit ein. 

 

Quartiersmanagement > …Wir habe eine Schulung verpflichtend für alle Mitarbeiter im 

(Organisation) zum Thema Gewaltprävention, wo es auch noch mal ganz viel um Hal-

tung und respektvoller Umgang, Wertschätzung und natürlich tatsächlich Prävention von 

verbaler und körperlicher Gewalt geht, … Code: Fortbildung mit Nutzerbezug   Gewicht: 

75 / Position: 27  

➢ Zur Umsetzung von Handlungskonzepten gehören es Werte und Haltungen von Mit-

arbeitenden zu festigen.  

 

B 2.2 Fortbildung mit konzeptionellen Bezug 

Wohnbereichsleitung > …, weil halt sehr viele Menschen aufgrund ihrer kognitiven Ein-

schränkungen nicht in der Lage sind, verbal zu kommunizieren. Und dann arbeitet da so 
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ein TEACH-Programm et cetera, was ein wichtiger Schwerpunkt bei uns... Code: Fort-

bildung mit konzeptionellen Bezug / Gewicht: 75 / Position: 29 

➢ Fortbildungen unterstützten die Etablierung passgenauer Handlungskonzepte in 

die Alltagsroutinen der Dienste.  

 
Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen 
 Von den Bereichsleitungen wurde potentielle Ressourcen wohnbezogener Unterstüt-

zung im Kontext Identifikation und Integration, so dass dieser Kategorie keine Textstelle 

zugeordnet wurden. 

C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  
C 2.1 Personale Unterstützung 

- Unterstützung durch Angehörige und Personen aus dem Bekanntenkreis 

Wohnbereichsleitung > …Die gibt es den einen oder anderen, meistens aber von 

Elternteilen, die da sich engagiert haben, aber auch nur über einen befristeten 

Zeitraum... Code: Unterstützung durch Angehörige und Bekannte / Gewicht: 75 / 

Position: 43  

➢ Personale Unterstützung begrenzt sich auf bestimmte Personengruppen und ist 

befristet. 

 

- Unterstützung durch Personen aus der Nachbarschaft  

Quartiersmanagement > … Also wir haben mittlerweile aus der Nachbarschaft 

hier einige Ehrenamtliche gewinnen können, die tatsächlich hier mehrfach in der 

Woche begleiten. Wir haben eine ehrenamtliche, die Kunden von uns immer zur 

Musikgruppe begleitet oder teilweise Spaziergänge mit begleitet. Wir haben wel-

che, die, wir haben hier donnerstags immer so eine Näh- und Handarbeitsgruppe, 

das hat viele hier angesprochen. Weil es ein Stadtteil ist, wo auch viel ältere 

Menschen wohnen. Da kommen mittlerweile viele aus der Umgebung und helfen 

da zum Beispiel auch hier bei Festen oder unterstützen sich gegenseitig… Code: 

Unterstützung durch Personen aus der Nachbarschaft / Gewicht 100 / Position: 

39  

➢ Personale Unterstützung kann aus dem Wohnumfeld generiert werden, wenn 

eine „win-win“ Perspektive für alle Beteiligten impliziert ist. 

- Unterstützung durch Personen die ein Ehrenamt ausüben. 

Quartiersmanagement > …Nachbarschaft hier einige Ehrenamtliche gewinnen 

können, die tatsächlich hier mehrfach in der Woche begleiten. Wir haben eine 



Auswertung der qualitativen Daten 

539 

Ehrenamtliche, die Kunden von uns immer zur Musikgruppe begleitet oder teil-

weise Spaziergänge mit begleitet. Wir haben welche, die, wir haben hier don-

nerstags immer so eine Näh- und Handarbeitsgruppe, das hat viele hier ange-

sprochen. Weil es ein Stadtteil ist, wo auch viel ältere Menschen wohnen. Da 

kommen mittlerweile viele aus der Umgebung und helfen da zum Beispiel auch 

hier bei Festen oder unterstützen sich gegenseitig…Code: Integration sozial-

räumlicher Potentiale / Gewicht: 100 / Position: 39 

➢ Die ehrenamtlichen Unterstützung aus dem Wohnquartier steht in Abhängigkeit 

zum Engagement der Dienste im Wohnquartier.  

 

C 2.2 Infrastruktur  

- Nutzung von Angeboten der täglichen Versorgung  

Quartiersmanagement > …Also jeder Mensch, der hier wohnt, geht selbstständig 

einkaufen, mit Begleitung, wenn notwendig, natürlich. Aber nicht, es wird groß 

einmal eingekauft für alle, sondern man macht es selbstständig und geht ganz 

normal in den Supermarkt, man geht zur Apotheke, man geht zur Sparkasse… 

Code: Angebote der täglichen Versorgung / Gewicht: 75 / Position: 33 

➢ Die Nutzung der Infrastruktur zu täglichen Versorgung gehört zur Normalität der 

wohnbezogen Unterstützung. 

 

C.2.3  Bildungsangebote 

 Es konnten keine Textstelle zugeordnet werden. 

 

C 2.4 Freizeitangebote 

Quartiersmanagement: > …Gemeinden sehr aktiv, nehmen da regelmäßig an 

Gottesdiensten teil, an Gemeindeaktionen, es gibt eine integrative Band mittler-

weile mit Gemeindemitgliedern und Mietern aus unserem Projekt, das findet in 

den Räumlichkeiten der Gemeinde statt…. Code: ● Ressourcenorientierung / An-

gebote der Kirchengemeinde / Gewicht: 100 / Position: 33  

➢ Durch Beteiligung an den Angeboten von Kirchengemeinden können gemein-

same Projekte von Menschen mit und ohne Behinderungen entstehen.  

 

Quartiersmanagement > Sondern wirklich auch hinaus zu gehen, da teilzuneh-

men. Wir sind da in Sportvereine aktiv, es gibt hier einen Fußballverein, der auch 

inklusive Mannschaften hat, da gab es schon mal ein inklusives Fußballturnier. 

Wir waren beim Schützenverein, als da wirklich auch Möglichkeiten zu sehen, 
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wie kommen wir raus mit unseren Menschen… Code: Ressourcenorientierung / 

Angebote der Sportvereine / Gewicht: 100 / Position: 33  

➢ Durch Beteiligung an den Angeboten der Vereine im Wohnquartier wird die Ent-

wicklung von inklusiven Angeboten unterstützt.   

 
Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
D – Kooperation und Koordination 
D 1  Koordination 

 Dieser Kodierung konnten keine Textstellen zugeordnet werden. 

 

D 2  Kooperation 

- Benennung von Kooperationen professioneller Unterstützung 

Quartiersmanagement > …Und wir sind hier in einer Kooperation mit den (Orga-

nisation), die hier noch eine stationäre Einrichtung haben, hier gegenüber vom 

(Organisation), wo 24 Menschen wohnen mit dem Schwerpunkt Autismus… 

Code: Kooperation mit professionellen Dienstleistern / Gewicht: 75 / Position: 7 

➢ Das Inklusionsprojekt ist auf Kooperation mit verschieden Beteiligten, auch de-

nen aus dem System der Behindertenhilfe, ausgerichtet. 

 

Quartiersmanagement > …unsere Pflegedienstleitung ist da sehr aktiv… Code: 

Kooperation mit professionellen Dienstleistern / Gewicht: 75 / Position: 51  

➢ Die Leitung des Pflegedienste nutzt die Möglichkeiten der informellen Vernet-

zung.  

- Benennung von Kooperationen im Wohnquartier 

Quartiersmanagement > …Kooperation auch mit den Kindergärten und den 

Grundschulen… Code: Kooperationen im Wohnquartier / Gewicht: 100 / Position: 

43 

➢ Zu Kooperationspartner gehören im Sinne von Inklusion alle Angebote im Wohn-

quartier. 

 

Quartiersmanagement > …Kooperationen mit denen, die hier in der Nähe sind… 

Code: Kooperationen im Wohnquartier / Gewicht: 100 / Position: 49 

➢ Zu Kooperationspartner gehören im Sinne von Inklusion alle möglichen Sozial-
partner und die Angebote im Wohnquartier. 

 

D 3  Potentiale 

D 3.1  Potentiale des informellen Austausch 
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Wohnbereichsleitung > …Also ich fände es schön, wenn jetzt so ein … Es gibt ja 

diese Regionalkonferenzen, dann gibt es die ganzen offiziellen Geschichten, die 

sind ja bekannt, an denen aber nicht aktiv teilnehme, da ist ja dann in der Regel 

…unser Geschäftsbereich, die da teilnimmt. Ich fände es schön, wenn es eine 

Möglichkeit geben würde, ist natürlich immer die Frage, ob die anderen das auch 

so schön fänden, wenn sich die Einrichtung, oder die Anbieter, sagen wir mal 

besser allgemein, auf einer ganz anderen Ebene treffen würden. Auf einer Ebene 

treffen würden, da wäre die Einrichtungsleitung, vielleicht noch die Wohngrup-

penleitung dabei, die sich dort einfach mal wirklich nicht nur auf höchster Ebene 

austauscht über irgendein theoretisches Konstrukt, sondern über die praktische 

Arbeit… Code: Potentiale des informellen Austausch\Integration steht aus / Ge-

wicht: 75 / Position: 55  

➢ Ein einrichtungsübergreifender Austausch auf der Ebene der Wohnbereichs-

leitungen gehört nicht zu etablierten Alltagsroutinen  

 

Quartiersmanagement > …Da hatten wir das Glück, dass die tatsächlich vor al-

lem in Holten, aber auch in Röttgersbach in dieser Interessensgemeinschaft mit 

drin sind. Also da sind häufig Vertreter der Vereine mit dabei. Das heißt, wir wa-

ren auf so einer Jahreshauptversammlung, wo wir uns damals vorgestellt haben, 

alle an einem Tisch, das war sehr praktisch. Da konnte man dafür werben. Und 

wir haben einfach ganz häufig die Feste besucht und dann mit den Vorstands-

vorsitzenden oder so Kontakt aufgenommen, ob es das Möglichkeiten gäbe, auch 

für Menschen mit Behinderung… Code: Potentiale des informellen Aus-

tausch\Potentiale integriert / Gewicht: 100 / Position: 47  

➢ Die Beteiligung an Interessengemeinschaften unterstützt den Zugang zu 

den Quartieren 

Quartiersmanagement > …Aber dann da wirklich über die Vorstände der Sport-

vereine zu gehen. Aber auch über, vom Musikvereine und da hier irgendwie gibt 

es einen Chor im Innenstadtteil, auch da haben wir Kontakt aufgenommen. Da 

ist jetzt nicht immer wer weiß was daraus entstanden, das muss ja auch nicht, 

aber erst mal bekannt zu machen und gucken, was da so ist… Code: Potentiale 

des informellen Austausch\Potentiale integriert / Gewicht: 100 / Position: 47  

➢ Zum informellen Austausch gehört es potentielle Partner zu identifizieren 

und den Kontakt zu initiieren.  

Quartiersmanagement > … Es ist schon ein wichtiger Bestandteil für den Ort Du-

isburg, Regionalkonferenz. Ist natürlich so was, was auch wichtig ist. Und halt 

aber auch Austausch mit den verschiedenen anderen Anbietern. Also das haben 
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wir schon auch, dass wir uns dann wie zu so kleinen runden Tischen immer mal 

wieder zusammensetzen und gucken, okay, wie läuft es gerade in der Arbeit, was 

brauchen wir vielleicht. Hat der andere Anbieter vielleicht noch mal einen Tipp für 

einen Kooperationspartner, wo man sich hinwenden kann…Code: Potentiale des 

informellen Austausch\Potentiale integriert / Gewicht: 75 / Position: 59  

➢ Systematisierte Gremienarbeit bietet die Option kurzfristig den Austausch zu 

wichtigen Themen zu etablieren. 

 

D 3.2  Potentiale der Kooperation im Wohnquartier 

Wohnbereichsleitung > …Die wichtigsten Ansprechpartner, so bei hier bei uns ist 

es so und in Neumühl auch, dass wir mit der Gemeinde sehr eng zusammenar-

beiten, die hat ein sehr gutes Verhältnis zu uns. Also, wir zu denen natürlich lo-

gischerweise auch. Und dass die Bewohner dort eigentlich sehr gut integriert 

sind, auch im ganz alltäglichen Abläufen, auch im Sport Angebote teilweise, in 

(Ort) war das so, dass es dort so einen Sportverein gab, wo die auch ganz normal 

mit integriert waren. … Code: Potentiale der Kooperation in Wohnquartieren / 

Gewicht: 75 / Position: 35  

➢ Die Partizipation im Wohnquartier ist abhängig von der Identifikation wichtiger 

Ansprechpartner und der Gestaltung einer kooperativen Beziehung. 

 

Wohnbereichsleitung > … Sportangebote teilweise, in (Ort) war das so, dass es 

dort so einen Sportverein gab, wo die auch ganz normal mit integriert waren… 

Code: Potentiale der Kooperation in Wohnquartieren / Potentiale integriert / Ge-

wicht: 75 / Position: 35  

➢ Zur Normalität von Inklusion gehört die Beteiligung an der bestehenden Ange-

boten von Sportvereinen. 

 

Wohnbereichsleitung > …Das sind also so die wichtigsten Geschichten. Dann 

kommt man natürlich auch immer wieder ins Gespräch mit Geschäftsleuten, 

auch mit dem einen oder anderen… Code: Potentiale der Kooperation in Wohn-

quartieren / Potentiale integriert / Gewicht: 75 / Position: 35  

➢ Inklusion gelingt über Normalität sozialer Kontakte und Kommunikation. 

 

Wohnbereichsleitung > … Der ist vor sechs, vor fünf Jahren an den Start gegan-

gen, den durfte ich auch begleiten, ich begleite den immer noch so ein bisschen, 

weil halt da das fachliche Know-how nicht da ist. Und da tauschen wir uns schon 

ein wenig aus im Bereich der Menschen mit geistiger Behinderung. Wann ist es 
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sinnvoll, Menschen mit geistiger Behinderung eventuell dort die Wohnform anzu-

bieten, …Code: Potentiale der Kooperation in Wohnquartieren\Integration steht 

aus / Gewicht: 75 / Position: 59  

➢ Beteiligung an Projekten im Wohnquartier unterstützt die Akzeptanz im Quar-

tier.  

 

Quartiersmanagement > … Tatsächlich, aber auch wirklich über Geschäftsleute. 

Also auch da wirklich am Anfang sich in den Geschäften vorzustellen und da 

einfach noch mal so ein bisschen Werbung für zu machen, glaube ich sind die 

auch ganz wichtig… Code: Potentiale der Kooperation in Wohnquartieren\Poten-

tiale integriert / Gewicht: 100 / Position: 43  

➢ Werden Geschäftsleute im Quartier als Partner gewonnen wird die inklusive 

Entwicklung im Quartier unterstützt. 

 

Quartiersmanagement > Und natürlich auch politische Akteure im Stadtteil. Also 

da hatten wir auch am Anfang so zum Thema Barrierefreiheit Begehungen im 

Stadtteil, um zu gucken, okay, wo muss man dann eher die räumlichen Barrieren 

dann noch mal überprüfen, was kann da getan werden. Und um auch noch mal 

dafür zu werben. Weil die Politik ja dann häufig es dann auch weitergibt, weiter-

trägt und die auch, dass gerade in so kleinen Stadtteilen, die hier nun mal in der 

Nähe sind, Akteure sind, die sehr bekannt sind und die eine hohe Anerkennung 

haben … Code: Potentiale der Kooperation in Wohnquartieren\Potentiale inte-

griert / Gewicht: 100 / Position: 43  

➢ Um Partizipation und Barrierefreiheit im Quartier zu realisieren sind Partner aus 

der kommunalen Politik zwingend notwendig. 

 

D 3.3  Potentiale einer gemeinsamer Leistungserbringung 

Wohnbereichsleitung > …wichtig wäre mir schon hauptsächlich halt mit Einrich-

tungen der Behindertenhilfe, weil das ja nun mal unser Thema. Im (Organisation) 

wäre vielleicht noch mal überlegenswert, ob man auch mit Altenhilfeeinrichtun-

gen ins Gespräch kommt… Code: Potentiale gemeinsamer Leistungserbringung 

/ Integration steht aus / Gewicht: 75 / Position: 57 

➢ Die Potentiale von Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen sind identifiziert, die 

Integration in die Unterstützungsleistung steht aus.  

Wohnbereichsleitung > … Sozialpsychiatrie, also mit psychiatrisch beeinträchti-

gen Menschen durchaus Möglichkeiten der Kooperation beziehungsweise des 
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Austausches bestehen, teilweise überschneiden sich diese Felder auch. Wir ha-

ben ja auch Menschen mit Doppeldiagnosen hier, weil da auch psychische Be-

einträchtigungen dabei sind. Da könnte ich mir auch durchaus eine sinnhafte Zu-

sammenarbeit, Austausch vorstellen…. Code: Potentiale gemeinsamer Leis-

tungserbringung / Integration steht aus / Gewicht: 75 / Position: 71  

➢ Potentiale einer Kooperation mit Angeboten der Sozialpsychiatrie sind identifi-

ziert, die Integration in die Unterstützungsleistung steht aus. 

 
Teil E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 
E 1.1 Sozialräumliche Herausforderungen 

- Sozialraumorientierung der Hilfen 

Wohnbereichsleitung > …Man muss halt die Zeit investieren, dass man mit den 

Menschen ständig präsent ist. Also ständig, jetzt nicht 24 Stunden, aber sehr oft 

präsent ist. Und auch bei Konfliktsituationen muss das Gespräch auch teilweise 

schon im Vorfeld suchen, mit halt Geschäftsleuten, mit Nachbarn, wie wir es jetzt 

auch hier im Wohnhaus in (Organisation) bevor die Einrichtung schon stark ge-

macht haben, dort schon herumgegangen sind und Informationsmaterial verteilt 

haben, darauf hingewiesen haben, dass wir demnächst dort mit einigen Bewoh-

nern einziehen werden. Und einfach, dass man den Kontakt herstellt. ... Also, da 

ist der direkte persönliche Kontakt sehr wichtig und die Vorabinfo, wenn man 

weiß, dass man ein neues Projekt beginnt, ist sehr wichtig… Code: Sozialraum-

orientierung und Barrierefreiheit / Gewicht: 75 / Position: 33  

➢ Sozialraumorientierung basiert auf der Qualität der unterstützten Sozialkontakte 

im Wohnquartier. 

 

E 1.2  Kommunale Herausforderungen 

 Zu diesen Kodierungen konnten keine Textstelle zugeordnet werden. 

 
E 2  Herausforderungen der Wohnformen 
E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote 

- Individualisierung versus Strukturen vorhandener Wohnangebote 

Wohnbereichsleitung > …bisher haben wir das immer noch selber gemacht, das 

liegt aber auch hier an diesem Setting, was wir haben, vom Personal, dass wir 

einfach wirklich pflegerisch das rund haben, aus der Geschichte dieses Hauses 

heraus ist das einfach so erwachsen… Code: Probleme institutionalisierter 

Wohnformen / Gewicht: 75 / Position: 51 
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➢ In der Tradition institutionalisierter Hilfen besteht der eigene Anspruch pflegeri-

sche Leistungen mit abzudecken. 

 

Wohnbereichsleitung > … Das ist einfach jetzt, da muss man einfach selbstkri-

tisch eingestehen, es ist einfach so, je größer die Einrichtung, desto schwieriger 

ist es. Ist es einfach so, dass dann einfach gewisse Abläufe da sind, an die sich 

der Mensch anzupassen hat, in Anführungsstrichen, auch wenn dagegen kämpft, 

das ist einfach so. Und das wird dadurch individualisierter, das finde ich, ist ein 

riesen Gewinn… Code: Probleme institutionalisierter Wohnformen / Gewicht: 100 

/ Position: 79 

➢ Personenzentrierung erfordert eine Anpassung institutionalisierter Wohnformen 

der Behindertenhilfe an die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen mit Be-

hinderungen  

 

- Fehlende Kooperation und Koordination der Dienste und Einrichtungen 

Wohnbereichsleitung > … was jetzt da passiert, unabhängig von der Form der 

Betreuung, also ich bin auch keiner der sagt, die Leute müssen in den stationären 

Wohnformen leben, aber nach meiner Meinung gibt es immer Menschen, die die-

ser Wohnform bedürfen einfach, wie man sie dann letztlich auch nennen mag… 

Code: Probleme institutionalisierter Wohnformen / Gewicht: 75 / Position: 75  

➢ Unterstützungsbedarf und Wohnform sind aus institutionalisierter Perspektive 

verknüpft. 

 

Wohnbereichsleitung > … Pauschalen nach Leistungstypen und Hilfeleistungen 

bringen, sondern wirklich nach Fachleistungsstunden. Und das wird eine riesen 

Umstellung für uns sein, die wir letztlich schultern müssen. Also das, was im 

nächsten Jahr kommen wird, ab 2020, das ist ja definitiv diese Trennung zwi-

schen Grundsicherungsleistung, Lebensunterhalt und halt betreuerische Leis-

tung. … Code: Probleme institutionalisierter Wohnformen / Gewicht: 75 / Position: 

77  

➢ Für institutionalisierte Angebote verändert sich die Vergütungssystematik, die 

Herausforderung liegt auf der Seite der betriebswirtschaftlichen Organisation 

nicht.  

 

E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 

- Möglichkeiten der Leistungen des Persönliches Budget 
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Quartiersmanagement > …Genau, also wir haben uns für persönliches Budget 

entschieden, was ja nicht viele Träger tatsächlich tun und was ja auch doch noch 

sehr umstritten ist, obwohl es sich für uns als sehr positiv gezeigt hat, weil man 

durch die Nutzung des persönliches Budgets … Klar ist man in der Regel als 

Dienst etwas flexibler, aber man ist vor allem im Kontakt mit den Kunden oder 

auch mit den Angehörigen, gesetzlichen Betreuern sehr viel enger in Kontakt. 

Weil die ja tatsächlich diese Leistungen erhalten und dann auch eine andere Er-

wartungshaltung dahinter steht… Code: Wohnformen / Leistung als Persönliches 

Budget / Gewicht: 75 / Position: 17  

➢ Das Persönliche Budget trägt dazu bei, dass die Kontakte zum „Kunden“ und 

seinem Umfeld intensiviert werden.  

Quartiersmanagement > … Weil die ja tatsächlich diese Leistungen erhalten und 

dann auch eine andere Erwartungshaltung dahintersteht. Also das ist zumindest 

so unser Eindruck, den wir jetzt in den sechs bis sieben Jahren haben, dass die 

Erwartungen, die sehen halt diese Summe von Geld, die auf dieses Konto kommt 

und erwarten dafür Leistungen. Das heißt, man ist viel intensiver im Austausch 

darüber, ob Ziele erreicht werden. Also das ist tatsächlich so unser Eindruck, 

dass das viel mehr dadurch vielleicht auch kontrolliert wird von den Kunden sel-

ber oder auch von den Angehörigen, weil wirklich die Erwartung höher ist und wir 

viel häufiger dann auch über Ziele sprechen… Code: Wohnformen / Leistung als 

Persönliches Budget  / Gewicht: 100 / Position: 17 

➢ Das Persönliche Budget trägt dazu bei, dass die Dienstleistungsbeziehung ver-

bindlicher gestaltet wird. 

 

Quartiersmanagement > …Also das ist tatsächlich so unser Eindruck, dass das 

viel mehr dadurch vielleicht auch kontrolliert wird von den Kunden selber oder 

auch von den Angehörigen, weil wirklich die Erwartung höher ist und wir viel häu-

figer dann auch über Ziele sprechen… Code: Wohnformen / Leistung als Persön-

liches Budget  / Gewicht: 100 / Position: 17 

➢ Ein Persönliches Budget ermöglicht die Gestaltung der Leistung und die Zieler-

reichung besser auf die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen abzu-

stimmen.   

 

Quartiersmanagement > … Tatsächlich wo man einfach noch hingucken muss, 

wäre so das Thema, wie verändert sich dann so eine Leistung auch im persönli-

chen Budget, wenn es denn dahin führen würde, dass es eine große Runde gibt, 
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wo alle Leistungen besprochen werden. … Code: Wohnformen / Leistung als 

Persönliches Budget / Gewicht: 100 / Position: 63  

➢  Gesamtplanung und einer gemeinsame Leistungserbringung gehören nicht 

zu den Alltagsroutinen wohnbezogener Unterstützung.  

  

E 3  Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren 

Wohnbereichsleitung > …Also, wichtig ist der Aspekt, das ist jetzt wieder so ein 

Allgemeinplatz, dass es integriert ist. Aber natürlich, wenn einer integriert, der 

muss akzeptiert sein. Also wichtig, ist dass diese Wohnform oder überhaupt die 

Menschen, die in dieser Einrichtung auch miteinander wohnen, dass sie dort ak-

zeptiert werden. Und diese Akzeptanz erreiche nur dann, wenn die selber viel 

unterwegs sind, das heißt, wenn sie präsent sind, wenn sie zur Normalität wer-

den. … Code: Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren / Gewicht: 

75 / Position: 31  

➢ Gelingende Inklusion steht in Bezug zur Präsens der Menschen mit Behinde-

rungen im Wohnquartier. 

 

- Beteiligung in den Wohnquartieren 

Quartiersmanagement > … Sondern wirklich auch hinaus zu gehen, da teilzu-

nehmen. Wir sind da in Sportvereine aktiv, es gibt hier einen Fußballverein, der 

auch inklusive Mannschaften hat, da gab es schon mal ein inklusives Fußball-

turnier.… Code: Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren / Be-

teiligung in den Wohnquartieren / Gewicht: 100 / Position: 33  

➢ Aktive Teilhabe an Angeboten im Wohnquartier tragen zur Stärkung von In-

tegration und inklusiver Entwicklung bei. 

 

Quartiersmanagement > … wirklich offensiv hier auf die Nachbarn aber auch 

die Gemeinde und es gibt so eine Interessengemeinschaft, wo alle Geschäfts-

leute drin sind. Da bin ich mit im Vorstand. Da einfach das Thema publik zu ma-

chen. "Okay, hier wohnen Menschen mit Behinderungen, aber"… Und dafür zu 

sensibilisieren, wie man mit denen umgehen kann und dadurch sind wir mittler-

weile sehr willkommen im Stadtteil. Ich glaube, das wäre sonst so nicht möglich 

gewesen… Code: Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren\Be-

teiligung in den Wohnquartieren / Gewicht: 100 / Position: 41  

➢ Zur Inklusion gehört die Sensibilisierung des Wohnumfeldes für das Thema 
Behinderung und für die Menschen mit einer geistigen Behinderung. 
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Quartiersmanagement> … Also auch das offensiv, Personen hierher eingela-

den haben. Ganz am Anfang war das glaube ich wichtig, jetzt ist eher unser 

Motto, wir gehen raus. Aber am Anfang war es wichtig, dass die zu uns kom-

men und dann auch nicht abgeschreckt werden, sondern denken, okay …. 

Code: Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren\Beteiligung in 

den Wohnquartieren / Gewicht: 75 / Position: 47  

➢ Aktive Kontaktaufnahme zu Menschen im Wohnumfeld unterstützt deren Be-

reitschaft auf die Menschen mit Behinderungen zuzugehen. 

- Initiativen zur Quartiersentwicklung 

Quartiersmanagement > … Ja! Also hier wohnen circa 95 Menschen, hier woh-

nen vier Familien, auch mit Kindern teilweise, wo die Kinder eine Behinderung 

haben, teilweise aber auch komplett gar keine Behinderungsthema in der Fami-

lie. Die einfach nur gesagt haben, hier ist es schön zu wohnen, hier möchte ich 

wohnen, die Wohnungsgröße passte, die Preise passten. Wir haben junge Ehe-

paare, die hier wohnen, alleinstehende Personen aber auch tatsächlich relativ 

viel Senioren, die hier wohnen, weil einfach alle Wohnungen barrierefrei sind … 

Code: Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren / Initiativen zur 

Quartiersentwicklung / Gewicht: 100 / Position: 11  

➢ Barrierefreiheit und Bevölkerungsmix unterstützen inklusive Entwicklung 

 

E 4 Innovationsbereitschaft wohnbezogener Unterstützung 

- Sicheres Refinanzierungssystem für wohnbezogen Unterstützung 

Wohnbereichsleitung > …, dass wir nicht mehr diese Pauschalen nach Leis-

tungstypen und Hilfeleistungen bringen, sondern wirklich nach Fachleistungs-

stunden. Und das wird eine riesen Umstellung für uns sein, die wir letztlich schul-

tern müssen.… 

Code: Innovationsbereitschaft wohnbezogener Unterstützung / Sicherer Finan-

zierungsrahmen / Gewicht: 100 / Position: 77  

➢ Die Veränderungen der Vergütungssystematik bedingen Modifikationen in den 

Alltagsroutinen und den etablierten Pfaden der Behindertenhilfe. 

 

E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung 

Wohnbereichsleitung > …, dass das ein Prozess sein wird, dass da letztlich die 

individuelle Förderung, der Mensch als Individuum auch in stationären Einrich-

tungen oder in besonderen Wohnformen, wie sie dann heißen, wesentlich mehr 

in den Fokus gerät. Und wesentlich mehr letztlich angeguckt wird, wie das jetzt. 
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Das ist einfach jetzt, da muss man einfach selbstkritisch eingestehen, es ist ein-

fach so, je größer die Einrichtung, desto schwieriger ist es. Ist es einfach so, dass 

dann einfach gewisse Abläufe da sind, an die sich der Mensch anzupassen hat, 

in Anführungsstrichen, auch wenn dagegen kämpft, das ist einfach so. Und das 

wird dadurch individualisierter, das finde ich, ist ein riesen Gewinn… Code: \Indi-

vidualisierung wohnbezogener Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 79  

➢ Personenzentrierung unterstützt die Modifikation von Unterstützung in gemein-

schaftlicher Wohnformen.  

 
2.4.3  Beratungsstelle 
 
Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

B 1 – Handlungskonzepte 
B 1.3  Konzept der Lebensweltorientierung  

Beratungsstelle > …Ich schaue mir an, wie und unter welchen Bezügen der 

Mensch jetzt lebt. Meist im Elternhaus. Ich frage nach dem sozialen Netzwerk. 

Wie viele Menschen kennt er? Was macht er den ganzen Tag über? Geht er in 

die Werkstatt oder ist er vielleicht bereits Rentner und geht nicht mehr in die 

Werkstatt? Ich frage nach seinen Wünschen, wie er zukünftig gerne wohnen 

möchte. Ich frage die Familie, bis wann sie das umgesetzt haben wollen … Code: 

Angewandte Handlungskonzepte Sozialer Arbeit\Konzept der Lebensweltorien-

tierung / Gewicht: 75 / Position: 15  

➢ Aus Sicht der Beratung sind das Wissen über die individuellen lebensweltliche 

Bezüge und die sozialräumliche Orientierung von Menschen bedeutsam.  

 

B 1.5  Alternative Konzepte 

Beratungsstelle > … Ich schätze, dass 75 Prozent der Menschen, für die ich eine 

Hilfeplanung gemacht habe, in ambulanten Strukturen gelandet sind und sich dort 

gut bewegen können. WGs würde ich manchmal viel lieber vermitteln. Da tun 

sich die Träger aber schwer. Es gibt nicht viele WGs. Wir haben bereits den Ver-

such gemacht, WGs neu aufzumachen. Ich habe mich vor Jahren an den Ansatz 

des Trialogs in der Sozialpsychiatrie erinnert, dass unterschiedliche Teile zusam-

menkommen… Code: Alternative Handlungskonzepte / Gewicht: 75 / Position: 

23  

➢ Theoriebezogene Handlungsansätze können in verschiedenen Feldern der So-

zialer Arbeit Anwendung finden.  
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B 2 - Wissenstransfer  
B 2.3 Fortbildung ohne konzeptionellen Bezug 

- Benennung Fortbildungsthema 

Beratungsstelle > … ich habe bereits im Studium viel Spaß am Sozialrecht ge-

habt. Da schaue ich immer nach, was sich verändert. Welche Rahmenbedingun-

gen verändern sich? Was muss ich beachten, um eine verlässliche, tragfähige 

Beratung anbieten zu können? Das finde ich spannend. Ich finde Betreuungs-

recht spannend und habe dazu eine Fortbildung gemacht, weil die Kooperation 

mit den rechtlichen Betreuern zwingend notwendig, manchmal aber nicht ganz 

konfliktfrei ist. Jetzt betrachte ich, was mit dem Landschaftsverband passiert, wie 

KoKoBe umgebaut werden soll, mit Blick aufs BTHG und die Übernahme der 

Beratung durch den Landschaftsverband als Behörde… 

Code: Fortbildungen ohne konzeptionellen Bezug / Gewicht: 75 / Position: 27  

➢ Beratung von Menschen mit Behinderungen erfordert eine gesichertes Wissen 

im Bereich des Sozialrechts.  

 
Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
 
C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen 
C 1.4 Freizeitangebote 

Beratungsstelle > …. Freizeitrahmen für Menschen mit Behinderung zu bieten, 

weil die Möglichkeiten Freizeit zu gestalten hier im Duisburger Norden für Men-

schen mit Behinderung… Code: Identifikation sozialräumlicher Potentiale / Ge-

wicht: 75 / Position: 7  

➢ Die Behindertenhilfe etabliert eigene Freizeitangebote, wenn die Angebote in den 

Wohnquartieren nicht vorhanden oder ungeeignet sind. 

 

Beratungsstelle > … Die Kirchengemeinden kennen uns. Vor ein paar Jahren 

haben wir sämtliche evangelischen Kirchengemeinden und die katholische Groß-

gemeinde hier aufgesucht und uns dem pastoralen Team vorgestellt. Die finden 

die Arbeit immer wichtig und sagen, prima, dass es euch gibt… Code: Identifika-

tion sozialräumlicher Potentiale /Angebote der Kirchengemeinden / Gewicht: 75 

/ Position: 53  

➢ Der Bekanntheit von Angeboten der Behindertenhilfe unterstützt die inklusive 

Entwicklung in den Wohnquartieren. 
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C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  
Der Kategorie konnten keine Textstellen mit einer Gewichtung von 75 oder mehr zuge-

ordnet werden. 

 
Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
D 1  Koordination 

- Benennung von Koordinationen personaler Unterstützung 

- Benennung von Koordinationen professioneller Unterstützung 

Beratungsstelle > … Ich frage natürlich nach, ob und welchen Pflegegrad es gibt 

und wer die Pflege bisher geleistet hat. Ich frage danach, wie sie in Zukunft ge-

leistet werden soll. Ich erkläre das Rechtsverhältnis zwischen Pflege und Einglie-

derungshilfeleistung. Bei der Hilfeplanung schaue ich zunächst sehr neutral, wel-

che Bedarfe der Mensch mit Behinderung hat, und qualifiziere dann in einem 

zweiten Schritt, welche Hilfeleistungen von welchem Anbieter, auch von welchem 

Hilfesystem erbracht werden sollen.… Code: Koordination professioneller Unter-

stützung / Gewicht: 75 / Position: 57 

➢ Beratung ordnet Leistungsansprüche bestimmten Rechtsbereichen zu und zeigt 

auf welche Dienste mit der Leistungserbringung beauftrag werden können. 

  

D 2  Kooperation 

Beratungsstelle > …Bereich der Koordinierung, das ist die Vernetzung in der Du-

isburger der Behindertenhilfe, aber auch zu Gremien, runden Tischen, Trägern 

in Duisburg, aber auch für mich in den angrenzenden Städten… Code: Koopera-

tion und Koordination / Kooperation / Gewicht: 75 / Position: 7  

➢ Koordination von Leistungen erfordert eine informelle Vernetzung der Systembe-

teiligten. 

 

D 3  Potentiale 

Beratungsstelle > … man schöpft letztendlich aus seinem Wissen, welches man 

sich angeeignet hat, welcher Träger wo welche Angebote für Menschen mit Be-

hinderung macht. Wichtig finde ich den Kontaktbereich, den wir hier im Duisbur-

ger Norden ganz besonders hervorheben, einen geschützten Freizeitrahmen für 

Menschen mit Behinderung zu bieten, weil die Möglichkeiten Freizeit zu gestalten 

hier im Duisburger Norden für Menschen mit Behinderung sehr, sehr gering 

sind…. Code: Potentiale des informellen Austausch / Gewicht: 75 / Position: 7  

➢ Eigen Freizeitangebote werden etabliert, weil im den Wohnquartieren kaum ge-

eignet Freizeitangebote angeboten werden. 
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Beratungsstelle > …Wenn wir eine barrierefreie Wohnung brauchen, kooperieren 

wir hier mit der Stadt Duisburg, mit der Beraterstelle für Menschen mit Behinde-

rung. Sie haben da eine viel bessere Übersicht als wir… Code: Potentiale des 

informellen Austausch / Gewicht: 75 / Position: 35  

➢ Kooperation generiert einen informellen Gewinn und erschließt den Zugang zu 

implizitem Wissen. 

 

Teil E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 
 

E 1.1 Sozialräumliche Herausforderungen 

Beratungsstelle > …Die Barrieren für die Menschen mit Behinderung bestehen 

zum Teil in der Sozialstruktur hier in den unterschiedlichen Stadtteilen oder in 

den sozialen Problemlagen, die es hier in den Stadtteilen gibt. Weil sie sagen … 

hier ist das so schäbig, hier möchte ich nicht wohnen. Oder die Eltern sagen, hier 

ist es so schäbig, dass ich nicht möchte, dass mein Kind hier wohnt. Es gibt hier 

im Norden Quartiere, die heruntergekommen sind, … Code: Herausforderungen 

des Hilfesystems / Sozialraumorientierung und Barrierefreiheit / Gewicht: 75 / Po-

sition: 35  

➢ Menschen mit Behinderungen werden aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen mit 

sozialen Problemlagen und Barrieren in Wohnquartieren konfrontiert. 

 

Beratungsstelle > …Eine weitere Barriere ist, dass Menschen hier hinkommen 

und sagen, ich möchte gerne eine eigene Wohnung haben, aber ich möchte die 

Werkstatt nicht wechseln. Für sie ist zum Teil ausschlaggebend, den Zeitpunkt 

des Auszugs dahingehend zu bestimmen, welche Wohnung wo zur Verfügung 

steht, damit sie die Werkstatt nicht wechseln müssen, weil sie dort ihre Arbeit 

haben, die sie gerne und gut machen, oder soziale Kontakte haben, die für sie 

wichtig und tragfähig sind. Das sind Barrieren… Code: Herausforderungen des 

Hilfesystems / Sozialraumorientierung und Barrierefreiheit / Gewicht: 75 / Posi-

tion: 35  

 

➢ Wohnen ist mehr als Wohnung; zur gelingenden Inklusion gehören Teilhabe am 

Arbeitsleben und Partizipation am Leben in der Gesellschaft. 

Beratungsstelle > …Die meisten Menschen mit Behinderung, die hierherkom-

men, sind nicht in der Lage, den ÖPNV selbst zu nutzen. Sei es, weil sie sich 

nicht ausreichend orientieren können, auch nicht im Stadtteil orientieren können 
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… oder aber, weil sie mit den Eltern immer mit dem Auto durch die Gegend ge-

karrt worden sind. Das ist ein Problem… Code: Herausforderungen des Hilfesys-

tems / Sozialraumorientierung und Barrierefreiheit / Gewicht: 75 / Position: 37  

➢ Barrieren können in einer unzureichenden Förderung von Kompetenzen und 

Selbstbestimmung begründet sein. 

 
E 2  Herausforderungen der Wohnformen 
E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 

Beratungsstelle > …Ich schlage mich bereits länger mit dem Gedanken herum, 

ob man es nicht hinkriegt, so ein Apartment-Haus anzubieten. Ich stelle mir ein 

Haus mit vier, fünf, sechs Mietparteien vor. Kleinere Wohnungen um die 45, 50 

Quadratmeter. Vielleicht einige etwas größer, wo man alleine, als Paar oder als 

WG wohnen kann, und wo es von einem Anbieter oder für Anbieter extra eine Art 

Dienstzimmer oder eine Art Gemeinschaftswohnung gibt, die man als sozialen 

Ort für alle nutzen könnte. Für alle, die nicht in eine WG, aber nicht alleine woh-

nen wollen… Code: Herausforderung Wohnformen / Eigenständiges Wohnen / 

Gewicht: 75 Position: 63  

➢ Die Erfahrung aus der Beratung verdeutlicht den Mangel an barrierefreiem und 

sozialräumlich geeignetem Wohnraum. 

 

Beratungsstelle > …Ich glaube, wenn man ein Apartment-Haus macht und das 

Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinderung ganz hoch hängt, kann 

es nur mit einem persönlichen Budget funktionieren. Ich glaube, weil man an-

sonsten bei Gemeinschaftsangeboten für alle Menschen, die bei unterschiedli-

chen Trägern ihren Betreuungsvertrag abgeschlossen haben, also dort Kunde 

sind, das persönliche Budget braucht, um die unterschiedlichen Leistungen ver-

nünftig zu koordinieren, weil ansonsten jeder Träger nur auf seinen Kunden und 

seine bewilligten Fachleistungen schielt. Apartment-Haus mit Wunsch- und 

Wahlrecht geht vernünftig nur übers persönliche Budget…Code: Herausforde-

rung Wohnformen / Leistung als Persönliches Budget / Gewicht: 100 / Position: 

65  

➢ Selbstbestimmung, Personenzentrierung und gleichberechtigte Teilhabe erfor-

dern eine angemessene Form der Eingliederungshilfe z.B. durch ein Persönli-

ches Budget. 
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E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung 

Beratungsstelle >… Die Menschen kommen hierhin, und ich kann knobeln, um 

den Menschen aus dem großen Baukasten der unterschiedlichen Hilfen ein mög-

lichst passgenaues Hilfekonstrukt anzubieten… Code: Individualisierung wohn-

bezogener Unterstützung / Personenzentrierte Unterstützung / Gewicht: 75 / Po-

sition: 13  

➢ Das Hilfesystem hat grundsätzlich das Potential passgenaue, personenzentrierte 

Hilfen zu etablieren. 

 

Beratungsstelle > …dem Mensch mit Behinderung das in der Situation vollkom-

men unwichtig ist, welche Leistung woher kommt, sondern wichtig ist, dass es 

die helfende Hand, gibt, die er braucht, um in der eigenen Wohnung klarzukom-

men… Code: Individualisierung wohnbezogener Unterstützung / Personen-

zentrierte Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 61 

➢ Für den Menschen ist es wichtig, dass die Hilfe erbracht werden, die notwendig 

sind, um den Lebensalltag gelingend zu gestalten.  

 

Beratungsstelle > …Ich mache die Erfahrung, dass die Pflegedienste noch nicht 

gut mit Menschen mit Behinderung können. Es ist eine sehr komplexe Leistung. 

Der Mensch mit Behinderung liegt in seiner Wohnung, und die Pflegemodule 

müssen vereinbart werden. Sie müssen erbracht werden, und dann wird das 

BeWo noch obendrauf gesetzt. Die Pflegedienste können sich auf die Bedürf-

nisse von Menschen mit Behinderung oftmals nur schlecht einstellen. Gerade 

wenn die Menschen mit Behinderung spezieller in ihren Verhaltensweisen sind. 

Es ist eine hohe Anforderung an einen behinderten Menschen… Code: Individu-

alisierung wohnbezogener Unterstützung / Systematisierung von Kooperation 

und Koordination / Gewicht: 75 / Position: 59  

➢ Die bisherigen Formen der Kooperation bei der Leistungserbringung von Pflege 

und Behindertenhilfe sind nur bedingt auf die Bedürfnisse der Menschen mit Be-

hinderungen abgestimmt. 
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2.4.4  Nutzer*innen wohnbezogener Unterstützung 
 
Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 
B 1 – Handlungskonzepte 
 

B 1.2  Konzept der Inklusion  

Tandem B > …  Dass die Menschen nicht mehr so isoliert leben, dass sie näher 

dran sind an allem, also so, wie unsere Klienten wohnen. Dass den anderen 

Menschen die Scheu genommen wird vor behinderten Menschen. Das ist völlig 

normal, dass sie auch in einer Mietwohnung leben, in einem normalen Mietshaus 

mitten in der Stadt. Und Toleranz von allen schließt sich daran an. Inklusiv heißt, 

an allem teilzunehmen... Code: Konzept der Inklusion / Gewicht: 75 / Position: 

187  

➢ Inklusive Wohnformen für Menschen mit Behinderungen tragen zur Integration 

sowie der Entwicklung nachbarschaftlicher Beziehungen bei und unterstützen die 

Teilhabe im Wohnquartier. 

Tandem B > …Aber das liegt vielleicht an der Art, wie es hier ist. Wenn sie mit 

jemandem aus der Wohnstätte sprechen, sagt er möglicherweise etwas anderes. 

Denn wir sind bereits mittendrin, mit dem Konzept und der Inklusion… Code: 

Konzept der Inklusion / Gewicht: 75 / Position: 194  

➢ Inklusion ist mehrdimensional und umfasst u.a. die Wohnform, sowie die Form 

der pädagogischen Unterstützung. 

 

B 1.4  Konzept des Empowerment 

Tandem B > … Es ist eine modernere, umfassendere Wohnform. Es ist ein gan-

zes Paket. In der Wohnstätte wurde noch vieles abgenommen, weil das die Be-

treuung inklusive der Leistungen in der Form beinhaltete. Mittlerweile ist die Be-

treuung sehr auf die Selbstständigkeit der Klienten ausgelegt, was der größte 

Unterschied ist. Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe, die Leute müssen hier selbst 

anpacken. Sie kommen gar nicht drumherum, weil es derart organisiert ist… 

Code: Konzept des Empowerment / Gewicht: 75 / Position: 53  

➢ Die Organisation von Hilfen in modernen Wohnformen ist auf die Selbstständig-

keit der Nutzerinnen und Nutzer ausgelegt. 

 
B 2 - Wissenstransfer  
B 2.1 Fortbildungen mit Nutzerbezug 
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Tandem B > …Es gab einen Selbstbehauptungskurs, der von Klienten und Mit-

arbeitern gleichzeitig besucht wurde, … Code: Fortbildung mit Nutzerbezug / Ge-

wicht: 75 / Position: 154 

➢ Inklusive Fortbildungsangebote ermöglichen die gemeinsame Teilhabe an Wis-

sen für Mitarbeitende und Menschen mit Behinderungen. 

 
Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen 
  

Tandem B > …Es gibt keine, die wir zurzeit nutzen… Code: Identifikation sozial-

räumlicher Potentiale / Gewicht: 100 / Position: 112  

➢ Es werden keine sozialräumlichen Angebote außerhalb der Behindertenhilfe ge-

nutzt. 

 

C 1.1 Personale Unterstützung 

Tandem B > …Hier in dieser Wohngruppe nicht…. Code: Identifikation sozial-

räumlicher Potentiale\Personale Unterstützung   Gewicht: 100 / Position: 122 

➢ Für die eigenständige Wohnform wurden keine personalen Unterstützung mobi-

lisiert. Die Mitarbeiterin bezeichnet die Wohnform mit dem Begriff „Wohngruppe“, 

in Anlehnung an ein „stationäres“ Setting. 

Tandem B > …Das heißt, aus dem direkten Umfeld, aus der Nachbarschaft gibt 

es niemanden… Code: Personale Unterstützung / Nachbarschaft / Gewicht: 75 / 

Position: 127  

➢ Personale Unterstützung im direkten Wohnumfeld ist nicht identifiziert. 

 

Tandem B > … Seniorenfrühstück veranstaltet, macht das ehrenamtlich…. Code: 

Angebot der Behindertenhilfe / Personale Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 

124  

➢ Ehrenamtliche Unterstützung ist bei institutionalisierten Einrichtungsträgern für 

konkrete Angebote etabliert.  

 

C 1.3 Bildungsangebote 

Tandem A > …Nein, weiß ich nicht. Ich komme auch nicht aus Walsum, ich 

wüsste nicht. Wir hatten letztens noch das Thema hier wegen Volkshochschule. 

Ich wüsste gar nicht, wo an Ort jetzt so eine Zweigstelle von der Volkshochschule 

ist. …. Code: Identifikation sozialräumlicher Potentiale / Bildungsangebote   Ge-

wicht: 75 / Position: 114  
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➢ Die Bildungsangebote im Wohnumfeld der unterstützten Menschen sind nicht 

identifiziert.  

 

Tandem B > …Hier gibt es das nicht… Code: Identifikation sozialräumlicher Po-

tentiale / Bildungsangebote / Gewicht: 75 / Position: 114  

➢ Bildungsangebote sind nicht identifiziert und mobilisiert 

 

Tandem B > …Da wart ihr, glaube ich, auch eine Zeitlang. Aber es ist schwierig 

aufgrund des Betreuungsschlüssels, weil alle hingehen müssten, jedoch nicht je-

der Interesse daran hat… Code: Identifikation sozialräumlicher Potentiale / Bil-

dungsangebote / Gewicht: 75 / Position: 116  

➢ Betreuungsstrukturen behindern die Mobilisierung von Bildungsangeboten. 

 

C 1.4 Freizeitangebote 

- Benennung von Angeboten der Behindertenhilfe 

Tandem B > …Dann schaue ich Fernsehen. Ich trinke erst Kaffee, dann warten 

wir, bis die anderen da sind. Dann fahre ich mit dem Bus, hole die anderen Leute 

ab … den (Person). Dann gehe ich mit und dann trinken wir hier Kaffee. Dann 

gehe ich in mein Zimmer…. Code: Freizeitangebote / Angebote der Behinderten-

hilfe / Gewicht: 75 / Position: 68  

➢ Die Freizeitgestaltung in gemeinschaftlichen Wohnformen ist von Mitbewoh-

ner*innen und den Möglichkeiten der Wohnform beeinflusst. 

 

Tandem B > … Seniorenfrühstück, mittwochs, nicht?... Code: Identifikation sozi-

alräumlicher Potentiale\Freizeitangebote\Angebote der Behindertenhilfe / Ge-

wicht: 75 / Position: 106  

➢ Angebote der Behindertenhilfe sind personenbezogen identifiziert. 

 

Tandem B > … Dort gibt es leider nicht so viele Angebote. Früher gab es hier 

eine integrative Disco, wo wir hingegangen sind. (Organisation) heißt der Laden 

jetzt. Irgendwann gab es leider nicht mehr. Somit ist es räumlich schwierig, An-

gebote zu finden… Code: Identifikation sozialräumlicher Potential / Freizeitange-

bote / Gewicht: 75 / Position: 92  

➢ Die Identifikation von Potentialen im Wohnquartier erfordert Initiative über die An-

gebote der Behindertenhilfe hinaus.  
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C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  
Tandem A > … Ich bin immer hier in der Nähe, weil ich mich nur hier in der Ge-

gend auskenne… Code: Integration sozialräumlicher Potentiale / Gewicht: 75 / 

Position: 84  

➢ Die Integration sozialräumlicher Ressourcen steht für Menschen mit Behinderun-

gen in Abhängigkeit zur Erreichbarkeit und der eigenen Orientierungsfähigkeit. 

 

 

C 2.1 Personale Unterstützung 

Tandem A > … Nein, mit meiner alten Lehrerin… Code: Integration sozialräumli-

cher Potentiale / Personale Unterstützung / Unterstützung durch Angehörige und 

Bekannte / Gewicht: 75 / Position: 64  

➢ Personale Unterstützung generiert sich häufig aus dem Bereich der ersten Be-

ziehungseben. 

 

Tandem A > …parken wir dann immer bei meinem Opa… Code: Personale Un-

terstützung / Unterstützung durch Angehörige und Bekannte / Gewicht: 75 / Po-

sition: 70  

➢ Personale Unterstützung ist häufig eingebunden in familiäre Bezügen. 

 

Tandem A > … Der wohnt hier vorne. Die kommen uns dann auch schon mal 

besuchen oder auch so (Person) oder andere Bewohner. Das ist ja nicht weit, 

dass (Organisation), da kann man zu Fuß bequem hinlaufen. Die gehen dann 

auch schon mal rüber, um alte Kontaktpflege zu machen mit den Mitarbeitern, 

die nicht gewechselt haben, … Code: Personale Unterstützung / Unterstützung 

durch Personen aus dem Ehrenamt / Gewicht: 75 / Position: 134  

➢ Es kommt vor, dass ehemalige Mitarbeitende weiter persönliche Kontakte zu 

Menschen mit Behinderungen pflegen. 

 

C 2.2 Infrastruktur  

Tandem A > …gehe ich mit einem Betreuer einkaufen… Code: Integration sozi-

alräumlicher Potentiale / Infrastruktur / Angebote der täglichen Versorgung / Ge-

wicht: 75 / Position: 26 

➢ Angebote der Infrastruktur zu alltäglichen Versorgung werden genutzt. 
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Tandem A > … Hier im Aldi… Ja, wenn ich für mich einkaufe, dann gehe ich 

immer alleine… Code: Infrastruktur / Angebote der täglichen Versorgung / Ge-

wicht: 75 / Position: 28  

➢ Angebote im Umfeld des Wohnorts werden auch eigenständig aufgesucht. 

 

Tandem A > … in zwei Minuten bin ich schon da… Code: Infrastruktur\Angebote 

der täglichen Versorgung / Gewicht: 75/ Position: 30 

➢ Die Nutzung von Angebote ist abhängig von der eigenständigen Erreichbarkeit 

 

C 2.4 Freizeitangebote 

Tandem B > …Wir gehen kegeln zwischendurch, in der Kneipe hier oder wir ge-

hen lecker essen…. Code: Integration sozialräumlicher Potentiale / Freizeitange-

bote / Gewicht: 75 / Position: 104  

➢ Freizeitangebote die geeignet erscheinen werden regelmäßig genutzt. 

 

Tandem A > …Da wart ihr doch in der Disco richtig… Code: Integration sozial-

räumlicher Potentiale / Freizeitangebote / Gewicht: 75 / Position: 90  

➢ Angebote im Wohnumfeld können mit personenzentrierter Unterstützung mobili-

siert werden. 

 
Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
D 2  Kooperation 

- Benennung von Kooperationen professioneller Unterstützung 

Tandem B > … Teils, teils. Wir haben Klienten, die durch einen Pflegedienst me-

dikamentös versorgt werden, weil sie das nicht selber können. Aber bei Frau B1 

ist das zum Beispiel so, dass sie jeden Sonntag mit uns gemeinsam die Medika-

mente stellt. Das ist eine Art anleitende Pflegeleistung… Code: Kooperation mit 

professionellen Dienstleistern / Gewicht: 75 / Position: 134 

➢ Leistungen der Pflege werden zum Teil genutzt, zum Teil erbringt der wohnbe-

zogen Dienst Leistungen, die der Behandlungspflege zu zurechnen sind.  

 

Tandem B> … Pflegedienst für die Medikamente und alles andere versuchen wir 

selber unter Anleitung abzudecken… Code: Kooperation mit professionellen 

Dienstleistern / Gewicht: 75 / Position: 138 

➢ Der wohnbezogene Dienst versucht den Bedarf an Pflege eigenständig zu de-

cken. 
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Tandem B > … Wir versuchen vieles über anleitende Pflege zu machen… 

Code: Kooperation und Koordination / Gewicht: 75 / Position: 136  

➢ Der wohnbezogene Dienst versucht Pflegeleistungen zu kompensieren. 

 

Tandem B > Wir haben uns zu Anfang gesehen und im Anschluss kam der Pfle-

gedienst alleine. Der Klient hat die Tür aufgemacht… Code: Kooperation mit pro-

fessionellen Dienstleistern / Gewicht: 75 / Position: 147 

➢ Die Kooperation mit Pflegediensten wurden nur anfänglich abgestimmt. 

 

D 3  Potentiale 

D 3.1  Potentiale des informellen Austausch 

Tandem A > … Wir haben in Geschäften und in den anliegenden Wohnungen 

hier Flyer verteilt, damit die Leute wissen, was hier entsteht, welche Leute hier 

einziehen sollen. Viele, die hier wohnen, kannten zwar das alte Haus (Organisa-

tion) hier, wo ja die Altenhilfe drin war. Das stand ja dann über Jahre auch leer. 

Das stand über Jahre leer, und dann wurde das abgerissen, und dann kamen 

hier auch viele Fragen: Was wird denn hier gebaut? Wer zieht denn hier ein? 

Weil es gibt ja auch noch immer in der Öffentlichkeit, oh Gott, Behinderte und so, 

wer weiß, was da auf uns zukommt. Aber durch diese Aktion sind wir hier sehr 

positiv aufgenommen worden, ja? Auch Leute, die dann mal gefragt haben, dür-

fen wir auch mal reinkommen? Die haben sich das Haus dann hier angeguckt, 

auch mal im Rohbau und so was. Und viele haben schon oft gesagt, ältere Leute: 

Ach, hier würden wir aber auch einziehen…. Code: Potentiale des informellen 

Austausch / Gewicht: 100 / Position: 136  

➢ Die Information der Mitbürger*innen über Projekte ist der erste Schritt zur Integra-

tion und in eine inklusive Entwicklung. 

 
Teil E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 
Den Kodierungen wurden keine Textstellen zugeordnet. 

 
E 2  Herausforderungen der Wohnformen 
E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote 

 

- Individualisierung versus Strukturen vorhandener Wohnangebote 

Tandem A > … Kontroverse, meine Zeit, meine Freizeit, alles was ich hier mehr 

verbringe, fehlt mir zu Hause. Wo kann ich das eventuell wiederbekommen aus 
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der Arbeitszeit? Dass ich dann wieder Zeiten bekomme, wo ich irgendwas nicht 

machen muss. Wie sieht das mit der Betreuung aus? Reichen manchmal zwei 

Leute in der Betreuung aus oder brauchen wir mehr Betreuer? Dann, wir haben 

doch noch so feste Arbeitszeiten. Und jeder ist ja auch so, dass das eigene Le-

ben nach der Arbeitszeit ja auch so ein bisschen ausgerichtet wird, nicht? So 

geteilte Dienste oder so weiter. Ich komme mal morgen drei Stunden, und heute 

Abend wollen die in die Disco, dann komme ich noch mal wieder, zum Beispiel, 

sage ich jetzt mal. Dann gehe ich dann heute Abend von sieben bis zehn noch 

mal in die Disco, aber dann möchte ich natürlich nicht morgen schon wieder hier 

um sechs Uhr in der Pflege sein oder so weiter. Das sind alles so Probleme. Wo 

man dann sagen muss, jawohl, dann kommst du erst um acht. Diese Flexibilität, 

das müssen wir neu lernen. Dass wir unsere Arbeitszeiten mehr abstimmen auf 

die Wünsche von Bewohnern. …Das sind alles so Dinge, worauf sich das ältere 

Personal so ein bisschen schwertut. Kompakte Arbeitszeiten wollen die Leute. 

Die fangen und sechs Uhr an und haben um ein Uhr Feierabend, und dann habe 

ich meine Freizeit für mich. Dann habe ich hier nichts mehr mit zu tun. Das ist in 

so einem Haus natürlich ein bisschen anders… Code: Herausforderung Wohn-

formen / Probleme institutionalisierter Wohnformen / Gewicht: 75 / Position: 179  

➢ Personenzentrierte Unterstützung bedarf einer Flexibilisierung der wohnbezoge-

nen Unterstützung. Eine personenbezogene Leistungserbringung ändert das 

professionelle Beziehungsverhältnis zwischen Leistungserbringer und Kunden.  

E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 

- Herausforderungen gemeinschaftlicher Wohnformen 

Tandem A > … Krankenpfleger, Altenpfleger, wir haben zwei Pädagogen hier im 

Haus, die pädagogische Arbeit leisten. Wir haben natürlich auch zwei Mitarbeiter 

hier, die nur so eine einjährige Ausbildung haben als Altenpflegehelferin und so. 

Wir sind ziemlich gemischt… Code: Herausforderung Wohnformen / Gemein-

schaftliches Wohnen / Gewicht: 75 / Position: 156  

➢ Mitarbeiterteams im Bereich in wohnbezogener Hilfen umfassen verschiedene 

Qualifikationen und Berufsgruppen. 

 

Tandem A > … mehr mit den Bewohnern reden, tun, machen. Und wahrschein-

lich auch, dass wir unsere Zeiteinteilung mehr auf den Fokus hier in Bewohner-

betreuung - miteinander, füreinander - als, wir geben die Vorgaben vor und das 

ist so, und das ändern wir auch nicht. Da muss sich jeder Mitarbeiter, vor allen 

Dingen der aus dem (Organisation) kommt, daran gewöhnen, dass das hier an-
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ders ist. Die jüngeren Leute, die neu gekommen sind, die haben da weniger Prob-

leme mit… Code: Herausforderung Wohnformen / Probleme institutionalisierter 

Wohnformen   Gewicht: 75 / Position: 177 

➢ Personenzentrierte Unterstützung unterscheidet sich von den etablierten Hand-

lungspfaden in gemeinschaftlichen Wohnformen der institutionalisierten Behin-

dertenhilfe 

 

- Herausforderungen eigenständiger Wohnen 

Tandem B > …Da fahre ich auch mal in den Urlaub …, wenn mein Geld reicht… 

Mal geht es nach Holland, mal an den See oder ins Hotel. Da brauche ich dann 

nichts zu machen… Code: Herausforderung Wohnformen / Eigenständiges Woh-

nen / Gewicht: 75 / Position: 64  

➢ Die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen gewinnt in eigenständigen Wohnfor-

men an Bedeutung, z.B. um einen Urlaub zu finanzieren. 

 

E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung 

- Bedarfsorientierte Unterstützung 

Tandem A > … Hauptsache, ich habe einen Betreuer, der mir dann bei den Sa-

chen hilft, die ich noch nicht so gut kann.… Code: Individualisierung wohnbezo-

gener Unterstützung / Bedarfsorientierte Unterstützung / Gewicht: 100 / Position: 

187  

➢ Der Bedarf und der Wunsch des Menschen mit Behinderungen sind entschei-

dend. 

- Personenzentrierte Unterstützung 

Tandem B …Wir haben regelmäßige Einkaufsangebote inklusive der Beklei-

dungsangebote. Wir machen mehrmals im Jahr Freizeitwochen und einen grö-

ßeren Urlaub, wobei sich die Urlaubsziele nach den Wünschen der Klienten rich-

ten. … Code: Individualisierung wohnbezogener Unterstützung / Personen-

zentrierte Unterstützung / Gewicht: 75/ Position: 90  

➢ Eine Differenzierung zwischen Gemeinschaftsangeboten und „face to face“ Un-

terstützung wird nur in Ansätzen erkennbar. 

 
Tandem A > …Das Essen, ja, es gab nur zwei Gerichte zur Auswahl im (Orga-

nisation). Hier ist es natürlich so, dass man sich dann auch schon mal zusam-

mensetzen muss, was kochen wir am Wochenende? Wer kocht am Wochen-

ende? Was wollen wir mal abends essen? Wollen wir nur Brot essen? Wollen 

wir nur Brötchen essen? Wollen wir auch mal abends was kochen?  … Code: 
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Individualisierung wohnbezogener Unterstützung\Personenzentrierte Unterstüt-

zung / Gewicht: 75 / Position: 158  

➢ Personenzentrierung wirkt sich auf die Organisation alltäglicher Vorgänge wie 

einkaufen und Nahrungszubereitung aus. 

 

Tandem A > … Wichtig war natürlich, ja, von der Vollbetreuung drüben, hier jetzt 

auch jemandem dann zu sagen: Du musst einkaufen gehen. Was für Schwierig-

keiten das natürlich auch mit sich bringt für die Bewohner. Auch so einzukaufen, 

dass es einigermaßen wirtschaftlich ist. Und vor allen Dingen, dass man auch 

nicht viel Lebensmittel wegschmeißen muss. Einfach mal zu sagen, ich möchte 

alles haben, das ist schnell gesagt. Aber es muss auch bezahlt werden. Und na-

türlich auch hier Wäsche waschen, Wäsche, Kleidung und so, dass mitteilen bitte, 

hör mal, die Jeanshose kannst du noch mal tragen und nicht einfach in die Wä-

sche, dass wir solche Wäscheberge haben und so was alles. …Code: Individua-

lisierung wohnbezogener Unterstützung / Personenzentrierte Unterstützung / Ge-

wicht: 75 / Position: 158  

➢ Die Ausrichtung der päd. Unterstützung auf Personenzentrierung, Selbstbestim-

mung und Eigenständigkeit erfordert eine Veränderung von Handlungspfaden.   

 

Tandem A > …wir müssen auch lernen, dass wir hier eine ganz andere Situation 

vorfinden…Dass wir mehr nicht über die Köpfe von den Bewohnern entscheiden, 

… Code: Individualisierung wohnbezogener Unterstützung / Personenzentrierte 

Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 177  

➢ Personenzentrierung fragt nach Wünschen und Zielen der Menschen mit Unter-

stützungsbedarf und bezieht diese bei der Leistungserbringung mit ein. 

 

Tandem A> … müssen auf jeden Fall mehr Bilder rein. Das sieht mir irgendwie 

so leer aus. Und dass man mehr Freizeit hier hat. Zum Beispiel eine Fahrradtour, 

die Leute, die Fahrradfahren können. Ich kann das, ich möchte das noch ein 

bisschen mehr üben bis zum Sommer. Fahrradhelm habe ich ja. Zum Beispiel 

ein bisschen mehr üben… Code: Individualisierung wohnbezogener Unterstüt-

zung / Personenzentrierte Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 202  

➢ Die Klientin formuliert ihre Wünsche zur Gestaltung von Zukunft, Freizeit und zur 

Gestaltung ihrer Wohnräume. Personenzentrierte pädagogische Arbeit baut auf 

dieser Basis auf. 

Tandem A > … Weil ich auch unbedingt mal selbstständig zur Arbeit fahren 

möchte. Zum Beispiel im Sommer will ich dann zum Beispiel sagen, mit dem 



Auswertung der qualitativen Daten 

564 

Fahrrad, und im Winter will ich dann mit dem Bus fahren, wegen dem Schnee 

und so, wegen Glatteis. Das wäre so eine Option….Code: Individualisierung 

wohnbezogener Unterstützung / Personenzentrierte Unterstützung / Gewicht: 75 

/ Position: 207  

➢ Die Klientin nutzt die Interviewsituation, um ihre Vorstellungen und Wünsche zu 

erläutern und mit dem Bezugsbetreuer abzustimmen. 

 

Tandem A > … Und dann irgendwann mit den Öffentlichen. Dann würde ich sa-

gen, im Sommer dann mit dem Fahrrad da irgendwann, so mit einem Betreuer, 

dann will ich mit den Öffentlichen zur Arbeit fahren. Und dann selbstständig sehr 

schnell mit den Öffentlichen zur Arbeit. So dass ich nicht mehr auf den Werkstatt-

Bus angewiesen bin… Code: Individualisierung wohnbezogener Unterstützung / 

Personenzentrierte Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 209  

➢ Die Nutzerin der wohnbezogen Leistung (in einer gemeinschaftlichen Wohnform) 

entwickelt ein strukturiertes und plausibles Konzept zur Mobilität. 

 

Tandem A > …. die Bewohner sagen, ich möchte von euch versorgt werden. 

Oder sie zum Beispiel jetzt, ich brauche Hilfestellung da und da bei der Grund-

pflege. Da möchte ich dann den Anbieter haben, den ich mir aussuche, meines 

Vertrauens. Das wird natürlich ein großes Problem werden eventuell für uns. Weil 

ich mir nicht vorstellen kann, dass dann in so einem Haus, wie hier, mit 21 Be-

wohnern, dann sich praktisch fünf, sechs Pflegedienste die Türklinke in die Hand 

geben, die Leute da morgens eine Grundpflege durchführen oder irgendwas an-

deres und dann wieder gehen, und die Bezüge nicht da sind, die die Bewohner 

jetzt zu uns haben, die vielleicht wegbrechen werden, weil die ja dann vielleicht 

ganz andere Aufgaben abnehmen.… Code: Individualisierung wohnbezogener 

Unterstützung / Personenzentrierte Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 214  

➢ Personenzentrierung erfordert, nach Reform der Eingliederungshilfe, die Koope-

ration unterschiedlicher Partner bei der Leistungserbringung.  

 

2.4.5  Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik 
 
Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 
B 1 – Handlungskonzepte 

B 1.2  Konzept der Inklusion  
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Stadtverwaltung > …hohe Bedeutung, weil es komplett meinem humanistisch 

orientierten Weltbild entspricht. Ich sehe es in der Tat so, dass Rahmenbedin-

gungen so geschaffen sein müssen, dass Menschen unterschiedlichster Couleur, 

unterschiedlichster Nationalität, unterschiedlichster psychischer, physischer Vo-

raussetzungen, körperlicher Voraussetzungen gleichermaßen Zugang zu den 

Möglichkeiten, die der Staat bietet, und unsere Gesellschaft bietet, haben. Inso-

fern ist das für mich eigentlich immer Leit- und Handlungsprinzip gewesen, und 

eigentlich verdichtet sich das zwar jetzt unter dem Begriff Inklusion, aber im 

Grund ist das für mich eine humanitäre Ausrichtung und eigentlich auch eine Not-

wendigkeit im System so zu sehen. Politisch wird es natürlich jetzt auch noch mal 

ganz anders bedient. Das finde ich aber generell auch gut. Man muss ja oft Leit-

prinzipien noch mal in den Raum stellen, um vielleicht auch verschiedene Dinge 

zu hinterfragen, oder auch systematischer anzugehen, als das bislang so erfolgt 

ist… Code: Angewandte Handlungskonzepte Sozialer Arbeit / Konzept der Inklu-

sion / Gewicht: 75 / Position: 7  

➢ Die Kommunalverwaltung ist daran interessiert die Entwicklung inklusiver Bedin-

gungen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger systematisch zu stärken. 

 

Stadtverwaltung> … Inklusion wird meiner Meinung nach noch zu sehr aus-

schließlich auf den Bereich von behinderten Menschen orientiert, und weniger 

auf Menschen mit generellen Einschränkungen, … Code: Angewandte Hand-

lungskonzepte Sozialer Arbeit / Konzept der Inklusion / Gewicht: 75 / Position: 11  

➢ Aus Sicht der Verwaltung ist Inklusion nicht auf eine bestimmte Bevölkerungs-

gruppe ausgerichtet. 

 

Stadtverwaltung > … bedeutend finde ich tatsächlich, dass das sich rausgelöst 

hat aus dem Versorgerprinzip. Das ist für mich eine große Bedeutung. Das 

Zweite, was ich von großer Bedeutung finde, ist, dass man aufhört institutionso-

rientiert zu denken, sondern wirklich vom Bedarf her zu denken… Code: Ange-

wandte Handlungskonzepte Sozialer Arbeit / Konzept der Inklusion / Gewicht: 75 

/ Position: 43  

➢ Aus Sicht der Kommunalverwaltung impliziert, Inklusion dass Hilfen und Bedarfs-

deckung personenzentriert und unabhängig von Institutionen entwickelt werden. 

 

B 1.3  Konzept der Sozialraumorientierung  

Stadtverwaltung > …Raum muss anders definiert werden, dass er eben auch 

eher gesundheitsfördernd oder sozialstabilisierend wirkt“, und nicht einfach nur 
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ökonomisch sinnvoll, weil gerade irgendwo ein Platz zum Bebauen da ist. Das 

wären schon so Punkte... Code: Angewandte Handlungskonzepte Sozialer Arbeit 

/ Konzept der Sozialraumorientierung / Gewicht: 75 / Position: 17 - 17 

➢ Raum muss in der kommunalen Planung neu definiert werden, um Aspekte der 

Sozialraumorientierung einzubeziehen. 

 

B 1.5  Alternative Konzepte 

Stadtverwaltung> … wo es ja eigentlich auch um integrierte Handlungskonzepte 

ging, die Arbeit, Beschäftigung, Wohnen im Stadtteil, kulturelles Leben, auch 

Ökonomie in lokalen Kontexten schon berücksichtigen. Mein Studium übrigens 

mit dem Schwerpunkt Gemeinwesenarbeit… Code: Konzeptionelle Ausrichtung 

/ Angewandte Handlungskonzepte Sozialer Arbeit / Gewicht: 75 / Position: 5  

➢ Das Konzept der Gemeinwesenarbeit schließt Aspekte von Teilhabe aus unter-

schiedlichen Lebensbereichen ein.  

 

 

Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen 
C 1.1 Personale Unterstützung 

Kommunalpolitik > …Von daher muss man neben einer professionellen Beglei-

tung, in eine ehrenamtlich unterstützende Begleitung hinein, beziehungsweise 

Menschen befähigen, möglichst eigenständig in Quartieren zu leben. Und da 

müssen Quartiere bestimmt organisiert sein…. Code: Identifikation sozialräumli-

cher Potentiale / Personale Unterstützung / Gewicht: 100 / Position: 11  

➢ Inklusion in Wohnquartieren kann gelingen, wenn Menschen mit Behinderungen 

professionelle und ehrenamtliche Unterstützung erhalten.  

 

C 1.4 Freizeitangebote 

- Benennung von Angeboten der Kirchengemeinden  

Kommunalpolitik > …Die Musikgruppe wird übrigens nicht von uns gemacht, son-

dern von der evangelischen Kirchengemeinde. Wir beteiligen uns finanziell ein 

bisschen, damit das funktionieren kann… Code: Identifikation sozialräumlicher 

Potentiale / Freizeitangebote / Gewicht: 75 / Position: 13  

➢ Alternative Freizeitangebote für Menschen mit Behinderungen können sich ent-

wickeln, wenn diese gefördert werden. 
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C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  
C 2.1 Personale Unterstützung 

- Unterstützung durch Personen aus der Nachbarschaft  

Kommunalpolitik > …Inklusion, die Standbesetzung findet statt von behinderten 

Menschen und Damen der evangelischen Kirche. Keine Profis von uns. So, das 

sind so einige kleine Beispiele. Ich könnte noch einige andere erzählen… Code: 

Ressourcenorientierung / Integration sozialräumlicher Potentiale / Gewicht: 75 / 

Position: 13 

➢ Die Integration personaler Potentiale des Wohnquartiers entlastet professionelle 

Ressourcen. 

 

Kommunalpolitik > …Diese Sachen, die da gebastelt werden, entstehen hier an 

regelmäßigen Nachmittagen, wo Behinderte und Nichtbehinderte zusammen nä-

hen, basteln und ähnliches… Code: Integration sozialräumlicher Potentiale / Per-

sonale Unterstützung / Gewicht: 75 / Position: 13 

➢ Aus Kooperationen im Wohnquartier können inklusive Projekte entstehen. 

 

- Unterstützung durch Personen die ein Ehrenamt ausüben 

Kommunalpolitik > …Aber die muss gar nicht mehr so dicht sein, weil sie auch 

eigenständig in der Lage ist, oder gelernt hat, mit den Menschen, die positiv auf 

sie zugehen, in Kontakt zu treten. Also sie geht mit einer Nachbarin Kaffee trin-

ken, da muss kein Betreuer mehr dabei sein. Das macht sie selber. Sie geht 

selber zu einer Musikgruppe, die von der evangelischen Kirchengemeinde ge-

macht wird. … Code: Integration sozialräumlicher Potentiale / Unterstützung 

durch Personen aus dem Ehrenamt / Gewicht: 75 / Position: 13 

➢ Wenn Handlungspfade installiert sind werden sozialräumliche Angebote und per-

sonale Unterstützung integriert. 

 

C 2.4 Freizeitangebote 

Stadtverwaltung > …Ja, natürlich. Das wäre jetzt nur als Leitprinzip. Genau. Das 

war die Idee, das zu übertragen auf verschiedene Angebote. Der VHS, der Stadt-

bibliothek, des Vereins, der Kirche… Code: Ressourcenorientierung / Integration 

sozialräumlicher Potentiale / Gewicht: 75 / Position: 41 

➢ Inklusion bedeutet nicht die exklusiven Angebote der Behindertenhilfe zu nutzen, 

sondern die Angebote im Wohnquartier für Menschen mit Behinderungen barri-

erefrei zu gestalten. 
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Kommunalpolitik > …Wir haben von Anfang an hier einen sehr intensiven und 

guten Kontakt zur evangelischen Kirchengemeinde. Da gibt es ganz vielfältige 

Aktivitäten, an denen behinderte Menschen, die hier leben, mittlerweile, heute ist 

es sechs Jahre alt, eigenständig teilnehmen… Code: Integration sozialräumlicher 

Potentiale   / Gewicht: 75 / Position: 13  

- Über gute Kontakte zu Angeboten der Kirchengemeinde ist die Integration des 

sozialräumlichen Potentials gelungen 

 
Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
D 2  Kooperation 

- Benennung von Kooperationen im Wohnquartier 

Stadtverwaltung > …Sicherlich die Träger auch, Eingliederungshilfe, Kirchen, 

eigentlich das ganze Programm, Gewerkschaften, Kirchen, Vereine, natürlich 

auch Stadtvertreter, Stadtplaner. Wir diskutieren das auch gerade im Kontext 

Gesundheit, dass man einfach viel integrierter bei neuen Projekten überlegt, 

dass man nicht nur bauliche Aspekte berücksichtigt, sondern auch „was hat das 

für Auswirkungen auf Gesundheit?... Code: Benennung von Kooperationen im 

Wohnquartier Gewicht: 75 / Position: 17 

➢ Um Projekt in Wohnquartieren inklusiv zu gestalten sind nicht nur bauliche As-

pekte zu beachten. 

 

D 3  Potentiale 

D 3.1  Potentiale des informellen Austausch 

Kommunalpolitik > …Das ist ein interessanter Austausch der Träger untereinan-

der. Es ist der organisierte Gesprächszwang mit solchen Trägern, Stadtverwal-

tung und überörtlichen Kostenträgern. Den halte ich für wichtig. Der kann Ent-

wicklungen in der Kommune begleiten und Entwicklungen anstoßen… Code: Po-

tentiale des informellen Austausch / Gewicht: 100 / Position: 21  

➢ Systematischer Austauschs unterstützt inklusive Entwicklung in der Kommune. 

 

Stadtverwaltung > … Ich sage mal, durch diese damalige Stadtteilarbeit, die sich 

ja fokussiert hat auf die besonders schwierigen Stadtteile. Dann gab es Stadtteil-

manager. Das halte ich nicht für grundsätzlich falsch, dass in Stadtteilen zentrale 

Ansprechpartner da sind, wo Fäden zusammenlaufen können, und an die man 

sich auch wenden kann, wenn man Eigeninitiativen auch befördern will. Eben 

auch zum Beispiel Wohnen… Code: Potentiale des informellen Austausch / In-

tegration steht aus / Gewicht: 100 / Position: 17  
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➢ Um inklusive Entwicklung zu unterstützen können Funktionen, wie ein Stadtteil-

management hilfreich sein.  

 

Stadtverwaltung > …um Beispiel die Pflegekasse mit hineingehört. Weil, das war 

zum Beispiel ein Punkt, der da erörtert wurde, so nach dem Motto „eigentlich 

sieht das Gesetz durchaus dieses Case Management an diesem Punkt vor“, aber 

es wird nur auf Zurufe, wenn überhaupt, gelebt. Und zwar von der Pflegekasse, 

die es eigentlich per Gesetz sogar machen müsste, … Code: Potentiale des in-

formellen Austausch\Integration steht aus / Gewicht: 100 / Position: 21  

➢ In den Austausch sind alle Beteiligten der kommunalen Hilfen im Sinne der ge-

setzlichen Regelungen einzubinden. 

 

D 3.2 Potentiale der Kooperation im Wohnquartier 

Kommunalpolitik > …aber da habe ich nachbarschaftliche Unterstützung, wenn 

ich die anrufe. Sofort ist jemand da und kann mich begleitend unterstützen. Und 

wenn ich Unterstützung brauche, kann ich die mir einkaufen, weil wir hier auch 

einen Pflegedienst vor Ort haben…  Code: Kooperation und Koordination / Po-

tentiale / Gewicht: 75 / Position: 13  

➢ Wenn Hilfen systemübergreifend gestalten werden, kann personale Unterstüt-

zung aus dem Wohnquartier einbezogen werden. 

 

D 3.3  Potentiale einer gemeinsamer Leistungserbringung 

Stadtverwaltung > … Ich nenne jetzt erst mal von der Theorie her das Beispiel 

der Clearingstelle. Ich nenne von der Theorie her das Beispiel einer trägerüber-

greifenden Fallkoordination. Dazu gab es Ablaufschemata, die gemeinsam ent-

wickelt worden sind. Es gab Qualitätsmerkmale, die entwickelt worden sind, … 

Code: Potentiale gemeinsamer Leistungserbringung / Gewicht: 75 / Position: 31 

➢ Vorhandene Strukturen in der kommunalen Koordination sind geeignet den infor-

mellen Austausch trägerübergreifend zu gestalten. 

 

Stadtverwaltung > …warum schaffen wir das nicht, die Angebote, die es im Stadt-

teil gibt von Träger X und Y und Z als Eines zu nehmen und über die Betreuer 

einen Informationsaustausch herzustellen… Code: Potentiale gemeinsamer 

Leistungserbringung / Integration steht aus / Gewicht: 100 / Position: 39  

➢ Es liegt im Interesse der kommunalen Verwaltung das Unterstützung system-

übergreifend organisiert wird. 
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Stadtverwaltung > …Vielleicht gerade jetzt vor dem Hintergrund dieser Aufga-

benstellungen. Sich nicht immer nur isoliert als der Träger mit der und der Ange-

botsstruktur zu sehen, sondern zu sagen, „wir sehen uns mal als ein Gesamtes 

an, was verschiedene Stärken hat und versuchen die in Austausch zu bringen“… 

Code: Kooperation und Koordination / Potentiale / Gewicht: 100 / Position: 39  

➢ Aus Sicht der Kommune ist Unterstützung für Menschen mit Behinderungen im 

Wohnquartier trägerübergreifend zu organisieren. 

 

Teil E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 
E 1.1 Sozialräumliche Herausforderungen 

- Sozialraumorientierung der Hilfen 

Kommunalpolitik > …  Wir bauen im Moment barrierearm, so nennen wir das." 

Das heißt, die halten die Dinge nicht hundertprozentig ein, da wo sie es nicht 

müssen. "Nein, und dieser Invest ist mir zu hoch." Wollen sie nicht. Also das ist 

so einer der Hauptgründe, warum es schwierig ist… Code: Herausforderungen 

des Hilfesystems / Sozialraumorientierung und Barrierefreiheit / Gewicht: 100 / 

Position: 17  

➢ Die Planung und Realisierung von barrierefreiem Wohnraum ist eine kommunal-

politische Herausforderung, da Wohnungsbaugesellschaften kein Interesse an 

kostspieligen Baumaßnahmenzeigen haben.  

- Barrierefreiheit als Herausforderung des Hilfesystems 

Organisation von Kooperation und Koordination der Hilfesysteme 

Stadtverwaltung > … Ich würde es jetzt erst mal fast schon als ein Erfordernis 

auch der Träger von Wohnangeboten sehen Wohnangeboten sehen, weil das 

BTHG tatsächlich ja auch diesen Sozialraumbezug explizit definiert. Und insofern 

würde ich auch schon fast erwarten, dass auch da überlegt wird, „wie können wir 

denn in den Stadtteil hinein uns gut vernetzen? Mit anderen so verzahnen, dass 

auch tatsächlich was für die Veränderung der Wohnsituation möglich wird“?... 

Code: Herausforderungen des Hilfesystems / Sozialraumorientierung und Barri-

erefreiheit / Gewicht: 75 / Position: 19  

➢ Anbieter der Behindertenhilfe sind aus Sicht der kommunalen Verwaltung gefor-

dert Wohnangebote inklusionsorientiert und barrierefrei zu gestalten.   

 

E 1.2  Kommunale Herausforderungen 

Kommunalpolitik > …, wenn es in der Kommune keine ehrenamtlichen Politiker, 

oder auch manche Mitarbeiter der Verwaltung gäbe, für die das Thema Inklusion 
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von Menschen mit Behinderung besonders wichtig ist, dann hätte das Thema in 

der Kommune überhaupt keinen Stellenwert…Code: Kommunale Herausforde-

rungen\Kommunale Aufgaben und Projekt / Gewicht: 75 / Position: 9  

➢ Der Stellewert von Inklusion steht in Abhängigkeit zu handelnden Akteuren in der 

Kommune. 

 

Kommunalpolitik > …Also das, was früher in den Familien geleistet worden ist, 

und was im Bereich von Pflege heute noch im großen Teil in den Familien geleis-

tet worden ist, ist zumindest in Fachpolitikerkreisen, auf Dauer unter fiskalischen 

Gesichtspunkten nicht finanzierbar…Code: Kommunale Herausforderungen / 

Kommunale Herausforderungen von Kooperation und Koordination / Gewicht: 

100 / Position: 11  

➢ Aus kommunalpolitischer Sicht scheitert eine vollständige Übernahme von Un-

terstützungsleistungen für Menschen mit Behinderungen durch die kommunalen 

Hilfesystem an den Finanzierungsmöglichkeiten. 

Kommunalpolitik> … wichtigste Kooperationspartner ist eine Flächenentwicklung 

und eine Bauordnung… Code: Kommunale Herausforderungen / Kommunale 

Herausforderungen von Kooperation und Koordination / Gewicht: 75 / Position: 

15 

➢ Aus kommunalpolitischer Sicht bedarf die Realisierung von Inklusion einer Ände-

rung der Flächenentwicklung und Bauordnung. 

 

Kommunalpolitik > …Ich kenne noch einige andere Projekte im Bereich des Lan-

des Nordrhein-Westfalen, aber so ganz viele kenne ich nicht. Und zwar nicht, weil 

ich die Szene nicht gut genug kenne, sondern weil es so ganz viele nicht gibt. 

Das hat auch etwas damit zu tun, dass Sie das häufig machen müssen, entweder 

indem Sie neuen Wohnraum schaffen oder Altbestände umbauen…. Code: Her-

ausforderungen des Hilfesystems / Kommunale Herausforderungen / Kommu-

nale Aufgaben und Projekte / Gewicht: 100 / Position: 15 

➢ Die Umsetzung von inklusiven Wohnprojekten ist schwierig, da eine Realisierung 

mit Bau- oder Umbaumaßnahmen verbunden ist. 

 

Kommunalpolitik > …ich möchte gerne, dass in diesem Quartier integratives 

Wohnen entsteht. Und dass diejenigen, die da investieren, verpflichtet werden, 

einen Teil sozialen Wohnungsbau zu machen und einen Teil zu machen, wo es 

dann auch möglich ist, dass Menschen mit Behinderung dort einziehen können, 
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Code: Herausforderungen des Hilfesystems / Kommunale Herausforderungen / 

Gewicht: 100 / Position: 15  

➢ Barrierefreiheit und Inklusionsorientierung sind keine verpflichtenden Aspekte 

kommunaler Bauplanung. 

 

Kommunalpolitik > …, dass Treppenhäuser und Flure breit genug sind, der DIN 

entsprechen. Das will der Investor nicht. Das ist nämlich für ihn nicht … so lukra-

tiv, weil er am Ende ja weiß, dass er diese Flächen für in Duisburg fünf Euro und 

ein paar gequetschte vermieten. Also muss er politisch dazu bewegt sein, das zu 

tun…. Code: Herausforderungen des Hilfesystems / Kommunale Herausforde-

rungen / Gewicht: 75 / Position: 15  

➢ Inklusion und Barrierefreiheit sind Forderungen die kommunalpolitisch durchge-

setzt werden müssen, da Investoren die höheren Kosten nur bedingt überneh-

men. 

 

Kommunalpolitik > … Behindertenbeirat und eine Behindertenbeauftragte. Die 

Wirkungsmöglichkeit des Behindertenbeirates ist beschränkt. Der hat kein An-

tragsrecht in der Kommune, nur über den Sozialausschuss. Aber das ist nur for-

mal. Er hat schon einen sehr deutlichen Stellenwert. … Code: Herausforderun-

gen des Hilfesystems / Kommunale Herausforderungen / Gewicht: 75 / Position: 

19  

➢ Gleichberechtigte Teilhabe und Partizipation von Menschen in den Kommunen 

ist nur bedingt in der kommunalpolitischen Systematik verankert, da der politi-

sche Status eher symbolisch verankert ist. 

 

Kommunalpolitik > … Frage von Bauen und Wohnen. Ich habe vor vielen, vielen 

Jahren eine Behindertenbeauftragte der Stadt Dresden kennengelernt und werde 

eine Szene nie vergessen wo sie mir gesagt hat: "(Name), wenn Sie was errei-

chen wollen für Menschen mit Behinderung, was den Bereich Wohnen und 

Bauen angeht, dann müssen Sie dafür sorgen, dass in zukünftigen Baugenehmi-

gungsverfahren immer ein Häkchen ist Zustimmung der Behindertenbeauftrag-

ten."… Code: Herausforderungen des Hilfesystems / Kommunale Herausforde-

rungen / Gewicht: 75 / Position: 19  

➢ Die Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen bei kommunalen Aufga-

ben ist abhängig von der Ausgestaltung der kommunalen Mitbestimmung.  
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Stadtverwaltung> … Inklusion wird meiner Meinung nach noch zu sehr aus-

schließlich auf den Bereich von behinderten Menschen orientiert, und weniger 

auf Menschen mit generellen Einschränkungen, … Code: Herausforderungen 

des Hilfesystems / Kommunale Herausforderungen / Gewicht: 75 / Position: 11 

➢ Inklusion bezieht alle Personengruppen mit ein. 

 

Stadtverwaltung > … Inklusionskonzept gearbeitet hat, es möglicherweise auch 

fertiggestellt ist. Man könnte immer kritisch sagen, das gilt ja auch gleichermaßen 

für Integrationskonzepte und ähnliches, dass vielleicht alle erst mal tief durchat-

men, dass ein Berichtswesen da ist, erst mal irgendwas verfasst ist, an dem man 

sich so ein Stückchen orientieren kann. Für mich bleibt dann immer die Frage, 

„mit welcher Kraft, mit welcher Energie und vor allem auch mit welcher finanziel-

len Möglichkeit können Dinge dann auch real umgesetzt werden… Code: Her-

ausforderungen des Hilfesystems / Kommunale Herausforderungen / Gewicht: 

75 / Position: 13  

➢ Die Umsetzung kommunaler Inklusionskonzepte ist abhängig von den finanziel-

len Ressourcen der Kommune. 

 

Stadtverwaltung > … Da spiegelte sich aber natürlich in dieser Begleitgruppe 

auch genau das Dilemma wieder, was man ja vielfach feststellt, dass auf der 

einen Seite ja doch damals noch sehr vehement stationäres Wohnen verteidigt 

wurde, auch als planbare Größe natürlich, verständlicherweise auch planbarer 

Größe, und auf der anderen Seite eben tatsächlich es diesen Versuch so etwas 

wie eine gute Stadtteilearbeit gibt. Es gibt ja so viele Begriffe mittlerweile. Ge-

meinwesenarbeit, Stadtteilarbeit, Sozialraumbezug, Lebensweltbezug und so 

weiter. Ich glaube, im Kern meint es dann doch immer irgendwie das Gleiche… 

Code: Herausforderungen des Hilfesystems /Kommunale Herausforderungen / 

Gewicht: 75 / Position: 15  

➢ Die Herausforderungen des kommunalen Hilfesystem sind u.a. in den vorhanden 

Strukturen der Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen begründet. 

 

E 2  Herausforderungen der Wohnformen 
E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote 

- Fehlende Kooperation und Koordination der Dienste und Einrichtungen 

Stadtverwaltung > … Case Management haben, um die Barriere, die von hier 

nach da entstehen könnte, welche Vorerkrankung auch immer ich habe, weiß ich 
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ja nicht, könnte ja entstehen, und dann wäre genau diese Barriere zu überwin-

den, indem Betreuer X mich mal an die Hand nimmt, und da hinübergeht und da 

mich zuführt“. Das sind Sachen, die man, glaube ich, auch wenn sie damals in 

der Praxis gescheitert sind, aber als Prinzip eigentlich noch mal aufleben lassen 

müsste... 

Code: Herausforderung Wohnformen / Fehlende Kooperation und Koordination    

Gewicht: 100 / Position: 39 

➢ Aus Sicht der Stadtverwaltung kann ein Case Management in den Wohnquartie-

ren dazu beitragen eine träger- und hilfesystemübergreifende Unterstützung zu 

realisieren. 

 

E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 

Stadtverwaltung> … was ich von großer Bedeutung finde, ist, dass man aufhört 

institutionsorientiert zu denken, sondern wirklich vom Bedarf her zu denken. Das 

Dritte, das haben wir ja schon mehrfach diskutiert, ist schon eher dieses Sozial-

raumvernetzte, Lebensweltbezogene Mal mehr in den Kontext zu nehmen, weil 

es ist ja häufig nur eine Plattitüde. Es taucht in den Texten auf, in unterschiedli-

chen Semantiken, aber es ist manchmal nur ein Textfüller. Das wirklich mit Leben 

zu füllen, wirklich im Sinne einer gelungenen Gemeinwesenarbeit, einer guten 

Stadtteilorientierung, und zwar partizipativ, stärkend und ressourcenorientiert 

und so weiter…. Code: Herausforderung Wohnformen / Probleme institutionali-

sierter Wohnformen / Gewicht: 100 / Position: 43  

➢ Die Stadtverwaltung erhofft sich durch die Reformen der Sozialgesetzgebung 

eine bedarfsorientierte, vernetze Unterstützung in den Wohnquartieren der Men-

schen mit Behinderungen.  

 

E 3  Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren 

Kommunalpolitik > … Bei der Frage Wohnraumversorgung ist es dann so, dass 

zumindest bei den Fachpolitikern klar ist, dass wir hier anders als wir das bisher 

gemacht haben, zur quartiersbezogenen Entwicklung kommen müssen, um eine 

Unterstützung im Quartier zu ermöglichen. Denn den Fachpolitikern ist klar, dass 

wir den Unterstützungsbedarf von Menschen mit Behinderungen, aber auch da 

schlagen wir wieder den Bogen, von Senioren, mit staatlich organisierten Syste-

men auf Dauer nicht werden sicherstellen können. … Code: Unterstützung inklu-

siver Entwicklung in Wohnquartieren / Gewicht: 75 / Position: 11  



Auswertung der qualitativen Daten 

575 

➢ Aus kommunalpolitischer Sicht bietet die wohnquartierbezogene Unterstützung, 

unter Einbeziehung der vorhanden Potentiale, die Chance die Hilfesysteme län-

gerfristig zu stabilisieren. 

- Initiativen zur Quartiersentwicklung 

Kommunalpolitik > … Genau das ist der Hintergrund gewesen bei diesem Projekt 

hier. Das sind vier Häuser mit insgesamt 29 Wohnungen, wo Menschen mit und 

ohne Behinderung leben. Und meine Idee war, dass in unserem kleinräumigen 

Quartier Menschen zusammenleben, die auf der einen Seite eine Versorgungs-

notwendigkeit haben - Behinderte, aber auch alte Menschen - und Menschen, 

die eben keine Versorgungsnotwendigkeit haben. Dass man über ein Quartiers-

management, über unterschiedliche Angebote diese Menschen nachbarschaft-

lich intakt miteinander bringt, in einem ersten Schritt… Code: Unterstützung in-

klusiver Entwicklung in Wohnquartieren / Gewicht: 75 / Position: 13  

➢ Wohnprojekte können über ein Quartiersmanagement zur Stärkung inklusiver 

Bedingungen in den Wohnquartieren beitragen. 

- Kooperation bei der Entwicklung von Wohnangeboten 

Stadtverwaltung > … Barrieren abbauen, ist keine Frage. Räumlicher Art, viel-

leicht auch informeller Art … Und dann haben wir darüber nachgedacht und ge-

sagt, „ja, warum schaffen wir das nicht, die Angebote, die es im Stadtteil gibt von 

Träger X und Y und Z als Eines zu nehmen und über die Betreuer einen Informa-

tionsaustausch herzustellen“? …. Code: Unterstützung inklusiver Entwicklung in 

Wohnquartieren / Gewicht: 100 / Position: 39 

➢ Nach Einschätzung der Stadtverwaltung sind Umweltbarrieren für Menschen mit 

Behinderungen u.a. in den etablierten Form der Koordination und der Koopera-

tion der Dienstleister der Hilfesysteme begründet.  
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2.5  Zusammenfassungen der Ergebnisse 
 

Im Folgenden werden die Paraphrasen und ersten Reduktionen zusammengefasst. Im 

Sinne der Z 3 und Z 4 Regel der Bearbeitung nach Mayring werden die paraphrasierten 

Texte weiter reduziert und zu einer verallgemeinerbare Aussagen zur Kategorien bzw. 

zur Subkategorie zusammengefasst.  

 

Die Texte werden zur Bearbeitung, wie beschrieben als zusammengefasste Aussagen, 

zu den Bereichen: 

- Geschäftsführung 

- Bereichsleitung / Quartiersmanagement  

- Beratungsstelle 

- Nutzerinnen 

- Kommunalpolitik / Kommunalverwaltung 

präsentiert. Die Aussagen werden in den Kontext der Funktionsgruppe der Interviewten 

gestellt. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um die differenten Erfahrungen in der Analyse 

zu mögliche theoriebezogen Entwicklungspotentiale des Hilfesystems in Beziehung set-

zen zu können. 

 

 

2.5.1  Geschäftsführungen 
 
Kategorie A – Personenbezogen Daten 
Geschäftsführung A: Hr. A. / vierzig – fünfzig /  

Heilerziehungspfleger / Studium Sozialpädagogik / Studium BWL  

Geschäftsführer gGmbH / Träger von Unterstützungsleistungen in eigenständigen und 

gemeinschaftlichen Wohnformen / gemeinschaftliche Wohnangebote an sechs Standor-

ten in Duisburg / an zwei Standorten wird das eigenständige Wohnen durch einen Hin-

tergrunddienst unterstützt.  

 

Geschäftsführung B: Fr. B / Dreißig – Vierzig /  

Studium Sozialarbeit/Sozialpädagogik / Masterarbeit  

Geschäftsführung e.V. / ambulanten Träger / begleiten über 80 Personen / An einem 

Standort wird das eigenständige Wohnen durch einen Hintergrunddienst unterstützt. 
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Kategorie B – Leitideen wohnbezogener Unterstützung 
Kategorie B - Konzeptionelle Ausrichtung der Wohnhilfen 

Geschäftsführung A > Lebensweltorientierung und Sozialraumorientierung sind konzep-

tionelle Grundlagen des fachlichen Handelns. Jede Mitarbeiter*in hat den Auftrag die 

Menschen mit Behinderungen so zu unterstützen, das Teilhabe und Selbstbestimmung 

gelingen.  

 

Geschäftsführung B > Der Menschen wird in seiner Individualität, seinen Ziele und im 

eigenen Lebensumfeld unterstützt, so das Teilhabe und Selbstständigkeit zu gelingen. 

Unabhängig von der Wohnform werden betreute Menschen nach ihrem Willen unter-

stützt im Sozialraum zu partizipieren. Der Mensch mit Behinderung wird am Wohnort 

unterstützt, so dass die Lebensführung und die Partizipation im Sozialraum so normal 

wie möglich gelingen. 

 

Kategorie B – Wissenstransfer 

Geschäftsführung A > Der konzeptionelle Bildungsansatz ist ganzheitlich.  

Geschäftsführung B > Durch Weiterbildung erworbenes Wissen wird integriert. Das 

Werte- und Handlungskonzept des Unternehmens wird systematisch vermittelt. 

 
Kategorie C - Ressourcenorientierung sozialräumlicher Unterstützung 
C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  

Geschäftsführung B > Es ist besonders problematisch barrierefreien Wohnraum in ei-

nem geeigneten fußläufig erschließbarem Wohnquartier für Menschen mit Lernschwie-

rigkeiten zu generieren. Je nach Wohnsituation werden Menschen mit Behinderungen 

durch die Nachbarschaften personell unterstützt. Es gibt Kirchengemeinden die Ange-

bote für Menschen mit Lernschwierigkeiten öffnen. Es gibt Angebote von Sportverei-

nen, die von Menschen mit Lernschwierigkeiten unabhängig genutzt werden. 

 

C 3 - Potentiale 

Geschäftsführungen A + B > Die Geschäftsführungen haben sich in den für sie wichtigen 

Gremien positioniert. Die Beteiligung an der Gremienarbeit erfolgt nach Prioritäten. Auf 

Leitungsebene ist der informelle Austausch systematisiert. Potentiale von Kooperation 

steht in Abhängigkeit zur Integration der Behindertenhilfe im Wohnquartier. Kooperati-

onspartner werden nach Themen und Bedeutung für den Dienst einbezogen. Zur Modi-

fikation von Dienstleistung gehört die Systematisierung von Kooperation. 
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Kategorie D - Kooperationen und Koordination der Unterstützung 
D 1 - Koordination  

Geschäftsführung A > Der Dienst bleibt, gegenüber den Menschen mit Behinderungen, 

für den gesamten Unterstützungsprozess in der Verantwortung.  

Geschäftsführung B > Der Dienst der Behindertenhilfe integriert die Leistungen beteilig-

ter Dienste. Eine Systematisierung von Koordination wird nicht realisiert, weil diese Auf-

gaben mit einem Verwaltungsmehraufwand verbunden sind.  

D 2 - Kooperation  

Geschäftsführung A > Die Bereitschaft zur Kooperation steht in Abhängigkeit zur Not-

wendigkeit (Fachwissen). Sozialräumliche Integration in die Wohnquartiere steht in Ab-

hängigkeit zu den handelnden Personen der Dienste und der Quartieres. Kooperation in 

den Wohnquartieren gelingt, wenn sich die Behindertenhilfe aktiv einbringt. Angehörige 

gehören zum System der Behindertenhilfe und nutzen ihre Möglichkeiten der Mitwirkung 

im Hilfesystem.  

 

Geschäftsführung B > Die Kooperation mit Pflegedienst steht in Abhängigkeit zum Um-

fang der notwendigen Pflege. Eine systematische Kooperation mit Angeboten der Sozi-

alpsychiatrie findet nicht statt. Pflegedienste die Erfahrungen mit Menschen mit Behin-

derungen haben, sind für die Dienste der Behindertenhilfe wichtig. Kooperationsbereit-

schaft, wenn die Dienste der Pflege sich nach der Behindertenhilfe richten.  

 
Kategorie E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 
E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote 

Geschäftsführung A > Bestehende gemeinschaftliche Wohnangebote sind nur bedingt 

geeignet Personenzentrierung und Inklusion zu realisieren. Angebote in gemeinschaft-

lichem Wohnformen sind nur bedingt für ein Konzept der Selbstbestimmung, Inklusion 

und Teilhabe geeignet. 

Geschäftsführung B > Wohnraum ist aufgrund der Lage und der Barrierefreiheit nur be-

dingt geeignet.  

 

E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 

Geschäftsführung A > Die Trennung von Unterstützungsleistungen verändert die Posi-

tion der Menschen mit Behinderungen. Selbstbestimmte Wohnformen sind Basis der 

wohnbezogener Unterstützung. Neue Wohnangebote werden inklusionsorientiert ge-

plant. 

Geschäftsführung B > Die Potentiale großer Anbieter wohnbezogener Unterstützung bie-

ten auf dem konkurrierenden Markt Vorteile. Neue Formen des unterstützten Wohnen 
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konkurrieren mit den Angeboten des „Ambulant betreuten Wohnen“. Die Geschäftsfüh-

rung bewerten die Bedingungen des „Marktes“. 

 

E 3  Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren 

Geschäftsführung A > Die Umsetzung von Wohnprojekten ist nur mit Kooperations-

partner realisierbar. Die Priorisierung von Selbstbestimmung und Teilhabe verändert die 

Anforderungen an gemeinschaftliche Wohnformen. 

Geschäftsführung B > Netzwerkarbeit hat für Geschäftsführungen eine herausragende 

Bedeutung. Initiativen in Wohnquartieren sind aus Sicht der Geschäftsführung, wie In-

vestitionen zu betrachten.   

 

E 4 Innovationsbereitschaft wohnbezogener Unterstützung 

Geschäftsführung A > In Teilbereichen wurde inklusionsorientierte Unterstützung in die 

Alltagsroutinen integriert. Die Individuierung wohnbezogener Unterstützung trägt zur In-

tegration in den Wohnquartieren bei. Die Änderung des Vergütungssystems erfordert 

eine neu Strukturierung der Finanzverwaltung in den Organisation der Behindertenhilfe. 

 

Geschäftsführung B > Die Bereitschaft der Behindertenhilfe zur Systemmodifikation 

steht in Abhängigkeit zur Refinanzierung. Zeitnahe Refinanzierung durch die Kostenträ-

ger wirkt sich auf die Modifikationsbereitschaft im System aus. Die Modifikation des Hil-

fesystem ist eine gemeinsame Aufgabe der Systembeteiligten.  

 

E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung 

Geschäftsführung A > Es besteht ein Wirkzusammenhang zwischen Wohnform und 

Selbstbestimmung. Die gesetzlichen Bedingungen wirken sich auf die Formen von Ko-

operation und Koordination aus. Die Trennung von Grundsicherung und Eingliederungs-

hilfe erfordert neue Formen der Kooperation mit Kostenträgern, sowie neue Neustruktu-

rierung der eigenen Verwaltungsorganisation. 

 

Geschäftsführung B > Priorität haben refinanzierte Projekte mit personenzentrierter -so-

zialräumlicher Betreuung, wenn Instrumente, wie Hintergrunddienste zur Verfügung ste-

hen, die eine Individualisierung von Betreuungssettings ermöglichen.  
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2.5.2  Bereichsleitung / Quartiersmanagement 
 
Kategorie A – Personenbezogen Daten 
Wohnbereichsleitung: Hr. A: / fünfzig – sechzig /   

Leiter von drei gemeinschaftlichen Wohnangeboten /  

Kinderkrankenpfleger, Fachwirt im sozialen Gesundheitswesen 

 

Quartiersmanagement: Fr. B / dreißig – vierzig / 

Bachelorstudiums Soziale Arbeit / Master Sozialmanagement 

Quartiersmanagement / Leitung des ambulant betreuten Wohnen und unterstützten 

Wohnens im inklusiven Wohnprojekt mit Hintergrunddienst  

 
Kategorie B – Leitideen wohnbezogener Unterstützung 
B 1 – Handlungskonzepte 

Wohnbereichsleitung > Es gibt einen strukturierten Handlungsansatz auf der Basis des 

Normalisierungskonzepts. 

 

Quartiersmanagement > Individualisierung der pädagogischen Unterstützung auf Basis 

der Idee der Inklusion. Orientierung an der Lebenswelt der betreuten Menschen. Wenn 

der Dienstleister wohnbezogene Hilfen erbringt, kann er sich zwischen der Ausschöp-

fung seines Angebots oder handlungskonzeptbezogener Unterstützung mit dem Ziel der 

Selbstbestimmung entscheiden. Konsequente Umsetzung von Empowerment, z.B. 

durch ein Persönliches Budget stärkt die Position der Menschen mit Behinderungen. 

Hilfe zur Selbsthilfe hat eine besondere Priorität. Je nach Ausprägung von Behinderun-

gen sind alternative Handlungskonzepte angezeigt, um Selbstbestimmung angemessen 

realisieren zu können.  

 

B 2 - Wissenstransfer  

Wohnbereichsleitung > Mitarbeitende befähigen behinderungsbedingte Herausforderun-

gen zu bewältigen und angemessen zu unterstützen. Fortbildung ermöglichen passge-

naue Handlungskonzepte in den Alltagsroutinen zu etablieren.  

 

Quartiersmanagement > Fortbildungen beziehen wichtige Systempartner der Behinder-

tenhilfe und die Menschen mit Behinderungen mit ein. Zur Umsetzung von Handlungs-

konzepten gehören es Werte und Haltungen von Mitarbeitenden zu festigen.  
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Kategorie C - Ressourcenorientierung sozialräumlicher Unterstützung 
C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  

Wohnbereichsleitung > Personale Unterstützung begrenzt sich auf bestimmte Personen-

gruppen und ist befristet. 

 

Quartiersmanagement > Personale Unterstützung kann aus dem Wohnumfeld generiert 

werden, wenn eine Win-win Perspektive für alle Beteiligten impliziert ist. Die ehrenamtli-

chen Unterstützung aus dem Wohnquartier steht in Abhängigkeit zum Engagement der 

im Wohnquartier. Die Nutzung der Infrastruktur zu täglichen Versorgung gehört zur Nor-

malität der wohnbezogenen Unterstützung. Durch Beteiligung an den Angeboten von 

Kirchengemeinden können gemeinsame Projekte von Menschen mit und ohne Behinde-

rungen entstehen. Durch Beteiligung an den Angeboten der Vereine im Wohnquartier 

wird die Entwicklung von inklusiven Angeboten unterstützt.   

 
Kategorie D - Kooperationen und Koordination der Unterstützung 
D – Kooperation und Koordination 
D 2  Kooperation 

Quartiersmanagement > Das Inklusionsprojekt ist auf Kooperation mit verschiedenen 

Beteiligten ausgerichtet. Die Leitung nutzt die Möglichkeiten der informellen Vernetzung, 

u.a. mit Pflegediensten. Zu Kooperationspartner gehören im Sinne von Inklusion alle 

Angebote im Wohnquartier.  

 

D 3  Potentiale 

D 3.1  Potentiale des informellen Austausch 

Wohnbereichsleitung > Ein einrichtungsübergreifender Austausch auf der Ebene der 

Wohnbereichsleitungen gehört nicht zu etablierten Alltagsroutinen  

 

Quartiersmanagement > Die Beteiligung an Interessengemeinschaften unterstützt den 

Zugang zu den Quartieren. Zum informellen Austausch gehört es potentielle Partner zu 

identifizieren und den Kontakt zu initiieren. Systematisierte Gremienarbeit bietet die Op-

tion kurzfristig den Austausch zu wichtigen Themen zu etablieren. 

 

D 3.2  Potentiale der Kooperation im Wohnquartier 

Wohnbereichsleitung > Die Partizipation im Wohnquartier ist abhängig von der Identifi-

kation wichtiger Ansprechpartner und der Gestaltung einer kooperativen Beziehung. Zur 

Normalität von Inklusion gehört die Beteiligung an der bestehenden Angeboten von 
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Sportvereinen. Inklusion gelingt über Normalität sozialer Kontakte und Kommunikation. 

Beteiligung an Projekten im Wohnquartier unterstützt die Akzeptanz im Quartier.  

Quartiersmanagement > Werden Geschäftsleute im Quartier als Partner gewonnen un-

terstützt dies inklusive Entwicklung im Quartier. Um Partizipation und Barrierefreiheit im 

Quartier zu realisieren sind Partner aus der kommunalen Politik zwingend notwendig. 

 

D 3.3  Potentiale einer gemeinsamer Leistungserbringung 

Wohnbereichsleitung > Die Potentiale einer Kooperation mit Pflegeeinrichtungen sind 

identifiziert, die Integration in die Unterstützungsleistung steht aus. Potentiale einer Ko-

operation mit Angeboten der Sozialpsychiatrie sind identifiziert, die Integration in die Un-

terstützungsleistung steht aus. 

 
Kategorie E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe 
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 

Wohnbereichsleitung > Sozialraumorientierung basiert auf der Qualität der unterstützten 

Sozialkontakte im Wohnquartier. 

 
E 2  Herausforderungen der Wohnformen 

E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote 

Wohnbereichsleitung > In der Organisation besteht der eigene Anspruch grundpflegeri-

sche Leistungen mit abzudecken. Personenzentrierung erfordert eine Anpassung ge-

meinschaftlicher Wohnformen in der Behindertenhilfe an die Bedürfnisse und Wünsche 

der Menschen mit Behinderungen. Unterstützungsbedarf und Wohnform sind aus insti-

tutionalisierter Perspektive häufig verknüpft. Für die Angebote in gemeinschaftlichen 

Wohnformen verändert sich die Vergütungssystematik, die Herausforderung liegt u. a. 

bei der Organisation von Unterstützung in Einrichtungen.  

 

E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 

Quartiersmanagement > Das Persönliche Budget trägt dazu bei, dass die Kontakte zum 

Kunden und seinem Umfeld intensiviert werden. Die Form der Leistung trägt dazu bei, 

dass die Dienstleistungsbeziehung verbindlicher gestaltet wird. Ein Persönliches Budget 

ermöglicht die Inhalte und die Ziele der Dienstleistung besser auf die Bedürfnisse der 

Menschen mit Behinderungen abzustimmen. Gesamtplanung und einer gemeinsame 

Leistungserbringung gehören nicht zu den Alltagsroutinen wohnbezogener Unterstüt-

zung.  
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E 3  Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren 

Wohnbereichsleitung > Gelingende Inklusion steht in Bezug zur Präsens der Menschen 

mit Behinderungen im Wohnquartier. 

 

Quartiersmanagement > Aktive Teilhabe an Angeboten im Wohnquartier tragen zur Stär-

kung von Integration und inklusiver Entwicklung bei. Zur Inklusion gehört die Sensibili-

sierung des Wohnumfeldes für das Thema Menschen mit Behinderungen. Aktive Kon-

taktaufnahme zu Menschen im Wohnumfeld unterstützt deren Bereitschaft auf die Men-

schen mit Behinderungen zuzugehen. Barrierefreiheit und Bevölkerungsmix unterstüt-

zen inklusive Entwicklung 

 

E 4 Innovationsbereitschaft wohnbezogener Unterstützung 

Wohnbereichsleitung > Die Veränderungen der Vergütungssystematik bedingen Modifi-

kationen in den Alltagsroutinen und den etablierten Pfaden der institutionalisierten Be-

hindertenhilfe. 

 

E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung 

Wohnbereichsleitung > Personenzentrierung unterstützt die Veränderung von Unterstüt-

zung in gemeinschaftlicher Wohnformen.  

 

 

2.5.3  Beratungsstelle 

 
Kategorie A – Personenbezogen Daten 
Beratungsstelle: Hr. A: / vierzig – fünfzig Jahre/  

Studium Sozialarbeit / KoKoBe ist die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle 

für Menschen mit mehrfachen Behinderungen, mit geistigen und mehrfachen Behinde-

rungen. 

 
Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

B 1 – Handlungskonzepte 

Aus Sicht der Beratung sind das Wissen über die individuellen lebensweltliche Bezüge 

und die sozialräumliche Orientierung von Menschen bedeutsam. Handlungsansätze der 

Sozialen Arbeit können in verschiedenen Feldern Sozialer Arbeit Anwendung finden.  
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B 2 - Wissenstransfer  

Beratung von Menschen mit Behinderungen erfordert eine gesichertes Wissen im Be-

reich Sozialrecht.  

 
Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen 

Die Behindertenhilfe etabliert eigene Freizeitangebote, wenn die Angebote in den Wohn-

quartieren nicht vorhanden sind oder geeignet erscheinen. Der Bekanntheitsgrad von 

Angeboten der Behindertenhilfe hat Einfluss auf die inklusive Entwicklung in den Wohn-

quartieren. 

 
Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
D 1  Koordination 

Beratung ordnet Leistungsansprüche bestimmten Rechtsbereichen zu und zeigt auf wel-

che Dienste mit der Leistungserbringung beauftrag werden können. 

  

D 2  Kooperation 

Koordination von Leistungen erfordert eine informelle Vernetzung der Systembeteiligten. 

 

D 3  Potentiale 

Eigene Freizeitangebote der Behindertenhilfe werden etabliert, weil im den Wohnquar-

tieren kaum geeignet Freizeitangebote angeboten werden. Kooperation generiert einen 

informellen Gewinn und erschließt den Zugang zu implizitem Wissen. 

 

Teil E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 

E 1.1 Sozialräumliche Herausforderungen 

Menschen mit Behinderungen werden aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen mit sozia-

len Problemlagen und Barrieren in Wohnquartieren konfrontiert. Wohnen ist mehr als 

Wohnung; zur gelingenden Inklusion gehören Teilhabe an Arbeit und Partizipation am 

Leben in der Gesellschaft. Barrieren können u.a. in einer unzureichenden Förderung von 

Kompetenzen und Selbstbestimmung begründet sein. 

 
E 2  Herausforderungen der Wohnformen 
E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 
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Die Erfahrung aus der Beratung verdeutlicht den Mangel an barrierefreiem und sozial-

räumlich geeignetem Wohnraum. Selbstbestimmung, Personenzentrierung und gleich-

berechtigte Teilhabe erfordern eine angemessen Form der Eingliederungshilfe z.B. 

durch ein Persönliches Budget. 

 

E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung 

Das Hilfesystem hat grundsätzlich das Potential passgenaue, personenzentrierte Hilfen 

zu etablieren. Für den Menschen ist es wichtig, dass die Hilfe erbracht werden die not-

wendig sind, um den Lebensalltag gelingend zu gestalten. Die bisherigen Formen der 

Kooperation und Leistungserbringung von Pflege und Behindertenhilfe sind nur bedingt 

auf die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen abgestimmt. 

 
 
2.5.4  Nutzer*innen wohnbezogener Unterstützung 
 
Kategorie A – Personenbezogen Daten 
Tandem A 

Nutzerin: Fr. A 1 / zwanzig – dreißig / Werkstattbeschäftigte 

Mitarbeiter: Hr. A 2/ fünfzig – sechzig/ Krankenpfleger /Sozialmanager 

stellvertretender Hausleiter und Wohngruppenleiter/ gemeinschaftliche Wohnform /  

21 Bewohner*innen auf drei Wohngruppen. 

 

Tandem B:   

Nutzerin: Fr. B 1 / sechzig – siebzig / Rentnerin 

Mitarbeiterin: Fr. B 2/ dreißig – vierzig / Heilerziehungspflegerin. 

eigenständiges Wohnen mit Hintergrunddienst  

Mitarbeiterin: Fr. B 3 / dreißig – vierzig/ Erzieherin 

stellvertretende Leitung eigenständiges Wohnen mit Hintergrunddienst 

 
Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 

B 1 – Handlungskonzepte 

Tandem B > Inklusive Wohnformen für Menschen mit Behinderungen tragen zur Integra-

tion und nachbarschaftlichen Beziehungen bei und unterstützen die Teilhabe im Wohn-

quartier. Inklusion ist mehrdimensional und umfasst u.a. die Wohnform, sowie die Art der 

pädagogischen Unterstützung. Die Organisation von Hilfen in modernen Wohnformen 

ist im Sinne des Empowerment auf die Selbstständigkeit der Nutzer*innen ausgelegt. 
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B 2 - Wissenstransfer  

Tandem B > Inklusive Ausrichtung von Fortbildung ermöglicht Teilhabe an Wissen für 

Mitarbeitenden und Nutzende. 

 
Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen 

 Tandem B > Die Mitarbeitenden des eigenständigen Wohnens mit Hintergrund Dienst 

bediene sich etablierter Handlungspfade der institutionalisierten Behindertenhilfe. Es 

werden keine sozialräumlichen Angebote außerhalb der Behindertenhilfe genutzt. Für 

die Unterstützung der eigenständigen Wohnform wurden keine personalen Unterstüt-

zung mobilisiert. Die Mitarbeiterin bezeichnet die Wohnform mit dem Begriff ‚Wohn-

gruppe‘, in Anlehnung an ein ‚stationäres‘ Setting. Personale Unterstützung im direkten 

Wohnumfeld ist nicht identifiziert. Ehrenamtliche Unterstützung ist bei institutionalisierten 

Einrichtungsträgern verortet. 

 

C 1.3 Bildungsangebote 

Tandem A > Die Bildungsangebote im Wohnumfeld der unterstützten Menschen sind 

nicht identifiziert.  

 

Tandem B > Die Organisation in Form von Diensten behindert die Mobilisierung von 

Bildungsangeboten. Eine Face to Face Unterstützung wird nicht in Erwägung gezogen. 

Mit dieser Begründung werden Bildungsangebote nicht identifiziert und mobilisiert 

 

C 1.4 Freizeitangebote 

Tandem B > Die Freizeitgestaltung von Nutzer*innen in gemeinschaftlichen Wohnformen 

ist von Mitbewohner*innen und den Möglichkeiten der Wohnform beeinflusst. Angebote 

der Behindertenhilfe sind personenbezogen identifiziert und mobilisiert. Die Identifikation 

von Potentialen im Wohnquartier steht aus, da vom Dienst eine Initiative ausgehen das 

Wohnquartier zu erschließen.  

 

C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  

Tandem A > Die Integration sozialräumlicher Ressourcen steht für Menschen mit Behin-

derungen in Abhängigkeit zur Erreichbarkeit und der Orientierungsfähigkeit. 

 

 

 

 



Auswertung der qualitativen Daten 

587 

C 2.1 Personale Unterstützung 

Tandem A > Personale Unterstützung generiert sich häufig aus dem Bereich der ersten 

Beziehungseben. Personale Unterstützung ist häufig eingebunden in familiären Bezü-

gen. Es kommt vor, dass ehemalige Mitarbeitende weiter persönliche Kontakte pflegen. 

 

C 2.2 Infrastruktur  

Tandem A > Angebote der Infrastruktur zu alltäglichen Versorgung werden genutzt. An-

gebote im Umfeld des Wohnorts werden z. T. eigenständig aufgesucht. Die Nutzung von 

Angebote ist abhängig von der eigenständigen Erreichbarkeit 

 

C 2.4 Freizeitangebote 

Tandem A > Normale Angebote können mit personenzentrierter Unterstützung mobili-

siert werden. 

Tandem B > Freizeitangebote die geeignet erscheinen werden regelmäßig genutzt. 

 

Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
D 2  Kooperation 

Tandem B > Leistungen der Pflege werden zum Teil genutzt, zum Teil erbringt der wohn-

bezogen Dienst Leistungen, die der Behandlungspflege zu zurechnen sind. Der wohn-

bezogene Dienst versucht den Bedarf an Pflege eigenständig zu decken und Pflegeleis-

tungen zu kompensieren. Die Kooperation mit Pflegdiensten wurde nur anfänglich abge-

stimmt. 

 

D 3  Potentiale 

D 3.1  Potentiale des informellen Austausch 

Tandem A > Die Information der Mitbürger*innen über Projekte ist der erste Schritt zur 

Integration und in eine inklusive Entwicklung. 

 
Teil E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
E 2  Herausforderungen der Wohnformen 

E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote 

Tandem A > Personenzentrierte Unterstützung bedarf einer Flexibilisierung der wohn-

bezogenen Unterstützung, die personenbezogene Dienstleitung ändert das Verhältnis 

zwischen Leistungserbringer und Kunden.  

 

E. 2.2 Herausforderung Wohnformen 

- Herausforderungen gemeinschaftlicher Wohnformen 
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Tandem A > Personenzentrierte Unterstützung unterscheidet sich von den etablierten 

Handlungspfaden in gemeinschaftlichen Wohnformen der institutionalisierten Behinder-

tenhilfe 

 

-Herausforderungen eigenständiger Wohnen 

Tandem B > Die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen gewinnt in eigenständigen Wohn-

formen an Bedeutung, z.B. um einen Urlaub zu finanzieren. 

 

E 5 Individualisierung der wohnbezogen Unterstützung 

-Bedarfsorientierte Unterstützung 

Tandem A > Der Bedarf und der Wunsch des Menschen mit Behinderungen sind für die 

wohnbezogene Unterstützung entscheidend. 

-Personenzentrierte Unterstützung 

Tandem A > Personenzentrierung wirkt sich auf die Organisation wohnbezogener Un-

terstützung bei alltäglichen Vorgänge, wie einkaufen und Nahrungszubereitung aus. Per-

sonenzentrierung, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit sind verbunden mit der Ver-

änderung von Handlungspfaden wohnbezogener Unterstützung. Personenzentrierung 

fragt nach Wünschen und Zielen der Menschen mit Unterstützungsbedarf und bezieht 

diese mit ein. Aus diesen Gründen sind die Mitarbeitende angehalten ihr Handeln kon-

zeptionsbezogen neu auszurichten. Z.B. bei der Organisation, der konzeptionellen Aus-

richtung, bei der Face to Face Unterstützung und den Betreuungszeiten. Die Klientin 

nutzte die Interviewsituation, um ihre Vorstellungen und Wünsche zu erläutern und mit 

dem Bezugsbetreuer abzustimmen. Die Nutzerin der wohnbezogen Leistung entwickelte 

ein strukturiertes und plausibles Konzept zur Mobilität.  

 

Tandem B > Eine Differenzierung zwischen Gemeinschaftsangeboten und „face to face“ 

Unterstützung wird nur in Ansätzen erkennbar. 

 
 
2.5.5  Kommunalpolitik / Kommunalverwaltung 
 
Kategorie A – Personenbezogen Daten 
Kommunalpolitik:  

Hr. K / sechzig - siebzig / Geschäftsführer / Soziales Unternehmen /  

Stadtrat Stadt Duisburg / Landschaftsversammlung Landschaftsverband Rheinland / 

Landesvorsitzender Verein für Mehrfach- und Köperbehinderten 
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Kommunalverwaltung: 

Hr. B / fünfzig – sechzig / Diplom-Sozialwissenschaftler / Stadtverwaltung Duisburg /  

 

 

Kategorie B - Leitideen wohnbezogener Unterstützung 
B 1 – Handlungskonzepte 

Stadtverwaltung > Die Kommunalverwaltung ist daran interessiert die Entwicklung inklu-

siver Bedingungen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger systematisch zu stärken. 

Aus Sicht der Verwaltung ist Inklusion nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe 

ausgerichtet. Inklusion impliziert, dass Hilfen und Bedarfsdeckung personenzentriert und 

unabhängig von Institutionen entwickelt werden. Städtischer Raum muss in der kommu-

nalen Planung neu definiert werden, um Aspekte der Sozialraumorientierung einzube-

ziehen. Das Konzept der Gemeinwesenarbeit erscheint geeignet verschiedene Aspekte 

von Teilhabe aus unterschiedlichen Lebensbereichen zu verknüpfen. 

 
Kategorie C - Ressourcenorientierung wohnbezogener Unterstützung   
C 1 - Identifikation sozialräumlicher Ressourcen 

Kommunalpolitik > Inklusion in Wohnquartieren kann gelingen, wenn Menschen mit Be-

hinderungen professionelle und ehrenamtliche Unterstützung erhalten. Alternative Frei-

zeitangebote für Menschen mit Behinderungen können sich entwickeln, wenn diese ge-

fördert werden. 

 

C 2 – Integration der sozialräumlicher Ressourcen  

Kommunalpolitik > Die Integration personaler Potentiale des Wohnquartiers entlastet 

professionelle Ressourcen. Aus Kooperationen im Wohnquartier können inklusive Pro-

jekte entstehen. Über gute Kontakte z.B. zu Angeboten von Kirchengemeinden kann 

Integration sozialräumlicher Angebote gelingen. Wenn die Bereitschaft gefördert wird in 

den Hilfesystemen neue Pfade zu installieren, können sozialräumliche Angebote und 

personale Unterstützung in die Unterstützungsleistung integriert werden. 

 

Stadtverwaltung > Inklusion bedeutet nicht die exklusive Angebote der Behindertenhilfe 

zu etablieren, sondern die Angebote im Wohnquartier für Menschen mit Behinderungen 

barrierefrei zu gestalten. 

 
Kategorie D - Kooperation und Koordination wohnbezogener Dienste 
 

D 2  Kooperation 
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Stadtverwaltung > Um Projekt in Wohnquartieren inklusiv zu gestalten sind nicht nur 

bauliche Aspekte zu beachten. 

 

 

D 3  Potentiale 

D 3.1  Potentiale des informellen Austausch 

Kommunalpolitik > Systematisierung informellen Austauschs unterstützt inklusive Ent-

wicklung in der Kommune. 

 

Stadtverwaltung > Um inklusive Entwicklung zu unterstützen können Funktionen, wie ein 

Stadtteilmanagement hilfreich sein. In den informellen Austausch sind alle Beteiligten 

der kommunalen Hilfen im Sinne der gesetzlichen Regelungen zu einzubinden. 

D 3.2 Potentiale der Kooperation im Wohnquartier 

Kommunalpolitik > Wenn Hilfen systemübergreifend gestalten werden und personale 

Unterstützung aus dem Wohnquartier einbezieht wird die Organisation von Unterstüt-

zung erleichtert. 

 

D 3.3  Potentiale einer gemeinsamer Leistungserbringung 

Stadtverwaltung > Vorhandene Strukturen in der kommunalen Koordination sind geeig-

net den informellen Austausch trägerübergreifend zu gestalten. Es liegt im Interesse der 

kommunalen Verwaltung das Unterstützung systemübergreifend organisiert wird. Aus 

Sicht der Kommune ist Unterstützung für Menschen mit Behinderungen ist im Wohn-

quartier trägerübergreifend organisieren. 

 
 
Teil E - Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe  
E 1  Herausforderungen des Hilfesystems 

E 1.1 Sozialräumliche Herausforderungen 

Kommunalpolitik > Die Planung und Realisierung von barrierefreiem Wohnraum ist eine 

kommunalpolitische Herausforderung, da die Wohnungsbaugesellschaften kein Inte-

resse an kostspieligen Baumaßnahmenzeigen haben.  

 

Stadtverwaltung > Anbieter der Behindertenhilfe sind aus Sicht der kommunalen Ver-

waltung gefordert eigene Wohnangebote inklusionsorientiert und barrierefrei zu gestal-

ten.   
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E 1.2  Kommunale Herausforderungen 

Kommunalpolitik > Der Stellewert von Inklusion steht in Abhängigkeit zu handelnden 

Akteuren in der Kommune. Aus kommunalpolitischer Sicht scheitert eine vollständige 

Übernahme von Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderungen durch die 

kommunalen Hilfesystem an den Finanzierungsmöglichkeiten. Die Realisierung von In-

klusion bedarf einer Änderung der Flächenentwicklung und Bauordnung. Die Umsetzung 

von inklusiven Wohnprojekten ist schwierig, da eine Realisierung mit Bau- oder Umbau-

maßnahmen verbunden ist. Barrierefreiheit und Inklusionsorientierung sind keine ver-

pflichtenden Aspekte kommunaler Bauplanung. Inklusion und Barrierefreiheit sind For-

derungen die kommunalpolitisch durchgesetzt werden müssen, da Investoren die höhe-

ren Kosten nur bedingt übernehmen. Gleichberechtigte Teilhabe und Partizipation von 

Menschen in den Kommunen ist nur bedingt der kommunalpolitischen Systematik ver-

ankert, da der politische Status eher symbolisch installiert ist. Die gleichberechtigte Mit-

bestimmung von Menschen mit Behinderungen bei kommunalen Aufgaben liegt in der 

konkreten Ausgestaltung kommunaler Beteiligungsmöglichkeiten. 

 

Stadtverwaltung> Inklusion bezieht alle Personengruppen mit ein. Die Umsetzung kom-

munaler Inklusionskonzepte ist abhängig von den finanziellen Ressourcen der Kom-

mune. Die Herausforderungen des kommunalen Hilfesystem sind u.a. in den vorhanden 

Strukturen der Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen begründet. 

 

E 2  Herausforderungen der Wohnformen 
E 2.1 Probleme institutionalisierter Wohnangebote 

Stadtverwaltung > Aus Sicht der Stadtverwaltung kann ein Case Management in den 

Wohnquartieren dazu beitragen eine träger- und hilfesystemübergreifende Unterstüt-

zung zu realisieren. Die Stadtverwaltung erhofft sich durch die Reformen der Sozialge-

setzgebung eine bedarfsorientierte, vernetze Unterstützung in den Wohnquartieren der 

Menschen mit Behinderungen. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung sind ein Teil der 

Barrieren für Menschen mit Behinderungen in der Art der Koordination und Kooperation 

der Dienstleister mitbegründet.  

 

E 3  Unterstützung inklusiver Entwicklung in Wohnquartieren 

Kommunalpolitik > Aus kommunalpolitischer Sicht bietet die wohnquartierbezogene Un-

terstützung unter Einbeziehung der vorhanden Potentiale die Chance die Hilfesysteme 

längerfristig zu stabilisieren. Inklusive Wohnprojekte können über ein Quartiersmanage-

ment zur Stärkung inklusiver Bedingungen in den Wohnquartieren beitragen. 
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